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Vorwort

Das vorliegende Buch ist eine Studie des historischen Wandels in einer verglei-
chenden europäischen Perspektive. Der Vergleich kann und soll die zahlreichen
eindrucksvollen Untersuchungen der prominenten Prozesse, die im Zentrum die-
ser Arbeit stehen, nicht ersetzen. Ohne diese Arbeiten zu der Formierung des eng-
lischen Parlaments und des Kurfürstenkollegiums, sowie der Mitwirkung der
Kardinale an der Kirchenleitung zwischen dem späten 12. und dem frühen
15. Jahrhundert wäre eine solche Studie gar nicht möglich. Der Vergleich soll die
vielfältigen Kenntnisse um einen neuen Blickwinkel erweitern. Es ist ein europäi-
scher Blickwinkel, aus dem das Augenmerk in besonderer Weise auf die Heraus-
forderungen der untersuchten historischen Situationen gerichtet werden soll. Die
historischen Herausforderungen und Problemstellungen haben in den vergliche-
nen „Königreichen" unterschiedliche institutioneile Lösungen hervorgebracht,
aber die Prozesse, in deren Verlauf diese Lösungen für die Probleme in England,
im Reich und an der Kurie gefunden wurden, weisen erstaunliche Parallelen auf.
Diese Parallelen verleihen der Zeit des späten Mittelalters bei aller Individualität
der behandelten Entwicklungen eine charakteristische Erscheinung.

Dieses Buch handelt vom Wandel in England, im Reich und an der Kurie. Die
Auswahl liegt in dem Wunsch begründet, eine schlanke und pointierte Studie der
Formierung von Institutionen vorzulegen. Das Spektrum der zu vergleichenden
Entwicklungen ließe sich durchaus erweitern, und mancher Leser würde vielleicht
eine Berücksichtigung der französischen oder spanischen Entwicklung begrüßen.
Allerdings wäre dies eine andere Arbeit, mit der der Autor auch die Grenzen sei-
ner Kompetenz überschreiten würde. Eine Studie wie die vorliegende lässt sich
nur dann schreiben, wenn man auf den behandelten Feldern eine gewisse Sicher-
heit erlangt hat. Allerdings ist der Verfasser in den zurückliegenden Jahren, in
denen er sich in Forschung und Lehre intensiv mit den hier vorgestellten Entwick-
lungen befasst hat, zu der festen Überzeugung gelangt, dass die hier vorgestellte
vergleichende Perspektive in der Sache selbst begründet liegt. Die historischen
Entwicklungen in England, Deutschland und der Kurie waren in dem hier behan-
delten Zeitraum in der Tat in vieler Hinsicht aufeinander bezogen, bzw. voneinan-
der abhängig. Insbesondere die Geschichte des 13. Jahrhunderts brachte die Ge-
schicke im Reich, an der Kurie und in England in eine vielgestaltige und komplexe
Beziehung. Letztlich muß der Verfasser das Urteil über die Plausibilität seines
Blickes auf einen Teil der westeuropäischen Geschichte im späten Mittelalter dem
Leser überlassen.

Die Untersuchung konzentriert sich in besonderer Weise auf die zeitliche
Erstreckung der behandelten Prozesse: Wie viel Zeit benötigte der historische
Wandel? Phasen dramatischer Verdichtung des politischen Geschehens wechselten
ab mit Phasen unspektakulärer Routine. Durch diese Tempowechsel entstanden
eigene „Rhythmen" des Reformgeschehens, die den zeitgenössischen Akteuren
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kaum bewusst waren, die sich dem rückblickenden historischen Betrachter aber
erschließen. Es ist ein reizvolles Ergebnis, dass sich bei aller Individualität der hier
untersuchten Prozesse dennoch vergleichbare „Rhythmen der Reform" abzeich-
nen, die auf gemeinsame zeitgenössische Lebensbedingungen und -erfahrungen
verweisen.

Dass dieses Buch in der vorliegenden Form erscheinen konnte, hat der Verfas-
ser vielfacher Unterstützung zu verdanken. Sebastian Zanke hat den Text mit ge-
lassener Umsicht und professioneller Phantasie in ein druckfertiges Format ge-
bracht. Die Arbeitslast hat er mit großem Engagement auf sich genommen.
Thomas Krüger, Mathias Kluge und Stefan Reinbold haben das Register erstellt.
Für diese FFilfe bin sehr dankbar. Den Herausgeber der Reihe „Mittelalter-
Forschungen", Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter, danke ich sehr für die
Aufnahme des Bandes, für das früh bezeugte Interesse und für die Ratschläge, die
sie mit erfahrenem Blick treffsicher erteilten. Ein besonderer Dank gilt schließlich
dem Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT, der in einem
unbürokratischen und schnellen Verfahren einen Druckkostenzuschuß gewährte,
der das Erscheinen des Buches ermöglicht hat. Die gewährte Hilfe hat den Text vor
mancher Schwäche bewahrt, die verbleibenden Unzulänglichkeiten fallen in die
Verantwortung des Autors.

Dieses Buch über die „Rhythmen" des politischen Wandels, sein Tempo, seine
Pausen und seine Dynamik hat dem Verfasser über mehrere Jahre einen eigenen
Rhythmus vorgegeben. Der Text ist gewissermaßen in einer langen Morgendäm-
merung entstanden, in vielen Frühschichten vor dem Beginn des universitären
Arbeitstages. Dazu war mitunter eine gewisse Anstrengung erforderlich, deren
Ergebnis der Verfasser zwei Personen, denen er sich in unterschiedlicher Weise
verpflichtet sieht, zueignen möchte. Da ist einmal mein Heidelberger Lehrer Jür-
gen Miethke, der mir in einer langen Phase der Ausbildung und gemeinsamen
Arbeit die Konzentration auf historische Problemstellungen und ihren nüchternen
Vergleich nahegebracht hat. Seine historische Urteilsfähigkeit hält jedem Vergleich
stand. Und da ist meine Frau Friederike, die alle Wandlungen, die das Berufsleben
eines Universitätslehrers bestimmen, mit großem Einsatz mitgetragen hat. Ihr
gelten letztlich alle meine ernsthaften Anstrengungen. So auch dieses Buch.

Augsburg im März 2008
Martin Kaufhold
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Einleitung

In diesem Buch geht es um den historischen Wandel im späten Mittelalter. Es geht
um die Frage, wie lange es dauern konnte, bis aus den Positionen rivalisierender
Akteure im Konflikt um die richtige Ordnung im Königreich und in der Kirche
anerkannte Regeln gemeinsamer Verfassung werden konnten? Das Ziel der Studie
ist eine vergleichende Untersuchung der Genese des Kurfürstenkollegiums, des
englischen Parlaments und des königlichen Rates, sowie des Kardinalskollegiums
zwischen 1198 und 1411. Jede dieser Erscheinungen hat für sich genommen bereits
eine eingehende historische Behandlung erfahren.' Die Untersuchungen über das
Kurfürstenkolleg, das englische Parlament und den königlichen Rat sowie über
das Kardinalskolleg haben zwar manche Fragen offen gelassen - und manche
Fragen erst hervorgebracht -, aber sie haben diese Phänomene doch in hohem
Maße erschlossen. Diese Untersuchung soll die Institutionengeschichten nicht um
einzelne Gesichtspunkte erweitern, sondern sie wird den Wandel dieser Institutio-
nen selber zum Thema machend Dies geschieht in einer vergleichenden Perspekti-
ve. Da der Vergleich und die Gemeinsamkeiten im Vordergrund stehen, werden
auch nicht alle drei Institutionen den gleichen Anteil an der Darstellung haben.
Die politische Perspektive steht im Vordergrund. Da die englische Geschichte in-
folge der wiederholten dramatischen Verfassungskonflikte und der zunehmend
genauen Überlieferung das differenzierteste Bild der hier behandelten Reformpro-
zesse erkennen lässt, kommt der Darstellung und Analyse der englischen Entwick-
lung in dem Vergleich eine leitmotivische Funktion zu. In gewisser Weise setzt die
englische Geschichte zunächst die Themen. Dabei ergibt sich im Verlauf der Un-
tersuchung bald, dass dies auch die Themen der verglichenen Prozesse waren.

An dieser Stelle soll es zunächst um eine Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes ge-
hen. Um die Anmerkungen zu entlasten, wird die Quellen- und die Literaturgrundlage in
den nächsten Kapiteln ausführlich vorgestellt. Die Nachweise in dieser Einleitung beschrän-
ken sich daher zunächst auf die übergreifenden Aspekte des Themas, die für die Untersu-
chung der Entwicklung im Reich, in England und an der Kurie von Bedeutung sind.
Zum Thema der Institutionen im Mittelalter vgl. G. MELVILLE, Institutionen und Geschichte.
Theoretische Aspekte und Mittelalterliche Befunde (Norm und Struktur 1), Köln 1992; Insti-
tutionen und Ereignisse. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaftlichen
Ordnens, hg. von R. Blänkner/B. Jussen, Göttingen 1998; A. GIER, Institutionen und Legitimi-
tät im Spätmittelalter, in: La litterature historiographique des origines ä 1500, Bd. 3, hg. von
H. U. Gumbrecht, Heidelberg 1993, S. 836-868 . In dieser Untersuchung wird es allerdings
eher um Institutionen im Sinne formalisierter Entscheidungsgremien gehen; vgl. zum klassi-
schen Institutionenbegriff etwa: W. LlPP/H. HOFFMANN, Institution (1/11), in: Staatslexikon,
hg. von der Görres-Gesellschaft, Bd. 3, 7. Aufl. Freiburg/Basel/Wien 1987, S. 99-105.
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Bei dem hier untersuchten Wandei handelte es sich um menschlich gesteuerte
Prozesse, auch wenn die Ergebnisse nicht immer den Wünschen der Akteure ent-
sprachen. Eine Reform ist eine bewusste Änderung bestehender Zustände in Rich-
tung auf ein Leitbild.^ Das Leitbild spätmittelalterlicher Reformen, wie das Leit-
bild vieler mittelalterlicher Reformen überhaupt, war meist eine idealisierte
Vergangenheit, deren gerechte und harmonische Zustände wieder hergestellt
werden sollten. Doch darf man sich durch diese Feststellung den Blick auf Neue-
rungen nicht verstellen lassen, die die Reformschritte mit sich brachten. Selbst
wenn die Begründungen für die jeweiligen Reformen häufig die guten alten Zu-
stände beschworen - in England etwa die Geltung des Rechts unter König Edward
dem Bekenner, oder unter Heinrich I. -, so vermittelten diese Leitbilder doch keine
konkreten Handlungsanweisungend Diese Ziele mussten mit zeitgenössischen
Methoden erreicht werden, und diese zeitgenössischen Methoden waren als Ant-
worten auf zeitgenössische Probleme entwickelt worden. Die Instrumente der
Reform trugen keine Patina einer guten alten Zeit. Um den Prozeß der Anpassung
von Institutionen, von denen Wohl und Wehe von Königreichen und der Kirche
abhängen konnten, an die jeweiligen historischen Herausforderungen geht es hier.
Eine vergleichende Untersuchung sollte Erscheinungen vergleichen, die vergleich-
bar sind. Das bedeutet, dass die untersuchten Vorgänge ein ausreichendes Maß an
Gemeinsamkeiten aufweisen sollten, die durch verschiedene Rahmenbedingungen
zu jeweils eigenen Lösungen herausgefordert wurden. Über die Frage, inwieweit
die Ausbildung des Kurfürstenkollegs, des englischen Parlaments und königlichen
Rates und des Kardinalskollegs ein ausreichendes Maß an Gemeinsamkeiten für
einen sinnvollen Vergleich aufweisen, lässt sich mit guten Argumenten streiten.
Doch sollten die Kritiker dieser Auswahl bedenken, dass ein Vergleich nicht allein

3 Zum weiten Feld der Reform im Mittelalter vgl. etwa E. WOLGAST, ,Reformatio' im Mittelal-
ter und ,Reformatio'/ 'Reformation' im 15. Jahrhundert, in: Geschichtliche Grundbegriffe,
Bd. 5, hg. von O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck, Stuttgart 1984, S. 316-325; vgl. auch: ,,'Re-
formare' war bewußtes Handeln in Richtung auf die gottgesetzte Weltordnung: es zielte auf
ihre Wiederherstellung, wo Fehler sie, nie Sünden störten" (J. FLECKENSTEIN, Die Bildungsre-
form Karls des Großen als Verwirklichung der Norma Rectitudinis, Bigge/Ruhr 1953, S. 59);
vgl. auch G. DlLCHER, Der Gedanke der Rechtsemeuerung im Mittelalter, in: Geschichte der
Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für Bernhard Diestelkamp, hg. von F. Batten-
berg/F. Ranieri, Weimar/Köln/Wien 1994, S. 1-17.

4 Vgl. den Rückbezug auf Heinrich I. (1100-1135) in der Vorgeschichte der Magna Carta und
auf Edward den Bekenner (1042-1066) in der Krönungscharta Heinrichs I., auf die sich die
Reformer von 1215 bezogen. So habe sich der Erzbischof von Canterbury Stephen Langton
1213 vor englischen Baronen, die dem König kritisch gegenüberstanden, auf Heinrich I. beru-
fen: „Zndisiis," irnyaif, „paomodo tempore [quo] apad Wiafowiam regem n&soioi, ipsam/arare com-
paierim ^aod ieges ianyaas destraeret, et ieges doaas, oideiicei ieges regis Eadwardi reuocarei et in
regno Jäceret ai? ommhas oi?seruari. fnueata est pao^ae aanc carta ^aaedam Henrici primi regis
Zngiiae, per paam, si ooiaeritis, ii&erfates dia amissas, poteritis ad statam prisfinam reuocnre
(Matthaeus Parisiensis, Cronica maiora, Bd. 2 (RS 57,2), hg. von H. R. Luard, London 1874,
S. 552). Die Krönungscharta Heinrichs I. von 1100 berief sich ausdrücklich auf Edward: Char-
tes des Libertes Anglaises (1100-1305) (Collection des Textes), hg. von Ch. Bemont, Paris
1892, S. 1-7.
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in seinem Gegenstand begründet ist, sondern dass ein Vergleich ebenso sehr aus
der gewählten Perspektive lebt. Inwieweit die untersuchten Phänomene sachlich
Zusammenhängen, werde ich im Anschluß skizzieren. Zunächst noch ein Wort zur
Perspektive.

Es geht in dieser Arbeit um politische und kirchenpolitische Herausforderun-
gen und um die Reaktionen handelnder Menschen auf diese Herausforderungen.
Es geht nicht um eine technische Institutionengeschichte, sondern es geht um eine
Geschichte von Lösungsversuchen für dringende Fragen der spätmittelalterlichen
Lebensordnung. gm'm & mediocrz rg consMUndzuw graf, sgd & ea, ^aag, nz'sz /gr-
ugrzff pgcforg maxz'mo sfadz'o ad pgrziz'fz'gm fofzua corpus rggzrz fgrzTÜnarefar. So
charakterisierte Wipo anläßlich der Wahl Konrads II. 1024 die Bedeutung der Kö-
nigswahl für das ganze ReichT

Die Wahl des richtigen Königs, der zum Kaiser werden sollte, die Sicherung
einer umfassenden Beratung in wichtigen politischen Fragen und der Ausschluß
von herrscherlicher Willkür, sowie die Leitung der Kirche gemeinsam mit einem
Papsttum, dessen Amtsanspruch in immer neue Höhen vorstieß, unbeeindruckt
von immer größeren Schwierigkeiten in der realen Umsetzung, dies waren solche
zentralen Themen. Doch so groß die Herausforderungen waren, so zögerlich wa-
ren oftmals die Antworten. Dass Reformen einen langen Atem erfordern, ist keine
genuine Erfahrung der Gegenwart. Für Historiker sind Reformprozesse dadurch
überschaubarer, dass sich Zeiträume im Rückblick komprimieren lassen. Wer auf
Veränderungen achtet, der übergeht großzügig die langen Phasen zwischen den
einzelnen Schüben, in denen die Dinge in Bewegung geraten. Doch der Frage nach
der zeitlichen Dauer von Reformprozessen kommt eine Schlüsselrolle zu.

Ohne zeitliche Erstreckung, ohne Ruhepausen und beschleunigte Intervalle
gibt es keinen Rhythmus. Und um den Rhythmus der Reformen soll es in diesem
Buch gehen. Die Frage, ob es einen solchen Rhythmus im späten Mittelalter gab,
steht hinter der ganzen Untersuchung, und diese Studie wird einige einschlägige
Thesen formulieren. Gab es bei aller Verschiedenheit der Rahmenbedingungen im
Reich, in England und an der Kurie Gemeinsamkeiten im Prozeß der Reformen, in
seiner zeitlichen Erstreckung, in den maßgeblichen Faktoren, die diesen Prozeß
beförderten? Wenn es sie gab - was zu untersuchen ist -, dann ist es sinnvoll, auch
einen Blick auf die größte Gemeinsamkeit zu werfen, die die untersuchten Prozes-
se verbindet - auf die handelnden Menschen. Wir müssen zumindest prüfen, ob
Parallelen in den Abläufen der verschiedenen Reformvorgänge auf gemeinsames
menschliches Verhalten zurückzuführen sind. Dabei geht es um menschliche
Handlungen, aber auch um menschliche Erinnerungen, denn wir untersuchen
Entwicklungen, die sich über etwa zwei Jahrhunderte erstrecken. Mit dem
menschlichen Faktor begeben wir uns auf ein schwieriges Feld und gelangen dabei
durchaus in Grenzbereiche der Zuständigkeit des Historikers. Ich werde das The-

Wipo, Gesta Chuonradi Imperatoris, Kap. 2, in: Die Werke Wipos (MGH Script, rer.
Germ. 61), hg. von H. Bresslau, 3. Aufl. Hannover/Leipzig 1915, S. 15.
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ma daher nur mit Vorsicht berühren. Es lässt sich aber nicht verhehlen, dass die
Frage der menschlichen Gemeinsamkeit, die über das Mittelalter hinausweist,
auch einen Reiz mit sich bringt. ^ Allerdings geht es in dieser Studie nicht in erster
Linie um die menschliche Natur, sondern um das menschliche Verhalten in poli-
tisch, sozial und kulturell sehr unterschiedlich geprägten Milieus des späteren
Mittelalters.

Die Liste der Vergleichsphänomene ließe sich dabei ebenso sinnvoll erweitern,
wie der zeitliche Rahmen dieser Untersuchung. Dieses Buch behandelt einen Aus-
schnitt. Die Auswahl und die zeitliche Eingrenzung sind der Arbeitsökonomie
geschuldet. Die Studie sollte in einem umsetzbaren Format verbleiben. Doch ist
die Auswahl keineswegs willkürlich. Alle drei untersuchten Größen, das Reich,
England und die Kurie erlebten um 1200 (1198-1214) eine erhebliche Erschütte-
rung oder Veränderung ihrer Disposition/ Diese Veränderungen hatten einen
unterschiedlichen Charakter. Im Falle des Reiches und Englands erscheinen sie als
Einschränkung des herrscherlichen Aktionshorizontes, im Falle der Kurie als be-
trächtliche Erweiterung des Aktionsfeldes. Diese Veränderungen prägten die Situ-
ation des Reiches, Englands und der Kurie in den Herausforderungen des späten
Mittelalters nachhaltig. So unterschiedlich die Entwicklungen in den zwei Jahr-
hunderten zwischen ca. 1200 und 1400 waren, so berührten, überschnitten und
beeinflussten sich die Entwicklungslinien der Reichsgeschichte, der Geschichte
Englands und der Geschichte der Kurie doch immer wieder.^ Diese Geschichten

6 Dieses Thema wurde zuletzt durch Johannes Fried in einer weitgespannten Untersuchung
problematisiert: J. FRIED, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memo-
rik, München 2004. Hier geht es nicht um eine vergleichbar grundsätzliche Erörterung des
Phänomens der menschlichen und sozialen Erinnerung, aber die Untersuchung der Jahre
zwischen 1200 und 1400 erlaubt einige Erkenntnisse über die verschiedenen Schichten sozia-
ler Erinnerung und über ihre jeweilige Dynamik und politische Relevanz. Zu dem weiten
Feld von Anthropologie und historischer Wissenschaft vgl. zunächst etwa: H. MEDICK, His-
torische Anthropologie auf dem Weg zur Selbstreflexion, in: Historische Zeitschrift 283
(2006), S. 123-130; J. FRIED, Geschichte als historische Anthropologie, in: Geschichte des Mit-
telalters für unsere Zeit, hg. von R. Ballof, Stuttgart 2003, S. 63-85; J. C. SCHMITT, Plädoyer für
eine historische Anthropologie des Mittelalters, in: Frühmittelalterliche Studien 38
(2004), S. 1-16; V. GROEBNER, Historische Anthropologie diesseits und jenseits der Wissen-
schaftsrhetorik. Ein Ort irgendwo?, in: Historische Anthropologie 10 (2003), S. 303-304;
R. VAN DÜLMEN, Historische Anthropologie. Entwicklung, Probleme, Aufgaben, 2. Auf].
Köln 2001; Ph. Buc, Anthropologie et histoire, in: Annales. Economie, Societes et Civilisa-
tions 53 (1998), S. 1243-1249; G. DRESSEL, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien
1996.

7 Vgl. dazu mit ausführlichen Quellen- und Literaturangaben Kapitel 2.
8 Für einen ersten Überblick vgl. die Darstellungen in: The New Cambridge Medieval History,

Bd. 5: c. 1198-c. 1300, hg. von D. Abulafia, Cambridge 1999, und The New Cambridge Me-
dieval History, Bd. 6: c. 1300-1415, hg. von M. Jones, Cambridge 2000; H. KELLER, Zwischen
regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und
Staufer 1024-1250 (Propyläen Geschichte Deutschlands 2), Berlin 1986; P. MORAW, Von offe-
ner Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250-1490 (Pro-
pyläen Geschichte Deutschlands 3), Berlin 1985; A. L. BROWN, The Governance of Late Me-
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bieten immer wieder Beispielfälle, wie unterschiedliche Milieus sich trotz ihres so
verschiedenen Entwicklungsstandes vor vergleichbaren Herausforderungen sa-
hen. Diese Herausforderungen wurden von einer zeitgenössischen Problemlage
hervorgebracht, die auf die Grenzen von Königreichen und des Kirchenstaates
(pafn'monz'mH Pehz) wenig Rücksicht nahm. Wie sehr die Entwicklung im Reich, in
England und an der Kurie von Herausforderungen und Krisen geprägt wurde, die
eine übergreifende Dimension erkennen ließ, wurde in dramatischer Weise um die
Jahrhundertwende vom vierzehnten zum fünfzehnten Jahrhundert hin erkennbar.
So verschieden die jeweiligen Verfassungsentwicklungen gewesen waren, und so
unterschiedlich die Faktoren waren, die die jeweilige Krise ausgelöst hatten, so ist
doch eine Herrschaftskrise in Deutschland, in England und an der päpstlichen
Kurie nicht zu übersehen.^ Der englische König Richard II. (1377-1399), der rö-
misch-deutsche König Wenzel (1376-1400/1410) und die Schismapäpste Gregor
XII. (1406-1409/15) und Benedikt XIII. (1394-1409/17) wurden abgesetzt. Im Ver-
fahren der Absetzung und im Bemühen um die Legitimation dieses Verfahrens
sind gemeinsame Grundzüge kaum zu übersehend" Die Absetzungsverfahren
wurden von den Gremien, um deren Entwicklungsgeschichte es in dieser Untersu-
chung gehen soll, maßgeblich betrieben. Es waren die Kardinäle, die die beiden
Päpste absetzten, die Kurfürsten, die den römisch-deutschen König absetzten, und
das Parlament, das den englischen König absetzte bzw. an der Absetzung maßgeb-
lich beteiligt war." Das Selbstbewusstsein der Akteure trat in enger zeitlicher Nä-
he markant hervor. Zwar war die Legitimation und die Wirkung der Absetzungen
durchaus umstritten, aber der Streit um das Absetzungsrecht führte zu Legitimati-
onsversuchen, die die Kompetenzen der jeweiligen Institutionen anspruchsvoll
formulierten. Für den historischen Vergleich sind diese Krisen ein unverzichtbarer
Bezugspunkt.

dieval England 1272-1461, Stanford 1989; Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik,
Kultur, Bd. 5: Machtfülle des Papsttums. 1054—1274, hg. von A. Vauchez, Frei-
burg/Basel/Wien 1994 und Die Geschichte des Christentums, Bd. 6: Die Zeit der Zerreißpro-
ben. 1274-1449, hg. von M. Mollat Dujourdin u. a., Freiburg/Basel/Wien 1991;
B. ScmMMELPFENNtG, Das Papsttum. Von der Antike bis zur Renaissance, 5. Aufl. Darmstadt
2005.

9 Die Feststellung der Vergleichbarkeit gilt auch angesichts der Skepsis, mit der Ernst Schubert
in seiner letzten großen Untersuchung über die Königsabsetzung im deutschen Mittelalter
die Möglichkeiten vergleichender Untersuchung bewertet hat: E. SCHUBERT, Königsabset-
zung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung (Abhandlun-
gen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 3. Fol-
ge 267), Göttingen 2005, vgl. etwa den letzten Satz, S. 562. Schuberts Studie wählt eine andere
Untersuchungsebene.

10 Vgl. für einen ersten Überblick zu den Gemeinsamkeiten des Absetzungsverfahrens:
F. GRAUS, Das Scheitern von Königen: Karl VI., Richard II., Wenzel IV., in: Das spätmittelal-
terliche Königtum im europäischen Vergleich (Vorträge und Forschungen 32), hg. von
R. Schneider, Sigmaringen 1987, S. 17-39; H. G. WALTHER, Das Problem des untauglichen
Herrschers in der Theorie und Praxis des europäischen Spätmittelalters, in: Zeitschrift für
Historische Forschung 23 (1996), S. 1-28; vgl. zu diesem Problem unten Kapitel 9.

11 Vgl. dazu die Darstellung in Kapitel 10.
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Die Untersuchung beginnt mit einer Skizze der dramatischen Wendejahre
zwischen 1198 und 1215 und nimmt ihr eigentliches Thema zunächst anhand der
englischen Entwicklung im 13. Jahrhundert auf. Der Grund für dieses Vorgehen
liegt in der Überlieferungslage begründet. Die englischen Quellen erlauben eine
differenziertere Bestandsaufnahme der politischen Entwicklung, als dies die Über-
lieferung im Reich erlaubt. Die seismographischen Vorzeichen einer politischen
Krise sind in der dichteren englischen Überlieferung früher fassbar. Diese Überlie-
ferungsunterschiede, die im Wesentlichen auf einen unterschiedlichen Grad der
Schriftlichkeit zurückzuführen sind, bilden einen eigenen Aspekt unseres Themas,
der seine ganze Tragweite gegen Ende des 13. Jahrhunderts entfaltete.^ Wir wer-
den darauf näher eingehen. Wir beginnen mit einer knappen Übersicht über die
historischen Entwicklungen, die wir in den Bück nehmen wollen.^

Das angevinisch-englische Königtum zwischen ca. 1200 und 1400 zu untersu-
chen, bedeutet tatsächlich englische und französische Entwicklungen in den Blick
zu nehmen, wenn man diese Namen nicht national versteht. Denn seit der Erobe-
rung Englands durch die Normannen im Jahre 1066 war die Geschichte Englands
eng mit den Geschehnissen auf dem Festland verbunden. Die Könige Englands
waren in der Normandie zuhause und das drückte sich auch darin aus, dass sie
viel Zeit auf dem Festland verbrachten. Als im Jahre 1154 der Graf von Anjou und
Herzog der Normandie Heinrich Plantagenet, der kurz zuvor durch die Ehe mit
Eleonore von Aquitanien auch noch den Südwesten Frankreichs gewonnen hatte,
als Heinrich II. englischer König wurde, da wurde er wohl zum mächtigsten Mann
West- und Nordeuropas. ^ Er konnte von den Pyrenäen bis nach Schottland reisen,
ohne seinen Herrschaftsbereich zu verlassen - wenn man einmal von der Schiffs-
passage über den Ärmelkanal absieht (sie wurde zu einer häufigen Routine seiner
Herrschaftspraxis). Im Vergleich dazu waren die Möglichkeiten des französischen
Königs sehr begrenzt. Er war im wesentlich auf seine Krondomäne in der Ile-de-
France beschränkt.

Heinrich II., jener Heinrich, in dessen Regierungszeit und in dessen Mitver-
antwortung die Ermordung Thomas Beckets fiel, starb 1189Ü Damit war er sehr
lange König gewesen und - was zwar ein Zufall aber ein möglicherweise folgen-
reicher Zufall war - er regierte fast gleichzeitig mit dem römisch-deutschen König

12 Die verschiedenen Formen der Überlieferung sind das zentrale Thema von Kapitel 4.
13 Quellen und Literaturangaben finden sich in den entsprechenden Kapiteln dieser Untersu-

chung, vgl. für eine Übersicht über die Grundzüge der Entwicklung die Literatur in Anm. 8.
14 Zu Heinrich II. vgl. etwa: W. L. WARREN, Henry II, 2. Aufl. London 1977; Th. K. KEEFE, Feu-

dal Assessments and the Political Community under Henry II and his Sons (Publications of
the Center for Medieval and Renaissance Studies 19), Berkeley 1983.

15 Zur Becket-Krise vgl. F. BARLOW, Thomas Becket, 2. Aufl. Berkeley 1990; S. JANSEN, Wo ist
Thomas Becket? Der ermordete Heilige zwischen Erinnerung und Erzählung (Historische
Studien 465), Husum 2002; H. VOLLRATH, Thomas Becket. Höfling und Heiliger (Persönlich-
keit und Geschichte), Göttingen 2003; M. KAUFHOLD, Wendepunkte Mittelalterlicher Ge-
schichte. Von der Kaiserkrönung Karls des Großen bis zur Entdeckung Amerikas, Ostfil-
dern 2004, S. 86-92, 217.
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und Kaiser Friedrich Barbarossa, der 1152 zum König erhoben und 1155 zum Kai-
ser gekrönt wurde, und der 1190 auf dem Kreuzzug starb.^ Sowohl Barbarossa als
auch Heinrich II. von England regierten ein Reich, das sich durch eine enorme
Erstreckung und eine enorme Vielgestaltigkeit auszeichnete. Barbarossas Herr-
schaft trug einen gemeinsamen Namen: das Rgz'cE (zmpgn'zzm), diese Gemeinsamkeit
war allerdings eher eine Gemeinsamkeit, die der Herrschaftsgeschichte geschuldet
war. Eine gemeinsame Identität des Untertanenverbandes gab es dagegen nicht, in
der Tat gab es gar keinen Untertanen verband. In Heinrichs II. Reich war die Hete-
rogenität geradezu Eebensgesetz. Es gab überhaupt keinen Namen für sein Herr-
schaftsgebilde, das eine auf die Person Heinrichs bezogene Vereinigung von einer
Krone mit Herzogs- und Grafentiteln war. Das sogenannte angevinische Reich
(Angguzn Empire) ist eine Bezeichnung der Forschung.'^ In der Sache war das Reich
Heinrichs II. eine Personalunion. Beide Herrscher teilten eine Erfahrung. Um zu
regieren, musste der Kaiser, der König, der Herzog oder der Graf in einer seiner
vielen Rollen vor Ort sein. Das bedeutete, dass sowohl Heinrich als auch Friedrich
Barbarossa sehr viel reisten. Heinrich verbrachte etwa ein Drittel seiner Herr-
schaftszeit in England; Barbarossa, der eine intensive Italienpolitik betrieb, ver-
brachte elf Jahre in Italien.

Hinter diesen enormen Anstrengungen, deren es bedurfte, um in einem sol-
chen ausgedehnten Herrschaftsgebiet präsent zu sein, stand ein Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit, das die praktischen Schwierigkeiten solcher Herrschaftsge-
füge kannte, ohne den weit gespannten Anspruch aufzugeben. Anläßlich der Wahl
Barbarossas formulierte Otto von Freising diese Spannung mit klaren Worten: ...
z'zz oppzüo Fraztgq/ztnTg de Hm z'ztzmgnsa Transalpin;' rcgni iafz'fndz'ne zznzügrszzm, mz'rnm
dz'cfn, pn'zzcz'pzzm ro&zzr non sz'ng ^nzünsdam gx Tfaiz'g izaronzTms fam^zzam z'n nnzzm corpns
coazTzzzzarz pofztz'h^ Das war gewissermaßen der Kern eines Verfassungsverständnis-

Zwei lange Königsherrschaften über Gebiete von enormer Erstreckung und
zwei Herrscher, bei denen eine Herrschaftstechnik zu beobachten ist, die im

16 Zu Friedrich Barbarossa vgl. F. OPLL, Friedrich Barbarossa (Gestalten des Mittelalters und
der Renaissance), 3. Aufl. Darmstadt 1998; K. GÖRICH, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kon-
flikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert (Symbolische Kommunikation in der Vor-
moderne), Darmstadt 2001; J. EHLERS, Friedrich I. Barbarossa, in: Die deutschen Herrscher
des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (919-1519), hg. von
B. Schneidmüller/S. Weinfurter, München 2003, S. 232-257; Friedrich Barbarossa. Hand-
lungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers (Vorträge und Forschungen
40), hg. von A. Haverkamp, Sigmaringen 1992.

17 Vgl. für einen ersten Überblick: J. GlLLlNGHAM, The Angevin Empire (Foundations of medie-
va! history), 2. Aufl. London 2001.

18 Ottonis et Rahewini gesta Friderici I Imperatoris (MGH Script, rer. Germ. 46), hg. von
G. Waitz, 3. Aufl. Hannover/Leipzig 1912, S. 102f.

19 Vgl. zu Otto von Freising auch H. W. GOETZ, Das Geschichtsbild Ottos von Freising. Ein
Beitrag zur historischen Vorstellungswelt und zur Geschichte des 12. Jahrhunderts (Beihefte
zum Archiv für Kulturgeschichte 19), Köln/Wien 1984.
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12. Jahrhundert eine eigene Renaissance erlebte: der intensive Einsatz juristischer
Mittel in der Herrschaftspraxis."" Das Eigentümliche in der weiteren Entwicklung
dieser beiden Gebilde, des Reiches und der angevinischen Personalunion ist, dass
sie beide um 1200 in eine schwere Krise gerieten, die sie tiefgreifend umgestaltete.

Zunächst geriet die Herrschaft als solche in eine Krise. Im Reich folgte auf das
Ende der kurzen Herrschaft von Barbarossas Sohn Heinrich VI. im Jahr 1198 eine
gespaltene Wahl, die das Land in zwei Lager teilte. Erst 1214 setzte sich der Staufer
Friedrich II. definitiv durch und leitete das letzte Kapitel staufischer Herrschaft
ein. Es wurde ein durchaus glanzvolles, dabei sehr spannungsreiches Kapitel, aber
es war trotz aller Auffälligkeit Friedrichs II. in Deutschland selbst nur noch eine
bedingt staufische Geschichte. Friedrich II. ist auch für die vermeintliche Moderni-
tät seiner Herrschaft berühmt geworden - aber es war eine Herrschaft im König-
reich Sizilien. Friedrich II. war ein herrschaftsbewußter König und Kaiser, aber in
Deutschland standen die Jahrzehnte seiner Herrschaft eher im Zeichen beginnen-
der fürstlicher Landesherrschaft. Friedrich, der die Unterstützung der deutschen
Fürsten brauchte, gewährte ihnen manche Garantie ihrer nicht unerheblichen
Freiheiten. Man kann den Vorgang in Hinblick auf das große und vielgestaltige
Reich vielleicht eine Herrschaftskonzentration nennen. Dabei zeigte sich, dass
Deutschland nicht zum Kernbereich von Friedrichs Herrschaft zählte. Das gilt
unbeschadet der Bemühungen um einen einheitlichen Mindeststandard in wichti-
gen Rechts- und Verfahrensfragen, die der Mainzer Landfrieden von 1235 für
Deutschland stiften sollte. Darauf wird noch einzugehen sein. Auch im angevi-
nisch-englischen Reich können wir eine Konzentration auf Kernbereiche feststel-
len.

Kurz nach 1200 verlor der englische König seine Festlandbesitzungen im Nor-
den Frankreichs, und die Folge war ebenfalls eine Konzentration der Herrschafts-
anstrengungen. Eine Konzentration mit erheblichen Folgen. Der englische König
blieb erstmals für eine längere Zeit in England. Was das bedeutet, lässt sich leicht
vergegenwärtigen, wenn man das Königtum des populären Richard Löwenherz
mit dem seines ungeliebten Bruders Johann Ohneland vergleicht. Richard Löwen-
herz war von seinen ca. zehn Jahren als König nur drei Monate in England, Johann
blieb in England, und das taten die Könige Englands bis in die Mitte des 14. Jahr-
hunderts, bis zum Beginn des 100-jährigen Krieges. Der unpopuläre Johann erlebte
eine schwere Krise, die in der Magna Carta von 1215 gipfelte und die die Stellung
des Königs vorübergehend erheblich schwächte.^

Statt einer detaillierten Parallelgeschichte soll sich diese Untersuchung auf die
politischen und die Verfassungskrisen konzentrieren, die die historischen Kräfte-

20 Vgl. dazu zuletzt G. DlECHER, Die staufische Renovation im Spannungsfeld von traditiona-
lem und neuem Denken. Rechtskonzeptionen als Handlungshorizont der Italienpolitik
Friedrich Barbarossas, in: Historische Zeitschrift 276 (2003), S. 613-646, der die Arbeit von
K. GÖRICH, Die Ehre Friedrich Barbarossas zwar nicht erwähnt, der aber dezidiert gegen Gö-
richs Thesen Stellung bezieht.

21 Vgl. dazu Kapitel 2 und 3.
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konstellationen auf den Prüfstand stellten und die das ergiebigste Untersuchungs-
feld für unsere Fragestellung abgeben. ^

Die erste Krise ist bereits benannt, die Krise der Herrschaftsnachfolge zwi-
schen 1198 und 1214. Die zweite Krise trat etwa 50 Jahre später auf, in England als
ein Bürgerkrieg, in dem der König zwischenzeitlich entmachtet wurde, in
Deutschland als eine weitere Doppelwahl, also eine Wahl zweier konkurrierender
Könige. Diese Doppelwahlen wurden nach der Doppelwahl von 1198 in etwa
50 jährigen Abständen zu einem Schicksal des Reiches, dem auch die Goldene
Bulle von 1356 erst allmählich gegensteuern konnte. Die Krise der 1250er Jahre
brachte England und Deutschland in engere Verbindung, denn sie führte dazu,
dass ein Bruder des englischen Königs auf den deutschen Thron gewählt wurde.
Im 14. Jahrhundert änderten sich die Krisenrhythmen etwas, und auch nach dem
Grund hierfür müssen wir fragen. Während es im Reich im Jahr 1314 eine gespal-
tene Königswahl gab, sah sich in England 1311 der König einer entschlossenen
Opposition gegenüber, wurde im Jahr 1327 gar abgesetzt und getötet. Am Ende
des Jahrhunderts wurden 1399 in England und 1400 im Reich die Könige abge-
setzt, bzw. ersetzt. In England nahm man 1399 unter Beteiligung des Parlaments
König Richard II. seine Krone und tötete ihn schließlich, in Deutschland wählten
1400 die rheinischen Kurfürsten den Wittelsbacher Ruprecht von der Pfalz zum
neuen König, nachdem sie den Luxemburger Wenzel für abgesetzt erklärt hatten.

Dies ist der Rahmen der politischen Geschichte, die Untersuchung beginnt mit
einer schweren Herrschaftskrise und sie endet mit einer schweren Herrschaftskri-
se. Dazwischen liegen etwa 200 Jahre einer Entwicklung, die wir auf den folgen-
den Seiten genauer untersuchen wollen. Dass wir das für die deutsche Geschichte
überhaupt tun können, ist die Folge der wiederholten Verknüpfung dieser Ge-
schichte mit der Geschichte der päpstlichen Kurie. Es waren vor allem zwei große
Themen, die die Kurie und das römisch-deutsche Königtum wiederholt gegenein-
ander aufbrachten: die Frage nach dem päpstlichen Anteil an der Erhebung des
Kaisers und des römischen Königs posfmodnm z'n z'mponüorem promooondzts, und die
Politik dieses deutschen Herrschers in Italien. Beide Themen waren eng miteinan-
der verbunden und das komplexe Geflecht, das daraus entstand, brachte erhebli-
che Weiterungen mit sich, die im Extremfall (Friedrich II.) sogar zur Absetzung
des Kaisers führen konnten. Die Kurie war an diesem Geschehen durch ihre aktive
Rolle beteiligt und ihre Funktion als Archiv der Briefe, Urkunden und Texte, die
die entscheidenden Stationen dieser Konflikte erst erkennen lassen, ist für die
historische Untersuchung unverzichtbar. Ohne das Register Innozenz' III. szzper
nggofz'o Romanz z'nzporz'z läge der deutsche Thronstreit von 1198 mit seiner dramati-
schen Dynamik weitgehend im Dunkel.^

22 Auch an dieser Stelle sei auf die eingehenderen Darstellungen in den folgenden Kapiteln
verwiesen. Für eine knappe Übersicht vgl. die Literatur in Anm. 8.

23 Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii (Miscellanea Historiae Pontifi-
ciae 12), hg. von F. Kempf, Rom 1947.
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Der deutliche Vorsprung der päpstlichen Kurie in der Archivierung und Re-
gisterführung gegenüber dem römisch-deutschen Herrscher, und seinem in der
Regel sehr bescheidenen Hof, erfordert immer wieder einen Blick auf die kurialen
Interessen, die für die Überlieferung wichtiger Texte sorgten, und vor allem auf
diese Überlieferung selbst. Um einen zeitgenössischen Problemhorizont ermessen
zu können, sind die Überlegungen kirchlicher Juristen aus dem Umfeld der Kurie
eine Hilfe. Insbesondere im 13. Jahrhundert käme man ohne ihre Reflexionen zum
Selbstverständnis der Institutionen kaum aus. Sie formulierten keine Ansichten
über die Formierung des englischen Parlaments und äußerten sich nur bei seltenen
Gelegenheiten zum Kreis der deutschen Kurfürsten - etwa im Falle der eigenen
Beteiligung an einer Königserhebung in der Rolle als päpstlicher Gesandter - aber
ihre Überlegungen über den korporativen Charakter des Kardinalsgremiums sind
für die Problemgeschichte sehr hilfreich.^

Die päpstliche Kurie erlebte in Anspruch und Aktionsradius die Jahrhundert-
wende vom zwölften zum dreizehnten Jahrhundert als einen Der Pontifi-
kat Innozenz' III. markierte sowohl kirchenpolitisch als auch politisch den Auf-
bruch in eine neue Ära, zumindest den Anbruch einer neuen Professionalität.^
Erkennbarer Ausdruck dieser neuen Professionalität ist das deutliche Anwachsen
der päpstlichen Register in diesen Jahren. Sie bezeugt eine enorme Ausweitung
der kurialen Kommunikation und eine veränderte Wertschätzung für den Inhalt
dieser Kommunikation, deren Entscheidungsfreude zu einem Fundus für die
päpstlichen Rechtssammlungen des 13. Jahrhunderts wurde. In den Jahren des
Pontifikats von Innozenz III. wurde durch die Förderung der neuen Bettelorden
zudem die Grundlage für die Verbindung des Papsttums mit dieser so dynami-
schen Bewegung geschaffen, deren Angehörige im Laufe des 13. Jahrhunderts zu
entschiedenen und wirkungsvollen Vorkämpfern des päpstlichen Führungsan-
spruchs in der Kirche werden sollten. In verschiedenen der hier behandelten Kon-
flikte werden wir auf Franziskaner stoßen, als Akteure oder intellektuelle Wegbe-
reiter. Die verschiedenen Milieus, denen das Interesse dieser Arbeit gilt, kamen im
Verlauf des späten Mittelalters immer wieder in Berührung und bei entsprechen-
den Herausforderungen konnte es dabei auch zum Transfer von institutionellen
Erfahrungen kommen - zumindest dazu, dass die Erfahrungen des eigenen Milie-
us einen Vergleichshorizont für notwendige Problemlösungen boten.

In dieser Untersuchung wird die Dynamik von historischen Phänomenen in
den Blick genommen, die für sich gesehen nicht unbekannt sind. Tatsächlich hat
die Bedeutung solcher Fragen, wie der Genese des Kurfürstenkollegs, des engli-
schen Parlaments oder des Kardinalskollegs dazu geführt, dass die Forschung eine
detaillierte Bestandsaufnahme der einschlägigen Ereignisse und ihrer Quellen-

24 Vgl. dazu unten Kapite) 5.
25 Vgl. dazu die ausführlichen Nachweise im folgenden Kapitel.
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grundlagen erarbeitet hat.^ Diese Arbeiten sind eine notwendige Voraussetzung
für einen historischen Vergleich. Ohne sie wäre er nicht möglich. Die vergleichen-
de Perspektive lebt davon, dass sie Phänomene zueinander in Verbindung setzt,
die bislang vorwiegend für sich betrachtet wurden. Den Wert detaillierter Einzel-
studien hebt sie nicht auf. Sie ergänzt sie um einen anderen Blickwinkel. Aber der
Vergleich wird doch eine Revision solcher Urteile anstreben, die durch einen iso-
lierten Blick zustande gekommen sind. So erscheinen in einer jüngeren englischen
Untersuchung die Barone Englands im fortschreitenden späten Mittelalter als
politische Kraft, die sich zunehmend durch aristokratische Gruppeninteressen
leiten ließ. Der Einsatz für die Ideale der Freiheit, der die Rebellion gegen König
Johann Ohneland zu Beginn des 13. Jahrhunderts motiviert habe, und der zur
Magna Carta von 1215 führte, sei in den Bewegungen des 14. Jahrhunderts ver-
schwunden.*' Die Autorin hat für ihre Untersuchung einen langen Zeitraum ge-
wählt und sich damit neue Vergleichsmöglichkeiten erschlossen. Aber sie be-
schränkt sich ausschließlich auf die englische Entwicklung, sonst wäre ihr
aufgefallen, wie sehr ihre Beurteilung der baronialen Politik der Verurteilung der
kurfürstlichen Politik im spätmittelalterlichen Reich entspricht.*^ In beiden Fällen
kommen die Urteile durch ein Zurücktreten politischer Kategorien zustande, und
man kann es als einen Anspruch vergleichender Untersuchung formulieren, für
die historische Entwicklung ein realistisch fundiertes Erwartungsprofil zu erarbei-
ten.^

Die Neubewertung baronialer und fürstlicher Politik ist nur ein Ergebnis der
vergleichenden Arbeitsweise. Es geht insgesamt um einen realistischen Blick auf
die Möglichkeiten eines gesteuerten institutionellen Wandels unter den einfachen
Kommunikationsbedingungen und dem geringen Grad organisatorischer Durch-
dringung, der das späte Mittelalter aus moderner Perspektive kennzeichnet. Dabei
lebt der Vergleich nicht nur durch den Blick des Beobachters, sondern er bezieht
seine Berechtigung auch aus der zeitgenössischen Verbindung der beobachteten
Phänomene. Es gilt, den Vergleichshorizont so zu bestimmen, dass die untersuch-
ten Erscheinungen in einem zeitlichen Verhältnis zueinander stehen, das den Be-

26 Anstelle einer ausführlichen Bibliographie an dieser Stelle vgl. die Literaturnachweise in den
folgenden Kapiteln im jeweiligen thematischen Zusammenhang.

27 C. VALENTE, The Theory and Practise of Revolt in Medieval England, Aldershot u. a. 2003.
28 Zu den kritischen Urteilen über die kurfürstliche Politik im spätmittelalterlichen Reich vgl.

für einen ersten Eindruck: M. KAUFHOLD, Deutsches Interregnum und europäische Politik.
Konfliktlösungen und Entscheidungsstrukturen 1230-1280 (MGH Schriften 49), Hannover
2000, S. 12-25,110-126, 464f.

29 Zu den methodischen Ansprüchen an eine vergleichende Untersuchung spätmittelalterlicher
Entwicklungen vgl. etwa: M. BORGOLTE, Mediävistik als vergleichende Geschichte Europas,
in: Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdis-
ziplinären Mittelalterforschung (Mittelalter Studien des Instituts zur interdisziplinären Er-
forschung des Mittelalters und seines Nachwirkens), hg. von H.-W. Götz/J. Jarnut, Parder-
born 2003, S. 312-323; vgl. besonders die Beiträge in: Das Mittelalter im Spannungsbogen des
Vergleichs: Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Perspektiven und Problemen der in-
ternationalen Komparatistik (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur histori-
schen Komparatistik 1), hg. von M. Borgolte, Berlin 2001.
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zug zu einander immerhin möglich macht. Das ist keine ganz eindeutige Bedin-
gung, denn sie setzt voraus, dass die Akteure im Reich, in England und an der
Kurie zumindest Kenntnis von den Vorgängen bei ihren Nachbarn hatten oder
haben konnten. Dabei müssen wir uns klar sein, dass eine solche Kenntnis keines-
wegs einen Bezug zueinander zur Folge haben musste. Man konnte von einer
Entwicklung durchaus Kenntnis haben, ohne den Drang zu verspüren, ihr nach-
zueifern. Die Bedingung einer möglichen Kenntnis ist eine methodische Entschei-
dung. Sie ermöglicht es, die verschiedenen Entwicklungen auch als unterschiedli-
che Antworten auf verwandte Eferausforderungen zu verstehen. Und um die
zeitbedingte Herausforderungen und die jeweiligen Reaktionen geht es in beson-
derer Weise. Es wäre eine Vorwegnahme von Ergebnissen, die es erst zu ermitteln
gilt, wollte man die Zeitschichten, die den jeweiligen Vergleichsrahmen begrenzen,
genau festlegen. Immerhin wird es ja auch um die Frage gehen, wie lange die Er-
innerung an politische Ereignisse als aktives Potential bewahrt wurde (z. B. Magna
Carta). Doch scheint eine Orientierung an dem Zeitmaß einer Generation (ca. 35-
40 Jahre) als Ausgangspunkt sinnvoll. Eine genauere Überprüfung ist noch erfor-
derlich, aber wir können zunächst einmal davon ausgehen, dass innerhalb einer
solchen Zeit die tatsächliche Erinnerung der Akteure an ein Geschehen fortlebte -
was nicht bedeutet, dass es eine historisch „richtige" Erinnerung war. Wichtig für
unsere Fragestellung ist, dass sie eine aktivierbare Erinnerung war.

In dieser Untersuchung geht es um die großen politischen Krisen und institu-
tioneilen Herausforderungen im Reich, in England und an der Kurie zwischen
1198 und 1400. Dabei ermöglicht die englische Überlieferung wiederholt den bes-
ten Einstieg in die Reformthematik. Der Aufbau der Arbeit folgt der Logik der
Probleme und der unterschiedlichen Antworten. Daraus entsteht keine parallele
Erzählung der Ereignisse. Die Anteile der jeweiligen Schauplätze sind nicht immer
gleich gewichtig. Dies ist kein Handbuch, sondern eine fokussierte Studie zweier
dynamischer Jahrhunderte, in denen das westliche Europa seinen politischen Insti-
tutionen einen arbeitsfähigen Zuschnitt verlieh. Dazu bedurfte es etlicher krisen-
hafter Erfahrungen und des langem Atems mehrerer Generationen.
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Der Beginn einer neuen Zeit: Die Jahre 1198-1215

Unsere Untersuchung beginnt mit dem dramatischen Auftakt einer neuen Epoche
um das Jahr 1200. Es ist nicht sinnvoll, die Anfangsphase des späten Mz'ffrMfers um
die Jahrhundertwende des 12. zum 13. Jahrhundert zu präzise einzugrenzen, und
es ist auch kaum möglich. Es ist ja gerade die Eigentümlichkeit dieser neuen Phase
der mittelalterlichen Geschichte, dass das Geschehen auf der historischen Bühne
nun von einer Vielzahl von Akteuren bestimmt wird, und dass die Ordnungen
dieses sozialen Gefüges durch die komplexen Interessenlagen mitunter schwer zu
erkennen sind. Dabei ist es nicht nur eine neue Komplexität, die die historische
Analyse herausfordert und die der Interpretation dieser Zeit ein breites Spektrum
eröffnet, sondern es ist auch eine veränderte Überlieferungslage, die den Blick
verändert. Indem die Reichschronistik zurücktritt und einer Zahl von Geschichts-
schreibern weicht, deren Aufmerksamkeit den Geschehnissen in den einzelnen
Regionen des Reiches, den entstehenden Ländern, gilt, und indem die enorm an-
wachsende Überlieferung der päpstlichen Kanzlei eine immer größere Bedeutung
für unsere Kenntnis der Reichsgeschichte erlangt, erscheint das römische König-
tum nur noch als eine Größe unter vielen. Eine Institution, der man sich gleichsam
von außen nähert, weil sie die Aufmerksamkeit der zeitgenössischen Geschichts-
schreiber nicht mehr automatisch auf sich zog. Darin kommt auch ein Bedeu-
tungsverlust des römischen Königtums zum Ausdruck, denn die Fähigkeit, die
Blicke auf sich zu ziehen und dem politischen und kulturellen Geschehen im Reich
einen Fokus zu verleihen, wäre schon für sich genommen ein Zeichen von Gestal-
tungsmacht. Über eine solche Fähigkeit, die historische Entwicklung gleichsam zu
verkörpern und den historischen Entscheidungsprozessen ein Gesicht zu verlei-
hen, verfügten nur sehr wenige römisch-deutsche Könige.' Allerdings muß um
der Gerechtigkeit willen, und um der vergleichenden Perspektive dieser Untersu-
chung willen, festgehalten werden, dass sich die Reihe der englischen Könige und
der Päpste der zwei Jahrhunderte zwischen ca. 1200 und 1400 kaum eindrucksvol-
ler ausnimmtZ Sie provozierten in mehr als einem Fall den entschiedenen Protest

Vgl. zu einer Übersicht über die Gestalten der spätmittelalterlichen Könige die Lebensbilder
in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter.
Vgl. zu den englischen Königen: Die englischen Könige im Mittelalter. Von Wilhelm dem
Eroberer bis Richard III., hg. von N. Fryde/H. Vollrath, München 2004; zu den Päpsten vgl.:
Die Geschichte des Christentums, Bd. 5, hg. von Vauchez und Bd. 6, hg. von Mollat du Jour-
din/Vauchez; für eine knappe Übersicht: SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum.
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ihrer Untertanen und ihres Hofes, und im Falle der englischen Könige blieb es
nicht beim Unmut, vielmehr gipfelte die Unzufriedenheit in der Absetzung und
Tötung der betroffenen Könige (Edward II. 1327, Richard II. 1399).^ Eine solche
Erfahrung war für die römisch-deutschen Könige des späten Mittelalters eine
Ausnahme. Der englische König und der Papst konnten von einem Amtsapparat
profitieren, der ihnen in ganz anderer Weise eine zentrale Rolle in ihrem König-
reich und in der Kirche einräumte, als dies bei dem römisch-deutschen König der
Fall war. Diese slrM/hMm/ie deren Wirkungsgrad allerdings immer
noch erheblich von der persönlichen Befähigung der einzelnen Amtsträger abhing,
verlieh etwa dem englischen König allein durch das Amt eine exponierte Stellung,
die der römisch-deutsche König durch großen persönlichen Einsatz erst erlangen
musste.^

Doch diese herausgehobene Stellung des englischen Königs hatte auch zur
Folge, dass mögliche Schwächen seiner Amtsführung ebenfalls in grellerem Licht
begutachtet wurden, und diese Position unter besonderer Beobachtung hat zu-
mindest zwei englische Könige das Leben gekostet (Edward II. (1307-1327) und
Richard II. (1377-1399)) und zwei weiteren die Herrschaft sehr erschwert (Johann
Ohneland (1199-1216) und Heinrich III. (1216-1272))ü Im römisch-deutschen
Reich kam es nicht dazu, dass ein abgesetzter und gefangener König getötet wur-
de; in dem einen Fall, in dem ein abgesetzter König sein Leben verlor, starb er auf
dem Schlachtfeld: Adolf von Nassau in der Schlacht bei Göllheim im Juni oder Juli
1298T Im Reich wurden Königsherrschaften dadurch in Frage gestellt, dass die
„Opposition" eigene Könige wählte und krönte, je nach Standpunkt waren dies
Otto IV. (1198-1218) oder Philipp von Schwaben (1198-1208), Heinrich Raspe
(1246-1247) und Wilhelm von Holland (1247-1256), Richard von Cornwall
(1257-1272) oder Alfons von Kastilien (1257-1275), Albrecht I. (1298-1308), Ludwig
der Bayer (1314-1347) oder Friedrich der Schöne (1314-1330), Karl IV. (1346-1378)

3 Diese Geschehnisse werden im weiteren Verlauf dieser Untersuchung eingehender vorge-
stellt.

4 Vgl. dazu etwa P. MORAW, Der „kleine König" im europäischen Vergleich, in: Rudolf von
Habsburg (1273-1291). Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel (Passauer his-
torische Forschungen 7), hg. von E. Boshof/F.-.R Erkens, Köln 1993, S. 185-208; DERS., Über
Entwicklungsunterschiede und Entwicklungsausgleich im deutschen und europäischen Mit-
telalter, in: Hochfinanz, Wirtschaftsräume, Innovationen. Festschrift für Wolfgang von Stro-
mer, Bd. 2, hg. von Uwe Bestmann/Franz Irsigler, Trier 1987, S. 583-622; jetzt auch in: P. MO-
RAW, Über König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten
Mittelalters, hg. von R. C. Schwinges, Sigmaringen 1995, S. 293-320.

5 Die Erfahrungen dieser Könige werden im weiteren Verlauf der Untersuchung noch einge-
hend dar gestellt.

6 Zur Schlacht bei Göllheim vgl. Regesta Imperii VI,2. Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf,
Adolf, Albrecht, Heinrich VII., 1273-1313, hg. von V. Samanek, Innsbruck 1948, Nr. 1002; zu
Adolf von Nassau vgl. Ch. REINLE, Adolf von Nassau, in: Die deutschen Herrscher des Mit-
telalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 360-371.
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und schließlich Ruprecht von der Pfalz (1400-1410). Bei einem Vergleich dieser
Doppelkönigtümer zeigt sich, dass sie in der Regel erstaunlich langlebig waren,
und dass die Notwendigkeit einer Klärung der Situation, wer denn der n'cMz'ge
König sei, nicht drängte. Darauf kommen wir noch zurück.

An die Stelle markanter Königsgestalten tritt im späten Mittelalter allmählich
ein Gremium von sieben Fürsten, die den neuen König zu wählen haben. Diese
Kurfürsten, die sich im Verlauf der Epoche, die wir hier untersuchen, als
KMr/MrsfgtAoPgg formierten, erlangten eine Schlüsselrolle in der politischen Ord-
nung des Reiches, doch hat die Tatsache, dass nur wenige Mitglieder dieses
Wählerkreises ein eigenes prominentes Profil auf Reichsebene erlangten, zum
unbestimmten Bild des römisch-deutschen Königtums im späten Mittelalter beige-
tragenT

In einer Zeit, in der politische Entscheidungen in hohem Maße personalisiert
waren, erscheint der Kreis der Kurfürsten letztlich als schwer fassbare Größe,
obwohl die Entscheidungen dieser Institution in hohem Maße durch die sehr
konkreten Interessen der Mitglieder geprägt waren. Das Kurfürstenkolleg ist in
der deutschen Geschichte des späten Mittelalters tatsächlich eher eine abstrakte
Institution als ein Zusammenschluß markanter politischer Köpfe. Darin mag ein
Teil des Unbehagens begründet liegen, das die Forschung im Umgang mit den
Kurfürsten immer wieder erfasst hatü Darin liegt aber auch ein besonderer Reiz
der Entwicklungsgeschichte dieses Gremiums, denn an den Modalitäten seiner
Entscheidungen lässt sich die Geschichte der politischen und der
Verfassungsordnung des Reiches verfolgen.^'

Das Verfahren zur Wahl des römisch-deutschen Königs wurde in den Jahr-
hunderten, in denen uns die Überlieferungslage einen einigermaßen verlässlichen
Blick auf das Geschehen erlaubt, allmählich formalisiert. Eine ähnliche Formalisie-

7 Auf diese Fälle wird die Untersuchung in der Folge näher eingehen; für eine Übersicht mit
Quellenangaben und weiterer Literatur vgl. Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg.
von Schneidmüller/Weinfurter.

8 Vgl. für eine erste Übersicht über die Geschichte des Kurkollegiums und seiner Erforschung:
M. KRAMMER, Das Kurfürstenkolleg von den Anfängen bis zum Zusammenschluß im Renser
Kurverein des Jahres 1338 (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen
Reiches in Mittelalter und Neuzeit V.l), Weimar 1913; H. MlTTEIS, Die deutsche Königswahl.
Ihre Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle, 2. Aufl. Brünn/München/Wien 1944;
M. LlNTZEL, Die Entstehung des Kurfürstenkollegs, zuletzt in: OERS., Ausgewählte Schriften,
Bd. 2 Berlin 1961, S. 431-463; W. BECKER, Der Kurfürstenrat. Grundzüge seiner Entwicklung
in der Reichsverfassung und seine Stellung auf dem Westfälischen Friedenskongreß (Schrif-
tenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 5), Münster 1973;
K. F. KRIEGER, König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter (Enzyklopädie deutscher
Geschichte 14), München 1992, S. 64-71; F. R. ERKENS, Kurfürsten und Königswahl. Zu neuen
Theorien über den Königswahlparagraphen im Sachsenspiegel und die Entstehung des Kur-
fürstenkollegiums (MGH Studien und Texte 30), Hannover 2002.

9 Zur Diskussion über die Rolle der Kurfürsten vgl. neben der Literatur in der vorangehenden
Anmerkungen etwa: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 458-478.

10 Vgl. etwa ebda, S.458A78.
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rurtg, wenn auch ausdrücklicher beschlossen und umfassender bezeugt, lässt sich
bei der Entwicklung des Papstwahlverfahrens beobachten, in dessen Verlauf das
Kardinalskollegium als Wählergremium Gestalt annahm." Die Ausbildung des
Verfahrens und die Formierung des Kardinalskollegs vollzog sich in einem ande-
ren Rhythmus als die Ausbildung des deutschen Königswahlverfahrens, aber doch
nicht nach völlig verschiedenen Gesetzen.^ In der späten Stauferzeit, in der diese
Untersuchung einsetzt, waren Kaisertum und Papsttum durchaus ebenbürtige
historische Größen, aufgrund der energischen Italienpolitik der Kaiser standen sie
in regelmäßigem politischen Kontakt, und die deutsche Königswahl galt selbstver-
ständlich als eine Wahl zum römischen Kaiser. Als Innozenz IV. den letzten Stau-
ferkaiser Friedrich II. am 17. Juli 1245 auf dem Konzil von Fyon absetzte, da for-
derte er im letzten Satz der Absetzungsurkunde die deutschen Wahlfürsten auf,
nun in freier Wahl zur Bestimmung eines neuen Kaisers zu schreiten: Piz' anfgm,
ipz/Hzs 777 eodc??? z'mpgrz'o zzzzpeuüoTis spccüü glectz'c, cizyazzi iz'&grg SMCcessomm." Die enge
Verbindung von Königswahl und Kaisertum begründete letztlich das besondere
Interesse der Kurie an dem deutschen Wahlverfahren, von dem in diesem Kapitel
die Rede sein wird.

So deutlich die Entwicklungstendenzen im historischen Blick hervortreten, so
müssen wir uns doch immer wieder vergegenwärtigen, wie allmählich sich diese
Entwicklung im Bewusstsein und in der Realität der Zeitgenossen vollzog. Die
erste Königswahl, deren Verlauf uns so genau überliefert ist, dass wir einzelne
Schritte des Vorgangs unterscheiden können, ist die Wahl des ersten Saliers, Kon-
rads II., in Kamba am 4. September 1024.^ Auch wenn die Schilderung der Wahl
das Misstrauen der Historiker erweckt, weil der Verlauf offenbar aus der Perspek-
tive des erfolgreichen Konrad harmonisiert wurde, ^ so bleibt der zeitgenössische

11 Zum Papstwahlverfahren und zur Rolle des Kardinalskollegiums, auf die noch einzugehen
sein wird, vgl. für einen ersten Überblick: H. E. FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die ka-
tholische Kirche, 5. Aufl. Köln/Wien 1972, S. 311-321; vgl. außerdem: L. GAUGUSCH, Das
Rechtsinstitut der Papstwahl. Eine historisch-kanonistische Studie, Wien 1905; T. KÜPPER,
Das Papstwahlrecht der Kardinalbischöfe und die Papstwahl in der Zeit von 1059 bis 1179,
Diss. masch. Innsbruck 1958; B. SCHIMMELPFENNIG, Papst- und Bischofswahlen seit dem
12. Jahrhundert, in: Wahlen und Wählen im Mittelalter (Vorträge und Forschungen 37), hg.
von R. Schneider/El. Zimmermann, Sigmaringen 1990, S. 173-195; P. HERDE, Die Entwicklung
der Papstwahl im dreizehnten Jahrhundert. Praxis und kanonistische Grundlagen, in: Öster-
reichisches Archiv für Kirchenrecht 32 (1981), S. 11M1.

12 Vgl. zum Wahlthema allgemein: W. MALECZEK, Abstimmungsarten: Wie kommt man zu
einem vernünftigen Wahlergebnis?, in: Wahlen und Wählen im Mittelalter, hg. von Schnei-
der/Zimmermann, S. 79-134, sowie die verschiedenen anderen Beiträge in diesem Band.

13 Absetzungsurkunde Friedrichs II.: MGH Epistolae saeculi XIII e Regestis Pontificum Roma-
norum selectae, Bd. 2, hg. von C. Rodenberg, Berlin 1887, Nr. 124.

14 Vgl. zur Wahl Konrads 11.: Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 13-20; S. WEIN-
FURTER, Das Jahrhundert der Salier (1024-1125), 2. Aufl. Ostfildern 2004, S. 25-32; zu Kon-
rad II. vgl. H. WOLFRAM, Konrad II. Herrscher dreier Reiche, München 2000.

15 Vgl. z.B. H. WOLFRAM, Konrad II., in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von
SchneidmüHer/Weinfurter, S. 119-135, hier S. 125f.
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Horizont Wipos, der ca. 20 Jahre nach dem Geschehen schrieb, doch erhalten. Und
auf diesen zeitgenössischen Horizont kommt es hier an.

Für die Wähler Wipos galt ein frühmittelalterliches GcnRctürm 's HgrcemcHf:
Man gab sich nicht selber die Stimme: fn cm?;?' clccücmc Hemm? ü'cef & sc ipso
mäz'care.^ Diese Maxime hatte der später gewählte Konrad formuliert, als nach den
Beratungen vor der eigentlichen Wahl nur noch zwei aussichtsreiche Kandidaten
übriggeblieben waren, er selbst und sein jüngerer Verwandter gleichen Namens.''
Konrad konnte seinen Konkurrenten für eine dynastische Perspektive gewinnen,
in jedem Fall würde ein Salier Herrscher sein, und es ging ihm darum, dass das
Königtum für die Familie gesichert würde und nicht durch einen familieninternen
Streit gefährdet würde. Er hatte Erfolg. Sein Rivale, der jüngere Konrad,
akzeptierte das Verfahren, und er akzeptierte schließlich auch seine deutliche
Niederlage in der Abstimmung.^ So wurde die Einheit des Reiches in einer
klassischen Krisensituation gewahrt und das Jahrhundert der Salier auf dem
deutschen Thron eingeleitet. Wie viel nüchterner erscheint dagegen der
Abstimmungsvorgang in der Goldenen Bulle. ^ Im Kreise der Kurfürsten ist es
nunmehr zulässig, die eigene Stimme für die eigene Person einzusetzen, um
gegebenenfalls die nötige Mehrheit zur Wahl des Königs zu erlangen: M äcm Folie
scbü'c/Jb'cb, dass drei anwesende Ktufärsfc?? (oder Botschafter oon abwesenden) einen
werten ans ihrer Mitte oder Gemeinschaft, das helft einen anwesenden oder abwesenden
Kmftirsten znm Römischen König wählen, soll nach nnserer PeTfngnng die Stimme dieses
Gewählte??, wenn er anwesend ist (...), ooiie Kraft haben, die Zahl seiner Wähler zn
erhöhen nnd die Mehrheit herznstellen - genan wie die der anderen Kn7fnrstenZ° Man
kann darin einen Verlust adliger Noblesse und einen bedauernswerten Erfolg
nüchternen Eigennutzes sehen, aber man kann dies auch als den Erfolg eines
rationalen Pragmatismus verstehen, der letztlich eine stärkere Bindekraft für eine
politische Gemeinschaft entwickelte, als alle Appelle an eine hochherzige Haltung.
Dieser Frage werden wir nachzugehen haben. Aber schon jetzt läßt sich thesenhaft
formulieren, dass ein Reich, dessen Zusammenhalt auf die noble Haltung seiner
entscheidenden Akteure angewiesen ist, weniger stabil erscheint, als ein Reich, das
nüchtern mit den Eigeninteressen der mächtigen Männer kalkuliert.^

Ein ähnlicher Pragmatismus kennzeichnete einen wichtigen Unterschied zwi-
schen der Wahl Konrads II. und der Königswahlregelung in der Goldenen Bulle. In
Kamba 1024 gab der vornehmste Fürst des Reiches, der Erzbischof von Mainz, als

16 Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 17.
17 Ebda, S. 15-18; vgi. dazu WOLFRAM, Konrad II., 60-63; WEINFURTER, Das Jahrhundert,

S. 26-32.
18 Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 19f.; WOLFRAM, Konrad II., S. 60-63; WEIN-

FURTER, Das Jahrhundert, S. 26-32.
19 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356 (MGH Fontes iuris Germ. 11), hg. von

W. Fritz, Weimar 1972.
20 Ebda, Kap. 2 (5), S. 55f.
21 Uber die Vorbilder für die Abstimmungsmodalitäten im Kreis der Kurfürsten, die im kano-

nischen Wahl verfahren zu finden sind, wird an späterer Stelle in dieser Untersuchung zu
handeln sein; vgl. allgemein MALECZEK, Abstimmungsarten.
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erster seine Stimme ab, um den anderen Wählern ein Vorbild für ihre Wahlent-
scheidung zu geben." Die Goldene Bulle, die die Reihenfolge der Stimmabgabe
bei der Königswahl in Frankfurt präzise regelte, schrieb vor, dass der Erzbischof
von Mainz seine Stimme als letzter abzugeben habe. Nachdem der Erzbischof die
Wahlentscheidungen der anderen sechs Kurfürsten erfragt hatte, fragten diese
sechs ihn nach seiner Entscheidung tzf gf z'psc z'ztfgztfz'ozigztz stttzzzt exprztuaf gf z'psz's apg-
rz'af uofztrzt sttztzzt.^ Das war keine Abwertung des erzbischöflichen Status, der Erz-
bischof von Mainz stand dem Königswahlverfahren der Goldenen Bulle vor. Er
lud zur Wahl ein, und er leitete die Wahl.^ Wenn er seine Stimme als letzter abgab,
konnte der Erzbischof von Mainz in einer möglichen Patt-Situation das entschei-
dende Votum abgeben. Anders als in Kamba, wo die Zahl der Wähler unklar war,
hatte im Kreise der sieben Kurfürsten - wenn sie denn alle anwesend waren - nun
die Zahlenlogik eines formalisierten Entscheidungsverfahrens Einzug gehalten.

Die Formalisierung ließ eindrucksvollen Gesten einen geringeren Spielraum,
aber das durchstrukturierte Verfahren der Goldenen Bulle erhob einen sehr weit-
gehenden Anspruch. Das Ideal der Einstimmigkeit war keineswegs aufgegeben.
Vielmehr legte die Goldene Bulle nun den technischen Weg zu einer einstimmigen
Entscheidung fest, von der jedermann wusste, dass sie nur unter besonderen Be-
dingungen zu erzielen war. Die Entscheidung der Mehrheit, auch der einfachen
Mehrheit, sollte so angesehen werden, als sei diese Entscheidung einmütig getrof-
fen worden - ac sz /orgf z'psz's ozztz^z'Fzts rzgmz'ttg dz'scrgpazzfg corzcordzfer cdcFrafa.^ Das
war eine enorme Abstraktionsleistung.

In Kamba hatte man im Jahr 1024 dasselbe Ideal der Einstimmigkeit gehabt,
aber ein einstimmiges Wahlergebnis war nur dadurch erzielt worden, dass die
Kritiker bei der Abstimmung nicht mehr anwesend waren. ^ Ihre nachträgliche
Zustimmung musste später mühsam eingeholt werden. Das Ideal einer einstimmi-
gen Wahl war 1024 wie 1356 dasselbe. Auch die Idee eines Mehrheitsentscheides,
die schließlich in der Goldenen Bulle festgeschrieben wurde, wurde bereits in
Kamba formuliert. Dort musste das Votum für einen der beiden Konkurrenten
irgendwie herbeigeführt werden.*' Die zentralen Aspekte des Themas scheinen

22 Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 186: Arclzz'epz'scopas Mogaatz'aeasz's, caz'as
seatezztz'a ante alz'os accz'pz'erzda/az't, rogadzs a popalo, zyaz'd sz'Fz uz'deretar, aFaadaatz ccrde, Man aoce
laadauz't et elegz't zaazorzs aetatz's Ctzaoaezzz saaaz zu dozzzzzzazzz et regezzz atzyae rectoreza et de/ezzsozvaz
patrz'ae.

23 Die Goldene BuHe Kaiser Karls IV., Kap. 4 (2), ed. Fritz, S. 58.
24 Ebda, Kap. 1 (15), S. 51, und Kap. 4 (2), S. 58.
25 Ebda, Kap. 2 (4), S. 546: Postzyaazzz aateaz z'a eodeza loco z'psz aef pars eoraza zaaz'or aaazero etegerz't,

talz's electz'o perz'zzde tza&erz et repatarz de&edzt, ac sz'Jbret a& z'psz's ozaadzas aezaz'ae dz'screpazzte coacor-
dz'ter celetzrata.

26 Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 19: Qaazazyaaza ardzz'epz'scopas Coloaz'easz's et dax
Frz'derz'cas cazrz alz'z's zyaz'tzasdaza Ez'attzarz'agz's caasa z'aaz'zzrz's Ctzaoaz's, at Jazaa /az't, z'zazao izoste pacz's
dz'a&olc z'zrstz'gazzte, z'zzzpactz dz'scedererzt. Vgl. WOLFRAM, Konrad II., in: Die deutschen Herrscher
des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 125.

27 Wipo, Gesta Chuonradi, Kap. 2, ed. Bresslau, S. 16: Ad extrezzzazzz nero dz'azaa proaz'deatz'a cozztz-
gz't, at z'psz z'zzter se coaaeaz'reat zyaodaza pacto z'a taza dalzz'a re satz's coaaeaz'eatz, zyaod, sz zyaeza z'dorazzz
zaaz'or pars popaiz laadaret, alter ez'dezzz sz'ae zzzora cederet.
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beharrlich zu sein. Doch hier geht es tatsächlich um Genauigkeit. Wie setzten die
Zeitgenossen diese Leitideen um? Dabei ist eine Entwicklung nicht zu übersehen.
Aus dem weitgehend ungeregelten Auswahlverfahren im Jahr 1024 wurde ein
genormter Wahlvorgang. Die Veränderungen im Verfahren waren erheblich und
sie lassen sich als Indikatoren für die Veränderung der politischen Ordnung inter-
pretieren. Darauf werden wir noch zurückkommen. Zunächst ist auf einen offen-
kundigen Befund hinzuweisen. Diese Veränderungen brauchten Zeit, sehr viel Zeit
sogar. Zwischen den beiden Texten liegen mehr als 300 Jahre. In dieser Untersu-
chung geht es um eine Entwicklung, die sich über einen Zeitraum von ca. 200 Jah-
ren erstreckte (1198-1411). Für die Wähler, die in der Generation nach der Golde-
nen Bulle einen römisch-deutschen König zu wählen hatten, lagen die Anfänge der
Formierung ihres Wahlkollegiums wahrscheinlich in einer Zeit, arz dzb es ^rez'ne En'n-
nernng meEr gz'Ff, um einmal in der Sprache mittelalterlicher Autoren zu spre-
chen.^

Es ist tatsächlich eine Frage, ob der Kaiser und die Kurfürsten zur Zeit der
goldenen Bulle noch eine Erinnerung an die schicksalhafte Doppelwahl des Jahres
1198 hatten, als im Reich erstmals Kriterien dafür formuliert wurden, was für eine
gültige Wahlentscheidung erforderlich sei. Eine solche Erinnerung ist sehr un-
wahrscheinlich.^ Im Reich gab es keine durchgängige Überlieferung, es gab keine
Hauptstadt mit einer königlichen Residenz und einem dort beheimateten Archiv.
Die Familienüberlieferung der Staufer war seit einem Jahrhundert abgebrochen
und die Welfen spielten auf der Reichsebene keine wichtige Rolle mehrü' Insofern
ist die hier eingenommene Perspektive tatsächlich eine übergeordnete; sie unter-
sucht eine Entwicklung, deren innerer Zusammenhang für die Akteure nur noch
schwer fassbar war. Und doch ist dies nur zum Teil richtig. Denn an anderer Stelle,
wo man über eine bessere Überlieferung verfügte, waren die zentralen Texte, die
am Anfang dieser Entwicklung standen, nicht nur erreichbar, sondern sie wurden
auch benutzt. An der päpstlichen Kurie verfügte man über eine Textsammlung aus

28 ... g tempore, CHZMS non esf memoria, circa eiecfos RomfarzorMm) reges et principes sic est & iure et
consnetnAne obseroainm... (1. Appellation Ludwigs des Bayern gegen die Prozesse Johan-
nes' XXII. vom 18. Dez. 1323, in: MGH Constitutiones et acta publica imperatorum et regum,
Bd. 5, hg. von J. Schwalm, Hannover/Leipzig 1904-1913, Nr. 824, S. 644).

29 Die Frage der zeitlichen Erstreckung menschlicher Erinnerung und ihrer verschiedenen
Hilfsmittel, die für diese Untersuchung eine besondere Bedeutung hat, wird weiter unten
eingehend erörtert werden. Vgl. zu dem Problem der menschlichen Erinnerung im histori-
schen Prozeß allgemein: FRIED, Der Schleier der Erinnerung; vgl. grundsätzlich auch: J. ASS-
MANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen, 3. Aufl. München 2000; vgl. spezieller zu dem hier behandelten Raum und
Zeitraum die klassische Studie von M. T. CLANCHY, From Memory to written Record. Eng-
land 1066-1307, 2. Aufl. Oxford 1993; vgl. auch DERS., Literacy and Law in Medieva! Eng-
land, London 1990.

30 Vgl. zu den Welfen: B. SCHNEIDMÜLLER, Die Welfen. Herrschaft und Erinnerung (819-1252),
Stuttgart/Berlin/Köln 2000.
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den Jahren der Doppelwahl von 1198, weil der damalige Papst Innozenz III. über
diesen Vorgang ein eigenes Thronstreitregister angelegt hattet

Dieses Thronstreitregister ist nicht nur für die moderne Forschung eine un-
verzichtbare Quellensammlung, ohne die wir nur eine geringe Kenntnis der da-
mals verfassten Texte hätten, sondern es wurde an der Kurie im weiteren Verlauf
des 13. Jahrhunderts noch herangezogen, wenn man Orientierung in ähnlichen
Situationen suchte (z.B. bei der Doppelwahl von 1257). Dies belegen die Randver-
merke von späteren Händen im Originalmanuskript Innozenz' IIIW Die Tatsache,
dass die Kurie nicht nur über diese Texte verfügte, sondern dass sie sie auch wei-
terhin als Quelle nutzte, um sich mit Argumenten in ihrer Haltung zu den Dop-
pelwahlen im Reich des späten Mittelalters zu versorgen, brachte wichtige Aspekte
der Auseinandersetzung von 1198 auch für die Akteure des Reiches wieder sicht-
bar in die Diskussion.^ Daraus entstand eine komplexe Vermischung von Positio-
nen und Argumenten, die aber erst sehr langsam eine argumentative Kraft entwi-
ckeln konnten. Während längerer Zeit galt es, erst einmal zu klären, welche
Positionen in einer Rechtstradition des Reiches akzeptiert werden konnten. Daraus
ergab sich ein vielschichtiger Klärungsprozeß, in dem Machtinteressen, politische
Opportunität und menschliches Erinnerungsvermögen, aber auch die echte Suche
nach Problemlösungen den Rhythmus bestimmten.

31 Regestum Innocentii III, ed. Kempf; zum Thronstreitregister vgl. u. a.: L. DELISLE, Les re-
gistres d'Innocent III, in: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes. Revue d'erudition 46 (1885),
S. 84-94; W. HOLTZMANN, Das Register Papst Innozenz' III. Über den deutschen Thronstreit,
Bonn 1947/48; F. KEMPF, Zu den Originalregistern Innozenz' III. Eine kritische Auseinander-
setzung mit Friedrich Bock, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und
Bibliotheken 36 (1956), S. 86-137; O. HAGENEDER, Zur Entstehung des Thronstreitregisters
Papst Innozenz' III. und dessen Eingreifen in den deutschen Thronstreit, in: Römische Kurie.
Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, Bd. 1
(Miscellanea historiae pontificiae 45,1), hg. von E. Gatz, Rom 1979, S. 275-280; M. LAUFS, Po-
litik und Recht bei Innozenz III. Kaiserprivilegien, Thronstreitregister und Egerer Goldbulle
in der Reichs- und Rekuperationspolitik Papst Innozenz' III. (Kölner historische Abhandlun-
gen 26), Köln u. a. 1980; F. KEMPF, Innozenz III. und der deutsche Thronstreit, in: Archivum
Historiae Pontificiae 23 (1985), S. 63-92; O. HAGENEDER, Die Register Innozenz' III., in: Papst
Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas. Interdisziplinäre Ringvorlesung an der
Universität Passau, 5.11.1997-26.5.1998, hg. von Th. Frenz, Stuttgart 2000, S. 91-101; E. BOS-
HOF, Innozenz III. und der deutsche Thronstreit, in: Papst Innozenz III., hg. von Frenz,
S. 51-67.

32 Vgl. dazu die Einleitung zur Edition von Kempf, Regestum Innocentii III papae, S. XV-XIX.
Zur Doppelwahl von 1257 vgl. etwa M. KAUFHOLD, Interregnum (Geschichte Kompakt: Mit-
telalter), Darmstadt 2002, S. 50-67 mit Angaben zu Quellen und weiterer Literatur.

33 Vgl. auch B. CASTORPH, Die Ausbildung des römischen Königswahlrechtes. Studien zur
Wirkungsgeschichte des Dekretale „Venerabilem" Göttingen 1978.
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Am Beginn dieser Entwicklung stand die Doppelwahl des Jahres 1198.^ In
diesem Jahr geriet die Herrschaft in eine Krise. Es war eine Krise, wie sie die deut-
sche Geschichte des Mittelalters in größeren Abständen immer wieder erfuhr, weil
die dynastische Energie der Könige und Kaiser des Reiches nur selten ein Jahr-
hundert überdauerte.^ Die Königswahl wurde auch deshalb zu dem großen The-
ma der mittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte, weil viele Herrscher
des Reiches das Personal für die alternative Lösung, ein mögliches Erbkönigtum,
eher zögerlich bereitstellten. Die Königswahl füllte eine Lücke, die in den meisten
Fällen vom regierenden Herrscherpaar selber verursacht worden war. Selbst eine
etablierte Erbfolgeregelung hätte sich schwer getan, wenn der Erbe ausblieb. In
dieser Frage geht es zunächst weniger um Sonderwege, sondern um die einfachen
Regeln der Fortpflanzung. Erst wenn die Söhne ausblieben, stellte sich die Frage

34 Zur Doppelwahl von 1198 vgl. noch immer die knappe souveräne Übersicht von
H. GRUNDMANN, Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und
14. Jahrhundert (1198-1378), in: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1: Frühzeit und
Mittelalter, hg. von Bruno Gebhardt/Herbert Grundmann, 9. Aufl. Stuttgart 1970, S. 426-606,
hier S. 429-440; in der 10. Auflage des Gebhardt Handbuchs von A. HAVERKAMP, Handbuch
der deutschen Geschichte, Bd. 5: Zwölftes Jahrhundert 1125-1198, hg. von Bruno Gebhardt u.
a., 10. Aufl. Stuttgart 2003 spielen die dramatischen Ereignisse von 1198 kaum eine Rolle; vgl.
jetzt auch knapp Band 6 der Reihe: W. STÜRNER, Dreizefmtes Jahrhundert. 1198-1273, hg. von
Bruno Gebhardt u. a., 10. Aufl. Stuttgart 2007, S. 156-176; vgl. außerdem: Regesta Imperii
V, l-4. Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.),
Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard (1198-1272), bearb. von J. F. Böhmer/J. Fi-
cker/E. Winkelmann/P. Zinsmaier, Bd. 1-4, Innsbruck 1881-1901 und Köln/Wien 1983; E.
WINKELMANN, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Bd. 1 (Jahrbücher der
deutschen Geschichte), Leipzig 1873, S. 59-91; P. CSENDES, Philipp von Schwaben. Ein Stau-
fer im Kampf um die Macht (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt
2003, S. 69-131; B. U. HÜCKER, Otto IV. Der wieder entdeckte Kaiser, Frankfurt am
Main/Leipzig 2003, S. 47-139; K. VAN EICKELS, Otto IV. (1198-1218) und Philipp (1198-1208),
in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von SchneidmüllerAVeinfurter, S. 272-292;
W. STÜRNER, Friedrich II., Bd. 1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220
(Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt 1992, S. 76-80; S. KRIEB, Vermit-
teln und Versöhnen. Konfliktregelung im deutschen Thronstreit 1198-1208 (Norm und
Struktur 13), Köln/Weimar/Wien 2000. Für die europäische Dimension vgl. zunächst: J. AH-
LERS, Die Welfen und die englischen Könige (Quellen und Darstellungen zur Geschichte
Niedersachsens 102), Hildesheim 1987; T. HOLZAPFEL, Innozenz III., Philipp II. August, Kö-
nig von Frankreich und die englisch-welfische Verbindung 1198-1216 (Europäische Hoch-
schulschriften, Reihe 3 406), Frankfurt am Main 1991; The Letters of Pope Innocent III (1198-
1216) concerning England and Wales. A Calendar with an Appendix of Texts, hg. von Ch. R.
Cheney/M. G. Cheney, Oxford 1967; Ch. R. CHENEY, England and the Roman Curia under
Innocent 111, in: The Journal of Ecclesiastical History 18 (1967), S. 173-186; DERS., Pope Inno-
cent III and England (Päpste und Papsttum 9), Stuttgart 1976; DERS., England and France, in:
Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World, hg. von J. M. Powell, 2. Aufl. Washington
1994, S. 153-156; N. FRYDE, Innocent III, England and the Modernization of European Inter-
national Politics, in: Innocenzo III. Urbs et orbis; atti del congresso internazionale, Roma, 9-
15 settembre 1998, Bd. 2 (Nuovi studi storici 55), hg. von A. Sommerlechner, Rom 2003, S.
971-984.

35 Vgl. zu diesem Thema auch die sehr berechtigten Bemerkungen von Bernd Schneidmüller in
dem Beitrag über Heinrich I. in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneid-
müller/Weinfurter, S. 31-33.
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nach der Königswahl in aller Dringlichkeit. Und anders als die archaische Legiti-
mierung durch die Blutsverwandtschaft, deren Regeln nur bedingt einer histori-
schen Entwicklung unterliegen, musste sich die Legitimation, die durch eine Wahl
vermittelt wurde, den gewachsenen Ansprüchen gegenüber behaupten, die die
Zeitgenossen an ein solches Verfahren stellten. Die Königswahl war ein krisenan-
fälligerer Vorgang als die Vererbung des Throns, weil es über die Gültigkeit einer
Wahl unter den Zeitgenossen unterschiedliche Meinungen geben konnte, aber sie
ist für die historische Untersuchung das reizvollere Thema.

Die Krise des Jahres 1198 wurde zunächst dadurch hervorgerufen, dass Kaiser
Heinrich VI. zu einem Zeitpunkt starb, als sein Sohn noch nicht in der Lage war,
seine Nachfolge anzutreten.^ So wurde die Frage der Nachfolge genau zu einem
Zeitpunkt akut, als die Ansprüche an das Verfahren der Nachfolgeregelung
dramatisch anstiegen. Das war zunächst die Folge eines Zufalls. Hätte sich das
Kardinalskolleg nach dem Tode Coelestins III. entschlossen, einen weiteren
Ubergangskandidaten zu wählen und nicht den jungen Lothar von Segni als
Innozenz III. zum Papst zu erheben, so wären der Pontifikat Innozenz' III. und die
Doppelwahl von 1198 nicht zusammengefallen, und die Vorgänge von 1198 wären
nicht der kritischen Analyse eines intelligenten und machtbewußten Juristen auf
dem Papstthron ausgesetzt gewesen.^ Da dieser Papst bei aller Scharfsichtigkeit
die politischen Entscheidungen nicht zu beeinflussen vermochte, die sich geradezu
konträr zu seinen Urteilen verhielten, und da Innozenz III. mit durchaus
pragmatischem Sinn seine Urteile den widrigen Entwicklungen anzupassen
vermochte,^ so wäre das Thronstreitregister wahrscheinlich nicht zustande
gekommen, wenn Innozenz den päpstlichen Thron erst einige Jahre später erlangt
hätte, als die politischen Entscheidungen bereits gefallen waren. Doch ist diese
eigentümliche Verbindung von dramatischen Zufällen und grundsätzlicher
Reflexion geradezu ein Signet der Jahre zwischen 1198 und 1215. Es waren Jahre,
in denen hoffnungsvolle Ereignislinien jäh abbrachen, während andere
aussichtslos erscheinende Positionen unverhofft eine zweite Chance bekamen. Es

36 Annales Marbacenses (MGH Script, rer. Germ. 9), hg. von H. Bloch, Hannover 1907, S. 70;
P. CSENDES, Heinrich VI. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt 1993,
S. 189-196; STÜRMER, Friedrich II., Bd. 1, S. 63-66.

37 Vgl. zu einer Einschätzung Innozenz' III. neben der in Anm. 31 und 34 genannten Literatur
den Versuch einer Synthese von J. E. SAYERS, Innocent III. Leader of Europe 1198-1216 (The
Medieval World), London u. a. 1994. Die ungeheure Fülle der Beiträge in den zitierten Sam-
melbänden zeigt zum einen die Vielschichtigkeit des Pontifikates von Innozenz III. und lässt
anderseits auch erahnen, dass es nur schwer möglich sein wird, eine solche Fülle von Aspek-
ten einer Amtszeit in einem befriedigenden Gesamtbild zusammenzufassen.

38 Innozenz III. brachte in dem Schreiben an den Mainzer Erzbischof, mit dem er das Thron-
streitregister eröffnete, die Erwartung zum Ausdruck, dass seine Strategie sich als erfolgreich
und akzeptabel erweisen würde: Credimns enim tynod sic, danie Domino, in i!oc procedemas, paed
ei Deo ei FomiaiFas erd ncceptam, ei apad deam merifam ei apad Fondues ex Foc gloriam coasetyae-
mar (Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 1). Vgl. dazu im einzelnen die nachfolgende
Darstellung und allgemein: C. M. ROUSSEAU, A Papal Matchmaker. Principle and Pragma-
tism during Innocent III's Pontificate, in: Journal of Medieval History 24 (1998), S. 259-271.
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gibt nur wenige Jahrzehnte von solcher Bewegung in der mittelalterlichen
Geschichte des westlichen Europa, und wir können darin wohl ein Merkmal für
eine historische Umbruchzeit erkennen.

Die historische Bedeutung dieser eineinhalb Jahrzehnte lag in der besonderen
Konstellation, die das römische Königtum und seine Wähler, den päpstlichen Ko-
ronator, der diesen römischen König zum Kaiser erhob und den englischen König,
der bei der Auswahl des Kandidaten ein eigenes Interesse geltend machte, in ein
enges Zusammenspiel brachte. Es war eine Zeit wichtiger Entscheidungen. Im
Reich setzte sich das Wahlprinzip gegen ein Modell der Erbfolge durch, das Hein-
rich VI. kurz zuvor etablieren wollte. Im Kampf zwischen Johann Ohneland und
dem französischen König Philipp II. entschied sich die Zukunft des sogenannten
„Angevinischen Reiches" und der Pontifikat Innozenz' III. wies einer verunsicher-
ten Kirche den Weg in eine Zukunft, in der sie es vermochte, die dynamischen
Kräfte, die bislang eher für Unruhe gesorgt hatten, zu integrieren und zu einem
Antrieb für die Ausbildung einer päpstlich-hierarchischen Kirchenverfassung zu
machen. ^

Ein Verständnis von der Geschichte als einem dialektischen Prozeß ist ein
wenig aus der Mode gekommen, aber die Feststellung, dass sich eine
Entscheidungssituation dadurch auszeichnet, dass sich in ihr zwei grundsätzliche
Alternativen in markanter gegensätzlicher Ausprägung eröffnen können, ist in
Hinblick auf das Ende der Herrschaft Heinrichs VI. sehr hilfreich. Der Kaiser hatte
im Zusammenhang mit der erwünschten Wahl seines kleinen Sohnes Friedrich

39 Vgl. für eine Übersicht zunächst zum Erbreichsplan Heinrichs VI. Annales Marbacenses,
ed. Bloch, S. 67; Chronik von Reinhardsbrunn: Cronica Reinhardsbrunnensis, hg. von
O. Holder-Egger, in: MGH Script. 30,1, Hannover 1896, S. 556; U. SCHMIDT, „Ein neues und
unerhörtes Dekret." Der Erbreichsplan Heinrichs VI., in: Kaiser Heinrich VI. Ein mittelalterli-
cher Herrscher (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 17), Göppingen 1998, S. 61-
68; CSENDES, Heinrich VI., S. 171-178; V. PFAFF, Kaiser Heinrichs VI. höchstes Gebot an die
römische Kurie (1196) (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte
55), Heidelberg 1927; E. PERELS, Der Erbreichsplan Heinrichs VI., Berlin 1926; zum Angevini-
schen Reich vgl. u. a.: GlLLINGHAM, The Angevin Empire; Th. K. KEEFE, England and the An-
gevin Dominions, in: The New Cambridge Medieval History, Bd. 4,2, hg. von D. Luscom-
be/J. Riley-Smith, Cambridge 2004, S. 549-580; N. FRYDE, Why Magna Carta? Angevin
England revisited (Neue Aspekte der europäischen Mittelalterforschung 1), Münster u. a.
2001; zur Situation des französischen Königtums in dieser Zeit vgl. J. W. BALDWIN, The Go-
vernment of Philipp Augustus, Berkeley/Los Angeles/London 1986; vgl. außerdem die zahl-
reichen Beiträge in: La France de Philippe Auguste. Ee temps des mutations. Actes du Collo-
que international organise par le C.R.N.S. (Paris, 29. septembre - 4 octobre 1980) (Colloques
internationaux de Centre national de la recherche scientifique 602), hg. von H.-R. Bautier, Pa-
ris 1982; zur Schlacht von Bouvines 1214: G. DUBY, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214
(Trente Journees qui ont fait la France 5), Paris 1973; zur Kirchenpolitik dieser Zeit vgl. neben
H. GRUNDMANN, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt 1970, die zahlreichen Bei-
träge in den unter Anm. 34 aufgeführten Sammelbänden zu Innozenz III.; vgl. außerdem:
C. H. LAMBERT, The Friars. The Impact of the Early Mendicant Movement on Western Society
(The Medieval World), London u. a. 1994; H. FELD, Franziskus und seine Bewegung, Darm-
stadt 1996.
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den deutschen Fürsten im Jahre 1196 ein Angebot unterbreitet, das darauf abzielte,
die Herrschaftsnachfolge im Reich durch Erbfolge zu regeln. Den Fürsten, die
dafür auf ihr Wahlrecht verzichten mussten, hatte Heinrich die Erblichkeit ihrer
Lehen, auch in weiblicher Linie angeboten und den geistlichen Fürsten den
Verzicht auf das Spolienrecht offeriert. Die Überlieferung dieses Vorgangs und der
Verhandlungen über den kaiserlichen Plan ist dürftig, doch ist erkennbar, dass der
Kaiser nicht alle Fürsten für seinen Plan gewinnen konnte.^ So scheiterte der
Versuch einer Verfassungsänderung und als der Kaiser im Jahr darauf im Alter
von 37 Jahren in Messina starb, da schwang das Pendel kraftvoll in die andere
Richtung, und das bislang etwas unbestimmte Wahlverfahren, mit dem die
deutschen Herrscher ihre Söhne zu Nachfolgern wählen ließen, wurde zu einem
zentralen Thema der Reichsgeschichte.

Damit gelangt auch das Verständnis von einer dialektischen Entwicklung an
seine Grenzen. Denn während der nächsten fast zweieinhalb Jahrhunderte blieb
die Königswahl die zentrale Institution in der politischen Ordnung und in der
Verfassungsordnung des Reiches, und die Wähler bemühten sich, dynastische
Kontinuitäten zu unterbinden. Die Herrschaft Friedrichs II., der auf dem Höhe-
punkt seiner Macht in kühnen Entwürfen die Zukunft seiner Dynastie bis zum
jüngsten Tag vorausgesehen hatte,^ vermochte die Entwicklung nicht aufzuhalten.
Nach Friedrichs Tod wurde die Wahl zum entscheidenden legitimierenden Ele-
ment für die Bestimmung eines neuen Königs.^ Tatsächlich wurde aber am Ende
des 12. Jahrhunderts nicht nur in Deutschland über die Wahl in das wichtigste
Amt des Reiches nachgedacht. Auf dem 111. Laterankonzil von 1179 hatte Alexan-
der III. dem Verfahren der Papstwahl eine verbindliche Ordnung gegeben und
darin die notwendige Zweidrittelmehrheit bei der Entscheidung der Kardinäle
festgesetzt.^ Und auch in England wurde angesichts einer Herrschaftskrise nach
dem Tod von Richard Löwenherz 1199 die Frage nach der Legitimierung des
Nachfolgers durch eine Wahl thematisiert.*^ Richard hatte keinen Sohn hinterlas-
sen, und so kamen in der Krise seines tatsächlich überraschenden Todes auch Lö-

40 Vgl. zum Erbreichsplan die Literatur in der vorangehenden Anmerkung.
41 Vgl. etwa: H. M. SCHALLER, Die Kaiseridee Friedrichs II., in: Probleme um Friedrich II. (Vor-

träge und Forschungen 16), hg. von J. Fleckenstein, Sigmaringen 1974, S. 109-134; nachge-
druckt in: DERS., Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze (MGH Schriften 38), Hannover 1993,
S. 53-83; DERS., Das Relief an der Kanzel von Bitonto, in: ebda, S. 1-23; vgl. auch KAUFHOLD,
Deutsches Interregnum, S. 132f.

42 Vgl. dazu KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 27-36, 433-457 (mit weiterer Literatur);
DERS., Interregnum, S. 22-26, 50-67, 123-142; in der Zeit nach dem Tod Friedrichs suchte man
auch an der Kurie nach Orientierung im Streit um die Doppelwahl von 1257, wie die Rand-
glossen im Thronstreitregister Innozenz III. aus dieser Zeit zeigen, vgl. Regestum Innocen-
tii III, ed. Kempf, S. XV-XIX.

43 Licet & nihznda, X.l.6.6. Vgl. zum Papstwahlverfahren die Literatur in Anm. 11.
44 Zu Richard Löwenherz vgl. J. GlLLINGHAM, Richard I (Yale English Monarchs), New Haven

u. a. 1999; zu seinem Bruder Johann (Ohneland), der Richard schon zu Lebzeiten die Krone
streitig gemacht hatte, vgl. R. V. TURNER, King John (The Medieval World), London 1997;
W. L. WARREN, King John, 2. Aufl. London 1978.
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sungsmöglichkeiten zur Sprache, die in diesen Jahren im Reich und an der Kurie
intensiver behandelt wurden.^

Der Erzbischof von Canterbury Hubert Walter pflegte aufgrund seines Amtes
eine besondere Nähe zum englischen Hof. Er soll sich nach dem Tod von Richard
Eöwenherz für die Wahl von dessen Bruder Johann ausgesprochen haben: WaBr-
BcE, wenn cz'ncr aas dem GescMecH des uersforlzenen Königs die anderen an Eignnng nnd
Macdf iiöerfri^f, dann z'sf es geöofen, odne Bedenken and zägz'g seiner Wadi znzasinn-
men.^ Der Erzbischof hätte sein Plädoyer für Johann mit der allgemeinen Sentenz
eröffnet, dass nur der das Recht zur Nachfolge in der Königsherrschaft habe, der
von der Gesamtheit des Königreiches einmütig gewählt sei: z?nod nndns pracuia
rafione aiii SMeeg&rg daögf in rggnam, nisi ad ad aniugrsifafg rggni nnanimifgz; inaocaia
Spiriins grafz'a, gigcins.^ Das zeigt, dass die später so sicher erscheinende Erbfolge
in England um die Jahrhundertwende durchaus als ein Problem wahrgenommen
wurde. Das heißt nicht, dass die Wahl eines Königs in England als wünschenswer-
te Alternative erschien, aber es lässt erkennen, dass sich die Zeitgenossen der Al-
ternativen bewusst waren, die um das Jahr 1200 für die Legitimation eines Amts-
nachfolgers zur Verfügung standen.^

45 Richard I. LdwewTzerz starb bei der Belagerung eines seiner Vasallen im aquitanischen Chalus-
Chabrol südlich von Limoges, bei der er sich ein fast spielerisches Armbrustduell mit einem
Gegner geliefert hatte. Richard wurde in der Schulter getroffen und starb an den Folgen die-
ser Verletzung, nachdem er selber erfolglos versucht hatte, den Pfeil aus der Wunde zu zie-
hen; vgl. GlLLINCHAM, Richard I., S. 321-334.

46 Randglosse des Matthaeus Parisiensis zum Text des Roger von Hoveden: Chronica maiora,
Bd. 2 (RS 57,2), hg. von H. R. Luard, London 1874, S. 455: Vertan, s; tytn's ex sü'rpe regz's defwwcf;
alws praepoHeaf, prowz'MS et prozwpü'ws esf in eiecftonem ejus consenüendMm ...; Zur „Königsnähe"
des Erzbischof von Canterbury vgl. Ch. R. CHENEY, Hubert Walter (Leaders of Religion),
London 1967, S. 77: „... by tradition, the archbishop was ex officio the king's chief adviser,
his ,prime minister'"; vgl. auch Ch. R. YOUNG, Hubert Walter, Lord of Canterbury and Lord
of England, Durham 1968. Matthaeus Parisiensis nannte Hubert Walter, der das Lösegeld für
Richard organisiert hatte, um ihn aus der Haft auf dem Trifels auszulösen: ... ut'r pro/ww A pec-
toris, et iw regno siwgMiaris colwwzwa siaMihzfis et sapiewtiae iwcontparaMis; Chronica maiora,
Bd. 2, ed. Luard, S. 455.

47 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 454.
48 Das Bewusstsein für die Alternativen ist ja auch in den Marbacher Annalen festzustellen,

wenn der Schreiber dort den Erbreichsplan Heinrichs VI. in einem europäischen Vergleich
vorstellt: Ad egwdezw cwn'awz Imperator wooMm et iwawditww! decretwm Romawo regwo uoiwit cwwr
priwcipi&MS cowp'rmare, wt iw RowzawMW! regwwwz, sicwt iw Frawcie oei ceteris regwis, z'wre fzereditario
reges siFi swccederewt (Annales Marbacenses, ed. Bloch, S. 68). Der Erzbischof von Canterbury
soll sein Plädoyer für eine Wahl Johann Ohnelands damit begründet haben, dass die Wahl
den König mit einer schwächeren Legitimation ausstatte, und ihm damit gleichsam ein
Mandat unter Vorbehalt erteile. Die Passage, die sich in einer Randglosse zu dem Text von
Roger von Hoveden findet, wurde um 1240 verfaßt, also nach dem Ende von Johanns König-
tum, das sich im Rückblick als eine Krisenzeit erwies, in der sich die Barone gegen ihren Kö-
nig erhoben hatten, vgl. dazu unten, zu Johanns Königtum vgl. WARREN, King John und
TURNER, King John; vgl. außerdem: D. A. CARPENTER, The Plantagenet kings, in: The New
Cambridge Medieval History, Bd. 5, hg. von D. Abulafia, Cambridge 1999, S. 314-357. Die
Passage mit der Begründung des Erzbischofs von Canterbury für sein Wahlplädoyer bei
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Dass es um die zeitgenössische Wahrnehmung der Probleme und die
Interpretation des eigenen Handelns in den Begriffen der zeitgenössischen
Diskussion des ausgehenden 12. Jahrhunderts geht, können wir auch daran
erkennen, dass fast zur selben Zeit die staufischen Königswähler in Deutschland
ihre Wahl dem Papst unter Verwendung desselben Begriffs mitteilten. Die
deutschen Fürsten, die im März 1198 in Thüringen den jüngeren Bruder Heinrichs
VI. zu ihrem neuen Herrscher wählten, traten an den Papst als Gesamtheit
(atuüersitas) heran, um von ihm jene päpstliche Kooperation zu verlangen, auf die
ein angehender Kaiser und seine Wähler nach ihrer Auffassung Anspruch erheben
durften.^ Sie meldeten dem Papst die Wahl, weil sie den Anspruch des Gewählten
auf die Kaiserkrone, die der Papst verlieh, geltend machen wollten. In gleicher
Weise verfuhren die Wähler von Otto IV., dessen Anspruch auf die Königskrone in
Konkurrenz zu dem staufischen Thronanspruch erhoben wurdet Die Wähler
Philipps beanspruchten, eine gültige Wahl vollzogen zu haben und sie sprachen
von sich als von tmscrcr Gesamttzctt (antugrsztas zzostra). Eine zzfzz'uersz'fas war eine
juristisch verfasste Gesamtheit, eine Körperschaft - zumindest im strengen Sinne.^
Und in diesem Sinne könnte der gemeinsame Gebrauch des Wortes azzzücrsztas im
Zusammenhang mit der Wahl des Königs in England und Deutschland einen
Hinweis darauf geben, dass die Zeitgenossen um 1200 die Königswahl als einen
Vorgang verstanden, den die Wähler, als eine Wahlkörperschaft stellvertretend für
alle freien Untertanen, vorgenommen hätten, denn es wählte nicht das Volk,
sondern allenfalls die Großen. Der Wille der GgsawfEUf der Untertanen kam bei

Matthaeus Parisiensis lautet: Izzferrogzzfzzs ozzfezzz posfca zzrcEz'ept'scopzzs EffzzEezTttsJ zytzare Eaec dz-
xz'ssef, resporzdz'f sc praesaga mente conjecfMrare et (yzzz'&zzszEtm oraczziz's ofochzm et ceHzfzcafzzm/zzz'sse,
z?ztoz? z'pse Johannes regzzzzzzz et corczzam ArtgE'e/oref aE'^zzrtzio corrMptnrns et in magzzam cozz/zzsz'ozzem
praecz'pafzzrzzs. Et ne EaEeref E'Eeras Ea&czzas Eoc/acz'ezzcE, z'pstzm elecfz'ozze, non szzccessz'ozze Eaereztita-
rz'a, sic tnnc eiigenttnzn zz^z'rmavz'f... (Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 455); vgl. dazu auch
CHENEY, Hubert Walter, S. 102f. Vgl. auch die knappe Feststellung der Chronica Regia Colo-
niensis Cont. A II. codd.: Sic mozEzzo rege Rz'cEaHo, /later ez'zzs /oEannes in regem eiz'gitnr
(Chronica regia Coloniensis (MGH Script, rer. Germ. 18), hg. von G. Waitz, Hannover 1880,
S. 166).

49 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14: AposfoE'ce Eeatiinztinis eminentia, z?zze pz'z's szzpp/z'cazz-
tz'nm desideriis et aJfecfz'Ezzs gratam semper cottszzeuz'i z'mpcrfzn Eezzz'oo/czzfz'am et assenszzm, /z'rmam
zznz'rersitati nostre certitmtinenr amministrat, z^zzod in Eiis z^zze a sanctitate oestra izzstissime postzzia-
mzzs, Eenignitatem apostoiz'cam zieEeamzzs et in exaMzfz'czzzlo persezzürc/äczfem et in exezyzzendo z^zzod pe-
timzzs/rMCtzzosam.

50 Wahlanzeige der Wähler Ottos IV., ebda, Nr. 10; zur Doppelwahl vgl. die Literatur in
Anm. 34 und außerdem die klassische Studie von H. MITTEIS, Die deutsche Königswahl. Ihre
Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle, 2. Aufl. Brünn/München/Wien 1944, S. 113-147.

51 Zu zzzzz'oersz'tas vgl. besonders: P. MlCHAUD-QUANTIN, Universitas. Expression du mouvement
communautaire dans le Moyen Age (L'Eglise et LEtat au Moyen Age 13), Paris 1970; vgl.
auch zum Vergleich Englands mit dem Reich in dieser Frage: E. KANTOROWICZ, The King s
Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957, S. 190ff.; H. MlTTElS,
Der Staat des Hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte
des Lehnszeitalters, 4. Aufl. Weimar 1953, S. 357f.; vgl. zur Entwicklung im 13. Jahrhundert
auch: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 216-244 (mit weiterer Literatur).
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der Entscheidung der Wähler zum Ausdruck und daraus resultierte die
Legitimation des Königs. Zumindest in der Theorie. Somit wäre die Legitimation
des Königs im Reich und in England sehr ähnlich konstruiert. Doch hier gilt es
aufzupassen. Denn dies ist ein typischer Lall für eine Situation, in der die Begriffe
gleich oder verwandt klangen, aber keine gleichen Zustände bezeichneten. Dies
erweist sich im historischen Vergleich.

Die Wähler der rivalisierenden Könige in Deutschland - Ggggn^ötüge waren sie
nur in der Sicht ihrer Konkurrenten - mochten sich durch eine päpstliche Krönung
zum Kaiser eine Stärkung ihres Kandidaten erhoffen. Unter den Staufern war der
Zusammenhang zwischen der Erhebung zum König in Deutschland und dem
römischen Kaisertitel sehr eng geworden, Friedrich Barbarossa wurde drei Jahre
nach seiner Wahl und Krönung zum römischen König in Deutschland in Rom zum
Kaiser gekrönt; sein Sohn Heinrich VI. wurde nicht einmal ein Jahr nach dem Tod
seines Vaters zum Kaiser gekrönte* Das Kaisertum erschien als natürliche Folge
der Königswahl und mit entsprechendem Selbstbewusstsein traten die Wähler des
Staufers an Papst Innozenz III. heranU So sah sich Innozenz vor der Möglichkeit;
eine Entscheidung darüber zu treffen, welchen Kandidaten er zum Kaiser krönen
wolle. ^ Das war allerdings ein Verständnis seiner Situation, das keineswegs von
den Betroffenen geteilt wurdet Die staufischen Wähler und ihr König Philipp
verwahrten sich massiv gegen jede Entscheidungskompetenz des Papstes in Hin-
blick auf den zukünftigen Kaiser, und wir dürfen wohl annehmen, dass der papst-
freundliche Auftritt der welfischen Konkurrenz, die dem Papst eine weitgehende
Entscheidungsgewalt einzuräumen schien, in hohem Maße der Erwartung ge-
schuldet war, dass der Papst mit dieser zugestandenen Kompetenz zugunsten
ihres Kandidaten entscheiden würdet Als Otto IV. schließlich jene Kaiserkrönung

52 Friedrich I.: Regesta Imperii IV,2, Nr. 64 (Königswahl am 4. 3. 1152), Nr. 66 (Königskrönung
am 9. 3. 1152), Nr. 319 (Kaiserkrönung am 18. 6. 1155); zu Heinrich VI.: Regesta Imperii IV,3,
Nr. 145a (Kaiserkrönung am 15. 4. 1191) ; vgl. zu einer Übersicht: J. EHLERS, Friedrich I. Bar-
barossa (1152-1190), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmül-
ler/Weinfurter, S. 233-257; DERS., Heinrich VI. (1190-1197), in: ebda, S. 258-271.

53 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14; vgl. Anm. 49.
54 Ebda, Nr. 18 (Rede des Papstes über sacerJohbf?! und imperiam, 1199/1200): Veram ad apostoü-

cam sedem iam pn'dem/Merat recarrendMO!, ad <?aam negotiam istad principaü'ier et/inaü'ter dinosci-
tar perfinerer principaü'ier, t?nia ipsa transfaü't imperiam aü Oriente in occidentem; JInaü'ter, paia ipsa
concedif coronam imperi.
Ebda, Nr. 62 (VeneraMem): Linde düs principiüas ins et potestatem eiegendi regem, in imperatorem
postmodam promooendam, recognoscünns, at deüemas, ad ^aos de inre ac antayaa consnetndine nos-
citnr pertinere, preseriim cam ad eos ins et potestas üaiasmodi aü apostoüca sede peruenerit, t?ne Ro-
manam imperiam in persona magni/ici Knroü a Grecz's transtnü't in Germnnos. Sed ei principes re-
cognoscere deüent ei ntn?ne recognoscant (sicnt idem in nostra recognooere presentia) pnod ins et
anctoritns exnminnndi personam eieciam in regem et promooendam ad imperinm ad nos speciat, ^ai
eam inangimas, consecrnmns et coronnmas.

55 Man denke nur an die berühmte Warnung der Wähler Philipps, die diese schon in ihre
Wahlanzeige aufgenommen hatten: (Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14): ... ad inrn
imperii manam cam ininrin nnüntenns extendniis ...

56 Vgl. zum Auftritt der staufischen Königswähler und des gewählten Philipp z.B. Regestum
Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14 u. Nr. 61; zum Auftritt der Wähler Ottos IV. vgl. ebda, Nr. 3
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erlangt hatte, auf die seine Bemühungen lange abgezielt hatten, erwies sich, dass
er seine früheren Zugeständnisse an die Kurie in neuem Licht sah.^ Der unter-
schiedliche Auftritt der konkurrierenden KönigspaüUen war wohl eher die Folge
einer unterschiedlichen rhetorischen Strategie als der Ausdruck einer grundsätz-
lich unterschiedlichen Auffassung des königlichen Amtes.^ Allerdings muß man
einräumen, dass die Unterschiede in der Rhetorik das Maß von Stilvarianten deut-
lich überschritten.^

In der Sache war wohl keine der beiden Parteien bereit, dem Papst eine Ent-
scheidung zuzugestehen, die gegen ihren Kandidaten ausgefallen wäre. Insofern
riefen die Parteien den Papst auch nicht als „Schiedsrichter" an, denn dazu fehlte
eben jene Bereitschaft, die die Voraussetzung für ein Schiedsverfahren war: die
Bereitschaft der streitenden Parteien, auch einen Entscheid zu akzeptieren, der
gegen die eigenen Interessen ausfiel.Letztlich waren alle Vorbringungen der

(Brief Ottos an Innozenz III., in dem er dem Papst seine Wahl anzeigt und ihn um die Ex-
kommunikation seines Gegners und dessen Unterstützer bittet) oder Nr. 10 (Brief der Wähler
Ottos an den Papst mit der Mitteilung der Wahl Ottos zum König). Zu dem großen Thema
des päpstlichen Anspruchs auf eine Bestätigung der deutschen Königswahl vgl. für einen
ersten Überblick neben MlTTEIS, Die deutsche Königswahl, S. 117-132; D. UNVERHAU, Ap-
probatio, reprobatio. Studien zum päpstlichen Mitspracherecht bei Kaiserkrönung und Kö-
nigswahl vom Investiturstreit bis zum ersten Prozeß Johanns XXII. gegen Ludwig IV. (Histo-
rische Studien 424), Berlin 1973.

57 Vgl. dazu unten, für eine Überblick der Politik Ottos nach seiner Krönung vgl. HÜCKER,
Otto IV., S. 183-239.

58 Vgl. dazu etwa MlTTEIS, Die deutsche Königswahl, S. 128f.
59 In dieser Entwicklung taucht erstmals ein Thema der Verfassungsgeschichte des spätmittel-

alterlichen Reiches auf, das die ältere Forschung zu sehr unterschiedlichen Interpretationen
veranlasst hat: die Frage des möglichen HUiscWn Verhaltens angehender Kaiser gegenüber
dem Papst, von dem sie eine Kaiserkrönung erhofften. Diese Diskussion ist angesichts der
Zugeständnisse von König Albrecht I. an Bonifaz VIII. mit markanten konträren Positionen
geführt worden: F. BAETHGEN, Die Promissio Albrechts I. für Bonifaz VIII., zuletzt in: DERS.,
Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechungen, Bd. 1 (MGH Schriften 17,1), Stuttgart 1960,
S. 202-217; M. LlNTZEL, Das Bündnis Albrechts I. mit Bonifaz VIII., zuletzt in: DERS., Ausge-
wählte Schriften, Bd. 2, Berlin 1961, S. 464M88; vgl. auch: A. HESSEL, Die Vorlage des Si-
cherheitseides Albrechts I., in: Neues Archiv 37 (1912), S. 292-295; die Quellen, über die ge-
stritten wurde, finden sich in: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Bd. 4,1,
hg. von J. Schwalm, Hannover 1906, Nr. 173-176, S. 181f.

60 Zu Innozenz als „Schiedsrichter" vgl. z.B.: A. VAUCHEZ/A. PARAVICINI ßAGLIANI, Kirche,
weltliche Gewalt und Gesellschaft, in: Die Geschichte des Christentums, Bd. 5, hg. von
A. Vauchez, S. 655-687, 674f.; zum Schiedsverfahren vgl. etwa: H. KRAUSE, Die geschichtliche
Entwicklung des Schiedsverfahrens in Deutschland, Berlin 1930; J. ENGEL, Zum Problem der
Schlichtung von Streitigkeiten im Mittelalter, in: Xlle Congres international de Sciences
Historiques. Rapports 4: Methodologie et Histoire Contemporaine, Wien 1965, S. 111-129;
W. JANSSEN, Die Anfänge des modernen Völkerrechts und der neuzeitlichen Diplomatie. Ein
Forschungsbericht (Referate aus der deutschen Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte), Stuttgart 1965; O. HAGENEDER, Die geistliche Gerichtsbarkeit in O-
ber- und Niederösterreich. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts (For-
schungen zur Geschichte Österreichs 10), Graz u. a. 1967, S. 187-247; zu einer Übersicht über
die Entwicklung im 13. Jahrhundert: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 136-167; zum
besonderen Problem der päpstlichen Vermittlung: W. MALECZEK, Das Frieden stiftende
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konkurrierenden Rivalen Parteiargumente, tatsächlich war aber auch der An-
spruch des Papstes, eine Entscheidung in der Doppelwahlproblematik herbeizu-
führen, ein Parteianspruch, der keineswegs von den anderen Beteiligten akzeptiert
wurde. Dies charakterisierte die Situation nach 1198: In der Krise, die die Doppel-
wahl auslöste, bezogen die verschiedenen Akteure markante Positionen, deren
Ansprüche und deren Begründungen letztlich Parteipositionen waren. Erst im
Zuge der hier untersuchten Geschichte wurde aus Parteivorbringungen, wie dem
Argument des Mehrheitsentscheides, ein allgemein akzeptiertes Verfahren. Daraus
entstand der Grundkonsens, der die Grundlage einer Verfassungsordnung war.
Unser Interesse gilt den historischen Kräften, die diese Entwicklung beförderten,
besonders aber dem prozessualen Charakter dieser Entwicklung selbst.

Dazu ist es erforderlich, den Sitz im Leben der jeweiligen Argumente zu
bestimmen. Die jeweiligen Argumente erfüllten eine Funktion, aber sie hatten
doch in vielen Fällen ein Potential, das über eine interessengebundene Apologie
hinauswies. Es geht somit um die Bestimmung von - in erster Linie - politischen
Milieus und Situationen, die Entscheidungen vorbereiteten, begünstigten oder
sogar herbeiführten. Und es geht um die Unterscheidung solcher Entscheidungs-
situationen in Hinblick auf ihr Gestaltungspotential im historischen Prozeß.

In diesem Sinne erscheint die Zeit der Doppelwahl zwischen 1198 und 1215
als eine Wendezeit; eine Zeit, in der weitreichende Entscheidungen für die
künftige Verfassungsordnung im Reich, in England und an der Kurie getroffen
wurden. Vielleicht kann es als ein Indiz für den Entscheidungscharakter dieser
Zeit gelten, dass eine Doppelwahl in Deutschland überhaupt eine solche Krise
auslöste. Die Doppelwahl schwächte die politische Ordnung vorübergehend, weil
sie die Sicherheit, die ein unumstrittener Herrscher bot, in Frage stellte.^ Aber
dass diese Schwächung so verschiedene Akteure auf den Plan rief, zeigt, wie sehr
die Situation zur Entscheidung drängte. Spätere Doppelwahlen haben in der
deutschen Geschichte nicht denselben Effekt gehabt.

Die Doppelwahl von 1198 kam dadurch zustande, dass sich unter Heinrich VI.
eine entschiedene Opposition gegen die staufische Herrschaft im Reich formiert
hatte. Diese Opposition hatte ihre Heimat im Nordwesten des Reiches - der schon
damals auf dem Weg in die „Königsferne" war, und sie gruppierte sich um den
Erzbischof von KölnU Köln verfügte traditionell über gute Handelsverbindungen

Papsttum im 12. und 13. Jahrhundert, in: Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen
und späten Mittelalter (Vorträge und Forschungen 43), hg. von J. Fried, Sigmaringen 1996,
S. 249-332; KRIEB, Vermitteln und Versöhnen, S. 218-228. Die lange Tradition der bischöfli-
chen Friedensstiftung arbeitet prägnant heraus: H. KAMP, Friedensstifter und Vermittler im
Mittelalter (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne), Darmstadt 2001.

61 Vgl. zur Schwächung der politischen Ordnung auch Regestum Innocentii III, ed. Kempf,
Nr. 18, S. 52: Ahme aafear eedesia per De; grafiaai ia aaiiafe coasisfif, et iaiperiaar peccatis exigea-
fiFas esf dioisiat Veraa; eedesia aoa sic iiii refriFaif, ^aearada;ociaa; iiiad eedesie, <?aia saper eias
diuisoae coadoief et coavpatitar, pro eo raaxime tyaoei priacipes eias macaiam posaeraaf ia gioriam et
ia/aau'aa; ia Foaore, iiFertafea; et digaifafea; ipsias parifer coa/aadeafes.

62 Zum Erzbischof von Köln und seiner Politik gegen die Staufer vgl. W. JANSSEN, Das Erzbis-
tum Köln im späten Mittelalter 1191-1515 (Geschichte des Erzbistums Köln 2,1), Köln 1995,
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nach England; der Niederrhein war überhaupt ein wichtiger Markt für die engli-
schen Kaufleute, die vor allem Wolle exportierten.^ Das wirtschaftliche Geflecht
war die Grundlage für eine politische Neigung der Herren am Niederrhein zum
englischen König, die vom französischen König kritisch verfolgt wurde. In der
langen Geschichte des Spätmittelalters wurde Flandern immer wieder zu einem
Ausgangspunkt für die Angriffe des englischen Königs oder seiner Verbündeten
gegen die französische Krone. Die Versuche der französischen Könige, den fland-
rischen Vasallen durch eine dynastische Familienpolitik enger an das Königshaus
zu binden, erwiesen sich wiederholt als problematisch und führten am Ende des
14. Jahrhunderts dazu, dass Flandern zwar unter die Herrschaft eines französi-
schen Königssohnes kam (Philipp der Kühne), doch wurde der Konflikt dadurch
nicht entschärft. Vielmehr wurden nun die divergierenden Interessen in die fran-
zösische Königsfamilie hineingeholt und sorgten dort für erbitterte Rivalitäten.^

S. 122-134; H. STEHKÄMPER, Der Erzbischof Adolf von Altena und die deutsche Königswahl
(1195-1204), in: Beiträge zur Geschichte des mittelalterlichen deutschen Königtums (Histori-
sche Zeitschrift, Beiheft NF 2), hg. von Th. Schieder, München 1973, S. 5-83; vgl. zum Erzbi-
schof von Köln und der deutschen Königswahl auch die Übersicht von F.-R. ERKENS, Der
Erzbischof von Köln und die deutsche Königswahl. Studien zur Kölner Kirchengeschichte,
zum Krönungsrecht und zur Verfassung des Reiches (Studien zur Kölner Kirchengeschich-
te 21), Siegburg 1987.

63 Zum englischen Handel mit dem Niederrhein und zu den politischen Folgen vgl. T. H.
LLOYD, The English Wool Trade in the Middle Ages, Cambridge 1977; N. FRYDE, Ein mittelal-
terlicher deutscher Großunternehmer. Terricus Teutonicus de Colonia in England, 1217-1247
(Vierteljahreshefte für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 125), Stuttgart 1997;
R. J. WHITWELL, English Monasteries and the Wool Trade in the 13th Century, in: Vierteljah-
reshefte für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 2 (1904), S. 1-33; Köln, das Reich und Europa.
Abhandlungen über weiträumige Verflechtungen der Stadt Köln in Politik, Recht und Wirt-
schaft im Mittelalter (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 60), Köln 1971; A. ELLIS-
ALBERDA, De contacten tussen Groot-Friesland en Agelsaksisch Engeland, voral op het ge-
bied van de handel, in: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy 44 (1982), S. 49-72;
H. STEHKÄMPER, England und die Stadt Köln als Wahlmacher König Ottos IV., in: Mitteilun-
gen aus dem Stadtarchiv von Köln 60 (1971), S. 213-244; F. IRSIGLER, Köln und die Staufer im
letzten Drittel des 12. Jahrhunderts, in: Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit. Die eu-
ropäische Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts (Schriftenreihe der Europa-Kolloquien im
Alten Reichstag, Sonderband), hg. von W. Hartmann, Regensburg 1995, S. 83-96. Vgl. für ei-
ne knappe, aber klare Skizze der politischen Konstellationen am Niederrhein auch CSENDES,
Philipp von Schwaben, S. 46-48.

64 Zur Geschichte Flanderns im 14. Jahrhundert vgl. D. M. NlCHOLAS, Medieval Flanders,
London/New York 1992; D. HEIRBAUT, On and over the Edge of the Empire: The counts of
Flanders and Hainault and the election of the king of the Romans 1000-1314, m: Königliche
Töchterstämme, Königswähler und Kurfürsten (Studien zur Europäischen Rechtsgeschich-
te 152), hg. von A. Wolf, Frankfurt am Main 2002, S. 419-455; H. S. LUCAS, Diplomatie Relati-
ons between England and Flanders 1329-1336, in: Speculum 11 (1936), S. 59-87; W. SÖCH-
TING, Die Beziehungen zwischen Flandern und England am Ende des 14. Jahrhunderts, in:
Historische Vierteljahresschrift 24 (1929), S. 182-198; vgl. auch: M. KlNTZINGER, Westbin-
dungen im spätmittelalterlichen Europa. Auswärtige Politik zwischen dem Reich, Frank-
reich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds (Mittelalter-
Forschungen 2), Stuttgart 2000, S. 55-135; S. P. PlSTONO, Flanders and the Hundred Years
War. The Quest for the treve marchande, in: Bulletin of the Institute of Historical Re-
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In diesem spannungsvollen Geflecht zwischen französischer und englischer Krone
und den Interessen niederrheinischer Herren fielen um die Wende vom 12. zum
13. Jahrhundert Entscheidungen von erheblicher Tragweite für das Reich.

Heinrich VI. hatte zwar zu Lebzeiten die Reichsfürsten dazu bewegen können,
seinen an Weihnachten 1194 geborenen Sohn Friedrich zum römischen König zu
wählen, aber diese Zustimmung wurde bei Heinrichs Tod auf eine Probe gestellt,
der sie nicht standhielt.^ Ein dreijähriger Junge in der weiten Entfernung des
südlichen Italien reichte nicht aus, um die kritischen Stimmen gegenüber der
staufischen Herrschaft zu einer zumindest formalen Loyalität zu nötigen. Die
Opposition, die sich nun vor eine Aufgabe gestellt sah, die die deutschen Fürsten
in den nächsten zweieinhalb Jahrhunderten immer wieder zu bewältigen hatten,
nämlich einen geeigneten Königskandidaten zu finden, verfiel schließlich auf den
Sohn Heinrichs des Löwen, Otto von Poitou.^ Wir müssen hier nicht klären, wer
im Einzelnen die Entscheidung für Otto herbeigeführt hat und welche Rolle bei
dieser Entscheidung der Erzbischof von Köln, die Stadt Köln und der englische
König Richard Löwenherz gespielt haben.^ Unsere Fragestellung ist eine andere.
Doch sollten wir die Konstellationen im Blick behalten, in denen die
Entscheidungen fielen. Und dabei stellen wir fest, dass das Spektrum möglicher
Kandidaten für den deutschen Thron im 13. Jahrhundert eine westeuropäische
Ausweitung erfährt, die man als eine Schwäche des Reiches ansehen kann, aber
nicht muß. Sowohl bei der politischen Entscheidung über den geeigneten
Kandidaten als auch bei der verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung mit der
Kurie über den Anteil des Papstes an dem gesamten Vorgang bis zur
Kaiserkrönung zeigt sich, dass hier tatsächlich ein Interessen- und Institutionen-
geflecht entstanden war, in dem nun alle Beteiligten etwa auf gleicher Augenhöhe
ihre Anliegen geltend machen konnten. In diesen Konstellationen gab zu Beginn
des 13. Jahrhunderts nicht allein der deutsche Herrscher die Impulse oder reiste
nach seiner Krönung in Aachen selbstverständlich zur Kaiserkrönung nach Rom,
wie Barbarossa und Heinrich VI., sondern der deutsche Thron wurde nun auch

search49 (1976), S. 185-197; zur Geschichte Philipps des Kühnen (Philipp le Hardi) vgl.:
R. VAUGHAN, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, London 1962; zur Ge-
schichte des 100jährigen Krieges, die den Hintergrund der Entwicklung in Flandern im spä-
ten 14. Jahrhundert bildet vgl. etwa: D. SEWARD, A Brief History of the Hundred Years War:
The English in France, 1337-1453, London 2003; R. NEILLANDS, The Hundred Years War,
London 2001; J. FAVIER, La Guerre de Cent Ans, Paris 1980; P. CONTAMINE, La Guerre de
Cent Ans, 2. Aufl. Paris 1972.

65 Zur Situation bei Heinrichs Tod vgl. etwa: Ottonis de Sancto Blasio Chronica (MGH Script,
rer. Germ. 47), hg. von A. Hofmeister, Hannover/Leipzig 1912, Kap. 45-46, S. 71-74; Annales
Marbacenses, ed. Bloch, S. 69-71; CSENDES, Heinrich VI., S. 189-196; DERS., Philipp von
Schwaben, S. 61-68.

66 Zu Otto und seiner welfischen Familie vgl. die Literatur in Anm 30 u. 34; zu Otto vgl. außer-
dem: B. U. HÜCKER, Kaiser Otto IV. (MGH Schriften 34), Hannover 1990; weitere Arbeiten
Hückers zu Spezialfragen der Forschung zu dem welfischen Kaiser finden sich zusammen-
gestellt in: HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 554-556.

67 Vgl. dazu die Literatur in Anm. 62.
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zum Objekt der Interessen seiner Nachbarn bzw. eines Papsttums, das den
selbstverständlichen Zusammenhang zwischen der Königserhebung in Deutsch-
land und der Kaiserkrönung in Rom nun aus seiner Sicht als Einladung verstand,
auf den Prozeß in einem früheren Stadium einzuwirken.^ Dies war insgesamt ein
sehr rationaler Vorgang. Wir könnten die Beteiligung an der deutschen Königs-
wahl in dieser Perspektive als Gradmesser eines westeuropäischen Ausgleichs-
prozesses verstehen - wobei wir dann erklären müssten, warum diese Beteiligung
im 14. Jahrhundert wieder zurückging.

Die Gegner der staufischen Herrschaft im Reich fanden in Otto IV. einen Kan-
didaten, der dynastisch durchaus als präsentabel gelten konnte, immerhin hatte
sein Vater Heinrich der Löwe zu den mächtigsten Reichsfürsten seiner Zeit gehört
und über seine Mutter war Otto nah mit dem englischen König verwandt.^ Da
dieser englische König erheblich unter dem Staufer Heinrich VI. gelitten hatte, aus
dessen Gefangenschaft er nur gegen ein sehr hohes Lösegeld entlassen worden
war, wobei er sein Königreich von Heinrich zu Lehen hatte nehmen müssen, ist die
Unterstützung von Richard Löwenherz für seinen Neffen Otto verständlich.^ Es
wurde zu einem Problem für Otto, dass diese Unterstützung im Konflikt der eng-
lischen Krone mit Philipp II. von Prankreich nicht aufrecht zu erhalten war, und
nach Richards Tod mit dem Vertrag von Le Göulet endete. Der Vertrag regelte die
Verhältnisse zwischen dem französischen und dem englischen König, die sich in
den fünf Jahren seit dem Tod von Richard Löwenherz entscheidend verändert
hatte. Die Truppen des französischen Königs Philipps II. hatten die angevinischen
Pestlandsbesitzungen im Nordwesten Prankreichs erobert, wodurch das angevini-
sche Königtum in England im Grunde seine Heimat verlor.^ Zwar erschien der

68 Vgl. dazu etwa KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 79-82.
69 Vgl. etwa HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 22-36.
70 Zu Richards Gefangenschaft auf dem pfälzischen Trifels und zu der enormen Lösegeldzah-

lung von insgesamt 150 000 Mark: GlLLINGHAM, Richard I., S. 222-253; CSENDES, Hein-
rich VI., S. 114-130. Da Richard vor seiner Freilassung dem Kaiser sein Königreich auftragen
musste, und es als Lehen zurück erhielt, ließe sich sein Eingreifen in den deutschen Thron-
streit evtl, auch aus seinem Status als Reichsfürst (zumindest als Vasall Heinrichs VI.) erklä-
ren, worauf etwa Hücker hinweist (HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 50f.),
doch erscheint diese etwas unklare Legitimation gegenüber dem politischen Interesse und
dem Wunsch nach Vergeltung nachrangig. Zu Richards Engagement für Otto vgl. auch seine
Briefe an Innozenz III.:, Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 4 und Nr. 5: üHe esi ^ao4 in
sanciiiaiis uesfre conspecfa deaoiionis nosfre spirifam ioiam sappiicafioniims exaarimas, tyaafinas
Offimni, nepoii nosfro, preiibafi 4acis/iiio, t?nem ad regnam Ziemannie ceie&ris eoram pocauif eieciio
^aoram inferesf regem eiigere [offenbar zählt sich der König nicht zu den Wahlberechtigten], et
paem eoram consensas in ioco ad Aoc &4ifo saNimaoif in regem, Jäuore ueiiiis aposfoiico consenfire et
regnam si&i Ziemannie aacioriiaiis oesfre manimine con/irmare, eieciionem ipsias ei coronafionem
npprof?anfes, ei proposifam dacis Saauie ei se^aaciam saoram saper Loc repro^anies (Nr. 5, S. 16).

71 Text des Vertrages von Le Göulet: Diplomatie Documents. Preserved in the Public Record
Office, Bd. 1: 1101-1272, hg. von P. Chaplais, London 1964, Nr. 9: ... t?ao4 ipse [i.e. lohann] ne-
poii sao Offoni naiiam Jäcief aaxiiiam ....; zum „Löss of Normandy" vgl. etwa: D. CARPENTER,
The Plantagenet Kings, in: The New Cambridge Medieval History, Bd. 5, hg. von Abulafia, S.
314-357, S. 317f.; F. M. POWICKE, The Löss of Normandy, 1189-1204, 2. Aufl. Manchester
1961.
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Verlust noch revidierbar, und König Johann bemühte sich in den zehn Jahren zwi-
schen dem Vertrag von Le Göulet und der Schlacht von Bouvines entschieden
darum, eine Rückeroberung zu organisieren. Aber der Verlust des Festlandes, das
für Heinrich II. und für Richard Löwenherz noch ein selbstverständliches Aktions-
feld gewesen war, auf dem sie deutlich mehr Zeit zubrachten als in England selbst,
führte dazu, dass Johann nun für die Engländer zu einer sehr präsenten Erschei-
nung wurdeV Da er eine problematische Natur war, für die kaum ein Zeitgenosse
und kaum ein späterer Historiker freundliche Worte finden konnte, wurde daraus
eine spannungsreiche Begegnung. Die Engländer machten das erste Mal seit lan-
ger Zeit die Erfahrung eines dauerhaft präsenten Königs, dessen Herrschaft sich
über die ganze Insel (allerdings ohne Schottland und Wales) erstreckte. Es erwies
sich als eine schwierige Erfahrung. Der König erhöhte mit brutaler Konsequenz
den Druck auf den englischen Adel, um die nötigen Mittel für die Rückeroberung
der Festlandsbesitzungen zu mobilisieren. Sein Auftritt wurde zunehmend als
tyrannisch wahrgenommen, der Widerstand nahm Form an, und als der Feldzug
auf dem Festland schlecht begann und dann schließlich mit der Niederlage bei
Bouvines am 27. Juli 1214 endgültig fehlschlug, da war die Stunde der Opposition
gekommen W

Für Otto IV. waren diese Jahre eine Zeit dramatischer Wendungen, wobei er
an dem Ereignis, das ihn auf den lange ersehnten Thron brachte, keinen erkennba-
ren Anteil hatte, während er an den beiden Wendepunkten, die sein Schicksal
schließlich entschieden, persönlich beteiligt war. Am 9. Juni 1198 war Otto in Köln
von einer Gruppe niederrheinischer Großer unter Führung des Erzbischofs von
Köln gewählt worden, und einen Monat später wurde er in Aachen zum König
gekrönt (12. Juli 1198).^ Zu diesem Zeitpunkt war sein staufischer Rivale Philipp
bereits zum König gewählt worden. Die Wahl des Staufers hatte im März in Thü-
ringen stattgefunden, und er wurde am 8. September zum König gekrönt. Philipp
hatte unter dem Druck der Umstände - den er vielleicht nicht nur als Unglück
empfand - seinen Plan aufgegeben, die Königsherrschaft nur stellvertretend für
den kleinen Friedrich zu erlangen, und er beanspruchte nunmehr die Krone für
sich.^ Der zeitliche Vorsprung seiner Königs wähl brachte ihm keinen Vorteil,
zumal der weitere Vorgang selber Anhaltspunkte bot, seine Legitimität in Frage zu
stellen. Hauptkritikpunkt war das Protokoll der Krönung, die nicht in Aachen,
sondern in Mainz stattfand, wo Philipp die Krone nicht aus der Hand des Kölner

72 Vgl. zu den Präsenzen Heinrichs H., Richards und Johanns etwa: J. C. HOLT, Magna Carta
and Medieval Government (History series 38), London 1985, S. 29f., 32f., 96.

73 Diese Ereignisse, die zur Vorgeschichte der Magna Carta gehören, finden im nächsten Kapi-
tel eingehendere Darstellung. Für einen Überblick über Johanns Politik in diesen Jahren vgl.
WARREN, King John.

74 Regesta Imperii V,l, Nr. 198a, 198f, 198i; Wahlanzeige: Regestum Innocentii III, ed. Kempf,
Nr. 10; zur Wahl vgl. Anm. 34.

75 Zu Philipps Königserhebung vgl. Regesta Imperii V,l, Nr. 15a und 19a; die Wahlanzeige
seiner Wähler: Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14, und die Literatur in Anm. 34.
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Erzbischofs, sondern aus der Hand des Erzbischofs von Tarentaise empfing.^ Nun
gab es zwei Könige, von denen der eine eine „korrektere" Krönung und der ande-
re einen deutlich größeren Anhang vorweisen konnte.

Für eine solche Situation gab es keine Instanz, der sich die Wähler und ihre
Könige gleichermaßen unterworfen hätten. Die klassische Lösung für ein solches
Problem war der Kampf mit dem Gegner. Doch müssen wir feststellen, dass die
Rivalen es damit nicht eilig hatten. Wenn wir die erste Phase dieses Thronkampfes
mit dem Tod Philipps in Bamberg 1208 enden lassen, die die politischen Erfolge
der staufischen Partei jäh zunichte machte, dann dauerte diese erste Phase ca. zehn
Jahre. Für eine ungeklärte Herrschaftsfrage erscheint das zunächst eine lange Zeit.
Die Entwicklung bei den späteren Doppelwahlen zeigt indes, dass zehn Jahre kei-
neswegs ungewöhnlich waren: Die Entscheidung über die Doppelwahl 1257 fiel
erst 1272 mit dem Tod Richards von Cornwall - nach 15 Jahren/ ' die Entscheidung
über die Doppelwahl 1314 fiel 1322 mit dem Sieg Ludwigs des Bayern über seinen
habsburgischen Rivalen Friedrich den Schönen - nach acht Jahren;^ dass Karl IV.
sich nach seiner Wahl am 7. Juli 1346 so bald gegen den Wittelsbacher Ludwig
durchsetzen konnte, lag an Ludwigs Herztod am 11. Oktober 1347. Er kam für
Karl günstig, sein Königtum hatte bis dahin wenige Erfolge vorzuweisen;^ die
Entscheidung zwischen Wenzel und Ruprecht von der Pfalz fiel zehn Jahre nach
Ruprechts Wahl und der „Absetzung" Wenzels mit Ruprechts Tod 1410. Die nach-
folgende Doppelwahl 1410 wurde durch den schnellen Tod von Jobst von Mähren
1411 entschieden.^

Eine schnelle militärische Entscheidung gab es nur nach der Absetzung Adolfs
von Nassau am 23. Juni 1298Ü* Schon am 2. Juli 1298 wurde der von den Kur-
fürsten abgesetzte König durch seinen habsburgischen Nachfolger Albrecht be-
siegt und in der Schlacht bei Göllheim getötet.^ Adolfs Tod war eine Ausnahme,

76 Ebda; vgl. auch den Brief Philipps an Innozenz III. aus dem Juni 1206, in dem er angesichts
der Hoffnung auf einen Ausgleich noch einmal rückblickend den Vorgang seiner Königs-
erhebung schildert (ebda, Nr. 135, S. 320: AMia igifar am&ih'one, sed pro caasis sapradich's aos in
Ro77!%norM7?! regew eiigi peran'simas ...).

77 Vgl. für einen ersten Überblick: KAUFHOLD, Interregnum; DERS., Die Könige des Interreg-
nums (1245-1273), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmül-
ler/Weinfurter, S. 315-339.

78 Vgl. für einen ersten Überblick: M. MENZEL, Ludwig der Bayer (1314-1347) und Friedrich der
Schöne (1314—1330), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmül-
ler/Weinfurter, S. 393-407.

79 Vgl. M. KlNTZINGER, Karl IV. (1346-1378), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters,
hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 408M32, 413-416.

80 Vgl. für einen Überblick: M. KlNTZINGER, Wenzel (1376-1400,+ 1419), in: Die deutschen Herr-
scher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 433M45; O. AUGE/K.-H. SP1ESS,
Ruprecht (1400-1410), in: ebda, S. 447M61; M. KlNTZINGER, Sigmund (1410/1411-1437) mit
Jobst von Mähren (1410-1411), in: ebda, S. 462-485.

81 MGH Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Bd. 3, hg. von J. Schwalm, Han-
nover/Leipzig 1904-1906, Nr. 588-590.

82 Vgl. zu Adolf von Nassau: CH. REINLE, Adolf von Nassau (1292-1298), in: Die deutschen
Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 360-371.
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die auch dadurch möglich wurde, dass der abgesetzte König weitgehend allein
stand. Solange ein König - auch ein noch so schwacher und umstrittener König -
über eine gewisse Unterstützung und einen „Ruheraum" verfügte, konnte er sich
lange Zeit behaupten.

Die militärische Entscheidung war die Ausnahme. Umso mehr sollten wir die
Alternative prüfen.^ Sie bestand in erster Linie darin, die eigene Wahl als gültige
Legitimation für den Thronanspruch zu bemühen, während die Wahl des Rivalen
entweder Lormfehler aufwies (wie etwa 1198, 1257 und 1314) oder durch eine
Absetzung aufgehoben worden war (1298, 1346 und 1400).^ Dabei verschob sich
allerdings der Adressat solcher Argumentationen. War es ursprünglich die Kurie
gewesen, an die sich die Wähler und ihr Kandidat gewandt hatten, so gewann das
deutsche Publikum zunehmend an Bedeutung - bis die Kurie in der Mitte des
14. Jahrhunderts aus dem Argumentationsgefüge weitgehend ausgeschlossen
wurde. Zwischen 1338 und 1356 wurden die entscheidenden Verfassungsnormen
in Hinblick auf die deutsche Königswahl eher gegen die Kurie formuliert, zu-
mindest ging der Prozeß der entscheidenden Pormulierung ohne kuriale
Beteiligung vor sichÜ

Die besondere Rolle, die Papst Innozenz III. in dem historischen Bild
einnimmt, das sich dem modernen Betrachter der Auseinandersetzung um die
Doppelwahl von 1198 bietet, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass das Thron-
streitregister des Papstes das mit weitem Abstand bedeutendste Quellencorpus für
diesen Konflikt darstellt. Texte, die keine Aufnahme in das Register fanden, hatten
eine wesentlich geringere Überlieferungschance. Da es im Reich keine vergleich-
bare Registerführung und auch keine Archivpraxis gab - und damit sind nur die

83 Die grundsätzliche Alternative lag in einer - verschieden zu gestaltenden - Vermittlung.
Diese Alternative hat für die Zeit nach der Doppelwahl 1198 S. Krieb eingehend untersucht:
KRIEB, Vermitteln und versöhnen. Hier geht es weniger um Vermittlung als zunächst um die
Frage der Argumente, die jede Partei für ihre Position formulierte.

34 Auf diese Doppelwahlen werden wir im weiteren Verlauf der Untersuchung eingehen.
Schon an dieser Stelle könnte man feststellen, dass sich zwischen 1198 und 1400 solche Dop-
pelwahh/Absetzungkrisen im Abstand von etwa einem halben Jahrhundert einstellten.

85 Vgl. für die Jahre vom Weistum von Rhense bis zur Goldenen Bulle neben den Grundtexten
(Weistum: Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter
und Neuzeit, Bd. 1 (Quellensammlung zum Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht 2), hg.
von K. Zeumer, 2. Aufl. Tübingen 1913, Nr. 141c; Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed.
Fritz); E. E. STENGEL, Avignon und Rens. Forschungen zur Geschichte des Kampfes um das
Recht am Reich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Quellen und Studien zur Verfas-
sungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit 6,1), Weimar 1930;
M. KAUFHOLD, Gladius Spiritualis. Das päpstliche Interdikt über Deutschland in der Regie-
rungszeit Ludwigs des Bayern (1324-1347) (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und
Neueren Geschichte NF 6), Heidelberg 1994, S. 210-247, 264-287; H. THOMAS, Ludwig der
Bayer (1282-1347), Regensburg u. a. 1993, S. 307-383; MORAW, Von offener Verfassung zu
gestalteter Verdichtung, S. 235-242, 247-256; J. MlETHKE, Die päpstliche Kurie des 14. Jahr-
hunderts und die „Goldene Bulle" Kaiser Karls IV., in: Papsttum und Landesgeschichte,
FS Hermann Jakobs (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 39), hg. von J. Dahl-
haus/A. Kohnle, Köln/Weimar/Wien 1995, S. 437-450.
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mittelalterlichen Überlieferungsprobleme angesprochen, die durch die Re-
formation und den dreißigjährigen Krieg noch erheblich übertroffen wurden -
sind Briefe an Adressaten im Reich vergleichsweise spärlicher überliefert.^ Da
zudem spätere Päpste, die ihr Amt zu Zeiten der angesprochenen Doppelwahlen
innehatten, entweder ein geringeres Interesse an den Vorgängen hatten, der
Entwicklung im Reich ablehnend gegenüberstanden oder in einem Schisma ganz
andere Probleme zu gewärtigen hatten, ist die Geschichte der Überlieferungsträger
zahlreichen Brechungen ausgesetzt, deren Effekt nicht ohne weiteres zu ermessen
ist. Allerdings ist diese Entwicklung selber ein wichtiger Aspekt in der Geschichte
des institutionellen Wandels im späteren Mittelalter. Die zeitgenössische Über-
lieferung trug zur Textur der verschiedenen Phasen institutioneller Formierung
einen gewichtigen Anteil bei, und sie gibt der historischen Untersuchung eventuell
Kriterien zur Differenzierung unterschiedlicher Reformentwicklungen in den hier
untersuchten Milieus an die Hand.

Von den beiden Konkurrenten um den deutschen Thron hatte Philipp die
aussichtsreichere Position. Deutlich übertraf die Zahl und das Gewicht seiner
Wähler und Anhänger die niederrheinische Opposition, die Otto unterstützte. Die
Ausstellerlisten der jeweiligen Wahlanzeigen lassen ein politisches Kräftever-
hältnis erkennen, das in der knappen Charakterisierung Arnolds von Lübeck
durchaus treffend formulieriert ist: Czim soU CHom'a H pars Wcsf/aüb Ohofü
/aueref, fofüw ro&ar z'rrzpern PH'ü'ppo adfigre&aü^ Hier soll die Geschichte des Ringens
um den deutschen Thron zwischen 1198 und 1208 nicht im Detail nachgezeichnet
werden. Für die Frage, welche Rechtfertigungen aus den rivalisierenden Lagern
für die Legitimität ihrer konkurrierenden Wahlentscheidungen angeführt wurden
- und welche dieser Positionen im weiteren Verlauf der Geschichte bis 1400 zu
anerkannten Kriterien wurden, die eine gültige Königswahl ausmachten, ist die
Konstellation der Beteiligten von erheblicher Bedeutung. In dem Gefüge, in dem
sich nach 1198 die Positionen der jeweiligen Wähler zu bewähren hatten, kam dem

86 Vgl. zur Überlieferungschance von Urkunden und Briefen außerhalb des Thronstreitregisters
auch C. R. CHENEY, England and the Roman Curia under Innocent III, in: The Journal of
Ecclesiastical History 18 (1967), S. 173-186,175f.

87 Arnold von Lübeck: Arnoldi chronica Slavorum (MGH Script, rer. Germ. 14), hg. von J. M.
Lappenberg/G. H. Pertz, Hannover 1868, S. 220; Wahlanzeige Ottos: Regestum Innocentii III,
ed. Kempf, Nr. 10 (dort sind neben dem Erzbischof von Köln die Bischöfe von Paderborn
und Minden, die Äbte von Corvey, Inden und Verden und der Herzog von Lothringen und
Brabant als Wähler genannt, der Graf von Kuik erscheint als anwesend und zustimmend);
Wahlanzeige für Philipp von Schwaben: Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14 (zu den
Wählern Philipps gehören u. a. die Erzbischöfe von Magdeburg und Trier - der Erzbischof
von Mainz war als Teilnehmer an dem Kreuzzug Heinrichs VI. noch nicht nach Deutschland
zurückgekehrt, vgl. Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 1 -, der Erzbischof von Saintes
im Poitou, die Bischöfe von Regensburg, Freising, Augsburg, Konstanz, Eichstätt, Worms,
Speyer etc.; der König von Böhmen, die Herzoge von Sachsen, Bayern, Österreich, der Her-
zog von Lothringen (!), die Markgrafen von Meissen, Brandenburg, Mähren etc., in der
Wahlanzeige heißt es über die Situation bei der Wahl: ... coHecfa mMih'fMdme prmcipMm, MH
noHÜMTM ef Mn'm'sfen'ah'MfM impen'i MMwerMS a&raf copiosMS ... (ebda., Nr. 14, S. 35). Das Argu-
ment breiter Unterstützung spielt dagegen in der Wahlanzeige für den Welfen keine Rolle.
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Papst eine besondere Rolle zu. Bei ihm liefen die Argumente zusammen, und er
verstand sie - durchaus in seinem Sinne - systematisch zu formulieren. Doch gilt
dies erst in der weiteren Perspektive. Für die unmittelbar betroffenen Zeitgenossen
stellte sich die Rolle Innozenz' III. anders dar.

Die Wähler Ottos erlebten, dass die Unterstützung der Kurie ihnen wenig
half; die Erfolgsgeschichte Philipps lief der päpstlichen Entscheidungsfindung und
dem kurialen Einsatz für den welfischen Thronkandidaten geradezu entgegen.^
Die Wirkungslosigkeit des päpstlichen Engagements für Otto und gegen den letzt-
lich erfolgreichen Philipp ist in der ersten Phase der Doppelwahlgeschichte kaum
zu übersehen. Die Rolle des Papstes wurde erst in der Phase zu einem gestalten-
den Faktor, als Innozenz sich 1210 gegen seinen welfischen Favoriten wandte und
dem Staufer Friedrich eine zweite Chance vermittelte. In der ersten Phase war die
Kurie der Anlaufpunkt für die Gesandten all derjenigen, die eigene Interessen im
deutschen Thronstreit tangiert sahen. Ihre Briefe fanden Eingang in das berühmte
Register des Papstes. Die deutschen Anhänger der jeweiligen Kandidaten baten
den Papst um die Kaiserkrönung ihres Favoriten; der König von England, der den
Welfen unterstützte und der König von Frankreich, der den Papst darum bat, von
einer Unterstützung des Welfen abzusehen, erwähnten die Kaiserkrönung nicht. ^
Sie thematisierten das besondere Verhältnis des Papsttums zum römischen König,
der normalerweise zum Kaiser erhoben wurde, nicht eigens, aber sie setzten es
voraus. Sonst hätten sie sich nicht an den Papst gewandt. Der Verzicht auf die
Erwähnung des Kaisertums ist sicherlich auf die besonderen Sensibilitäten dieser
beiden Herrscher zurückzuführen, immerhin hatte sich schon Johann von Salisbu-
ry über die kaiserliche Anmaßung der Staufer empört und Richard Löwenherz
hatte mit dem Kaisertum Heinrichs VI. keine guten Erfahrungen gemacht, Phi-
lipp II. von Frankreich beanspruchte den Titel Attyzisüts schließlich für sich und er
galt an der Kurie als ein König zjtzz stzpcrzorgw non mcoynosczY.^

38 Vgl. als entscheidende Zeichen von Innozenz' Positionen im Thronstreit etwa seinen Brief an
den Erzbischof von Mainz aus dem Mai 1199, in dem er die Entscheidung im Thronstreit be-
ansprucht (Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 1), die Konsistorialansprache um die Jah-
reswende 1200/01 (ebda, Nr. 29), in der der Papst seine Unterstützung für Otto vor den Kar-
dinalen zu erkennen gibt (... ei manifeste JauernUm et ipsam recipiemUm in regem, et premissz's
omni&MS ^ae pro bonorificentia ecciesz'e Romane debewt premitti, ad coronam imperii eoocnn^Mm.), die
Mitteilung der päpstlichen Unterstützung an Otto vom März 1201 (ebda, Nr. 32. Zitat S. 100:
... anctoritate Dei omnipotentis nobz's in beato Petro coiiata te in regem recipimas ...); vgl. zu der
Haltung des Papstes im Thronstreit auch die Literatur in Anm. 34.

89 Vgl. für Briefschreiber aus dem Reich etwa die Briefe des Grafen von Flandern, Hennegau
und Markgrafen von Namur (Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 7), des Grafen Albert
von Dagsburg (ebda, Nr. 8) und des Podestä von Mailand (ebda, Nr. 6: ... ^nod debite ad con-
secratiowem sacri imperii z'psam sine prorogatione conoocetis ...); vgl. auch die Briefe der Könige
von England (ebda, Nr. 4 u. 5) und von Frankreich (ebda, Nr. 13). Vgl. dazu auch: T. HOLZ-
APFEL, Innozenz III., Philipp II. August, König von Frankreich und die englisch-welfische
Verbindung 1198-1216 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3 406), Frankfurt am Main
1991.

90 Vgl. die Verärgerung Johanns von Salisbury 1160 über die Politik des Kaisers und den Auf-
tritt der Deutschen: Qnis Tentonicos coastitait iadices natioaam? Qais baac bratis et impetnosis
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Den selbstbewussten staufischen Anspruch auf die besondere Qualität der
Königswahl zu verteidigen, war nicht das Anliegen von Richard Löwenherz. Er
gab keine Position auf, wenn er dem Papst das Recht zugestand, das Königtum
Ottos zu bestätigen und seine Königswahl und Krönung zu approbieren.^ Es ist
auffällig, dass bereits 1198 die Positionen formuliert wurden, die in der deutschen
Verfassungsgeschichte noch lange für Konfliktstoff sorgen sollten. In gewisser
Weise wurde hier ein Tableau eröffnet, das die meisten neuralgischen Punkte der
kommenden zwei Jahrhunderte thematisierte. Dabei ist zu erkennen, dass diese
- beanspruchten - Rechtspositionen zwar innerhalb der opponierenden Lager
weitergereicht und aufgenommen wurden, dass daraus aber keine Debatte wurde.
Die Argumente der Gegenseite wurden nicht aufgenommen, stattdessen wieder-
holte man die eigenen Standpunkte.

Im Wesentlichen scheinen vier Problemfelder differenzierbar, die ein durch-
aus unterschiedliches Gewicht und ein unterschiedliches Potential hatten. Wir
nennen sie zunächst, um sie dann in Hinblick auf ihre Bedeutung 1198 zu ge-
wichten:

1. Der enge Zusammenhang zwischen deutscher Königswahl und dem rö-
mischen Kaisertitel.

2. Die päpstliche Bestätigung (Approbation) der fürstlichen Wahl.
3. Der Kreis der Wähler: Wer wählt den römisch-deutschen König?
4. Die äußeren Umstände der Wahl und die Frage bestimmter Entschei-

dungskriterien im Wahlverfahren.

Diese Problemfelder wurden während der zwei Jahrhunderte zwischen 1198 und
1400 wiederholt thematisiert, bis sich schließlich ein Konsens über das Wahlver-
fahren und die notwendigen Kriterien einer gültigen Entscheidung herausbilde-

tzoraz'adzas aactorz'fafeza coafad't, Mt pro ar&ztrz'o prz'acz'peza stafaaaf saper capda Ji'ä'orMm fzoaiz'aztra?
The Letters of John of Salisbury, Bd. 1, hg. von W. ]. Millor/H. E. Butler/C. N. L. Brooke, Ox-
ford 1986, Brief 124, S. 206; vgl. auch Johanns Bezeichnung des Kaisers als Tyrannen : Teafo-
az'cas tz'raaaas (ebda, Bd. 2, Brief 272, S. 553 u. S. 555); der Brief, mit dem Heinrich VI. dem
französischen König die Gefangennahme von Richard Löwenherz mitteilte, begann folgen-
dermaßen: Qaoaz'aza z'zaperatorz'a ceisifMdo non da&daf regaieza azagazfz'ceatz'aza taaza taefz'oreaz e^zcz
de aaz'aersz's z^azdas otaaz'pofeafz'a Creatorz's aostrz aos z'psos ef Rozaaaaaz z'zaperz'aza Eoaorarerd, et
exadaaerd; acddztaf; taae praeseatz'aza teaore declarare daxz'zaas, z?aod z'az'zaz'cas z'zaperz'z aostrz et tar-
Eator regal taz, rex Aagdac, caza esset z'a traaseaado arare, ad partes saas reuersaras, rapta aaa; saa
z'a t?aa z'pse erat, daceret eaza aersas partes Hz'strz'ae ... (Chronica Magistri Rogeri de Houedene,
hg. von W. Stubbs, Bd. 3 (Rolls Series 51,3), London/Oxford 1870, S. 195). Dies war durchaus
ein Milieu, in dem man sich des Gewichts der Titel bewusst war und in dem man den ande-
ren die Abstufungen auch spüren ließ; zum Augustus-Titel Philipps II.: BALDWIN, The Go-
vernment, S. 355; zur Haltung des französischen Königs z?U saperz'oreza aoa recogaoscd: Die
Dekretale Per aeaeraMeta (X 4.17.13); vgl. auch O. HAGENEDER, Anmerkungen zur Dekretale
Per Venerabilem Innozenz' III. (X 4.17.13), in: Studien zur Geschichte des Mittelalters. Jürgen
Petersohn zum 65. Geburtstag, hg. von M. Thumser u. a., Stuttgart 2000, S. 159-173.

91 Reges tu m Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 5: ... Jäaore aedtz's apostodco coaseatz're et regaaza szd;
Ateazaaaz'e aactorz'tatz's araaz'zaz'ae cozr/z'razare, electzoaeza z'psz'as et coroaacz'oaeza approizaates ...
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te.^ Hier geht es weniger um die Kriterien als solche, die bereits intensiv erforscht
worden sind, sondern um die Frage, welche historischen Einflüsse die Auswahl
und Präzisierung der widerstreitenden Positionen begünstigte, beschleunigten
oder beendeten. Wir müssen daher die verschiedenen Positionen auf ihren konkre-
ten historischen Bezug und letztlich auch auf ihre argumentative Qualität prüfen.
Die argumentative Qualität liefert am Ende den historischen Zusammenhang zwi-
schen der Entwicklung der Rechtspositionen und der Entwicklung der politischen
Verhältnisse.

Ad 1. Der enge Zusammenhang zwischen deutscher Königswahl und Kaiser-
krönung war für alle Beteiligten selbstverständlich, auch wenn sie ihn unterschied-
lich formulierten. Die Wähler Philipps hatten ihn in züipgrafürani gewählt, zwar
nicht zum Kaiser, aber doch zu einem Amtsträger mit kaiserlichen Kompetenzen.^
Und sie hatten dabei das klare Bewusstsein, rechtmäßig (rüg) vorgegangen zu sein.
Die ganze Wahlanzeige für Innozenz III. lässt erkennen, dass die Wähler sich diese
Kompetenz selbstverständlich zugestanden

Wir müssen hier die Frage nicht prüfen, welche Amtsbezeichnung sich hinter
der z'nzpgrafzira verbarg, die auf Philipps besondere Situation Rücksicht nahm
- Heinrich Mitteis hat sie differenziert erörtert^ -, für diese Untersuchung reicht
der enge Zusammenhang zwischen Wahl und Kaiserperspektive, die in der For-
mulierung eröffnet wird. Sie ist eindeutig. Auch für Papst Innozenz war die Kö-
nigswahl der Beginn eines Vorgangs, an dessen Ende folgerichtig die Kaiserkrö-
nung in Rom stand, der Gewählte war ein posfnzodMW zu z'mpgraforgzrz prozrzougndrzs.^
Daraus leitete Innozenz ja sein Interventionsrecht in der Doppelwahl ab: zjizod zits ef
SMcfon'hzs gxazTzz'rzarzdz' persorzanz giecfanz zzz zvggztz ef prozzzougftdarzz ad z'zzzpgrz'zzzzz ad zzos
spgcfaf, tjzzz ganz zrzz.zrzgz'zzzzzs, cozzsgcrazzzas ef corozzaztzzzs.^

Hier ging es um die unterschiedliche Interpretation eines Vorgangs, der als
solcher für selbstverständlich gehalten wurde. Der heftig einsetzende Konflikt um
den Vorgang der Königswahl bis hin zur Kaiserkrönung war zunächst eine Aus-
einandersetzung über die Deutungshoheit, nicht über den Vorgang selbst. Als
Innozenz III. sich 1211 schließlich entschloß, den ungeliebten Staufer Friedrich
zum Thron zu verhelfen, da forderte er die Wähler zu einer Kaiserwahl auf;^ und
Friedrich II. nannte sich nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König Rozzzazzo-

92 Für eine knappe Übersicht vgl. noch immer die souveräne Skizze von H. MlTTEIS, Die deut-
sche Königswahl; für einzelne Aspekte vgl. die in Anm. 8 genannte Literatur.

93 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 14: ... idasirem dominam nosiram Pd(idppnm) in impe-
rataram Romani soiz'i nie ei sodempniter eiegimas ...

94 Vgl. MlTTEIS, Die deutsche Königswahl, S. 119-132.
95 Vgl. die Bulle Vezzeraddem, Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 62 (S. 168).
96 Ebda, S. 168f.
97 ... dat principidas dceniiam adnm Imperatoren; edgendi (A. HAIDACHER, Beiträge zur Kenntnis

der verlorenen Registerbände Innozenz' III. Die Jahrgänge 3-4 und 17-19 der Hauptregister-
bände und die ursprüngliche Gestalt des Thronstreitregisters, in: Römische Historische Mit-
teilungen 4 (1961), S. 37-62, 61 (CCLXXVIII)).
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nzziz z'ztzpprzzfop g/gHzzs.^ Das war weniger ein neuer Anspruch als vielmehr die For-
mulierung einer staufischen Erfahrung auf der Höhe der Zeit. Die Selbstverständ-
lichkeit, mit der die Zeitgenossen den Zusammenhang von Aachener Königskrö-
nung und Kaiserkrönung in Rom wahrnahmen, kam ja auch in den bereits
angesprochenen Interventionen des englischen und des französischen Königs zum
Ausdruck. Sie wandten sich an den Papst, weil es für sie evident war, dass der
römisch-deutsche König vom Papst in Rom zum Kaiser gekrönt wurde.^ Insofern
war es durchaus begründet, wenn Innozenz III. wiederholt feststellte, dass die
deutsche Königswahl ihn von ihrer Konsequenz her - /z'fttzü'fgr - angehe: /z'nzzüfgz;
z?Monz'at?z izTzpcrzzfor z? szzzzzztzo pozzfz/z'cc /zzzaiezTz szüe tzüz'mazzz z'zrzposz'fz'orzgzzz pmmofz'ozzz's

proprz'g zzccz'pzY ..P"" Das war die Erfahrung des 12. Jahrhunderts.
Neu war die Interpretation. Um sie entbrannte der Streit. In dieser Frage liegt

ein erhebliches Potential. Denn der Streit erreichte einen Höhepunkt in der Zeit
von Friedrichs II. Kampf gegen seine Absetzung und ging dann in eine neue Phase
über, in der die Folgerichtigkeit von Königswahl und Kaiserkrönung in der histo-
rischen Erfahrung aufgehoben wurde.Nun ging es um die selten gewordene
Kaiserkrönung selbst, und nicht mehr um ihre Interpretation.

Ad 2. Die Frage des päpstlichen Approbationsanspruches bei der deutschen
Königswahl wurde im 14. Jahrhundert zu einem zentralen verfassungsrechtlichen
und verfassungspolitischen Thema im Reich. Der Anspruch wurde ab 1323 von
Papst Johannes XXII. energisch formuliert und verfolgt.*^ Im 13. Jahrhundert
wurde dieses Thema von den Päpsten noch nicht in aller Konsequenz forciert, wir
finden Hinweise darauf eher bei weltlichen Herrschern, die vom Papst Unterstüt-
zung in einer nicht gesicherten Thronkandidatur suchten, in diesem Fall bei Ri-

98 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 43f. (September 1212).
99 Vgl. zur historischen Erfahrung Anm. 52.
100 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 29 (S. 75) und sehr ähnlich ebda, Nr. 30 (S. 91, an den

Erzbischof von Köln): Nee vos zzec ahos credimtzs cUNfare zpün zAperü Rozzzan; prouz'sz'o pn'ncz'pah-
fer ef/inaHer rzos cozihzzgaf...

101 Zum Kampf von Papst- und Kaisertum vgl. KAUFHOLD, Interregnum, S. 11-21; W. STÜRNER,
Friedrich II., Bd. 2: Der Kaiser 1220-1250, Darmstadt 2000, S. 458-592; J. MlBTHKE, Der Kampf
Ludwigs des Bayern mit Papst und avignonesischer Kurie in seiner Bedeutung für die deut-
sche Geschichte, in: Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrneh-
mung seiner Herrschaft (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte NF 22),
hg. von H. Nehlsen/H. G. Hermann, Paderborn u. a. 2002, S. 39-74; DERS., Geschichtsprozeß
und zeitgenössisches Bewusstsein - Die Theorie des monarchischen Papats im hohen und
späteren Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 226 (1978), S. 564-599; F. KEMPF, Die Abset-
zung Friedrichs II. im Lichte der Kanonistik, in: Probleme um Friedrich II. (Vorträge und
Forschungen 16), hg. von ). Fleckenstein, Sigmaringen 1974, S. 345-360; A. BORST, Der Streit
um das geistliche und das weltliche Schwert, in: Staat und Kirche im Wandel der fahrhun-
derte, hg. von W. P. Fuchs, Stuttgart 1966, S. 34-52.

102 Vgl. dazu die Literatur in Anm. 56 und 59.
103 Auf die Auseinandersetzung zwischen der Kurie und Ludwig dem Bayern wird noch einzu-

gehen sein, vgl. für einen Überblick zunächst: KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 28-96.
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chard Föwenherzd^ Richard Löwenherz konnte den Papst dazu auffordern, die
Wahl Ottos zu approbieren, es waren nicht die Rechte seines Reiches, die dadurch
tangiert wurden. Etwas unscharfer äußerten sich die Wähler Ottos IV. in ihrer
Wahlanzeige. Sie sollte dem Papst Wohlverhalten signalisieren und dazu wählte
der Kölner Aussteller eine Formulierung, mit der der Papst gebeten wurde, die
Wahl und die Krönung zu bekräftigend^ Wir können aber in Hinblick auf die
erste Phase dieser Untersuchung feststellen, dass die Frage eines päpstlichen Prü-
fungsrechtes für die deutsche Königswahl noch keine prominente Rolle spielte.

Ad 3. Die Frage, wer den römisch-deutschen König und zukünftigen Kaiser
wählen könne, enthielt dagegen ein erhebliches Problempotential. Die Zustim-
mung zu Philipps Königtum war erkennbar größer als der Anhang Ottos. ^ Wäre
es nach der Zahl der Wähler gegangen, hätte an Philipps Überlegenheit kaum ein
Zweifel bestanden. Ottos Wählern war ihre schwächere Ausgangslage bewusst
und sie führten daher ein Kriterium ein, das das Übergewicht des staufischen
Lagers etwas relativieren mochte. In den Briefen, die Otto, seine Wähler und seine
Anhänger an die Kurie sandten, wurden die Wähler des Welfen nun mit einer
besonderen Qualifikation versehen: prz'ncz'pes, ad zptos dg zure spgcfai giechoL^ Inno-
zenz selber nahm die unklare Formulierung in seiner Konsistorialansprache über
die Wahlproblematik auf und präzisierte sie in einer Weise, die daraus ein Ent-
scheidungskriterium machte: Lgrzzaz, czzza fof uei piares gx düs, ad (?aos przhcz'paüfgr
spgcfaf z'mpgraforz's giecfz'o, z'n gzzm [i. e. Otto] consgrzsz'ssg zroscazifar, z?aof zu aügrazrz
corzsgnsgranf Der Papst wußte, was die Wähler Ottos nicht ausdrücklich for-
muliert hatten, was aber für einen Außenstehenden nicht zu übersehen war: dass
Philipps Wähler an Zahl und Rang überlegen waren. ^ Durch die Differenzierung
nach solchen, denen die Wahl in besonderer Weise zustand, und denen, deren
Stimmen weniger Gewicht hatten, wurde Philipps Vorteil relativiert - wenn man
plausibel machen konnte, dass Otto ausreichend Unterstützung in der Gruppe der
Fürsten hatte, denen die Wahl zustand. Die deutsche Forschung hat diese Frage
der sogenannten „Prinzipalwähler" sehr eingehend diskutiert. Das soll hier nicht

104 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 5. Das vermeintliche Recht der Kurie, die deutsche
Königswahl zu bestätigen, formuliert König Wilhelm von Holland im fahre 1252 anläßlich
der Einladung zu einem Hoftag in Frankfurt: ... pnod posZpaaa: aos deckybUms a priacipzkas in
Rozaaaoram regem, per samazaaz poaZi/zcem cow/zrzTzaü et coasecraZi ac coroaaZi, proaZ morz's esZ
(MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 359), vgl. dazu auch KAUFHOLD, Interregnum,
S. 22-34, besonders S. 26f.

105 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 10: Paferwifaii ergo uesire digaam sappiicare daximns,
paaZinns ... ipsins eiecZioaem eZ coasecraZioaeza ancZoriZaZe aesZra cop/irmare eZ anperiaii coronaZioni
aaaaere paZeraa piefafe digaeariai. Die Formulierung findet sich sehr ähnlich auch in einem
Schreiben des Kölner Erzbischofs an die Kurie (ebda, Nr. 9): PaZeraiZaZea! igifar uestram aZZeaZe
rogamns paaZiaas ... ipsins eZecZionem, coasecraZioaem ac coronaZionem coa/irareZis ...

106 Vgl. dazu die Darstellung oben; vgl auch: STEHKÄMPER, Der Kölner Erzbischof, S. 59-71.
107 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 3, 6, 7, 9.
108 Ebda, Nr. 29, S. 88f.
109 Ebda, S. 79: ... cam ipse [i. e. Philipp] a pZnri&as eZ digaiori&as sit eZecZas eZ adZiac pZares eZ dignio-

res priacipes sepnaaZnr eandezn ...
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mehr geschehen. Die Frage, wer in den Kreis der bevorzugten Fürsten gehörte,
scheint kaum klärbar zu sein und ist auch nicht unser Thema. Flier geht es um
die Frage, in welchen Zeiträumen das Problem eines exklusiven Wählerkreises
eine Festlegung erfuhr. Für diese Frage ist die Begründung von einiger Bedeutung,
die der Papst als prononciertester Vertreter der Präzisierung des Wählerkreises
vorstellte. Der Anspruch, unter Ottos Wählern seien tot, uU plurgs ex H'z's, ad
pn'ncfpaü'fgr specfaf zmpgrafon's eiectz'o, wurde ja von den anderen Wählern nicht
akzeptiert. Die Wähler Philipps waren auch nicht bereit, die Klärung dieser Frage
dem Papst zu überlassen.'" Letztlich aber musste der Kreis der Wähler im Reich
akzeptiert werden - aus welchen Gründen auch immer. Dabei war die Unterstüt-
zung des Papstes nur bedingt eine Hilfe. Im Grunde gilt dies für beide Lager im
Reich: Man berief sich solange auf die Kurie, wie der Papst die eigene Position
unterstützte. Veränderungen wurden in der komplexen Machtstruktur des Reiches
im späteren Mittelalter weniger durch Autorität herbeigeführt, als dadurch, dass
ein Konzept für die zahlreichen Schwierigkeiten, die diese komplexe Struktur
hervorbrachte, eine sinnvolle Lösungsperspektive bot. Dadurch schwand die
Wahrscheinlichkeit entschiedenen Widerstands, der erheblich einfacher und ein-
heitlicher zu mobilisieren war, als ein gemeinsamer Reformversuch."*

Ein Konsens der widerstreitenden Positionen in der Frage eines unterschiedli-
chen Wahlrechts schien 1198 nicht einmal perspektivisch erkennbar. In seiner be-
rühmten Antwort auf den Protest von Wählern Philipps gegen die Unterstützung
des päpstlichen Legaten für Otto (WneraMcm, März 1202) wiederholte Innozenz
die Differenzierung der Wähler, spitzte sie zu Ottos Gunsten zu und begründete
sie allgemein mit der Berufung auf das Recht und die Rechtstradition des Reiches
(^tzarnHs pJures gx z'Hz's z?zzz dz'gendz regem z'zz z'zzzperaforezrz promovendzrm de z'zzre ac coz?-
SMefrzdz'ne oHmgtzf pofesfafem ...)d^ Die Berufung auf das Recht machte die Sache
nicht leichter, denn unter Berufung auf eben dieses Recht hatten die Fürsten im
staufischen Lager die Einmischung des päpstlichen Legaten in die Wahlentschei-

110 Vgl. zu der Frage der „Prinzipalwähler" aus der Fülle der Literatur etwa: MITTEIS, Die deut-
sche Königswahl, S. 135-140 (S. 135: „Dieser Satz [i. e. der oben zitierte] ist einer der meistbe-
sprochenen von allen."); Regestum Innocentii III, ed. Kempf, S. 88f., Anm. 45; S. 171, Anm.
10; ERKENS, Kurfürsten und Königswahl, S. 2, kommt in seinem Forschungsbericht zu der
Feststellung: „ ... so wenig bekannt ist jener Prozeß, der zur Ausbildung des alleinigen
Wahlrechts der Kurfürsten führte". In der Differenzierung der Wähler nach Graden der Zu-
ständigkeit beginnt dieser Prozeß. Die Kriterien für die Auswahl der Kurfürsten, seien sie in
den Erzämztem begründet, oder in der dynastischen Geschichte der Familie, sollen hier
nicht erneut erörtert werden.

111 Vgl. die energischen Proteste der Wähler Philipps gegen den päpstlichen Entscheidungsan-
spruch in der Doppelwahl: Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 61, 62.

112 Vgl. zur Reichsreform im späten Mittelalter: Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter
(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 39), hg. von L. Weinrich,
Darmstadt 2001; H. ANGERMEIER, Die Reichsreform 1410-1555. Die Staatsproblematik in
Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart, München 1984; K.-F. KRIEGER, König,
Reich und Reichsreform im Spätmittelalter (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 14), Mün-
chen 1992.

113 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 62, S. 170f.
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düng wütend zurückgewiesen (contra owrzctn zztrz's onünctn sc zrzgcssü).^ Hier gab
es kaum eine Vermittlungsmöglichkeit, und auch die kritische historische Prüfung
der vermeintlichen Rechtstraditionen bei der Königswahl hilft nicht weiter. Die
Empörung der Zeitgenossen über den jeweiligen Kontrahenten war echt. Ent-
schieden berief man sich darauf, im Einklang mit dem Recht zu handeln - und wir
können hinzufügen, dass diese Begründung auch 130 Jahre später im Kampf
Ludwigs des Bayern mit der Kurie um die Reichsrechte noch eine zentrale Rolle
spielte.^ Es ist eine interessante Frage, wie aus solchen kaum entwicklungsfähi-
gen Positionen schließlich ein Verfassungskonsens erwuchs, der im Reich allge-
meine Geltung beanspruchen konnte.

In den Jahren nach der Doppelwahl von 1198 war ein solcher Konsens nicht
erkennbar. Die Präzisierung des Wählerkreises für die deutsche Königswahl ging
zunächst einen anderen Weg. Es war ein Weg, der sich in einem politischen Gefüge
mit noch unklaren Verfassungsnormen und widerstrebenden politischen Interes-
sen auch einfacher verfolgen ließ. Die Rechtmäßigkeit einer Wahl wurde von der
schwächeren Fürstengruppe deshalb in Frage gestellt, weil man ihr Votum nicht
berücksichtigt habe. Die kirchlichen Juristen nannten dieses Ubergehen wichtiger
Männer (hier ging es tatsächlich nur um Männer) conUmpfzzs. Es war ein schwer-
wiegender Verfahrensfehler. Das Übergehen solcher Männer, die den Anspruch
erheben konnten, bei wichtigen Wahlentscheidungen beteiligt zu werden, stellte
die Gültigkeit der Entscheidung grundsätzlich in Frage: ex eo z^zzozl ydzüorgs
Plz(z7z'ppz'), absenhÜMS eins gf conUztzphs, z'pszzztz güggrg prgsz.zmpsgrzznf, pafgaf gos pgrpe-
mzzz processz'sse, ctzzzi expioraü sz'f zürzs zytzod gUciz'onz pizzs cozrfgzzzpfzzs zzz-zzzzs z^zzaztz
cofzUadzcho zttMporttzrz o&sz'siaÜ^ Das Prinzip, das Innozenz III. hier formulierte,
nach dem die Nichtberücksichtigung eines wichtigen Wählers der Anerkennung
einer Wahlentscheidung entgegenstand, wurde bei den strittigen Königswahlen
des 13. Jahrhunderts wiederholt herangezogen - allerdings in weniger präziser
Formulierung und mit abnehmendem Erfolg. Es führte 1252 dazu, dass Wilhelm
von Holland von den zwei norddeutschen Wählern in einer nachgeholten Wahl
anerkannt wurde, weil die Lübecker ihre Anerkennung des Königs davon abhän-
gig gemacht hatten,^ dass diese Stimmen bei einer Königswahl berücksichtigt

114 Ebda, Nr. 61, S. 165; vgl. auch den Auftakt des Schreibens (S. 163): Exfz'zzzare norz uaief rafz'o, zzec
rzzdz's sUzpb'cz'fas boc pofesf credere, nt Ude Uns czzUs^ae sargat farbafzo, ab; Uris sob'düas perzzzazi-
sz'f baefezzas Ucozzoalsa.

115 Vg}. dazu etwa die Erklärung im Weistum von Rhense: ... boc esse de Ure et azzUyaa consaefa-
dine z'zapezU' approbafa ...(Quellensammlung zur Geschichte, Bd. 1, ed. Zeumer, Nr. 141c).

116 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 62 (Venerabz'Iezn), S. 171; die Feststellung eines gravie-
renden confenzpUs richtete sich vor allem gegen die Nichtberücksichtigung des Erzbischofs
von Köln, vgl. STEHKÄMPER, Der Kölner Erzbischof, S. 50-71; zur juristischen Problemlage
vgl. MlTTElS, Die deutsche Königswahl, S. 136-147.

117 Auf die Wahl Wilhelms wird noch einzugehen sein. Die Lübecker hatten 1252 - also nach
dem Tod Friedrichs II. und dem Weggang Konrads IV. aus Deutschland - ihre Anerkennung
Wilhelms von einer Nachwahl durch den Herzog von Sachsen und den Markgrafen von
Brandenburg abhängig gemacht; vgl. MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 459: ...
fazziez! z?Mz'a se abipzot cUz'iaUs et oppz'da excasabazü dz'cezües, <?aod ez'dezzz dozUzzo W [dbeizzzo] zzozz de-
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würden, aber 1273 fand Ottokar von Böhmen mit der Berufung auf dieses Prinzip
kein Gehör mehr an der Kurie und auch nicht im Reichd^ Die Wähler, die am
1. Oktober 1273 Rudolf von Habsburg zum römisch-deutschen König wählten,
übergingen den Protest des Burggrafen von Nürnberg, der den böhmischen König
bei dieser Wahl vertrat, und sie akzeptierten auch den Einspruch gegen diese Be-
handlung auf einem Hoftag 1275 in Augsburg nicht. Darin konnte man einen con-
fgmpüts im Sinne Innozenz' III. sehen. Doch er gefährdete die Wahl nicht mehr,
und der Vorwurf des confcmpfus spielte in Doppelwahlen auch keine wichtige
Rolle mehr. Wir werden in der weiteren Untersuchung zu prüfen haben, ob sich
aus diesem verfahrenstechnischen Befund auch eine politische Entwicklung able-
sen lässt. Die technische Dimension führt uns zum letzten Problemfeld, das 1198
thematisiert wurde:

Ad 4. Die Entscheidungskriterien im Wahlverfahren. Wenn Innozenz III. in
Hinblick auf die Doppelwahl 1198 die größere Bedeutung des confcmpfns gegen-
über dem Mehrheitsentscheid hervorhob, so lässt sich daraus auch eine Erklärung
für das Zurücktreten des confempfMS - Kriteriums in der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts gewinnen. Bei der Wahl Rudolfs von Habsburg ist erstmals ein
erkennbares Bewusstsein der Wähler für die Zusammensetzung des Wählerkreises
und die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung festzustellen."'' Wenn es grund-
sätzlich akzeptiert war, dass die Entscheidung für einen neuen König mit der ein-
fachen Mehrheit eines Siebenergremiums fiel, dann relativierte dies die Bedeutung
einer einzelnen Wählerstimme, die man überging, erheblich. Entscheidend war
diese Stimme künftig nur noch, wenn sie mehrheitsbildend war - der Böhmenkö-
nig stand 1273 mit seinem Widerspruch aber alleinW° Hinter dieser verfahrens-
technischen Erklärung lässt sich eine weitergehende politische Entwicklung er-
kennen. Das Zurücktreten des confctnpftts-Problems (darum ging es im Prinzip,
auch wenn die Quellen aus dem Reich den Begriff nicht verwenden) ging einher
mit der Formierung des Wählergremiums und mit seiner Institutionalisierung.
Das Problem der Missachtung blieb grundsätzlich erhalten, verschob sich aber in
charakteristischer Weise. Künftig hatte der die Konsequenzen der Missachtung zu
tragen, der die Einladung zur Wahl missachtete: er verlor für dieses eine Mal sein

FeFaaf mfew&re fa?n^MarH reg;', pro eo ^ao^ noMes pnacipes dax Saxonü et raarchto Braa&Fargea-
s;'s, t?a; uocem Zehent ;'a eiectione prediefa, eteetton; non coaseaseraaf sapradtefe ...; vgl. KAUFHOLD,
Interregnum, S. 23-26:

118 Zur Wahl Rudolfs von Habsburg und zum Protest Ottokars gegen die Wahl vgl. MGH
Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 14 u. 16; K.-F. KRIEGER, Rudolf von Habsburg, Darm-
stadt 2003, S. 84-114; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 433-457; DERS., Interregnum,
S.123-139.

119 Vgl. dazu KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 433-478; DERS., Interregnum, S. 123-142.
120 Bei der Wahl Rudolfs hatte man die Stimme des Böhmenkönigs ohnehin an den Herzog von

Bayern vergeben, wobei auch politische Opportunität eine Rolle spielte, vgl. KAUFHOLD,
Deutsches Interregnum, S. 357-401.
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Wahlrecht. ^ In dieser Entwicklung ist die zunehmende Bedeutung der (allmäh-
lich repräsentativen) Institutionen erkennbar, deren Formierungsprozeß unser
Interessse gilt.

Mit Blick auf mögliche Entscheidungskriterien 1198 können wir jedoch fest-
halten, dass die Frage einer Stimmenmehrheit keine zentrale Rolle spielte. Die
deutschen Wähler hielten sie nicht für entscheidend, und der Papst thematisierte
die Frage zwar wiederholt - cttttt ettzw z'n eUch'orzz'&MS circa eiecfores zcins, digniias cf
nzuneras ahendafar -, behandelte die Mehrheit Philipps aber letztlich nicht als
ausschlaggebend.'" Angesichts der unklaren Umschreibung des Wählerkreises
fehlte für die Betonung des Mehrheitskriteriums eine Bezugsgröße. Zwar ließe sich
einwenden, dass auch in der eingangs geschilderten Wahl Konrads II. die Zahl der
Königswähler nicht genauer definiert war, und dass dennoch das Kriterium der
Mehrheit eine Rolle spielte, doch müssen wir für die Zeit um 1200 ein schärfer
entwickeltes Verfahrensbewusstsein erwarten, wie der Vergleich mit anderen
Mehrheitsentscheidungen dieser Zeit erkennen lässt. Und damit kommen wir zu
der vergleichenden Perspektive dieser Untersuchung zurück.

Tatsächlich waren die Problemfelder 3 und 4 - wer sollte an der Entscheidung
beteiligt werden und nach welchen Kriterien wurde die Gültigkeit einer Entschei-
dung bemessen? - zentrale Frage der politischen Geschichte Englands in dieser
Zeit. In den Jahren nach der Magna Carta von 1215 kam der Frage, wer zu den
Beratern des Königs gehörte eine entscheidende Rolle zu. In den regelmäßig wie-
derkehrenden Herrschaftskrisen zwangen die opponierenden Barone ihren König
immer wieder, den Kreis seiner Berater so zu erweitern, dass die mächtigen Män-
ner des Königreiches sich angemessen vertreten sahen.Auch aus ihrer Sicht
ging es darum, die Männer an den wichtigen Entscheidungen zu beteiligen, denen
dies in erster Linie (pn'ttcz'patüer) zukam, auch wenn sie dies nicht mit diesem Beg-
riff thematisierten. Es wurde gefährlich für den König, wenn er den Eindruck er-
weckte, er missachte diese Männer grundsätzlich. Eine solche Missachtung konnte
auch moderate Barone zum handgreiflichen Vorgehen gegen ihren König veran-
lassen. Wichtig ist bei diesen Reaktionen, dass die mächtigen Männer Englands
ihren Anspruch auf eine angemessene Beteiligung an wichtigen Entscheidungen
immer wieder institutionell festschreiben wollten. Dies galt zumindest in solchen
Krisen, in denen der König nicht bereit war, seinen Beraterkreis aus eigenem An-

121 PnEceps vero etector ad etectionen; baiasmodi vocafas et re^aisitas et ad ipsam non veniens ... etec-
tionis voce sca Are, t?nod tu eade?n etectionc Rabatt et tat; wodo desernit, careat ea vice (Die Goldene
Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz, Kap. 1.18, Zitat S. 52).

122 Vgl. zum Beispiel die Thematisierung der Mehrheitsfrage in der Detiberatio (Regestum Inno-
centii III, ed. Kempf, Nr. 29: De Pbiiippo videtar sinn'iifcr ^aod non ticeat contra eins etectionem
venire. Cnzn eniw in etectionibas circa etectores zetas, dignitas et naweras attendatar et de zeto non
sitjäcite iadicare, cam ipse a ptaribas et dignioribas sit etectas ... (S. 79); ... De Octone videtar t?aod
non ticeat ipsi Jävere, t?aonia?n a paacioribas est etectas ... (S. 88). Diese Überlegungen waren frei-
lich nur der Auftakt zu einer dialektischen Erörterung, die Innozenz schließlich zum Kreis
der Prinzipalwähler führte, die Otto mindestens in gleicher Zahl zugestimmt hätten (vgl. da-
zu oben).

123 Vgl. für einen ersten Überblick: VALENTE, The Theory and Practise of Revolt.
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trieb zu erweitern. Die Versuche der entschieden auftretenden Opposition, den
Zugang zum Rat des englischen Königs zu formalisieren, bestimmten den Rhyth-
mus der Institutionalisierung politischer Entscheidungsfindung in hohem Maße.
Dies wird das Thema der beiden folgenden Kapitel sein. Wir müssen dabei in
Erinnerung behalten, dass diese Institutionalisierung die Antwort auf ein Problem
war, das sich grundsätzlich im Reich und in England stellte: Wer gehörte zu den
Entscheidungsträgern? Der Vergleich wird dabei zeigen, dass das Bewusstsein für
die zahlenmäßige Festlegung der Entscheidungsgremien in England früher ausge-
prägt war und dass deshalb auch der Mehrheitsentscheid eine bedeutendere Rolle
spielte. An der Kurie galt dies sowieso.

SüzbüfHMS z'gffpr Mf sz /orte, ..., z'nfcr cardmafes & stz&sfz'iMczzdo ponfz/zcc zzozz
pofMgn'f cozrcordz'zz pfcna esse, cf dzza&zzs parfzüzzs cozrcor&zzzfzEzzs ferfz'a pars noizzcrz'f
corzcordarc ... z'Ee Romaz-zzzs pozzfz/cx fzafzcaizzz; zyrzz a dzzadzzs pazdz'&zzs /aerz'f gfgcfas cf
rcccpfzzs. ^ H79 hatte Papst Alexander III. das Verfahren für die Wahl künftiger
Nachfolger auf dem Stuhl Petri klar definiert und dabei von einer
Zweidrittelmehrheit der Kardinäle abhängig gemacht. Zwar war das Kardinals-
kollegium keine numerisch festgelegt Größe, die Zahl der Kardinäle schwankte in
12. und 13. Jahrhundert zwischen 19 und 35, aber zum Zeitpunkt der jeweiligen
Wahl war der Kreis klar definiert und die Entscheidung fiel durch eine
Auszählung der Stimmend^ Ein vergleichbarer Vorgang vollzog sich im Reich -
wenn auch in anderen Formen - mit einiger zeitlicher Verzögerung und wir
werden bei der Untersuchung prüfen müssen, ob die kurialen Erfahrungen die
Ausbildung des Wahlverfahrens im Reich beförderten oder ob sie allein zur
Ausbildung des Vergleichshorizontes dienen.

Die Ereignisgeschichte, in der sich schließlich Friedrich II. gegen den welfi-
schen Kaiser Otto IV. durchsetzte, ist von hoher Dramatik. Die Peripetien des Ge-
schehens zwischen 1202 und 1214 widersetzen sich einer strukturellen Einordnung
weitgehend; diese Jahre stehen durchaus im Zeichen des mittelalterlichen Glücks-
rades der Fortuna: Sgwpgr crescz'f gf dgcrgsct'f. Alle Kandidaten, deren Aussichten auf
das römisch-deutsche Königtum um 1198 ernsthaft erörtert wurden, bekamen ihre
Chance.^ Wir können den dramatischen Ereignissen hier nicht näher nachgehen.

124 Lz'cef & Afarz&z, in: Conciliorum oecumenicorum decreta, hg. von G. Alberigo/H. Jedin,
з. Aufl. Bologna 1973, S. 211.

125 Zur Papstwahlordnung 1179 vgl. H. APPELT, Die Papstwahlordnung des III. Laterankonzils
(1179), in: Ecclesia Peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag, hg. von K. Amon
и. a., Wien 1986, S. 95-102; R. L. BENSON, The Bishop Elect. A Study in Medieval Ecclesiasti-
cal Office, Princeton 1968, S. 162-167; zur Papstwahl vgl. die Literatur in Anm. 11 u. 12. Zur
Zahl der Kardinäle A. PARAVICINI-BAGLIANI, Die Ausbreitung und Festigung der römischen
Strukturen, in: Die Geschichte des Christentums, Bd. 5, hg. von Vauchez, S. 181-289, 242f.;
vgl. zu den Kardinalsernennungen im 13. Jahrhundert: C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii
Aevi, Bd. 1, 2. Aufl. Münster 1913, S. 3-13. Die Zahl der Kardinalsernennungen pro Pontifi-
kat schwankt stark. Während Innozenz III. 33 Kardinäle ernannte, ernannte Gregor IX.
13 und in einer Reihe kürzerer Pontifikate kam es zu keinen Ernennungen.

126 Vgl. zur Ereignisgeschichte die Literaturhinweis in Anm. 34.
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aber wir sollten sie soweit skizzieren, dass wir die historischen Kräfteverhältnisse
ermessen können, die die Entscheidung für Friedrich II. herbeiführten. Diese Ent-
scheidung hatte für die deutsche Geschichte weitreichende Folgen, und es ist für
eine Untersuchung von Entscheidungssituationen eine erhebliche Frage, von wel-
chen Kräften sie maßgeblich abhing.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte sich der Papst darauf festgelegt, Ot-
tos Königtum zu unterstützen. Innozenz ließ seine Bereitschaft erkennen, den
Welfen nach der Erfüllung wichtiger Garantien für die Kirche und den Bestand
des Patrimonium Petri zum Kaiser zu krönend^ Aber weder diese Unterstützung
noch eigenes militärisches Geschick vermochten Ottos Position entscheidend zu
stärken. Vielmehr setzte sich Philipp von Schwaben zunehmend durchW* Im
Sommer 1206 wurden erstmals Verhandlungen zwischen Innozenz und dem noch
exkommunizierten Staufer aufgenommen, die schließlich dazu führten, dass der
Papst Philipp aus dem Bann löstet Im Frühjahr 1208 verhandelten die Legaten
des Papstes direkt mit Philipp und eine Annäherung war unübersehbar, auch
wenn eine Einigung über Friedensbedingungen noch nicht erzielt werden konnte:
fan&ztz slzzizterMnf ztzfez* eos fmzzgas zzzzzzzs arzm; U sz'c üachzfztzfz paczs rgdz'g-gzrfgs z'tz scn'p-
fz's, zzd aposfoü'cazTz rgdz'grzmf czzztz nzmiz'z's tüi-zits^Rg.^ Philipp stand kurz vor seiner
Anerkennung durch den Papst, und damit schien die Kaiserkrönung in erreich-
bare Nähe gerückt zu sein. Innozenz schien durch die historische Entwicklung zu
einer Kurskorrektur gezwungen zu sein, die ihn veranlaßte, seine scharfe Zurück-
weisung des Staufers zu revidieren. Ein Mord ermöglichte ihm, seine Haltung im
deutschen Thronstreit unverändert zu belassen.

Am 21. Juni 1208 wurde König Philipp von Schwaben in Bamberg durch den
Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach ermordet.^ Die Hintergründe des Mordes sind
nicht ganz geklärt, sind aber am ehesten in den Spannungen dynastischer Heirats-
politik zu suchen A* Dies ist nicht unser Thema, aber wir müssen feststellen, dass

127 Vgl. zur Entscheidung Innozenz' III.: Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 29 (Ddz&enzh'o
vom Jahreswechsel 1200/1201); Nr. 32 (Brief an Otto IV. vom 1. März 1201); Nr. 33 (Brief an
die deutschen Fürsten vom 1. März 1201, in dem er seine Entscheidung für Otto und gegen
Philipp bekannt macht); vgl. dazu: HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 73-139;
KRIEB, Vermitteln und Versöhnen, S. 76-172.

128 Vgl. HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 73-139; KRIEB, Vermitteln und Versöh-
nen, S. 76-172; CSENDES, Philipp von Schwaben, S. 137-165.

129 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 136, 138 und 143; vgl. auch CSENDES, Philipp von
Schwaben, S. 159-165; KRIEB, Vermitteln und Versöhnen, S. 153-183.

130 Bericht über die Ergebnisse der päpstlichen Gesandtschaft in Deutschland vom März/April
1208 (Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 142).

131 Vgl. E. WINKELMANN, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Bd. 1 (Jahr-
bücher der deutschen Geschichte 19), Leipzig 1873, S. 464f. und besonders die Zusammen-
stellung der Quellen, S. 536-541.; vgl. auch: Regesta Imperii V,l, Nr. 185a; vgl. auch: CSEN-
DES, Philipp von Schwaben, S. 189-194.

132 Vgl. zu dem Mord an Philipp von Schwaben auch die Theorie von B. U. HÜCKER, Der Bam-
berger Königsmord. Privatrache oder Staatsstreich?, in: Die Andechs-Meranier in Franken.
Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter. Ausstellung in Bamberg (1998), hg. von
L. Henning, S. 111-128.
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die Ermordung Philipps von Schwaben in einem Moment, in dem der junge König
die Unterstützung für sein Königtum gewonnen hatte, die Geschichte des Reiches
im 13. Jahrhundert erheblich veränderte. Aus der Sicht eines modernen Betrachters
ergibt sich durchaus eine Parallele zu dem schicksalhaften Attentat auf John F.
Kennedy am 22. November 1963, das die Geschichte und die Imagination so sehr
erschütterte.

Durch den Tod seines Rivalen erhielt Otto eine neue Chance. Die Fürsten wa-
ren des Kämpfens müde und so erkannten auch die Anhänger Philipps den Welfen
als ihren König an. Von Friedrich (II.) war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die
Rede. Für Otto war die Kaiserkrone in erreichbare Nähe gerückt, und nachdem er
dem Papst die verlangten Garantien für kirchliche und kuriale Besitzstände be-
eidet hatte, erhielt er am 4. Oktober 1209 die Kaiserkrönung. ^ Danach erwies
sich, dass das Amt seine eigenen Traditionen und Gesetze hatte, auf die ein Kan-
didat zwar feierlich verzichten mochte, denen ein Kaiser sich aber nur schwer
entzog. Nach seiner Kaiserkrönung zog Otto entgegen seinen Versicherungen an
den Papst schließlich nach Süditalien, um auch im staufischen Sizilien seinen Herr-
schaftsanspruch geltend zu machend^ Innozenz III. zögerte eine Weile, wandte
sich dann aber von seinem vormaligen Schützling ab und forderte nun die Reichs-
fürsten zur Wahl eines neuen Herrschers aufT^ Und damit bekam Friedrich seine
zweite Chance. Der Vorgang ist ein Fehrstück in Bündnisgeschichte, aber er gehört
ganz der Sphäre an, in der das Glück der richtigen Stunde und der Schlachten
Geschicke entschied.*^ Für die Frage des institutioneilen Wandels sind diese Er-
eignisse weniger ergiebig. Die endgültige Entscheidung für Friedrichs Königtum
fiel ohne sein Zutun auf dem Schlachtfeld von Bouvines am 27. Juli 1214, und als
Papst Innozenz auf dem IV. Faterankonzil den Vorstoß der englischen Gesandt-
schaft zugunsten des welfischen Verbündeten zurückwies, da wurde die erneuerte
staufische Herrschaft durch die politische Realität und durch ein Papsttum ge-
stützt, das sie seit 1198 erbittert bekämpft hatte. Nun waren die Würfel gefallen
und der Anteil der Argumente an dieser Entscheidung war gering gewesen. Die
Reflexion über Wahl und Fegitimation im Reich hatte die Handlungen der Akteure
weniger geleitet als nachträglich begründet. Aber die Akteure hatten sich durch
Positionen leiten lassen, die ihnen aufgrund der historischen Erfahrung des Rei-
ches als gesichert erschienen. Die schwere Herrschaftskrise stellte diese Erfahrun-
gen in Frage und beförderte eine differenzierte Theoriebildung. Weil es eine Theo-
riebildung im unmittelbaren Umfeld der Ereignisse war, konnten die neuen - und

133 Zu den Garantien für die Kurie (22. März 1209, Speyer): Regestum Innocentii III, ed. Kempf,
Nr. 189; zur Kaiserkrönung: Regesta Imperii V,l, Nr. 301a.

134 Zu Ottos Sizilienpolitik vgl. Regesta Imperii V,l, Nr. 349a, 439f, 440, 416-447e; HÜCKER,
Otto IV. Der wiederentdeckte Kaiser, S. 208-218.

135 Wie oben Anm. 99.
136 Zur Ereignisgeschichte der Phase von der päpstlichen Wendung gegen Otto bis zur Durch-

setzung Friedrichs vgl. Annales Marbacenses (1210-1215), ed. Bloch, S. 81-86; WlNCKEL-
MANN, Philipp von Schwaben, Bd. 2, S. 230-431; HÜCKER, Otto IV. Der wiederentdeckte Kai-
ser, S. 201-239, S. 401-440; STÜRNER, Friedrich II., Bd. 1, S. 126-184.
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durchaus widersprüchlichen - Positionen sich noch nicht auf einen Verfassungs-
konsens berufen. Entsprechend wenig wurde tatsächlich argumentiert. Die Kon-
fliktparteien im Reich griffen die Positionen der Gegenseite nicht auf, um sich mit
ihnen auseinander zu setzen. Entsprechend wurden die Systematisierungen und
Erörterungen an der Kurie vorgenommen, und nicht im Reich. Doch die dramati-
schen Ereignisse der Jahre zwischen 1198 und 1215 brachten ein Problembewusst-
sein hervor, das das Potential für die Lösung zukünftiger Verfassungskonflikte
enthielt. Natürlich blieb das Grundproblem widerstrebender Interessen auch in
den folgenden Jahrhunderten erhalten - weswegen die nun zu untersuchende
Geschichte auch keine einfache Geschichte rationaler Lösungen ist. Aber die Kon-
flikte um die Wahl des römisch-deutschen Königs in den folgenden zwei Jahrhun-
derten beförderten doch die Ausbildung und Erprobung eines Verfassungskon-
senses, dessen Grundelemente bereits in den Parteipositionen von 1198-1215
formuliert worden waren.

Aber dieser Vorgang, in dem zu Beginn des neuen Jahrhunderts Grund-
positionen für die Verfassungsordnung der Zukunft formuliert wurden - wenn
wir dies einmal modern formulieren -, war nicht auf das Reich beschränkt. Auch
in England und an der Kurie wurden fast zeitgleich zentrale Reformprogramme
formuliert, deren Durchsetzung dann zu einem bedeutenden Thema in der Ge-
schichte des 13. Jahrhunderts wurde. Die institutionelle Entwicklung war damit
noch nicht abgeschlossen und erfuhr bis 1400 noch weitere, wesentliche Impulse.
Am Beginn dieser Geschichte aber stand neben der Erfahrung der Doppelwahl
von 1198 die Krise des angevinischen Reiches, die 1215 in der Magna Carta ihren
Ausdruck fand, und das große Laterankonzil, auf dem Innozenz III. Leitlinien
einer Kirchenreform formulierte. All diese Ereignisse waren ein sichtbarer Aus-
druck einer enormen historischen Dynamik, die das westliche Europa zu Beginn
des 13. Jahrhunderts erfasst hatte und in der diese Entwicklungen immer wieder
ineinander griffen.





Kapitel 2

Zwei Ordnungsentwürfe für das 13. Jahrhundert:
Magna Carta und das IV. Laterankonzil 1215

Die Überschrift des Kapitels wäre missverständlich, würde man sie als Beschrei-
bung der Intentionen lesen, die hinter der Magna Carta und dem Laterankonzil
von 1215 standen. Die Magna Carta und die Kanones des IV. Laterankonzils galten
den Urhebern der Texte eher als die Essenz einer grundsätzlichen Ordnung, die im
Falle der Magna Carta ihren Wert dadurch erhielt, dass sie eine sehr alte Ordnung
ward Die Formulierung zielt auf die praktische Rezeptionsgeschichte der Texte,
die für die Verfassungsordnung Englands und der Kirche im 13. Jahrhundert zu-
nehmend zu einem Leitfaden wurdenT Beide Texte zielten auf eine Rechtsord-

1 In einer etwas legendenhaften, aber in ihrem Grundtenor sehr treffenden Szene berichtet der
Chronist Roger Wendover, wie sich Stephen Langton bei einem konspirativen Treffen mit
den englischen Baronen 1213 für die alten Rechtsgarantien durch den König eingesetzt habe:

Lggs deshMeret [i. e. König Johann], et ieges &onßs, uz'&Ncet ieges regzs Eadwanh, re-
nocaret .... Die Geschichte, die in die engere Vorgeschichte der Magna Carta gehört, lässt die
Rechtszustände des letzten angelsächsischen Königs Edward des Bekenners (+1066) als Vor-
bild erscheinen (Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 552). Für den
Text der Magna Carta verwende ich die Edition von Bemont: Chartes des Libertes Anglaises,
S. 26-39; für die Kanones des IV. Laterankonzils nun die Edition von Garcia y Garcia: Consti-
tutiones Concilii Quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum (Monumenta Iuris
Canonici A 2), hg. von A. Garcia y Garcia, Cittä del Vaticano 1981.

2 Vgl. zur Verfassungsgeschichte Englands und der Kurie im 13. Jahrhundert für einen Über-
blick: Select Documents of English Constitutional History. 1307-1485, hg. von S. B. Chri-
mes/A. L. Brown, London 1961; K. KLUXEN, Englische Verfassungsgeschichte. Mittelalter,
Darmstadt 1987; J. E. A. JOLIFFE, The Constitutional History of Medieval England from the
English Settlement to 1485, 3. Aufl. London 1954; Crown, Community and Parliament in the
Later Middle Ages: Studies in English Constitutional History (Studies in Medieval His-
tory 6), hg. von G. Lapsley/H. M. Cam/G. Barraclough, Oxford 1951; B. WlLKINSON, The Con-
stitutional History of England 1216-1399, Bd. 1-3, London 1948-1958; vgl. auch die klas-
sische, immer noch lohnende und vielfach nachgedruckte Darstellung von F. W. MAITLAND,
The Constitutional History of England, Cambridge 1909; zur spezielleren Frage der Wirkung
der Magna Carta jetzt R. V. TURNER, Magna Carta: Through the Ages, Harlow 2002; zur
Entwicklung der Magna Carta im 13. Jahrhundert vgl. auch: W. S. McKECHNIE, Magna Carta.
A Commentary on the Great Charter of King John, 2. Aufl. Glasgow 1914; F. THOMPSON, The
First Century of Magna Carta: Why it persisted as a Document (Research Publications of the
University of Minnesota 16), Minneapolis 1925; J. C. HOLT, Magna Carta and the Origin of
Statute Law, in: Studia Gratiana 15 (1972), S. 487-507; zur kirchlichen Verfassungsgeschichte
vgl. etwa: H. E. FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche, 5. Aufl.
Köln/Wien 1972, vgl. besonders unten Kapitel 5 u. 8; zur Frage der Rezeption der Beschlüsse
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nung, deren Grundzüge es zu sichern galt. Die Frage, die uns dabei vor allem
beschäftigt, ist die nach den Mitteln und Instrumenten, mit denen diese Ordnung
in England und in der Kirche künftig geschützt werden sollte. Der erste Artikel der
Magna Carta legte großen Wert auf die zukunftssichernde Qualität des Dokumen-
tes, wenn er im Ausgangssatz die Gültigkeit der garantierten Freiheiten für alle
freien Männer des Königreiches und für die Generation &r Erfzgzi sehr deutlich
hervorhob: CorzcRSSzzzzzzs gcz'am oztzzzzFzis JzEgn's FozzzzzzzEzzs rggzzz zzosfrz, pro rzoh's gf Fgrg-
dzhzzs zzosfrz's z'zz pgrpgfzzzzzrz, oizzngs izFgrfzzfgs szz&scrz'ptzzs, Fzz&grzdzzs gf fgzigzzzfzzs gz's gf Fgrg-
dzhzzs szzz's, dg zzoFz's gf Fgrgdz'Fzzs rzosfrz's.^

Flier lag die Wurzel institutioneller Entwicklung. Zwar erklärte der König, er
würde die garantierten Rechte künftig beachten, aber konnte man einem König
wie Johann trauen? Er hatte seine Rücksichtslosigkeit wiederholt bewiesen. ^ Was
würde werden, wenn er seine gegenwärtige Schwäche überwunden hatte?^ Selbst
wenn der König sein Verhalten tatsächlich änderte, so war doch klar, dass die Er-
klärung über das Verhalten seiner Erben eine reine Absichtserklärung war, deren
Erfüllung außerhalb von Johanns Reichweite lag. Die Zukunft war immer unsi-
cher, aber für manche Gefahren konnte man Vorsorge treffen. Die Entwicklung der
hier untersuchten Institutionen war in hohem Maße von dem Bedürfnis bestimmt,
den Gefahren der Zukunft mit wirksamen Instrumenten zu begegnen.^ Das erwies
sich als schwierig, Eig /zzfzzrg z's zuzcgrfazöz zzzzd Ezg gzzd z's zziwzu/s zigzzz; aber aus dieser
Sorge bezog die Entwicklung ihre menschliche Dynamik.

Wenn die Barone dem künftigen Verhalten ihres Königs misstrauten, dann
mochten sie über Möglichkeiten nachdenken, die Einhaltung der so nachdrücklich
garantierten Rechte auch in Zukunft sicher zu stellen. Ein Schritt auf diesem Weg
war die schriftliche Fixierung der Rechtszusagen selbst - wir werden zu ermessen
haben, welche Aufgabe dem Text bei der weiteren Rechtssicherung zukam. Im
Falle der Kanones des IV. Laterankonzils war die Funktion klar: Sie sollten künftig

des IV. Laterankonzils vgl etwa: S. UNGER, Generali concilio inhaerentes statuimus. Die Re-
zeption des Vierten Lateranum (1215) und des zweiten Lugdunense (1274) in den Statuten
der Erzbischöfe von Köln und Mainz bis zum Jahr 1310 (Quellen und Abhandlungen zur
mittelrheinischen Kirchengeschichte 114), Mainz 2004; P. B. BRIXTON, The German Episcopa-
cy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council (1216-1245):
Watchmen on the Tower, Leiden u. a. 1995.

3 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 27. Die Magna Carta war in der Form eines
königlichen Privilegs ausgestellt.

4 Zu König Johann Ohneland, dem auch in der neueren englischen Geschichtsschreibung ein
beharrlich schlechter Ruf anhaftet vgl. etwa King John. New Interpretations, hg. von S. D.
Church, Woodbridge 2003; F. J. WATSON, The Demonisation of King John, in: Scottish Hi-
story: The Power of the Past, hg. von E. J. Cowan/R. J. Finchlay, Edinburg 2002, S. 29M5;
R. V. TURNER, King John, London 1997; DERS., King John s Concept of Royal Authority, in:
History of Political Thought 17 (1996), S. 158-178; J. C. HOLT, The Northeners. A Study in the
Reign of King John, London 1992; W. L. WARREN, King John, London 1978.

5 Zur geschwächten Situation Johanns bei der Ausstellung der Magna Carta im Juni 1215 vgl.
unten die Darstellung der Entstehungsumstände.

6 Vgl. auch G. O. SAYLES, The King s Parliament of England, London 1975, S. 58f.: „Like the
Great charter of 1215, the Provisions of Oxford were the work of angry and fearful men ..."
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auf den Partikularsynoden der Christenheit vorgelesen werden, um deren Teil-
nehmer an die Beschlüsse des Konzils zu erinnern und sie zur Einhaltung dieser
Beschlüsse zu ermahnen/ In Hinblick auf die institutionellen Folgen der Reform-
texte müssen wir die Kräfteverhältnisse bei der Abfassung prüfen. Es ist für die
weitere Wirkungsgeschichte eines Textes nicht unerheblich, ob er aus einer Kon-
fliktsituation hervorgegangen ist, in der er der einen Seite als eine Sicherheit für
die Zusagen galt, die sie der anderen Seite abgerungen hatte. Zumindest sollten
wir annehmen, dass dies eine Rolle spielt. Dann wäre es wichtig zu bestimmen, ob
die Entstehungssituation typische Züge des Verhältnisses zwischen König und
Baronen sowie Papst und Kirchenvertretern trug oder ob die Konstellationen von
1215 das Potential eines der Beteiligten über seine Bedeutung hinaus begünstigte
bzw. zurückdrängte. Verträge, die aus Extremsitutionen hervorgehen, haben zu-
meist eine begrenzte Lebensdauer. In Hinblick auf diese Fragen, die für eine Un-
tersuchung des Reformprozesses im 13. Jahrhundert eine erhebliche Rolle spielen,
ist die Entstehungsgeschichte der Magna Carta das ergiebigere Thema. Weswegen
wir mit ihr beginnen.

Die Magna Carta von 1215 war als ein königliches Privileg ausgestellt, aber
die Zugeständnisse, die Johann seinen Baronen darin machte, lassen die Schwäche
der königlichen Position zum Zeitpunkt der Ausstellung klar erkennen. Der Text
verzichtet auch auf herrschaftliche Rhetorik, die den Eindruck erweckt hätte, Jo-
hann habe aus freien Stücken gehandelt/ Eine Notiz auf der Rückseite einer erhal-
tenen Originalausfertigung gibt den Charakter des Dokumentes durchaus treffend
an: Concordm mfcr Regem /oEarzüom ef Raumes pro concessione ü'&erhüMm ecdesz'e ef
regnz Amgü'eZ Und der Chronist Radulph von Coggeshall formulierte das Ergebnis
des Treffens von König Johann und seinen Baronen im Juni 1215, aus dem die
Magna Carta hervorging, in ähnlicher Weise: zjiiasz pax über regem et bzzrorzgsZbrmzzfzz
esf/° Doch es war ein kurzer Frieden. Sobald König Johann seine augenblickliche

7 Vgl. dazu insbesondere C. 6, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, ed. Garcia y Garcia,
S. 53 (... zneiropoiiiani singaiis annis cam sais SMjfJfaganeis prom'nciaiia non ozniiiani conciiia ceie-
brare, in ^aibas de corrigendis excessibas et znoribas re/brznandis, preseriinz in ciero, diiigenienz ba-
beani cazn Dei Zinzore iraciaiazn, canonicas regaias ei nzaxz'nze z?ae siaiaie sani in boc generaii conciiio
reiegenfes ...).

8 Vgl. zum unterschiedlichen rhetorischen Auftritt etwa Friedrich Barbarossas Konstanzer
Privileg 1183 (MGH DD F I, 848, S. 71f.: /nzperiaiis ciezneniie nzansaeia serenitas eanz seznper in
sabdiiis dispensaiionenzpanoris ei graiie babere consaeoii, ai, t?nnnzois disin'cia seneriiaie excessaazn
deiieia debeai ei possii corrigere, ianren nzagis siadeai propiiia iran^aiiiiiaie pacis ei piis aReciibas
nzisericordie Ronzanoranz inzperianz regere ei rebeiiiam insoieniiazn ad debiianz/idezzz ei debiie deoo-
iionis obse^aianz reoccare); vgl. zum Hintergrund knapp M. KAUFHOED, Wendepunkte, S. 93-
98.

9 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 26 mit Anm. 1.
10 Radulphus de Coggeshall, Chronicon Anglicarum (RS 66), hg. von J. Stephenson, London

1875, S. 172; vgl. zu dem Geschehen in Runnymede: H. G. RlCHARDSON, The Morrow of the
Great Charter, in: Bulletin of the John Rylands Library 28 (1944), S. 422-443; C. R. CHENEY,
The Eve of Magna Carta, in: Bulletin of the John Rylands Library 38 (1955/56), S. 311-341,
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Schwäche überwunden glaubte, nahm er den Kampf mit den Rebellen wieder
auf." Das Misstrauen der Barone von 1215 erwies sich als berechtigt, die Situation
wurde nur dadurch entschärft, dass Johann schon 1216 starb, und das kindliche
Alter des Thronfolgers Heinrich III. ermöglichte es einem energisch, aber auch
ausgleichend wirkenden Regentschaftsrat unter William Marshall, den neu ausge-
brochenen Konflikt zu entschärfend* Die dramatische engere Geschichte der ersten
Magna Carta dauerte von 1214 bis 1216, und sie enthält bereits die wichtigsten
Aspekte des Reformthemas, aber um sie in die Perspektive zu stellen, die für unser
Untersuchungsinteresse von Bedeutung ist, müssen wir weiter ausholen.

Die engere Geschichte der Magna Carta von 1215 ist die Geschichte des
Kampfes zwischen einem ungeliebten König, der unter starkem politischem Druck
seinen herrschaftlichen Auftritt überzog, und den mächtigen Männern des Landes,
für die ein solcher königlicher Auftritt ungewohnt und nicht akzeptabel war. So
setzten sie sich zur Wehr und profitierten davon, dass der König auf den Schlacht-
feldern des Festlandes besiegt worden war.

In einem weiteren Sinn war die Geschichte der Magna Carta die Geschichte
der Adaption königlicher Politik an deutlich veränderte Rahmenbedingungen. In
diesem langwierigen Prozeß machten die englischen Barone erstmals die Erfah-
rung eines über längere Zeit tatsächlich anwesenden Königs. Diese Erfahrung war
vergleichsweise neu, und das Problem der Festlandsbesitzungen des englischen
Königs und der englischen Oberschicht spielte dabei eine zentrale Rolle. " Ereig-
nisgeschichtlich war es die Niederlage der Truppen Johann Ohnelands und seiner
Verbündeten, des Grafen von Flandern und des welfischen Kaisers Ottos IV. bei
Bouvines am 27. Juli 1214, die die Bedingungen für die Vereinbarungen der Magna
Carta herbeiführte. ^ Auf längere Sicht wurde die Ausrichtung der königlichen
Strategie an den Festlandsinteressen der königlichen Familie nach Bouvines zu

danach auch in: DERS., The Papacy and England, London 1982 (Variorum collected studies
series 154), S. XIII; HOLT, The Northeners, S. 109-128; OERS., Magna Carta, S. 188-266.

11 „In 1215 Magna Carta was a failure. It was intended as a peace, and it provoked war." HOLT,
Magna Carta, S. 1.

12 Vgl. dazu insbesondere D. A. CARPENTER, The Minority of Henry III, Berkeley/Los Angeles
1990, S. 13-108.

13 Die langen Absenzen der Vorgänger Johann Ohnelands wurden bereits oben thematisiert.
Die englische Forschung geht allerdings mehrheitlich davon aus, dass die Herrschafts- und
Gerichtsstrukturen, die unter Heinrich II. (1154-1189) entstanden, eine sehr wirkungsvolle
Ausübung der königlichen Autorität ermöglichten, vgl. z. B. FRYDE, Why Magna Carta?,
S. 25-50; WARREN, King John, S. 174—199. Die Frage nach der Wirksamkeit solcher Herr-
schaftsstrukturen ist für die Frage nach dem Verlauf der Reformprozesse von erheblicher
Bedeutung und wird im Zusammenhang mit der Rezeption der Magna Carta im Verlaufe
des 13. Jahrhunderts eingehender behandelt. Doch seien schon an dieser Stelle deutliche
Vorbehalte gegenüber dem Bild einer hocheffektiven königlichen Verwaltung im 12. Jahr-
hundert formuliert.

14 „The road from Bouvines to Runnymede was direct, short and unavoidable", HOLT, The
Northeners, S. 100; zu Bouvines vgl. DUBY, Bouvines; A. CARTELLIERI, Die Schlacht bei Bou-
vines im Rahmen der europäischen Politik, Leipzig 1914; J. W. BALDWIN, The Government of
Philipp Augustus, Berkeley/Los Angeles/London 1986.
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einem erheblichen Problem der englischen Politik. In einem weiteren Sinne machte
man im Reich parallele Erfahrungen mit den Adaptionsprozessen der königlichen
Herrschaft an die veränderten Rahmenbedingungen des 13. Jahrhunderts, auch
wenn diese Erfahrungen zeitlich verzögert auftraten und einen anderen Charakter
hatten. Die zentralen Dokumente für das Verständnis der Verfassungsordnung des
Reiches im 13. Jahrhundert, die Cotz/be&rafz'o citm pn'ficz'pzÜMS gcUesz'ash'cz's, das Shütt-
fMzt! z'n ^ztweirz prz'rzcz'pzzztz und der Mzzz'rzzer Rgz'cizsiarzd/fz'g&n, entstanden zwischen
1220 und 1235.^ Sie haben einen anderen Charakter als die Magna Carta und auch
eine andere Wirkungsgeschichte, aber auch sie haben das Verhältnis des Königs zu
den mächtigen Adligen des Landes - weltlichen und geistlichen - zum Gegen-
stand, und auch sie gingen aus dem Prozeß einer Umorientierung königlicher
Politik im 13. Jahrhundert hervor - freilich einer Umorientierung unter anderem
Vorzeichen: dem der weitgehenden Abwesenheit des deutschen Herrschers. Ent-
sprechend stand der Neuanfang königlicher Politik unter Rudolf von Habsburg
nach dem Interregnum auch im Zeichen eines nun anwesenden Königs. Auch
wenn dieser König seine Herrschaft unter ganz anderen Bedingungen entwickeln
musste, so hilft die Perspektive eines präsenten Königs nach der langen Erfahrung
der Abwesenheit doch beim Verständnis seiner Herrschaft A

Die vergleichende Perspektive einer Anpassung der königlichen Herrschafts-
praxis an die Bedingungen eines reduzierten Aktionsradius im 13. Jahrhundert
lässt im angevinischen Reich und im Imperium eine Parallele erkennen: ein we-
sentliches Anliegen der königlichen Politik lag deutlich außerhalb des Interessen-
horizontes der Barone und der Fürsten. Während die Kaiserkrone auch im späten
Mittelalter für die deutschen Herrscher noch eine Herausforderung war, die sich
aus ihrem Amt als rex Romanorzzm ergab, hatten die Fürsten das Interesse an den
Italienzügen überwiegend verloren A In vergleichbarer Weise mochten die engli-
schen Barone ihrem König nicht mehr folgen, wenn er die Interessen der Krone auf
dem Festland verteidigte. Während der englische König dies als ein genuines An-
liegen der Angehörigen des Königreichs ansah, sahen die Barone darin die Privat-
interessen der englischen Königsfamilie, und sie verfolgten die dynastischen
Schachzüge ihres Königs auf dem Kontinent mit offenem Misstrauen A Die Koor-

15 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 73 (ConJbe&n?ü'o); Nr. 171 (SfafMfMnz); Nr. 196
(Mainzer Reicfzsiand/rieden); vgl. dazu E. KLINGELHÖFER, Die Reichsgesetze von 1220, 1231/32
und 1235. Ihr Werden und ihr Wirken im Deutschen Staat Friedrichs II., Weimar 1955.

16 Zu den Grundlinien von Rudolfs Herrschaft vgl. zuletzt die klare Darstellung von KRIEGER,
Rudolf von Habsburg; vgl. auch: P. MORAW, Der „kleine" König, in: Rudolf von Habsburg,
hg. von Boshof/Erkens, S. 185-208.

17 Die Italienzüge etwa Heinrichs VII., Ludwigs des Bayern und Karls IV. waren keine großen
Unternehmungen mehr. Die Beteiligung deutscher Fürsten und Ritter war überschaubar ge-
worden. Vgl. für einen ereignisgeschichtlichen Überblick etwa: R. PAULER, Die deutschen
Könige und Italien im 14. Jahrhundert, Darmstadt 1997.

18 Vgl. etwa den Konflikt angesichts der geplanten Kampagne Edwards I. in Flandern 1294:
PRESTWICH, Edward 1., S. 401-435; vgl. allgemein HOLT, Magna Carta, S. 77: „the feudal a-
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dinatensysteme der königlichen und der baronialen Politik entwickelten sich nach
1214 in diesen Fragen auseinander und diese Entwicklung führte zu erheblichen
Verzerrungen bei der wechselseitigen Wahrnehmung. Für England ist dies evident
und wir werden verschiedentlich darauf stoßen. Für das Reich käme es auf eine
vergleichende Überprüfung an. In jedem Fall gilt es, den zeitgenössischen Akti-
onshorizont der Akteure mit zu bedenken. Dabei zeigt sich, dass er erkennbaren
Veränderungen unterlag.

Johann Ohneland konnte zunächst davon ausgehen, dass der Adel seines
Landes das Ziel, die verlorenen Festlandsbesitzungen wieder zu erlangen, im
Grundsatz mittrug, wenn es auch erhebliche Differenzen darüber gab, auf wel-
chem Weg dieses Ziel zu erreichen sei. Immerhin war unter den Gebieten im
Nordwesten Frankreichs, die der französische König Philipp II. zu Beginn des 13.
Jahrhunderts in einer kurzen Abfolge erfolgreichen Kampagnen unter seine Herr-
schaft gebracht hatte, mit der Normandie auch das Heimatland der englischen
Aristokratie, die einst mit Wilhelm dem Eroberer auf die Insel gekommen war. In
der Folge hatten die normannischen Eroberer die alte angelsächsische Führungs-
schicht verdrängt. Ihren Festlandsbesitz und ihre Kultur hatte die neue Ober-
schicht weitgehend beibehalten; die englischen Barone sprachen altfranzösisch
und die ersten Aufzeichnungen im englischen Parlament sind in französischer
Sprache verfasst.^ Diese Identität in einem cross-dMzrgi czrzpz're (Gillingham) erhielt
am 27. Juli 1214 bei Bouvines einen entscheidenen Schlag, auch wenn es noch ge-
raume Zeit dauerte, bis die Auswirkungen tatsächlich sichtbar wurdenZ° Als Jo-
hann im Juni 1215 die Magna Carta ausstellte, da wahrte sein Titel den alten An-
spruch, den sein Vater als Graf von Anjou und Herzog der Normandie nach seiner
Heirat mit Eleonore von Aquitanien (1152) und seiner Krönung zum englischen
König (1154) gelegt hattet' Jo/zanzres Dez yrccz'a rex Azzyiz'g, doz?zz'nMS HzEemze, dzzx
NorzTzszTHMz'e, A^Mz'Dzmz'e et cozrzes /bz&yapz'gr* Die Rechte und Freiheiten, die die
Magna Carta verlieh, galten jedoch nur für die EJntertanen seines Königreichs,
nicht für die seiner Herzogtümer oder Grafschaften.^ Die englische Forschung
billigt den Bemühungen Heinrichs II., nach seinem Herrschaftsantritt in England
1154 die Regierungspraxis in seinen gewaltigen Ländereien durch Reiserichter und

ristocracy reacted with astonishing single mindedness throughout western Europe against
demands for military Service outside the realm".

19 Vgl. z.B. die Aufzeichnungen des Parlaments in den Rotuli Parliamentorum; ut et petitiones,
et placita in Parliamento tempore Edwardi R. I. [ad finem Henrici VII.], Bd. 1, London 1767;
vgl. D. A. KlBBEE, For to speke French trewely: the French Language in England, 1000-1600;
its Status, Description and Instruction (Amsterdam Studies in the Theory and Hstory of Lin-
guistic Science 3,60), Amsterdam 1991; K. E. KENNEDY, Changes in Society and Language
Acquisition: the French Language in England 1215-1480, in: English Language Notes 35
(1998), S. 1-19.

20 Zu Bouvines vgl. oben Anm. 14.
21 Zu Heinrich II. vgl. Einleitung Anm. 14.
22 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 26.
23 Vgl. oben Anm. 3: ... oznnzFas h'&en's /zozaz'nzhMS regn; zrosfn ...
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delegierte Amtsträger schlagkräftig zu organisieren, ein hohes Maß an Erfolg zuü
Die im Vergleich zum Reich weiter fortgeschrittene Organisation königlicher
Rechtsprechung und herrschaftlicher Durchdringung im England Heinrichs II. hat
sich eindrucksvoll in dem Traktat Glanvills & Ugi&MS H consugfiiEzänTus mgm AtigE'c
(1187-1190) und in dem Dialog über das Schatzamt Richards von Ely (DiHogtts &
Scaccarz'o 1177-1179) niedergeschlagen.^ Da die Praxis, nach der das königliche
Schatzamt die Pachtabgaben der Sheriffs aus den einzelnen Grafschaften (Shires)
des Landes erhob, auszählte und den Eingang bestätigte (mithilfe eines Kerbhol-
zes) im Dz'aiogtts & Scaccan'o präzise angegeben wird und da in der Zeit Heinrichs
II. die regelmäßige Überlieferung dieser Zahlungsverpflichtungen einsetzte (pz'pc
roEs), können wir für das spätere 12. Jahrhundert in England schon die Ansätze
einer königlichen Finanzorganisation feststellen, die sich auf die Schriftlichkeit
stützt.^ Entsprechend prominent war das Thema finanzieller Belastungen der
Untertanen in der Magna Carta. In den Jahren vor 1215 hatten die Barone die Ge-
fahren einer entwickelten königlichen Finanzorganisation erlebt, als der König
seine Ansprüche nicht nur formulierte, sondern ihre Durchsetzung mit Nachdruck
betrieb.^ Die Geschichte der Magna Carta blieb im 13. Jahrhundert eng mit der
Geschichte königlicher Finanzforderungen an seine Untertanen verbunden. Es
wurde fast zu einer Routine, dass die Barone und zunehmend auch das Parlament
im Gegenzug zur Gewährung von Finanzhilfen an die Krone die Bestätigung der
Magna Carta verlangten.^ Wir kommen darauf zurück. Die Bedeutung, die die
Schriftlichkeit auf diese Weise im politischen Leben Englands seit der Zeit Hein-
richs II. eingenommen hat, ist von der englischen Forschung betont worden.^

Zunächst handelte es sich bei den schriftlichen Aufzeichnungen um eine Pra-
xis der königlichen Kanzlei, aber im Laufe des 13. Jahrhunderts scheinen sich im
hohen Adel Ansätze einer „Buchführung" über die laufenden Ausgaben durchge-
setzt zu haben, auch wenn die Überlieferungschance dieser Gebrauchsaufzeich-
nungen nicht sehr groß warW Die Frage, die hinter dieser möglichen Entwicklung

24 Zur angevinischen Herrschaftspraxis unter Heinrich II. vgl. Einleitung Anm. 14.
25 The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England commonly called Glanvill

(Oxford Medievai Texts), hg. von G. D. G. Hall, Oxford 1993; Richardus Eliensis, Dialogus de
Scaccario and Constitutio Domus Regis (Oxford Medievai Texts), hg. von C. Johnson u. a.,
2. Auf!. Oxford 1983.

26 Vgl. etwa: Pipe Rolls of the Exchequer of Normandy for the Reign of Henry II. 1180 and 1184
(Publications of the Pipe Roll Society NS 53), hg. von V. Moss, London 2004.

27 Zu Johanns Finanzpolitik vgl. TURNER, King John, S. 87-114; WARREN, King John, S. 145-153;
vgl. auch HOLT, The Northeners, S. 175-193.

28 Vgl. dazu Kapitel 3; vgl. allgemein: G. L. HARRISS, King, Parliament and Public Finance in
Medievai England to 1369, Oxford 1975.

29 Vgl. etwa CLANCHY, From Memory to Written Record, S. 175-193; vgl. auch: VALENTE, The
Theory and Pracise of Revolt, S. 54, 78, 80; C. R CHENEY, English Bishops' Chanceries 1100-
1250 (Publications of the Faculty of Arts of the University of Manchester 3), Manchester 1950,
S. 132.

30 Clanchy geht davon aus, dass die Praxis der Aufzeichnung regelmäßiger Ausgaben beim
englischen Adel im 13. Jahrhundert weiter verbreitet war: „... that by the middle of the thir-
teenth Century many magnate househotds, both clerical and lay, were keeping daily accounts
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steht, und die für die Geschichte der Magna Carta von erheblicher Bedeutung ist,
ist die Frage nach dem Grad der Laienschriftlichkeit im England des 13. Jahrhun-
derts. In der Zeit Heinrichs II. und seiner Söhne waren es Kleriker gewesen, die im
Dienste des Königs die Mühen der Schriftlichkeit auf sich genommen hatten. Von
Thomas Becket (1155/62-1170) bis zu Hubert Walter (1193-1205) organisierten die
Erzbischöfe von Canterbury im Wesentlichen das Personal der königlichen Kanz-
lei. 3' Die englischen Kleriker besaßen die größte Erfahrung im Umgang mit den
verschiedenen Formen der schriftlichen Überlieferung, ohne dass wir die Milieus
der geistlichen und der weltlichen Schriftlichkeit trennen sollten. Erzbischof Hu-
bert Walter, der so viel für den Ausbau der königlichen Kanzlei tat, war ein Neffe
Ranulf Glanvills, und er war in dessen Haushalt aufgewachsen.^ Dieser Königs-
dienst der Geistlichen war in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts noch so
selbstverständlich, dass sich der gestrenge Bischof von Lincoln, Robert Grosseteste
(1235-1253) genötigt sah, seinen Amtsbruder in Canterbury darauf hinzuweisen,
dass die Männer der Kirche sich von den hohen weltlichen Ämtern fernhalten
sollten:

Non solzzzzt zzzzieztz zHz'gz'oztz's wzzxz'zzzg, gf cozzsg^ztgzzfgr a/z'z's gcdgsz'zzsh'czs pcrsozüs, z'Hz-
cz'fMzzz gsf seczüzzn's /tzsüfzÜTzzzg o^z'cz'zzzzz exgrcgrg, sgd gf seczzz-zdzzzTz praescrzpHs rafz'ozrgs
o^z'cz'zzzrz uzcgcozzzzLzizzs gf zyModü&gf o^z'cz'zzm cozzsz'zzzzlg, gf zrzaxz'mg zzd ;?zzod spgcfaf szzguzz
gxgrcgrg. ^

Der wortgewaltige Bischof von Lincoln verfügte über eines der wenigen Ex-
emplare der Magna Carta von 1215 und wir werden bei der Frage, welche Rolle
die Niederschrift des Textes für die beteiligten Barone 1215 spielte, auf die zentrale
Rolle der Geistlichen zurückkommen.34 Die englische Forschung tendiert dazu, die
Überlieferung der Magna Carta in erster Linie als einen Erfolg der Laienschrift-
lichkeit anzusehen, doch diese Annahme ist nicht unproblematisch^ Bei der Un-

of expenditure in writing on parchment." (CLANCHY, From Memory to Written Record, S.
93).

31 Zum Personal der königlichen Kanzlei in der Zeit Thomas Beckets vgl. J. C. ROBERTSON,
Materials for the History of Thomas Becket Archbishop of Canterbury, Bd. 3 (Rolls Se-
ries 67,3), London 1877, S. 29; vgl. auch den Brief Hubert Walters über den königlichen
Dienst eines Klerikers, in: Petrus Blesensis, Opera omnia (Patrologia Latina 207), hg. von
J. P. Migne, Paris 1855, Brief 135, S. 403f.; vgl. dazu auch CHENEY, Hubert Walter, S. 158-171.

32 Vgl. Tire Historical Works of Gervase of Canterbury, Bd. 2, hg. von W. Stubbs, London 1880,
S. 406; vgl. dazu auch CHENEY, Hubert Walter, S. 22.

33 Roberti Grosseteste episcopi quondam Lincolniensis epistolae (RS 25), hg. von H. R. Luard,
London 1861, S. 213; zu Robert Grosseteste vgl. etwa: R. W. SOUTHERN, Robert Grosseteste.
The Growth of an English Mind in the Middle Ages, 2. Aufl. Oxford 1992; J. Mc EVOY, Robert
Grosseteste (Great medieval thinkers), New York 2000.

34 Vgl. die Aufstellung der erhaltenen vier Exemplare bei HOLT, Magna Carta, S. 441; die Frage,
wie weit die erste Fassung der Magna Carta überhaupt verbreitet wurde, wird in diesem Ka-
pitel weiter unten erörtert.

35 Vgl. zuletzt VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 54; eine starke Wirkung hinsicht-
lich der Annahme weltlicher Publikationsstrukturen hat der klassische Aufsatz von Poole
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tersuchung der Geschehnisse im Vorfeid der Magna Carta bis hin zu ihrer Abfas-
sung im Juni 1215 begegnet uns ein Mann immer wieder in entscheidenden Situa-
tionen, dem sein Amt einen besonderen Zugang zum König ermöglichte, der aber
aufgrund langer Auseinandersetzungen mit dem König vor seiner Amtsübernah-
me auch den kritischen Baronen als einer der ihren erscheinen konnte: der Erz-
bischof von Canterbury, Stephen Langton.^ Stephen Langton war von Innozenz
III. als Nachfolger von Hubert Walter auf den Stuhl von Canterbury berufen wor-
den, nachdem der Kandidat des Königs auf Widerstand im Kapitel von Canterbu-
ry gestoßen war, und das Verfahren ins Stocken geriet. Stephen Langton war ein
profilierter Lehrer der Theologie in Paris, ein Mann mit einem enormen schriftli-
chen Werk, aber König Johann akzeptierte die Ernennung nicht und verweigerte
Langton die Reise zu seinem Amtsantritt.^ Innozenz III. war jedoch nicht bereit,
sich durch solche Hindernisse von einer einmal getroffenen Entscheidung abbrin-
gen zu lassen, und er bestand mit Nachdruck auf seinem Beschluss.

Der Konflikt zwischen dem Papst und dem englischen König, der nun be-
gann, und der von 1207-1213 dauerte, hatte nichts mit der Auseinandersetzung
zwischen Johann Ohneland und dem französischen König Philipp II. über die
englischen Pestlandsbesitzungen zu tun, und er war auch unabhängig von den
aufziehenden Spannungen zwischen Johann und den kritischen Baronen, aber er
verschärfte die Schwierigkeiten des englischen Königs erheblich und trug zu einer
Konstellation bei, in der Johanns Krone in ernsthafte Gefahr geriet.^ König Johann
erlebte nun, was vor ihm bereits der französische König Philipp II. und der römi-
sche König Philipp von Schwaben erlebt hatten: Innozenz III. zögerte nicht, einen
König zu exkommunizieren, wenn der Anlaß ihm hinreichend gewichtig erschien.
Der Erfolg der päpstlichen Exkommunikation war zunächst nicht größer als im
Palle des Vorgehens gegen Philipp von Schwaben und seine Anhänger. Aber an-
ders als in der Konfrontation mit dem Staufer kam dem Papst nun die politische
Entwicklung zu Hilfe, in der sich der Konflikt Johanns mit dem französischen
König so weit zuspitzte, dass dieser bereits eine Invasion Englands vorbereitete,

entfaltet: R. L. POOLE, The Publication of Great Charters by the English Kings, in: The English
Historical Review 28 (1913), S. 444-453; vgl. auch M. KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe
von Canterbury und die Magna Carta im 13. Jahrhundert, in: Politische Reflexion in der Welt
des späten Mittelalters. Political Thought in the Age of Scholasticism. Essays in Honour of
Jürgen Miethke (Studies in Medieval and Reformation Traditions 103), hg. von M. Kaufhold,
Leiden/Boston 2004, S. 43-64.

36 Zu Stephen Langton vgl. F. M. POWICKE, Stephen Langton, Oxford 1928; Ph. B. ROBERTS,
Stephanus de Lingua Tonante. Studies in the Sermons of Stephen Langton (Studies and
Texts 16), Toronto 1968; R. QUINTO, Stephano Langton (1 1228) e la tradizione delle sue op-
ere: „doctor nominatissimus" (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des
Mittelalter N. F. 39), Münster 1994.

37 Zu den Umständen der Nominierung Stephen Langtons vgl. WARREN, King John, S. 159-163.
38 Zum Konflikt über die Besetzung des Erzbistums Canterbury 1207-1213 vgl. etwa:

C. R. CHENEY, King John and the Papal Interdikt, in: The Bulletin of the John Rylands Li-
brary 31 (1948), S. 295-317; DERS., King John s Reaction to the Interdict in England, in: Trans-
actions of the Royal Historical Society, 4th. Ser. 31 (1949), S. 129-150.
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für die die päpstliche Exkommunikation eine willkommene Legitimation bot.^ Im
letzten Augenblick lenkte John ein, akzeptierte die päpstliche Entscheidung hin-
sichtlich der Besetzung in Canterbury und nahm sein Königreich vom Papst zu
Lehen/" Damit wurde Innozenz plötzlich zum Verteidiger Johanns, und obwohl
die konkreten Folgen dieser Lehnsnahme gering waren, hatte sie den Effekt, dass
die englischen Könige des 13. Jahrhunderts sich in Krisen wiederholt an den Papst
wandten, um die Zugeständnisse, die sie ihren opponierenden Baronen hatten
machen müssen, wieder aufheben zu lassen.^

So trat Stephen Langton sein Amt als Erzbischof von Canterbury 1213 in einer
besonderen Situation an. Die Lage war noch immer angespannt. Zwar erschien die
Gefahr einer Landung französischer Truppen auf der Insel zunächst abgewendet,
aber Johanns rücksichtlose Vorbereitung seines eigenen Militärschlages gegen den
französischen König hatte die Unzufriedenheit vieler Barone zu einer Bereitschaft
zur Rebellion gesteigert. Dem gelehrten Theologen blieb nicht viel Zeit, sich in
seine neue Rolle einzufinden, und sein Verhalten rief bei den Zeitgenossen unter-
schiedliche Reaktionen hervor. Für die einen erschien er als Vermittler zwischen
dem König und den rebellierenden Baronen, als mcdzüfor H sg^Mgsfcr. So charakteri-
sierte Radulph von Coggeshall die Rolle Langtons in Runnymede 1215.^ Andere
aber sahen in ihm einen Anstifter des Aufruhrs gegen den König und klagten ihn
beim Papst entsprechend an, dozizzzitzs CarzütanUiszs znccrzfor esset Iztzzüs ftzzznü-
tMs/3 Es ist nicht überraschend, dass das Verhalten des Erzbischofs von Canterbu-
ry in einer so dramatisch zugespitzten Situation sehr unterschiedliche Beurteilun-
gen erfuhr. Hier geht es weniger um die Frage, wie sein Verhalten angemessen zu
beurteilen ist, sondern hier geht es zunächst darum, auf die besondere Position

39 Vg], BALDWIN, The Government of Philipp Augustus, S. 208; WARREN, King John, S. 199-202;
vgl. aber auch C. R. CHENEY, The Alleged Deposition of King John, in: Studies in Medieval
History, presented to Maurice Powicke, hg. von R. W. Hunt, Oxford 1948, S. 100-116; danach
auch in: DERS., The Papacy and England, XII.

40 The Letters of Pope Innocent III (1198-1216) concerning England and Wales. A Calendar;
with an Appendix of Texts, hg. von C. R. Cheney/M. G. Cheney, Oxford 1967, Nr. 941; vgl.
J. FRJED, Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen
Schutzprivilegs für Laien (11.-13. Jahrhundert) (Abhandlungen der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse), Heidelberg 1980, S. 272f.

41 Vgl. beispielsweise die Aufhebung der Magna Carta am 24. August 1215 durch Innozenz III.,
der den Text zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Einzelnen kannte: Selected Letters of
Pope Innocent III (1198-1216) Concerning England and Wales (Medieval Texts), hg. von
C. R. Cheney, London 1953, Nr. 82 (de coMZRMnz'JHO'M'" MosirorMHi coMsdz'o, co?nposÜM??! dMÜzs-
mod; reproFamMs ef dzzmpzramMs); vgl. auch die Erklärung Clemens' V. am 29. Dezember 1305
(dem Gedenktag Thomas Beckets), dass die Bestätigung der Magna Carta durch Edward I.
ungültig sei (Foedera, Conventiones, Literae, Et Cujuscunque Generis Acta Publica, Inter Re-
ges Angliae, Et Alios quovis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes, vel Communitates, Ab
Ineunte Saeculo Duodecimo, viz. ab Anno 1101, ad nostra usque Tempora, Habita aut Tracta-
ta, Bd. 1, hg. von T. Rymer u. a.. Den Haag 1745, IV, S. 45).

42 Radulphus de Coggeshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 173.
43 Memoriale fratris Walteri de Coventria, Bd. 2 (Rolls Series 58,2), ed. W. Stubbs, London 1873,

S. 227.
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hinzuweisen, die der Erzbischof in dem Geschehen 1213-1215 einnahm.^ Stephen
Langton nahm in dem Konflikt und in der Sicherung der Ergebnisse eine promi-
nente Rolle ein, weswegen er uns im Zusammenhang der Magna Carta noch ver-
schiedentlich begegnen wird.^

Dabei war die Geschichte der Magna Carta von Anfang an durch eine eigen-
tümliche Mehrschichtigkeit gekennzeichnet, die darauf zurückging, dass es sich
bei der Bewegung der Barone um eine Erhebung gegen den König handelte, deren
Legitimation zweifelhaft war und die sich in der unsicheren Vorbereitungsphase
im Verborgenen abspielte. Nach dem Erfolg der Barone 1215 bot die Anbahnung
der Magna Carta Stoff für eine Legendenbildung, deren Historizität mit Vorsicht
zu beurteilen ist. Die gesicherten Stationen in der Vorgeschichte der Magna Carta
sind im wesentlichen durch die Dokumente gefestigt, zu deren Ausstellung die
Rebellen den König nötigten.^ Dabei ist die genaue Entstehungsgeschichte dieser
Dokumente zunächst ebenso unklar wie die Funktion, die der König und die Ba-
rone diesen Texten zuwiesen.^ Diente die Ausfertigung der Magna Carta den
Baronen als Faustpfand gegenüber einem König, dessen Absichten sie nicht trau-
ten? War der schriftliche Text der entscheidende Garant für die Einhaltung der
darin festgehaltenenen Bestimmungen? In einem solchen Fall würde man erwar-
ten, dass die rebellischen Barone sich darum bemühten, entsprechende Ausferti-
gungen des Textes zu erhalten - was kaum zu erkennen ist.^ Oder war die Ausfer-
tigung eher der Niederschlag einer politischen Tradition, die ihre Kernanliegen
auch ohne die Schriftform der Texte bewahrte, die aber die Schriftform hervor-
brachte, weil sie eine zusätzliche Sicherheit versprach? Die Fragestellung lässt sich
eventuell nicht auf diese beide Alternativen reduzieren, weil an dem Zustande-
kommen und an der Bewahrung der Magna Carta verschiedene Akteure mit un-
terschiedlichen Interessen, Erfahrungen und Einschätzungen hinsichtlich ihrer

44 Die politische Rolle Stephen Langtons in dem Konflikt um die Magna Carta wird derzeit von
Daniel Baumann in einer Dissertation aufgearbeitet.

45 Vgl. allgemein: KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe.
46 Bei den Dokumenten in der Vorgeschichte der Magna Carta handelt es sich vor allem um die

sogenannte „Unknown Charter", ein Dokument, das die Krönungsurkunde Heinrichs I. und
vermeintliche Konzessionen König Johannns in etwas ungewöhnlichem Stil verzeichnet (die
Echtheit des Dokuments ist nicht unumstritten) und um die sogenannten „Articles of the Ba-
rons". Beide Texte sind mit einer knappen Einführung zur Forschungslage in den Appendi-
ces 4-5 von HOLT, Magna Carta ediert.

47 In der jüngsten Untersuchung zu diesem Thema hat C. Valente die Bedeutung der schriftli-
chen Form königlicher Zusicherungen besonders hervorgehoben (VALENTE, The Theory and
Practise of Revolt, S. 54: „The basic method of reform in 1215 was to draw up documents
..."). Diese Darstellung nimmt allerdings keine Rücksicht auf die Verbreitung der Magna
Carta in ihrer frühen Phase, die diese Feststellung nicht unterstützt (vgl. dazu unten). Mit ei-
ner solchen Perspektive wird die Frühgeschichte der Magna Carta zu einer Textgeschichte,
die den „Sitz im Leben" des Dokuments weitgehend ausser acht lässt und damit hinter Er-
gebnisse zurückfällt, die James Holt schon sehr markant formuliert hat (vgl. etwa HOLT,
Magna Carta, S. 257f.).

48 Zur Überlieferung der Magna Carta von 1215 vgl. unten.
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politischen Rolle in der Zukunft beteiligt waren, die die Rolle des Textes jeweils
unterschiedlich beurteilten. Tatsächlich gewinnt unser Thema aus dieser Konstella-
tion seine besondere Dynamik.

Die Geschichte der Magna Carta ist in hohem Maße eine Geschichte der Aus-
weitung ihrer sozialen Basis. Weil die unterschiedlichen Gruppen, die an ihrem
Zustandekommen beteiligt waren, unterschiedliche Erwartungen an die Regelun-
gen der Magna Carta hatten, erfuhr das Dokument eine solch bewegte Geschichte.
Demgegenüber waren die Empfänger der Rechtszusicherungen Friedrichs II. in
der Corz/bg&rah'o CM77i prmcz'pzTMS gcdgsz'zzsfz'cz's ... und im SiahüMTR ZTz^ärzomzzz Pnncz-
pzz77z fest umschrieben.^ Damit markierten diese Texte zwar wichtige Etappen der
deutschen Verfassungsgeschichte, hatten aber nicht das Potential, vom niederen
Adel oder dem entstehenden städtischen Bürgertum für sich reklamiert zu wer-
den.^' Ihre Wirkungsgeschichte war dadurch begrenzt, dass sie weniger Projek-
tionsfläche boten. Die Unschärfe, die die Voraussetzung für eine solche Dynamik
ist, bot am ehesten der Mainzer Rei'cEslantf/ri'e&Tt von 1235, weswegen er die Zeit-
genossen und die Forschung länger beschäftigt hat und weswegen wir auf ihn
noch verschiedentlich zurückkommen werden.^

Die eigentlich dynamische politische und Rechtstradition, die zur Ausferti-
gung der Magna Carta, zu den institutionellen Sicherheitsklauseln ihrer ersten
Fassung und zu der Wiederbelebung dieser Garantieforderungen in den großen
Krisen der englischen Verfassungsgeschichte führte, verlief zunächst subkutan,
und sie erschöpfte ihre Energien auch nicht in dem Zustandekommen der Urkun-
de von 1215 W Um das Potential dieser Tradition zu ermessen, ist es daher für die
Behandlung der Ereignisse von 1213-1215 wichtig, nach dem Verhältnis von poli-
tischen Kräften und den Texten zu fragen, die als wesentliche Zeugnisse dieser
Ereignisse überdauert haben. Dabei müssen wir in Erinnerung behalten, dass die
politischen Erwartungen über die Buchstaben des Dokumentes vom Juni 1215
hinausgingen. Dies ist keine Textgeschichte. Und damit kommen wir zu der Frage
institutioneller Sicherungen für die Zusagen der Magna Carta von 1215. Sie weist

49 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 73 (Confoederatio): pn'ncz'pes ecdeszastzcz; Nr. 171
(Statutum): pn'wci'pes et magnzzfes.

50 Vgl. zum Charakter der Fürstengesetze KLINGELHÖFER, Die Reichsgesetze, S. 5-96.
51 Der Text des Mainzer Landfriedens von 1235 für das ganze Reich in MGH Constitutiones,

Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196 und 196a, zum Mainzer Landfrieden vgl. A. BUSCHMANN, Der
Mainzer Reichslandfriede von 1235 und die Landfriedenspolitik von Rudolf von Habsburg,
in: Recht und Geschichte. Festschrift Hermann Bald zum 70. Geburtstag, hg. von H. Valenti-
nitsch, Graz 1988, S. 195-229; H. ANGERMEIER, Königtum und Landfriede im deutschen Spät-
mittelalter, München 1966, S. 27-33; KLINGELHÖFER, Die Reichsgesetze, S. 97-112; H. MITTEIS,
Zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte; Germanistische Abteilung 62 (1942), S. 13-56.

52 Was die Fortwirkung der Sicherheitsklausel der Magna Carta in der englischen Geschichte
angeht, ist VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 67, zuzustimmen: „As a model for
limited use of force to call the king back to his promises of reform, it provided the pattem for
the next two centuries of resistance."
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über den Text hinaus und eröffnet die Dimension des politischen Potentials. Um
sie geht es im folgenden.

Die Anfänge einer organisierten Widerstandsbewegung gegen Johann Ohne-
land liegen ein wenig im legendenhaft-Ungefähren. Nach seiner Ankunft in Eng-
land hatte Stephen Langton den König von seiner Exkommunikation losgespro-
chenN Damit war der Frieden noch nicht vollständig wiederhergestellt, noch
stand man dem König misstrauisch gegenüber, und im August 1213 soll es in
London zu einer Versammlung geistlicher und weltlicher Großer gekommen sein,
die dem König mit Mißtrauen begegneten. Dieses ein wenig konspirative Treffen
(sgcrgfz'zts) wurde von Stephen Langton geleitet.^ Dabei ging es nicht um die Vor-
bereitung einer Rebellion gegen König Johann, sondern um einen Weg, den König
zur Einhaltung der Versprechen zu verpflichten, die er bei seiner Lösung aus der
Exkommunikation gegeben hatte.^ Stephen Langton soll der Versammlung, tzf
/amzz rg/grf, eine Urkunde Heinrichs I. unterbreitet haben, in der die ersehnten Frei-
heiten garantiert würden und die man dem König als Programm präsentieren
könne, um dadurch eine Sicherheit für die Zukunft zu erlangen. Die Versammlung
hätte sich diesem Vorschlag des Erzbischofs von Canterbury angeschlossen.^ Lf
jzzraugrztztf orzzzzgs in przzgsgnfzü arcM'gpz'scopz sagpg dich, tjttod uz'so fgmporg congrzto pro
Ms ü&grfafzEzts, sz ngcgssg/Lgrü, &cgrfa&Mnt ztszjztg ad tzzorfgztz.^

Die Erzählung Roger Wendovers trägt starke legendenhafte Züge, aber die le-
gendenhafte Unbestimmtheit ist ein wesentliches Moment dieser Vorgeschichte
der Magna Carta. Denn die Urkunde, die der Erzbischof von Canterbury den Bi-
schöfen, Prälaten und Baronen in London präsentiert haben soll und deren Wort-
laut der Chronist anführt, war die Krönungscarta Heinrichs I. von 1100.^ Die Ur-
kunde enthielt zwar einige Bestimmungen, die in erster Linie die Lehens-
verpflichtungen der englischen Barone und die Verpflichtungen ihrer Familienan-
gehörigen (und Erben) gegenüber dem König berührten.^ Doch war die wichtigs-
te Bestimmung wohl die Eingangsverpflichtung des Königs, alle schlechten
Rechtsgewohnheiten aufzuheben: Ef ozztügs ztzzzMs corzsztgfttdz'ngs, zjMzEtzs rggztzvzz
Angiz'g zrzjztsfg opprz'tzzgfzzzfMz; zözdg azz/groT° Die Bezugsgröße, an der die vermeintliche

53 Vgl. dazu Annales Monastici, Bd. 2 (RS 36,2), hg. von H. R. Luard, London 1895, S. 277; zu
den Vorgängen von 1213 und Langtons Rolle darin, vgl. auch M. POWICKE, Stephen Langton
(The Ford Lectures delivered in the University of Oxford), Oxford 1928, S. 102; THOMPSON,
The First Century of Magna Carta, S. 12.

54 Ebda.
55 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 552; vgl.

dazu HOLT, Magna Carta, S. 223-227.
56 Ebda; vgl. dazu auch KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe, S. 49.
57 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 554.
58 Ebda, S. 552-554; vgl. die kritische Edition der Krönungscarta Heinrichs I. bei Chartes des

Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 1-7.
59 Vgl. zum Beispiel Art. 2 (Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 3): S; ^Mz's Rzrorzam,

comifam meoram, s;Ve aüoram ^a; de me feaewf, mortaas/aen'f, fzeres saas zzorz redimef ferram saam
sz'caf Jacz'eFat tempore/hdüs me;', sed jasfa et iegz'fz'ma reieoafame reieoaH'f eam. Simiü'fer et fmmznes
Mronam meor;zm Jasfa et ieyz'ü'ma reieoafame releoa&Mnf ferras saas de doman's saz's.

60 Ebda, S. 3 (Art. 1).
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Verschlechterung der Zustände gemessen wurde, war dabei die Zeit des letzten
angelsächsischen Königs, Edwards des Bekenners (1042-1066).^ Auch die Erzäh-
lung über das geheime Treffen in London lässt die Orientierung der Männer um
Stephen Langton an den Zuständen unter Edward dem Bekenner deutlich erken-
nen. Langton habe vom König verlangt, die ungerechten Gesetze aufzuheben und
die guten Gesetze, nämlich die Gesetze aus der Zeit König Edwards, wieder einzu-
führen.Nun gab der letzte angelsächsische König Englands, der 1066 kinderlos
starb, in seiner tatsächlichen historischen Gestalt kaum ein Idealbild geordneter
Zustände abU Darum ging es auch weniger. Edwards historisches Bild war hinrei-
chend unscharf, um eine Projektionsfläche für die Wünsche der Barone ab-
zugeben. Es war gerade diese EJnbestimmtheit, die seine Attraktivität als Idealbild
ausmachte, sie ermöglichte es den Baronen, die vermeintlichen Freiheiten dieser
Jahre in ihrem Sinne zu verstehen. Wir werden sehen, dass ein etwas unbestimm-
ter Uberlieferungskern mit einem hohen Prestige für die Wirkungsgeschichte der
Magna Carta eine enorme mobilisierende Kraft entwickeln konnte.

Der heilige Edward war keine eindeutige Figur. Er war auch keine exklusive
Identifikationsfigur für die Opposition gegen König Johann. Im Gegenteil, auch
der König sah sich in der Tradition seines angelsächsischen Vorgängers. Die Anna-
len des Klosters Burton berichten von einem scharfen Disput des Königs mit dem
päpstlichen Gesandten Pandulf im Jahre 1211.^ Gegenstand der Auseinanderset-
zung war Johanns Haltung zur Kirche, insbesondere sein Verhalten gegenüber
Stephen Langton, den er zu diesem Zeitpunkt unter keinen Umständen einreisen
lassen wollte.^ König Edward diente Johann dabei als Kronzeuge für sein Recht
der Bischofseinsetzung, und zwar als historischer und als heiliger Edward. Er habe
den Bischof von Worcester zu Lebzeiten eingesetzt, und als Wilhelm der Eroberer
dem Bischof sein Amt habe nehmen wollen, habe sich der Bischof an den nunmehr

61 Vgl. ebda, S. 4 u. 6 (Art. 5 u. 13).
62 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica Maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 552: „AuA-

st;'s", tM^ait, „tyaomodo tempore [quo] apad WintonMM regem absolut, ipsam Jarare compaien'm
<?aod ieges inayaas destraeret, et ieges Foaas, m'deticet ieges Edward;', reuocaret et ;'a regao Jäceret a&
omatFas o&seroar;..."

63 Vgl. etwa: L. JONES, From Anglorum basileus to Norman Saint: the Transformation of Ed-
ward the Confessor, in: The Haskins Society Journal. Studies in Medieval history 12 (2003), S.
99-120; F. BARLOW, Edward the Confcssor's Early Life: Character and Attitudes, in: The
Norman Conquest and Beyond (History Series 17), hg. von dems., London 1983, S. 57-83;
DERS., Edward the Confessor and the Norman Conquest, in: ebda, S. 99-111; E. JOHN, Ed-
ward the Confessor and the Norman Succession, in: The English Historical Review 94 (1997),
S. 241-267; F. BARLOW, Edward the Confessor, Berkeley 1970; zu den wirtschaftlichen Bedin-
gungen der englischen Aristokratie unter Edward dem Bekenner vgl.: P. A. CLARKE, The
English Nobility under Edward the Confessor (Oxford Historical Monographs), Oxford 1994.

64 Annales Monastici, Bd. 1, ed. Luard, S. 209-217; die Passage findet sich auch zitiert in den
Annalen von Waverly (Annales Monastici, Bd. 2, ed. Luard), S. 268-271; vgl. zu der Gesandt-
schaft Pandulfs auch: F. A. CAZEL, The Legates Guala and Pandulf, in: Thirteenth Century
England, hg. von P. R. Coss/S. D. Lloyd, Woodbridge 1988, S. 15-22.

65 Annales Monastici, Bd. 1, ed. Luard, S. 210: ... sed aaa^aam die S[tephanus] täte condMCfMm
potent Fadere, <?a;'r; iilam, ex <?ao terram meam iarauen't, Jäciam saspeadi.
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gestorbenen Edward gewandt und an dessen Grab entscheidende Unterstützung
erhalten.^ Diese eigene Positionierung in der Tradition ließ der päpstliche Legat
allerdings nicht gelten. Johann sei nicht der Nachfolger Edwards, des Beschützers
der Kirche, sondern er sei der Nachfolger Wilhelms, des Bedrückers der englischen
Kirche: ... zjtzozf szrccgssor Stzzzcfz Etüvatüz trotz cs, noc fg z'Hg pofgs cozrzpararg. ipsg cziz'rzz
/EzY profgcfor sanchzg Ecdesz'ae; fzt ugro dcsfrzzcfor gf z'rz/esHforA Entsprechend sei seine
Haltung gegenüber den Regeln, die diese Männer aufgestellt hätten. Johann folge
den schlechten Gesetzen Wilhelms, nicht den guten Gesetzen Edwards."" Der Be-
richt verlieh wohl eher einem englischen Disput eine dramaturgische Form, als
dass er eine getreue Wiedergabe eines historischen Streitgesprächs wäre, aber wir
erkennen den Konflikt um die Position des Königs in der politischen Tradition des
Tandes. Der König und seine Gegner beriefen sich nicht auf unterschiedliche Leit-
bilder, sondern sie bemühten zur Legitimation ihrer Positionen dasselbe Vorbild,
das sie allerdings unterschiedlich interpretierten. So erscheint der Kampf um die
politische Ordnung in England auch als ein Konflikt um die Deutungshoheit über
die relevante Tradition. Im Rückblick erscheint es zunächst so, dass der König in
diesen Auseinandersetzungen über strukturelle Vorteile verfügte, da die schriftli-
che Überlieferung, die aus der Arbeit der königlichen Institutionen seit dem späten
12. Jahrhundert hervorgegangen war, eine wie auch immer geartete historische
Argumentation erleichterte. Die Frage ist allerdings, ob dies eine Rolle spielte?
Dem Einsatz der schriftlichen Überlieferung zur Legitimierung politischer und
rechtlicher Forderungen kommt für unseren Untersuchungsgegenstand eine zen-
trale Bedeutung zu, und es lässt sich zwischen 1200 und 1400 in England eine er-
kennbare Veränderung feststellen. Die Anforderungen an die schriftliche Absiche-
rung von Rechtspositionen wuchsen, und wir sollten fragen, ob die treibenden
Kräfte dieser Entwicklung erkennbar sind. In Hinblick auf die Beanspruchung des
heiligen Edward behielt der König auf längere Sicht die Oberhand. Heinrich III.
forcierte die Verehrung Edwards, indem er für die Abtei von Westminster, wo
Edward begraben war, eine große neue Kirche bauen ließ.^ Westminster wurde im
13. Jahrhundert zu einem Zentrum königlicher Herrschaft. Dort pflegte man eine
Verehrung des heiligen Edward, die keine Breitenwirkung entfaltete, sondern die
eher auf das königliche Umfeld beschränkt blieb/"

66 Ebda, S. 211: Linde Adere potestts per sacras scriptnras t?Mod &eafns et gionosns rex Sancfns Edwar-
dns confnüt in tempore sno Sancto Wtstano episcopafnzn Wigornz'e. Die Wundergeschichte vgl.
ebda, S. 211.

67 Ebda, S. 213.
68 Ebda: Item ieges Wdietn;;' Bastard;', ü'cet pessimas, servar; praec;'p;'s et dd;'g;'s; et ieges Sanct; Edward;',

ü'ct opti'mas, tyaas; Aü'ssimas coniemnis.
69 Vgl. dazu besonders P. BlNSKI, Westminster Abbey and the Plantagenets. Kingship and the

Representation of Power 1200-1400, New Haven/Eondon 1995.
70 Zur Verehrung des hl. Edward im 13. Jahrhundert vgl. BlNSKI, Westminster Abbey, S. 52-89

(The Cult of St. Edward): „St. Edward remained an institutional samt, a saint more of West-
minster and its political elite than of the nation" (ebda, S. 53).
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Die Ereignisse des Jahres 1214 veränderte die Rahmenbedingungen für die
Verhandlungen des englischen Königs mit seinen Baronen erheblich, auch wenn
König Johann dies zunächst nicht bemerkte.^ Nach der Niederlage von Bouvines
war Johann geschwächt, und die Forderungen der Barone gewannen an Schärfe/*
Die fehlende Bereitschaft des Königs zu Zugeständnissen und der aktuelle Ein-
druck seiner Schwäche beförderten die Bereitschaft zu offenen Widerstand:
comwzenmf Mt-zz'tvrsz at? gcdcszarn Sancü Eadmantü, U zticz'pzbüfzÜMS üzajon'&zts Jzrrafg-
rarzf sttpaf üza/'tts aüarg, tjtvoü sz rgx ig^gs gf üügHafgs jaztz zfz'cfas conggzJgfg z^z^^grgf, zpsz
gz wgrrarzz fam zfz'a zrzougrgrzf gf alz gjas /z&iz'fafg sg saizüaizgrgnf, t/ongc gz's fpgrj carfaztz
sz,gz'Po sao mazzz'fazM gozj/zrzLzafgf ownz'a z^aag pgfg&aaf.^

Die Berichte der Chronisten sind auch in dieser letzten Phase der Vorgeschich-
te der Magna Carta keine unproblematischen Zeugnisse, aber die Bereitschaft zum
offenen Widerstand gegen Johann ist nun fassbar in den Geschehnissen selbst und
in dem Text der Urkunde, der ein solches Vorgehen gegen den König als eine
Notwehrmaßnahme legitimierte und für die Zukunft als Sicherung der zugestan-
denen Freiheiten ausdrücklich vorsah. ^ Nun ging es um die Kräfteverhältnisse
zwischen dem König und den zum Widerstand entschlossenen Baronen. Als es
den Rebellen am 17. Mai 1215 gelang, die Unterstützung der Stadt London für ihre
Sache zu gewinnen, waren die Würfel gefallen, und Johann musste verhandeln. ^

Der klassische Weg für solche Verhandlungen war die Vermittlung durch ei-
nen oder mehrere Männer, denen beide Seiten hinreichend vertrauten, um ihre
Sache angemessen zu vertreten.^ Eine solche Rolle erhielt nun offenbar Stephen
Langton, auch wenn wir sein Vorgehen im einzelnen nicht rekonstruieren können.
Langton hatte bereits an Ostern die rebellischen Barone im Auftrag des Königs
aufgesucht, er hatte ihre Forderungen entgegengenommen und dem König über-
bracht - der sie zu diesem Zeitpunkt noch brüsk zurückweisen konnte. ' In diesen

71 Zu 1214 vgl. HOLT, The Northeners, S. 98-108; vgl. auch DERS., Magna Carta, S. 406M11.
72 Nach Radulph von Coggeshall sollen die Barone ihre Forderungen nach einer Bestätigung

der alten Freiheiten unter Berufung auf die Carta Heinrichs I. vergeblich vorgetragen haben:
... et dzaHa??! regz's Henne?' prq/entzh, t???ae h'FeHafes expn'znz't ??Mas proceres, oh'zn aboh'fas, zzMMC re-
SMsez'fare confendunf. Sed rege perfz'nacz'fer rezzaenfe, d?'sco?'des a& inuz'cezz? discedani (Radulphus de
Coggeshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 170).

73 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 583 (Roger Wendover).
74 Vgl. dazu unten.
75 Zu der Ereignisgeschichte, die zur Ausfertigung der Magna Carta führte, und die etwas

unübersichtlich ist, vgl. v. a.: H. G. RlCHARDSON, The Morrow of the Great Charter, in: The
Bulletin of the John Rylands Library 28 (1944), S. 422-443; C. R. CHENEY, The Eve of Magna
Carta, in: The Bulletin of the John Rylands Library 50 (1967/68), S. 280-307; VALENTE, The
Theory and Practise of Revolt, S. 49-67. Es sind vor allem die Chroniken von Roger Wendo-
ver und Radulph von Coggeshall, die für die Ereignisfolge ergiebig sind (Roger Wendover,
in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 579-606; Radulphus de Cog-
geshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 165-177, besonders 172f.).

76 Vgl. grundsätzlich besonders H. KAMP, Friedensstifter und Vermittler im Mittelalter (Symbo-
lische Kommunikation in der Vormoderne), Dannstadt 2001.

77 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 115; vgl.
auch CHENEY, The eve of Magna Carta, S. 314f.
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Forderungen war es noch einmal um die alten Rechte des Königreichs gegangen.
So unscharf diese Vorgänge im Detail zu erkennen sind - weil die Berichte eher
allgemein sind oder weil wir allzu detaillierten Erzählungen gegenüber begründe-
te Skepsis walten lassen - so lassen sich doch die Grundzüge eines Verfahrens-
modells zur Bewältigung der Krise erkennen. Darin standen zur Gewalt bereite
Barone, die ihre „Freiheiten" in Gefahr sahen, einem König gegenüber, der seine
elementaren Kronrechte in Gefahr sah. Das Misstrauen verhinderte eine direkte
Begegnung, weswegen eine Gesandtschaft, deren Stand dem Anlaß entsprechend
hochrangig war, die Forderungen der Barone in Erfahrung brachte und dem König
übermittelte, der je nach Einschätzung der Lage und seiner eigenen Position die
geforderten Sicherheiten gewährte, abschwächte oder, was häufiger der Fall war,
diese Forderungen empört zurückwies - in welchem Fall die nächste Konfronta-
tion bereits vorbereitet war. Soweit ist dies das klassische Konfliktvermittlungs-
modell, das die Mediävistik in jüngerer Zeit für viele früh- und hochmittelalterli-
che Konstellationen intensiv untersucht hat.^ Es trat im Verlaufe des 13. Jahrhun-
derts in England dann allmählich zurück, weil die Situationen, in denen der König
auf seine kritischen Baronen traf, durch die institutioneile Verfestigung seines
Rates und des beginnenden Parlamentes zunehmend formalisiert wurden, so dass
das alte Vermittlungsmodell an Bedeutung verlor. Doch dieser Prozeß wurde erst
durch die Magna Carta eröffnet, und wir können daher in der Vorgeschichte der
Begegnung in Runnymede noch den bewährten Einsatz von Vermittlern ausma-
chen. Dabei gab es in diesen englischen Verhandlungen jedoch eine besondere
Konstante, die sich wohl mit dem Einsatz von Stephen Langton verband.

Schon bei dem ersten Zusammentreffen Langtons mit den kritischen Baronen
hatte Langton nach dem Bericht von Roger Wendover die grundsätzlichen Anlie-
gen in schriftlicher Form präsentiert - in Form der Krönungsurkunde Heinrichs
1.^ Derselbe Chronist berichtet in einer bereits zitierten Passage von einem weite-
ren Treffen der Opposition nach der Niederlage von Bouvines, bei dem es um
dasselbe Anliegen ging, nun in etwas verschärfter Form. 8° Die Rolle Stephen Lang-
tons bei dieser „Verschwörung" ist nicht klar, doch erscheint das ganze Treffen als
eine - nunmehr rebellische - Neuauflage der ersten Zusammenkunft Langtons mit
den Baronen, auf die Chronist auch ausdrücklich verweist.^ Hier geht es um die
Rolle, die die Barone der schriftlichen Fixierung und Bestätigung durch den König
beimaßen. Es ist für die weitere Geschichte der Magna Carta im 13. Jahrhundert
von Bedeutung, ob es die rebellierenden Barone selber waren, die der schriftliche

78 Vgl. zur Vermittlertätigkeit in Konflikten neben dem bereits zitierten KAMP, Friedensstifter
und Vermittler im Mittelalter auch G. ALTHOFF, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kom-
munikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997.

79 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 552.
80 Ebda, S. 583; vgl. auch: HOLT, The Northeners, S. 102.
81 Roger Wendover, in: Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 583: Nam

caar dia simai et secretias tractare coepisseat, producta est in aiediam carta ^aaedaar regis Hearici
priari, <?aaa! idem Nroaes a SiepEaao Caataarieasi arcin'episcopo, af praedictam est, ia arFe Loado-
aiaram acceperaat.
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Garantien der Rechte eine zentrale Bedeutung beimaßen oder ob die Aufzeich-
nung der Rechte für sie eine weitere Sicherung darstellte, die im wesentlichen von
Stephen Langton veranlasst worden war. Die Frage ist nicht mit letzter Sicherheit
zu klären, aber die Überlieferungsgeschichte der Dokumente gibt deutliche Hin-
weise, denn die Bewahrung der Dokumente von 1215 ging in hohem Maße auf
Stephen Langton zurück.^

Die baroniale Forderung, dass der König die in Frage stehenden Garantien
nicht nur mündlich Zusagen, sondern dass er sie durch sein Siegel bestätigen solle,
scheint in einem Dokument realisiert worden zu sein, das der Magna Carta unmit-
telbar vorausging. Dieses Dokument, das unter dem Namen „Die Artikel der Ba-
rone" bekannt geworden ist, enthält zentrale und politisch brisante Verpflichtun-
gen für den König, die dann auch im Text der Magna Carta erscheinen.^ Da sich
darunter auch die Sicherheitsklausel der Magna Carta befindet, auf die noch näher
einzugehen ist, und die den Baronen das Recht einräumt, sich mit Waffengewalt
gegen ihren König zu stellen, wenn er gegen seine Zusagen verstößt, müssen die
Artikel der Barone der Magna Carta dicht vorangegangen sein, denn die Schwäche
des Königs, die ihn zu einer solchen Zusage nötigte, währte nur eine begrenzte
Zeit.^ Genauer lässt sich die Frage nicht klären, weil die Artikel der Barone unda-
tiert sind und weil auch berechtigte Skepsis gegenüber der präzisen Datierung der
Magna Carta besteht, aber die detaillierte ereignisgeschichtliche Rekonstruktion ist
für unsere Fragestellung auch nicht erforderlich. Wichtig ist der erkennbare Cha-
rakter der „Artikel" als Kernbestand der Magna Carta vom Juni 1215, der dadurch
mehr ist als ein reiner Entwurf, dass er das große Siegel des Königs trägt.^ Es
scheint sich damit um einen Text gehandelt zu haben, der die zentralen Anliegen
der Rebellen enthielt, deren Erfüllung der König dadurch garantierte, dass er diese
Forderungen besiegelte. Die formale Ausfertigung dieser geforderten Garantien
als königliche Rechtsbestätigung geschah dann in der Form der Magna Carta. Die
Bezeichnung „Die Artikel der Barone" stammt aus einer Verbindung der Textüber-
schrift (fsfa szzrzf Capzlzz/o z?tzc Barones pcfMzü H dozttz'rzzzs Rex coticcdzT) mit einem Ver-
merk in einer Hand des 13. Jahrhunderts auf der Rückseite des Dokumentes: Arü-
ctz/z magnc carte üTerfafani saF sz'gz'No Rcgz's /oBarmz's.^

Beide Begriffe, capz'fa/a und arfz'czdz, dienten im römisch-kanonischen Zivilpro-
zeß dazu, beweisbedürftige Behauptungen zu formulieren, zu denen dann die

82 Vgl. dazu im einzelnen die folgende Aufstellung; vgl. auch KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbi-
schöfe, S.47-50.

83 „Articles of the Barons"; der Text ist von Bemont in Chartes des Libertes Anglaises, S. 15-23
ediert; vgl. auch HOLT, Magna Carta, S. 432-440. Zur Entstehungsgeschichte vgl. die Einlei-
tungen zur Edition (Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 15; HOLT, Magna Carta,
S. 429M32) und CHENEY, The Eve of Magna Carta, S. 324-326.

84 Vgl. Art 49 der „Artikel" und die Literatur wie in der vorangehenden Anmerkung.
85 Vgl. Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 15.
86 Ebda, S. 15 mit Anm. 1; vgl. dazu auch: A. J. COLLtNS, The Documents of the Great Charter,

in: Proceedings of the British Academy 34 (1948), S. 233-279, S. 235.
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geladenen Zeugen verhört wurden A Die Aufgabe der Artikel war es also, die
zentralen Verhandlungsgegenstände festzulegen. Genau dies war ja der Zweck der
„Artikel der Barone", und die Verwendung der prozessrechtlichen Terminologie
deutete darauf hin, dass die schriftliche Aufzeichnung von einem juristisch ge-
schulten Bewusstsein veranlasst worden war. Die Provenienz der Artikel verweist
nach Canterbury in die Kanzlei des Erzbischofs, wo man sie offenbar zunächst
aufbewahrte. ^

Die Artikel gehören in die unmittelbare Vorgeschichte der Magna Carta, wo-
bei die Frage, wo die Magna Carta eigentlich abgefasst wurde und wer den Text
letztlich ausfertigte, nicht wirklich geklärt istA Die große Urkunde trägt das Da-
tum des 15. Juni 1215: Data per ztzarzzzztz noshaw z'n prafo zjzrod vocafar RotzzVzgd z'nfgr
Wz'rzdlgsoraw gf Slangs, (jnz'nfo dgczhzo dz'g jnnz'z, anno mynz nosfrz dgcz'mo sgplz'zno.^ An
diesem Tag waren der König und seine Anhänger mit ihren Truppen mit den re-
bellischen Baronen und ihren Truppen bei Runnymede an der Themse zusam-
mengetroffen. Der Chronist Radulph von Coggeshall liefert einen knappen und
für unsere Belange einschlägig erscheinenden Bericht des Treffens, in dem er die
entscheidenden Akteure benennt und den Ablauf knapp skizzierte'

Am vereinbarten Tag hätten sich die Barone mit einem großen bewaffneten
Gefolge auf der Wiese bei Runnymede eingefunden und dort ihre Zelte aufgebaut.
Auch der König und seine Leute hätten dort ihr Lager aufgeschlagen. Durch die
Vermittlung des Erzbischofs von Canterbury, vieler Bischöfe und einiger Barone
sei eine Friedensvereinbarung erzielt und beschworen worden: frzfgrtzgrzz'gztfzTzzs
z'lazjMg azrLz'gpz'scopo Carzfaarzgnsz caztz plzmzTas cogpz'scopz's ef tzarorzzLz-zs üOünaLz's, zjaasz
pax z'nfgr rgggrn gl Sarongs ^onrzala gsl, gl laclz's sacrosanclz's ab cwmz'&MS z'noz'olaMz'lgr
Igzigzida jaraiaz; elz'am a zvggA Alsbald sei der Text der Friedensvereinbarung in
einer Urkunde aufgezeichnet worden, damit jede einzelne englische Grafschaft
einen solchen Text habe, der durch das Siegel des Königs bestätigt sei. Nachdem
man ein weiteres Treffen in London vereinbart habe, auf dem noch offene Fragen
geklärt werden sollten, hätten sich die Barone zurückgezogen.^ Soweit der knap-
pe und sehr präzise erscheinende Bericht. Er führt uns mitten hinein in das Prob-
lem dieser Untersuchung.

87 W. LlTEWSKI, Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren ordines iudiciarii, Bd. 2,
Krakau 1999, S. 402f.

88 Vgl. zur Provenienz des Dokumentes Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 15 (Edi-
torische Einleitung).

89 Vgl. dazu neben der Literatur in Anm. 75, COLLINS, The Documents of the Great Charter
of1215.

90 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 39.
91 Radulphus de Coggeshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 172; vgl. zu einer Übersicht über die

Quellentage CHENEY, The Eve of Magna Carta, S. 324-329.
92 Radulphus de Coggeshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 172.
93 Ebda: Mox igifar Jorzzza pacz's z'n cizarfa esf conzpreizezzsa, ifa t?aod sizzgaii cozzzitatas fofz'as Aagiiae

izaberezrf cLarfas regio sigiiio cozzzzzzazzifas. Di zyaotpze jnra saa izaronzhas, et aiiis de tyaz'&ns z'zzdn&ifan-
fer cozzsfaizaf t?aod eis cozzzpefe&az-zf, rex resh'iait. Praefixo igz'far aiio die ad jnra resfitaewda de zpzDas
coafrouersia Jaz'i, izaroai reoersi saai Londozzz'as.
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Die Frage ist, ob dieser Bericht eher als ein Ergebnisprotokoll des vorläufigen
Friedensschlusses von Runnymede zu lesen ist denn als eine Verlaufserzählung,
da die Bedenken gegenüber dieser präzisen Hergangsschilderung schwer wie-
gen.^ Tatsächlich liegt hier das Problem: Ist es wahrscheinlich, dass ein so langer
Text wie die Magna Carta, der in der modernen Edition aus 63 durchaus längeren
Artikeln besteht, von den königlichen Schreibern auf der Wiese von Runnymede
im Angesicht der Rebellen ausgefertigt wurde?^ Der Text enthält nicht nur grund-
sätzliche Erklärungen (QzzotJ Azp^z'cazta Ecc/gsz'a Jz'Fgrzz szY NzzEzz uzzüza tü'sfnhgafMr
ad sc man'fandazn; NztEtzs h'Fcr Eoaio capz'afap tW aaprz'soacfar ...az'sz per ie,yalc;'adz'cz'az?z
parz'atTZ saoram aci per iegeta ferre. )^, sondern auch präzise Verfahrensvorschriften
für die Erfassung von Besitzveränderungen in den einzelnen Grafschaften.^ Die
Abfassung eines solchen Textes erforderte eine gewisse Zeit, zumal die Magna
Carta auch nicht alle Artikel des baronialen Entwurfes im Wortlaut übernahm. Es
ist daher wahrscheinlich, dass der genaue Wortlaut der Vereinbarung bei dem
Treffen der Barone mit dem König in Runnymede noch nicht feststand, sondern
dass bei dieser Gelegenheit zunächst eine grundsätzliche Einigung über die
Grundzüge des Friedensschlusses und über die grundsätzliche Gewichtung der
Interessen im künftigen Verhältnis erzielt wurde. Die „Ausführungsbestimmun-
gen" dieses Friedensschlusses wurden wahrscheinlich erst in den folgenden Tagen
in der königlichen Kanzlei niedergeschrieben - so wie es Cheney und Holt bereits
dargestellt haben. ^ Der Chronist hätte das Geschehen, aus dem die Magna Carta
hervorging, also in ein Ereignis zusammengefasst. ^ Das würde bedeuten, dass die
rebellischen Barone das Treffen mit dem König verließen, ohne die schriftliche
Bestätigung ihrer Forderungen im Gepäck zu haben. Denn für sie gab es wichtige-
res. Sie hatten etwas erreicht, das bedeutender war, als ein schriftliches Dokument.
Sie hatten dem König wichtige Rechtsgarantien abgerungen, und sie hatten ihn zu
dem Zugeständnis bewegt, dass er sich künftig vor Entscheidungen, die für sie

94 Da es hier nicht um eine präzise ereignisgeschichtliche Klärung des Vorgangs geht, in dem
die Magna Carta entstand, soll auf die Bedenken, die insbesondere CHENEY, The Eve of
Magna Carta, S. 324-334, gegenüber dem Tagesdatum des 15. Juni vorbringt, nicht im Detail
eingegangen werden. Cheney plädiert dort mit guten Gründen für einen etwas späteren
Termin (19. Juni), an dem die Magna Carta ausgefertigt worden sei. Das Problem wird die
englische Geschichtsschreibung sicher noch wiederholt beschäftigen. Jedoch ist die Differenz
von vier Tagen für die Frage der weiteren Wirkungsgeschichte nicht entscheidend.

95 In der Edition von Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 26-39, umfasst der Text
immerhin 14 Druckseiten.

96 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 27, 28, 33 (Art. 1, 8, 39).
97 Ebda, Art. 18.
98 Vgl. CHENEY, The Eve of Magna Carta; HOLT, Magna Carta, S. 255f. („Magna Carta was not a

treaty; ... The settlement of the 19th was made uma poce ... It was reinforced not by the bonds
of parchment, but by the solemnity of an oath and the dread and political disadvantages of
perjury").

99 Die Zusammenfassung trägt erkennbar idealisierende Züge, denn Radulph schildert ja auch
die Ausfertigung der vielen Kopien für jede einzelne der (ca. 33) englischen Grafschaften, für
die es keine Belege gibt. Die Frage der Verbreitung der Magna Carta wird weiter unten noch
eingehender behandelt
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essentiell waren, mit ihnen beraten musste. Dies war vielleicht das entscheidende
Moment, denn daraus ließen sich die anderen Bestimmungen ableiten.

Der König hatte sich verpflichtet, seine Entscheidungen am Rcclzf des Landes
auszurichten - so etwa, wenn er zusagte, künftig nur noch Amtsträger zu bestel-
len, die die Rechte des Königreiches kennen und befolgen würden (Nos non /ade-
tnas jMshczän'os, consia&Nanos, oz'cecomz'fes, od dziizoos, nz'sz de faizhas zjnz scz'anf legen;
regnz ef eazn Izene oeiz'nf oLseroare.)d°° Die Verpflichtung auf das Recht des Königrei-
ches, die ja schon in den ersten Treffen der rebellischen Barone so eine wichtige
Rolle gespielt hatte, war mehr als eine Absichtserklärung. Denn es war klar, dass
die Barone sich selber als die Garanten dieser Rechte sahen und dass der König sie
deshalb konsultieren müsse. Diese Rechte schützten in erster Linie den Besitz
- wenn etwa die Erhebung von Abgaben von einem gemeinsamen Beschluß des
Königreiches abhängig gemacht wurde: Nadazrz scafagz'zzzrz od aaxz'iz'zzm ponafar z'zz
regzzo nosbo, zzz'sz per cornznazze cozzsz'L'zutz mgzzz nosfrzd"' Aber die Rechtsgarantien
gingen doch weit über den Schutz des Besitzes hinaus, denn der bereits zitierte
Artikel, dass kein freier Mann verhaftet, gefangengesetzt, enteignet, für rechtlos
erklärt oder ins Exil gezwungen werden dürfe, ohne dass es dafür einen ordentli-
chen Gerichtsbeschluß oder eine Grundlage im Recht des Landes gebe (zzz'sz per
iggaio z'adz'cz'azTz parzazzz szzorazTZ oei per iggom igzrg) - der Kern der späteren Lafzeas
corptts-Akte - schützte das Individuum vor dem Zugriff königlicher Willkür.'"*
Tatsächlich ging es um das Recht des Landes auf den verschiedenen Ebenen könig-
licher Politik bis hinein in die königliche Herrschaftspraxis in den einzelnen Graf-
schaften, die über starke regionale Traditionen verfügten.'^ Artikel 48 hielt fest,
dass alle schlechten Gewohnheiten königlicher Amtsträger in den verschiedenen
Grafschaften von eigens eingesetzten Kommissionen, deren Mitglieder von geeig-
neten Bewohnern dieser Grafschaften gewählt würden, zu benennen und inner-
halb von 40 Tagen abzuschaffen seiend"^ Das Anliegen dieses Artikels, die Über-
prüfung königlicher Politik auf lokaler und regionaler Ebene durch Vertreter der
betroffenen Amtsbezirke, wurde zu einem hartnäckig wiederkehrenden Konflikt-
punkt in den Verfassungskämpfen der folgenden zwei Jahrhunderte, und die zu-
nächst noch unbestimmte Auswahl der Grafschaftsvertreter sollte eine der Wur-
zeln für die Wahl von Vertretern dieser Grafschaften (shires) im späteren
Parlament werden. Die Stärke der rebellischen Barone schlug sich in der Fristset-
zung von 40 Tagen für die Abschaffung der Missbräuche erkennbar nieder; es ist
eine Fristsetzung, die uns in dem politisch brisantesten Artikel der Magna Carta
ebenfalls begegnet: im Artikel 61, der den Baronen ein bewaffnetes Widerstands-

100 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 34 (Art. 45).
101 Ebda, S. 29 (Art. 12).
102 Ebda, S. 33 (Art. 39); vgl. auch D. J. MEADOR, Habeas Corpus and Magna Carta: Dualism of

Power and Liberty (Magna Carta Essays 2), Charlottsville 1966; E. JENKS, The Story of Habeas
Corpus, in: Select Essays in Anglo-American Legal History 2, Boston 1908, S. 531-548.

103 Vgl. z. B. J. R. MADDtCOTT, Magna Carta and the Local Community 1215-1259, in: Past and
Present 102 (1984), S. 25-65.

104 Cartes Anglaises des Libertes, ed. Bemont, S. 34.
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recht gegen ihren König einräumt, wenn dieser König zukünftig das garantierte
Recht brechen sollte.

Der Artikel 61 der Magna Carta, der auch bereits in den Artikeln der Barone
enthalten war, ist der deutlichste Niederschlag der realen Kräfteverhältnisse im
Juni 1215. Denn darin gestand der König den Baronen zu, dass sie eine Kommis-
sion von 25 Männern wählen könnten, deren Aufgabe es war, die Einhaltung der
garantierten Freiheiten zu überwachen: z?ztz zM?etznf pro Düs ufrzützs szzz's o&soruarg,
Dncrg gf/zzccm o&serutzrz, pziccztz gf fzFerftzDs zyzzzzs gz's cozzcgssz'zzttzsT^ Tatsächlich erhielt
diese Kommission die Funktion einer Kontrollinstanz über den König und seine
Amtsträger. Jeglicher Verstoß von königlicher Seite gegen die zugesicherten Frei-
heiten konnte einer Gruppe von vier dieser Barone angezeigt werden, die diese
Klage dann dem König oder seinem Vertreter, falls der König sich auf dem Fest-
land befand, vortrugenT^ Damit begann eine Frist von 40 Tagen, innerhalb derer
der angezeigte Missstand abgestellt werden musste. Wenn dies nicht geschah, so
konnten die 25 Barone über den Fall beraten, und falls ihnen der königliche Ver-
stoß gegen die Freiheiten gravierend erschien, konnten sie handgreifliche Maß-
nahmen gegen den König und gegen seinen Besitz hin veranlassen: cf z'ffz uz'gzzzfz
zpzz'ntyttc Nzrorzes czzztz corzzzrzzzrzz'zz focz'zts ferm dz'sfrz'rzgcnf gf grzzuzzlzzzzzf ztos ztzozüs ozzzzzzüzzs

zyttz'Nzs pofgrztrzf, sczüccf per capczozicztz casfrorzzw, fgrrzzrzzztz, posscszorzzuzz, gf zzfz'z's ztzozfz's
zpzz'Nzs pofgnztif, z/ozzgc/tzgn'f gtngzzzfzzfzzztz sgcttz-zz/tzttz zzzTz'früzztz gorzurz...^ Dies war in
der Tat ein weitgehendes Widerstandsrecht gegen einen König, dessen Rechtsbe-
kundungen die Barone nicht trauten.'^ Und es war kaum vorstellbar, dass ein
König, der seine Amtsgewalt in stärkerem Umfang zurückgewonnen hätte, diese
Klausel noch akzeptieren würde. Sie war ein zu offenkundiger Beleg seiner
Schwäche.'^ Artikel 61 der Magna Carta war das Produkt einer extremen Situati-
on, in der sich die Kontrahenten zutiefst misstrauten und in der die augenblicklich
Stärkeren versuchten, ihren Vorteil institutionell festzuschreiben. So etwas konnte
kaum gelingen, und es hatte auch nicht lange Bestand. Aber in diesem Versuch,
die garantierten Freiheiten der Magna Carta durch eine bewaffnete Sicherheits-
klausel abzusichern, lassen sich Potential und Instrumente einer politischen Tradi-

105 Ebda, S. 37.
106 Ebda: ... z'fzz scz'iz'cef z?Mod, sz rzos pef jMsfz'cz'zzrzMS rzosfer, pef März nostrz, pei zdz'zyzzz's de wznz'sfrz's

zzosZrz's, z'rz zz/zzyMO ergzz zzlzzpzezz! de/zzzzyMerzzMzzs, ref zdz'zyMgH? zzrZz'coforMZM pzzcz's zzzzt sectznfah's Zrzzzzsgres-

sz /Mcrz'zzzMS, ef düz'cfzzzzz osZenszzwz /Merz'Z z^MzzZzzoz* NrozzzFMS de predz'cfz's pz'gz'zzfz z^Mzzzz^MC &zzz*ozzz'Hzs, z'dz

z^zzzztpor fzzzrozies zzccedzzzzt zzd zzos pg/ jMsfz'cz'zzrz'Mzzz zzosfrMzzz, sz'/Merz'?MMS extrzz regzzMW, propozzerztes zzo-
fü's excesszzwz; pefezrt zzt excessMMz d/zzzzz sz'ne ddzzcz'ozze fzzcz'zzzzzMS ezrzezzdzzrz.

107 Ebda, S. 37f.
108 Zur Bedeutung des Artikel 61 der Magna Carta für die Entwicklung des Widerstandsrechts

vgl. F. KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwick-
lungsgeschichte der Monarchie, 2. Auf). 1954, S. 233-238; vgl. auch VALENTE, The Theory and
Practise of Revolt, S. 67; zum Art. 61 in der historischen Situation 1215 vgl. HOLT, Magna
Carta, S. 78-81.

109 Vgl. etwa Henry de Bracton (f 1268) über die notwendige Stärke des Königs: Poferzfzz? pero
omzzes sz'&z SM&dz'fos deNf przzecedere (in: De legibus et consuetudinibus Angliae, Bd. 2, hg. von
George E. Woodbine, New Haven/London 1922, S. 305); vgl. dazu auch KAUFHOLD, Deut-
sches Interregnum, S. 98-135.
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tion erkennen, die in den folgenden zwei Jahrhunderten lebendig blieb und die
immer dann neu belebt wurde, wenn das Verhalten des Königs auch den wohl-
meinenden Baronen nicht mehr akzeptabel erschien. Die besondere Situation des
Juni 1215 ließ die Kräfte dieser Tradition so deutlich hervortreten, dass sie für die
historische Betrachtung erkennbar werden. Da sie in der folgenden Zeit häufiger
unter der Oberfläche wirkten, ist es wichtig, die Anteile am Geschehen von 1215
zu verstehen. Sie bestimmten die englische Verfassungsgeschichte im späten Mit-
telalter nachhaltig.

Der Artikel 61 stärkte die Position der 25 Barone noch dadurch, dass er alle
Untertanen des Königs dazu anhielt, diesen Wächtern über die königlichen Garan-
tien ihre Unterstützung durch einen Eid zu bekunden.'^' In diesem Fall verweist
der gemeinsame Treueeid der Untertanen ebenso wie die Einsetzung des
25köpfigen Ausschusses auf ein Milieu, das schon bei der unmittelbaren Vorge-
schichte der Magna Carta eine entscheidende Rolle gespielt hatte: auf die Stadt
London, deren Hinwendung zu den Rebellen den König schließlich zum Einlen-
ken gezwungen hatteV*

Die gemeinsame Eidesleistung war ein Mittel, mit dem sich die Mitglieder
städtischer Kommunen ihrer Zusammengehörigkeit versicherten, und aus der
Sicht der herrschaftlichen Autorität wurde dieser Eid, der die Begründung des
Zusammenschlusses nicht aus der Legitimation durch den Herrscher ableitete,
sondern eine eigene Legitimität beanspruchte, nicht gern gesehen.^ Die Londo-
ner, die sich erstmals 1141 in der Krise der Herrschaft Stephens als Kommune
konstituiert hatten, hatten dies in der Krise von Johanns Herrschaft erneut getan,
und sie wählten sich in diesem Zuge eine Art Stadtrat aus 24 aMermcü und einem

HO Tatsächlich ordnete der König die Eidesleistung auf die 25 Barone für alle freien Männer
seines Königreiches an, wenn er feststellen ließ: Ef zprzcMzzzzyzzg uoüzgn'f de terra jzzref z?zzod ad pre-
dz'cfa ozzzzzz'a exez?Menda pare&z't zzzazzdafz's predz'cfornzrz uz'gz'zzfz ^Mz'rzzyzze Izarozzzzzzz, et zyaod grazza&z'f zros
pro posse szro czzzzz z'psz's, et zros pzzMz'ce et iAere dazzzzzs iz'cezzcz'azzz jzzrandz czzzlz'&et z?zzz jzzrare votzrerzt, et
zzzzEz zzzzz^zzazzz jzzrare proEzTezzzas. Orzzzzes aatezzz z'dos de terra rprz per se et spozzte szza rzoizzerz'rzt Jzzrare
oz'gz'zztz ^zzzzzz^zze hzrozzz'&Ms de dz'strz'zzgezzdo et graoazrdo zzos czzzzr ez's,/acz'ezzzMS Jzzrare eosdezzz de zzzazzda-

to zzostro sz'czzt prededz'ctzzrzz est. (Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 38 (Art. 61)).
Ul Zur Rolle der Stadt London vgl. etwa HOLT, Magna Carta, S. 55-57; RlCHARDSON, The Mor-

row of the Great Charter; CHENEY, The Eve of Magna Carta; K. SCHULZ, „Denn sie lieben die
Freiheit so sehr". Kommunale Aufstände und die Entstehung des europäischen Bürgertums
im Hochmittelalter, Darmstadt 1992, S. 232-245; zum Eid in der kommunalen Welt vgl. etwa
P. PRODI, Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des
Okzidents (Schriften des Italienisch-Deutschen Instituts in Trient 11), Berlin 1997; DERS., Der
Eid in der europäischen Verfassungsgeschichte, München 1992; W. EBEL, Der Bürgereid als
Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, Göttin-
gen/Weimar 1958.

112 Zur Rolle des Eides in der Kommune vgl. u. a.: SCHULZ, „Denn sie lieben die Freiheit so
sehr", S. 5f.; vgl. auch G. DlLCHER, Conjuratio, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, Bd. 1, hg. von A. Er)er/E. Kaufmann, Berlin 1971, Sp. 631-633; P. BUCKLE, „Coniura-
tio". Die politische Karriere einer lokalen Gesellschaftsformation, in: Stadt-Gemeinde-
Genossenschaft. Festschrift für Gerhard Dilcher zum 70. Geburtstag, hg. von A. Cor-
des/J. Rückert/R. Schulze, Berlin 2003, S. 341-360.
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Bürgermeister."' Dieses Londoner Leitungsgremium mit 25 Mitgliedern war das
Vorbild für die Kontrollkommission, die der Artikel 61 der Magna Carta einführte.
Das ist nicht zuletzt daran erkennbar, dass eine erhebliche Zahl der Mitglieder des
Kontrollausschusses auch Mitglieder des Londoner Stadtrates waren. Wenn wir
nun noch berücksichtigen, dass die Kontrollinstitution, die die Magna Carta vor-
sah, ihre Aufgabe nach eigenem Selbstverständnis im Namen der comütMHM foczüs
ferraa (so der Wortlaut des Artikel 61) wahrnahm, dann sind die Parallelen zum
kommunalen städtischen Milieu kaum mehr zu übersehen. Tatsächlich hatte die
Krise von 1214/15 dazu geführt, dass sich die politischen Vorstellungen und die
Akteure aus der baronialen Aristokratie und aus dem Milieu der bedeutenden
Handelsstadt London einander so weit angenähert hatten, dass daraus eine ge-
meinsame Krisenstrategie erwuchs, die sogar den Transfer politischer Konzepte
ermöglichte. Denn das geschah 1215.

Was die Rebellen mit dem Artikel 61 der Magna Carta Vornahmen, war der
Transfer eines politischen Konzeptes, das sich im städtischen Leben bewährt hatte,
auf ein Königreich. So lässt sich der Vorgang wohl beschreiben. Es war der Trans-
fer eines Konzeptes, das aus der Erfahrung und dem Milieu der städtischen Kauf-
leute auf die relevanten Kräfte des englischen Königreichs übertragen wurde. Das
Ganze war ein Versuch. Aber es war ein Versuch mit einem enormen Potential, das
in den weiteren Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts bereits eine nachhaltige Wirkung
entfaltete.

Die englische Forschung hat wiederholt hervorgearbeitet, wie unscharf der
Begriff der comtttttnüas regtzz sei und welche unterschiedlichen Personengruppen
sich auf ihn beriefen. Sie hat auch die Frage, ob die Barone, die die Ausstellung
der Magna Carta 1215 erzwangen, vorwiegend im eigenen Interesse handelten
oder ob sie das Interesse des ganzen Königreichs im Auge hatten, wiederholt dis-
kutiert.Doch erscheint diese vorwiegend ereignisgeschichtlich gestützte Inter-

113 Vgl. dazu etwa Schulz, „Denn sie lieben die Freiheit so sehr", S. 217-245, bes. S. 226-232.
114 Die Liste der 25 Mitglieder des Kontrollgremiums findet sich bei Roger Wendover, in:

Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 2, ed. Luard, S. 604-606; zu den Mitgliedern des
Londoner Leitungsgremiums vgl. HOLT, Magna Carta, Appendix 8, S. 478-480; SCHULZ,
„Denn sie lieben die Freiheit so sehr", S. 239-241.

115 Es ließe sich einwenden, dass der Wortlaut der Magna Carta auch auf die Kanzlei des Königs
zurückging, der die Idee eines „kommunitären" Untertanenverbandes selber bereits formu-
liert hatte (vgl. oben). Aber in diesem Fall geht die Verbindung von Kontrollausschuß und
kommunalem Selbstverständnis auf die Rebellen zurück, wie sich aus dem Wortlaut der Ar-
tikel der Barone erkennen läßt: ...et XXVcam commana focias terrae disinngeaf et grauaFaaf
regem modis omni&as ^azhas poferaaf... (Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 22
(Art. 49)).

116 Vgl. etwa die klassische Untersuchung von S. REYNOLDS, Kingdoms and Communities in
Western Europe, 900-1300, 2. AuR. Oxford 1997, die allerdings weitgehend auf die rechts-
historische Aufarbeitung des Begriffs commam'h/ verzichtet und daher nur eine begrenzte his-
torische Differenzierung des Phänomens für möglich hält. Dies erscheint mir als eine prob-
lematische Verkürzung der Untersuchung.

117 Vgl. zuletzt VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 54-67; vgl. zu einem abgewoge-
nen Urteil vor allem J. HOLT, Rights and Liberties in Magna Carta, in: Magna Carta and Me-
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pretation ein wenig zu kurz zu greifen, da sie das historische Potential dieses Lö-
sungsversuches von 1215 nicht ganz erfasst. Zum Zeitpunkt der Magna Carta
bezeichnete der Begriff cozzzzzzzzzzz'Hs terrae in der Realität kaum mehr als eine Grup-
pe von Baronen, die im Name des Königreiches gegen den König auftraten. Aber
die Krise hatte Akteure aus verschiedenen sozialen Milieus zusammengeführt,
und ihr Selbstverständnis, als maßgebliche Kräfte der Gesamtheit des Königrei-
ches zu handeln und im Namen dieser cozrzzzzzzzzzTas zvytzz den König zu kontrollie-
ren, hatte zwar etwas anmaßendes, aber es wies auch in eine Zukunft, in der Baro-
ne, Gentry und städtische Kaufleute ihre Interessen im Parlament als einer
gemeinsamen Institution dieses Königreiches vortragen konnten. Dabei handelten
sie keineswegs immer im Einklang, und es wäre ein erhebliches Missverständnis,
wollte man in der allmählichen Formierung des Parlaments den Zusammenschluß
von Adel, Gentry, Städte- und Gemeindevertretern gegen den König sehen. Dies
war keine vordemokratische Geschichte, es war der König, der das Parlament
berief3^ Aber auf diese Weise wurde klar, dass der König vor wichtigen Entschei-
dungen den Adel und die Vertreter der Gentry und der Städte und Grafschaften
seines Landes hören musste. Im Laufe der hier untersuchten zwei Jahrhunderte
erhielt dieser Vorgang eine gewisse prozessuale Form. Der Rahmen, innerhalb
dessen die Meinungsbildung zu erfolgen hatte, wurde abgesteckt und es wurde
auch klar, welche Kräfte an dieser Meinungsbildung beteiligt werden mussten.
Das soziale Spektrum reichte über den Adel hinaus, auch wenn die treibenden
Kräfte fast aller hier untersuchten Verfassungskonflikte aus dem Kreis der Barone
kamen. Die Magna Carta enthielt verschiedene Bestimmungen, die den Interessen
der Kaufleute galten, und ihre Freiheiten waren immerhin allen freien Männern
des Königreiches garantiert worden: Cozzcessz'zzzzzs gcz'zzttz twztzzFzts FFgn's Jtotzzz'ztzFrzs
tvgzzz' zzoshz... ozzzzzgs F&grfafgs stt&scrz'phzs ...^

Das mochte in verschiedener Hinsicht eine Absichtserklärung sein, deren Um-
setzung erhebliche Defizite aufwies. Mancher freie Mann musste erfahren, dass
die Freiheiten eines Barons nicht seine Freiheiten waren, aber im Vergleich mit der
Entwicklung im Reich wird der Unterschied schon frühzeitig deutlich. Die Kon-
flikte in der Zeit König Heinrichs (VII.) (1222-1235), auf die noch einzugehen ist,
führten eher zu einer Abgrenzung der Interessen von Fürsten und Städten - etwa
in dem dezidierten Verbot von städtischen Bündnissen, das der König im Novem-
ber 1226 auf Druck der Fürsten erließW" Auch die Privilegien, die Friedrich II. in

dieval Government, hg. von dems., S. 203-215, hier S. 206-215; vgl. auch DERS., The Barons
and the Great Charter, in: ebda, S. 179-202.

118 Auf die entscheidenden Schritten in der Formierung des Parlamentes geht diese Untersu-
chung im weiteren Verlauf ein; die zentrale Rolle des Königs haben George Osbome Sayles
und Henry Gerald Richardson in einer Reihe von Publikationen immer wieder betont. Die
Argumentation ist in der knappen Studie von G. O. SAYLES, The King's Parliament of Eng-
land, London 1975 pointiert zusammengefasst.

119 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 27 (Art. 1); vgl. die Privilegien für die Städte
und Kaufleute, ebda, S. 29 (Art. 13), S. 32 (Art. 35), S. 33 (Art. 41).

120 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 294; vgl. zu einer Übersicht über die Regie-
rungsjahre Heinrichs (VII.) bis 1228: P. THORAU, König Heinrich (VII.) und die Territorien.
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diesen Jahren ausstellte, begünstigten nur die geistlichen und die weltlichen Für-
sten, wie ihre berühmten, durch die Forschung verliehenen Namen andeuten (Con-
/og&rah'o CMzrz przücz'pz'&Ms ecdeszahczs und Sfzzfzzftzm z'n/atzorgzn prz'z-zcz'pz'pMaz).^ Allein
die Tatsache, dass die neben dem König entscheidende Institution des spätmittelal-
terlichen Reiches das Kut^fzrsfgzzkolleg war, läßt erkennen, dass sich die Formie-
rung von Entscheidungsgremien auf der Reichsebene im fürstlichen Milieu voll-
zog. Die Magna Carta verdankte ihre Entstehung einer breiteren Allianz. Für die
weitere konstitutionelle Entwicklung in England musste sich erweisen, ob diese
Allianz auch in künftigen Krisen Zusammenkommen würde oder ob sie auf die
besondere Situation des Sommers 1215 beschränkt blieb. Für die Wirkungsge-
schichte der Magna Carta ist diese Konstellation von erheblicher Bedeutung, denn
die verschiedenen beteiligten Akteure und ihre unterschiedlichen Interessen
schlugen sich nicht nur in dem breiten Spektrum der Rechtszusagen nieder, die
König Johann gewähren musste, sondern sie führte auch zu unterschiedlichen
Haltungen gegenüber dem Dokument selber. Die Magna Carta war für die einen
eine handgreifliche Garantie, auf deren Wortlaut sie sich berufen konnten, wäh-
rend es für die anderen der Niederschlag einer politischen Grundkonstellation
war, die sie im Umgang mit dem König anstrebten, wobei der Wortlaut des Do-
kumentes weniger wichtig war, als die Tatsache, dass die Magna Carta ihnen auch
in Zukunft das Recht einräumte, zu den wichtigen Fragen des Königreiches ange-
messen gehört zu werden. In der Sprache der Magna Carta hieß dieses Verfahren
der Beratung cozrzzzifzzzg cozzszlz'zzzrz rggzzz'T^

Dieses Recht der Barone - denn hierbei ging es um den Anspruch der bedeu-
tenden Männer des Königreichs, vom König gehört zu werden - war mehr als eine
abstrakte Zusicherung. Die Magna Carta sah Ladungsfristen vor (mindestens
40 Tage), die der König zu beachten hatte, und sie hielt auch fest, dass die Ent-
scheidung in der entsprechenden Angelegenheit am vorgesehenen Tage von den
Anwesenden getroffen werden konnte - selbst wenn nicht alle erschienen wa-
ren.Hier ging es um die praktische Durchführung solcher Beratungen, die auch
bei gutem Willen aller Beteiligten unter den Kommunikationsbedingungen der

Untersuchungen zur Phase der Minderjährigkeit und der „Regentschaften" Erzbischofs En-
gelbert I. von Köln Herzog Ludwigs I. von Bayern (1211) 1220-1228 (Jahrbücher der deut-
schen Geschichte 22), Berlin 1998.

121 Vgl. oben Anm. 15.
122 Vgl. Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 29: . ..Nadaza scMfagiMw aei aaxz'daza

poMzzfMr z'a regao nosfro, az'si per cozaazaae coasdz'aaz regai aosfri ...(Art. 12); Ef ad izafzeadaaz coza-
azaae coMsz'ÜMzn regaz' de anxüz'o assz'dendo aiifer z^aaaz z'a fridas casz'das predz'cfz's...(Art. 14).

123 Ebda, S. 29f. (Art. 14). Aus dem Art. 14 geht hervor, dass das Recht auf Beratung des Königs
für die Prälaten des Reiches und die Kronvasallen (z'di z?ai de aodis feaeaf in capz'fe) galt: Ef ad
dadeadaza cozazaaae coasdz'aaz regai de anxüz'o assz'dezido adfer zpznra in frz'das casz'dns predicfz's, aei
de scafagz'o assz'dendo, saazzaoaerz'Jäciezaas arda'epz'scopos, episcopos, addafes, conrües, ef zaajores hä-
renes sz'gz'dafiza per ü'fferas aosfras; ef preferen/acieznns sawzmoaerz za generali per aicecoznz'fes ef dal-
iz'aos aosfros ozaaes idos pni de aodis feaeaf in capz'fe ad cerfaza dienz, sciiicef ad ferazz'aaza zynadra-
ginfn dieram ad nzinas, ef ad cerfaaz focaaz; ef in ozaaz'das iifferis iiiias snznznonz'cz'onis caasaaz
snzaazoaicioaz's exprz'zaezaas; ef sic Jäcfn sazazaoaicz'oae negocinnr ad dz'eaz assigaafaza procedaf se-
caadazzz coasdz'aaz z'doraza z^ai preseafes/aeriaf, ^aazaaz's aon ozzzzzes sazazzzozzz'fi aeaerz'af.
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Zeit nicht einfach zu organisieren war und die angesichts des tatsächlichen Zu-
standekommens dieser Bestimmung den König veranlassen mochte, die prakti-
schen Probleme als Entschuldigung dafür anzuführen, dass er die Beratung nicht
anberaumted'4 Dieser praktische Aspekt, der auf eine tatsächliche Erfahrung in
der Organisation solcher Beratungen schließen läßt, unterscheidet diese englischen
Regelungen von vergleichbaren Verfahren im Reich, wo man vom Wormser Kon-
kordat bis zur Goldenen Bulle durchaus Regelungen dafür finden kann, dass ent-
weder der König zu Bischofswahlen zu laden war oder die Kurfürsten sich zur
Beratung wichtiger Fragen des Reiches treffen sollten, wo man aber keine prakti-
sche Festlegungen für die Sicherstellung dieser Zusammenkünfte vorgesehen
hatte. Da die Reisewege im Reich in mehreren Fällen länger waren als in England
und da entsprechend auch die Kommunikation unter den Fürsten schwieriger
war, ist das Fehlen solcher Regeln für die praktische Durchführung solcher Ver-
sammlungen bereits ein Zeichen dafür, dass sie niemals einen Arbeitsrhythmus
entwickelten.

Für die Mehrzahl der englischen Barone war die Zusage, künftig vom König
zu den wichtigen Fragen gehört zu werden, von größerer Bedeutung als der ge-
naue Wortlaut des Dokuments. Der Überlieferungsbefund ist kaum anders zu
interpretieren. Von der Fassung der Magna Carta, die im Sommer 1215 ausgefer-
tigt wurde, sind noch vier Exemplare erhaltend^ Das könnte auch auf eine höhere
Verlustquote zurückzuführen sein, aber in diesem Fall lassen die Notizen der kö-
niglichen Kanzlei erkennen, dass von dem Dokument, das die Schreiber König
Johanns nach den Verhandlungen in Runnymede ausgestellt hatten, nur dreizehn
Kopien angefordert wurden.^ Die Mehrzahl dieser Exemplare (10) wurde einem
Mann des Erzbischofs von Canterbury übergeben, die restlichen gingen an weitere
BischöfeA' Damit erscheinen Stephen Fangton und die englischen Bischöfe als
Hauptinteressenten am genauen Wortlaut der Vereinbarungen. Dieses Interesse
schlug sich auch erkennbar in einer weiteren Sicherheitsmaßnahme nieder. Arti-
kel 62 der Magna Carta sah vor, dass Stephen Fangton und andere Prälaten ebenso
wie der päpstliche Fegat Pandulf Sicherheitsabschriften des Textes erstellen lassen

124 Wie sehr die praktischen Probleme einer Umsetzung des Beratungsanspruchs in den engli-
schen Verfassungskrisen dazu genutzt werden konnten, den jeweils anderen von den Bera-
tungen auszuschließen, wird etwa 1261 deutlich. König Heinrich 111. beklagte sich ausführ-
lich über die Organisation der Beratung, die ihn absichtlich von einer Teilnahme
ausschließen würde (Documents of the Baronial Movement of Reform and Rebellion. 1258-
1267 (Oxford Medieval Texts), hg. von R. F. Treharne/1. J. Sanders, Oxford 1973, Nr. 30 (8/9),
S. 214: 8. Re??! aada raiio t?aam rex prefeadii pofest sfare, sed ipsi de consiiio sic dicaai; uoiamas ef
decreuimns ifa/ieri.' nnüam aiiam rafionem prefeadeafes. 9. Rem/äciaaf Racfafas saos ei coasüia saa
in diaersis iocis domino rege aescieafe snper ^azhas aec rezynirnnf domianm regem saper doc, aec en?n
aocaaf ad coasiiiam pins zynam miaorem regai.).

125 Zur Überlieferungslage der Magna Carta vgl. Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont,
S. 24-26; HOLT, Magna Carta, S. 441A46 (Appendix 6); COLLINS, The Documents of the Great
Charter.

126 Vgl. zur Evidenz des Archivs: CHENEY, The Eve of Magna Carta, S. 340.
127 Ebda.
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sollten.'^ Und nach dem Ausweis des Red Book o/*Bzo excägpztgr wurden diese Si-
cherheitskopien auch tatsächlich erstellt und längere Zeit verwahrt.^ Dag Inter-
esse an der präzisen Sicherung des Wortlautes der Magna Carta war zu diesem
Zeitpunkt kein allgemeines Interesse der Barone, es war in erster Linie ein Interes-
se Stephen Langtons und der Geistlichen, die so dachten wie er. Langton war ein
Mann des Wortes, ein Gelehrter, zu dessen Selbstverständnis es gehörte, ein Be-
wahrer der Tradition zu seind^' In einem Kommentar zum Buch Deuteronomium
hatte er diese Rolle des Priesters charakterisiert, der für den König die Gesetzes-
texte im Wortlaut bewahrte. Von den Geistlichen bekam der König diesen Text zur
Verfügung gestellt, wenn er im Bedarfsfall eine Abschrift benötigte.^ So erscheint
der Erzbischof von Canterbury, der in dem Konflikt wiederholt als Vermittler auf-
getreten war, als ein Hüter des Wortlautes der Magna Carta. An ihn konnten sich
die Barone wenden, wenn das Vorgehen des Königs ihrem Rechtsverständnis wi-
dersprach. Die Magna Carta sah ohnedies vor, dass Langton eng in die Beratung
der 25 Barone eingebunden sein sollte, die die Entscheidungen des Königs prüften:
per jzttfz'cz'tzzn oz'yz'tzfz qttz'rzqttg ätzrozzztzn de ptzzLzts/zY zrzencz'o zöz/erzzzs z'tz secMrz'üzfe pacz's, uei
pgrjtttü'cz'ttt?? zwa/orzs ptzrfz's cortzrz&rzz, ttrza czttzz predz'cto Sfepätztto CazzfMzzn'ezrsz zzrcfzz'epz's-
copo, sz Interesse poferz'i, ef zdz'z's pztos secz^zrz %d Boc uocare uoüzerz'fT^

So plausibel eine solche Aufgabenbeschreibung für den Erzbischof von Can-
terbury im Lichte seines erkennbaren politischen Engagements und seines theolo-
gischen Hintergrundes erscheint'^ - die Feststellung, dass die Bewahrung des
Wortlautes der Magna Carta in hohem Maße ein Anliegen des Erzbischofs von
Canterbury war, deckt sich nur bedingt mit den erhaltenen Berichten. Der bereits
zitierte Radulph von Coggeshall hatte das Geschehen so dargestellt, dass die Be-
dingungen des Friedensschlusses zwischen dem König und den Baronen, die man
aufgrund der Vermittlung unter Leitung von Stephen Langton beschwor, alsbald
schriftlich festgehalten wurden, so dass jede Grafschaft in England eine eigene
Urkunde mit demselben Wortlaut erhalten sollte, beglaubigt durch das Siegel des
Königs.^ In der Praxis hätte das bedeutet, dass die königliche Kanzlei für jeden
der etwa 34 Sheriffs, die den englischen Grafschaften vorstanden, eine Kopie des

128 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 38f.: Et z'KSHper ^ecz'znns eis ^'eri älteres festizno-
niaies patentes dozntwz Stepdani Canfnarienszs arctn'epz'scopz, doznzni Henne; DnMinensis arctziepisco-
pz, et epz'scopornzn predz'cfornzn et znagistr; Pandntp', snper secnrz'fafe ista et concessz'ondzns pre/afzs.

129 The Red Book of the Exchequer, Bd. 1 (Rolls Series), hg. von H. Hall, London 1896, S. CXX;
vgl. auch Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 39, Anm. 1.

130 Vgl. etwa KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe.
131 Vgl. die Textbeispiele in: D. L. D'AVRAY, Magna Carta: its Background in Stephen Langton's

Academic Biblical Exegesis and its Episcopal Reception, in: Studi Medievali, 3 Ser. 38 (1997),
S. 427H38; vgl. dazu KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe, S. 58f.

132 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 36 (Art. 55).
133 Vgl. etwa KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe.
134 Radulphus de Coggeshall, Chronicon, ed. Stephenson, S. 172: fnferzzenz'entdzMS zfa^ne ardn'epis-

copo CantHarz'ensz cnzn pinriäns coepz'scopz's et tzaronz'&ns nonnndz's, zynas; pax z'nter regem et izarones
Tzunafa est, et faetts sacrosancfzs alz oznndzns znuzoiaMifer tenenda pzratMr, etz'am a rege. Mox zgitnr
ybrnza pacz's in cäarta est compretzensa, ita z^zzod singnä comttafns tottns Angäae stngntas nntns teno-
rz's izaizerent edartas regio sigido coznznzznifas.
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Textes ausgefertigt hätte. ^ Es hat bedeutende englische Forscher gegeben, die
dieses Verfahren für selbstverständlich gehalten haben,aber es gibt auch die
kritischen Stimmen sehr guter Kenner der Archive, die aufgrund der Uberliefe-
rungslage zu einer zurückhaltenden Erwartung gegenüber der königlichen Publi-
kationstätigkeit im Falle der Magna Carta neigen A' Diese Skepsis gegenüber der
tatsächlichen Verbreitung der Magna Carta von 1215 erscheint sehr begründet. Sie
erhält nicht nur Unterstützung aus der Evidenz der Archive, sondern sie wird
auch durch den Vergleich mit anderen, fast zeitgleichen Publikationsbemühungen
gestützt, die die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit solcher Veröffentlichungs-
kampagnen auf ein realistisches Maß reduzieren. Im Falle der Verbreitung der
Magna Carta von 1215 ist die vergleichende Methode ein notwendiges Verfahren,
denn sie führt zwei Entwicklungen zusammen, die jede für sich eine prominente
Stellung im 13. Jahrhundert einnehmen, die aber in ihren durchaus bescheidenen
Anfängen deutliche Parallelen aufweisen. Durch den Vergleich erhalten die Erwar-
tungen, die man an die Verbreitung dieser Dokumente richtete, ein realistisches
Maß. Die Rede ist vom IV. Laterankonzil und seinen Kanonesd^

Im November 1215 kam in der Lateranbasilika die größte Kirchenversamm-
lung zusammen, die das Mittelalter bis dahin erlebt hatte. Über 1200 Prälaten
(ca. 400 Bischöfe, 800 Äbte und Prioren) und zahlreiche weltliche Herren oder
deren Vertreter fanden sich zu dem Konzil in Rom eind^ Auch Stephen Langton
war unter den Anwesenden.^ Er hatte einen schwierigen Stand, denn seine Ver-
mittlungsbemühungen in England waren bei Befürwortern von König Johanns
Politik auf scharfe Ablehnung gestoßen, und die Kritik war Innozenz III. in Form
massiver Vorwürfe gegen den Erzbischof von Canterbury unterbreitet worden:
SügggsfMm gsf zzMUztz domzzzo ptzpag zjzzcU domüms CanfMangüsis z'tzcenfor gssgf fzaz'as
tawüRas z'zz Azzgiza oHz. ^ Papst Innozenz III., der nach dem Einlenken Johann Oh-
nelands 1213 als Lehnsherr Englands agierte, hatte die Magna Carta am 24. August

135 Zu den Sheriffs und den Grafschaften zu Beginn des 13. Jahrhunderts vgl. W. L. WARREN,
The Governance of Norman and Angevin England 1086-1272 (The Governance of Eng-
land 2), London/Melbourne/Auckland 1987, S. 133-144.

136 Vgl. den einflussreichen Beitrag von R. L. POOLE, The Publication of Great Charters by the
English Kings, in: The English Historical Review 28 (1913), S. 444-453.

137 Vgl. etwa CHENEY, The Eve of Magna Carta, S. 340; COLLINS, The Documents of the Great
Charter; HOLT, Magna Carta, S. 255-266. Interessant ist, dass die Autorin der jüngsten Arbeit
zu diesem Thema zwar die Bedeutung der Ausstellung der Urkunden in der Krise von 1215
betont (VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 54: „The basic ,method of Reform' in
1215 was to draw up documents ..."), dass sie aber die praktische Frage der Verbreitung
nicht thematisiert. Hier scheint die Erwartung einer hohen Leistungsfähigkeit des königli-
chen Apparates nachzuwirken, die auch den Aufsatz von Poole durchzieht.

138 Zum IV. Laterankonzil und seinen Kanones vgl. Constitutiones Concilii quarti Lateranensis,
ed. Garcia y Garcia.

139 Vgl. zu den Konzilsteilnehmern R. FOREVILLE, Lateran 1-IV, Mainz 1970, S. 296-298.
140 Zur Anwesenheit Langtons auf dem Konzil vgl. Memoriale fratris Walteri de Coventria,

Bd. 2 (RS 58,2), hg. von W. Stubbs, London 1873, S. 227f.
141 Ebda, S. 228.
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1215 scharf verurteilt und für ungültig erklärt.*^ Dabei läßt das päpstliche Schrei-
ben erkennen, dass der Papst den Wortlaut des Dokumentes, dessen Bestimmun-
gen er kassierte, gar nicht kannte. Er sprach von der Magna Carta in ungefähren
Begriffen (composz'fttm Fttzttsaicd?') und verlangte von den Baronen, sich ihrem Kö-
nig zu unterwerfen; über die Rebellen und ihre Anhänger sprach er die Exkom-
munikation ausd^ Als Exkommunizierte fanden die Vertreter der rebellischen
Barone und der Prälaten, die König Johann kritisch gegenüberstanden, auf dem
Konzil kein Gehör (^ttz'hns tarnen gxcoztttttttttz'cafz'ottz's o&Jecftts esf üftt/zts, zzozz esf tzzt-
dz'etzfz'a tfzzüz)W Die päpstliche Missbilligung verhinderte, dass Stephen Langton
seine Politik verteidigen konnte.^

Auch das andere große politische Thema dieser Jahre kam auf dem Konzil
noch einmal zur Sprache und führte zu einer leidenschaftlichen Auseinanderset-
zung. Die Anhänger Friedrichs II. und Ottos IV. machten sich gegenseitig heftige
Vorwürfe. Nur mit Mühe konnte der Papst die Widersacher zur Ordnung rufen.
Dzz fzgz'dc Pzzrfgz'gzz z'rz BcscFzitzp/ztrzgen zzzzstzmcEczz, der Papst zrzz't der Hazzzt cz'rz Zcz-
cfzezz.i^ Die Würfel waren gefallen, der Papst bezog eindeutig Stellung für Fried-
rich II., der Welfe erhielt keine dritte Chance.^ So führte das Konzil die beiden
großen Streitfragen, mit denen diese Untersuchung begonnen hat - den Streit um
den deutschen Thron infolge der Doppelwahl von 1198 und den Konflikt um die
Stellung des englischen Königs im Umfeld der Magna Carta von 1215 - noch ein-
mal vor einer großen Versammlung zusammen. Und es verband diese Streitfragen
bei dieser Gelegenheit nicht in der Sache, aber im Umfeld mit einer Frage, die uns
auch im Zusammenhang mit der Verbreitung der Magna Carta schon beschäftigt
hat: Auf welche Weise wurde die Durchsetzung der Reformbeschlüsse von 1215 -
in diesem Fall der Beschlüsse zur Reform der Kirche - eigentlich erreicht?

Das IV. Laterankonzil bot ein halbes Jahr nach dem Friedensschluß in Runny-
mede ein Lehrstück über die Verbreitungsmöglichkeiten von Reformtexten im
frühen 13. Jahrhundert. Dazu wurde der ganze Apparat der abendländischen Kir-

142 Selected Letters of Pope Innocent III, ed. Cheney/Semple, Nr. 82: ... de coazzaaa; /ratraza
aostroraaz coasz'tz'o, cozaposz'taaz tzazasazodz repro&aazas et dazapaazaas, salz zaterzzzz'aatzoae
aaatdezaatz's prola'&eates ae dz'cfas rex eaza oizserzzare presaazat, aat &aroaes caaz cozapiz'cdzas safs
z'psaza exz'geat, taza cartaaz tyaaza oNz'gatz'oas sea caatzöaes ^aecaza^ae pro z'psa uei de z'psa saat Jäcte,
z'rrz'taates peaz'tas et cassaates at aado aa^aaza teazpore atayaara tzatzeaatpz'rzaz'tateaz.

143 Memoriale fratris Walteri de Coventria, Bd. 2, ed. Stubbs, S. 228: Excozazaaaz'catz saat... oazaes
z?az regeza Aagtz'ae z'a tzac paz*te z'zpestaFaat caaz adjatozdizas et Jaatoz*dzas eoraza.

144 Ebda.
145 Ebda: Sed z^aoaz'aza z'atedexz't gratz'aaz doazz'az szlzz sahtractaaz, paaca zzerFa de caetero z'a coacz'Iz'o Jecz't.
146 Vgl. dazu: S. KUTTNER / A. GARCIA Y GARCIA, A New Eyewitness Account of the Fourth

Lateran Council, in: Traditio 20 (1964), S. 115-178.
147 Ryccardi de Sancto San Germano, Chronica (Rerum Italicarum Scriptores 7,2) hg. von C. A.

Carufi, Bologna 1938, S. 148. Die Auseinandersetzung um die deutsche Krone mit Rede und
Gegenrede ebda, S. 71-73.

148 Vgl. die Stellungnahme des Papstes bei KUTTNER/GARCIA Y GARCIA, A New Eyewitness
Account, S. 128: ... saNaaxz't tzz'ac doazz'aas papa dz'ceas izec uertza: 'Nadz detzet esse datzzaaz: Qaod
prz'acz'pes Adezaaaaz'e et z'azperz'z cz'rca Erz'derz'caaz Cecz'iz'e regeza Jeceraat, rataaz Izatzeazas, z'zaazo z'psaza
Jcazere et proazozzere z'a oazazlzas zzotazaas et cozapfetzz'azas'.
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che mobilisiert. Zumindest war dies das Ziel. Das Konzil war sorgfältig vorbereitet
worden. Schon am 19. April 1213 war die Einladung Vi'rzeam Domim SatmofF ergan-
gen und hatte die beiden Hauptanliegen, die Vorbereitung eines neuen Kreuzzu-
ges und die Reform der Kirche, ausdrücklich benannt. ^ Die Prälaten sollten nicht
nur möglichst vollzählig erscheinen (fn garer Prom'nz sotten gzh oder zwei Sa/ragart-
tttsctzö/e zar Betreaaag der Christen zaräctdztettzea), sie sollten auch den Reformbedarf
eifrig ermitteln und dem Konzil unterbreiten. Alles, was die Zustimmung des
Konzils finde, solle zum Lob und zur Ehre Gottes, zum Heil und zur Errettung der
Seelen und zum Wohl und Nutzen des christlichen Volkes gebilligt und beschlos-
sen werdend^' Damit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt für den Ver-
gleich: Wie wurden die Kanones des Konzils formuliert und verabschiedet, und
wie wurden sie anschließend in der Christenheit bekannt gemacht, damit die be-
schlossenen Reformen eine Wirkung entfalten konnten? Tatsächlich ist die Ant-
wort gar nicht so einfach, denn obwohl das IV. Laterankonzil eine so gut besuchte
Versammlung von Männern war, die mit dem geschriebenen Wort selbstverständ-
lich umgingen, sind nur wenige Berichte über den Verlauf des Konzils erhaltend^
Der aus der Sicht unserer Fragestellung hilfreichste stammt von Richard von San
Germanod^ Er schildert den Ablauf der drei feierlichen Sitzungen des Konzilsple-
nums unter der Leitung des Papstes, und er vermittelt dabei den Eindruck einer
Versammlung, die sich über strittige Fragen leidenschaftlich ereifern konnte.^
Der Fall des deutschen Thronstreites zeigte, wie schwierig es war, wichtige Anlie-
gen in einer so großen Versammlung zu erörtern. Und der knappe Bericht über die
letzte Sitzung des großen Konzilsplenums schildert in biblischen Worten einen
päpstlichen Auftritt, der den Führungsanspruch seines Amtes wirkungsvoll in
Szene setzte: Am Montag atzep dem tetzien Tag im Nooemtzer ... zeigte sictz der Herr
Papst zam dritten Maie; wie ein Bra'atigam ging er tzeroor ans der Kammer stieg die Sta-
ren empor and setzte sied an/den Ricdterstnid ..T^ Innozenz hielt eine letzte Anspra-
che, bekräftigte noch einmal die Beschlüsse des Konzils gegen Joachim von Fiore
und hob die Rechtmäßigkeit von Friedrichs II. Königswahl hervor. Danach verab-

149 Innocentius III., Opera Omnia tomis quatuor distributa, Bd. 3 (Patrologia Latina 216), hg. von
J. P. Migne, Paris 1855, S. 823-825 (Regesta Pontificum Romanorum, ed. Potthast, Nr. 4706).

150 Ebda, S. 824.
151 Vgl. zur Quellenlage die Einleitung in: Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, ed. Garcia

y Garcia, insb. S. 6.
152 Vgl. oben Anm. 147.
153 Vgl. etwa Ryccardi de Sancto San Germano, Chronica, ed. Carufi, S. 72: Ad paod, canz rzedenf

ipsi confnznayH respozzdere, et Marcta'one??! z'psazn in saa obiecfz'one argaere eorazzz princz'pio obsfifif
nzarcbio, et ordine farbafo responsi adiecif paod z'psi Medz'ofanenses rzerbanzTäcere pro Oddone non po-
feranf, canz fazn^aanz z'psz'as Jäafore sei cozzzpiz'ces sinrdi essenf excoznznnanicnfione iz'gaii, et ex eo zna-
xz'zne, t?nod eoranz ciuifas Pafarenos/zueref z'n/zdei crisfiane confenzpfanz. Qaod canz egre nizniazn^er*
rent Medz'ofanenses, ipsi nzarctzz'onenz ipsanz znenfifanz/aisse, ceferz's aadienfibas, aifa ooce cfaznanfes,
paz'a pars afrapae z'zz confanzeiianz proranzpebanf, doznz'nas papa znana z'nnaif et egredienfz'bas ceferz's,
z'pse ecciesiazn esf egressas.

154 Ebda, S. 72f.: Die rzero iane aifz'zno znensis Nouenzbrz's, in pesfo sciiz'cef beafz' Andree, die fazn
soiienzpni et nzenzoranda in eanz ferbio se nzani/esfarzz'f doznz'nas papa egrediens fanz^aanz sponsas de
faiazno sao, et ascendens sedif pro frz'banafi.
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schiedete das Konzil 70 Dekrete.Der Bericht liefert keinen Hinweis darauf, dass
diese Dekrete, die den Kern des Reformanstoßes formulierten, der von dem Konzil
ausgehen sollte, zuvor von der Versammlung beraten worden seiend^ Es gibt
keine Spuren einer Erörterung des Für und Wider bestimmter Kanones, wie es sie
über die Frage der deutschen Thronbesetzung gegeben hatte. Und es erscheint
unsicher, wie weit die genauere Kenntnis von den verabschiedeten Reformbe-
stimmungen bei den Teilnehmern der Versammlung ging. Der Eindruck, den Ro-
ger Wendover aufzeichnete, sollte die Erwartungen dämpfen. Der englische
Mönch und Chronist fasste die Reformanstrengung mit knappen Worten zusam-
men: ... trcüafa stnü in pUtio cottcz'ü'o capz'ftda scxagzüfa, aüz's piacaMz'a ah^ttc aiz'zs
uz'&fzarzfzzr ongrosaW' Tatsächlich waren es 71 Kanones, und man wird sich durch-
aus fragen können, ob sie alle in vollem Wortlaut vorgetragen wurden, bevor das
Konzil seine Zustimmung gab.^ Dies wäre ein langwieriger Vorgang gewesen,
und der Bericht Richards von San Germano liefert darauf keine Hinweise. Doch
wäre auch ein alternatives Szenario vorstellbar: das Konzil gab seine grundsätzli-
che Zustimmung zu der Auswahl und der Ausrichtung der Bestimmungen, und
die genaue Formulierung des Wortlautes wurde der päpstlichen Kanzlei überlas-
sen. Es war auch nicht unbedingt erforderlich, über alle Kanones zu beraten. Eine
Reihe der Beschlüsse des IV. Lateranum formulierte keine neuen Anliegen, son-
dern bekräftigte die traditionelle Lehre der Kirche. Die Verabschiedung als Kon-
zilskanon diente in diesen Fällen der Bekräftigung eines alten Anliegens.

Damit die alten und die neuen Bestimmungen in der ganzen Kirche verbreitet
würden, sollte ein bewährtes System in Anspruch genommen werden. Die Kano-
nes des Konzils sollten auf den Provinzialsynoden, die die Erzbischöfe jedes Jahr
abhielten, bekannt gemacht werden, damit sie in das Bewusstsein der Kleriker
übergingen.^ Innozenz verlangte auch, dass zur besseren Umsetzung dieser
Maßnahme in jeder Diözese geeignete Männer ernannt würden, die den Reform-
bedarf ermitteln und dem Erzbischof und seinen Suffraganen mitteilen sollten. Die
notwendigen Maßnahmen sollten dann auf den jährlichen Diözesansynoden mit-
geteilt werdend^ Dies war nicht nur eine Empfehlung, vielmehr drohte der Papst

155 Ebda, S. 73: et sawcta si/wodus LXX capitata prowzuigapif.
156 Vgl. dazu auch Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, ed. Garcia y Garcia, insb. S. 5-11.
157 Roger de Wendover, Liber qui dicitur Flores Historiarum, Bd. 2 (Rolls Series 84,2) hg. von

H. G. Hewlett, London 1887, S. 156.
158 Vgl. den Text der Kanones bei Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, ed. Garcia y Gar-

cia, S.41-118.
159 Die Vorschrift zur Publikation der Konzilsbeschlüsse findet sich in Kanon 6 des

Lateranum IV, Constitutiones Concilii quarti Lateranensis, ed. Garcia y Garcia, S. 53: Sicwt
otiwz a sawctis patri&us zioscÜMr iwstitutuwz, wzetropoiitawi siwgwiis awwis cuw? suis sw^fagaweis
prouiwciatia wow owzittawt cowciiia cetetzrare, iw ^uitzus de corrigewdis excessitzws et wzoritzMS
re/orwMwdis, presertiwz iw ciero, ditigewtewz tzatzeawt cuwz Dei tiwzore tractatzuw, cawowicas regwias et
wzaxiwze <?Me Statute swwt iw Eoc geweraii cowciiio reiegewtes, Mt eas Jaciawt o&seruan, delw'taw? pewawz
trawsgresson'&MS iw/tigewdo.

160 Ebda.



Zwei Ordnungsentwürfe für das 13. Jahrhundert 91

jedem Prälaten, der sich diesem Verfahren entzöge, mit dem Entzug seines Am-
tesd^

Das klingt nach einem effizienten Vorgehen, das die bewährten Strukturen
nutzte, um die Beschlüsse des Konzils in der Christenheit zu verbreiten. Die Vor-
aussetzungen erschienen günstig, schließlich waren auf diesem Konzil im Lateran
mehr Prälaten Zusammenkommen, als jemals zuvor im Mittelalter. Wenn diese
Männer der Kirche sich den Reformgeist zu eigen machten, den Innozenz verlang-
te, wenn sie vielleicht noch etwas länger in Rom blieben, bis sie selber eine Ab-
schrift der Kanones erhalten hatten, die sie dann mit in ihre Kirchenprovinz oder
zumindest ihre Diözese mitnehmen konnten, dann konnten sie deren Wortlaut auf
der nächsten Synode in ihrer Heimat bekannt machen. Angesichts solcher Bedin-
gungen konnte man eine Verbreitung der wichtigen Beschlüsse in angemessener
Zeit erwarten. Und hier beginnt das Problem.^

Erzbischof Stephen Eangton war noch längere Zeit in Rom geblieben, und
kehrte erst 1219 nach Canterbury zurück.^ Eg dauerte allerdings noch bis 1222,
dass er eine Synode in Oxford abhielt, auf der er die Kanones des IV. Laterankon-
zils publik machen ließ. In Oxford wurden die Texte offenbar im Wortlaut vorge-
tragend^ Die Synode von 1222 sorgte in der Tat für eine erkennbare Zunahme von

161 Ebda: Qais^ais aatew! Eoc saiatare statatam wegiexerit adimpiere, a sai execatiowe officii saspewda-
tar.

162 Vgl. zur Verbreitung der Kanones des IV. Laterankonzils in England etwa: M. GlBBS/J. LANG,
Bishops and Reform: 1215-1272: with Special Reference to the Lateran Council of 1215, Ox-
ford 1934; vgl. für das Reich: P. P. PlXTON, The German Episcopacy and the Implementation
of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216-1245. Watchmen on the Tower, Lei-
den/New York/Köln 1995; S. UNGER, Generali concilio inhaerentes statuimus. Die Rezeption
des Vierten Lateranum (1215) und des zweiten Lugdunense (1274) in den Statuten der Erzbi-
schöfe von Köln und Mainz bis zum Jahr 1310 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheini-
schen Kirchengeschichte 114), Mainz 2004.

163 Vgl. GlBBS/LANG, Bishops and Reform, S. 107; vgl. zu den späten Jahren von Stephen Lang-
ton auch: F. A. CAZEL, The Last Years of Stephen Langton, in: The English Historical Re-
view 79 (1964), S. 673-697.

164 Vgl. die Beschlüsse der Synode von Oxford 1222 in: W. LYNDWOOD, Provinciale (seu consti-
tutiones Angliae), continens constitutiones provinciales 14 archiepiscoporum Cantuarien-
sium, Oxford 1679, dort wird für die Verbreitung der Beschlüsse vorgeschrieben (S. 9): Lft aa-
tew! owrwiayiwe Eowo cowciadawtar; Eaterawewse Cowciiiarw saE Sawcfae Recordah'onis Papae iwwocew-
tio ceieEratawr in praestatiowe Deczfwaraw? & aiiis capifaiis praecipiwras oEseruari & iw Sywodis Epis-
copaiz'Eas Cowstitatiowes iiiias Cowciiii wwa cawz istis, proat oideEifar expedire, ooiawras recitari; vgl.
auch: B. E. FERME, Canon Law in Late Medieval England. A Study of William Lyndwood's
Provinciale with Particular Reference to Testamentary Law (Studia e textus historiae iuris
canonici 8), Rom 1996; vgl. auch: Dunstaple Annals, in: Annales Monastici, Bd. 3, ed. Luard,
S. 76: Eodewz awwo, post PascEa, StepEawas Cawtaariewsis arcEiepiscopas, apad Oxowiarw cowciiiaw!
(ceieEraJoit wrewse Apriii; aEi recifataw est et oEseruari mawdainw! cowciiiaw! Eaterawewse ... Et capi-
tata wznita sawt iEi de wooo statata; Memoriale fratris Walteri de Coventria, Bd. 2, ed. Stubbs,
S. 251: CeieEratnwz est cowciiiaw! prouiwciaie apad Oxowaaw a doww'wo StepEawo Cawtaariewsi arcEie-
piscopo, cam episcopis sa^yfagaweis et aEEatiEas, iw cowoewtaaii ecciesia de Oseweya, iw XV. dies post
PascEa; aEi ^aaedarw iwstitate cowciiii geweraiis saE fwwocewtio papa ceieErati, caw! <?aiEasdaw! adiec-
tiowiEas pro ewzewdatiowe cieri et popaii, soiiewrwiter sawt recitata et prow!aigata; C. R. CHENEY, Le-
gislation of the Medieval English Church, in: The English Historical Review 50 (1935), S. 193-
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Manuskripten, die die Statuten des IV. Laterankonzils enthielten. Es sind etwa 50
Handschriften bekannt, deren Entstehung sich auf die Synode von Oxford zurück-
führen läßt.'"" Die Jahrzehnte nach der Synode waren eine Phase intensiver Text-
produktion in der englischen Kirche, und dieser Befund stützt die Annahme, dass
es die Geistlichen im Umfeld von Stephen Langton waren, die an der Niederschrift
der Magna Carta ein besonderes Interesse hatten.^ Aber die Bemühungen der
Prälaten um eine Textfassung der Provinzialstatuten galten nur bedingt dem Wort-
laut der Kanones. Die überlieferten Handschriften vermitteln den Eindruck, dass
ein brauchbarer Text kein erstrangiges Anliegen gewesen sei. Christopher Cheney
hat die Eindrücke seiner langen und intensiven Beschäftigung mit den Diözesan-
statuten dieser Zeit nüchtern zusammengefasst: „ignorance, neglect, and misun-
derstanding".^ Die Textgestalt deutet in vielen Fällen auf Desinteresse und einen
recht freien Umgang mit der Vorlage hin, wobei die Änderungen, Ergänzungen
oder Zusammenfügungen selten sinnvoll warend^ Dies ist ein Befund, den auch
die Überlieferung der Magna Carta in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts
ergibt. Wir kommen noch darauf.

So entsteht der Eindruck, dass in dieser Phase die Textfassungen nicht das
Hauptinstrument der Reform waren. Die oftmals problematische schriftliche Fas-
sung stützte ein Rechtsverständnis, dessen Kern nicht von der Niederschrift ab-
hing. Allerdings ist dies der Charakterzug einer Übergangsphase. Denn angesichts
von 71 Kanones des Laterankonzils von 1215, die nicht nur bekannte Vorschriften
wiederholten, und angesichts von 62 Artikeln der Magna Carta aus dem gleichen
Jahr, die viele bekannte Rechtsvorstellungen enthielten, aber auch präzise Gewich-
te, Fristen, Zahlungen festlegten, muß man die Frage stellen, inwieweit die Wirk-
samkeit detaillierter Bestimmungen von einer verlässlichen Überlieferung abhing?
Mußte eine Präzisierung nicht auf längere Sicht scheitern, wenn sie nicht von einer
eindeutigen und überprüfbaren Referenz begleitet wurde? Die Frage führt uns zu
den Konflikten des 13. Jahrhunderts, die auf die Magna Carta folgten. Spielte die
große Urkunde bei der Sicherung der erlangten Freiheiten eine erkennbare Rolle
oder blieb sie eine Episode? Gelang die angestrebte Kontrolle der königlichen
Macht? Es empfiehlt sich, die Entwicklungen im Reich vergleichend heranzuzie-
hen, die zu Beginn des Jahrhunderts für das Königtum so krisenhaft begonnen
hatte. Doch geht es bei der Berücksichtigung des Reiches nicht nur um die verglei-

224, 385M17, hier S. 2086; danach auch in: DERS., The English Church and its Laws 12th-14th
Centuries (Variorum Collected Studies Series 160), London 1982.

165 CHENEY, Legislation of the Medieval Engiish Church, S. 218.
166 Vg], ebda („It may be said, that the legislation of the English Church in this period [i.e. 1222-

1342] exceeds in bulk and importance all that was produced in other periods of the middle
ages").

167 C. R. CHENEY, A Group of Related Synodal Statutes of the Thirteen Century, in: Medieval
Studies presented to Aubrey Gwynn, SJ., hg. von J. A. Watt/J. B. Morrall/F. X. Martin, Dublin
1961, S. 114-132, hier S. 132; zuletzt in: DERS., The English Church and its Laws 12^-14th cen-
turies (Variorum Reprints), London 1982, VIII, S. 132.

168 CHENEY, Legislation of the Medieval English Church, S. 219f.; jetzt auch in: DERS., The Eng-
lish Church and its Laws, I, S. 219f.
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chende Perspektive, vielmehr kreuzten sich die Geschichten in der Mitte des
13. Jahrhunderts, und die Verstrickungen in die Reichsgeschichte führten die
schwerste Krise des englischen Königtums seit der Magna Carta herbei.





Kapitel 3

Der Rhythmus politischer Krisen im 13. Jahrhundert

Tatsächlich ist es kaum möglich, die Wirkungsgeschichte der Magna Carta von
1215 im 13. Jahrhundert zu verfolgen. So interessant es wäre, die Kommission der
25 Barone bei der Überprüfung von Beschwerden gegen Amtsträger des Königs zu
sehen - wir müssen doch zunächst darauf verzichtend Denn der Artikel 61 der
Magna Carta blieb nicht lange in Kraft. Er war der Ausdruck des baronialen
Misstrauens gegen König Johann gewesen, doch Johann starb schon im Jahr nach
dem Erlaß der Magna Carta am 18. Oktober 12163 Sein Sohn, Heinrich III., war ein
Junge von neun Jahren, zu jung, um das Land allein zu regieren, und zu jung, um
das Misstrauen der Barone zu erwecken.^ Als er den Thron bestieg, legten ihm die
Barone die Urkunde mit den Freiheitsgarantien zur Bestätigung vor, und Heinrich
bestätigte sie im Jahre 1216 und 12173

Der junge englische König erhielt einen Vertrauensvorschuß. Die Magna Car-
ta, die Heinrich III. 1216, 1217 und schließlich 1225 bestätigte, war um eben jene
Passagen gekürzt worden, die eine institutionalisierte Kontrolle der Politik des
Herrschers vorgesehen hattenT Insbesondere der Widerstandsartikel 61 der
Magna Carta von 1215 verschwand ersatzlos. Die mächtigen Männer verzichteten
auf das Kontrollgremium der Fünfundzwanzig, was nicht bedeutete, dass sie auf
die Mitsprache im königlichen Rat verzichteten. Im Gegenteil. Weil die Beratungs-
praxis nun wieder das normale Maß erlangte, konnte man auf die Institutionalisie-
rung der Kontrolle verzichten. Es ging den Baronen darum, gehört zu werden. Die
Machtstellung, die der Artikel 61 den Überwachern der königlichen Politik einge-
räumt hatte, war eine misstrauische Gegenreaktion gegen eine königliche Politik

1 Für einen ersten Überblick über die Geschichte Englands im 13. Jahrhundert vgl. CARPENTER,
The Plantagenet Kings.

2 Vgl. WARREN, King John, S. 254f.
3 Zur Minderjährigkeit Heinrichs III. vgl. die grundlegende Studie von CARPENTER, The Mino-

rity of Henry III.
4 Vgl. ebda, S. 22-25 und 60-63.
5 Zu den Texten der Magna Carta von 1216 und 1217, von denen noch ein Original (1216),

bzw. noch drei Originale (1217) existieren vgl. Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont,
S. 45-60 (Text der Magna Carta von 1225 mit den hervorgehobenen Änderungen gegenüber
1216, 1217), TURNER, Magna Carta, S. 83; der Text der Magna Carta von 1225 (von der noch
zwei Exemplare erhalten sind): ebda. Zu einem kommentierten Vergleich der Fassungen von
1216-1225 vgl. MCKECHNIE, Magna Carta, S. 139-157; vgl. dazu auch TURNER, Magna Carta,
S. 81-88.
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gewesen, die man als tyrannisch ansah. Wenn der König gerecht herrschte, so
reichte es aus, wenn er die Belange seiner bedeutenden Untertanen ernst nahm
und sie bei seinen Entscheidungen angemessen berücksichtigte. Mit dem Rück-
gang des Misstrauens konnten auch die Freiheitsgarantien knapper gefasst wer-
den. Die Text der Magna Carta von 1225 ist daher deutlich kürzer als der Text von
1215Ü Der Wortlaut von 1225 wurde zum verbindlichen Text der Magna Carta. Es
war dieser Text, der im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts immer wieder bestä-
tigt wurde und den Edward I. im Jahr 1297 ein letztes Mal in Form einer königli-
chen Urkunde bekräftigte/ Das weitere Schicksal der Magna Carta im 13. Jahr-
hundert ist indes das Thema des nächsten Kapitels, zunächst soll es um die Frage
gehen, wie sich die politischen Konstellationen im 13. Jahrhundert weiter entwi-
ckelten.

Die Geschichte der Verfassungskonflikte im englischen 13. Jahrhundert ist zu
einem großen Teil die Geschichte des Königtums von Heinrich III., denn Heinrich
regierte das Land von 1227 bis 1272T Er war kein populärer König und auch keine
energische Herrschergestalt wie sein Sohn Edward I. (1274-1307), aber er war im-
merhin fast 30 Jahre König, bevor es einen ersten massiven Widerstand gegen
seine Politik gab. Unzufriedenheit hatte es allerdings schon zuvor gegeben, doch
wollen wir uns in diesem Kapitel auf tatsächliche Krisen konzentrierend Im Jahre
1227 hatte Heinrich sich für volljährig erklärt und die Regierungsgeschäfte weit-
gehend in die eigene Hand genommen. Die lange erste Phase seiner eigenständi-
gen Regierung 1227-58 wird als die Zeit der „personal rule" Heinrichs III. be-
zeichnet.'" Sie endet in einer längeren schweren Herrschaftskrise 1258-65, in der

6 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 46-60.
7 Zu den Bestätigungen der Magna Carta im 13. Jahrhundert vgl. etwa F. THOMPSON, The First

Century of Magna Carta: why it persisted as a Document (Research Publications of the Uni-
versity of Minnesota 16), Minneapolis 1925, Appendix C; zur Magna Carta von 1297 vgl.
auch Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 45, vgl. auch Abb. 1.

8 Zur Königsherrschaft Heinrichs III. etwa neben der klassischen und noch immer hilfreichen
Studie von M. POWICKE, King Henry III and the Lord Edward. The Community of the Realm
in the 13th Century, Bd. 1-2, Oxford 1947, v. a.: D. A. CARPENTER, The Reign of Henry III,
London/Rio Grande 1996; M. T. CLANCHY, Did Henry III have a Policy?, in: History 53 (1968),
S. 203-216; vgl. auch B. K. U. WEILER, Henry III of England and the Staufen Empire. 1216-
1272, Woodbridge 2006; CARPENTER, The Plantagenet Kings, S. 327-342.

9 Ein Hinweis auf Unzufriedenheiten mit der Herrschaft Heinrichs III. liefert die sogenannte
„Paper Constitution" von 1238 oder 1244 (ihre genaue Datierung ist unklar): Matthaeus Pari-
siensis. Chronica maiora, Bd. 4, ed. Luard, S. 366-368. Da die „Paper Constitution", die eher
einen unfertigen Entwurf für eine politische Reform darstellt, nicht eindeutig einer histori-
schen Situation oder bekannten Krise zuzuordnen ist, wird sie im nächsten Kapitel behan-
delt, wenn es um die Überlieferungstradition der Magna Carta und ihrer Freiheitsrechte
geht. Vgl. zur „Paper Constitution" auch: C. R. CHENEY, The ,Paper Constitution' preserved
by Matthew Paris, in: The English Historical Review 65 (1950), S. 213-221; zuletzt in:
C. R. CHENEY, Medieval Texts and Studies, Oxford 1973, S. 231-241 (insb. zur Frage der his-
torischen Zuordnung und Datierung).

10 Zur „personal rule" Heinrichs III. vgl. etwa: D. A. CARPENTER, King, Magnates and Society:
The Personal Rule of King Henry III (1234-1258), in: Speculum 60 (1985), S. 39-70. .
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Heinrich zwischenzeitlich weitgehend entmachtet wurde. Diese Zeit, die als Phase
baronialer „Reformpolitik" gilt, hat eine ansehnliche Zahl einschlägiger Reform-
texte hervorgebracht, die uns ein lebendiges und hochpolitisches Bild der Akteure
vermittelnd' Ausgelöst wurde die Krise durch ein Verhalten des Königs, das die
Barone so sehr provozierte, dass sie die Kontrollmechanismen für die königliche
Regierung, die sie 1215 erstmals eingeführt hatten, schrittweise wieder aktivierten.
Dies geschah in einem Prozeß zunehmender Radikalisierung, der auch nicht von
allen Baronen mitgetragen wurde, der aber in seiner extremen Formulierung jene
Positionen wieder erkennen ließ, die die Krise von 1215 hervorgebracht hatte.
Dennoch war dies keine rein englische Krise. Denn der Auslöser für diese Span-
nungen war eine Folge des schweren Konflikts zwischen den Päpsten und dem
Stauferkaiser Friedrich II., der 1239 mit Friedrichs Exkommunikation in seine ent-
scheidende Phase eintrat.'* Dieser Konflikt, der mit Friedrichs II. Tod noch nicht
beendet war, dauerte bis zur Doppelwahl 1258.^ Im Reich und in England ging es
um die Mitte des 13. Jahrhunderts um mehr als um eine kurzzeitige Erschütterung
der Königsherrschaft, wenngleich der innere Verlauf dieser politischen Krisen sehr
unterschiedlich war. Auch ihr Charakter war sehr unterschiedlich. Der Widerstand
der englischen Barone gegen ihren König trug die klassischen Züge eines Verfas-
sungskonflikts, der durch einen königlichen Alleingang in einer sensiblen Frage
ausgelöst worden war. Die baroniale Empörung zielte zunächst darauf, diese Form
königlicher Entscheidungen, deren Folgen die cowwMnzfas mgm stark belasten
konnten, künftig auszuschließen. Dies war in den Grundzügen eine Problemstel-
lungen wie im Jahr 1215.

Im Reich ging der Kampf um die Herrschaft Friedrichs II. und die Regelung
seiner Nachfolge zunächst nicht von den mächtigen Männern aus. Friedrich hatte
sich nach seiner Königswahl nur etwa sieben Jahre in Deutschland aufgehalten
und war dann zur Kaiserkrönung und zur Wiederherstellung der staufischen
Herrschaftsposition in Sizilien nach Italien gezogen und nur noch 1235 einmal für
kürzere Zeit zurückgekehrt. Die Fürsten hatten von seiner Entscheidung für Italien
eher profitiert, die berühmten Privilegienbriefe von 1220 und 1232 (Con/be&raü'o

11 Die Texte sind zusammengestellt in Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne
/Sanders.

12 Vgl. zum Konflikt Friedrichs II. mit den Päpsten Gregor IX. und Innozenz IV. 1239-1250:
KAUFHOLD, Interregnum, S. 11-21; STÜRNER, Friedrich II., Bd. 2, S. 458-592; H. J. MlERAU, Ex-
kommunikation und Macht der Öffentlichkeit: Gerüchte im Kampf zwischen Friedrich II.
und der Kurie, in: Propaganda, Kommunikation und Öffentlichkeit (11.-16. Jh.) (Forschun-
gen zur Geschichte des Mittelalters 6), hg. von K. Hruza, Wien 2001, S. 47-80; G. BAAKEN,
Die Verhandlungen von Cluny (1245) und der Kampf Innozenz' IV. gegen Friedrich II., in:
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 50 (1994), S. 531-579; J. P. LOMAX, Ingratus
or indignus. Canonistic Argument in the Conflict between Pope Gregory IX and Emperor
Frederick II, Bd. 1-2, Ann-Arbor 1987; KEMPF, Die Absetzung Friedrichs II., S. 345-360;
F. GRAEFE, Die Publizistik im letzten Kampfe zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gre-
gor IX. (Heidelberger Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte 24), Heidelberg
1909.

13 Vgl. zu den Ereignissen 1239-1258 und zu den Möglichkeiten ihrer Interpretation zuletzt
KAUFHOLD, Deutsches Interregnum.
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cztrn pn'tzcz'pz'Füs ccc/cszzzsüczs, Sfzzfzzfzzziz z'zz y/zuomzzz pn'zzcz'pzzzzz) hatten ihnen erhebliche
Freiheiten zu gestanden.^ Diese Freiheiten waren nicht aus einem Verfassungskon-
flikt hervorgegangen wie in England, sondern eher aus einem politischen z?ztz'd pro
z?zzo. Der Kampf der Päpste mit Friedrich II., der das letzte Jahrzehnt seiner Herr-
schaft bestimmte, nahm seinen Ausgang in der eigentümlichen Verbindung von
italienischer Politik und dem Ringen um den Charakter des Kaisertums. Diese
besondere Konstellation, die eine zentrale Frage der Reichsverfassung - die Legi-
timation königlicher und kaiserlicher Herrschaft - mit den politischen Konflikten
Italiens verband, führte im späten Mittelalter dazu, dass die Kontrahenten in den
entscheidenden Verfassungskämpfen des Reiches weniger die Fürsten und der
Herrscher, sondern die Fürsten und die Kurie waren. Der Kampf, der in Deutsch-
land um die Herrschaft Friedrichs II. und um seine Nachfolge geführt wurde,
hatte weniger den Charakter eines Verfassungskampfes als den eines Machtkamp-
fes. Wer sollte König sein? Darin war der Konflikt 1239-1258 der langen Krise nach
der Doppel wähl von 1198 ähnlich. Charakteristischerweise ging es eher um die
Frage, wie man König wurde, als um die Frage, wie ein König richtig regierte. Und
dennoch waren die Herrschaftskämpfe in Deutschland und die englische Verfas-
sungskrise miteinander verbunden.

Ohne die Absetzung Friedrichs II. hätte der Papst das Königreich Sizilien nicht
dem Sohn des englischen Königs angeboten. Und Heinrich III. hätte sich nicht auf
das zzcgocz'zzztz sz'cz'ü'zze eingelassen. Dies aber war der Auslöser für die Empörung der
englischen BaroneW Die Exkommunikation Friedrichs II. durch Gregor IX. am
Palmsonntag 1239 und die Absetzung des Kaisers durch Innozenz IV. am 17. Juli
1245 in Lyon hatten ihre Wurzeln vornehmlich in der italienischen Politik des Kai-
sers.^ Aber sie brachten die Verhältnisse in Deutschland in Bewegung, weil sie für
die Gegner des Staufers eine Legitimation ihrer Unzufriedenheit bis hin zur offe-
nen Empörung bot. Den Anfang machten die rheinischen Erzbischöfe von Mainz
und Köln, die sich am 10. September 1241 gemeinsam auf die Seite Papst Gre-

14 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 73 (Con/be&raü'o); ebda, Nr. 171 (SiaiMfM???); vgl.
dazu KLINGELHÖFER, Die Reichsgesetze von 1220, 1231/32 und 1235 und das vorangehende
Kapitel.

15 Zum NegoczMZ?! Siciü'ae vgl. die zentralen Dokumente in: Foedera, Bd. 1, ed. Rymer u. a.; die
Quellen für die Erhebung der englischen Barone sind zusammengestellt in: Documents of the
Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders; vgl. auch: C. RODENBERG, Innozenz IV. und das
Königreich Sizilien, Halle 1892; A. WACHTL, Die sizilische Thronkandidatur des Grafen Ed-
mund von England, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 4 (1941), S. 98 -178;
POWtCKE, King Henry III, Bd. 1, S. 343-409; H. MARC-BONNET, Richard de Cornouailles et la
couronne de Sicile, in: Melanges d'histoire du Moyen Age dedies ä la memoire de Louis
Halphen, Paris 1951, S. 483-489; G. BAAKEN, Ius Imperii ad Regnum. Königreich Sizilien, Im-
perium Romanum und römisches Papsttum vom Tode Heinrichs VI. bis zu den Verzichts-
erklärungen Rudolfs von Habsburg (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mit-
telalters, Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 11), Köln/Weimar/Wien 1993, S. 387-404;
KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 48-56.

16 Vgl. zur Exkommunikation Friedrichs II. oben Anm. 12; die Absetzungsbulle: A4 aposfoü'ce
4;X?üü?ü's, MGH Epistolae saeculi XIII e Regestis Pontificum Romanorum selectae, Bd. 2, hg.
von C. Rodenberg, Berlin 1887, Nr. 124.
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gorsIX. stellten.^ Dies war ein etwas verspäteter Schritt, weniger, weil die Ex-
kommunikation Friedrichs II. schon über zwei Jahre zurücklag, sondern deswe-
gen, weil Gregor IX. drei Wochen zuvor verstorben war. Die Nachricht war noch
nicht bis an den Rhein gedrungen.^ Damit war den Erzbischöfen der Bündnis-
partner abhanden gekommen, aber es führte kein Weg mehr zurück. Nun begann
eine lange Phase von Versuchen, die staufische Herrschaft im Reich zu beenden. Es
war ein Kampf um die Krone, der zunächst noch keinen maßgeblichen verfas-
sungspolitischen Gehalt hatte - wenn man einmal davon absieht, dass die Gegner
der Staufer den Anteil des Papstes an der Königswahl stärker betonten als die
Verteidiger Friedrichs II. und seines Sohnes Konrads IV. Das lag weitgehend in der
Natur der Sache. Allmählich entwickelte sich aber eine eigene Dynamik. Die Wah-
len der Könige, die von der Kurie und der antistaufischen Fürstengruppe gegen
Friedrich aufgestellt wurden, waren vergleichsweise unbedeutende Vorgänge mit
geringer Beteiligung.^ Weder Heinrich Raspe noch Wilhelm von Holland erlang-
ten aufgrund ihrer Wahl eine eigenständige Legitimation als römische Könige. Die
päpstliche Unterstützung war in beiden Fällen zu massiv.*" Das änderte sich aller-
dings, als Friedrich II. 1250 starb und sein Sohn Konrad IV. Deutschland verließ,
um in Sizilien seinen Thronanspruch geltend zu machen.*' Nach Konrads Rück-
zug blieb Wilhelm von Holland als einziger präsenter Kandidat für den deutschen
Thron zurück. Bislang hatte er zwar einen Anspruch auf die Krone geltend ge-
macht, war auch im Bereich der Staufergegner als König aufgetreten, hatte aber
darüber hinaus keine Akzeptanz erlangtT* Das änderte sich nun. Wilhelm war
anders als Konrad IV., der zwar zum König gewählt, aber nie gekrönt worden war,
bereits an Allerheiligen 1248 in Aachen zum König gekrönt worden.*" Seine Wahl
im Jahr zuvor (3. Oktober 1247) war allerdings eine rein geistliche Angelegenheit
gewesen. Weltliche Wähler hatten sich in Worringen nicht beteiligt.^ Das erwies
sich nun als unzureichend. Aus jenen Teilen Deutschlands, die sich durch die rhei-
nischen Erzbischöfe nicht hinreichend vertreten sahen, kam die Forderung, dass

17 Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, Bd. 2: Von dem Jahr 1201 bis 1300 ein-
schließlich, hg. von Th. J. Lacomblet, Düsseldorf 1846, Nr. 257; vgl. dazu KAUFHOLD, Deut-
sches Interregnum, S. 253; vgl. auch K. E. DEMANDT, Der Endkampf des staufischen Kaiser-
hauses im Rhein-Main-Gebiet, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 7 (1957), S. 102-
164.

18 Gregor IX. starb am 21. August 1241; vgl. auch KAUFHOLD, Interregnum, 12.
19 Vgl. zur Wahl Heinrich Raspes: Regesta Imperii V,l-4. Die Regesten des Kaiserreiches unter

Philipp, Otto IV., Friedrich II,. Heinrich (VII.), Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und
Richard (1198-1272), hg. von J. Ficker/P. Zinsmaier u. a., Innsbruck/Köln/Wien 1881-1983,
Nr. 4865d; zur Wahl Wilhelms von Holland, ebda Nr. 4886.

20 Vgl. M. KAUFHOLD, Die Könige des Interregnums: Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm,
Alfons, Richard (1245-1273), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneid-
müller/Weinfurter, S. 315-339, 323-327 und 328f.

21 Ebda, S. 320-323.
22 Zu Wilhelm von Holland 1248-1252 vgl. etwa KAUFHOLD, Interregnum, S. 22-26; DERS., Die

Könige des Interregnums, S. 327-331.
23 Regesta Imperii V, Nr. 4934a.
24 Regesta Imperii V, Nr. 4886; vgl. dazu KAUFHOLD, Interregnum, S. 17f.
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Wilhelm von weiteren Fürsten gewählt werden müsse. Und an dieser Stelle wur-
den die Vorgänge verfassungsrechtlich bedeutsam.

Der Schauplatz des Vorgangs lag in Norddeutschland, in Braunschweig, ttH ...
fex WüRtebtms) a rnarc/hona BrandcnFargcnsg ac dacg Saxonz'g cUgnsq'Mg fzazas fgrrg
azagtzaüFas z'n Ronzanaw soiigznnifgr gigcfas gsf pn'ncz'pgm.^ Die Darstellung der An-
nalen aus dem Erfurter Dominikanerkloster ist bei genauerer begrifflicher Prüfung
etwas undurchsichtig. Przüceps Romanas war kein klar umrissenes Amt, und wozu
musste ein Mann, der bereits König (rgx Wz'Rzgimns) war, noch gewählt werden?
Doch entsprach die unklare Schilderung durchaus der Situation. Sie war etwas
unklar, und die Beteiligten bemühten sich um eine Nachbesserung. Daraus ent-
standen die Verwicklungen. Für die historische Betrachtung ergibt sich hier ein
Blick auf eine Ubergangsphase. Wir haben gewissermaßen einen Archäopterix der
mittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte vor Augen. Ein Phänomen, das
zudem den Vorzug hat, von zwei Quellen überliefert zu sein, die beide dasselbe
Bild der Unsicherheit widergeben. Es ist eine Unsicherheit über die Formalitäten
des Wahlverfahrens, der man dadurch zu begegnen versuchte, dass man einzelne
Legitimationsmomente aus verschiedenen Traditionen addierte.

Zusätzlich zu dem Bericht der Erfurter Dominikaner gibt es noch ein bedeu-
tendes Schreiben aus der Feder eines päpstlichen Legaten, der Wilhelm 1252 be-
gleitete. Die Kurie hatte erhebliche Anstrengungen unternommen, um Wilhelms
Königtum zu unterstützen.^ Die Anwesenheit des Kardinals Hugo von S. Sabina
bei dem Wahlvorgang 1252 ist wohl in diesem Zusammenhang zu sehen. Nach
dem Rückzug der Staufer aus Deutschland wollte Papst Innozenz IV. Wilhelms
Erfolgsaussichten auf die tatsächliche Übernahme der deutschen Krone mit Nach-
druck unterstützen. Dazu war es auch erforderlich, dass Hugo Zugeständnisse an
die deutsche Rechtstradition machte, die ihm offenkundig fremd war. Sein Brief an
zwei norddeutsche Bischöfe läßt das erkennen.*'

Darin teilte der Legat den Bischöfen von Schwerin und Havelberg mit, dass er
persönlich bei der Wahl Wilhelms durch den Herzog von Sachsen und den Mark-
grafen von Brandenburg zum römischen König anwesend gewesen sei.*^ Diese
Wahl sei erfolgt, obwohl Wilhelm bereits rechtmäßig zum König gewählt, vom
Papst bestätigt und in Aachen feierlich gesalbt und gekrönt worden sei.*^ Obwohl

25 Annales Erphordenses fratrum Praedicatorum, in: Monumenta Erphesfurtensia. Saec. XII.
XIII. XIV. (MCH Script, rer. Germ. 42), hg. von O. Holder-Egger, Hannover/Leipzig 1899,
S. 72-116, hier S. 111.

26 Vgl. eine knappe Zusammenstellung in KAUFHOLD, Interregnum, S. 22f.
27 Der Brief des Kardinals Hugo von S. Sabina an die Bischöfe von Schwerin und Havelberg

stammt vom 25. März 1252, dem Tag der Wahl Wilhelms von Holland durch die beiden
norddeutschen Fürsten: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 459.

28 Ebda: ... pafernifati uesfre fenore presenfinm infimamns, ^nod nos in die annnnciafionis dominice
presentes infey^nimns in Brnneswic, ntn et ^nando dnx et marcdio anfedicii [d.h. von Sachsen und
von Brandenburg] eiecfionem de predicfo rege /acfam rafam iraFnernnf et grafam ac enndem in re-
gem eiegernnf nnanimifer ad caMfeiam ac eidem /idedlifafem et domagiMm in soiempni cnria noFis
presenfi&ns presfifernnf.

29 Ebda.
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Wilhelm damit bereits rechtmäßiger König der Römer sei, hätten sich einige Städte
und Ortschaften (däjMOf czWüügs et oppz'äzz) geweigert, ihn als König anzuerkennen,
weil die beiden genannten Fürsten, zjzzz uocczzz äaFgzzf zn e/echone pzräz'cfH, dieser
Wahl nicht zugestimmt hätten A' Die Braunschweiger Wahl wurde nun zur Vor-
sicht (ad cazzfelzzztz) durchgeführt, und nachdem dies geschehen sei, sollten die ge-
nannten Bischöfe die Stadt Lübeck nunmehr ermahnen, Wilhelm als ihren recht-
mäßigen König anzuerkennen A Der Vorgang ist etwas überraschend und sehr
aufschlussreich. Es ist schon ungewöhnlich, dass die Kurie sich bemühte, Rück-
sicht auf die Rechtsvorstellungen einiger Städte and Orfscäzz/fgzr zu nehmen, die
nicht im Kernbereich des Reiches lagen. Lübeck war zwar bereits eine bedeutende
FFandelsstadt, aber dass die Kurie den Interessen Lübecks keinen zentralen Stel-
lenwert beimaß, war schon daran zu erkennen, dass der päpstliche Legat in dem-
selben Brief die Lübecker wissen ließ, dass sie künftig den Markgrafen von Bran-
denburg unterstünden.^ König Wilhelm hatte die Stadt dem Markgrafen
unterstellt, obwohl das Reichsfreiheitsprivileg die Lübecker vor solchen Maßnah-
men eigentlich schützteW Daraus entwickelte sich ein längerer Konflikt, den wir
aber an dieser Stelle nicht verfolgen können. Wichtig ist hier nur, dass die Interes-
sen Lübecks für den Legaten und den König zweitrangig waren.

Interessant ist, dass der Legat die rechtlichen Bedenken dieser norddeutschen
Städte dennoch ernst nahm, und interessant ist auch das Anliegen der Städte sel-
ber, denn es verweist auf ein Rechtsverständnis, das nicht in erster Linie durch
schriftliche Texte tradiert wurde. Dieses Rechtsverständnis bestand unabhängig
von diesen Texten, aber wir können es nur in Krisensituationen fassen, in denen es
soweit hervortrat, dass es Aufnahme in die Texte fand, die zur Lösung solcher
Krisen beitragen sollten. Diese Entwicklung können wir tatsächlich auch in Eng-
land beobachten. Das Bedürfnis des päpstlichen Legaten, die Rechtsbedenken
auszuräumen, obwohl nach seinem Verständnis die Königswahl und die Königs-
erhebung Wilhelms bereits ordnungsgemäß durchgeführt worden war, ist be-
zeichnend für Krisensituationen, in denen die Legitimität des gewählten Verfah-
rens umstritten war. In solchen Situationen suchten die Akteure Sicherheit, indem

30 Ebda.
31 Ebda: ... ^Mafenzzs czües EMh'censzs dz'ü'gencz'zzs moneah's, Mt m/ra proxüwMZH pgrzfecosfgm dz'cfo

dowzMO W. in owm'&Ms o&gdzänt rege ...
32 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 459: ... marcL'ongs Branäenbarggnses, ^Mz'äMS idem

rex cLäaiem LiWcgMsem dzcÜMr concessz'se ...; zu diesem Vorgang vgl. auch: KAUFHOLD, Deut-
sches Interregnum, S. 230-233; zur Stellung Lübecks in der Mitte des 13. Jahrhunderts vgl.
etwa A. RANFT, Lübeck um 1250 - eine Stadt im „take-off", in: Europas Städte zwischen
Zwang und Freiheit. Die europäische Stadt um die Mitte des 13. Jahrhunderts (Schriften der
Europa Kolloquien im Alten Reichstag: Sonderband), hg. von W. Hartmann, Regensburg
1995, S. 169-188; vgl. auch: M. LUTTERBECK, Der Rat der Stadt Lübeck im 13. und 14. Jahr-
hundert. Politische, personale und wirtschaftliche Zusammenhänge in einer städtischen Füh-
rungsgruppe, Lübeck 2002.

33 Urkundenbuch der Stadt Lübeck (Codex diplomaticus Lubecensis, Abt. 1), hg. von J. F.
Böhmer, Lübeck 1843, Nr. 35; vgl. zu dem Vorgang auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum,
S.230-239.
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sie einzelne legitimierende Elemente addierten. Es ging weniger um ein geschlos-
senes Verfahren mit einer inneren Logik (wie Hugo von S. Sabina es für die erste
Königserhebung Wilhelms vorgestellt hatte) als vielmehr um eine Sammlung sol-
cher legitimierenden Akte, die möglichst vielen Beteiligten konstitutiv erschienen.
Wer uz'eles Hingt, tez'rd mancHm etwas Hingen. Noch bei der Absetzung des engli-
schen Königs Richards II. 1399 sind die Gegner des Königs so verfahren, dass sie
einzelne Schritte wie den vermeintliche Rücktritt des Königs und seine Absetzung
durch das Parlament miteinander verbanden, obwohl diese Akte sich im Grunde
eher ausschlossen als ergänzten.^ Dies war ein typischer Zug verfassungsrechtlich
unklarer Situationen, in denen die Unsicherheit dazu führte, dass die Akteure die
Erklärungsmöglichkeiten verschiedener Rechtstraditionen prüften und gegebenen-
falls miteinander verbanden. Der hohe Entwicklungsstand verfahrensrechtlicher
Reflexion im kanonischen Recht brachte es mit sich, dass in diesen Situationen die
Kanonisten eine wichtige Rolle spieltenA Im Falle der Wahl Wilhelms von Hol-
land 1252 war das Modell für den Wahlvorgang, von dem der päpstliche Legat
ausging, das Modell des kirchlichen Rechts.^ Die Wahl Wilhelms, die 1248 durch-
geführt und mit der päpstlichen Bestätigung (cozi/zTwacz'o) abgeschlossen worden
war, war danach gültig. Wer damals ordentlich eingeladen worden war und nicht
mitgewählt hatte, der hatte auf sein Stimmrecht verzichtet. Doch dieses Modell
eines geschlossenen Vorgangs war zur Legitimierung König Wilhelms offenkundig
unzureichend. Daher stammte die eigentümliche Lösung, dass die zwei norddeut-
schen Fürsten einen König wählten, der bereits König war. Die Formulierung, dass
diese Wahl zur Vorsicht (ad caafelaztz) geschehe, läßt sich so lesen, dass sie aus der
Sicht des Legaten rechtlich nicht unbedingt erheblich war, dass sie aber geschehe,
um die Bedenken auszuräumen, die gegen dieses kirchenrechtliche Verständnis
der Wahl erhoben wurden. Das Ergebnis war in der Praxis ein gestrecktes Wahl-
verfahren, das in der Durchführung der Tradition deutscher Königswahlen ent-
sprach. Wer bei der Wahl des Königs nicht zugegen war oder nicht zugegen sein

34 Zur Absetzung Richards II. vgl. unten Kapitel 9.
35 Zum kanonischen Recht im späten Mittelalter vgl. einführend z.B.: H. J. BECKER, Das kanoni-

sche Recht im vorreformatorischen Zeitalter, in: Recht und Verfassung im Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit, Bd. 1 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttin-
gen, Phil.-Hist. Klasse, 3. Folge 228), hg. von H. Boockmann u. a., Göttingen 1998, S. 9-24;
D. BAUER, The Importance of Medieval Canon Law and the Scholastic Tradition for the
Emergence of the Early Modern Legal Order, in: Peace Treaties and International Law in
European History. From the Late Middle Ages to World War One, hg. von R. Lesaffer, Cam-
bridge 2004, S. 198-221; J. A. BRUNDAGE, The Profession and Practise of Medieval Canon Law
(Variorum Collected Studies Series 797), Aldershot 2004; DERS., Medieval Canon Law (The
Medieval World), London 1996; H. G. WALTHER, Das Problem des untauglichen Herrschers
in Theorie und Praxis des europäischen Spätmittelalters, in: Zeitschrift für Historische For-
schung 23 (1996), S. 1-28; M. McMAHON SHEEHAN, Canon Law and English Institutions:
some Notes on Current Research, in: Marriage, Familiy and Law in Medieval Europe. Collec-
ted Studies, hg. von dems./J. Farge, Cardiff 1996, S. 31-37; zur Rolle des kanonischen Rechts
bei der Absetzung Richards II., die sehr evident ist, vgl. Kapitel 9.

36 Vgl. dazu B. CASTORPH, Die Ausbildung des römischest Königswahlrechts. Studien zur
Wirkungsgeschichte des Dekretale „Venerabilem", Göttingen 1978, S. 48-50.
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wollte, weil er mit dem Kandidaten nicht einverstanden war, der konnte seine
Zustimmung noch nachträglich geben.^ Und bevor der gewählte König diese
Zustimmung mächtiger Skeptiker erlangt hatte, konnte er sich kaum als richtiger
König ansehen. Dies ist ein typischer Befund für institutionell noch wenig integ-
rierte Organisationen.

Die Braunschweiger Nachwahl ist ein fassbarer Beleg für eine politische Tradi-
tion, die aus der Sicht der Historiker unter der Oberfläche verläuft, weil sie sich
nur bei besonderen Gelegenheiten schriftlich niederschlägt. Diese gleichsam sub-
kutane Tradition wirkte im politischen Alltag nicht gestaltend, sie hatte einen eher
defensiven Charakter. Ihr Kernstück waren einige wenige Mindestanforderungen
an die zentrale politische Institution, in diesem Fall an die Königswahl. Und diese
Tradition trat nur dann in Erscheinung, wenn diese Mindestanforderungen igno-
riert wurden. In den Krisen des spätmittelalterlichen England zeigt sich ein durch-
aus vergleichbares Bild. Das Potential der Widerstandstradition, die im Artikel 61
der Magna Carta einen ersten historischen Ausdruck fand, wurde immer dann
aktiviert, wenn die bedeutenden Untertanen des englischen Königs seine Herr-
schaftspraxis als willkürlich beurteilten. Die institutioneilen Garantien, die sie
dann für die Kontrolle des Königs vorsahen, dienten der Vermeidung solcher Kri-
sen in der Zukunft, und sie verschwanden zunächst wieder, wenn die aktuelle
Zuspitzung überwunden war. Dabei ist die schriftliche Überlieferung zwar ein
Zeugnis dieser Tradition - und für die historische Betrachtung ist sie die entschei-
dende Voraussetzung, aber sie war noch nicht der entscheidende Träger dieser
Tradition. Getragen wurde sie von einer noch lange diffusen Rechtsauffassung, die
aber über einige unveräußerliche Kernpunkte verfügte.

Die Forderung der Stadt Lübeck, dass der Herzog von Sachsen und der Mark-
graf von Brandenburg der Königswahl zustimmen mussten, verweist auf die
Rechtsauffassung des Sachsenspiegels, der die beiden Fürsten als Angehörige
einer Sechsergruppe benannt hatte, die die erste Stimme in der deutschen Königs-
wahl hatten.^ Der Sachsenspiegel erlaubt um 1230 einen ersten Blick auf eine Tra-
dition im Norden des Reiches, die einen bestimmten Personenkreis als Königs-
wähler vorsah.^ Hier geht es weniger um die eigentümlichen Verfahrensschritte,
die der Sachsenspiegel beschrieb, als um den Kreis der namentlich genannten
Wähler. Ihre Teilnahme wurde offenbar als erforderlich angesehen, denn derselbe

37 Vgl. dazu etwa MlTTEIS, Die deutsche Königswahl, S. 47-65; vgl. auch KAUFHOLD, Interreg-
num, S. 23-26.

38 Sachsenspiegel, Landrecht III 57 § 2 (Sachsenspiegel (MGH Fontes Iuris N. S. 1,1), hg. von
K. A. Eckhardt, 2. Aufl. Göttingen/Berlin/Frankfurt 1955, S. 243); Die deutsche Königswahl
im 13. Jahrhundert, Bd 1: Die Wahlen von 1198 bis 1247 (Historische Texte: Mittelalter 9),
hg. von B. Schimmelpfennig, Göttingen 1968, S. 56f.: In des Geisers köre scal & erste sin de kiscop
pan trire, de andere pan Megenze, de dridde pan Koine. Linder den leien is de erste an deme köre de pa-
ienzgreve pan '?ne Rine, des rikes drnzte; de andere de marsckaik, de kertoge pan Sassen; de dridde de
kewerere, de margrepe pan Brandekorck.

39 Zur Datierung des Sachsenspiegels vgl. etwa A. WOLF, Gesetzgebung in Europa 1100-1500.
Zur Entstehung der Territorialstaaten, 2. Aufl. München 1996, S. 101.
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Personkreis wurde zehn Jahre später in den Annaien von Stade wieder genannt/"
und die Vorbehalte der Lübecker gegen die Königswahl Wilhelms lassen erken-
nen, dass die Teilnahme des Herzogs von Sachsen und des Markgrafen von Bran-
denburg an der Königswahl im Norden bereits als eine Rechtstradition angesehen
wurde. Die differenzierte Entwicklung des Verfahrens ist von der historischen
Forschung wiederholt untersucht worden ist/* Wir können in diesen Belegen den
Kernbestand eines Rechtsverständnisses erkennen, das die Teilnahme der beiden
norddeutschen Fürsten als eine notwendige Bedingung ansah, um in der Wahl
einen legitimierenden Vorgang zu sehen.

Dass die Lübecker auf der Zustimmung der beiden norddeutschen Fürsten zu
Wilhelms Königtum bestanden, war wahrscheinlich ebenso sehr dem regionalen
Selbstbewusstsein geschuldet, wie es Ausdruck eines Verfassungsverständnisses
war, das das ganze Reich umfasste. Aber diese beiden Aspekte schlossen sich nicht
gegenseitig aus. Ein wohlverstandenes Eigeninteresse war auch in England eine
wichtige Antriebskraft politischer Reformen.^ Es kam darauf an, wie weit die
Akteure schließlich von ihrem Eigeninteresse abstrahieren konnten. Es ging bei
der Braunschweiger Nachwahl bereits um abstrahierbare Verfassungsnormen, um
die Frage, wer an einer Königswahl teilnehmen müsse, damit sie als ordnungsge-
mäß anzusehen sei.

Es ging um die Bedingungen der Wahl. Das können wir auch aus der Tatsache
ersehen, dass nur bei der Wahl nachgebessert wurde. Die Königskrönung Wil-
helms wurde dagegen nicht wiederholt. Bei Friedrich II. hatte man auch die Kö-
nigskrönung 1215 noch einmal vorgenommen. 1252 sah man das nicht mehr als
notwendig an. Die Königskrönung war ein relativ klarer Vorgang, der verfas-
sungsrechtlich wenig Konfliktpotential enthielt. Die Krönung war ein zeremoniel-
ler Akt. Die Entscheidungen fielen - in der Regel- vorher. Und bei den Konflikten
und Reformen, mit denen wir uns befassen, ging es um Entscheidungen. Es ging
um die Frage, wer die Entscheidungen traf und wie sie getroffen wurden. Das war
im Reich und in England die zentrale Frage. Es war eine Frage, über die zu streiten
sich lohnte.

40 Annales Stadenses, ed. Lappenberg, in: MGH Script. 16, hg. von G. H. Pertz, Hannover 1859,
S. 271-379, hier (zum Jahre 1240) S. 367: Ex praetaxafiong pn'ncipM??; et consensM d;gM?ri imperafo-
re?n Ereaerensis, MogMHtüiMS et Cotom'ensts ... PatatinMS ettgtt, dapi/er est, dax Saxonia, ^aia
marscatMS, et wargraoias de Brandenburg, (?nia caweran'ns.

41 Zur Forschung über das Wahlverfahren im Umfeld des Sachsenspiegels vgl. etwa:
F. R. ERKENS, Kurfürsten und Königswahl. Zu neuen Theorien über den Königswahlpara-
graphen im Sachsenspiegel und die Entstehung des Kurfürstenkollegiums (Monumenta
Germaniae Historica: Studien und Texte 30), Hannover 2002; KAUFHOLD, Deutsches Inter-
regnum, S. 58-478.

42 Auch in der Erhebung der Barone gegen König Johann Ohneland, die schließlich zur Magna
Carta führte, war eine entscheidende Initiative von den Baronen des Nordens ausgegangen,
für die der König bis zu diesem Zeitpunkt keine präsente Figur gewesen war, vgl. dazu die
klassische Untersuchung von HOLT, The Northeners.
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Dabei lag der Fokus des Problems in England etwas anders als im Reich.
Während man in Deutschland vornehmlich mit dem Problem befasst war, wer den
König wählte, entzündete sich in England der Streit darüber, wie der König ent-
schied. Die Entscheidungen Heinrichs III. in der Umbruchphase, die das Ende der
Staufer herbeiführte, rief seine Gegner auf den Plan. Das Ende der staufischen
Herrscher führte zu einem Kampf um ihr Erbe. Da es ein Ende mitten in einem
scharfen Konflikt mit dem Papsttum und seinen Anhängern war, war das kaum zu
vermeiden. Die deutsche Krone und die Krone Siziliens waren zu vergeben, und
solche Chancen weckten Begehrlichkeiten. Aber sie weckten auch Besorgnisse.^ In
England weckten sie beides.

Die Absetzung Friedrichs II. stellte den Papst vor die Aufgabe, dieses ver-
meintliche Urteil Gottes auch sichtbar umzusetzen.^ Die einzelnen Schritte, die
die Kurie in dieser Angelegenheit - mit eher geringem Erfolg - unternahm, sollen
hier nicht näher erörtert werden.^ Hier kommt es vor allem auf einen Schritt an,
der eine politische Krise in England auslöste. Nachdem Papst Innozenz IV. vergeb-
lich versucht hatte, den jüngeren Bruder des englischen Königs zur Übernahme
des sizilischen Throns zu bewegen - den Weg dorthin hätte dieser sich freilich
zunächst erkämpfen müssen -, übertrug sein Nachfolger Alexander IV. die Krone
Siziliens schließlich dem jüngeren Sohn des englischen Königs, dem zehnjährigen
Edmund.^ Die Übernahme der sizilischen Krone war eine Entscheidung Hein-
richs III. gewesen, die vielen seiner Untertanen nicht einleuchtete. Zwar konnte
man in einer normannischen Vergangenheit durchaus gemeinsame Wurzeln fin-
den - immerhin waren die Eroberung Englands 1066 und die Eroberung des ita-
lienischen Südens durch die kriegerischen Männer aus der Normandie fast parallel
vor sich gegangen -, aber das war lange heiW Die gemeinsame Geschichte wog
weniger als die Sorge vor künftigen Lasten, die die königliche Initiative nach sich
ziehen konnte. Die Sorge war nicht ganz unbegründet. Mtüfa sü pgctttizü oporfttntt
hatte Innozenz IV. gemahnt.^ Die finanzielle Dimension hatte die ersten Wunsch-
kandidaten des Papstes von dem Projekt Abstand nehmen lassen, und sie hatte
den Bruder des englischen Königs zu dem trockenen Kommentar veranlasst, das

43 Vgl. dazu zuletzt KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 27-97.
44 Vgl. die anspruchsvolle Formulierung in der Absetzungsurkunde: ... memorafam pn'Mc;'pg?n,

se imperio et regnis omnityae Sonore et diguitate reddidit tarn indignam ^ai^ae propfer saas
iai^aitates a Deo, ne regnet uei imperet, est a&iecfas, sais iigatam peccafis et afa'ecfam omaayae
Sonore a chgnitate a Domino osfeadimas, deHaafiamas ac aicia'ioaaaas seateatiaado priuamas ...
(MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 2, ed. Rodenberg, Nr. 124, S. 93).

45 Vgl. dazu etwa: KAUFHOLD, Interregnum, S. 7-33.
46 Die Belehnung mit Sizilien wurde am 9. April 1255 vorgenommen: Foedera, Bd. 1,2, ed.

Rymer u. a., S. 126-128.
47 Zur Eroberung Englands 1066 und der Eroberung Apuliens, Kalabriens und Siziliens durch

die Normannnen vgl. etwa BROWN, Die Normannen, Düsseldorf 2004.
48 Foedera, Bd. 1,1, ed. Rymer, S. 183, vgl. zur finanziellen Dimension des aegociam Siciiiae

etwa: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 54—56.
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sei, als ob ihm jemand den Mond verkaufe: Sfczg BoP zTzn Dzr.^ Derglei-
chen Geschäfte waren nicht jedermanns Sache.

In der Sache stand Heinrich III. allein. Nicht einmal sein Bruder war bereit,
ihn finanziell zu unterstützen.^ Vielen englischen Baronen erschien dies eine ris-
kante Konstellation zu sein. Denn wenn der König bei dem Versuch, seinem jünge-
ren Sohn eine eigene Krone zu erwerben, nicht auf Mittel der königlichen Familie
zurückgreifen konnte, dann würde der König die Mittel von ihnen verlangen. Eine
andere Möglichkeit gab es kaumA Dazu waren sie nicht bereit. Dabei ging es wohl
um mehr als nur um Geld. Diese Geschäfte hatten eine eminent politische Dimen-
sion. Die energische Politik König Johanns bei dem Versuch, die Mittel für die
Rückeroberung des englischen Festlandsbesitzes zusammenzubringen, war von
vielen Baronen 45 Jahre zuvor als tyrannisch empfunden worden.^ Aus dieser
Erfahrung war die Magna Carta hervorgegangen, die einen Schutz gegen die Wie-
derholung solcher königlichen Zugriffe bieten sollte. Ein Eingriff in die traditionel-
len Besitzrechte des englischen Adels war ein Angriff auf seine Freiheiten. Im Mai
1258 drängte die Entwicklung die Barone zum Handeln.

Im Frühsommer 1258 begann eine Krise der englischen Königspolitik, die bis
1265/66 dauerte.^ Sie entwickelte eine eigene Dynamik, die ausgehend von mode-
raten Reformforderungen über radikale Neuentwürfe der politischen Ordnung
und gescheiterte Vermittlungsversuche schließlich in einen Krieg führte, den wir
mit dem deutschen Begriff Bürgerkrieg etwas irreführend charakterisieren würden.
Es war auch kein Krieg der Barone gegen ihren König. Der Krieg wurde von einer
radikalen Fraktion der englischen Barone unter Simon de Montfort gegen den
König und seine Anhänger geführt.^ Im Zuge dieser Auseinandersetzungen for-
mulierten die Rebellen eine Reihe von Reformforderungen und Entwürfen für eine
Neuordnung der Königsherrschaft in England.^ Diese Texte lassen die großen
Reformanliegen deutlich erkennen. Sie werden im nächsten Kapitel eingehender
behandelt. Dabei wird sichtbar, wie schnell eine ernsthafte Krise die baronialen

49 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 457.
50 Vg], ebda, S. 520 u. 524; vgl. dazu KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 56.
51 Zu den finanziellen Forderungen des Königs an seine Barone und zu den baronialen Besorg-

nissen vgl. etwa den Bericht des Matthaeus Parisiensis zu den Beratungen in London Anfang
April 1258 (Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 676): Rex aazzz^ae zzzadis et ardais aegotiis soi-
Iz'cda&afar ... Exegd z'zzsaper pecazziaza irz/zzzüazrz, de <?aa pcrsoiuezzda se oMigazzd Papzz zzzcrcafordzas
pro ipso rege, ad izzsfazzfiazrz z'psias regz's, saF zzzagzzz's poezzz's z?aas recifare reor iaizozzesiazzz, irreidazzz.
Qaaadfas aafezzz pecarzz'ae ad dzzzfazzz asceadd sazzzzzzazzz, af sfaporezrr sz'zzzai et Eorrorezzz in aardzas
geaerarei aadiezzdaza. Doiazf igifar zzoMdas regaz, se azzias Eozzzizzz's da cozz/azzdi sapizza sizzzpd'cdafe.

52 Vgl. dazu oben Kapitel 2.
53 Vgl. die einschlägigen Quellen in Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne

/Sanders.
54 Vgl. dazu etwa die konzentrierte Skizze von D. A. CARPENTER, What happened in 1258?, in:

War and Government in the Middle Ages. Essays in honor of J. O. Prestwich, hg. von J. B.
Gillingham, Woodbridge 1984, S. 106-119; vgl. auch J. R. MADDICOTT, Simon de Montfort,
Cambridge 1994.

55 Die wichtigsten Texte aus dieser Phase sind zusammengestellt in: Documents of the Baronial
Movement, ed. Treharne/ Sanders.
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Anliegen wieder auf die Agenda zurückbrachte, die schon die Magna Carta ge-
prägt hatte. Im Mai 1258 legten die Barone dem König eine lange Petition vor, in
der es um die Fragen der Vererbung von Lehen, der Kontrolle königlicher Burgen,
der schlechten Erfahrungen von Kaufleuten mit der Zahlungsmoral des königli-
chen Hofes und andere Fragen ging, die wiederholt an den langen Zusicherungs-
katalog der Magna Carta erinnerten. Auch die Instrumente, mit denen die Barone
ihre Anliegen vorbrachten und deren Umsetzung garantieren wollten, wiesen
erkennbare Ähnlichkeiten auf: Doatz'no rege Hcnn'co apttü PVo&siok existente, conuoca-
tz's et coTwenz'entz'&MS apztzf Oxonz'azn totz'ns regnz's nzagnatz'&MS, cztat ezjnz's et arrziz's znaz'crz-
i?Ms et mmonÜMS, nna cnzn ciero, ad prouz'sz'onezn et regrzz z'n nzetz'as re/brznacz'orzenz et ordz-
nacz'onezn/acz'endanz ... so begann die Petition der Barone A

Die Barone waren zu den Beratungen mit dem König bewaffnet erschienen,
und sie hatten ihn dazu bewegt, eine Kommission einzusetzen, die die baronialen
Gravamina untersuchen und Reform Vorschläge unterbreiten sollte A Sowohl die
Zusammensetzung des Gremiums, als auch der Zeitpunkt seines Zusammentre-
tens wurden präzise festgelegt. Die Reformen, die die Kommission erarbeiten
würde, waren nicht nur Vorschläge, sie sollten vielmehr einen verbindlichen Cha-
rakter haben.^ Nach über 30 Jahren persönlicher Herrschaft („personal rule")
Heinrichs III. hatte der König das Vertrauen seiner Barone verloren und musste
einen Teil seiner Entscheidungsgewalt abtreten. Es war eine Abtretung auf Zeit,
kein neues Modell für eine künftige Regierung. Aber es war das Reformmodell,
das in den Krisen der englischen Königsherrschaft regelmäßig auftauchen sollte.
Durch die onfmafzongs der Reformkommissionen sollte die königliche Politik wie-
der auf die richtige Bahn gelenkt werden. Dabei reflektierte die Zusammensetzung
dieser Kommissionen die unterschiedlichen Grade königlicher Schwäche in der
Krisensituation. ^

Anfangs waren die Männer des Königs noch in gleicher Zahl in diesen Gre-
mien vertreten wie die Vertreter seiner Gegner A Im Zuge der Schwächung der
königlichen Position ging die Mehrheit in diesen Reformkommissionen an die

56 Ebda, S. 76-91, Zitat S. 76.
57 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 688-690, 695f.; Erklärung des

Königs vom 2. Mai 1258 (Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 74-
77, S. 74): Rex ozaaz'tzas, etc. Noven'h's aos concessz'sse pz-occzd&as et zaagaatztzas zvgat aostz*;',
z'arazaeafo tu aaz'zaaza aostzYzza per Robertaza Wateraad presfz'fo, <?aod perxXÜ /zdeies de coacdio
aostro tarn etectos et per atz'os xii. /zdeles aostzus, etectos ex parte proceraza z'psorMzrz, <?az apad
Oxoaz'aza a^esto Peatecostes proxizrzo/idMro tu aaaaz zaeaseza coaueaz'eat, ordz'aetar, rectt/tcetar et
re/orzaetar statas regaz aostrt secaadaza ^aod zaetz'as atdertat expedtre ad tzoaoreza Det et ad /tdera
aostraza ac regaz aostrt atttttateza.

58 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 74 u. S. 76.
59 Zur Frage der Interpretation der Zusammensetzung solcher Schieds- und Kontrollkommis-

sionen vgl. grundsätzlich (mit weiterführender Literatur): KAUFHOLD, Deutsches Interreg-
num, S. 136-167; KAUFHOLD, Interregnum, S. 101-106.

60 Vgl. etwa die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Reformkommission im Mai
1258: Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 74-76.
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Rebellen.^ Das war von erheblicher Bedeutung, da diese Kommissionen ihre Ent-
scheidungen mit der Stimmenmehrheit fällten: Ef z)zzz'c^zzz'E per XXifEE zzfrzzzz^zzs
ciccfos cf sztper Eoc zzzrzzfos, vei ptzzTgtrz majoreztz gorzzw, circa Eoc ortünaiam/Mgrii intzioia-
itiiifgr oEsgruzzEz'zvzzzsT^ Die Zuspitzung des englischen Verfassungskonfliktes läßt
sich an der veränderten Rolle des Beratergremiums ablesen, das dem König an die
Seite gestellt wurde. Die präzisen Formalisierungen, die hinsichtlicht der Zusam-
mensetzung, der Entscheidungsfindung und mitunter auch hinsichtlich der Häu-
figkeit der Beratungen formuliert wurden, erlauben einen klaren Blick auf die
Entwicklung. Wir beschränken uns auf die wesentlichen Stationen, die gleichsam
ein Spektrum baronialer Kontrollansprüche über die Politik des Königs eröffnen.
Diese Modelle kamen immer nur für kürzere Zeit zur Anwendung. Zu einer dau-
erhaften Institution wurden sie nicht. Aber sie verleihen dem historischen Prozeß
der Institutionalisierung politischer Kontrollmechanismen ein Profil.

Grundsätzlich lehnte der König jegliche Kontrolle seiner Herrschaft ab.^ Die
Grundhaltung der englischen Königs des späten Mittelalters unterschied sich
kaum von der berühmten römischrechtlichen Sentenz, die Glanvill im Prolog sei-
nes Traktates über die Rechte in England in der Epoche Heinrichs II. zitierte:
pnrzcz'pz p/aegf, (g^z's Ezz&gf Der König war der Herr des Landes, und die
grundlegenden Entscheidungen seiner Politik waren ebenso seine ureigene Do-
mäne wie auch die Auswahl seiner Berater ihm allein zustand. Diese königliche
Haltung wird uns im Verlaufe des späten Mittelalters immer wieder begegnen -
zu Beginn der Krisen und an ihrem Ende, wenn der König aufgrund neu gewon-
nener Stärke seine Handlungsfähigkeit zurückerhielt.

Dz'cz'zmzs gf ptxwz'Ez'mtts paod sgrgzzz'ssz'zzzas prz'zzcgps Joztzz'zzzzs Hgrzn'cas rgx Azz^iz'g z'E
lastns Eoztzz'nz'zzzzz sazzzrz, aacfon'fafgzzz gf rg^z'azzr pofgsfafgzzz Ea&gaf, pfgzzan'g opfz'rzgaf, gf
EEgrg gxgrcgaf sz'ng czzz'tzsczzw^zzg z'ztzpgdz'zMgzrfo tzgf cozzfnzEzcfzozzg ...^ So begannen die
Bestimmungen des Dictum von Kenilworth, mit denen der englische König nach
dem Sieg über die Barone im Oktober 1266 seine Herrschaftsgewalt wieder geltend
machte. ^

61 Vgl. etwa die Bestimmungen vom Sommer 1264, die den Modus der Ernennung königlicher
Berater regeln sollte: Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 294-
301. Die neun Berater des Königs, die mit einer 2/3 Mehrheit bindende politische Beschlüsse
fassen konnten, wurden durch eine Kommission von drei Männern ausgewählt, von denen
zwei dezidierte Gegner des Königs waren (ebda, S. 295 mit Anm. 4).

62 Ebda, S. 74 u. 76. Vgl. allgemein dazu wie Anm. 59.
63 Vgl. zum Thema der Königsherrschaft im späten Mittelalter etwa: Das spätmittelalterliche

Königtum im europäischen Vergleich (Vorträge und Forschungen 32), hg. von R. Schneider,
Sigmaringen 1987; Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in
die Neuzeit, hg. von B. Rissen, München 2005; vgl. auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum,
S.98-135.

64 The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England commonly called Glanvill
(Oxford Medieval Texts), hg. von G. D. G. Hall, Oxford 1993, S. 2.

65 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 320.
66 Vgl. dazu etwa PRESTWZCH, Edward I, S. 55-65; W. G. *GUERNSEY, The Dictum of Kenilworth

and the Common Law, in: Studies in Medieval Culture 4 (1973/74), S. 312-320.
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Die Formierung institutionalisierter Beschränkungen für die königliche Ent-
scheidungsgewalt war kein einfacher Entwicklungsvorgang. Sie war vielmehr eine
Geschichte dramatischer Konflikte, in denen es um prinzipielle Fragen der Ent-
scheidungskompetenz, aber auch um persönliche Machtanteile und um verletzte
Ehre ging.^ Da die Herrschaft des Königs stark durch seine Person geprägt war,
sah er in den Beschränkungen seiner Amtsgewalt auch Angriffe auf seine Person.
Die Gegner des Königs beließen es ihrerseits durchaus nicht bei der Vorbringung
grundsätzlicher Rechtspositionen, sondern sie nutzen die Gelegenheit, den ge-
schwächten König auch persönlich zu demütigen. Die Begegnungen des engli-
schen Königs mit den Vertretern der Rebellen, die in verschiedener Form überlie-
fert sind, haben in einigen Fällen die Dramatik Shakespearscher Szenen.^

Im Juli 1260 führte der englische König in einem Prozeß gegen seinen Schwa-
ger Simon de Montfort öffentlich Klage gegen das illoyale Verhalten des Mannes,
der schließlich zu einem Führer der Rebellen gegen den König wurde.^ Die lako-
nischen Antworten Simons auf die Vorhaltungen des Königs zeigen das unterkühl-
te Verhältnis dieser mächtigen Männer:

Ec roy dü ync fotzf cizm deia, ttzazttEz z7 a sa üzsfz'cc cn yae aal par/ezaeaf
/asf feaa zasyac a sa rcveaae.
Ec coafe üz'f yae Fz'gzz paef esfre ya 'd d azaada.
Ee roy dd yaeia lasd'ce de/aadz aa coafe gf as aafrg dgf coasgd yaz doac/argaf ya'd ag
pariaazgafassgaf, ag parlgaiaaf ag fgaz'ssgaf z'asyag a ia agaag lg roy.
Eg coafg dd zjag Hga pagf gsfrg yag lg fasdcg Je dg/aadz'7°

Der hilflose Versuch des Königs, Herr des Verfahrens zu bleiben und sich da-
gegen zu verwahren, dass Mitglieder seines Rates in seiner Abwesenheit ein Par-

67 Das Thema der Ehre hat in der jüngeren Forschung ein verstärktes Interesse gefunden (vgl.
etwa die verschiedenen Arbeiten von Knut GÖRICH, Ehre als Ordungsfaktor. Anerkennung
und Stabilisierung von Herrschaft unter Friedrich Barbarossa und Friedrich 11., in: Ord-
nungskonfigurationen im hohen Mittelalter (Vorträge und Forschungen 64), hg. von
B. Schneidmüller/S. Weinfurter, Ostfildern 2006, S. 59-92; DERS., Die „Ehre des Reichs" (ho-
nor imperii): Überlegungen zu einem Forschungsproblem, in: Rittertum und höfische Kultur
der Stauferzeit (Europäische Geschichtsdarstellungen 12), hg. von J. Faudage/ Y. Leiverkus,
Köln 2006, S. 36-74; DERS., Die Ehre Friedrich Barbarossas.

68 Vgl. etwa die Auseinandersetzungen zwischen Heinrich III. und dem Führer der Rebellen
Simon de Montfort im Sommer 1260 bei Documents of the Baronial Movement, ed. Trehar-
ne/Sanders, S. 194—210, und die Klagen des Königs gegen die Behandlung durch die Berater,
die man ihm zur Seite gestellt hat (März 1261), ebda, S. 210-218 und 218-238. Vgl. für die
Stimmung dieser Jahre auch das von Matthaeus Parisiensis überlieferte Zusammentreffen
Heinrichs mit Simon de Montfort am Ufer der Themse (Matthaeus Parisiensis, Chronica
maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 706). Das Treffen, das nur als kurzer Wortwechsel geschildert
wird, entsprang wohl allein der Phantasie des Chronisten, wäre aber in der Atmosphäre die-
ser Jahre gut vorstellbar.

69 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 194-210; zu Simon de Mont-
fort vgl. etwa: MADDICOTT, Simon de Montfort (mit ausführlicher Bibiographie).

70 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 206.
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lament einberiefen, war in diesen Jahren nicht wirklich erfolgreich.^ Die bittere
Klage, dass man ihn, den König übergangen hatte, sollte sich noch häufiger wie-
derholen. ' Der König fühlte sich nicht ernst genommen, sah sich aus den Sitzun-
gen des Rates ausgeschlossen, weil die Ratsmitglieder den Ort der Zusammen-
kunft kurzfristig geändert hatten, ohne ihn zu informieren, und er klagte darüber,
dass man seine Vertrauten aus seiner Umgebung verbanne.^ Dies waren die Nie-
derungen des Verfassungskampfes. Sie haben nur eine begrenzte historische Di-
mension. Die historische Dimension zeigt sich in den Steifen zunehmender Kon-
trollgewalt des Rates über den König.

Es begann mit der erzwungenen Zuordnung eines Beratungsgremiums zu den
königlichen Entscheidungsvorgängen. ^ Die Zusammensetzung dieses Gremiums
aus 24 Männern nahm die Stärke des Kontrollgremiums der Magna Carta von
1215 wieder auf, veränderte sie aber geringfügig, indem sie durch eine paritätische
Zusammensetzung den etwa ausgeglichenen Kräfteverhältnissen zwischen König
und Baronen Rechnung trug. Im Zuge dieser Festlegungen begegnet uns die erste
formale Regelung über die Zusammensetzung und die Häufigkeit der Zusam-
menkünfte des königlichen Parlaments.^ In den sogenannten Prom'siongn roM Ox-

einem Reformprogramm aus dem Frühsommer 1258, auf das der König und
seine Anhänger in den folgenden Jahren wiederholt einen Eid ablegen mussten,
wurde unter der Überschrift Dez purUmcrzz, serrMfü UHMZ per an gf conzwgnf
festgehalten, dass es künftig drei Termine für die Sitzungen des Parlamentes geben
sollte: 6. Oktober, 3. Februar und 1. Juni.^ Allerdings waren diese Parlamente

71 Zur Rolle des Königs bei der Einberufung des Parlaments vgl. etwa G. O. SAYLES, The King's
Parliament of England, London 1975, bes. S. 3-21, 35M7, 137-141.

72 Vgl. die Vorwürfe des Königs gegen den - ihm verordneten - Rat: Documents of the Baronial
Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 210-238.

73 Ebda, S. 212-214. Vgl. etwa ebda, S. 214: Rem naHa raü'o rex prenfendR pofesf Stare, sed ;'psi
de consdio sz'c dicMnb voiames ei decrevimas iiaperi: aaiiam aiiam raiionem preieadewies.

74 Ebda, S. 74-76.
75 Zur Frühgeschichte des englischen Parlaments vgl. etwa R. BUTT, A History of Parliament.

The Middle Ages, London 1989, S. 65-116; vgl. auch H. G. RlCHARDSON/G. O. Sayles, The
Earliest Known Official Use of the Term ,Parliament', in: The English Historical Review 82
(1967), S. 747-749; danach auch in: The English Parliament in the Middle Ages, hg. von dens.,
London 1981, J. R. MADDICOTT, The Earliest Known Knights of the Shire: New Light on the
Parliament of April 1254, in: Parliamentary History 18 (1999), S. 109-130; vgl. zum Hinter-
grund auch: J. E. A. JOLLIFFE, Some Factors in the Beginnings of Parliament, in: Historical
Studies of the English Parliament, Bd. 1, hg. von E. B. Fryde/E. Miller, Cambridge 1970, S. 31-
69; R. F. TREHARNE, The Nature of Parliament in the Reign of Henry III, in: ebda, S. 70-90
(zuerst in: The English Historical Review 74 (1959), S. 590-610); J. C. HOLT, The Prehistory of
Parliament, in: The English Parliament in the Middle Ages, hg. von R. G. Davies
/J. H. Denton, Philadelphia 1981, S. 1-28; Origins of the English Parliament, hg. von
P. Spufford, 2. Aufl. London 1969.

76 Documents of the Baronial Movement, hg. von Treharne/Sanders, S. 110; zu den Provisionen
von Oxford vgl. C. VALENTE, The Provisions of Oxford: Assessing/Assigning Authority in
Times of Unrest, in: The Experience of Power in Mediäval Europe 950-1350, hg. von R. Berk-
hofer/A. Cooper/A. J. Kosto, Aldershot 2005, S. 25M1; H. W. RiDGEWAY, The Lord Edward
and the Provisions of Oxford (1258): a Study in Faction, in: Thirteenth Century England,
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keine großen Versammlungen. Im Grunde war ein solches Parlament die bei Be-
darf erweiterte Runde der 24 Mitglieder des königlichen Rates/ In den Protzz'sz'otzgzz
wurden noch weitere Vorgaben über die Zahl von Beratern in verschiedenen Situa-
tionen gemacht, die hier nicht im Detail verfolgt werden müssen. ^ Allerdings
verschoben sich dabei die Kräfteverhältnisse allmählich. Der königliche Rat wurde
nun kleiner (15 Männer) und war mehrheitlich mit Männern besetzt, die dem Kö-
nig kritisch gegenüberstanden. Das war nicht unerheblich bei einem Gremium, das
den König in allen Fragen beriet, die für ihn und das Königreich von Bedeutung
waren (fofgs cFosgs zzi rez zz zzi rgzzzzzztg pgrfgztgzzf).^ Die Entscheidungsspielräume
Heinrichs III. verengten sich/"

In diesen Reformen und Formalisierungen der politischen Entscheidungsfin-
dung trat zunehmend eine Größe auf den Plan, die erstmals in der Magna Carta
1215 benannt worden war: die cozzzzzzzzrzzTzzs rggz-zz (comzyzzzz-z dg Ezzgigfgrrg).^ Die Bera-
ter wurden in ihrem Namen ernannt und waren auf diese Weise Delegierte der
cozzzzzirzzzz'ias. Die Prouz'szozzgn sahen für diese Gemeinschaft des Königreiches einen
eigenen Eid vor, durch dessen Leistung sie sich zusammenschloß. Der Text des
Eides war eher allgemeiner Natur, aber er ließ die Entschlossenheit der Anführer
erkennen: Wer immer sich der cozzzzzzztzzz'fzzs entgegenstellte, sollte als ein Todfeind
behandelt werden (lg fgzzzüzzzzzs a gzzgzzzz zzzorfgi).^ Für die Reformer war es selbstver-
ständlich, dass die Rechte der Magna Carta vormals der coztzmzznz'fzzs fgrrg gewährt

Bd. 1: Proceedings of the Newcastle upon Tyne Conference 1985, hg. von P. R. Coss
/S. D. Simon, Woodbridge 1986, S. 89-99; E. F. JACOB, What were the "Provisons of Oxford"?,
in: History 9 (1924), S. 188-200.

77 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 110: A cez's trez parieazeaz
neadraat ies caaseiiers ie re; esiaz, tat ne seien!ii pas a;aadez par per ie estat dei reaaare ...

78 So wurden von der comznanüns (siehe Anmerkung 81) zwölf Männer ausgewählt, die mit
dem König im Parlament verhandeln sollten (Documents of the Baronial Movement, ed. Tre-
harne/Sanders, S. 104 (10) und 110 (22)); für die Festlegung der näheren Bedingungen, unter
denen die coazazaaitas dem König eine Finanzhilfe (für das Sizilienprojekt) gewähren würde,
berief die coznnznnitns einen 24er-Ausschuß ein (ebda, S. 104 u. S. 106 (11); und die Zusam-
mensetzung des königlichen Rates wurde verändert: künftig sollten ihm 15 Männer angehö-
ren (ebda, S. 104 (9 u. 23). Das Auswahlverfahren für die 15 Berater war kompliziert. Aus
dem paritätisch besetzten 24er Rat wählte man vier Männer aus, die ihrerseits dann 15 Rats-
mitglieder auswählten (ebda). Die Kompetenzabgrenzungen der einzelnen Gremien, die auf
diese Weise entstanden, war nicht ganz einfach.

79 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 110 (23).
80 Am 18. Oktober 1258 wies der König alle seine Untertanen an, dass sie alle Beschlüsse seines

Rates in der Form, in der der Rat sie beschlossen habe, befolgen sollten. Der König trat die
Regierungsgewalt zunehmend an die Mehrheit eines Rates ab, dessen Zusammensetzung er
nicht hatte bestimmen können (Et cozaaadoas et eaioiaoas n taz^eaas et ieaas ea in^ei hl uns dei-
nen!, Ui ^erazeat teigaeat et iargeat a teaz'r et a zaaiateair, ies estnMissenzent ire saat/et a saat a^ere
par iauaat dit caaseii a in greigaare partie des eas, ea ia azaaiere Ui e dit desas (Documents of the
Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 116).

81 Die cozanianitns regai wird in den Propi'sioaea non Ox/drd wiederholt als aktive Kraft ange-
führt: Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 96, 100, 104, 110. Zur
coznmnnitns regai 1258 vgl. auch CLANCHY, England and its Rulers, S. 190-205; VALENTE, The
Theory and Practise of Revolt, S. 68-107.

82 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 100 (4).
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worden waren, nicht nur den einzelnen freien Männern des Landes (IzTgrUtgs zjttg
itz catTz's sttz's dtzdtzzzz cozzzzzztzrzz'fas fgtrg cozzcgssz's...).^ In dem Maße, in dem die Ge-
meinschaft des Königreiches Gestalt annahm - und durch die Reformer in den
verschiedenen politischen Gremien vertreten wurde -, wurde nun auch eine Ab-
grenzung gegenüber denjenigen vorgenommen, die der cozzzzzztztzz'ftzs fgzrg nicht
angehören sollten. In der Reformbewegung dieser Jahre tritt erstmals ein Feindbild
auf den Plan, das von nun an eine bedeutende Rolle in allen englischen Verfas-
sungskonflikten spielen sollte: die Fremden (dz'gttz).

Die Tatsache, dass der König sich mit Beratern umgab, die vom Festland ka-
men, erregte den Zorn der englischen Barone. Sie sahen sich als Einheimische
ausgeschlossen aus dem Kreis der Macht (rgx sprgfz's z'zzdz'ggztz's) und ihrer ange-
stammten Rechte beraubt.^ Dabei waren diese in der englischen Geschichtsschrei-
bung so prominenten Pozfgcz'tis und Sztcoz/tzrüs durchaus Angehörige der weiteren
königlichen Familie. Da der König seine festländischen Interessen mit den klassi-
schen Mitteln dynastischer Politik verfolgte, ging er entsprechende Fleiratsverbin-
dungen mit den mächtigen Familien auf dem Festland ein. Dadurch eröffnete sich
den unversorgten näheren und weiteren Verwandten der Königin ein Weg an den
englischen Königshof. Die Rolle dieser A/z'gzis in der englischen Politik eröffnet
einen wichtigen Zugang zum Verständnis eines „Rhythmus" der Reformpolitik.
Wir werden darauf noch zurückkommen.

Zunächst gilt es, einen Blick auf die Bedingungen der Regierung zu werfen,
denen der englische König im Frühsommer 1264 zustimmen musste, nachdem er
bei Lewes eine entscheidende Schlacht gegen die Rebellen verloren hatte. ^ Danach
nutzten die siegreichen Barone ihre Chance und zwangen dem König ein Ent-
scheidungsmodell auf, das ihn in erheblicher Weise einschränkte. Es wurden nun
drei Ratgeber benannt - zwei von ihnen waren profilierte Gegner des Königs, die
im Namen des Königs neun Berater aus wählen sollten. Diese neun Berater ernann-
ten auch die wichtigsten Amtsträger des Königs. Ozzzzzz'tz tzztfgzrz prpdz'chz^dcz'af dozzzz-
rztzs zrx pgr consz'ü'zzzzz prgdz'cfoz'tzzzz zrocgzzz z'rz ybrtzzzz sztpradz'cfa, cgi z'psz cz'cg gf zzzzcforz'fzzfg

dozzzz'zzz rg^z's . ...^ Der Tiefpunkt königlicher Autorität war erreicht und in dieser
Situation musste Fleinrich seine Treue zu dieser Vereinbarung dadurch öffentlich
zu erkennen geben, dass er seine Untertanen zum Widerstand gegen sich selbst

83 Ebda, S. 268 (Januar 1264).
84 Vgl. z.B. die Beschwerden der Barone im Januar 1264 (Documents of the Baronial Movement,

ed. Treharne/Sanders, S. 270 u. S. 272): ... post adoezztzzzzz ^Morazzdazzz atz'ezzz'gczzarzzzzz zpzos rcx
spreh's z'zzdz'gezzz's czd cozzsdz'zzzzz attraxz't contra eosdczzz et ^zzosdazzz crzn'ates efz'azzr z'zzdz'gczzas ^zzazztzzzzz-
czrzrrzpzo grauz'ter dchzz^zzerezzt zzorz potcrat iMsticia tzz CMzla dorrzzzzi regz's z'zzzzzzo zzec dreota de cozzzzzzazz;
izzstz'cM <?Me de cozzstzettzdizze regzzz szzzgahs petezztdzMS eozzcedt detzerezzt zzec aizi?Ma rezzzedta zarts z'zzz-
petrari.

85 Zur Schlacht bei Lewes am 14. Mai 1264, bei der der König selber in die Hände der Rebellen
fiel, vgl. MADDICOTT, Simon de Montfort, S. 256-278; PRESTWICH, Edward I, S. 44-46;
D. A. CARPENTER, Simon de Montfort and the Mise*of Lewes, in: Bulletin of the Institute of
Historical Research 58 (1985), S. 1-11.

86 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 294-301, Zitat S. 296 u. 298.
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aufforderte, für den Fall, dass er gegen seine Zusagen verstieß/' Damit hatten die
Rebellen auf dem Höhepunkt ihrer Überlegenheit über einen besiegten und gede-
mütigten König die Sicherheitsklausel des Artikels 61 der Magna Carta von 1215
wiederbelebt, die schon bei der ersten Redaktion nach dem Tode Johanns Ohne-
land aus dem Text gestrichen worden war. Nun, fast 50 Jahre später, war sie wie-
der da. Sie blieb allerdings auch nach ihrer Wiederkehr nicht länger in Kraft als bei
ihrem ersten Auftauchen 1215. Denn schon wenige Monate nach dieser Selbstver-
pflichtung gelang dem König mithilfe seines Sohnes der entscheidende Sieg über
seine Gegner.^ Eine entschiedene Reaktion setzte ein, und sie beseitigte alle Ein-
schränkungen der königlichen Entscheidungsgewalt. ^ Das Pendel, das lange Zeit
in eine Richtung geschwungen war, die den König unter zunehmende Kontrolle
gestellt hatte, schwang wieder in die andere Richtung aus. Viele Rebellen zahlten
einen hohen Preis für ihre Unterstützung von Simon de Montfort, denn sie wur-
den verfolgt und verloren ihren Familiebesitz. Die „Enterbten" (Disinherited)
wurden zu Irrlichtern der englischen Geschichte des späten Mittelalters/"

Die Verfassungsentwicklung im spätmittelalterlichen England vollzog sich
nicht in einem linearen Prozeß. Der wieder erstarkte König kehrte zu seiner alten
Politik zurück. Angesichts der extremen Bedingungen, die seine Gegner ihm aufer-
legt hatten, ist dies kaum verwunderlich. Die Kontrolle des Königs durch den Rat
hatte zuletzt ein Ausmaß erreicht, das den König weitgehend seiner Entschei-
dungskompetenzen beraubte. Ein solches Verfassungsmodell war auch für viele
Kritiker des Königs kein Vorbild. Die Radikalisierung der Rebellen hatte zuletzt
dazu geführt, dass Simon de Montfort seine Anhänger verlor. In der Schlacht von
Evesham, die seine Reformen beendete und ihn das Leben kostete, hatte er nicht
mehr genügend Unterstützung, um die Männer des Königs besiegen zu können.^
Die Verfassungskrise hatte in ihren verschiedenen Stufen das gesamte Kontroll-
potential der Widerstandstradition von 1215 erneut aktiviert. Die Frage würde

87 Ebda, S. 308-317, S. 310: ... <?Mod si nos ue? JicfMS Edwards/Eins woster contra predtctaw
orcZZMafZonem, prouZsZonenr nosfram, sen ZMramewfMP!, ^aod a&sZf, Zn aZZ^no oenZre, sen pacem et
fran^MZZZtafem regnZ nosfrZ farFare, sea occasioae yactoram precedeaham tempore fa?Fad'oa;'s ac
gaerre precedeah's, aZZ^aem de predich's, aat de parte predZctoram t?aos dZ^ZdaoZmas, occasioaare sea
aZZcaZ de eis daaipaaa: ^acere aat yZert procarare presampserZmas, ZZceat oaiaidas de regno nostro
coafra nos Znsargere ei ad grauamen aostraa! opem ei operam dare iaxia posse.

88 In der Schlacht bei Evesham am 4. August 1265 besiegte der Thronfolger Edward I. die Re-
bellen, deren Anführer Simon de Montfort dabei sein Leben verlor; vgl. MADDICOTT, Simon
de Montfort, S. 331-345; PRESTWICH, Edward I, S. 46-54.

89 Vgl. das „Dictum von Kenilworth" (31. Oktober 1266) in: Documents of the Baronial Move-
ment, ed. Treharne/Sanders, S. 316-337, S. 320.

90 Zu den „Disinherited" vgl. etwa: VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 76f.;
S. CAMERON/A. ROSS, The Treaty of Edinburgh and the Disinherited (1328-1332), in: The
Journal of the Historical Association 84 (1999), S. 237-256; C. H. KNOWLES, Provision for the
Families of the Montfordians Disinherited after the Battle of Evesham, in: Thirteenth Century
England, Bd. 1, S. 124-127.

91 Vgl. dazu wie Anm. 87; vgl. auch: O. de LABORDERIE/ J. R. MADDICOTT/D. A. CARPENTER, The
East Hours of Simon de Montfort: A New Account, in: The English Historical Review 115
(2000), S. 378-412.
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sein, ob nach dem Zusammenbruch der Rebellion mehr von diesen Kontrollme-
chanismen Zurückbleiben würde, als dies 1215 der Fall gewesen war. Auffällig war
das Augenmerk auf die konkrete Zusammensetzung des königlichen Rates, dessen
Mitgliederzahl und dessen Entscheidungsmodalitäten (einfache Mehrheit,
2/3 Mehrheit) in den verschiedenen Reformprogrammen präzise festgeschrieben
wurden. Eine Übernahme solcher Festlegungen auf moderatem Niveau war im-
merhin denkbar. Sie mochte möglichen Kritikern die königliche Bereitschaft signa-
lisieren, sich auch dann beraten zu lassen, wenn man mächtig genug war, die Ent-
scheidungen allein zu treffen. Darauf werden wir zurückkommen. Zunächst gilt es
jedoch, einen Blick auf die Zustände im Reich in den späten 1250er Jahren zu wer-
fen, wo das Königtum ebenfalls turbulente Zeiten durchlief.

In Deutschland gab es in diesen Jahren ebenfalls einen heftigen Konflikt um
die Königsherrschaft. Doch obwohl der Bruder des englischen Königs eine
zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung spielte und obwohl der Verlauf des
Konflikts durchaus Auswirkungen auf die englische Entwicklung hatte - und uz'ce
uersa -, war die Streitfrage in Deutschland anders gelagert. In Deutschland fragte
man nicht danach, wer die Entscheidungen des Königs kontrollierte, sondern
danach, wer den König zum König machte. Der römisch-deutsche König gab in
dieser Phase wenig Anlaß zu der Besorgnis, dass er seine Amtsgewalt
missbrauchen könne.

Die Geschehnisse der Doppelwahl von 1257 sollen hier nicht im einzelnen
nachgezeichnet werden. Sie sind an anderer Stelle eingehender behandelt worden
und sie stehen nicht im Mittelpunkt unserer Fragestellung.^ Der römisch-
deutsche König Wilhelm von Holland starb jung. Im Januar 1256 verlor er sein
Leben in einem Kampf in Friesland, der mit seinem Königtum nichts zu tun hat-
te.^ Deutschland benötigte einen neuen König, der vielleicht auch ein Kaiser für
das Reich werden konnte. Doch es zeigte sich, dass es unter den deutschen Fürsten

92 Vgl. zu den Ereignissen der DoppelwaM von 1257 zuletzt die Darstellungen von KAUFHOLD,
Deutsches Interregnum, S. 27-56; DERS., Interregnum, S. 50-67; WEILER, Henry III, S. 172-182;
DERS., Matthew Paris, Richard of Cornwall's Candidacy for the German Throne and the Sici-
lian Business, in: The Journal of Medieval History 26 (2000), S. 70-91; vgl. auch G. GROPPER,
Die Doppelwahlen von 1198 und 1257 im Spiegel der Historiographie (Politik im Mittelal-
ter 11), Neuried 2003; die Vereinbarungen und Verträge im Vorfeld der Doppelwahl von
1257 sind ediert in: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland; vgl. auch Regesta Imperii V,
Nr. 5287-5294 (Richard) u. Nr. 5483e-5488c (Alfons); die wichtigsten Quellen sind auch zu-
sammengestellt in: Die deutsche Königswahl im 13. Jahrhundert, Bd. 2, ed. Schimmelpfen-
nig, S. 9-50; die älteren Darstellungen sind über die genannte Literatur leicht zugänglich;
wichtig sind etwa: M. GROTEN, Konrad von Hochstaden und die Wahl Richards von Corn-
wall, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des Mittelalters, Festschrift O. Engels,
hg. von H. Vollrath/S. Weinfurter, Köln/Weimar/Wien 1993, S. 483-510; C. C. ßAYLEY, The
Diplomatie Prelimenaries of the Double Election of 1257 in Germany, in: The English Histori-
cal Review 62 (1947), S. 457-A82; N. DENHOLM-YOUNG, Richard of Cornwall, Oxford 1947;
A. BUSSON, Die Doppelwahl des Jahres 1257 Und das römische Königtum Alfons X. von
Castilien, Münster 1866.

93 Vgl. zu Wilhelm von Holland und zu seinem Tod zuletzt KAUFHOLD, Interregnum, S. 22-34.



Der Rhythmus politischer Krisen im 13. Jahrhundert 115

keinen wirklich aussichtsreichen Kandidaten gab. Schon Wilhelm von Holland
war eher aus einem Randgebiet des Reiches auf den Thron gelangt, und die Lage
nach seinem Tod stellte sich noch schwieriger dar. Eine Einigung der Königswäh-
ler auf einen gemeinsamen Kandidaten scheiterte schließlich, und so kam es 1257
zur Wahl zweier Männer, die beide - wenn auch auf unterschiedliche Weise - Tra-
ditionen entstammten, die durchaus eine Verbindung zum Thron des Reiches
eröffneten.^ König Alfons X. von Kastilien und Richard von Cornwall, jüngerer
Bruder des englischen Königs, konnten zum Zeitpunkt der Wahl als respektable
Kandidaten gelten, auch wenn sie die Chance, die ihnen die Wahl eröffnete,
schließlich nicht nutzten. Um diese Fragen soll es hier allerdings nicht gehen. Die
Doppelwahl von 1257 unterzog das Institut der Königswahl nach dem Ende der
Staufer erstmals einem enormen Belastungstest. Die Königswahlkrise von 1198-
1214 lag etwa ein halbes Jahrhundert zurück, und die Frage war, ob sich die Ar-
gumente und Kriterien, die nach der Doppelwahl von 1198 formuliert worden
waren, nun erkennbar auswirkten.

Die Überlieferung ermöglicht uns, bei der Doppelwahl von 1257 einen Blick
auf einige Gesichtspunkte bei der fürstlichen Meinungsbildung im Vorfeld der
Wahl zu werfenA Da etwa die Entscheidung der Wähler Richards von Cornwall
von erheblichen Geldzahlungen begleitet wurde, hat diese Doppelwahl nicht nur
in der historischen Forschung, sondern bereits bei manchem Zeitgenossen Stirn-
runzeln hervorgerufen: SfzJü pnücz'pcs Aü'zzzczzzzz'zze, zjzzz noMg z'zzs szziztrz pro peczmz'zz
uczzdz'dgzrzztL^ Diese fürstliche Haltung spricht nicht eindeutig für einen Primat des
Verfassungsbewusstseins bei der Wahlentscheidung, jedoch ist in dieser Frage
Nüchternheit durchaus angebracht.*^ Die Zuwendungen an die Wähler hatten
beiden Kandidaten hinreichend Stimmen eingebracht, um einen berechtigten An-
spruch auf die deutsche Krone Vorbringen zu können, sie halfen aber nicht mehr
bei der Frage, welcher von beiden Königen als der richtige anzusehen sei. Zur
Beantwortung dieser Frage mussten die Positionen auch verfassungsrechtlich
stimmig formuliert werden.

Allerdings sind die verfassungsrechtlichen Positionen für die historische Un-
tersuchung erheblich schwerer zu fassen, als dies bei der Doppelwahl von H98 der
Fall war. Die Auseinandersetzung um die Wahlen von 1257 hatten einen anderen
Charakter als die Auseinandersetzung nach 1198. Es fehlte der Wille zur Entschei-
dung. Bei der Doppelwahl von 1198 war es der bestimmte Auftritt Innozenz III.

94 Vgl. zu der Logik der Wahlentscheidungen von 1257 zuletzt KAUFHOLD, Deutsches Interreg-
num, S. 36-97; DERS., Interregnum, S. 58-67, 93-106.

95 Die Wahlabsprachen vor der Wahl Richards sind in verschiedenen Urkunden dieser Phase
zu erkennen (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 376-387); vgl. dazu auch die Lite-
ratur in Anm. 92.

96 Annales Hamburgenses, hg. von J. M. Lappenberg in: MGH Script. 16, hg. von G. H. Pertz,
Hannover 1859, S. 380-385, hier S. 384.

97 Geldzahlungen waren bei deutschen Königswahlen keine Seltenheit, vgl. etwa H. STEHLAM-
PE R, Geld bei deutschen Königswahlen des 13. Jahrhunderts, in: Wirtschaftskräfte und Wirt-
schaftswege. Festschrift Hermann Kellenbenz, Bd. 1 (Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 4),
hg. von J. Schneider, Stuttgart 1978, S. 83-136.
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gewesen, der die verfassungsrechtliche Formulierung der widerstreitenden Positi-
onen beförderte und der durch die begleitende Registrierung wichtiger Schrift-
stücke überhaupt die Quellenbasis für die Untersuchung dieses Vorgangs schuf.
Im Jahr 1257 war Alexander IV. Papst, und das machte die Sache nicht einfacher.
Der Kontrast zwischen den scharfsinnig argumentierenden Stellungnahmen Inno-
zenz' III. und den gewundenen Einlassungen Alexanders IV. ist enorm. ^ Inno-
zenz III. beanspruchte die Entscheidungskompetenz und er wusste diesen An-
spruch intelligent zu begründen. Alexander IV. hatte keine Ambitionen, die Frage
zu entscheiden, wer von ihm zum Kaiser gekrönt werden sollte, und er brauchte
viele Worte, um diese Unsicherheit zu artikulieren.^ Innozenz' juristischer Zugriff
änderte den Lauf der Dinge nicht, aber die Qualität seiner Überlegungen führte
dazu, dass noch spätere Generationen sich mit ihnen auseinandersetzten. Die Rhe-
torik Alexanders IV. eignete sich nicht zu sentenzenhafter Verdichtung.

Auch 1198 war der Kampf um die Krone letztlich nicht durch Argumente ent-
schieden worden, sondern durch den dramatischen Verlauf der Ereignisse. Diese
Dramatik fehlte in den Jahren nach 1257, weil keiner der beiden Kandidaten seinen
Thronanspruch energisch und nachhaltig verfolgte.^" Als Folge dieser auch für die
jeweiligen Wähler enttäuschenden Entwicklung, löste sich der Anhang des Kasti-
liers bald auf, und Alfons verfolgte seinen Thronanspruch von seinem kastilischen
Flof aus, wo ihm die Kenntnis der deutschen Entwicklungen weitgehend fehlte.^
Tatsächlich kam Alfons niemals nach Deutschland. So fehlte die Konfrontation,
die die Meinungsbildung einer unschlüssigen Kurie vorangetrieben hätte, und es
ist ein durchaus charakteristischer Ausdruck dieser Situation, dass die wichtigste
Quelle, die verfassungsrechtlichen Positionen und Argumente beider Seiten über-
liefert, der Entwurf einer päpstlichen Stellungnahme war, der sich allerdings nicht
zu einer klaren Position durchringen konnte.^ Doch bevor wir prüfen, ob die
Positionen von 1198 sich in den Argumenten von 1257 wiederfinden, sollten wir in
Flinblick auf den hier untersuchten Rhythmus der Verfassungsentwicklung eines
festhalten. Zwar ließen die Akteure von 1257 weniger Entschlossenheit erkennen,
die Thronfrage zur Entscheidung zu bringen, aber die Entscheidung blieb dennoch
ähnlich lange unentschieden wie nach 1198. Damals waren zunächst Philipp von

98 Man vgl. etwa das Schreiben an Richard von Cornwall Anfang des Jahres 1258: MGH Consti-
tutiones, Bd. 2, ed. Weiland, S. 517-520.

99 Ebda.
100 Für einen knappen Überblick über das Königtum von Alfons von Kastilien und Richard von

Cornwall vgl. zuletzt KAUFHOLD, Die Könige des Interregnums, S. 332-339.
101 Vgl. etwa die päpstlichen Schreiben an Alfons aus den Jahren 1262 und 1263: MGH Epistolae

saeculi XIII, Bd. 3, ed. Rodenberg, Nr. 517; MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland 2,
Nr. 404.

102 Vgl. auch den Bericht des Bischofs von Konstanz über seine Reise nach Burgos, wo er als
Gesandter der Königswähler den neuen römisch-deutschen König über dessen Wahl infor-
mierte: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 395.

103 Die sogenannte Bulle QM; ceUm und ihre verschiedenen Textvarianten sind ediert in MGH
Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 405, und MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 3, ed. Ro-
denberg, Nr. 560,1-11.
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Schwaben, dann Friedrich II., Otto IV. und Innozenz III. entschieden aufgetreten,
aber es hatte dennoch 16 Jahre gedauert, bis die Schlacht von Bouvines eine defini-
tive Entscheidung herbeigeführt hatte. Bis dahin hatte es immer wieder heftige
und unerwartete Umschwünge gegeben. Die Doppelwahlfrage von 1257 wurde
ebenfalls 16 Jahre später geklärt, als nach dem Tod Richards von Cornwall die
deutschen Fürsten einvernehmlich - zumindest weitestgehend einvernehmlich -
Rudolf von Habsburg zum neuen König wählten. Dadurch ließen sie erkennen,
dass sie die Problematik von 1257 nicht wiederholen wollten, und in gewisser
Weise wurde durch diese Wahl Rudolfs das Doppelkönigtum von 1257-1272 desa-
vouiert.^ So hatte das unterschiedliche Erscheinungsbild der Konflikte in der
Sache wenig Einfluß auf ihre zeitliche Erstreckung. Und noch etwas ist von Bedeu-
tung. Auch die Haltung der Kurie unterlag erheblichen Konjunkturen. Die Posi-
tionen, die Innozenz III. so energisch beansprucht hatte, wurden von seinen Nach-
folgern in der Mitte des 13. Jahrhunderts keineswegs als selbstverständliche Er-
rungenschaft vorausgesetzt. Innozenz hatte nicht gezögert, die Prüfung der Dop-
pelwahlfrage und auch die Entscheidung in dieser Frage zu beanspruchend^
Alexander IV. wich einem solchen Vorgehen aus, und Urban IV. beklagte in seinem
Entwurf zu Qm coinm, dass die beiden Konkurrenten die Entscheidung der Kurie
niemals gesucht hätten.^'' Dass die Anhänger Philipps von Schwaben sich seine
Stellungnahme in der Königswahlfrage entschieden verbeten hatten, hatte Inno-
zenz III. 60 Jahre zuvor nicht daran gehindert, beherzt in das Geschehen einzugrei-
fen. Das Echo dieses Eingreifens klang in dem Entwurf für Qm coimn noch nach; in
diesem Text, der als Antwort Urbans IV. an Richard von Cornwall die Argumente
beider konkurrierender Könige von 1258 aufführt - denn Urban IV. berief sich
ausdrücklich auf Innozenz, aber die Haltung des Papstes war nun erheblich vor-
sichtiger.

Tatsächlich zitierte der Papst die Dekretale WneraMcm seines berühmten Vor-
gängers als Vorbringung der kastilischen Gesandten. Sie hatten ihre eigene Ausle-
gung der Handlungsspielräume des Papstes aus der Dekretale vorgetragen, und
sie hatten dazu die historischen Beispiele aus TencraMcm zitiert - ergänzt durch
das Personal der Doppelwahl von 1198: sz'cnf in oiechonzEns Eohzarz'z' cf Conradz, Oho-
rns H PEz'iz'pjmtn, ac aiiornm pittn'nzn o&soroafanz/aissc dicg&anf; ad fzoc predicfazn decm-

104 Zur Wahl Rudolfs von Habsburg vgl. die Quellen bei Die deutsche Königswahl im 13. Jahr-
hundert, Bd. 2, ed. Schimmelpfennig, S. 56-70; vgl. dazu zuletzt KAUFHOLD, Deutsches Inter-
regnum, S. 433-457; DERS., Interregnum, S. 123-139; KRIEGER, Rudolf von Habsburg, S. 84—
114.

105 Vgl. etwa Rudolfs dezidierten Rückbezug auf das Jahr der Absetzung Friedrichs II. (1245) als
Referenzjahr seiner Revindikationspolitik: MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr.
72 (2), 284 und 290.

106 Vgl. dazu oben Kapitell.
107 ... preserfizw cazw fazw Zai [i.e. Richards] ^aawz ipsias regis [i.e. Alfons'] wawfiz iw recordah'owis

/dicz's Aiexawdri papc predecessoris wosfri, wosfra ef ^rafrazw wosfrorazw presewiia cowsh'fafi saper
prcdz'cfis iadiciarazw aposfoiicc sedz's exazwew expresse astyae ad fzec fewipora deciiwan'wt..., Qai cdazw
(3) (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 405, S. 524; Die deutsche Königswahl, Bd. 2,
ed. Schimmelpfennig, S. 30).
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Digm epz'sfoia7?t z'77tfttcg7ifgsT"" Die zitierte Dekretale seines Vorgängers hatte weniger
Zurückhaltung gezeigt, wenn es darum ging, festzuhalten, welche Rechtsnormen
als Entscheidungsgrundlage bei strittigen Wahlen anzusehen seien. Innozenz III.
hatte einfach festgestellt, welche Rechte den Wählern & zätre zzc coTzsttgfzzdz'zzg zu-
kamen. ^

Qm cHttaz lieferte also kaum einen eigenen Beitrag in dem konfliktreichen
Prozess um die Ausbildung eines schließlich allgemein akzeptierten Verfassungs-
konsenses. Der Text gewinnt eine historische Bedeutung aus seiner Dokumenta-
tion der Argumente nach der Doppel wähl von 1257. In gewisser Weise ist eine
weitere Präzisierung der Kriterien auszumachen, die schließlich für eine gültige
Wahl als erforderlich angesehen wurden. Jedoch gilt dies nur aus der übergeord-
neten Perspektive des Historikers. Wir haben schon anlässlich der Doppelwahl
von 1198 festgestellt, dass die Auseinandersetzung um die Gültigkeit der Wahlen
das Tableau an Argumenten bereitete, um dessen Gewichtung die Auseinander-
setzung der kommenden zwei Jahrhunderte gehen sollte. Nähmen wir die Argu-
mente der beiden Seiten zusammen, die Qm cgiztzzz wiedergibt, so wäre die Formu-
lierung des Wahl Verfahrens einen deutlichen Schritt weiter.

Es wurde ein Kreis von sieben Wählern erkennbar,"" die innerhalb eines Zeit-
raumes von einem Jahr und einem Tag nach dem Tod des alten Königs zur Wahl
seines Nachfolgers zusammentreten sollend" Die Wahl solle in Frankfurt abgehal-
ten werden/" und auch im Falle der Spaltung der Wähler gab es ein Kriterium:
dann sollte der Papst jenen zum König ausrufen, der von der Mehrheit gewählt
worden war, z?m gfecfzts gsf a mm'on parfgd" Doch was sich hier in der Perspektive
langfristiger Entwicklungen bereits als künftige Fösung abzeichnete, war in der
konkreten Situation keineswegs in Reichweite. Denn diese Zusammenstellung
eines entscheidungsfähigen Wahlverfahrens wurde durch keine reale historische
Kraft getragen. Vielmehr ergänzten sich die Kriterien nur dann zu einem Gesamt-
bild, wenn man die Argumente beider Seiten - die sich gegenseitig die Fegitimität
ihres Anspruchs bestritten - zusammenfügt. Doch wurden Könige nicht durch die
Stimme historischer Vernunft, sondern durch die Stimmen realer Fürsten gewählt.

108 Qu; ceia;a (14) (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 405, S.530); vgl. Innozenz III.,
Veaerata'ieau Sciaat aateaz prz'acipes, et taa aoMiias aoa igaorat ^aod, caaz LotlTzanas) et Corradas
ia discordia/aisseat eiecti, Roazaaas poati/ex Loffdariaaz) coroaaoit et iazperiaaz otdiaait coroaatas,
eodea; Corrado taac deama? ad ezas gratiaaz redeaate (Regestum Innocentii III, Nr. 62, S. 1721.)

109 Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 62 (Veaeraia'ie;a), S. 171.
HO MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 405, S. 525 (Die deutsche Königswahl, Bd. 2, ed.

Schimmelpfennig, S. 31) : ... apad pn'acz'pes uoceai ia daiasarodi eiectioae daNafes, <?ai septeaz
saat aaarero ...

111 Ebda, (6) S. 525 (Die deutsche Königswahl, Bd. 2, ed. Schimmelpfennig, S. 31) : ... Secaadaaz
(?aas [i. e. coasaetadiaes circa eiectioaeaz aooi regis Roazaaoraa; etc.] ia/hz aaaaar et diear, post^aaza
uacat aaperiaap taiis eiectio deizet ceieizrari....

112 Ebda, (12) S. 529 (Die deutsche Königswahl, Bd. 2, ed. Schimmelpfennig, S. 36): Naa; ca?;;
iatra predictaaz opidaar de FraaAea/ord Roa;aa;' regis et iarperatoris, et aoa aiiizi, deizeat eiectio ce-
ieizrari....

113 Ebda (14), S. 530 (Die deutsche Königswahl, Bd. 2, ed. Schimmelpfennig, S. 37).
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Und diese Wähler waren in den frühen 1260er Jahren noch nicht bereit, ihre
Standpunkte zu vereinen.

Tatsächlich hing die Entscheidungsfähigkeit des Wählerkreises davon ab, dass
die Zahl von sieben Wählern ebenso festgeschrieben wurde, wie die Entscheidung
dieser sieben Wähler mit einer Mehrheit. Aber diese beiden Kriterien, die beide in
Qnz cdwn formuliert wurden, die Größe des Wahlgremiums und das Prinzip der
Mehrheitsentscheidung, wurden von keiner der streitenden Parteien zusammen-
gefügt.

Die Konfliktsituation mochte dazu führen, dass beide Seiten ihre Argumente
schärften, ihren Positionen ein klares und günstiges Profil verliehen, aber sie führ-
te nicht dazu, dass die Konfrontation mithilfe dieser Dialektik überwunden wur-
de. Ein solcher Reformschritt, der die Kriterien der Kontrahenten in einem arbeits-
fähigen Modell zusammenfasste, war wahrscheinlich erst nach dem Ende des
aktuellen Konfliktes möglich. Nach dem Tod der Rivalen (oder eines der Rivalen)
konnten die betroffenen Akteure mit geschärftem Problembewusstsein ein Verfah-
ren durchsetzen, das die erlebten Komplikationen nach Möglichkeit für die Zu-
kunft ausschloß. Dieses Modell, das man früher einmal als dialektisch bezeichnet
hätte, scheint für das Verständnis verschiedener hier untersuchter Krisenszenarien
und Reformschritte hilfreich.

Die Wahl Rudolfs von Habsburg am 1. Oktober 1273 war der praktische Aus-
druck des neuen Konsenses nach den konfliktreichen Erfahrungen im Gefolge der
Doppelwahl von 1257.^ Mit Rudolf von Habsburg gewann das Königtum in
Deutschland zwar keine dominante Rolle, aber Rudolfs Herrschaft beendete jene
fast 40jährige Phase, in der der König eine zwar selbstverständliche Größe, aber
eine meist abwesende Größe gewesen war. Mit Rudolf I. kehrte das Königtum als
präsente Kraft auf die deutsche Bühne zurück. Dabei zeigte sich, dass die Umset-
zung einer königlichen Politik, die die Fürsten, Herren und Städte grundsätzlich
vom König erwarteten, in der Praxis auf beträchtliche Widerstände stoßen konn-
te.^ Der König erfuhr seine Grenzen, aber seine Agenda wies doch verschiedene
Projekte auf, die im Grundsatz - wenn auch nicht im Maßstab - wieder Ansätze
für europäische Vergleiche lieferten (Revindikationspolitik, Erneuerung des Main-
zer Reichslandfriedens). Rudolfs Königtum wird häufiger aus dem Blickwinkel
der nur begrenzt erfolgreichen Wiedererlangung staufischer Herrschaftspositionen

114 Zur Wahl Rudolfs von Habsburg vgl. Quellen: Die deutsche Königswahl, Bd. 2, ed. Schim-
melpfennig, S. 56-70; vgl. dazu die klassische Darstellung: O. REDLICH, Rudolf von Habs-
burg. Das deutsche Reich nach dem Untergang des alten Kaisertums, Innsbruck 1903, S. 133-
170; die Betonung des Konsenses bei KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 433-457; vgl. zu-
letzt: KRIEGER, Rudolf von Habsburg, S. 84—114.

115 Zu Rudolfs Politik vgl. KRIEGER, Rudolf von Habsburg; TH. ZOTZ, Rudolf von Habsburg, in:
Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 340-359;
U. KUNZE, Rudolf von Habsburg. Königliche Landfriedenspolitik im Spiegel zeitgenössischer
Chronistik (Europäische Hochschulschriften III 895), Frankfurt am Main 2001; Th. M. MAR-
TIN, Die Städtepolitik Rudolfs von Habsburg (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte 44), Göttingen 1976; vgl. auch BOSHOF/ERKENS, Rudolf von Habsburg, S. 1273-
1291.
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gesehen. Er gilt zu Recht als der König, der das Interregnum beendete. Tatsäch-
lich aber war Rudolf im 13. Jahrhundert der erste römisch-deutsche König, der für
seine Untertanen eine anhaltend präsente Größe war. Rudolf zog niemals nach
Italien. Es ist möglich, dass der mitunter etwas volkstümliche Stil seiner Regie-
rung, über den eine Reihe von Anekdoten kursierten, das Königtum der herr-
schaftlichen Aura entkleidete, die die staufischen Kaiser so gepflegt hatten. Aber
Rudolfs tätige Herrschaft führte trotz aller Probleme dazu, dass das Königtum in
Deutschland mit einiger Verzögerung nun jenen Problemen und Aufgaben ver-
stärkt begegnete, denen etwa der englische König sich schon deutlich früher ge-
genüber gesehen hatte."' Bevor das Jahrhundert zu Ende ging, erlebte das König-
tum in Deutschland eine schwere Krise. Aber auch der so erfolgreiche gestartete
englische König Edward I., der auf einer ganz anderen Grundlage operieren konn-
te, musste erfahren, dass die Spielräume mächtiger Könige sich schnell verengen
konnten.

Am 28. Juni 1298 beschloß die Mehrheit der Wahlfürsten, die sechs Jahre
zuvor den Grafen Adolf von Nassau zum römisch-deutschen König gewählt hatte,
dass Adolf seinem Amt nicht gewachsen war. Darüber /and wan diesen König
solcher Herrscira/f and Macfü niciü gewachsen and nicöf faagiici!."^ Die Folge war
gravierend, denn mit ihrem Spruch setzten die Fürsten Adolf als König ab."^
Anders als ein halbes Jahrhundert zuvor nach der Absetzung Friedrichs II. durch

116 Vgl. dazu REDLICH, Rudolf von Habsburg, S. 203-267; KRIEGER, Rudolf von Habsburg,
S. 102-161; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 1-26, 433f.

117 Auf einzelne Aspekte des Vergleichs wird noch einzugehen sein, für eine erste Skizze der
Vergleichsperspektive vgl. die Beiträge von Peter MORAW, Rudolf von Habsburg: Der „klei-
ne" König im internationalen Vergleich, in: Rudolf von Habsburg 1273-1291, hg. von Bos-
hof/Erkens, S. 185-208; und: DERS., Über Entwicklungsunterschiede und Entwicklungsaus-
gleich, S.563-622.

118 fusaper rex fawfo regzFn'n; ümte^Me pofesfah öwewfMS esf insM^cfezzs et iaadds .... Absetzungsur-
kunde: MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 589, Zitat S. 552.

119 Ebda: Igifar super prezzzz'ssz's czzzzz pn'aohas eiecfonFtzs, episcopz's, preiah's, dacihas, coau'ühas, &aro-
zzzFas et sapieahFas oaiaFas zFz'dezzz preseahFas deFFerah'oae preöata'fa dz'Fgezzh et coarawa;' coasiö'o
et aoiaafafe oaraiaai ac coaseasa aaaaiad i'Foraai, ^aoraar iafereraf, pretF'cfaar doau'aaar Adol/aar,
z?nz se regzro reddah'f faai z'zzdz'gzzzzzzz (?aa?ae propfer saas iaayadafes et caasas pz*escz*z'pfas a deo, ae reg-
aef aaipö'as, esf eieefas, pnFafaai regzzo, caz Facfeaas pre/ad, a doaa'ao osfeadz'azas, deaaacz'aaias
pn'vafaar et az'cFdoaiz'aas coacord; seafeacz'a predz'cforaai prz'acz'paai eieeforaaz dz'cfaafe seafeacz'aado
pnFaazas, ozzzzzes, z^a; e; faraazeafo/iöddahs feaeafar asfn'ch, a zaraazeafo FzziMszzzodz pez*pefno aF-
soUeafes,/zraider z'zzFzFezzdo, ae ^azstyaaaz de cefero szFz faaz^aaaz regt pareaf aei iafeadaf. Zu Adolf
von Nassau vgl. F. TRAUTZ, Studien zur Geschichte und Würdigung Adolfs von Nassau (Ge-
schichtliche Landeskunde 2), Wiesbaden 1965, S. 1-45; H. PATZE, Erzbischof Gerhard II. von
Mainz und König Adolf von Nassau. Territorialpolitik und Finanzen, in : Hessisches Jahr-
buch für Landesgeschichte 13 (1963), S. 83-140 ; A. GERLICH, Adolf von Nassau (1292-1298).
Aufstieg und Sturz eines Königs; Herrscheramt und Kurfürstenfronde, in : Nassauische An-
nalen 105 (1994), S. 17-78 ; DERS., König Adolf von Nassau. Die Reichspolitik am Rhein und
in Schwaben 1293 und 1294, in : Nassauische Annalen 109 (1998), S. 1-72; E. SCHUBERT, Die
Absetzung König Adolfs von Nassau, in: Studien zur Geschichte des Mittelalters. Jürgen Pe-
tersohn zum 65. Geburtstag, hg. von M. Thumser/A. Wenz-Haubfleisch/Peter Wiegand,
Stuttgart 2000, S. 271-301; C. REINLE, Adolf von Nassau (1292-1298), in: Die deutsche Herr-
scher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 360-371.
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Innozenz IV. kam es in der Folge nicht zu langen Kämpfen um das Königtum.
Denn die Wahlfürsten übertrugen die Exekution ihres Urteils einem Rivalen
Adolfs, der sich selber nicht nur für einen geeigneten König hielt, sondern der in
Adolf auch eine Gefahr für seinen Anspruch auf sein Erbland Östereich sah.^°
Albrecht war der Sohn Rudolfs von Habsburg und deshalb 1292 nicht zum König
gewählt worden. Die Fürsten wollten der neuen Familie im engeren Kreis der
Macht die Grenzen aufzeigen. Nun erhielt Albrecht die Gelegenheit, gegen seinen
Rivalen vorzugehen und seine Krone selber zu erringenW Albrecht zögerte nicht
lange, schon wenige Tage später traf er in einer Ritterschlacht bei Göllheim auf
Adolf und besiegte ihnA* Adolf ließ sein Leben auf dem Schlachtfeld, und einen
Monat nach seiner Absetzung, am 28. Juli 1298, wählten die Fürsten Albrecht I. zu
ihrem neuen König - UHcanU zürn prz'&m Romano mgno pgr mortem dzüe recordafzozus
domz'm Adol/z tjnontfam Rcmaz-zorrzm regz'sd^

Die Absetzung Adolfs von Nassau erscheint nicht als ein planvoller und ge-
ordneter Vorgang, sondern als ein Geschehen, in dem sich kurfürstlicher Unmut,
massive Eigeninteressen, etwas unklare Legitimationsversuche und die brutale
Faktizität des militärischen Vorgehens in eigentümlicher Weise vermengten.^ Das
mag das klare Bild der Kurfürstenopposition in diesem besonderen Fall eintrüben,
es ist aber ein Erscheinungsbild, das die Absetzungsverfahren gegen legitime Kö-
nige dieser Epoche wiederholt boten. Edward II. und Richard II. von England
mussten dies 1327 und 1399 erfahrend^ Auch in ihren Fällen erwies sich das Vor-
gehen ihrer Gegner keineswegs als schlüssig, folgerichtig und unanfechtbar. Die
englische Forschung diskutiert im Zusammenhang der Absetzung und der Tötung
dieser Könige vergleichbare Fragend^ Es ist unwahrscheinlich, dass sich für diese
Fragen jemals eindeutige Antworten finden lassen, denn wir können davon aus-
gehen, dass auch die Akteure keine klare Vorstellung hatten, wie sie Vorgehen
sollten. Die Absetzung eines Königs, der nach seiner Krönung wie Adolf selbstver-

120 Vg}. dazu etwa SCHUBERT, Die Absetzung, S. 288f. Adolf hatte die Gegner der noch jungen
habsburgischen Herrschaft in Österreich unterstützt.

121 Emst Schubert hat mit plausiblen Argumenten dafür plädiert, das Vorgehen Albrechts gegen
Adolf nicht in erster Linie als Umsetzung das Absetzungsurteils zu sehen, sondern es im
Rahmen des Konfliktes um Albrechts österreichisches Erbe zu verstehen (das Adolf in Frage
stellte). Das militärische Vorgehen habe zunächst dazu gedient, eine Drohkulisse für politi-
sche Verhandlungen zu schaffen (vgl. SCHUBERT, Die Absetzung, S. 287-292).

122 Vgl. dazu zuletzt SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 254—273; zur
Schlacht bei Göllheim vgl. H. DANUSER, Göllheim und Königsfelden. Ein Beitrag zur Ge-
schichte König Albrechts, Zürich 1974.

123 Zur Wahl Albrechts I. vgl. das Wahldekret vom 28. Juli 1298: MGH Constitutiones, Bd. 4,1,
ed. Schwalm, Nr. 9.

124 Vgl. dazu zuletzt auch SCHUBERT, Die Absetzung, S. 287-292; vgl. auch S. 291: „Der Schlüssel
für die Absetzung Adolfs von Nassau liegt nicht in der sogenannten kurfürstlichen Opposi-
tion gegen den König, sondern in den militärischen Vorgängen."

125 Vgl. zu den Absetzungen dieser beiden englischen Könige die Darstellungen im weiteren
Verlauf dieser Arbeit.

126 Vgl. dazu besonders unten Kapitel 9.
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ständlich als &z grafz'z? RoztzzzzzoHzzrz mx auftrat, war nicht vorgesehenJ*' Die Verfas-
sungsgeschichte mag nach klaren Rechtspositionen fragen, die Akteure fragten
danach, wie sie einen ungeliebten König in die Schranken weisen oder gar aus
dem Amt entfernen konnten. Dass dieser Vorgang umstritten war, schützte den
König nicht, im Gegenteil. Gerade die Tatsache, dass es kein klares Absetzungsver-
fahren gab, erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Gegner des Königs Tatsachen
schufen. Die Gegner Heinrichs III. von England erlebten, wie der König zurück-
kam und mit harter Hand gegen sie vorging. Edward II. und Richard II. überlebten
ihre Absetzung nicht lange, und sie kamen nicht mehr zurück.

Die Unsicherheit im Verhalten gegenüber einem ungeliebten aber legitimen
Amtsinhaber beförderte die Versuche, den Erwerb und die Ausübung des Amtes
an Bedingungen zu knüpfen, auf deren Einhaltung sich der Kandidat vor seiner
Wahl und Krönung verpflichtete. Verstieß er gegen diese Bedingungen, so konnte
man die Konstruktion bemühen, dass er sein Amt bereits durch sein Verhalten
verloren habe. Dieser Argumentation werden wir im 14. Jahrhundert wiederholt
begegnen. Eine Gelegenheit für die Sicherheitsleistungen des Kandidaten vor sei-
ner Wahl war eine Selbstverpflichtung in Form einer Wahlkapitulationd^ Im Falle
Adolfs von Nassau ist dieser Text ein aussagekräftiges Dokument. Darin verpflich-
tete sich Adolf seinem maßgeblichen Förderer, dem Erzbischof von Köln, gegen-
über zu erheblichen Zugeständnissen. Falls er gegen diese Zusagen verstoße, so
verzichte er auf das Recht, das ihm aus der Königswahl erwüchse und erkläre sich
einverstanden, dass die Wahlfürsten (pn'zzcz'pgs ms z'zz Ugch'one z'zzzpen'z EzzfzgzzUs) zur
Wahl eines anderen Königs schritten, ad gUcfz'ozzezrz aügrz'zzs regz's procedazüW" Es
kommt hier nicht auf die präzise juristische Qualität dieser Passage an. Man muß
sie in der Tat nicht als ein Absetzungsrecht interpretieren.'^' Dass sie indes die
Legitimation von Adolfs Königtum von seiner Amtsführung abhängig machte, ist

127 So z. B. Adolf am 18. November 1292: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 494. Zu
der grundsätzlichen Frage nach der Absetzbarkeit des Königs vgl. zuletzt SCHUBERT, Kö-
nigsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 11-114; vgl. auch M. WALLNER, Zwischen Königs-
absetzung und Erbreichsplan. Beiträge zu den Anfängen der kurfürstlicher Politik im
14. Jahrhundert (1298-1356) (Historische Studien 482), Husum 2004.

128 Vgl. zu den Wahlkapitulationen allgemein: G. LOTTES, Zwischen Herrschaftsvertrag und
Verfassungsnotariat. Die Wahlkapitulationen der deutschen Kaiser und Könige, in: Reich,
Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw (Historische
Forschungen 67), hg. von P. J. Heinig u. a., Berlin 2000, S. 133-148; H.-J. BECKER, Pacta con-
venta (Wahlkapitulationen) in den weltlichen und geistlichen Staaten Europas, in: Glaube
und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittel-
alter und Neuzeit (Schriften des Historischen Kollegs 28), hg. von P. Prodi/E. Müller-
Luckner, München 1993, S. 1-9; G. KLEINHEYER, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen. Ge-
schichte, Wesen und Funktion (Studien und Quellen zur Geschichte des deutschen Verfas-
sungsrechts A 1), Karlsruhe 1968.

129 MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 474.
130 Ebda(14), S. 462.
131 Ernst Schubert hat auf die Grenzen dieser Selbstverpflichtung hingewiesen, vgl. SCHUBERT,

Die Absetzung, S. 272f.
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evident. Damit gelangte die grundsätzliche Stellung des Königs in die Reichweite
eines mächtigen Reichsfürsten (des Erzbischofs von Köln), denn für die Prüfung
möglicher Verstöße gegen die Wahlvereinbarung gab es keine unabhängige In-
stanz. Die Grundproblematik einer solchen königlichen Stellung begegnet uns
auch in einer Erzählung des Matthaeus Parisiensis über das dramatische Zusam-
mentreffen Heinrichs III. mit einem Magister der Hospitaliter.^

Die Begegnung zu Beginn des großen Konfliktes mit den Baronen zeigt einen
König, der sich von einem Untertanen sagen lassen muß, dass der Bestand seines
Königtums davon abhänge, dass er das Rechte beachte: Quaztizfizr z'nsfz'fz'aztz Hzsgruas,
rgx esse pofgrz's; ef quam cz'fo fzanc z'p/fzn^grz's, rex esse desz'nes.^ Vergleichbares hatte
der Erzbischof von Köln dem Adolf von Nassau bedeutet, wenn sich sein Rechts-
verständnis auch in hohem Maße aus dem Blickwinkel Kölner Interessen erklären
ließ. Für den König lag die grundsätzliche Gefahr darin, dass sein Amt von dem
Ermessen mächtiger Männer abhängen konnte.^ Von Männern, die nicht nach
der Devise verfuhren Rz'gEf or wrozzg, ?m/ kz'zrg. Den Zeitgenossen war die Gefahr für
den einzelnen König sehr klar. Matthaeus Parisiensis ließ Heinrich III. in seiner
Erzählung alarmiert reagieren und sogleich die Gefahr einer Absetzung benen-
nend^ Er kam dieser Erfahrung sehr nahe, und Adolf von Nassau fiel ihr zum
Opfer.

Aus der Perspektive einer vergleichenden Untersuchung der Krisenrhythmen
und der Rhythmen der Erinnerung ist der improvisierte Charakter der Königsab-
setzungen in England und im Reich ein hilfreiches Moment. Denn bei einem Ver-
fahren, das nicht auf bewährte Prozeduren setzen konnte, sondern das ganz unter-
schiedliche Kriterien zur Rechtfertigung eines fragwürdigen Vorgehens heranzog,
läßt sich erkennen, welche Vorbilder den Akteuren noch gegenwärtig waren. Wir
können davon ausgehen, dass sie alle legitimierenden Momente bemühten, die im
zeitgenössischen Bewusstsein eine Rolle spielen konnten.^

Im Falle Adolfs läßt sich erkennen, dass die Fürsten in der Begründung für die
Notwendigkeit ihres Vorgehens (Pzupfer qztozf ziozr uaUiügs a&squg grauz CJzn'sfz o^gnsa
gz'as z'nz'qMz'fafgs amph'as foHgrarg ...) und in der Begründung der schließlichen Abset-
zung (... prg&'cfam dozrzz'rzMW Aüol/itm, qaz sg regrzo rg&üüz'f tarn zndz'^zrtzm qaz'qMg prop-
fgr saas z'zrz'qaz'fafgs gf caasas prgscn'pfas a &o, ag rggagf azapüas, gsf gzgcfas, deaaacz'azaas
przüafaaz gf zrz'cfzz'Zozaz'aas coacordz sgafgacz'a prgdz'cforaza pn'acz'pazrz glgcforaaz zü'cfazüg

132 Matthaeus Parisiensis, Cronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339; vgl. dazu CLANCHY, Did
Henry III have a Policy?, S. 203-216.

133 Matthaeus Parisiensis, Cronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339.
134 Vgl. dazu etwa KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 98-135 (mit weiterer Literatur).
135 Matthaeus Parisiensis, Cronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339.
136 Vgl. dazu auch Michael Prestwich über die Absetzung Edwards II. 1327: „To try to determine

precisely how it was that Edward II was removed from the throne, whether by abdication,
depostion, Roman legal theory, renunciation of homage, or parliamentary decision, is a futile
task. What was necessary was to ensure that every conceivable means of removing the king
was adopted, and the procedures combined all possible precedents." (PRESTWICH, Plantage-
net England, S. 218).
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sgnfencz'anifo przüzzztzzzs ...) den Formulierungen des Absetzungsdekretes von Inno-
zenz IV. gegen Friedrich II. folgten.'^ Die Frage, woher die Kenntnis dieses Texts
stammte, hat einen eigenen Reiz. Wenige Jahre später wäre sie einfach zu beant-
worten: das Absetzungsurteil wurde in die große Rechtssammlung Bonifaz' VIII.,
den EzFvr Sexftzs, übernommen und fand Verbreitung in der gesamten lateinischen
Christenheit.'^ Tatsächlich aber wurde der Text des Ez'&gr SexfMS Anfang März 1298
promulgiert.'^ Die Absetzungsbulle wurde dreieinhalb Monate später ausgefer-
tigt, und es ist kaum davon auszugehen, dass die Kanzlei des Erzbischofs von
Mainz, der als Aussteller der Urkunde auftrat, so schnell an eine Kopie gelangt
warW° Papst Bonifaz VIII., der in manchem an den Stil Innozenz' IV. anknüpfte,
fand an dem Mainzer Umgang mit der kurialen Tradition keinen Gefallen.^ Er
verurteilte die Absetzung Adolfs von Nassau in scharfer Form (gigcüoncw dich gssg

Das Absetzungsurteil Innozenz' IV. gegen Friedrich II vom 17. Juli 1245 war
der Mainzer Kanzlei wahrscheinlich aus der CoEgcfz'o lif bekannt, die Innozenz IV.
am 9. September 1253 publizierte. Mit dieser Novellensammlung dokumentierte
Innozenz solche Dekretalentexte, die nach der Promulgation des EzEgr X im Jahr

137 MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 589, S. 552 die Übernahmen sind fast wörtlich:
MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 2, ed. Rodenberg, Nr. 124, S. 93f.; zur Absetzung Fried-
richs II. vgl. oben; allgemein: E. W. PETERS, The Shadow king: Rex inutilis in Medieval Law
and Literature 751-1327, New Haven u. a. 1970.

138 VI.14. 2; zur Entstehung und zur Verbreitung des Liber Sextus vgl. M. BEGOU-DAVIA, Le
„Liber Sextus" de Boniface VIII et les extravagantes des papes precedentes, in: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan Abt. 90 (2004), S. 77-191; T. SCHMIDT, Frühe An-
wendungen des Liber Sextus Papst Bonifaz' VIII, in: Proceedings of the Ninth National
Congress of Medieval Canon Law, 13.-18. July 1992 (Monumenta Iuris Canonici Ser. C: Sub-
sidia 10), hg. von P. Landau/J. Müller, Cittä del Vaticano 1997, S. 117-134; D. WlLLlMAN, A
Liber Sextus from the Bonifacian Library: Vatican Borghese 7, in: Bulletin of Medieval Canon
Law NS 7 (1977), S. 103-107; E. Göller, Zur Geschichte des Zweiten Lyoneser Konzils und des
Liber Sextus, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchenge-
schichte 20 (1906), S. 81-87.

139 Vgl. die vorangehende Anmerkungen.
140 Zur Rolle Gerhards II. von Mainz, der die Absetzungsurkunde ausstellte (MGH Constitutio-

nes, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 589, S. 549) vgl. etwa SCHUBERT, Die Absetzung, S. 282-287; zur
Rezeptionsgeschwindigkeit des Liber Sextus vgl. etwa SCHMIDT, Frühe Anwendungen des
Liber Sextus. An der Kurie stammen die ersten Belege für die Verwendung des Liber Sextus
aus dem Mai und Juli 1298 (ebda, S. 118f.), in Deutschland datiert der erste Beleg aus dem
kirchlichen Milieu vom April 1299 (Lübeck: ebda, S. 130f.).

141 Zu Bonifaz VIII. und seiner Amtsauffassung vgl. zuletzt: A. PARAVICINI-BAGLIANI, Boni-
face VIII, Paris 2003; MlETHKE, De Potestate Papae, S. 45-82.

142 Aidertzzs rex A/aznanm'e et RozziarzorMzn rzampfzos zm'fhf sodempnes ad czzrzdzz! pro saa elech'ozre
presez!fanda et conji'rznah'ozie oHNezida, Bonzfdh'MS repedz'f et eiechonezzi dicz'f esse rzadaw
mzdh's rafz'ondzMS et caasas; Die Annalen des Tholomeus von Lucca in doppelter Fassung nebst
Teilen der Gesta Florentinorum und Gesta Lucanorum (MGH Script. Rer. Germ. N.S. 8), hg.
von B. Schmeidler, 2. Aufl. Berlin 1955, S. 235; vgl. dazu etwa T. S. R. BOASE, Boniface VIII
(Makers of the Middle Ages), London 1933, S. 217-219.
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1234 wichtige Rechtsmaterien behandelten.^ ihre Verbreitung war noch nicht
ganz so ausgedehnt wie die des späteren TzTer SgxfMS, aber in Mainz hatte man ein
spezifisches Interesse an dem Absetzungsurteil gegen Friedrich II. Schließlich hatte
sich der Erzbischof von Mainz früh auf die Seite des Papstes gegen Friedrich II.
gestellt.^ Die einschlägigen Formulierungen des Absetzungsurteils gegen Adolf
von Nassau gingen damit auf eine besondere Mainzer Überlieferung zurück, die
gut 50 Jahre nach dem ursprünglichen Ereignis erneut in einer Krisensituation
herangezogen wurde. Wir werden dieser Form der Wiederaufnahme von Rechts-
texten aus der Zeit Friedrichs II. im folgenden Kapitel erneut begegnen - bei der
Wiederbelebung des Marnzcr Rgz'c^sFmd/h'gdgns von 1235 durch Rudolf von Habs-
burg in den späten Jahren seiner Herrschaft. Doch zunächst gilt es noch einen
abschließenden Blick auf die Krisenerfahrungen des englischen Königs zu werfen,
der ebenfalls am Ende des 13. Jahrhunderts in Schwierigkeiten geriet. Er war zu
diesem Zeitpunkt sogar mit Adolf von Nassau verbündet. Das Bündnis diente der
Vorbereitung Edwards I. für seinen Kampf mit dem französischen König. Es blieb
allerdings ohne Folgen.^

Im Jahr 1294 kam es nach es nach fast vier Jahrzehnten ohne Kämpfe um die
englischen Festlandsbesitzungen zu einer Neubelebung dieses Konfliktes, der
bereits auf eine lange Tradition zurückblicken konnte. Diese Kämpfe, die in der
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine regelmäßige Erscheinung in den Beziehun-
gen des französischen und des englischen Königs gewesen waren, hatten mit dem
Frieden von Paris 1259 ein Ende gefunden.^ Der englische König hatte auf die
Besitzungen im Norden Frankreichs verzichtet und dafür einen garantierten

143 Vgl. dazu P.-J. KESSLER, Untersuchungen über die Novellen-Gesetzgebung Papst Inno-
zenz' IV. Ein Beitrag zur Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts, 1. Teil, in: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 31 (1942), S. 142-320, bes. S. 148,
250-252 (mit Anm. 258), 275-290; das Absetzungsurteil ad apostoh'cae wurde als Kap. 23 der
CoHech'o 111 publiziert.

144 Vgl. das Bündnis des Mainzer Erzbischofs mit dem Erzbischof von Köln im September 1241
gegen Friedrich II.: Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, Bd. 2, ed. Lacomblet,
Nr. 257; vgl. dazu etwa: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 253f.

145 Vgl. zu Adolfs Verhandlungen mit dem englischen König in der zweiten Hälfte des Jahre
1294: MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 509-521; vgl. dazu PRESTWICH, Plantage-
net England, S. 300f.; E. BOCK, Englands Beziehungen zum Reich unter König Adolf von
Nassau, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung: Ergänzungs-
band 12 (1933), S. 199-257.

146 Vgl. zu den zahlreichen Kämpfen und Waffenstillständen des englischen und französischen
Königs in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Quellen in: Foedera, Bd. 1, ed. Ry-
mer u. a.; vgl. zu den schwierigen Beziehungen der englischen Könige zum Festland zuletzt
K. VAN EICKELS, Vom inszenierten Konsens zum systematisierten Konflikt: Die englisch-
französischen Beziehungen und ihre Wahrnehmung an der Wende vom Hoch- zum Spätmit-
telalter (Mittelalter-Forschungen 10), Stuttgart 2002; vgl. auch KAUFHOLD, Deutsches Inter-
regnum, S. 27-97; zum Frieden von Paris 1259 vgl. M. GAVRILOVITCH, Etüde sur le traite de
Paris de 1259, Paris 1899; vgl. auch M. C. L. SALT, List of English Embassies to France, 1272-
1307, in: The English Historical Review 44 (1929), S. 263-278.
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Rechtsstatus für seine Besitzungen im Süd westen erhalten.^ Dabei ging es vor
allem um Garantien für die Gascogne. Ihr Status war nun erneut strittig geworden.
Die Gereiztheit stieg, und schließlich wurden die Kämpfe wieder aufgenommen.
Es geht hier nicht um die Details der Eskalation.'^ Aus einer übergeordneten Per-
spektive erscheinen die verschiedenen Unzufriedenheiten und Provokationen eher
als Anlässe denn als Ursachen einer neuen kriegerischen Etappe in dem langen
Konflikt, der schließlich in den Hundertjährigen Krieg mündete. Die übergeordne-
te Perspektive führt auch dazu, dass wir die Kämpfe in Schottland in die Betrach-
tung einbeziehen, die nun ebenfalls begannen.^

Die zeitliche Parallele in den Kriegen mit dem französischen König und den
Kriegen in Schottland wurde seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zu einer wieder-
holten Erscheinung in der Konstellation der englisch-französischen und schotti-
schen Könige, denn die einfache Maxime „der Feind meines Feindes ist mein
Freund" veranlasste den französischen König wiederholt zu einem in etwa paralle-
len Vorgehen mit den Schotten gegen den englischen Gegner. Diese später „Auld
Alliance" genannte Verbindung mochte ältere Vorläufer haben, sie wurde aber erst
am Ende des 13. Jahrhunderts wirklich virulent, als der englische König nach dem
Ende der schottischen Königsdynastie eine deutliche Überordnung über die schot-
tische Krone verlangte.'^' Es gab sowohl für den Konflikt auf dem französischen
Festland wie für den schottischen Konflikt reale Anlässe, aber im Grunde ent-
sprangen sie derselben Entwicklung, die den Fortschritt des königlichen Amtsbe-
wußtseins im Frankreich und im England des 13. Jahrhunderts widerspiegelt.

147 Die Dokumente der Verhandlungen zum Frieden von Paris (1257-1259) und die Vertragstex-
te selbst sind ediert in: Layettes du tresor des Chartes (Inventaires et documents B), Bd. 2, hg.
von A. Teulet, Paris 1866; vgl. dazu auch I. J. SANDERS, The Texts of the Peace of Paris 1259,
in: The English Historical Review 66 (1951), S. 81-97; P. CHAPLAIS, The Making of the Treaty
of Paris and the Royal Style, in: The English Historical Review 67 (1952), S. 235-253; DERS., Le
Traite de Paris de 1259 et Tinfeodisation de la Gascogne allodiale, in: Le Moyen Age 61
(1955), S. 121-137; vgl. auch: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 83-97; VAN EICKELS, Vom
inszenierten Konsens, S. 183-244.

148 Vgl. dazu etwa VALE, The Origins of the Hundred Years War, S. 48-79; M. PRESTWICH, Ed-
ward I, London 1988, S. 376-400.

149 Vgl. allgemein VALE, The Origins of the Hundred Years War; zu Schottland vgl.
G. W. S. BARROW, Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland, London 1965;
Edward 1 and the Throne of Scotland, 1290-1296, hg. von E. L. G. Stones/G. G. Simpson, Ox-
ford 1978; C. McNAMEE, The Wars of the Bruces: Scotland, England and Ireland, 1306-1328,
East Linton 1997; M. BROWN, The Wars of Scotland 1214-1371, Edinburgh 2004; PRESTWICH,
Plantagenet England, S. 227-265.

150 Vgl. dazu die Literatur in der vorangehenden Fußnote; vgl. zur Auld Alliance
N. A. T. MACDOUGALL, An Antidote to the English: the Auld Alliance, 1295-1560 (The Scot-
tish History Matters Series), East Linton 2001; J. LAIDLAW, The Auld Alliance. France and
Scotland over 700 Years, Edinburgh 1999; E. BONNER, Scotland's ,Auld Alliance' with France,
1295-1560, in: History 84 (1999), S. 5-30.

151 Zur Entwicklung des Königtu ms in England vgl. die verschiedenen bereits zitierten Arbeiten
von TURNER, King John; POWICKE, Henry III and the Lord Edward; CARPENTER, The Plan-
tagenet Kings; DERS., Henry III; PRESTWICH, Edward I; DERS., The Three Edwards; vgl. die
Übersicht: Die englischen Könige im Mittelalter, hg. von Fryde/Vollrath; vgl. auch
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Beide Könige beanspruchten innerhalb ihres erweiterten Königreiches die eindeu-
tige hierarchische Überordnung über alle anderen Herrschaftsträger. Diese Über-
ordnung kam praktisch dadurch zum Ausdruck, dass das königliche Gericht auch
solche Klagen akzeptierte, die aus der Gascogne an das pariemgnt dg Parz's oder die
aus Schottland an den englischen König gerichtet wurden Ü* Die Zuständigkeit
dieser Gerichte wurde aber von dem englischen König als Herzog der Gascogne
und von den schottischen Großen in Frage gestellt.^ In der Sache erlebte Edward
I. als Vasall des Königs von Frankreich denselben Druck, den er auf den König von
Schottland ausübte, indem er auf der Überordnung der englischen über die schot-
tische Krone bestand. Es ging bei aller Verschiedenheit im historischen Detail bei
beiden Kontrahenten um eine hierarchische Abstufung der verschiedenen Herr-
schaftspositionen.

Die Krise, die Edward I. nach einer langen und erfolgreichen Herrschaftsperi-
ode erfasste, war die Folge der Überforderung seiner Untertanen durch die Kriege
mit den Schotten und auf dem Festland. Die Belastungen wurden als zu hoch emp-
funden.Der Unwillen richtete sich gegen die Höhe der Belastungen und gegen
den Anspruch des Königs auf Heeresfolge auf dem Festland: pHefztr fotz coztzztzMzzz-

R. TURNER, England: Kingship and the Political Community c. 1100-1272, in: A Companion
to Britain in the Later Middle Ages, hg. von S. H. Rigby, Oxford 2003, S. 182-207;
S. L. WAUGH, England: Kingship and the Political Community, in: ebda, S. 208-223;
E. M. HALLAM, Royal Burial and the Cult of Kingship in France and England, 1060-1330, in:
Journal of Medieval History 8 (1982), S. 359-380; bei Bedarf vgl. evtl, auch: P. R. HYAMS,
What did Henry III of England think in Bed and in French about Kingship and Anger?, in:
Angers Past. The Social Uses of an Emotion, hg. von B. H. Rosenwein, Ithaka (N. Y.) 1998,
S. 92-124; zur Entwicklung des Königtums in Frankreich von Philipp II. zu Philipp IV. vgl.
BALDWIN, The Government of Philip Augustus; JORDAN, The Challenge of the Crusade;
LE GOFF, Ludwig der Heilige; J. R. STRAYER, The Reign of Philip the Fair, Princeton 1980; vgl.
auch Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis Karl VIII. 888-1498, hg. von
J. Ehlers/H. Müller/B. Schneidmüller, München 1996; vgl. Representation, pouvoir et royaute
ä la fin du Moyen Age. Actes du colloque organise par LUniversite du Maine les 25 et 26
mars 1994, hg. von J. Blanchard, Paris 1995.

152 Vgl. dazu etwa: Lettres des rois, reines et autres personnages, Bd. 1, hg. von M. Champillion-
Figeac, Paris 1839, S. 404, 426M29; PRESTWICH, Edward I, S. 376-381.

153 Vgl. zur Entwicklung des Konflikts zwischen dem französischen und dem englischen König
ab 1293 etwa die Schilderung in der Chronik Walters von Guisborough: The Chronicle of
Walter of Guisborough (Camden Third Series 89), hg. von H. Rothwell, London 1957, S. 240-
243; vgl. auch die englische Stellungnahme zu den Vorfällen in: English Medieval Diplomatie
Practise, Bd. 1,2, hg. von P. Chaplais, London 1982, Nr. 237 (besonders S. 426-430 mit den
Anmerkungen des Editors); vgl. dazu etwa PRESTWICH, Edward 1, S. 379f.; zu dem Verhältnis
Edwards I. zu den Schotten vgl. etwa: Edward I. and the Throne of Scotland 1290-1296,
ed. E. L. G. Stones/G. G. Simpson (z.B. Bd. 2, S. 16, A.3, S. 30f., D. 10); vgl. für die Vorge-
schichte auch die Dokumente in: Anglo-Scottish Relations 1174-1328. Some Selected Docu-
ments (Oxford Medieval Texts), hg. von E. L. G. Stones, Oxford 1965.

154 Vgl. die Klagen, die das Parlament im Juli 1297 vorbrachte: Chartes des Libertes Anglaises,
ed. Bemont, S. 77f.: ... z?Mod aMxzü'MZMyacgrg non posszzuf propfgr paMperfafezzz m zpra saut propfgr
faHagza gf pn'sas awlgdzcfas ...(Zitat, S. 77 (2)). Vgl. zu den Summen etwa: CARPENTER, The
Plantagenet Kings, S. 348.
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fah' z'&z 77077 &fzc77f oü^Motf sgruzYz'Mtn/acgra.^^ Die Forderungen wurden dezidiert
im Namen der Co777 777 77 77z'hzs foTve vorgetragen (fofa co777777 P7zz'fas fgrrg sc77fz'f sg uaMg
grayata777), jenem Verband der Untertanen, der sein Debüt in der Magna Carta
erlebt hatte und der seitdem zu einer immer bedeutenderen Kraft in den engli-
schen Verfassungskämpfen geworden ward^ Anders als in der Magna Carta er-
klärte dieser Untertanenverband nun aber nicht sein grundsätzliches Misstrauen
gegen den König und verlangte eine institutionalisierte Kontrolle des Herrschers
wie 1215 und 1259, sondern es ging der Co777Z77H77z'fas zwischen 1297 und 1300 um
die Abstellung konkreter GravaminaA' In diesen konkreten Fällen verlangten die
Unzufriedenen künftig eine Mitsprache, aber sie waren nicht stark genug, um sich
durchzusetzen. ^ Der König, der die Auseinandersetzung mit seinen Baronen
über die Frage der Heeresfolge auf dem Festland von einem dezidierten herr-
schaftlichen Standpunkt aus begonnen hatte, musste von diesem Anspruch einige
Abstriche machend^ Schließlich musste er die Bestimmungen der Magna Carta
1301 noch einmal in der Form bestätigen, dass er einräumte, all jene Bestimmun-
gen, die gegen die Magna Carta verstießen, in Abstimmung mit dem allgemeinen
Ratschluß zu verbessern oder gar aufzuheben (... & 0077777777777 oo77sz7z'o rggTzz nosfrz
7770^0 &&z'fO g777 g77&77f77r Ogi eCZH777 77777717^77177 7').^°

Die Co77zz777Z77z'fz!s 7Tg77z war am Ende des 13. Jahrhunderts mehr als eine ab-
strakte Größe in der politischen Ordnung Englands. Sie wurde in diesen Jahren
auch von einem Parlament vertreten, das allmählich das soziale Spektrum der
politischen Kräfte des Landes repräsentierte. Das Parlament, das Edward I. im
Jahre 1295 zusammenrief, umfasste neben den Baronen auch die Vertreter der
einzelnen Grafschaften. Die Grafschaften wurden als C07777777777z'f77fgs von je zwei
Rittern vertreten, die mit der Vollmacht (pigrza pofgsfas) ausgestattet sein sollten.

155 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 77 (1).
156 Vgl. auch VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 112f.
157 Vgl. auch PRESTWICH, Plantagenet England, S. 170f.
158 Vgl. die Forderungen in dem etwas irreführenderweise SfzzfMtM77i de HEzzgzo Tzozz cozrcedeado.

ArtzcMÜ' z'nsertz z'w MagTM Carta genannten Text, der die Ansprüche auflistet, der aber niemals
vom König anerkannt oder als Statut erlassen wurde (Chartes des Libertes Anglaises,
ed. Bemont, S. 88f.; vgl. dazu auch die Einleitung des Herausgebers, S. 87f.); vgl. auch
PRESTWICH, Plantagenet England, S. 170f.

159 Edward soll dem Grafen von Norfolk, der die Heeresfolge verweigerte, wütend den Tod
durch den Strick angedroht haben: Et irzztMS rex prorapz't zu tzcc nertza, at dz'cz'tar, „Per Deam, O
co77!es, aat z'Hs aat pea&Hs" (The Chronicle of Walter of Guisborough, ed. Rothwell, S. 290).
Damit erhielt die Verweigerung der Heeresfolge durch die Androhung der Todesstrafe die
Qualität eines Majestätsverbrechens. Vgl. die verschiedenen Forderungen der Gegner von
Edwards Politik und Edwards Zugeständnissse 1297-1301 bei Chartes des Libertes Anglai-
ses, ed. Bemont, S. 76-109.

160 Ebda, S. 109. Die Zusage bezog sich auf die Bestimmungen der Magna Carta und der soge-
nannten Forest Charter (1217), die den Umgang mit den ausgedehnten königlichen Waldbe-
sitzungen regelte. Die Forest Charter ist bei Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont,
S. 64-70 ediert; vgl. dazu etwa: J. R. BlRRELL, Forest law and the Peasantry in the Later Thir-
teenth Century, in: Thirteenth Century England, Bd. 2, hg. von P. R. Coss, Woodbridge 1988,
S. 149-163.
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bindende Entscheidungen für ihre Gemeinden zu treffen.^ Etwa 40 Jahre, nach-
dem das Parlament in der Krise des Barons War erstmals deutliche Konturen an-
genommen hatte, war es nun zu einer deutlich größeren Versammlung geworden,
die allmählich den Anspruch erheben konnte, einen erheblichen Teil der politisch
bedeutenden Untertanen des Königs zu repräsentieren.

Das 13. Jahrhundert endete in England mit einer Bekräftigung der Magna Car-
ta, die 1297 ein letztes Mal als Urkunde ausgestellt wurde. ^ Damit musste Ed-
ward zu einer Form der Politik in Abstimmung mit der Compnuu'fas zurück-
kehren, die er in den Jahren vor der Krise zunehmend verlassen hattet Es war
letztlich die Haltung Edwards zum Krieg mit dem französischen König gewesen,
die die Kritiker auf den Plan gerufen hatte. Die Krise von 1297-1301 hatte einen
gemäßigteren Charakter als die Krise von 1258-1265, aber auch sie verband die
Fragen der Beratung des Königs und der Haltung zum französischen König mit-
einander, ebenso wie es das Geschehen von 1259 getan hatte. Allerdings ging es
damals um einen weitreichenden Friedensschluß. Der Friede von Paris hatte die
Rebellion der Barone nicht ausgelöst. Aber er fiel in dieselben Jahre.^ Hier geht es
nicht darum, anhand allzu abstrakter Kategorien historische Parallelen zu kon-
struieren, das Geschehen unterscheidet sich zu sehr. Aber es ist doch in Hinblick
auf die Thematik des nächsten Kapitels eine interessante Frage, inwieweit die
englischen Akteure eine Tradition pflegten, die das politische Grundmodell kon-
trollierter Herrschaft, das 1215 erstmals sichtbar geworden war, bewahrte, und ob
in dieser Tradition die Haltung zu den Festlandsinteressen des englischen Königs
eine eigene Entwicklung genommen hatte. Es ist eine Frage, die uns mitten in die
Dynamik politischer Traditionsbildung hineinführt. Aber bevor wir dieser Dyna-
mik nachgehen, die aus der Perspektive der Zeitgenossen erwuchs, werfen wir

161 Vgl. dazu die Einladungen zu dem Parlament im Herbst 1295 in: Select Charters and other
Illustrations of English Constitutional History, hg. von W. Stubbs/H. W. C. Davis, 9. Aufl.
Oxford 1913, S. 480-482 (Nr . M-IV); vgl. dazu auch G. POST, Plena potestas and Consent in
Medieval Assemblies: A Study in Romano-Canonical Procedure and the Rise of Representa-
tion, in: Traditio 1 (1943), S. 355M08; vgl. auch J. G. EDWARDS, The Plena Potestas of English
Parliamentary Representatives, in: Historical Studies of the English Parliament, Bd. 1, hg.
von E. B. Fryde /E. Miller, Cambridge 1970, S. 136-149; für eine Übersicht über die Entwick-
lung des Parlaments in den letzten Jahren des 13. Jahrhunderts vgl. auch: BUTT, A History of
Parliament, S. 148-166; Documents illustrating the Crisis of 1297-98 in England (Camden
Fourth Series 24), hg. von M. Prestwich, London 1980; dazu vgl. DERS., Plantagenet England,
S. 165-187.

162 Vgl. auch VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 112f. („In fact the 1297 version of
Magna Carta became the Standard text"; ebda, 113); vgl. auch die Abb. 1 in diesem Band.

163 Vgl. etwa G. L. HARRISS, The Formation of Parliament, 1272-1377, in: The English Parliament,
hg. von Davies/Denton, S. 29-60, S. 30f.

164 Der Friede von Paris 1259 und die Rebellion der Barone ab 1258 hatten letztlich ihre Ursache
in dem Sizilienprojekt Heinrichs III. (vgl. oben). Die enormen Kosten, die wegen der An-
nahme der sizilischen Krone zu erwarten waren, provozierten die Barone. Aber sie erhöhten
auch die Bereitschaft des englischen Königs, den Konflikt um die Festlandsbesitzungen dort
zu beenden, wo er ohnehin nicht mehr auf Erfolge rechnen konnte (vgl. zuletzt KAUFHOLD,
Deutsches Interregnum, S. 48-66, 83-97).
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noch einen letzten Blick aus der der vergleichenden Perspektive des Historikers
auf die Entwicklungen des 13. Jahrhunderts. So unterschiedlich sie in England, im
Reich und an der Kurie waren, so gab es doch einige auffällige gemeinsame The-
men.

Oie Krisen des 13. Jahrhunderts hatten die Akteure des Reiches, der Kurie und
Englands in verschiedener Weise zusammengeführt. Auslöser war zweimal (1198-
1214 und 1257) die deutsche Königswahl. In Deutschland war die Königswahl das
bestimmende und das interessanteste verfassungsgeschichtliche Problem des
13. Jahrhunderts. Es ging dabei eher um die Rolle der Fürsten, als um die Rolle des
Herrschers. Er war nicht stark genug, um eine intensivere Auseinandersetzung um
seine Position zu provozieren. In England war die Frage der richtigen Amtsfüh-
rung des Mannes an der Spitze dagegen das zentrale Thema. Für die Kurie gilt
dasselbe. Innozenz IV. hatte mit seinem Anspruch auf die Lenkung der Christen-
heit durch eine Person ein hierarchisches Prinzip formuliert, das in seiner Ge-
schlossenheit seinesgleichen suchte und das in der großen Auseinandersetzung
des Pariser Armutsstreites von bedeutenden Theologen der 1250er Jahre energisch
verteidigt wurde.Hier geht es weniger um die theoretischen Konzepte, sondern
um das dynamische Verhältnis von Leitideen und politischer Realität. Doch ist bei
der vergleichenden Untersuchung dynamischer Prozesse die Frage von erhebli-
chem Reiz, inwieweit dasselbe Konzept bei den verglichenen Akteuren auf eine
ganz unterschiedliche Aufnahme stoßen konnte. Demi auch eine entschiedene
Ablehnung ist ein Indiz dafür, dass ein Konzept eine prägnante historische Er-
scheinung gewonnen hat. Man wusste, was man nicht wollte. Die politische Dy-
namik entsteht nicht allein aus der Rezeption, sondern auch aus ihrer Zurückwei-
sung.

Das Konzept des Regimen nnins personae war von Innozenz IV. in klarer Schär-
fe nach der Absetzung Friedrichs II. formuliert worden. Nur durch die Lenkung
durch eine Person konnte sichergestellt werden, dass die Kirche mit einer Stimme
sprach und in einem Geist handelte.^ Dies war ein rein formales Argument, das

165 Vgl. dazu M. BIERBAUM, Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universität Paris. Texte
und Untersuchungen zum literarischen Armuts- und Exemtionsstreit des 13. Jahrhunderts
(1255-1272) (Franziskanische Studien: Beiheft 2), Münster 1920; vgl. knapp mit weiterer Lite-
ratur: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 406-412.

166 Vgl dazu den eindrucksvollen Kommentar der Absetzungsbulle, den Innozenz IV. als Jurist
selber formulierte. Apparatus in V libros decretalium, hg. von P. Vendramenus, Frankfurt
1570, II. 27. 27, fol. 316V: Prioaw!as; Nofawriarw (?aia papa depowii iwrperatorewr ...ei esi iroc iare:
Nam cawr CUisias/iiias DU, etawr/ait iw iroc secaio, et eiiaw! at? aeierwo rfoww'was waiaraiis /aii ei &
iare waiaraii iw iwrperaiores et ^aoscarw^ae aiios sewiewiias rieposiiiowis/erre poiaissei et riawrwaiiowis
ei tyaascaw^ae alias wfpofe iw persowas, t?aas creaueraf ei 4owis waiaraii&as ei ^raiaiiis riowauerat ei
iw esse cowsemawerai, ei ea&m rafiowe ei oicarias eias poiesi iroc; warn wow ui&refar A'scretas 4oww-
WMS/wisse, wi cwrw reoerewfia eiws io^war, wisi awicawr posi se iaiewr uicariarw reiityaisset, r?ai irnec owi-
wia possei. Fait awiew! isie oicarias eiws Petras ...; ei i4ew! 4icew4am esi 4e saccessonhas Pefri, caw!
ea&w? a^saHiias se^aerefar, si posi wiortew! Petri Parwawarw waiaratw a se creataw! siwe regiww'we awi-
as persowae reii^aissei; vgl. dazu etwa: A. MELLONI, Innozenzo IV. La concezione e
l'esperienze della christianitä come regierten unius personae, Genua 1990; zur Theoriebildung
des päpstlichen Amtes im 13. Jahrhundert vgl. etwa: J. MlETHKE, Geschichtsprozeß und zeit-
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keinerlei Aussage darüber machte, wo der Weg hinführte, den diese eine Person
wies. Doch im wirklichen Leben bestand die Gefahr, dass diese eine Person an der
Spitze den falschen Weg wies. Die englischen Barone sahen diese Schattenseiten
deutlich. DoZnzT z'^z'fur noMz'Hs rggtzz, sg utiz'tzs Foztzz'nz's z'hz cozi/Ltrdz szrpz'na sz'mpJz'cz'hi-
fgd^ Hinter dem triumphalen Rggzitzczz zinzAs pgrsotzag konnte nach wenigen Fehl-
entscheidungen die szztzpü'cz'fHS MMZMS pgrsonzzg hervortreten, die alle anderen in
Schwierigkeiten brachte und dadurch so viel Widerstand provozierte, dass die
Einheit des Königreiches in Gefahr geriet. Der Anspruch auf das Rggz'ztzgzi und die
Klage über die sz'mpJz'cz'fas entstammen nicht nur derselben Zeit um 1250, sondern
sie entstammen demselben Konflikt - dem Kampf um die staufische Herrschaft
und um ihr Erbe. Die Chancen wurden verschieden interpretiert, die Ausgangsla-
ge an der Kurie und im Königreich England war auch unterschiedlich. Aber das
Thema der Entscheidungskompetenz forderte beide heraus. Es lag gewissermaßen
in der Luft, und die Krise erforderte eine Stellungnahme. Es ist wichtig zu sehen,
dass die Entscheidungen sich zwar deutlich unterschieden, dass sie aber auf die-
selbe Herausforderung reagierten.

Die Herausforderungen liefern einen Hinweis auf eine unterschiedliche Dis-
position der verglichenen Größen. In England und an der Kurie waren die zentra-
len Instanzen jeweils in der Lage, eine erkennbare Position zu der Frage ihrer Len-
kungsgewalt zu entwickeln. Der römisch-deutsche König war auf dieser Ebene
keine erkennbare Größe. Auf der Ebene des Königtums lieferte das Reich eher den
Anlaß für die historischen Herausforderungen, denen sich die Kurie und England
in unterschiedlicher Weise stellten. Eine institutionelle Entwicklung wurde da-
durch nicht befördert. Die institutionelle Entwicklung im Reich vollzog sich auf
der Ebene der Fürsten. Dabei ging es durchaus um ihr Verhältnis zum König, um
die besondere Situation der Königswahl. Doch zeigt sich bei aller unterschiedli-
chen Disposition der politischen Kräfteverhältnisse auch bei dem Verhältnis des
Königs zu den mächtigen Männern des Landes die Bedeutung von Herausforde-
rungen, die eine Vergleichsperspektive eröffnen. Es sind Herausforderungen, die
durch die Stichworte Rgtzz'ndzTazfz'ozi und Quo wazvarzfo bezeichnet werden. Nach
seinem Amtsantritt sah sich Rudolf von Habsburg vor der Aufgabe, die materiel-
len Grundlagen seiner Königsherrschaft zu überprüfen. Nach Jahrzehnten, in de-
nen das Königtum in Deutschland keine präsente Größe gewesen war, bedeutete
dies den Versuch, allmählich entfremdetes Krongut für die Krone zurück zu ge-
winnen. Die Forschung hat für diese Aufgabe den Begriff der Rerzz'ndzkzzfz'on ge-
prägt. Um Güter und Rechte, die vormals der Krone gehört hatten - oder gehört
haben sollten -, nun wieder für die Krone zu beanspruchen, musste Rudolf einen
Zeitpunkt definieren, der als Referenzjahr gelten sollte, und er musste eine Strate-
gie entwickeln, wie er die Rechtsansprüche der Krone belegen und wie er sie

genössisches Bewußtsein. Die Theorie des Monarchischen Papats im Hohen und Späten Mit-
telalter, in: HZ 226 (1978), S. 564-599; K. PENNINGTON, Pope and Bishops. The Papal Monar-
chy in the Twelfth and Thirteenth Centuries (The Middle Ages), o. O. 1984; zur Absetzung
Friedrichs vgl. aus dieser Perspektive auch KEMPF, Die Absetzung Friedrichs II.

167 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 676.
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durchsetzten konnte. Das war keine einfache Aufgabe. Vor eine vergleichbare
Aufgabe sah sich der englische Königs Edward I. gestellt. Edward (1272-1307)
regierte zur selben Zeit wie Rudolf (1273-1291), allerdings war er bei seinem Re-
gierungsantritt ein deutlich jüngerer Mann und so überlebte er den Habsburger
um etliche Jahre. Obwohl Edward die Rebellion gegen seinen Vater überwunden
hatte, und obwohl England im 13. Jahrhundert immer einen präsenten König ge-
habt hatte, begann er eine großangelegte Kampagne zur Überprüfung der Kron-
rechte in seinem Königreich. Diese Kampagne, die alle Vasallen des Königs danach
befragte, aufgrund welchen Rechts (tpto warrarüo) sie die Ausübung ursprünglich
königlicher Rechte beanspruchten, verlangte von den Baronen die Vorlage ur-
kundlicher Beweise für die königliche Verleihung der in Rede stehenden Rechte.^
Auch in diesem Fall musste ein Zeitrahmen festgelegt werden, um zu definieren,
welche Rechte überprüft werden sollten. Beide Kampagnen gingen von unter-
schiedlichen Vorbedingen aus, die Könige verfügten in beiden Kampagnen über
unterschiedliche Machtmittel und der zeitliche Horizont wurde verschieden defi-
niert.^ Und doch war der grundsätzliche Anspruch sehr ähnlich. Die Könige
bestanden auf einer Klärung ihrer Rechte. Diese königliche Politik ist bislang allein
aus der Entwicklung der jeweiligen Königreiche heraus erklärt worden. In der
Geschichte Englands nach der Herrschaft Heinrichs III. und in der Geschichte
Deutschlands nach dem Interregnum gibt es gewichtige Begründungen für die
Notwendigkeit einer Qtto wt?rrt?nfo- oder RcuzüdAafzonspoütA, aber diese Bewegun-
gen eröffnen auch die Möglichkeit des Vergleichs. Die Herausforderungen waren
grundsätzlich vergleichbar, und gerade deshalb eröffnen die vielen Unterschiede
in der Durchführung dieser Kampagnen den Blick auf die verschiedenen Möglich-
keiten herrschaftlicher Durchdringung eines Königreichs im 13. Jahrhundert. Aus
der Perspektive unserer Untersuchung verbindet sich damit die Frage, inwieweit

168 Vgl. den Writ Edwards I. im Anhang der einschlägigen Untersuchung von D. W. SUTHER-
LAND, Quo warranto Proceedings in the Reign of Edward I. 1278-1294, Oxford 1963, App. 1,1
(S. 191): Rex oz'cecomztt seintem. Prectpz'mMS tdd <?Mod per totem Mähern tzzem, oz'detzcet, tem in cim-
teti&MS z?Mnm Imrgis et m'ttz's mercotoriis et otild, petdice proctemereJedes tpzod omnes ein [sic] zpzi e-
tzipzes tzhertetes per certes predecessorem rzostrorem regem Awgtte oet etto modo de&eret ctement siwt
corem notns tot; die eped totem tocem ed ostendendem CMtesmodt ähertotes deäeret ctement et ^eo
worrerzto.

169 Vgl. dazu das nächste Kapitel.
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der unterschiedliche Grad herrschaftlicher Durchdringung eines politischen Gefü-
ges Auswirkungen auf den institutionellen Wandel hatte? Zunächst führt uns der
Vergleich von Qao warranfo und Rcuz'ndzTahott zum Problem unterschiedlicher
Erinnerungshorizonte. Dies ist das Thema des nächsten Kapitels. Dabei wird sich
zeigen, dass die Unterschiede nicht nur zwischen England und dem Reich erheb-
lich waren, sondern dass die herrschaftliche Erinnerung des englischen Königs
eine andere Erstreckung hatte als die seiner Kritiker.





Kapitel 4

Die Dynamik politischer Traditionsbildung:
Der Rhythmus der Erinnerung

Im Jahr 1290 fanden der englische König Edward I. und die Barone seines Landes
zu einem Kompromiß, der das Erinnerungsvermögen nicht unbeträchtlich heraus-
forderte: Der König sagte seinen Untertanen zu, dass er die Freiheiten und Rechte
bestätigen würde, die sie oder ihre Vorfahren seit der Zeit König Richards I. (1189-
1199) ohne Unterbrechung innehatten und deren Verleihung vermittels eines kö-
niglichen Schreibens bewiesen werden konntet Dabei ging ging es um Besitz- und
Rechtstitel, die von den Untertanen des Königs gehalten wurden und die der Kö-
nig nun daraufhin überprüfen ließ, ob sie ursprünglich rechtmäßig erworben wor-
den waren. Diese Überprüfung hatte im Jahre 1278 begonnene Allerdings erwies
sie sich in der praktischen Durchführung als erheblich schwieriger, als der König
erwartet hatte. In vielen Fällen war ein eindeutiger Nachweis der Verleihung eines
alten Rechts nicht ohne weiteres möglich. Viele Privilegien waren in allgemeiner
Form abgefaßt, und es ergab sich ein erheblicher Ermessenspielraumü

Nach zwölf Jahren mußte der König einsehen, dass die Forderung, jedes bean-
spruchte Recht müsse nachgewiesen werden, nicht durchsetzbar war, und er einig-
te sich mit den Baronen auf die eingangs genannte Formel. Jedes Recht, von dem

... tyaod omaes & regao sao ^afcaa^ae/aerfaf ... ^af per boaam nayaisicioaem pafrie aaf affo modo
fsa)jicieafij oert/tcare poferiaf tyaod ipsi et eoram aafecessores oef predecessores asf/aeraaf ffberfaff-
bas ^afbascaa^ae de (?aibas per breuia predfcfa/Herauf impiacifafi ante fempas regis Ricardi coasaa-
gafaef saf [i. e. Richard I. 1189-1199] aaf fofo tempore sao et bacas^ae fsfae faferrapffoaej coaff-
aaaraaf... doan'aaa! regem adire possz'af cam recordo Jasffcfarforam ... et domfaas rex stafaa! eoram
a/drmabft per äfferas saas. Text in: SUTHERLAND, Quo Warranto Proceedings, Appendix I. IX,
S. 203f.

Die Standarddarstellung zu dieser sogenannten Qao Warraafo-Kampagne ist die bereits
zitierte Untersuchung von SUTHERLAND, Quo Warranto Proceedings, die auch die einschlä-
gigen Quellentexte in den Appendices wiedergibt. Vgl. zum Beginn der Kampagne Appen-
dix 1.1, S. 190-193, Zitat S. 191: Cam tgtfar prefatf, comifes, baroaes et ata & regao A'oersas ffberfa-
fes babere cfameaf ad ^aas examfaaadas et JaA'caadas rex t:atasmod;' prefaffs, comtfAas, baroafbas, et
afds dfem prefiheraf, prooisam esf et coacordffer coacessam <?aod predfcff prefatf, comtfes, baroaes et
alü bafasmodf ffbertatfbas afaafar ia /orma breofs ... Der König verlangte eine standardisierte
Überprüfung sämtlicher alter Rechtstitel, wobei das Versäumnis den Verlust der entspre-
chenden Rechte zur Folge hatte, die dann an den König übergingen (S. 192: ... et st ad diem d-
fam aoa oeaeriaf, faac fiberfafes die aomfae dfsfrfcffoafs capfaafar fa maaam domiai regis per pfce-
comffem foci...).
Vgl. die verschiedenen Beispiele in SUTHERLAND, Quo Warranto Proceedings, S. 113-129.3
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der Inhaber nachweisen konnte, dass seine Familie es seit dem Herrschaftsantritt
von König Richard (Löwenherz) ununterbrochen innehabe, sollte vom König be-
stätigt werden. König Richard war 1189 zum König von England gekrönt worden/
Damit lag der Zeitpunkt, bis zu dem die Erinnerung zurückgeführt werden mußte,
fast genau 100 Jahre zurück.- Das war eine lange Zeit, und diese Festsetzung führt
uns mitten hinein in ein zentrales Problem: Wie konnte eine solche Erinnerung
gerichtsfest belegt werden? Gab es in diesem Fall einen strukturellen Vorteil des
Königs - immerhin hatten die englischen Könige im 13. Jahrhundert eine ein-
drucksvolle Überlieferung hinterlassen? Und die ambitionierte Wahl der Frist
ermöglicht auch einen Vergleich mit Kampagnen anderer europäischer Herrscher.
Die Revindikationen Rudolfs von Habsburg wurden schon genannt, aber aus den
Anfängen des 13. Jahrhunderts ist auch noch das ähnlich gelagerte Verfahren
Friedrichs II. in Erinnerung. Dieser hatte nach seiner Kaiserkrönung in den Assiscn
UOM 1220 die sizilischen Barone aufgefordert, innerhalb enger Fristen ihre
Rechte bestätigen zu lassen - andernfalls würden sie sie verlieren/ Friedrich hatte
dasselbe Stichjahr wie Edward I. gewählt: 1189, das Jahr in dem König Wilhelm II.
von Sizilien gestorben war/ Allerdings war dies 70 Jahre früher gewesen, und
damals war das Jahr 1189 für viele Zeitgenossen noch ein Zeithorizont, mit dem
sie eine Erinnerung verbinden konnten. Im Jahr 1290 war 1189 eine abstrakte Grö-
ße. Und doch müssen wir uns vor Irrtümern hüten. Es wäre irreführend, wollte
man die beanspruchte Reichweite königlicher Erinnerung nun einfach miteinander
vergleichen und in dieser Form gar eine Rangordnung aufstellen. Denn die Fristen
waren wahrscheinlich nur zum Teil politisch motiviert.

4 Vgl. J. GlLLINGHAM, Richard I (Yale English Monarchs), New Haven u. a. 1999, S. 106-122.
5 Vgl. dazu auch: M. T. CLANCHY, Remembering the Past and the Good Old Law, in: His-

tory 55 (1970), S. 165-176, S. 174. Der Bezug auf die Zeit von Richard Löwenherz zur Festle-
gung eines juristischen Zeithorizontes wurde schon im Statut von Westminster (Kap. 39) von
1275 vorgenommen: Statutes of the Realm, Bd. 1, London 1810, S. 26-39.

6 Die Assisen von Capua von 1220 sind überliefert bei Richard von San Germano: Ryccardi de
Sancto Germano Notarii Chronica (Rerum Italicarum Scriptores N.S. 7,2), hg. von C. A. Garu-
fi, 2. Aufl. Bologna 1937-38, S. 88-93: Volnmns et disfn'cfg inücmMS Mt ptda post oüz'fMn; dondn;
dnperafon's Henne; sigdlnm nosfrnn: deoend ad nzanns MnrcuaM;', ^n; de ipso sigiiio plnra coa/ecisse
dicifar ^ae sanf in preiadicia;n nosfnon, et sinu'ieJäcfnn; pnfafnr de sigido in;pernfn'cis nmin's nosfre
post olnfnzn eias, anioersa pn'aüegia, <?aejäcin sanf ef concessa aü eisdem imperafore ef ;'mperafr;'ce aü
düs t?ai sanf cüra Fara;n aspae ad Pascüa resarreefionis Dondni presenfefar: ef ad iüis de Sicüia as-
zyne ad Penfecosfen;. Ownia efiam pn'ailegia ef concessionan; scn'pfa ef nodis cniüdef daefenas Jäcfa in
eisdem fenninis precipimas presenfari. Qaod si non presenfnoen'nf, (in) ipsis prdn'fegiis non inrpane
afanfar; sed irn'fnfis penifas <yai ea concnfcaaen'nf, Indignationen; imperialen; incarranf. Vgl. dazu
STÜRNER, Friedrich II., Bd. 2, S. 9-26.

7 Das Stichjahr ergibt sich daraus, dass Friedrich die Rückgabe aller Privilegien seines Vaters
forderte, dessen Herrschaft nach staufischem Verständnis nach dem Tode Wilhelms II. 1189
begonnen hatte, vgl. dazu etwa STÜRNER, Friedrich II., Bd. 2, S. 15; vgl. auch P. SCHEFFER-
BOICHORST, Das Gesetz Kaiser Friedrichs II. „De resignandis Privilegiis", in: Sitzungsberichte
der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Philosophisch-
Historische Klasse (1900), S. 132-152, danach in: DERS., Gesammelte Schriften, Bd. 2 (Histori-
sche Studien 43), Berlin 1905, S. 248-273.
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Es erscheint ohne weiteres plausibel, dass Friedrich II. im Jahr 1220 den Tod
Wilhelms II. als Referenzpunkt wählte. Denn mit ihm starb in der Sicht der Staufer
der letzte legitime männliche Vertreter jener Dynastie, deren Erbe die Staufer be-
anspruchten. Und es gab sicher gute Gründe für Edward I., den Herrschaftsantritt
seines Großonkels als Bezugspunkt zu wählen, immerhin war Richard Coeur de
Lion am Ende des 13. Jahrhunderts so bekannt, dass ihm 1300 ein mittelenglisches
Versepos gewidmet wurdet Aber das ist nur eine Begründung und nicht unbe-
dingt die entscheidende.

Beide Herrscher, Edward I. und Friedrich II., räumten dem Recht eine beson-
dere Rolle in ihrer Herrschaft ein. Die Gesetzgebung Friedrichs II. hat das Interesse
der historischen Forschung immer wieder beschäftigt, und Edward I. gilt als engli-
scher Justinian.^ Beide hatten Erfahrungen mit den Bestimmungen des römischen
Rechts. Und das römische Recht lieferte Vorbilder für die Bemessung solcher Fri-
sten. Zeiträume von 30, 40 und 100 Jahren galten im römischen Recht als Verjäh-
rungsfristen, nach deren Ablauf (je nach Gütern) man das Recht an einer Sache
ersitzen konnte.^ Hier geht es nicht um eine präzise Klärung der Rechtsverhält-
nisse nach dem Ablauf solcher Fristen - sie war ohnehin kaum möglich sondern
darum, dass diese Verjährungsfristen eine gewisse Orientierung für die Festset-
zung vergleichbarer Zeiträume im 13. Jahrhundert boten.

Rudolf von Habsburg erwirkte am 19. November 1274 auf einem Hoftag in
Nürnberg einen Fürstenspruch, der ihn ermächtigte, jene Reichsgüter, die vor der
Absetzung Friedrichs II. in der Hand des Kaisers gewesen waren (anU^natn UH
esset in enm &posz'cionz's senfencia), für die Krone zurückzugewinnen - notfalls mit
Gewalt (inzüriosHm rioienczam regaii pofenha de&eaf repetiere ei iara imperii conserua-
re).^ In diesem Fall gab es eine klare politische Begründung für die Wahl des
Stichdatums, die Absetzung Friedrichs II. war in der Tat ein einschneidender Vor-

8 Vgl. dazu etwa: Richard Coeur de Lion in History and Myth (Medieval Studies 7), hg. von J.
Nelson, London 1992 .

9 Zu Friedrich II. und dem Recht vgl. etwa: E. KANTOROWICZ; The King s Two Bodies. A Study
in Medieval Political Theology, Princeton/New Jersey 1957, S. 87-143,: H. HÜBNER, Fried-
rich II. von Hohenstaufen und das Recht, Köln 1997; zu Edward I. vgl. z. B. PRESTWICH, Ed-
ward I, S. 267-297; vgl. auch: T. F. T. PLUCKNETT, Legislation of Edward I. (The Ford Lectures
1947), Oxford 1949.

10 Vgl. zu diesen Fristen etwa M. KASER, Das römische Privatrecht, Bd. 2 (Handbuch der Alter-
tumswisenschaft: Rechtsgeschichte des Altertums), 2. Aufl. München 1971-75, S. 285-288.
Die Ersitzung eines Rechts, etwa an einem Stück Land oder an einem Wegezoll, wird im rö-
mischen Recht als VmA'Uh'on bezeichnet. Entsprechend bezeichnete die Forschung den Ver-
such der Rückgewinnung solcher während einer Schwächephase des Königtums ersessener
(oder usurpierter - je nach nach Perspektive) Rechte als ReHHAkHh'ou. Vgl. zur Bedeutung
der Fristen des römischen Rechts im Mittelalter auch H. G. WALTHER, Das gemessene Ge-
dächtnis. Zur politisch-argumentativen Handhabung der Verjährung durch gelehrte Juristen
des Mittelalters, in: Mensura. Maß, Zahl, Zahlensymbolik im Mittelalter, 1. Halbband (Mis-
cellanea Medievalia), hg. von A. Zimmermann/G. Vuillemin-Diem, Berlin/New York 1983,
S.212-232.

H MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 72 (Zitat S. 60), vgl. dazu KRIEGER, Rudolf von
Habsburg, S. 118-127; O. REDLICH, Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Un-
tergang des alten Kaisertums, Innsbruck 1903, S. 479-510.
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gang gewesen. Aber gleichzeitig war dies auch eine Frist von etwa 30 Jahren
(29 Jahre, 4 Monate). Die ungefähre Orientierung an einer Frist, die im Recht über
eine Tradition verfügte, erhöhte die Aussicht, dass die Maßnahme des Königs
Akzeptanz fand. Wir bewegen uns hier auf unsicherem Gelände, denn es ist nicht
mehr zu überprüfen, inwieweit solche Rechtsfristen im Bewußtsein der betroffe-
nen Fürsten eine Rolle spielten. Es gibt allerdings Flinweise.

Ein etwas unbeholfener Versuch König Wilhelms von Flolland, im Zusam-
menspiel mit dem rheinischen Städtebund 1255 Rechtssicherheit durch die Fest-
schreibung von Rechtszuständen zu gewinnen, liefert einen Hinweis auf solche
Vorstellungen. Denn in einem Umfeld, in dem es um die Rechtmäßigkeit von Zöl-
len und Abgaben ging, durch deren Zunahme entlang des Rheins viele Städte sich
bedrängt sahen, stellte der König fest, dass die Untertanen ihren jeweiligen Herren
nur die Dienste und Abgaben schuldeten, die diese und ihre Vorfahren vor 30, 40
oder 50 Jahren rechtens zu leisten gewohnt waren. ^ Der Beschluß war im Einver-
nehmen mit den Herren und den Städten zustandegekommen (& concordz coziseztsM
H M?M7Ü77Ü uoiMTüafg TtoFzünm gf gcz'a777 czüz'HfMTtz), und er läßt daher auch das Rechts-
verständnis der Kräfte erkennen, auf die der König Rücksicht nehmen mußte. Es
wird deutlich, dass es keine klar definierte Norm gab, aber es ist auch deutlich,
dass die genannten Fristen den Fristen des zitierten römischen Rechts (30 und 40
Jahre) sehr nahe sind. Die Unbestimmtheit des königlichen Appells in der konkre-
ten Festlegung läßt die grundsätzliche Schwäche des Königs erkennen, der in
möglichen Konfliktfällen kaum eine Handhabe hatte, um regelnd einzugreifen,
und sie markiert einen deutlichen Unterschied zum energischen Zugriff Friedrichs
11. oder Edwards I. Aber die Aufzählung der Fristen, die sich diesmal nicht an
einem Stichdatum orientiert, zeigt auch, wie solche Zeiträume bemessen sein muß-
ten, um überhaupt eine gewisse Chance auf eine Durchsetzung zu eröffnen.

Anders als der englische König verfügte der römisch-deutsche König weder
über den Apparat noch über die Machtstellung, den Großen seines Reiches den
Entzug ihrer Güter anzudrohen, weil sie wichtige Rechtsformalitäten mißachteten.
Rudolf von Habsburg setzte sich in einem langjährigen Kampf gegen König Otto-
kar von Böhmen durch, der die Huldigung für seine Reichslehen verweigert hatte.
Er entzog ihm das Reichslehen Österreich und setzte diesen Beschluß in einem
erfolgreichen Kampf mit Ottokar durch. ^ Erfolgreich war der römisch-deutsche

12 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 375 (S. 477f.): ... Mt zzoFzlcs et dozzzz'zzz tezre z'Mdz'cz'z's
SMz's zMste MttzntMr MC z'MZ*a SMH per ozzzzzz'a oFfz'zzeazzf sz'cMf ddzezzf, a& z'dz's ccz'azzz Izozzzz'zzz'tzMS, zpz; z'zz eorazzz

ZMrz'sdz'ccz'ozzz'&Ms cozzzzzzorazzfar, ea sezvz'cz'a et z'ara recz'pzäzzt et rez^Mz'razzt, z?ae z'psz et progezzz'tores eorzzzzz

azzte trz'gz'zzta pel tyzzadragHta sezz ^Mz'zzpMagz'zzta azzzzos taste Jacere cozzsMeuerazzt...; zum Rheinischen
Städtebund vgl. etwa: E.-M. DlSTLER, Städtebünde im deutschen Spätmittelalter. Eine rechts-
historische Untersuchung zu Begriff, Verfassung und Funktion (Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte 207), Frankfurt am Main 2006; KAUFHOLD, Iziterregnum, S. 35-49; Propter
culturam pacis. Der Rheinische Städtebund von 1254/1256. Katalog zur Landesausstellung in
Worms, Koblenz 1986.

13 Vgl. zu dem Vorgehen Rudolfs 1. gegen Ottokar von Böhmen, das auf dem bereits zitierten
Nürnberger Reichstag vom 19. November 1274 in eine entscheidende Phase trat, als Rudolf
den König von Böhmen mit der Unterstützung der Reichsfürsten ultimativ zur Lehnsnahme
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König deshalb, weil er es umsichtig verstanden hatte, den Böhmenkönig zunächst
zu isolieren, bevor er schließlich im Kampf gegen ihn antrat. Rudolf konnte auf die
Unterstützung der Reichsfürsten zählen, weil er ihre Rechtsvorstellungen in den
einzelnen Phasen des Konfliktes berücksichtigt hatte. ^ Der englische König agier-
te von einer höheren Warte aus, aber auch er mußte bei seinen Entscheidungen das
Rechtsbewußtsein seiner Barone respektieren, sonst riskierte er, für willkürlich
gehalten zu werden. Und das war für ihn immer eine gefährliche Situation.^ Inso-
fern liefern die Konflikte über die Bewertung von Rechtspositionen, die die Mäch-
tigen des Landes im Laufe der Zeit für sich reklamierten, Aufschluß über das Zeit-
verständnis der Beteiligten. Sie eröffnen einen Zugriff auf den Rhythmus der
Erinnerungen.

Hundert Jahre waren eine lange Zeit.^ Für einen herrschaftlichen Rückgriff
erwiesen sie sich als eine zu lange Zeit.^ Denn Edwards Quo warranfo-Kampagne
stieß auf so viele Widerstände, dass der König sich schließlich dazu bewegen ließ,
in fraglichen Fällen den Status Quo zu akzeptieren und auf seinen Anspruch der
Rückführung in königliche Hand zu verzichten.^ Daraus läßt sich erkennen, dass
sich zwischen der herrschaftlichen Erinnerung und der Erinnerung der mächtigen
Untertanen keine namhafte Differenz öffnen durfte. Sie ließ sich durch die Kö-
nigsmacht nicht überbrücken, sondern konnte zu einer Gefahr für die königliche
Herrschaft werden. Am Ende des 13. Jahrhunderts war auch ein Dokument nicht
in der Lage, den Zustand seiner ursprünglichen Entstehung unverbrüchlich fest-
zuschreiben. Zu dieser Zeit führte die zunehmende Bedeutung der verschiedenen

und Huldigung, bzw. zur Rechtfertigung seiner Weigerung vor dem Pfalzgrafen aufgefor-
dert wurde (MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 72), und das am 26. August 1278
in der Schlacht bei Dürnkrut seinen Abschluß fand - in der Ottokar sein heben ließ: REDLICH,
Rudolf von Habsburg, S. 203-333; J. HOENSCH, Premysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene
König, Graz/Wien/Köln 1989, S. 200-254; G. ALTHOFF, Rudolf von Habsburg und Ottokar
von Böhmen. Formen der Konfliktaustragung und -beilegung im 13. Jahrhundert, in: Spiel-
regeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, hg. von dems.,
Darmstadt 1997, S. 85-98; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 357-401; KRIEGER, Rudolf
von Habsburg, S. 127-161.

14 Vgl. dazu zuletzt KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 387-392.
15 Vgl. etwa ebda, S. 110-126.
16 Justinian hatte den Kirchen den besonderen Schutz einer Verjährungsfrist von 100 Jahren

zugestanden (Novelle 9). Diese Frist wurde dann auch in das Decrefam Graham übernommen
(C.16 q.3 c.7); vgl. dazu auch WALTHER, Gemessene Zeit, S. 214f. und 220f.

17 Justinian hatte die lange Verjährungsfrist von 100 Jahren für Kirche schließlich wieder an die
normale Verjährungsfrist von 40 Jahren angepaßt (Novelle 111 und Novelle 131.6), nachdem
sich die lange Verjährungsfrist in der Praxis als schwierig erwiesen hatte (expen'menfo inuem'a-
tar mahle), vgl. dazu WALTHER, Gemessene Zeit, S. 215.

18 Vgl. etwa SUTHERLAND, Quo Warranto Proceedings, S. 145-166 mit einer Übersicht über eine
Reihe von Pozessen in verschiedenen Grafschaften (Zitat S. 161: „In terms of recoveries ma-
de, the proceedings in Yorkshire (1279-1281) were an almost ludicrous failure. The results in
Buckinghamshire (1286) were not much better"), vgl. zu einer nüchternen Bilanz der Kam-
pagne ebda, S. 162-189. Zu der Frage, wie weit die Erinnerung in den Prozessen infolge der
Qao warraato-Kampagne zurückging, vgl. die Aufstellung in Appendix IV (ebda, S. 226-228).
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Rechtserlasse des englischen Königs dazu, dass die Juristen begannen, diese Statu-
ten in zunächst noch inoffizieller Form für den eigenen Gebrauch zusammenzu-
stellen, in den sogenannten Sfafzzfg In einem dieser Sfafafc BotAs, dessen
Inhalt in einem Prozeßinventar überliefert ist, war am Ende des 13. Jahrhunderts
eine carfa & rzztitrzMg enthalten.^' Dabei konnte es sich nur um die Magna Carta
von 1215 handeln. Unter dem Namen Magna Carla aber bewahrten die Juristen den
Text der Carta Heinrichs III. von 1225. Auch die Überlieferung des Wortlautes
bewahrte einen Text nicht davor, im Lichte neuer Erfordernisse neu bewertet zu
werden. In der schriftlichen Traditionsbildung war der ursprüngliche Text von
1215 nicht mehr Bestandteil einer lebendigen Traditon der Magna Carta obwohl
der Text auch am Ende des 13. Jahrhunderts noch verfügbar war. Es kam darauf
an, wie man diese Texte benutzte.

Die Qao warrazt fo-Kampagne brachte eine Fülle von Prozeßunterlagen und
damit eine Fülle von Informationen über die Vergabe von königlichen Rechten in
das Archiv des Königs. Doch es war eine ungeordnete Fülle, die sich dem
Gebrauch durch ihre Unübersichtlichkeit entzog.*^ Jan Assmann hat auf die
Tücken einer solchen Überlieferung hingewiesen: „Schriftlichkeit, darauf kommt
es mir hier vor allem an, stellt an sich noch keine Kontinuität dar. Im Gegenteil: sie
birgt Risiken des Vergessens und Verschwindens, Veraltens und Verstaubens, die
der mündlichen Tradition fremd sind."^

Tatsächlich erlebte die mündliche Tradition in dieser Herausforderung einen
eindrucksvollen und denkwürdigen Auftritt. Als der Graf von Warenne im Zuge
der Qao zvarrazifo- Kampagne von den Richtern des Königs gefragt wurde, worauf
er die Rechte an seinem Land zurückführe, da holte er ein altes und sehr mitge-
nommenes Schwert hervor (proüzzxz'f in mgdz'aw g/adz'am azzfzfjzzaw cf cragzuafzzaz)
und erklärte, dies sei sein Rechtsbeleg. Mcz'zze Pbr/a/i7vrz sz'zzd zza'zzzfzcfz zzzz'f Wz'Fzefzrz

19 Zu den Stafzzfe BooU vgl. zuletzt: D. C. SKEMER, Reading the Law: Statute Books and Private
Transmission of Legal Knowledge in Late Medieval England, in: Learning the Law. Teaching
and the Transmission of the Law in England 1150-1900, hg. von J. A. Bush/A. Wijfels, Lon-
don/Rio Grande 1999, S. 113-131.

20 Vgl. H. G. R!CHARDSON/G. O. SAYLES, The Early Statutes, in: The Law Quaterly Review 50
(1934), S. 201-223, 540-571, hier 540.

21 Vgl. dazu SUTHERLAND, Quo Warranto Proceedings, S. 173f. Schon 1272 hatte Heinrich III.
Schwierigkeiten, Dokumente, die die königliche Kanzlei wenige Jahre zuvor ausgestellt hat-
te, in seinen Registern wiederzufinden. Die Geistlichen der Christ Church in Canterbury hat-
ten sich dem Papst gegenüber auf diese Privilegien berufen (im Jahr 1272), der König bestritt
jedoch entschieden, solche Privilegien jemals ausgestellt zu haben, und erklärte sie zu Fäl-
schungen (Diplomatie documents preserved in the Public Record Office, hg. von P. Chaplais,
London 1964, Nr. 434, S. 304). Tatsächlich aber weisen die Patent Rolls von 1265 einen ent-
sprechenden Eintrag auf (Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office:
Henry I1L, Bd. 5: A. D. 1258-1266, London 1910, S. 496f.). Dazwischen lagen nur sieben Jahre,
aber der Vorgang war in Vergessenheit geraten; vgl. dazu CLANCHY, From Memory to Writ-
ten Record, S. 69f.

22 J. ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen, 3. Aufl. München 2000, S. 101.
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Bastard yckotntrzgz^ aut? Batzen z'Bre Länder ntz'f detn ScBwerf erotzerf, and znz'f dent ScBtnerf
werde z'cB sz'e gegen jeden tzerfez'dz'gen, der sz'e tzesefzezz wz'd. Der König hätte das Land
nicht allein erobert, sed ^rogcaz'torgs aostrz /nernnf cztnt eo parfz'cz'pes et coadz'atorgs.
Diese Antwort wurde von anderen Adligen mit Zustimmung aufgenommen und
Unruhe erhob sich. Der König mußte einlenken. ^ Dies war der selbstbewußte
Gegenentwurf einer legitimierenden Tradition, die sich dem verfeinerten juristi-
schen Zugriff des Königs und seiner Juristen verweigerte. Wir werden im Umfeld
der Reformpolitik zu Beginn des 14. Jahrhunderts erneut auf diese Haltung stoßen
(bei den Ordainers). Es war eine Haltung, die für den König kritisch werden konn-
te, wenn er sie einfach überging. Das Schwert, das der Graf von Warenne vorwies,
war kein poliertes Zeichen symbolischer Kommunikation, es war das schartige
Schwert eines Kriegers, der nicht bereit war, sich bei der Wahl der Waffen im
Kampf um seine Rechte auf Dokumente beschränken zu lassen. Die Geschichte hat
natürlich deutlich legendenhafte Züge,^ aber sie war doch der vitale Ausdruck
einer Tradition, deren Entschlossenheit die englischen Könige immer deutlich
erfuhren. Es war eine Tradition, die am Ende des 13. Jahrhunderts trotz aller
Schriftlichkeit noch sehr lebendig war und die weit in das 14. Jahrhundert hinein
fortlebte. Wir kommen darauf zurück.

Dabei war diese Tradition durchaus nicht so unumstößlich, wie der Auftritt
des Grafen von Warenne suggerierte. Sein Selbstverständnis beruhte auf den Lei-
stungen seiner Vorfahren. Diese Anfecessores und ProggnzTorgs standen im Zentrum
seiner wehrhaften Rechtfertigung. Das aristokratische Wissen über die Beteiligung
der Vorfahren an der Eroberung war von Generation zu Generation weitergegeben
worden, und es führt uns eine alternative Traditionsbildung vor Augen, die poli-
tisch einige Brisanz besaß. Denn dieser Strom der Überlieferung war es auch, der
sein eigenes Rechtsverständnis tradierte, das den Widerstandsartikel der Magna
Carta von 1215 formuliert hatte, und das die Neubelebung dieses Widerstandsar-
tikels in der Krise von 1258-1265 herbeiführte. Allerdings war auch diese Tradition
eine lebendige Tradition, und das bedeutete, dass sie das Bewahrte stets aus dem
Blickwinkel gegenwärtiger Bedürfnisse sah.

Die Vergangenheit, auf die sich der Graf von Warenne berief, erfuhr in der
mündlichen Tradierung erhebliche Veränderungen. In Hinblick auf die englisch-
normannische Geschichte ist diese Veränderung an einem Entfremdungsprozeß
ablesbar, der uns einen deutlichen Hinweis auf die Rhythmen der Erinnerung gibt.
Die Vorfahren des Grafen von Warenne hatten England erobert, aber sie waren

23 The Chronicle of Walter of Guisborough, ed. Rothwell, S. 216 Anm. d: Cito post in^aietaoit rex
paosdazn ex znngnntdzns Zerre per iasticiarz'os SMOS scz're uoiens z?ao Warranto teueren! terras et si non
tzn&erent tzonazn oarentazn saysz'ait statz'm terras idorazn; uocatasyae est inter ceteros Coznes de
Warenna corazn jasticz'arios regz's et interrogatas pao Waranto teneret prodaxit in znediazn giadzazn
antiynnzn et eraginatazrz et ait; „Tcce donn'ni znei ecce Warentazn nzeazn. Antecessores enz'zn znei cnzn
Wiiiezno izastardo uenientes conyaesti sant terras snas gtadio et easdezn giadio de/endom a yaocanyae
eas occnpare ooiente. Non enz'm rex per se terranz deoz'cit et satziecit sed progenitores nostri jaernnt
cazn eo partz'cipes et coadiatores." Adtzeserantpne sitz; et sne responsioni ceteri rnagnates, et taznatta-
antes et inpacati recessernnt. Rex antezn cnzn andz'ret taiia tz'znnit sitzi et atz incepto errore conyaieoi.

24 Vgl. etwa PRESTWICH, Edward I, S. 259-264.
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damals aus der Normandie gekommen und sie hatten ihre Schiffe bei der Landung
nicht verbrannt.^ Die neue Oberschicht in England war seit der Eroberung von
1066 normannisch, und sie sprach das alte Französisch der Normannen. Die Er-
oberung von 1066 führte auf längere Sicht zu einem „cross-chanrtel-empire" (Gil-
lingham), in dem Adel und König auf beiden Seiten des Atlantik Besitzungen
hatten.^ Dieser Zustand änderte sich 1204 mit dem Verlust der Normandie und
der Festlandsbesitzungen infolge der Eroberung durch Philipp II. von Frankreich.
Der Verlust der Festlandsbesitzungen führte dazu, dass der König nur noch bei
gelegentlichen militärischen Expeditionen den Kanal überquerte. Damit setzte ein
Prozeß der Entfremdung ein. Der normannische Adel in England und der Adel in
den ehemaligen Festlandsbesitzungen des englischen Königs wurden sich fremd.
Dieser Vorgang ist in jüngerer Zeit als das langsame Ende des Angevinischen Rei-
ches („slow death", Peltzer) bezeichnet worden.^ Eigentum auf der anderen Seite
des Kanals, das zur Zeit des Angevinischen Reiches eine selbstverständliche Er-
scheinung gewesen war, wurde eine Generation nach dem Verlust der Festlands-
lehen des englischen Königs zu einer Ausnahme. Um 1250 war die Verbindung
kaum noch existent - obwohl der englische König seinen Anspruch auf die Herr-
schaft über die Normandie, Anjou, Maine und Touraine noch bis 1259 aufrecht-
erhielt. ^ Tatsächlich vollzog der Frieden von Paris nur noch eine Trennung & jzzm,
die & /zzcD schon weitgehend eingetreten war. Der normannische Adel in England
hatte die Erwartung einer „Wiedervereinigung" schon zuvor aufgegeben. Die Fol-
ge war ein zunehmender Widerstand gegen die eigene Einbindung in die königli-
che Politik auf dem Kontinent. Ein markanter Zug der Rebellion von 1258-1265
war der Unmut der Barone gegen die „fremden" Berater des Königs: mgzzMzrz
Aziglzb de cefero per indigerzas gr^enreiMr, 7recnon zü exz'rerü aüenz'gene, rzorz reuerszzrz.

25 Zu einer Übersicht über Quellen und Literatur zur normannischen Eroberung Englands vgl.
etwa: M. CHIBNALL, England and Normandy 1042-1137, in: The New Cambridge Medieval
History, Bd. 4,2, hg. von Luscombe, S. 191-216, 808-810; D. MATTHEW, Britain and the Conti-
nent 1000-1300: the Impact of the Norman Conquest, London 2005; F. KEMMLER, Facts and
Fiction: the Norman Conquest, in: War and the Cultural Construction of Identities in Britain
(Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft 59),
hg. von B. Körte, Amsterdam 2002, S. 39-60; N. J. HtGHAM, The Norman Conquest, o. O.
2001; M. M. CHIBNALL, The Debate on the Norman Conquest (Issues in Historiography),
Manchester 1999; The Battle of Hastings. Sources and Interpretations (Warfare in History:
Sources and Interpretations 1), hg. von S. R. Morillo, Woodbridge 1996; A. WILLIAMS, The
English and the Norman Conquest, Woodbridge 1995; H. R. LOYN, Anglo-Saxon England
and the Norman Conquest, 2. Aufl. London 1991; R. A. BROWN, The Normans and the Nor-
man Conquest, Woodbridge 1985; F. BARLOW, The Norman Conquest and Beyond (History
series 17), London 1983.

26 Vgl. GlLLINGHAM, The Angevin Empire.
27 Vgl. Künftig: J. PELTZER, The Slow Death of the Angevin Empire in: Historical Research

(2008) [im Druck]; vgl. auch N. VINCENT, Twyford under the Bretons, in: Nottingham Me-
dieval Studies 41 (1997), S. 88-99. In beiden Untersuchungen läßt die Entwicklung der ka-
nalübergreifenden Eigentumsverhältnisse erkennen, dass die Bindungen über den Kanal
zwischen 1230 und 1250 zunehmend abbrechen.

28 Vgl. dazu knapp: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 83-97 (Heinrich III. und das Fest-
land).
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Diese Forderung hatten die opponierenden Barone dem französischen König bei
dessen Vermittlungsversuchen zwischen den Parteien 1263/64 vorgetragen.*^ Die
Unzufriedenheit der Barone galt insbesondere dem Einfluß der Verwandten des
Königs aus der Familie der Lusignan.^ Sie kamen aus dem Poitou, mithin aus den
ehemaligen Festlandsbesitzungen des englischen Königs.*^ In der jüngeren engli-
schen Forschung ist die Haltung der Rebellen zu dem Thema der Fremden auch zu
einer Unterscheidung zwischen den verschiedenen Aufständen seit 1215 herange-
zogen worden.^

Doch die herkömmliche Lesart des „Fremdenproblems" berücksichtigt die
entscheidenden historischen Veränderungen nicht hinreichend. Dass der Einfluß
der Fremden (ahcm) bei Hofe in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu einem
bedeutenden politischen Thema wurde (und dass die Kritik daran zunehmend
aggressive Züge entwickelte), war auch eine Folge des Entfremdungsprozesses,
der diese Verwandten des Königs vom Festland erst zu distinkten Zielen machte.
Für die Initiatoren der Magna Carta von 1215 waren die noch kein zentrales
Thema, weil die Verbindung mit dem Kontinent in ihrem Bewußtsein noch präsent
war. Immerhin lag die Schlacht von Bouvines, mit der der englische König eine
großangelegte Revision der Eroberung Philipps II. versucht hatte, erst ein Jahr
zurück. Der Kanal war während 150 Jahren eher ein verbindendes als ein trennen-
des Meer gewesen. Das änderte sich nach dem Verlust der Normandie im Laufe
des 13. Jahrhunderts und in dieser allmählichen Entfremdung entstand ein neues
Feindbild. Dabei zeigten Heinrich III. und Edward II. keine Bereitschaft, sich von
ihren kritisierten Beratern zu trennen. Tatsächlich kamen diese Berater auch im
Zuge einer dynastischen Verbindung der Königsfamilie nach England, die im ge-
nuinen Interesse des Königs lag, denn er hielt länger als seine Barone an der Hoff-
nung auf die Rückkehr fest. Und als die nördlichen Gebiete nach dem Frieden von

29 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, Nr. 38, S. 288 (15); das Zitat
stammt aus der Schiedsurkunde Ludwigs IX. vom 23. Januar 1264, der sogenannten Mise
d Amiens; vgl. dazu etwa KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 116f. (mit weiterer Litera-
tur).

30 Vgl. zum Unmut über die Lusignan etwa den Brief eines Teilnehmers am Parlament von
Oxford (Juli 1258), auf dem der Reformprozeß eingesetzt hatte: Documents of the Baronial
Movement, ed. Treharne/Sanders, Nr. 4, S. 90-97 (insb. S. 92 und 96).

31 Vgl. auch die Klagen der Chronisten in den Annalen von Waverly (Annales Monastici, Bd. 2,
ed. Luard) S. 350; vgl. auch Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, e.d Luard, S. 697
(das Thema ist bei Matthaeus allerdings häufiger zu finden); vgl. zu dem Problem auch:
VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 84-90; CARPENTER, The Plantagenet Kings,
S. 337; H. W. RtDGEWAY, The Politics of the English Royal Court 1247-65, with Special Refer-
ence to the Role of the Aliens, Oxford 1983; H. S. SNELLGROVE, The Lusignans in England,
Albuquerque 1950.

32 VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 141, 153, 241-247 zeichnet ein kritisches Bild
der späteren Reformer und oppositionellen Magnaten gegenüber den Initiatoren der Magna
Carta. Dieses Bild sei durch zunehmendes Eigeninteresse geprägt, während die Initatoren
der Magna Carta noch das Gemeinwohl als Ziel verfolgt hätten, was sich auch in ihrer Hal-
tung gegenüber den Fremden niedergeschlagen hätte, die kritisch, aber noch nicht feindselig
gewesen sei (ebda, S. 57f.).
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Paris endgültig aufgegeben waren, galt es für den König immer noch, seine Positi-
on in der Gascogne abzusichern. Die Barone teilten diese Interessen nicht mehr,
die Kämpfe auf dem Festland waren im 13. Jahrhundert immer weniger ihre
Kämpfe. Edward I. mußte dies in der verweigerten Heeresfolge 1297 schmerzlich
erfahren. Es läßt sich abschließend festhalten, dass sich in der Überlieferung der
Jahre 1258-65 unter den verschiedenen Kritikern des Königs keine Stimmen fin-
den, die den Verzicht auf die Festlandsbesitzungen im Frieden von Paris 1259 als
Fehler verurteilten - etwa in dem Sinne, in dem die deutschen Fürsten bei der
Absetzung König Wenzels im Jahre 1400 von einer „Entgliederung des Reiches"
sprachen (so fzzzz'f er and? daz fzczü^e Roztzz'scfzc n'cfz swerü'cE and scEgddz'cdga erzfgfg&f
and gafgiodora la/?gn, agzagiz'dz Mgyiaa aad daz innd z'n Eazaparfga ...).^ 45 Jahre nach
der Schlacht von Bouvines gab es in England niemanden mehr, der seine Stimme
für den Fortbestand des alten Angevinischen Reiches vernehmbar erhoben hätte.

In der Krise von 1297 hatte der englische König die Magna Carta noch einmal
aufwendig bestätigt.^ Dabei wurde der Text von 1225 ein letztes Mal in der Form
einer Urkunde ausgestellt. Im März 1287 hatte Rudolf von Habsburg den Maz'azgr
Rgz'dzsiaad/h'gdga Friedrichs II. von 1235 für das Reich wiederbelebt.^ In den Jahren
zuvor hatte er bereits eine Landfriedenspolitik in einzelnen Territorien und
Regionen des Reiches begonnen (seit 1281), nun galt seine Initiative dem ganzen
Reich. Ausdrücklich berief sich Rudolf bei dieser Politik auf Friedrich II. (... cztztz
dzüg mgrzzorz'g yzzozzüzzztz Frg&rz'cMS z'zrzpgrafor zu sfafzüz's szzz's szzpgr pace pfcziz'zzs gf
gxprgsszas sfafttz'ssH gf nos sz'zfzz'lz'fgr z'rz rzosfrz's szzpgz* pacg sfafzzfz's z'zr czzn'zz HFzTz'pofezzsz
sfafzzz'ssgzrzzzs).^ Die beiden Vorgänge haben eine unterschiedliche Dimension. Die
Magna Carta war das ganze 13. Jahrhundert hindurch immer wieder bestätigt
worden, sie war im zeitgenössischen Bewußtsein eine feste Größe. ^ Das galt für
den Mainzer Reichslandfrieden von Friedrich II. nicht.

Der Mainzer Reichslandfrieden war 1235 von Friedrich II. erlassen worden,
um die verschiedenen, vorwiegend mündlich überlieferten Rechtstraditionen in
einigen Grundzügen zu vereinheitlichen.^ Wie die Magna Carta begann das

33 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3: 1397-1400 (Deutsche Reichstagsakten,
Ältere Reihe 1-3), hg. von J. Weizsäcker, München 1877, Nr. 205 (2), S. 255.

34 Vgl. dazu das vorangehende Kapitel und auch: Documents illustrating the Crisis of 1297-98
in England (Camden Fourth Series 24), hg von M. Prestwich, London 1980.

35 MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 390; vgl. dazu auch KRIEGER, Rudolf von
Habsburg, S. 162-166; allgemeiner zu Rudolfs Landfriedenspolitik: A. GERUCH, Studien zur
Landfriedenspolitik König Rudolfs von Habsburg (Institut für Geschichtliche Landeskunde
an der Universität Mainz: Jahresgabe 1963), Mainz 1963; vgl. auch H. ANGERMEIER, König-
tum und Landfriede im deutschen Spätmitteialter, München 1966, S. 71-79; REDLICH, Rudolf
von Habsburg, S. 429-478.

36 MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 422 (1) (Hoftag in Erfurt, 1290), Zitat S. 413.
37 Vgl. für eine Aufstellung der Bestätigungen der Magna Carta im 13. Jahrhundert etwa:

F. THOMPSON, The First Century of Magna Carta: Why it Persisted as a Document (Research
Publication of the University of Minnesota 16), Minneapolis 1925, Appendix C.

38 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196 (Präambel).
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Abb. 1: Die Magna Carta von 1297, ausgestellt von König Edward ). Diese letzte Ausfertigung des
Dokumentes in Form einer Urkunde überliefert den Text von 1225.

National Archiues, Washington.



Abb. 2: Der Mainzer Reichslandfrieden Friedrichs II. in einer Bestätigung durch Rudolf von Habs-
burg im Jahre 1291 (Speyer). SHdHre/u'v Speyer.



Abb. 3: Die sogenannte Cedrün enthält den Text des Dekrets DU pencMlum, in dem das Konklave für
die Papstwahl festgelegt wird. Die Ce&da trägt die Siegel der Bischöfe, die der Konklaveordnung
auf dem II. Konzil von Lyon 1274 zustimmten. Das Dokument diente dem Papst dazu, die wider-
strebenden Kardinale zur Zustimmung zu bewegen.

VahLansfcrÜ, Arcluüio Segrefo Vhh'cßno.
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Abb. 4: Die Glosse mit den Anfangsworten Si ca^'^inates notewfes hat ein Schreiber des 13. Jahrhun-
derts der Glossa ordinaria zu dem Papstwahldekret Licet uifandn s. v. NMNafeHMS in einer Kölner
Handschrift der Dekretalensammlung Gregors IX. hinzugefügt. Sie sieht vor, dass die Bürger des
Ortes, an dem die Papstwahl stattfindet, die Kardinale einschließen sollten, falls diese nicht bereit
seien, einen Papst zu wählen. Diese Maßnahme sei nötig, da die Wahl das Heil der Welt betreffe.

Sfa^farciüu Köln.
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Mainzer Dokument mit einem Bekenntnis zur Freiheit der Kirche(n).^ Doch der
Landfrieden Friedrichs hatte einen deutlich anderen Charakter als das Privileg von
König Johann von 1215. Friedrich erlebte 1235 keine Krise seiner Herrschaft, son-
dern er stand auf einem Höhepunkt.^ Entsprechend akzentuierte er in diesem
Landfrieden für das ganze Reich die Position des Herrschers und der von ihm
abgeleiteten Gewalten.^ Das Dokument enthielt Regelungen zur Einschränkung
der Fehdepraxis (dass niemand Radier seines eigenen Scfiwerzes sei (5)), zur Bestellung
und Eignung von Richtern, der Begrenzung von Münzrechten (mit dem Referenz-
zeitraum der Herrschaft Heinrichs VI., d.h. einem Zustand, der etwa 40 Jahre zu-
vor mit dem Tod seines Vaters geendet hatte), und zur Bestellung eines eigenen
Notars (Rem babeHT iiofarimti specialem), der die Achtfälle und Klageschriften der
Prozesse aufzeichnen sollte.^ Der Mainzer Reidzsiand/fieden ist aufgrund dieses
offenkundigen Bestrebens um eine Stärkung der herrschaftlichen Rechtspflege als
einer der letzten Versuche des römisch-deutschen Königtums verstanden worden,
der zunehmenden Lösung der Fürsten und Territorialherren aus der königlichen
Jurisdiktion zu begegnen.^ Dazu sollte dieses Gesetz Friedrichs II. in ganz
Deutschland bekannt werden, und der Kaiser versah es mit entsprechenden Straf-
androhungen.^ Doch obwohl Friedrich II. die Verbreitung des Textes in Urkun-
denform anordnete, haben diese Bemühungen kaum Spuren hinterlassen. Tatsäch-
lich erinnert dieser Vorfall an die frühe Publikationsgeschichte der Magna Carta,

39 Ebda (1), S. 242: Liberias ecdesiarMm ei iura ianio iiberaiias nosira debetJooere demencia ...
40 Vgl. zu Friedricbs Lage im Jahre 1235 etwa die Bewertung aus den Gesta Treverorum conti-

nuata, hg. von G. Waitz, in: MGH Script. 24, Hannover 1879, S. 368M88, hier S. 403: cnm opa-
leniia ei potentia magna laue tempon's regnam tenebat Romanoram. Vgl. u. a. H. GRUNDMANN,
Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahrhundert (1198-1378),
in: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1: Frühzeit und Mittelalter, hg. von Bruno Geb-
hardt/Herbert Grundmann, 9. Aufl. Stuttgart 1970, S. 426-606, hier S. 449-457;
E. H. KANTOROWICZ, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1927, S. 375-387; STÜRNER, Fried-
rich II., Bd. 2, S. 302-321.

41 Vgl. auch die markante Formulierung aus der Präambel: ... Ex bis enim precipne manilar aacto-
riias imperanh's, cum in obseruancia pacis ei execacione iiisiisiie Quantum terribiiis esi peruersis, ian-
iam esi desiderabiiis mansaeiis (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196, S. 241); vgl.
dazu auch Kaufhold, Deutsches Interregnum, S. 119f.

42 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196, S. 247.
43 Vgl. dazu etwa KLINGELHÖFER, Die Reichgesetze, S. 97-99, 108-110, 123-125; die Lösung der

Territorialherren aus der königlichen Jurisdiktion war durch die umfangreichen Fürsten-
privilegien 1220 (Con/bederatio cum principibas ecciesiasticis) und 1232 (SiaiaiHm in Jäoorem
Principtim) schriftlich festgelegt worden (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 73 u.
Nr. 171).

44 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196, S. 241f.: ... ^m'a tarnen ardaa i?Medam, lyae
generalem siaiam ei iran^aiiiiiaiem imperii rRbrmabant, nondnin/Merant speciaiiter inirodacia, Quo-
rum pariem aii^aam, si ^aando Casus trabebat in causam, yi'cta opinio ^aam siaiaii iuris aut opiente
coniradiciorio indicio consnetndinis seniencia terminabat - & consiiio ei assensa diiectornm princi-
pam ecciesiasticornm ei secaiariam in soiiempni curia ceiebraia Mogancie constitutiones ^aasdam
certis capiiaiis comprebensas, preseniibas eisdem principibas, nobdibus piarimis ei aliis Jideübus im-
perii, Jecimas promaigari. Qnas in publica manimenia redacias ab nniversis ei singaiis iassimas in-
oiolabiliier obseroari, pena contra iransgressores sacraram consiitationam ediia, proai oiolaie maies-
tatis decns eiJaciliias exigii delin^aeniis.
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die im ersten Kapitel unserer Untersuchung problematisiert wurde. Es gibt auch
im Fall des Mainzer Rez'cEsiand/rz'edens einen Chronisten, der davon berichtet, dass
der Text als Urkunde verbreitet worden sei, aber entsprechende Exemplare dieser
Kaiserurkunden sind nicht erhalten.^ Insofern gibt es bei allen Unterschieden
zwischen den Texten und den Umständen ihrer ersten Veröffentlichung doch eine
entfernte Parallele. In beiden Fällen erfuhr ein Text, der in den Anfangsjahrzehnten
des 13. Jahrhunderts grundsätzlich für ein allgemeines Publikum ausgestellt wor-
den war - der diesem Publikum aber noch nicht zugänglich war -, in der Spätpha-
se dieses Jahrhunderts noch einmal eine breiter angelegte Publikation.^ Am Ende
des Jahrhunderts kamen keine wesentlichen neuen Inhalte hinzu, sondern die
Positionen, die 1225 und 1235 formuliert worden waren, erfuhren nun besondere
Aufmerksamkeit und gezielte Verbreitung.

Im Falle der Magna Carta konnte man am Ende des 13. Jahrhunderts auf eine
Überlieferung zurückgreifen, die den Text einigermaßen zuverlässig bewahrt hat-
te, im Falle des Mainzer Rgz'UzsUnd/fz'edens ist diese Textüberlieferung nicht mehr
erkennbar. Erkennbar erscheint allerdings, dass sich die Erinnerung an Friedrich
II. im Zusammenhang mit der Erneuerung des Mainzer Reichslandfriedens ge-
genüber den Anfangsjahren von Rudolfs Elerrschaft verändert hatte. Während
Rudolf in den 1270er Jahren noch seine Distanz gegenüber dem Staufer erkennen
ließ, der 1245 vom Papst abgesetzt worden war, erschien Friedrich II. im Jahr 1290
ganz unproblematisch als eine große Herrschergestalt (czzztz zfzüe zücztzorzb zyzzozzdam
Trz'&rz'czzs z'rzzpgrafor z'zz süüzdz's szzz's szzpgr pacg pUnz'zzs gf exprcsszzzs sfafzzzssef ...).^ In
Hinblick auf die Modalitäten und die Reichweite der Erinnerung wäre die Frage
nach der Rolle einzelner prägnanter Persönlichkeiten in der Strukturierung der
historischen Erinnerung zu stellen. Vermochten ihr Bild und und ihre Taten anders
in Erinnerung zu bleiben als die historischen Texte? Auch in dieser Frage liefert die

45 Die Chronica regia Coloniensis berichtet über die Publikation des Mainzer Reichslandfrie-
dens: ... pax zaraLzr, uefera z'ara sfaMz'MrüMr, noua statMMzüMr, et TeafoMzco sermowe zu zziemHazM
scrz'pfa OTwm'Ws paMzcanlMr... (Chronica regia Coloniensis (MGH Script, rer. Germ. 18), hg. von
G. Waitz, Hannover 1880, S. 267); zur Überlieferung des Textes vgl. die editorischen Vorbe-
merkungen in MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196 und die Aufstellung aller
überlieferten Textvarianten in: Nove Constitutiones Domini Alberti d. i. der Landfriede von
1235 mit der Glosse des Nicolaus Wurm, hg. von H. Boehlau, Weimar 1858; zur Überliefe-
rungsgeschichte vgl. auch: H. MITTEIS, Zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235, in: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 62 (1942), S. 13-56; A. BUSCH-
MANN, Zum Textproblem des Mainzer Reichslandfriedens von 1235, in: Arbeiten zur
Rechtsgeschichte. Festschrift für Gustaf Klemens Schmelzeisen (Karlsruher Kulturwissen-
schaftliche Arbeiten 2), hg. von H.-W. Thümmel, Stuttgart 1980, S. 25-46; vgl. zu einer knap-
pen Einschätzung auch KELLER, Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont,
S. 494; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 104.

46 Vgl. zur gezielten Publikation der Magna Carta in der Spätphase des 13. Jahrhunderts etwa:
KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischöfe, S. 52-59.

47 MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 422, S. 413; zur Haltung Rudolfs gegenüber
Friedrich II. (Trzderzcas tpzoMam Imperator) im Zusammenhang mit den Rekuperationen vgl.
ebda, Nr. 72 (S. 60).
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Geschichte der englischen Revolten gegen den König wertvolle Hinweise. Aller-
dings sind sie nicht eindeutig.

Die Reformbewegung der englischen Barone hatte ihren Ausgangspunkt in
einem Parlament 1258. Die entscheidenden Punkte des Reformprogramms wurden
in einem Schriftstück zusammengefaßt, auf das der englische König in den folgen-
den Jahren immer wieder verpflichtet wurde, in den Prouzsz'czieM rorz Ob-
wohl die Provisionen in den Jahren bis 1265 eine so zentrale Rolle gespielt haben,
ist kein Exemplar dieses Textes erhalten.^ Wie verhielt es sich mit der Erinnerung
an den Mann, der die Bewegung der Barone gegen den König angeführt hatte, und
der in der Schlacht von Evesham gegen Truppen des Königs unter dem Thronfol-
ger Edward sein Leben ließ: Simon de Montfort?^ Blieb er eine historisch erkenn-
bare Größe, verehrt von Anhängern seiner Politik, verschmäht von den Anhängern
des Königs?

Tatsächlich gab es nach seinem Tod für eine Zeitlang Ansätze einer Heiligen-
verehrung. ^ Es gab populäre und geistliche Lieder, die an Simons Schicksal erin-
nerten.^* Und König Heinrich bemühte sich nach seinem Sieg, den Zeichen einer
beginnenden Heiligenverehrung für Simon entgegenzuwirken.^ Simon de Mont-
fort verlor nicht nur sein Leben, sondern seine Familie verlor auch ihr Land.^

48 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, Nr. 5, S. 96-113 mit den zahl-
reichen Anmerkungen.

49 Vgl. zur Bedeutung der Provisisonen von Oxford etwa den Antrag Heinrichs III. auf die
Aufhebung der Provisionen in dem Schiedsverfahren vor Ludwig IX. (1264): Pefz'f [i. e. Hein-
rich III.] eciazzz predicfas prooisiozzes ^aiFas zzdifar pars adoersa, ordirzaciozzes, sfafafa ef oHz'gacz'ozzes,
ef zpdczpdd ex eis ef oZz eas secafas esf per oesfrazzz arZzifrz'azzz et ordz'zzacz'orzezzz, dozzzizze rex Prazzcz'e,
cassan ef z'rrharz sea cassa ef irrz'fa zzazzcian (Documents of the Baronial Movement, ed. Tre-
harne/Sanders, S. 254); vgl. zur Überlieferungsgeschichte der Provisionen von Oxford auch
E. F. JACOB, What were the Provisions of Oxford?, in: History 9 (1924/1925), S. 188-200;
H. G. RlCHARDSON/G. O. SAYLES, The Provisions of Oxford, in: Bulletin of the John Rylands
Library 17 (1933), S. 291-321.

50 Vgl. zu Simon de Montfort vor allem: J. R. MADDICOTT, Simon de Montfort, Cambridge 1994;
vgl. auch D. A. CARPENTER, Simon de Montfort. The First Leader of a Political Movement in
English History, in: History 76 (1991), S. 3-23; C. H. KNOWLES, Simon de Montfort 1265-1965,
London 1965; M. WADE LABARGE, Simon de Montfort, London 1962; C. BEMONT, Simon de
Montfort, Comte de Leicester, sa vie 1208-1265 son role politique en France et en Angleterre,
Paris 1884 .

51 Vgl. dazu besonders C. VALENTE, Simon de Montfort, Earl of Leicester, and the Utility of
Sanctity in Thirteenth Century England, in: Journal of Medieval History 21 (1995), S. 27-49.

52 Ebda, S. 35-40; vgl. auch zu einer Quelle aus Canterbury: MADDICOTT, Simon de Montfort,
S. 281.

53 Vgl. das sogenannte Dictum von Kenilworth (Documents of the Baronial Movement, ed.
Treharne/Sanders, S. 314—337, S. 322): Rogazzfes ZzazzziZifer fazzz dozzzizzazzz Zegafazzz zyaazrz dozzzizzazzz
regezzz af ipse dozzzizzas iegafas saF disfricfz'ozze eccfesz'asfica prorsas izz/zz'Feaf, ne S. cozzzes Leycesfrie a
^aocnznzpze pro sancfo uei iasfo repafefar, cazzi in excoznznanicafione sz'f de/ancfas, siczd sancfa fenef
ecciesz'a; ef zrziraMia & eo uana ef Jafaa ab aii^aiFas reiafa naiiis anqaazzz ZaZziis pro/erazzfar; ef dozzzi-
nas rex eadezzz saF pena corporaZi oeZif dz'sfricfe ZzzZziZzere.

54 Vgl. dazu MADDICOTT, Simon de Montfort, S. 369-371.
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Dieses Land ging an den jüngeren Bruder Edwards I., Edmund of Lancaster.^
Dessen Sohn Thomas erbte den Besitz und er erbte die Tradition des Widerstandes
gegen den König. Thomas von Lancaster wurde einer der führenden Köpfe der
Rebellion gegen Edward 11.^ Sein moderner Biograph, der die Lebensgeschichten
beider Männer intensiv studiert hat, sieht in Simon de Montfort ein Vorbild für die
politische Haltung des Thomas von Lancaster, der in der Krise der Herrschaft
Edwards II. die Maßnahmen der rebellischen Barone unter Montforts Führung
direkt aufgegriffen habe.^ „We are dealing with men who knew their history and
were rooted in it."^ Und doch wissen wir nicht, wie die Kenntnis dieser Geschich-
te übermittelt wurde. Als Thomas of Lancaster geboren wurde, war Simon de
Montfort seit 15 Jahren tot.^ Aber viele seiner Anhänger lebten noch, sie litten
unter den Folgen ihres Kampfes gegen den König. Die unmittelbare Reaktion der
siegreichen Anhänger des Königs, die ihren Erfolg auch genutzt hatten, um sich an
den Länderein der Rebellen schadlos zu halten, wurde im D/chtm uon KenEwortE
1266 abgeschwächt.6° Viele Enteignete (Disinherited) bekamen die Gelegenheit,
gegen die Zahlung einer Strafe (das Fünfache des jährlichen Ertrages) ihren Besitz
zurückzuerwerben. Allerdings gab es Ausnahmen und für viele seiner ehemaligen
Gefolgsleute blieb Simon de Montfort eine besondere Figur. ^ Es ist nicht über-
raschend, dass einige dieser ehemaligen Gefolgsleute Simons zu den aktiven För-
derern seiner Heiligen Verehrung zählten.^ Doch blieb diese Verehrung für den
getöteten Rebellen eine begrenzte Erscheinung, die schon am Ende des 13. Jahr-
hunderts nachließ und deren abgeschwächtes Fortleben die Zeit Edwards II.
(1307-1327) kaum überdauert haben dürfte.^

So zeigt auch die Erinnerung an Simon de Montfort ein Muster, das wir bei
der Überlieferung der Widerstandstradition in England bereits feststellen konnten.
Eine Erinnerung mit einem tatsächlich mobilisierenden Potential blieb etwa 40-50

55 Vgl. J. R. MADDICOTT, Thomas of Lancaster 1307-1322. A Study in the Reign of Edward II
(Oxford Historical Monographs), Oxford 1970, S. 1-7. Mit dieser Landvergabe wurde die
Verbindung der Titel von Simon de Montfort mit der Königsfamilie fortgesetzt, denn Simon
de Montfort war mit der Schwester des englischen Königs verheiratet gewesen (vgl. dazu:
MADDICOTT, Simon de Montfort, S. 21-76).

56 Vgl. dazu die Untersuchung von MADDICOTT, Thomas of Lancaster.
57 Ebda, S. 321: „ ... he drew directly on precedents from Montfort's activities in the 1260s".
58 Ebda.
59 Ebda, S. 2f.
60 Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 320: Dicimas et proaid<?7Has Mt

pre/afas doaa'aas rex aaiaersis et siagaiis t?ai, ab iaicio preseafis farbacioais regai et occasioae ipsias
as<?ae ad boc fearpas, in ipsam ae! in coronam regiaar conrnnseranf iaian'aar t?aaadibef aei o^easaar,
et (?ai ad pacear ipsias aeneranf in/H VT dies post pabiicacionem baiasarodi nosfre prouisioais,
oaraiao reaa'ffaf et parcaf. Vgl. zu den Enteignungen nach der Niederlage Simons etwa:
PRESTWICH, Plantagenet England, S. 119-123.

61 Zu den besonderen Regelungen der Besitzfragen für die Gegner des Königs vgl. das Dictum
von Kenilworth (12), in: Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders, S. 324-
326; zur Rolle Simons de Montfort für die Disinherited vgl. VALENTE, Simon de Montfort, S.
40-42.

62 Ebda.
63 Ebda., S. 42M7.
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Jahre lebendig. Da die Rebellionen gegen den König kein Thema der Mechanik
waren, sind genauere Festlegungen nicht hilfreich. Allerdings bieten die Formali-
sierungen vergleichbarer Fristen wie der Verjährung oder der Ersitzung von
Rechtstiteln einen bedeutenden Flinweis auf die Erfahrungswerte unterschiedli-
cher Rechtskulturen mit den „Rhythmen der Erinnerung", weswegen wir auf diese
Frage noch zurückkommen müssen. Zunächst gilt es indes, eine noch sichere em-
pirische Grundlage zu gewinnen, ln Hinblick auf die Empirie der Empörung läßt
sich schon an dieser Stelle festhalten, dass es im Abstand der Spanne von 40-50
Jahren nach dem Höhepunkt des Regimes von Simon de Montfort und seiner Nie-
derlage 1264/65 zu einer markanten Konfrontation der Widerstandstradition mit
dem Rechtsverständnis des Königs kam. In den Jahren 1311/12 hatten die wider-
streitenden politischen Traditionen der machtvollen Königsherrschaft und der
Kontrolle des Königs durch die Prinzipien der Magna Carta eine klare Formierung
erfahren und stießen in fast programmatischer Weise aufeinander. Dies geschah
46 Jahre nach der letzten großen Erhebung gegen den König. Die Widerstandsbe-
wegung gegen Edward II. von 1311/12 ist für unsere Fragestellung besonders auf-
schlußreich, und wir werden bald darauf zurückkommen. Zunächst gilt es, die
Übersicht über Überlieferungsvorgänge des 13. Jahrhunderts mit einem prominen-
ten Fall abzurunden, dessen Erinnerungsgeschichte für einigen Streit gesorgt hat.

Die Erinnerung an Simon de Montfort wurde in besonderer Weise durch die
Franziskaner gepflegt, denen Simon nahegestanden hatte.^ Allerdings bieten die
Franziskaner selber einen besonderen Fall brisanter Überlieferungsgeschichte,
oder wie Roberto Lambertini und Andrea Tabbaroni formuliert haben, sie lebten
mit einer „Ereditä difficile": mit der Erinnerung an ihren Ordensgründer Franzis-
kus.^ Schon bald nach dem Tod des Franziskus war es zu Auseinandersetzungen
darüber gekommen, wie man mit dem Vermächtnis eines Mannes umgehen sollte,
der schon drei Jahre nach seinem Tod zur Ehre der Altäre erhoben worden war
und der bei seinem Tod seinen Brüdern eine kritische Ermahnung zurückgelassen
hatte (sein Testament), die bei ihrer Befolgung der weiteren Entwicklung des Or-

64 Vgl. dazu MADDICOTT, Simon de Montfort, S. 80-84, 91-96, 252-254. Eine besondere Wert-
schätzung für Simon zeigt der zeitgenössische Sony qf Lewes (geschrieben aus der Perspektive
der erfolgreichen Rebellen bald nach der Schlacht. Als Autor wird ein Franziskaner vermu-
tet): The Song of Lewes, hg. von C. L. Kingsford, Oxford 1890; zum Sony of Lewes vgl. MAD-
DICOTT, Simon de Montfort, S. 279-284. Vgl. zum Anteil der Franziskaner an der Verehrung
Simons auch VALENTE, Simon de Montfort, S. 35-40.

65 R. LAMBERTINl/A. TABBARONI, Dopo Francesco: L'ereditä difficile, Turin 1989; vgl. zu diesem
Thema auch: P. K. BALTHASAR, Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden bis zum
Konzil von Vienne (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 6), Münster 1911;
R. B. BROOKE, Early Franciscan Government. Elias to Bonaventure (Cambridge Studies in
Medieval Life and Thought N. S. 7), Cambridge 1959; S. da CAMPAGNOLA, Francesco d'Assisi
nei suoi scritti e nelle sue Biografie dei Secoli XIII-XIV, Assisi 1981 (vgl. die knappen Ausfü-
hrungen S. 116-123 (11 Permanere die una tradizione orale); M. ROBSON, St. Francis of Assisi.
The Legend and the Life, London 1997; D. BURR, The Spiritual Franciscans. From Protest to
Persecution in the Century after Saint Francis, University Park (Pennsylvania) 2001 (mit einer
klaren Darstellung der historischen Entwicklung innerhalb des Ordens).
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dens erhebliche Einschränkungen auferlegt hätte.^ Im Streit um die Zukunft des
rasant wachsenden Ordens spielte das Leitbild des schwierigen Heiligen während
der ersten Jahrzehnte eine bedeutende Rolle. Der Streit um die Richtung des Or-
dens wurde auch zu einem Streit um die richtige Erinnerung an Franziskus.^ Der
Ordensgeneral Bonaventura unternahm es selbst, eine neue Vita des Ordensgrün-
ders zu schreiben, und im Jahre 1266 verfügte das Generalkapitel der Franziskaner
in Paris, dass diese Eegcudc Maior künftig die einzige Lebensbeschreibung sein
solle, die im Orden Verwendung finden dürfe. ^ Der Beschluß des Generalkapitels
(„illud decretum draconianum", Bihl) ordnete an, dass alle älteren Viten des Fran-
ziskus zu zerstören seien. Find dieser Auftrag galt nicht nur für die Texte, die sich
im Besitz des Ordens befanden, sondern er zielte auf alle erreichbaren Exemplare
der älteren Lebensbeschreibungen: Ücm prgcz'pü ^enerafg CapÜMiüm per olzgdz'gnfz'am,
zpzod omngs dg &g%fo Francisco oiitn^äcfe &(onrüMü cf aH exfra orJinotn inooniri
pofgrzzzzf, ipsns/fnfros sfa&nnf amooere.^ Das Argument, dass die Fc^crada Maz'or des
Ordensgenerals als einzige die nötige Gewißheit über das Leben des Heiligen
biete, weil Bonaventura die berichteten Geschehnisse aus dem Munde derer erfah-
ren hätte, die Franziskus immer begleitet hätten, verdeckt kaum die Tatsache, dass
es sich hier um eine großangelegte Zensurmaßnahme handelte.^ Sie war durch-
aus erfolgreich, aber man sollte in Hinblick auf den Ort des eigentümlichen Be-
schlusses doch festhalten, dass Paris nicht nur die Wirkungsstätte des Ordensge-
nerals Bonaventura war, sondern dass diese Wirkungsstätte immerhin die
Universität Paris war, wo man sich darum bemühte, der Wahrheit näherzukom-

66 Das Testament des Franziskus ist ediert in: Die Opuscula des Hl. Franziskus von Assisi
(Spicilegium Bonaventurianum 13), hg. von K. Esser/E. Grau, 2. Aufl. Grottaferrata 1989,
S. 431-447; zu den Auseinandersetzungen um die Zukunft des Ordens vgl. die Literatur in
Anm. 68. Das Leben des Franziskus selber ist hier nicht unser Thema. Die Literatur zu Fran-
ziskus ist kaum zu übersehen, vgl. für eine neuere, allerdings nicht unproblematische Dar-
stellung (Mit ausführlicher Besprechung der Quellenlage und mit dem Verzeichnis der For-
schungsliteratur): H. FELD, Franziskus von Assisi und seine Bewegung, Darmstadt 1996; eine
klare knappe und neue Skizze zur Geschichte der Bettelordensbewegung in ihrem histori-
schen Umfeld gibt C. H. LAWRENCE, The Friars. The Impact of the Early Mendicant Move-
ment on Western Society, London/New York 1994.

67 Vgl. zu einer Übersicht über die Quellenlage und die verschiedenen Lebensbeschreibungen:
FELD, Franziskus von Assisi, S. 10-45; eine ältere Darstellung der Quellen liefert:
J. R. H. MOORMAN, The Sources for the Life of S. Francis of Assisi, Manchester 1940.

68 M. BlHL, De vero sensu Definitionis Capituli generalis an. 1266 Legendas antiquiores
S. Francisci proscribentis, in: Archivum Franciscanum Historicum 30 (1937), S. 274-281; vgl.
dazu auch FELD, Franziskus von Assisi und seine Bewegung, S. 42-44; J. MOORMAN, A Histo-
ry of the Franciscan Order. From its Origin to the Year 1517, Oxford 1968, S. 151f. (mit Anm.
1 auf S. 151); die Legenda Maior des Bonaventura ist ediert in den Analecta Franciscana sive
chronica aliaque varia documenta ad historiam fratrum minorum spectantia, Bd. 10, Quarac-
chi 1941, S. 557-652.

69 A. G. LlTTLE, Definitiones Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Minorum 1260-1282, in:
Archivum Franciscanum Historicum 7 (1914), S. 676-682, 678.

70 Ebda: cam iiia legenda, ^ae/aefa esf per generalem minisfram,/aMf compüafa proaf ipse FaFaif aF
ore eornm, t?ai cam F. Francisci ^aasi semperynernnf et cancfa cerfifadinaiifer scioerinf et proFafa iFi
sint posifa diiigenfer. Vgl. zu den Grundlagen der Legenda Maior, die eher eine autoritative Re-
daktion der zu zerstörenden Celano-Viten war, auch FELD, Franziskus von Assisi, S. 42-44.
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men, indem man widerstreitende Meinungen miteinander konfrontierte, und nicht
indem man die Schriften der Kontrahenten zerstörte.

Die rigiden Maßnahmen Bonaventuras führten den Orden aus seiner schwe-
ren Krise. Als der Ordensgeneral auf dem II. Konzil von Lyon 1274 starb, hatte das
von ihm so energisch beförderte Leitbild für den Orden eine hohe Verbindlichkeit
erlangt.^

Nach dem Tod Bonaventuras brach die Kontoverse über die franziskanische
Frage der richtigen Haltung zur Armut alsbald wieder aus. Durch die Positionen
von Petrus Johannes Olivi (1247/48-1296) und seiner Anhänger, die ein radikales
Verständnis der Armutsforderung vertraten, wurde die Auseinandersetzung um
die Zukunft des Ordens erneut eröffnet/* Olivis Forderung, dass der Franziska-
nerorden und seine einzelnen Mitglieder nicht nur auf jegliches Eigentum verzich-
ten sollten, sondern dass sie sich generell der materiellen Güter nur in einer sehr
eingeschränkten (ärmlichen) Weise bedienen dürften (üSMS papper), rief bei der
Mehrheit des Ordens, der sogenannten Kommunität, mitunter entschiedenen Wi-
derspruch hervor.^ Damit war eine neue Phase in der bewegten Geschichte des
Franziskanerordens angebrochen, die schließlich in den sogenannten „theoreti-
schen Armutsstreit" im früheren 14. Jahrhundert mündete. Es waren neue Fragen,
bei deren Beantwortung das Vorbild des historischen Franziskus keine wichtige
Rolle mehr spielte.

71 Zu Bonaventuras Wirken vgl. etwa C. CARGNONI, Bonaventura, secondo fondatore, in: Italia
francescana 73 (2003), S. 37-42; D. WALTZ, Thomas von Celano und Bonaventura. Der Wan-
del des Franziskusbildes, in: Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in
die Gegenwart. Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag, hg. von ders., Heidelberg
2002, S. 531-552; J. G. VAN DEN ElJNDEN, Der Theologe als kirchlicher Leiter: Bonaventura als
Interpret der Regel der Minderbrüder, in: Wissenschaft und Weisheit 61 (1998), S. 211-238;
O. CAPITANI, 11 franciscanesimo ed il papato di Bonaventura a Pietro di Giovanni Olivi: una
reconsiderazione, in: Ricerche storiche 13 (1983), S. 595-612; zu Bonaventuras Tod auf dem
II. Konzil von Lyon vgl. etwa den knappen Bericht in der Ordinatio Concilii: 11 Conci-
lio II di Lione (1274). Secondo la ordinatio concilii generalis Lugdunensi (Studi e testi france-
scani 33), hg. von A. Franchi, Rom 1965, S. 95ff.

72 Vgl. zu der Kontroverse um die Positionen von Olivi und den sogenannten Spin'fMsiew zuletzt
BURR, The Spiritual Franciscans. Vgl. auch D. BURR, Olivi and Franciscan Poverty. The Ori-
gins of the Usus Pauper Controversy (Middle Age Series), Philadelphia 1989; E. MÜLLER, Das
Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte (Vorreformationsge-
schichtliche Forschungen 12), Münster 1934, S. 242-250; grundlegend für die Aufarbeitung
der Kontroverse um Olivi waren die Arbeiten von Franz Ehrle, der auch wesentliche Texte
aus der Auseinandersetzung publizierte: F. EHRLE, Die Spiritualen, ihr Verhältnis zum Fran-
ziskanerorden und zu den Fraticellen, in: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters 1 (1885), S. 509-569; 2 (1886), S. 106-164; 3 (1887), S. 553-623; 4 (1888), S. 1-200;
DERS., Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften, in: Archiv für Literatur- und
Kirchengeschichte des Mittelalters 3 (1887), S. 409-552.

73 Vgl. vorangehende Anmerkung, vgl. auch LAMBERTINl/TABBARONI, L'ereditä difficile, S. 81-
100. Zwei grundlegende Texte Olivis in der Debatte um den MSMS paaper sind in jüngerer Zeit
von David Burr neu herausgegeben worden: Petrus Ioannis Olivi, De MSM paupere: The
Quaestio and the Tractatus (Italian Medieval and Renaissance Studies 4), hg. von D. Burr,
Florenz/Perth 1992.
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„Once we move beyond Bonaventure's generalate, we seem to enter a new
world" (Burr)/^ Zwar hatte das Generalkapitel der Franziskaner in Padua 1276
noch einmal eine Anfrage an die Mitglieder des Ordens geschickt, mit der nach
bislang unbekannten Spuren des heiligen Franziskus gesucht werden sollte

& openÜMs Fnwdscz H a/zorztztz sancforttw/fahttm, zziz^tza mgmorz'a dz'gna,
prozd z'zr szzz's prouzhczz's cozzb'ycrü, gz'&ztz ggngraiz SM& cgrfz's ugrizz's gf tgsh'morzz'z's rgscnhgn-
dzz)/^ Doch war dies kaum mehr als ein letzter, pietätvoller Versuch, der Erinne-
rung des umstrittenen Ordensgründers gerecht zu werden. In den franziskani-
schen Kontroversen des ausgehenden 13. Jahrhunderts ging es nicht mehr um die
richtige Erinnerung an Franziskus als einen realen Menschen, der ein konkretes
Vorbild lieferte, dem die Brüder nacheifern konnten. Franziskus erschien nun als
eine zentrale Gestalt der Heilsgeschichte, deren Mission sie dem realen Geschehen
entrückte. Die Erinnerung an den charismatischen Ordensgründer, der die Armut
so vehement (und durchaus rücksichtslos) gelebt und gefordert hatte und der 1226
nach langer Krankheit gestorben war, trat zurück. Das war nicht verwunderlich,
war doch Olivi erst 29 Jahre nach dem Tod des Franziskus geboren worden.^ So
erkennen wir in dem Bemühen des Generalkapitels von 1276 um die Sicherung
noch unentdeckter Werke und Spuren des Franziskus ein letztes Bemühen um das
historische Bild des Heiligen. Der Abstand dieses letzten Versuchs vom Tod des
Franziskus betrug genau 50 Jahre. Jenseits dieser Spanne spielte die historische
Evidenz keine bedeutende Rolle mehr. Die H'sforz'ß des realen Franziskus wurde
nun zum Material einer heilsgeschichtlichen Exegese. Die Kontroversen der Zu-
kunft entfalteten sich an der exegetischen Deutung, nicht an ihrem Material.

Dieses Kapitel handelt von der zeitlichen Erstreckung menschlicher Erinne-
rungen im 13. Jahrhundert. Wir beschränken uns an dieser Stelle noch auf die
Kraft der Erinnerungen in diesem historischen Rahmen. Die Frage nach den
grundsätzlichen Bedingungen der menschlichen Erinnerung und nach den jewei-
ligen Anteilen der spezifischen historischen Konstellationen können wir erst dann
sinnvoll prüfen, wenn wir das 14. Jahrhunderte zum Vergleich herangezogen ha-
ben. Denn das 14. Jahrhundert eröffnet den Blick auf eine Erinnerungskultur unter
dem erkennbar stärker werdenden Eindruck schriftlicher Überlieferung. Auch die
Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen den „Rhythmen der Erin-
nerung" und den „Rhythmen politischer Krisen" wurde noch nicht ausdrücklich
formuliert. In einer Untersuchung, die dem tatsächlichen Potential politischer
Traditionen nachgeht, ist die Frage unausweichlich, wie lange die Erinnerung an
ein Geschehen die Menschen noch zu mobilisieren vermag. Allerdings läßt sich die
Abfolge der Verfassungskrisen des 13. Jahrhunderts im Reich, an der Kurie und in
England nicht durch das mechanische Abzählen auf einer Zeitleiste erklären. Der

74 BuRR, The Spiritual Franciscans, S. 43.
75 A. G. LlTTLE, Definitiones Capitulorum Gerteralium Ordinis Fratrum Minorum 1260-1282, in:

Archivum Franciscanum Historicum 7 (1914), S. 676-682, S. 681.
76 Petrus Johannes Olivi wurde 1247/48 bei Bezier geboren und trat bereits mit zwölf Jahren in

den Franziskanerorden ein, vgl. etwa BURR, Olivi and Franciscan Poverty, S. 38.
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Versuch einer Erklärung komplexer sozialer Phänomene bedarf anders als der
Versuch ihrer Normierung einer gewissen Unschärfe. Wir versuchen hier, Wahr-
scheinlichkeiten einzugrenzen. In diesem Sinne sind einige Aussagen möglich.

30 Jahre waren für die historische Erinnerung eine problemlose Spanne. Das
bedeutet, dass die Erinnerung nach 30 Jahren einigen Belastungen standhielt. Die
energischen herrschaftlichen Rückgriffe auf die Zustände vor 30 Jahren, die Fried-
rich II. (1220) und Rudolf von Habsburg (1275) erfolgreich duchführten, sind dafür
ein klares Indiz. Ein Rückgriff um 100 Jahre überforderte dagegen die zeitgenössi-
sche Vorstellung, auch dann, wenn er durch die breitere Überlieferung des engli-
schen Königs unterstützt wurde. Nach 100 Jahren war die erinnerte Situation nicht
mehr „aktualisierbar", zumindest nicht in einem zentralen rechtlichen Anliegen.
Das läßt das Scheitern der Qtvo warranfo-Kampagne Edwards I. erkennen. Die his-
torische Erinnerung an die Carfa uon Rarzni/wcdc (1215) am Ende des 13. Jahrhun-
derts bestätigt diesen Befund. Die entscheidende Phase lag in der Spanne von 40-
50 Jahren. Hier vollzog sich der Übergang von der aktualisierbaren und damit
noch lebendigen Tradition zur geschichtlichen Erinnerung, die für die Akteure
keine direkte Bindungskraft mehr hatte. ^ Zugleich bezeichnete diese Spanne den
Abstand, in dem nochmalige Initiativen nach dem Vorbild des 40-50 Jahre zurück-
liegenden Ereignisses (oder nach dem Bild der vor 40-50 Jahren verstorbenen Per-
son) zu beobachten sind.^ Dabei wurde diese Grenze nicht nur durch die Erinne-
rung damaliger Akteure vorgegeben, die 50 Jahre nach dem Ereignis allmählich an
das Ende ihres Lebens gelangten. Bonaventura hatte Franziskus nie getroffen, er
hatte keine persönliche Erinnerung an den Gründer seines Ordens.

Die Dynamik der Erinnerung, die wir in diesem Kapitel untersucht haben,
war im wesentlichen eine Dynamik mündlicher Tradition. Zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts wird angesichts der Auseinandersetzung um das Reformprogramm der
New Ordirzanccs in England deutlich, dass das Verhältnis von mündlicher und
schriftlicher Tradition nicht nur ein technisches Problem sondern eine eminent
politische Frage war. Die politische Dimension hatte sich in der Qao warranfo-
Kampagne Edwards I. bereits angedeutet. Die Frage stellt sich daher in Hinblick
auf das 14. Jahrhundert, ob die Zunahme der Schriftlichkeit die Rhythmen der
Erinnerung veränderte. Allerdings ist dies eine rückwärts gerichtete Frage, und
unser eigentliches Untersuchungsziel ist der historische Wandel. Bevor wir den
veränderten Bedingungen des 14. Jahrhunderts nachgehen, ergänzen wir daher
das Bild der bereits untersuchten Zeit um die Grundzüge des institutionellen
Wandels an der Kurie des 13. Jahrhunderts. Anders als in den bislang untersuch-
ten Fällen stand der institutionelle Wandel an der Kurie des 13. Jahrhunderts noch
nicht im Zeichen der Krise sondern eher im Zeichen päpstlicher Erfolge.

77 Vgk die Entfremdung der englischen Barone von ihrem normannischen Ursprung.
78 Vgl. etwa die Revolte der englischen Barone 1258-65 nach dem Vorbild der Erhebung von

1215, und die militante Reformbewegung von 1311 nach dem Vorbild der Bewegung Simons
de Montfort 1258-65; vgl. auch die Wiederaufnahme des Mainzer ReicEsiand/riedens von 1235
durch Rudolf von Habsburg 1281-87.





Kapitel 5

Institutionelle Formierung im Zeichen des Triumphes:
Die Kurie im 13. Jahrhundert

Die Bedeutung des Jahres 1198 für die Geschichte der päpstlichen Kurie ist un-
übersehbar. 1198 erscheint gleichsam als Wasserscheide in der Edition kurialer
Quellen. Was vor diesem Datum an der Kurie geschrieben wurde, hat Eingang in
die Regestenwerke der früh- und hochmittelalterlichen Papstgeschichte gefunden,
was danach geschrieben wurde, ist in neuen Reihen erfaßt worden. Dies ist zu-
nächst keine Frage der historischen Bedeutung, sondern ein praktisches Erforder-
nis. Mit dem Amtsantritt Innozenz' III. nahm der kuriale Schriftverkehr enorm
zuT Das Rggesfpm super Negoü'o fmpen'z Innozenz' III., dem wir die Kenntnis über
die Vorgänge nach der Doppel wähl 1198 in so hohem Maße verdanken, ist zwar
ein Sonderfall der kurialen Überlieferung, aber es ist ein Sonderfall in einem zu-
nehmend schriftgestützten Umfeld, das solche Anstrengungen grundsätzlich för-
derte. Diese Überlieferungspraxis lieferte die Voraussetzungen dafür, dass die
päpstlichen Entscheidungen und ihre Begründungen in der Doppelwahlkrise von
1198 den Nachfolgern Innozenz' III. Orientierung in ähnlichen Problemsituationen
liefern konnten. Wir sind oben bereits darauf eingegangen, dass das Original-
register an der Kurie die Spuren späterer Benutzung im Zusammenhang mit der
Doppelwahl von 1257 erkennen läßt (auch wenn 1257 kein Papst die Geschicke der
Kirche lenkte, dessen Entschlußfreudigkeit mit der Innozenz' III. vergleichbar
gewesen wäre)S Im Sinne unserer Fragestellung läßt sich der Pontifikat Inno-
zenz' III. daher als eine bedeutende Etappe in der internen Traditionsbildung der

Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum
MCXCVIII, 2 Bde., hg. von P. Jaffe/W. Wattenbach, 2. Aufl. Leipzig 1885-1888; Regesta
Pontificum Romanorum, 2 Bde., hg. von A. Potthast, Berlin 1874-1875; vgl. dazu auch Th.
FRENZ, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Historische Grundwissenschaften
in Einzeldarstellungen 2), Wiesbaden 1986; vgl. zur päpstlichen Kanzlei unter Innozenz III.
auch: O. HAGENEDER, Studien und Vorarbeiten zur Edition der Register Papst Innozenz' 111.
2. Die äußeren Merkmale der Originalregister Innozenz' III., in: Mitteilungen des Instituts für
Österreichische Geschichtsforschung 65 (1957), S. 296-339; DERS., Quellenkritisches zu den
Originalregistern Innozenz' IIP, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 68 (1960), S. 128-139; vgl. auch: Ch. R. CHENEY, Innocent III and
England, Stuttgart 1976; The Letters of Pope Innocent III (1198-1216) concerning England
and Wales. A Calendar with an Appendix of Texts, hg. von Ch. R. Cheney/M. G. Cheney,
Oxford 1967.
Vgl. dazu Regestum Innocentii III, ed. Kempf, S. XV-XVIII.
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Kurie verstehen. Es ist eine Traditionsbildung, die sehr viel stärker auf einer
schriftlichen Grundlage beruht, als dies in England oder in Deutschland der Fall
war. Die „Leistungsfähigkeit" der päpstlichen Kanzlei erwies sich unter Inno-
zenz IV. im Konflikt mit Friedrich II/ Auch nach seiner Flucht aus dem belagerten
Rom, die nur aufgrund ihres Überraschungsmomentes gelingen konnte, verfügte
der Papst in Lyon über die wichtigsten Texte, auf die er seine Absetzung des Kai-
sers stützte. Auf dem Konzil konnte er die Anklagen gegen Friedrich auf Briefe
und Privilegien des Staufers stützen, in denen dieser der Kurie Zusagen gemacht
hatte, die er Innozenz zufolge nicht eingehalten hatte/ Der Vertreter Friedrichs auf
dem Konzil, Thaddäus von Suessa, zeigte sich vorbereitet, und er war in der Lage,
der Anklage mit entlastenden Dokumenten entgegenzutreten.^ Thaddäus gehörte
zu den führenden Männern in der Kanzlei Friedrichs II., deren Schriftkultur dem
kurialen Niveau durchaus ebenbürtig war/ Der Unterschied zwischen dem kuria-
len und dem kaiserlichen Schriftgebrauch erschließt sich nicht im Vergleich zweier
hochrangiger Kanzleien, sondern er resultiert aus der unterschiedlichen Bedeu-
tung, die diese hochentwickelte Schriftlichkeit im jeweiligen Wirkungsbereich von
Papst und Kaiser hatte. An der Kurie gab es keine von der päpstlichen Tradition
unabhängige Überlieferung bedeutender Personengruppen, wie etwa der Kardinä-

3 Vg], zu dem Konflikt von Kurie und Kaiser in den Jahren 1243-1245: HALLER, Das Papsttum,
Bd. 4, S. 160-194; STÜRNER, Friedrich II., Bd. 2, S. 509-539.

4 Die beiden wichtigen Berichte über das Konzil von Lyon berichten übereinstimmend, dass
der Papst im Plenum eine Reihe von Urkunden mit dem kaiserlichen Siegel präsentiert und
vorgetragen habe, um seine Anklage zu belegen, die Brevis Nota: Et post^Mam &
PalMsmodl pUria dlxlt, /ccb legi <?MoAlam pn'uiiegiMm aarca Fatla manilam at? eodem imperaforc,
cam esset rex, Hoaon'o predecesson sao coacessam ... Item^ecit legt plana aiia pn'oilegia aarea Falla
maalta ecciesie, daa? esset rex et postea Imperator, coacessa ... (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed.
Weiland, S. 514); Matthaeus Parisiensis (Chronica maiora, Bd. 4, ed. Luard, S. 435) berichtet:
dapoaeFad?ae [i.e. Innocentius] et maltlplcx perjariam, et t?aod spreto aerdatis teaore, aam^aata
pacta, aas^aaa! proadssa coaseraadat. Saper (?aidas at magis daec aadteates certAcaref, sigaoram
aaperiadam de aaro appeasioae commaadas osteadd epistolas, tyaidas eatdeater argatt et redargad
ipsam saper perjario.

5 Brevis Nota (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, S. 515): Qaidas dictis iadex Fdadeas
aaas de aaatd's imperatoris sarrexd et Are respoadd ad siagala, (?ae dixerat doadaas papa, et aa'radt-
dter excasare atdedatar daperatorem et asserad malta mala, ^ae A^tsse et procarasse dtcedat eccle-
siam coatra eaa!, et osteadd saper das pdudaa paria dtteraraw; et malfis etas respoasto A'I grata;
Matthaeus Parisiensis (Chronica maiora, Bd. 4, ed. Luard, S. 435): Qatdas ettaa! oerdis ataertter
se opposatt Ldadaeas, se taac errtgeas daperterrdas ta paddeo, osteadeas e coatra d'teras Papales dal-
latas, <?aae otdedaatar Ja'" dtetts odutare. Zu Thaddaeus von Suessa vgl. G. PEPE, Taddeo de Ses-
sa e la politica religiosa di Federico 11, in: Civiltä Moderna 3 (1931), S. 745-764; STÜRNER, Frie-
drich II., Bd. 2, S. 533-539.

6 Zur Kanzlei Friedrichs 11. vgl. W. KOCH, Kanzlei- und Urkundenwesen Friedrichs II. - eine
Standortbestimmung, in: Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno. Atti del convegno inter-
nazionale di Studio, Potenza-Avigliano-Castel Lagopesole-Melfi 18.-23. ottobre 1994, hg.
von C. D. Fonseca, Rom 2002, S. 595-619; H. M. SCHALLER, Kanzlei und Kultur zur Zeit
Friedrichs II. und Manfreds, in: Stauferzeit, hg. von dems., Hannover 1993, S. 525-533; DERS.,
Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. ihr Personal und ihr Sprachstil, in: Archiv für Diplomatik,
Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 3 (1957), S. 207-286; 4 (1958), S. 264-327.
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le/ In der Sphäre der Herrschaft und des kirchlichen Rechts waren die päpstlichen
Entscheidungen maßgeblich. Der Kaiser mußte dagegen berücksichtigen, dass
seine Untertanen nach verschiedenen mündlich tradierten Rechtstraditionen leb-
ten, denen sie eine hohe Verbindlichkeit beimaßen und dass sie in vielen Fällen gar
nicht in der Lage waren, die eindrucksvollen Texte seiner Kanzlei zu lesenT Das
Verfahren der Absetzung Friedrichs IL auf dem Konzil von Lyon 1245 gibt einen
wichtigen Hinweis auf die Bedeutung der schriftlichen Rechtsüberlieferung für die
Ebene der höchsten Herrscherämter. Es ist eine Bedeutung, die diese Schrifttradi-
tion in den hier behandelten Königreichen während des 13. Jahrhunderts nicht
erlangte, weil in der Praxis königlicher Herrschaft der Adel eine zentrale Rolle
spielte und der auf einer eigenen Rechtstradition bestand7 In Lyon spielte dieses
Herrschaftsverständnis keine Rolle. Auf dem Konzil verhandelte man nach „mo-
dernen" Regeln. Das bedeutete, Innozenz IV. war darum bemüht, im formalen
Vorgang ein Höchstmaß an Legitimität zu erreichen. Das bedeutete nicht, dass er
allgemeine Akzeptanz erlangte. Vielmehr war das Urteil durchaus umstritten, oder
es wurde ignoriertA Doch setzte das päpstliche Vorgehen einen Standard, dessen
Wirkung sich Thaddäus von Suessa nicht ganz entziehen konnte - der dem Papst
wohlvorbereitet entgegentrat, obwohl er die Zuständigkeit dieses nach seiner
Meinung nicht allgemeinen Konzils in Frage stellte.^ Die Absetzung eines Kaisers
oder eines Königs war in jedem Fall ein heikler Vorgang, gegen den sich Friedrich
mit guten Argumenten zur Wehr setzte W Innozenz IV. ließ in seinem Vorgehen
keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit seines Vorgehens, seine Selbstgewißheit

7 Vgl. dazu unten.
8 Diese Feststellung gehört ja zu den wesentlichen Aussagen dieser Untersuchung und sie

wird von Friedrich II. in der Präambel zum Mainzer Reichslandfrieden ausdrücklich formu-
liert: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 196, S. 241 (... hcef per tofar?! Germania??!
co??sh!Mh' uiuanf m caasis et !?egociis pnhaforM??? co?rsMetMd:'??!'&MS awh'tyaÜMS fradih's et iare non
scripfo ...).

9 Vgl. dazu das vorangehende Kapitel; vgl. allgemeiner zum König und Adel in der Herr-
schaftskonstellation des 13. Jahrhunderts: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 98-135 (mit
weiterführender Literatur).

10 Zur Absetzung vgl. O. HAGENEDER, Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung. Seine kano-
nistische Grundlegung, in: Archivum Historiae Pontificiae 1 (1963), S. 53-95; KEMPF, Die Ab-
setzung Friedrichs 11. im Lichte der Kanonistik.

11 Brevis Nota (MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, S. 516): Tnnc sturexif Index TTaJens
perdpiens, <?Mod ia?n secnris erat posifa ad radicem, pro mnForn?n priuüegiorn?n antenh'cnh'one, et si
contra predicfn?n i?nperafore?n oedet procedere, appedabat ad Jntnrnm ponfi/?'ce?n et concdin?n genera-
le. Ad ??ne donnnns papa respondit dn?niiifer et benigne, <?nod erat conc?7in?n generale, ^nia ta??? prin-
cipes secniares <?na?n ecclesiastici ad illnd Jnerant inoitati ... Vgl. zu der Appellation an den zu-
künftigen Papst und das allgemeine Konzil auch: H. J. BECKER, Die Appellation vom Papst
an ein allgemeines Konzil. Historische Entwicklung und kanonistische Diskussion im späten
Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und
zum Kirchenrecht 17), Köln/Wien 1988, S. 38-47.

U Vgl. Friedrichs Rundschreiben an die europäischen Könige und Fürsten: MGH Constitutio-
nes, Bd. 2, ed. Weiland, Nr. 262. Vgl. zur Problematik der Herrscherabsetzung auch:
E. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der
Reichsverfassung (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philolo-
gisch-Historische Klasse 267), Göttingen 2005, S. 11-98.
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erschien unerschütterlich.'^ Doch zeigte die verhaltene Reaktion der relevanten
„Öffentlichkeit" die gedämpfte Akzeptanz seines Vorgehens, und in dieser Unsi-
cherheit liegt wohl der Grund dafür, dass das Bemühen um die Legitimation im
Verlauf des 14. Jahrhunderts dazu führte, dass die Gegner des Königs in England
Elemente des Absetzungsverfahrens gegen Friedrich II. nun gegen ihren König
einsetzten. Wir werden sehen, wie das Bedürfnis nach Legitimation in Krisensitua-
tionen die Rezeption der schriftlichen Rechtstradition beförderte.'^ Für Inno-
zenz IV. waren die schriftlichen Rechtsverleihungen, die er bei der Absetzung des
Kaisers zitiert hatte, so wichtig, dass er sie - und andere für die Kurie wichtige
Privilegien - noch während des Konzils kopieren ließ. Es entstanden mindestens
zwei Serien von jeweils 17 Pergamentrotuli: ein Arbeitsarchiv, das auch in Krisen-
zeiten verfügbar warü Innozenz wollte vorbereitet sein.

Der selbstgewisse und formal geschlossene Auftritt der Kurie in der Mitte des
13. Jahrhunderts beunruhigte die Zeitgenossen allerdings ebensosehr, wie er sie
beindruckte. Mochte man im weiteren Verlauf der Geschichte das päpstliche Ab-
setzungsurteil von 1245 in England gegen den eigenen König verwenden, so rea-
gierten englische Geistliche alarmiert, als Heinrich III. die Möglichkeit andeutete,
sich an der päpstlichen Herrschaftspraxis zu orientieren.'" Die Praxis der päpstli-
chen Kurie, möglichen Überschneidungen erteilter Privilegien durch die non oh-
sfnnfg-Klausel zu begegnen, erschien kritischen englischen Beobachtern als könig-
liche Praxis nicht tragbar und eine entsprechende Absichtserklärung Heinrichs III.
provozierte eine scharfe Zurückweisung.'^ Tatsächlich strebte das Papsttum in
dem halben Jahrhundert vom Amtsantritt Innozenz' III. bis zum Kampf Inno-
zenz' IV. gegen den Stauferkaiser nach einer Herrschaftsposition in der Christen-
heit, die man je nach Standpunkt eindrucksvoll oder beunruhigend nennen konn-

13 Vgl. v.a. seinen Kommentar zu seinem eigenen Vorgehen, Apparatus in V libros decretali-
um 11.27.27, Frankfurt 1579, fol. 316v-317v, besonders sub verbum prionnzas.

14 Vgl. dazu unten insbesondere zur Absetzung Richards II.
15 Vgl. dazu H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. 1,

3. Aufl. Berlin 1958, S. 155f. (mit weiterer Lit. in Anm. 7). Eine Kopienserie verblieb bei der
Kurie, eine wurde im Kloster Cluny hinterlegt, von beiden sind noch Teile erhalten.

16 Vgl. Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339; vgl. dazu auch KAUF-
HOLD, Deutsches Interregnum, S. 115f. Der zitierte Magister der Hospitaliter und der Chro-
nist selber waren Ordensleute, zu Matthaeus Parisiensis vgl. R. VAUGHAN, Matthew Paris,
Cambridge 1958; K. SCHNITH, England in einer sich wandelnden Welt (1189-1259). Studien
zu Roger Wendover und Matthaeus Parisiensis, Stuttgart 1974; A. GRANSDEN, Historical Wri-
ting in England, Bd. 1, London 1974, S. 356-379.

17 Vgl. den Wortwechsel zwischen Heinrichs III. und einem Magister des Hospitaliter über die
Rechte des Ordens: Nonne donnnns Papa ^nando^ne, nnmo znMÜoiiens, JäciMzn saam reuocai... Sic
ei ego in/ÜMgan! iranc ei alias carias, ^nas praedecessores ?nei ei ego lenzere concessinzMS. ... Qnid esi
^nod dicis, donüne rex. A&sif, Mi in ore iMO reciieiMr doc uer^anz iüepidMM! ei aizsMrdMnz; Matthaeus
Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339. Zur non ohsianie-Formel vgl. O. HAGE-
NEDER, Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter. Ex certa scientia,
non obstante (Lectiones eruditorum extraneorum in Facultate Philosophica Universitatis Ca-
rolinae Pragensis factae 4), Prag 1995.
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te. Es war eine Entwicklung, die durch den exklusiven Anspruch des Papstes auf
den uz'carzMS CHz'sü'-Titel unter Innozenz III. und durch die Proklamation des Rc-
gz'mgn zzzzz'zzs pgrsorzzzg über die Christenheit durch Innozenz IV. schlaglichtartig er-
hellt wurde, und die wir an dieser Stelle nur knapp skizzieren wollen, da sich die
Forschung schon eingehender mit ihr auseinandergesetzt hat.

Als Innozenz III. sein Amt zu Beginn des Jahres 1198 übernahm, trat er an die
Spitze einer Kirche, die vor großen religiösen und politischen Herausforderungen
stand, auf die sie bislang noch keine überzeugende Antwort gefunden hatte. Die
rasante Entwicklung der Kanonistik seit dem Erfolg von Gratians Decretum hatte
dazu geführt, dass die geistliche Ordnungsgewalt zunehmend klare Begriffe von
ihren Kompetenzen erarbeitete und dass geistliche Autoritäten in der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts manchen heftigen Konflikt mit weltlichen Herrschafts-
trägern ausgefochten hatten/" Nicht immer war der Papst beteiligt gewesen. Im
Falle der Auseinandersetzung von Thomas Becket mit König Heinrich II. hatte die
Kurie eher Distanz gewahrt, aber der Kampf des Erzbischofs von Canterbury, der
durch sein Martyrium eine besondere Qualität erhielt, stellte die Frage nach dem
Verhältnis von königlicher und geistlicher Macht doch mit großem Nachdruck/"
Im Verhältnis zum Kaiser hatte die lange Herrschaft Friedrich Barbarossas man-
chen Anlaß zu handfesten Konflikten geboten, die die Frage des Verhältnisses der
beiden Gewalten wiederholt provozierte/' Das Verhältnis von Papst und Kaiser

18 Zum Papsttum im 13. Jahrhundert vgl. etwa zusammenfassend die einschlägigen Kapitel in
SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum; Die Geschichte des Christentums. Religion, Politik, Kul-
tur, Bd. 5: Machtfülle des Papsttums. 1054-1274, hg. von A. Vauchez, Freiburg/Basel/Wien
1994; The Religious Roles of the Papacy: Ideals and Realities (Papers in Medieval Stud-
ies/Pontifical Institute of Medieval Studies 8), hg. von Ch. Ryan, Toronto 1989; C. J. DOBSON,
The Thirteenth-Century Papacy as viewed by Those Outside the Roman Curia, Ann Arbor
1982; Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 3,2: Vom kirchlichen Hochmittelalter bis zum
Vorabend der Reformation, hg. von H. Jedin/H. G. Beck, Freiburg 1968; J. HALLER, Das
Papsttum. Idee und Wirklichkeit, Bde. 3-4, Stuttgart 1952.

19 Vgl. dazu etwa die verschiedenen Beiträge in: J. A. BRUNDAGE, The Profession and Practise of
Medieval Canon Law (Variorum Collected Studies Series 197), Aldershot 2004; U. R. BLU-
MENTHAL, Papal Reform and Canon Law in the llth and 12th Centuries (Variorum Collected
Studies Series 618), Aldershot 1998; P. LANDAU, Die Entstehung der systematischen Dekreta-
lensammlungen und die europäische Kanonistik des 12. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Sa-
vigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 65 (1979), S. 120-148; J. A. BRUNDAGE, Medie-
val Canon Law (The Medieval World), London 1996; vgl. auch: S. KUTTNER, Die
mittelalterliche Kanonistik in der Forschung der letzten hundert Jahre, in: Zeitschrift der Sa-
vigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kann. Abt. 69 (1983), S. 1-14.

20 Vgl. zu Thomas Beckett etwa: A. DUGGAN, Thomas Becket, London 2004; H. VOLLRATH,
Thomas Becket: Höfling und Heiliger (Persönlichkeit und Geschichte 164), Göttingen 2004; S.
JANSEN, Wo ist Thomas Becket? Der ermordete Heilige zwischen Erinnerung und Erzählung
(Historische Studien 465), Husum 2002; F. BARLOW, Thomas Becket, London 1986.

21 Zum Verhältnis von Papst und Kaiser in der Zeit Friedrich Barbarossas vgl. etwa:
J. MlETHKE, Rituelle Symbolik und Rechtswissenschaft im Kampf zwischen Kaiser und Papst.
Friedrich Barbarossa und der Kampf um die Bedeutung von Ritualen, in: Ein gefüllter Will-
komm. Festschrift für Knut Schulz zum 65. Geburtstag, hg. von F. J. Felten/S. Irrgang/K. We-
soly, Aachen 2002, S. 91-126; J. LAUDAGE, Alexander III. und Friedrich Barbarossa (For-
schungen zur Kaiser und Papstgeschichte des Mittelalters 16), Köln u. a. 1997; W. HEINE-
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hatte infolge ihrer Interessenkonflikte in Italien eine eminent politische Dimension,
und dieses besondere Moment der Konfliktverstärkung wurde durch die staufi-
sche Übernahme der sizilischen Krone unmittelbar vor Innozenz' III. Amtsantritt
zusätzlich belebt." Die Sizilienfrage begleitete die päpstliche Politik während des
gesamten 13. Jahrhunderts, sie spielte in den hier behandelten Pontifikaten Inno-
zenz' III., Innozenz' IV. und Bonifaz VIII. jeweils eine wichtige Rolle. Das König-
reich Sizilien beanspruchte die päpstliche Aufmerksamkeit während dieser Zeit in
besonderem Maßeü Das Absetzungsurteil Innozenz' IV. gegen Friedrich II. endete
mit dem herrisch klingenden Satz: De pre/äfo uero Szczhe regno prouzdere curaNimts
CM??z eorzzzTzyhdrzzm zzosfrorzzw consz'h'o, sz'czd uz&n'fMMS gxpedz're, und den Tod des Kai-
sers vermeldete der Papst den Sizilianern in euphorischen Wendungen.^ Die Er-
nüchterung ließ nicht lange auf sich warten, und wir werden im weiteren auf die
Entwicklung von der Absetzung des Kaisers bis zur Katastrophe Bonifaz' VIII.
eingehen, aber zunächst gilt es, die Bilanz der Amtszeit Innozenz' III. noch abzu-
runden. Die Politik war nur die eine Seite dieses Pontifikates, und die Bilanz wäre
kaum dazu angetan, den historischen Rang dieses Papstes zu begründen. Seine
besonderen Leistungen lagen in den Initiativen, mit denen er eine Neubestim-
mung der päpstlichen Amtsgewalt einleitete, und in dem Einsatz für die neuen
religiösen Bewegungen, mit dem er erkennen ließ, dass er die beanspruchte Füh-
rungsrolle in der Kirche auch wahrzunehmen verstand.*"

Diese alleinige Führungsrolle in der Kirche beanspruchte Innozenz III. mit ei-
ner Entschiedenheit, die ein neues Kapitel in der Geschichte des päpstlichen Am-
tes einleitete. Er verlieh der Fülle der päpstlichen Amtsgewalt (pDm'üz&) pcfesüz-
fz's) mit den Mitteln des Kirchenrechts eine neue Dimension.* Dies geschah nicht,
indem Innozenz eine geschlossene Theorie seiner Amtskompetenzen entwickelt
hätte, sondern es geschah durch die Fülle und das Gewicht der Entscheidungen,

MEYER, „beneficium - non feudum sed bonum factum/' Der Streit auf dem Reichstag von Be-
sangon 1157, in: Archiv für Diplomatik 15 (1969), S. 155-236.

22 Vgl. zur päpstlichen Italienpolitik im späten 12. Jahrhundert etwa G. BAAKEN, Ius Imperii ad
Regnum. Königreich Sizilien, Imperium Romanum und Römisches Papsttum vom Tode
Heinrichs VI. bis zu den Verzichtserklärungen Rudolfs von Habsburg (Forschungen zur Kai-
ser- und Papstgeschichte des Mittelalters 11), Köln/Weimar/Wien 1993; F. BAETHGEN, Die
Regentschaft Papst Innozenz' III. im Königreich Sizilien (Heidelberger Abhandlungen zur
Mittleren und Neueren Geschichte 44), Heidelberg 1914.

23 Vgl. etwa BAAKEN, Ius Imperii ad Regnum; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 48-56.
24 Absetzungsbulle: MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 2, ed. Rodenberg, Nr. 124, S. 94; Tod des

Kaisers: MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 3, ed. Rodenberg, Berlin 1894, Nr. 32 (S. 24f.).
25 Vgl. zu Innozenz'111. Pontifikat oben Kapitell.
26 Die entscheidende Rolle, die Innozenz III. in der Durchsetzung der päpstlichen Führungspo-

sition in der Kirche einnahm, kann als communis opinio der einschlägigen Forschung gelten,
und kommt in allen zu Innozenz bereits zitierten Untersuchungen zum Ausdruck. Vgl. etwa
SCHATZ, Papsttum und Partikularkirchliche Gewalt, S. 111 („bei ihm wird in einer Aus-
schließlichkeit, wie wohl bei keinem Papst vor ihm, Kirche vom Papsttum her verstan-
den ..."); PENNINGTON, Pope and Bishops, S. 58 („No other pope was as important for edging
papal monarchy toward absolutism"); MlETHKE, Historischer Prozeß und zeitgenössisches
Bewußtsein, S. 582-590.

27 Vgl. dazu die klare Darstellung PENNINGTONS, Pope and Bishops.
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die er in seiner Amtszeit an sich zog und die für die Kanonisten zum Leitfaden
ihrer allmählich voranschreitenden Theoriebildung wurden.^ Der Ez'&gr Extra Gre-
gors IX. zitiert zu fast allen Titeln, und insbesondere zu den bedeutenden Fragen
der kirchlichen Organisation, Rechtsentscheidungen Innozenz' 111.^ Seine be-
stimmende Rolle im innerkirchlichen Reformprozeß wurde durch die Wirkung
des IV. Laterankonzils und seiner Kanones noch verstärkt.^ Rowanas ponft/äx, tyaz
non pari ftoznz'nz's, sgä oorz Doz' oz'conz ^erz'f in ferrz's - dieses Selbstverständnis Inno-
zenz' III. zeigte nachhaltige Wirkung.^' Die Systematisierung päpstlicher Rechts-
entscheidungen im EzEer Extra Gregors IX. verschaffte den Dekretalen Innozenz'
III. noch eine deutlich erweiterte Öffentlichkeit und beförderte den zentralistischen
Anspruch des päpstlichen Amtes, bis es unter Innozenz IV. einen vorläufigen Hö-
hepunkt erreichte. Innozenz III. hatte seine herausgehobene Stellung aus dem
exklusiven Auftrag abgeleitet, den Christus dem Petrus erteilt habe, bei Innozenz
IV. wird diese Einsetzung eines irdischen Stellvertreters in den Rang einer Not-
wendigkeit erhoben, der sich auch Gott selbst nicht mehr ohne Gesichtsverlust
entziehen konnte: Doaa er roa'rg nz'cbf als gz'ti besonnener Herr erschienen, azn znz'f Ehr-
/archf oor zTznz za re&n, hälfe er nz'chf nach sich einen solch einzigartigen Sfelioerfrefer
ZMrizckgglassgM, der dies alles könnte.^

Hf canz rgpgrgrzcz'a eias loz^aar, wer in einem juristischen Kommentar so von
Gott sprach, der ging davon aus, dass die Fachleute des Kirchenrechts an solchen
Formulierungen keinen ungebührlichen Anstoß nehmen würden. Und tatsächlich
durfte der Papst in seinem zentralistischen Anspruch auf weitgehende Unterstüt-
zung bei den Fachleuten des Kirchenrechts rechnen.^ Aber auch unter den Theo-
logen fand der so entschieden formulierte päpstliche Führungsanspruch energi-
sche Befürworter. Innerkirchlich beruhte die herausgehobene Stellung des
römischen Bischofs gegenüber den anderen Prälaten der Christenheit auf der Fest-
stellung, dass allein der Nachfolger des Petrus einen umfassenden göttlichen Auf-
trag für die Seelsorge erhalten hatte, während die übrigen Bischöfe keine gleich-
wertige Beauftragung beanspruchen konnten: alz'z z'n porfezn sollz'cz'fnäz'nz's, tu z'n
pienz'fnäz'nenz pofgsfafgzzi ooenfns es, so hatte Bernhard von Clairvaux die unter-
schiedlichen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten prägnant unterschieden.^

28 Vg}. ebda, S. 33, 58, 190; zur Theoriebildung über die päpstliche Amtsgewalt vgl. besonders
MlETHKE, Geschichtsprozeß und zeitgenössisches Bewußtsein; DERS., De Postestate Papae.

29 Vgl. Corpus Iuris Canonici, Bd. 2: Decretalium Collectiones, hg. von E. Friedberg, Leipzig
1881.

30 Vgl. zum IV. Laterankonzil oben Kapitel 2 mit Anm. 1 und 2 zur Edition der Kanones und zu
ihrer Rezeption.

31 Das Zitat stammt aus der Compilatio tertia, 1.5.3, hier zitiert nach PENNINGTON, Pope and
Bishops, S. 16, Anm. 11.

32 Innocentius IV, Apparatus in V libros decretalium, hg. von Petrus Vendramenus, Frankfurt
1570,11.27.27 s. v. Pnuanuzs.

33 Vgl. oben Anm. 26.
34 De consäterah'one II. VIII, 16 in: S. Bernardi opera, Bd. 3: Tractatus et opuscula, hg. von

J. Leclercq, Rom 1963, S. 379-493, 424; vgl. zur Geschichte dieser Formel auch J. RIVIERE, In
partem sollicitudinis. Evolution d une formule pontificale, in: Revue des Sciences Religieu-
se 5 (1925), S. 210-235; SCHATZ, Papsttum und partikularkirchliche Gewalt.
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Allerdings stellte eine solche zentralistische Ekklesiologie ein altes Verständnis des
bischöflichen Amtes in Frage, das auch zu Zeiten Innozenz' IV. noch entschiedene
Verfechter fand. Diese Verteidiger einer eigenen apostolischen Tradition des Bi-
schofsamtes formulierten ihre Position in den Jahren nach dem Pontifikat Inno-
zenz' IV. an dem Ort, an dem theologische Streitfragen mit besonderer Leiden-
schaft diskutiert wurden, an der Universität Paris W Einer der dortigen
weltgeistlichen Magister, Wilhelm von Saint-Amour, wurde zum Wortführer der
„Episkopalisten" und griff die Mendikanten als Vertreter einer streng hierarchi-
schen Kirchen Verfassung scharf anW Non ergo, zA uzüHur, fofa poüshzs occVsü z'n
zYz/HzönÜMS pmNfz's &sce?Hz'f a summe ponh/i'cg, sod pofzYzs a CEn'sfo Doznzno, capz'fe
fofz'as gcdgsz'g hielt Gerhard von Abbeville den Fürsprechern einer weitgehend auf
den Papst ausgerichteten Ekklesiologie entgegenV Aber die Hierarchie war nicht
mehr bereit, ihre Position infrage stellen zu lassen, und die Auseinandersetzung
wurde nicht nur mit theologischen Argumenten geführt. Das war auch eine Folge
der Genese dieses Streites, der sich an der Frage entzündet hatte, ob die Bettel-
ordenstheologen in Paris Mitglieder der theologischen Magisterkorporation sein
könnten, und der sich in der Folge zu einem grundsätzlichen Konflikt über die
Berechtigung der mendikantischen Lebensweise und der Ordnung in der Kirche
entwickelte.^ Der Papst verhängte energische Sanktionen gegen Wilhelm von
Saint-Amour. Wilhelm verlor seine Position in Paris und mußte sogar das König-
reich verlassen.^ Die theologische Antwort auf die Kritik der „Konservativen"

35 Vgl. zum sogenannten „Pariser Armutsstreit" die Quellen in: Chartularium Universitatis
Parisiensis, Bd. 1, hg. von H. Denifle, Paris 1889; M. BIERBAUM, Bettelorden und Weltgeist-
lichkeit an der Universität Paris. Texte und Untersuchungen zum literarischen Armuts- und
Exemtionsstreit des 13. Jahrhunderts (1255-1272) (Franziskanische Studien, Beiheft 2), Mün-
ster 1920; E. FARAL, Les „Responsiones" de Guillaume de Saint-Amour, in: Archives
d'histoire doctrinale et litteraire du moyen äge 25-26 (1950-1951), S. 337-394; Wilhelm von
Saint-Amour war der maßgebliche Wortführer der Gegner des neuen Zentralismus, dessen
Verteidiger die Theologen der Bettelorden waren; M. M. DUFEIL, Guillaume de Saint Amour
et la polemique Universitaire Parisienne 1250-1259, Paris 1972; S. CLASEN, Der Hl. Bonaven-
tura und das Mendikantentum. Ein Beitrag zur Geschichte des Pariser Mendikantenstreites
(1252-1272) (Franziskanische Forschungen 6), Werl 1940; J. RATZINGER, Der Einfluß des Bet-
telordensstreites auf die Entwicklung der Lehre vom päpstlichen Universalprimat unter be-
sonderer Berücksichtigung des heiligen Bonaventura, in: Theologie in Geschichte und Ge-
genwart. Festschrift für M. Schmaus, hg. von J. Auer/H. Volk, München 1957, S. 697-724;
erneut abgedruckt in: J. RATZINGER, Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, 2.
Aufl. Düsseldorf 1970, S. 49-71; DERS., Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura,
München 1959; Y. CONGAR, Aspects ecclesiologique de la querelles entre Mendiants et secu-
liers dans la seconde moitie du Xllle siede et la debut du XlVe, in: Archives d'historire doc-
trinale et litteraire du moyen äge 36 (1961), S. 35-152; Die Auseinandersetzungen an der Pari-
ser Universität im 13. Jahrhundert (Miscellanea Medievalia 10), hg. von A. Zimmermann,
Berlin/New York 1976.

36 Vgl. vorangehende Anm. und J. D. DAWSON, William of Saint-Amour and the Apostolic
Tradition, in: Medieval Studies 40 (1978), S. 223-238.

37 Text in BIERBAUM, Bettelorden und Weltgeistlichkeit, S. 203.
38 Vgl. dazu Anm. 35, für einen (sehr) knappen Überblick über die Entwicklung des Konflikts

vgl. DAWSON, William of Saint-Amour, S. 226-232.
39 Chartularium Universitatis Parisiensis, Bd. 1, ed. Denifle, Nr. 314 und 315.
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formulierten die Vertreter der Bettelorden in Paris. In eindeutiger Form tat dies
Bonaventura, dessen energische Führungsrolle in der Leitung des Franziskaneror-
dens in diesen Jahren wir bereits behandelt haben: Sz'c ergo zztzzzs zMW esse ad zyttgm
redzteahn* anzbersaiis satdeefzo.' et izoc, sz'cai osteasaza est, sz'c exi^eizaf aazbersaiz's z'asfz'fz'ae
ordo.4°

So war ein halbes Jahrhundert nachdem Franziskus die Zustimmung Papst
Innozenz' III. zu seiner Lebensweise erlangt hatte (1209), dieses Ideal (und das
Ideal des Dominikus) zum Gegenstand einer scharfen theologischen Auseinander-
setzung geworden, deren Ausgang für die zukünftige Verfassung der Kirche
wegweisend war. Der Austragungsort dieses Konfliktes war Paris, weil die Uni-
versität Paris die besten theologischen Köpfe der Zeit anzog, aber die Problematik
hatte die ganze lateinische Christenheit erfaßt, nachdem die Bettelorden so erfolg-
reich gewesen waren. Widerstände gegen die Mendikanten gab es nicht nur in
Paris, sondern auch in Norwegen und in Mähren.^ Dort bemängelte Bischof Bru-
no von Olmütz, dass die Mendikanten nur deshalb so erfolgreich seien, weil sie es
den Menschen so einfach machten (zyttorzz'aztt gzzzz&rzf tzrctzzizzfc zzzo&rzzz').^ Die Frage
nach der richtigen Seelsorge (die ja auch eine Frage der richtigen Antwort auf die
soziale Dynamik des 13. Jahrhunderts mit einer neuen Bedeutung städtischer Le-
bensformen war) und die Frage nach der Organisation dieser Seelsorge bewegte
die gesamte westliche Kirche, und die hierarchische Antwort bestimmte ihre Zu-
kunft in hohem Maße. In Hinblick auf diesen institutionellen Wandel können wir
durchaus feststellen, dass es 40-50 Jahre dauerte, bis das Auftreten der Bettelorden
zu einer Auseinandersetzung mit Entscheidungscharakter führte. Ein halbes Jahr-
hundert nachdem Innozenz III. der Gruppe ärmlicher junger Männer gegen inner-
kirchlichen Widerstand eine Tür geöffnet hatte, verhalten die Nachfolger des
Franziskus, Dominikus und ihrer Gefährten dem Papsttum zu den theologischen
Argumenten, mit denen die Kurie dem Führungsanspruch, den Innozenz so ener-
gisch betont hatte, zum Erfolg verhalt. Dabei interessieren uns an dieser Stelle die
institutionellen Auswirkungen, die dieser Wandel an der Kurie selbst hatte. Diese
Auswirkungen traten etwas verzögert auf, und durchliefen dann einen Institutio-
nalisierungsprozeß, dessen Grundzüge den bislang beobacheten Mechanismen
durchaus vergleichbar waren. Es ging dabei um das Papstwahlverfahren.^

40 De per/ech'one euangeiz'ca, Qaaesf. 4. 3, In: Bonaventura Sanctus, Opera Omnia, Bd. 5, Quaracchi
1891, S. 194.

41 Vgl. etwa die Widerstände gegen die Dominikaner in Bergen: Diplomatarium Norvegicum,
Bd. 2.1, hg. von C. C. Lange, Oslo 1851, Nr. 7; vgi. dazu auch M. KAUFHOLD, Norwegen, das
Papsttum und Europa im 13. Jahrhundert. Mechanismen der Integration, in: Historische
Zeitschrift 265 (1997), S. 309-342, hier S. 324f. Zu den Widerständen in Mähren vgl. die fol-
gende Anmerkung.

42 Bruno von Olmütz, Reiah'o, MGH Constitutiones, Bd. 3, ed. Schwalm, Nr. 620, S. 591: ... ef
tyaowiam gaadewf Freudafe modern;', popaias ^aerz'f pocz'as mz'ssas z'Pas conuenfaah'Fas ef parrocH'ah'-
fzas eedesüs prefermz'ssis. Zu der Reiah'o von 1273, vgl. B. ROBERG, Das zweite Konzil von Lyon
[1274] (Konziliengeschichte), Paderborn u. a. 1990, S. 95-101.

43 Zum Papstwahlverfahren im 13. Jh. vgl. etwa: H. DONDORP, Die Zweidrittelmehrheit als
Konstitutivum der Papstwahlen in der Lehre der Kanonisten des 13. Jahrhunderts, in: Archiv
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Die zunehmende Konzentration der kirchiichen Entscheidungsgewalt auf das
päpstliche Amt führte mit einer gewissen Notwendigkeit zur Verschärfung der
Interessenkonflikte vor der Wahl. Es ist kein Zufall, dass es 1241-43 und 1268-1271
zu langen Sedisvakanzen kam.^ Zuviel konnte von der Entscheidung über den
künftigen Inhaber der Plenitudo potestatis abhängen.^ Die Kurie versuchte
schließlich, auf diese Entwicklung mit einer Reform des Papstwahlverfahrens zu
reagieren: durch die Einführung der Konklaveordnung, die die Bewegungsfreiheit
der Papstwähler für die Dauer des Wahlvorgangs empfindlich einschränkte, um
die Bereitschaft der Kardinäle zu einer Wahlentscheidung zu erhöhen. Die Entste-
hung und Durchsetzung der Konklaveordnung war die bedeutendste institutionel-
le Neuerung an der Kurie im 13. Jahrhundert. Diesem Vorgang wenden wir uns
nun zu.^

Nach der langen Vakanz des päpstlichen Stuhles - die Kardinäle hatten nach
dem Tod Clemens' IV. am 29. November 1268 fast drei Jahre gebraucht, um am
1. September 1271 mit Gregor X. einen neuen Papst zu wählen - nutzte der Er-
wählte die Chance des II. Konzils von Lyon, um solchen Krisen künftig vorzubeu-
genW In Lyon erwirkte Gregor X. eine Reform des Papstwahlverfahrens, die er in

für katholisches Kirchenrecht 161 (1992), S. 396-425; P. HERDE, Die Entwicklung der Papst-
wahl im 13. Jahrhundert, in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 32 (1981), S. 11-41; O.
JOELSON, Die Papstwahl des 13. Jahrhunderts bis zur Einführung der Conklaveordnung Gre-
gors X. (Historische Studien 178), Berlin 1928.

44 Vgl. die Übersicht über die Pontifikate bei EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S.
5-8.

45 Vgl. zu dieser Wahlproblematik: KAUFHOLD, Deutsches Interegnum, S. 413-424 (mit weiterer
Literatur).

46 Zur Geschichte des Konklave vgl.: A. MELLONI, Das Konklave in Geschichte und Gegenwart,
Freiburg 2002; U. STUTZ, Neue Forschungen über den Ursprung des Konklaves, in: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kann. Abt. 48 (1928), S. 555-558; E. RUFFINI
AVONDO, Le origini del conclave papale, in: Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino
62 (1927), S. 409-431; K. WENCK, Das erste Konklave der Papstgeschichte, Rom Augst bis Ok-
tober 1241, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 18
(1926), S. 101-170.

47 Vgl. zur Wahl Gregors X. und den langen vorausgehenden Wahlbemühungen: A. FRANCHI,
11 conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. Saggi con documenti inediti, Ascoli 1993;
vgl. zum II. Konzil von Lyon: A. FRANCHI, I! concilio II di Lione (1274) secondo la Ordinatio
Concilii Generalis Eugdunensis. Editione del testo e note, Rom 1965; ROBERG, Das zweite
Konzil von Lyon; S. KUTTNER, Conciliar Law in the Making. The Lyonese Constitutions
(1274) of Gregory X in a Manuscript at Washington, in: Miscellanea Pio Paschini, Bd 2: Studi
di storia ecclesiastica (Lateranum N. S. 15), Rom 1949, S. 39-81, danach auch in: DERS., Me-
dieval Councils, Decretals and Collections of Canon Law (Variorum Reprints), London 1980,
Nr. 12; Y. CONGAR, Les enjeux du concile, in: 1274. Armee charniere, mutuations et continui-
tes, Lyons, Paris: 30 sept. - 5. oct. 1974. Actes du colloques (Colloques internationaux du Cen-
tre National de la Recherche Scientifique 558), Paris 1977, S. 437^48; danach auch in: DERS.,
Droit ancien et structures ecclesiales (Variorum Collected Studies Series 159), London 1982,
Nr. 1; E. PETRUCCI, 11 problema della vacanza papale e la costituzione „Ubi periculum" di
Gregorio X, in: Atti del convegno di Studio. VII centenario del lo conclave (1268-1271), Vi-
terbo 1975, S. 69-96.
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der Form der Bulle LfFz Pcrz'ctz/tzw am 1. November 1274 bekanntmachte.^ Die
Neuregelung war eingebettet in eine umfassendere Reihe von Vorschriften zur
Regelung kirchlicher Wahlen, aber die Papstwahl war der eigentliche Kern von
Gregors Inititiative.^

Die Bulle verfügte eine deutliche Einschränkung für die Bewegungsfreiheit
der Kardinale, und sie tat dies unter ausdrücklicher Berufung auf die problemati-
schen Erfahrungen, die die Kirche in der jüngeren Vergangenheit mit längeren
Sedisvakanzen gemacht hatte (t?ttof cf zytttmfz's sz'f pfczia pcrzctzlzs ecclesz'ae Rowanac
proü'xa uacafz'o, cxacfz fcaipon's consz'&rafz'o edocef)P° Künftig waren die Kardinäle
gehalten, nach dem Tod eines Papstes und nach dem Ablauf der üblichen Trauer-
frist von zehn Tagen in dem Palast zusammenzukommen, in dem der verstorbene
Amtsinhaber zuletzt residiert hatte. Dort hatten sie einen geschlossenen Raum
(corzdauc) zu beziehen, der ihnen wenig Privatsphäre ließ (zntPo z'zifgrzzigdz'o parz'gfg
sgtz aiz'o uefazaznc). Der Kontakt zur Aussenwelt wurde unterbunden, und die ohne-
hin kargen Bedingungen würden nochmals eingeschränkt, falls die Kardinäle drei
Tage nach Beginn der Zusammenkunft noch keinen neuen Papst gewählt hätten.
Dann müßten sie sich für die nächsten fünf Tage bei den Mahlzeiten mit nur einem
Gang begnügen A Während der Dauer des Wahl Verfahrens erhielten die Kardinäle
keine Pfründeneinnahmen aus der päpstlichen Kammer.^ Das waren durchaus
Einschränkungen. Gregor X. sah in ihnen einen Weg, die Entscheidungsbereit-
schaft der künftigen Papstwähler zu forcieren. Darin stand er nicht allein. Der
Dominikanergeneral Humbert von Romans hatte anläßlich des Konzils 1274 eine
deutliche Kritik an dem Wahlverhalten der Kardinäle formuliert. Seine Vorschläge
zur Abhilfe waren ähnlichW Tatsächlich hatten die Dominikaner schon ein halbes
Jahrhundert zuvor in den Statuten von 1228 für die Wahl ihres Generalministers
ein Konklave vorgesehen (zu ttrzo cozidauz'yz'rwtz'fgr z'ncfMdazzfrzr).^

48 Text von LPw Perz'cafazw: VI.1.6.3; vgl. zur Publikation: B. ROBERG, Der Konziliare Wortlaut
des Konklave-Dekrets „Ubi pericuium" von 1274, in: Annuarium Historiae Conciliorum 2
(1970), S. 231-262, hier S. 240f.

49 Der Text der Konzilskanones, der auch Regelungen zu Bischofswahlen umfaßt in: Concilio-
rum oecumenicorum decreta, hg. von G. Alberigo/H. Jedin, 3. Aufl. Bologna 1973, S. 314-322.

50 Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. Alberigo, S. 314, vgl. auch ebda: Ideotyae ozwwz'a, t?aae
pro oz'fawda dz'scordz'a zw efecfz'owe Rozwawz powfz/z'cz's a wosfrz's sawt praedecessorzhas et praecz'pae aydz-
cz's recordatz'owz's Aiexawdro papa ferfz'o safabrz'ter z'wstz'tata, owzwz'wo z'zwwzofa z'w saa yz'rzwz'tate rwawere
cewsewtes, wzTzz'f ewz'wz z'iiz's detratzere z'wtewdz'wzas, sed ^ a o d gxperz'ewfz'a d e e s s e
p r o tz a n z t, praesewfz cowstz'tatz'owe sappfere.

51 Ebda, S. 315: Verazw sz, qaod afzsz't, z'zz/fa tres dies post^aazw, at praedz'cz'far, cowdaoe praedz'ctazw
zz'dezw cardz'wafes z'wiraoerz'wt, wow/aerzt z'psz ecdesz'ae de pasfore prooz'sazw, per spatz'azw zpzz'wzyae dz'e-
rawz z'zwwzedz'ate sez^aewtz'azw, sz'wgalz's dz'efzas fazw z'w prawdz'o zyaazw z'w cewa awo sofoyercafo sz'wt cow-
tewtz.

52 Prooz'sz'owz's t?aoz?ae tzaz'aszwodz pewdewte wegocz'o, dz'ctz cardz'wafes wzTzd de cawzera papae recz'pz'awf ...
(ebda).

53 Humbertus de Romanis, Opus Tripartitum, in: Secundus Tomus Conciliorum Omnium tarn
Generalium quam Particularium, hg. von P. Crabbe, Köln 1551, S. 1000; vgl. auch KAUFHOLD,
Deutsches Interregnum, S. 418f. mit Anm 58.

54 Qa; postz^aazw/aerzat cowgregatz z'w yerz'a post Pewfecosfew, a prz'orzPas cowoewtaafzPas z'Pz'as pro-
vz'wcz'e etyfatrz'&as presewtzPas z'w foco, z'w z?ao efectzo estyacz'ewda, z'w awo cowdauz'yzrwrz'ter z'wdadawfar.
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Die konstruktive Haltung der Kardinale in der unsicheren Situation nach
dem Tod eines Papstes erschien manchem Zeitgenossen nicht selbstverständlich,
und die päpstliche Konklaveordnung erscheint von milder Strenge, wenn man sie
mit den Konklaveerfahrungen vergleicht, die die Kardinäle bei früherer Gelegen-
heit bereits hatten erleiden müssen. Denn das Konklave hatte zum Zeitpunkt der
Verabschiedung von LIN penctzlztzzz schon eine gewisse Tradition.

Die Anfänge dieser Tradition sind nicht mit letzter Sicherheit zu datieren, aber
wir können uns hier an ein Konklave zur Papstwahl halten, das „im hellen Licht
der Geschichte" abgehalten wurde, auch wenn die Ereignisse, die dabei sichtbar
werden, dunkle Züge tragenA Die Rede ist von dem sogenannten „Schreckens-
konklave" von 1241.56

Nach dem Tode Gregors IX. im August 1241 hatte der Senator der Stadt Rom
Matthäus Orsini die Kardinäle genötigt, in dem befestigten und abgeschlossenen
Septizonium ihre Wohnung zu nehmenW Während der nächsten zwei Monate
mußten die dort versammelten zehn Kardinäle unter unfreundlicher Bewachung
und unter unerfreulichen hygienischen Bedingungen einen neuen Papst wählen.
Die Wahl war schwierig, weil der Konflikt Gregors IX. mit Friedrich II. die römi-
sche Kirche unter einen erheblichen Druck des Kaisers gebracht hatte. Die Stadt
Rom war von den Truppen des Kaisers eingeschlossen, und die Entscheidung über
einen neuen Papst war auch eine Entscheidung über die künftige Politik der Kurie
in dem Konflikt. Deswegen drang der Senator der Stadt auf eine schnelle Wahl.
Nach zwei Monaten wählten die Kardinäle Coelestin IV.Es war eine Mehrheit,
die um einen hohen Preis zustande gekommen war: &to&z^s ex tzosbo coEe^z'o ztttpcr
extmch's, pwpfer zzngzzshüs carcerzs; resz'dm z'zz/elzrz'zzzzz exüezTM dedzzcfz uz'x zTzozdz's z'zzzperz-
zutz euasez'zzzzf.59 Die Kardinäle hatten schwer gelitten, und der Ertrag ihrer Leiden
war nicht von langer Dauer. Der neue Papst blieb keine drei Wochen im Amt.
Dann starb er an den Folgen des Konklaves.^ Damit erhöhte sich die Zahl der

zla z'We nMiLZeuMS naLant egredi, zrec eis zzHo modo aiimewfa minisfreMiMZ*, ^HOMS^Me
zzzagisfer ordüzis secMMÜMm ybrma/M izz/erzüs posiüzm sit eiecfzzs (Die Constitutionen des Prediger-
Ordens vom Jahre 1228, hg. von H. Denifle, in: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte
des Mittelalters 1 (1885), S. 164-227, hier S. 215) vgl. allgemeiner zu den Institutionen des
Dominikanerordens: G. R. GALBRAITH, The Constitution of the Dominican Order 1216 to 1360
(Publications of the University of Manchester, Historical Series 44), Manchester/London/New
York 1925, S. 85-110, 175-191.

55 Vgl. zu der Diskussion um das erste Konlave der Kirchengeschichte die zitierten Arbeiten
von Wenck und Ruffini Avondo in Anm. 46. Allein die Überlieferungslage läßt das Konklave
von 1241 als den markanten Beginn einer Tradition erscheinen, den wir hier als Ausgangs-
punkt annehmen können, vgl. folgende Anmerkung.

56 Vgl. dazu den Bericht über das Konklave: K. HAMPE, Ein ungedruckter Bericht über das
Konklave von 1241 im römischen Septizonium (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Abh. 1), Heidelberg 1913, Text: S. 26-
31.

57 Zu dem folgenden HAMPE, Ein ungedruckter Bericht, passim.
58 Ebda, S. 15.
59 Ebda, S. 27.
60 Ebda, S. 16-18.
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Todesopfer des ersten Konklaves auf drei. Zu einer Wiederholung der Tortur wa-
ren die Kardinale nicht bereit, und sie suchten ihr Heil in der Flucht aus Rom. Sie
könnten die Rechtsgrundlage für eine erneute Zitation nach Rom nicht erkennen,
teilten sie mitW Dieses erste erzwungene Konklave erwies sich letztlich als kont-
raproduktiv. Die Kardinale fanden sich nun für längere Zeit nicht mehr zusam-
men, und es kam erst eineinhalb fahre später, am 25. Juni 1243, zur Wahl Inno-
zenz' IVW

Aus der Sicht der Kardinäle war das Konklave keine erstrebenswerte Neue-
rung. Zwar lag das „Schreckenskonklave" von 1241 schon eine Generation zurück,
als Gregor X. seine Reform präsentierte, aber die langen Verhandlungen, die seiner
Wahl im fahre 1271 vorausgegangen waren, hatten in mancher Hinsicht ähnliche
Erfahrungen hervorgebracht.^ Als die Kardinäle in Viterbo nach eineinhalb Jahren
noch immer nicht zu einer Entscheidung gelangt waren, hatten die Stadtoberen sie
eingeschlossen und schließlich auch das Dach der Unterkunft abdecken lassen, um
die Einigung zu erzwingen.^ Es dauerte dann immer noch mehr als ein Jahr, bis
eine Wahl möglich wurde, und die Lebensbedingungen der eingeschlossenen Kar-
dinäle wurden dabei so unkomfortabel, dass Hostiensis, der dem Kollegium ange-
hörte, auf sein Wahlrecht verzichtete - aus Sorge um seine Gesundheit.^

Angesichts solcher Aussichten ist es nicht verwunderlich, dass die Initiative
zur Zusammenkunft der Wähler im Konklave bis zu der Konstitution Gregors X.
eher vom weltlichen Arm ausgegangen war. Qzzz'zf ergo /zT, sz rzzzEo modo dMg partes
possarü corzsenfz'rg? Resporzdeo; recarratar ad HaccMam secatare, hatte Alanus Angli-
cus (+ 1266) in einer Glosse zu Ez'cef uz'faada festgestellt.^ Gemessen an solchen in
der Regel machtpolitisch motivierten Zwangsmaßnahmen, die die Kardinäle seit
1241 wiederholt erduldet hatten, erscheint die Reform Gregors X. in pragmatische-
rem Licht. Die Kardinäle sahen dies allerdings anders. Entsprechend umsichtig
mußte Gregor Vorgehen. Er überwand ihren Widerstand durch ein taktisch abge-
stimmtes Vorgehen W

61 Ebda, S. 17-20. Aus dem Schreiben der nach Anagni geflüchteten Kardinäle, in denen sie aus
ihren Erfahrungen im zurückliegenden Konklave berichten und ihre Weigerung mitteilen,
nach Rom zurückzukehren, kennen wir die Innenansicht dieses ersten Konklaves; ...canorzes
norz z'nuenz'mMS, z?ne uos tratzarzf, Mt nos propter eiecfz'onis wegocz'Mzn ad zilMm iocam Izoc tempore cifa-
retz's ... (ebda, S. 27).

62 Wahl Innozenz' IV.: Resta Pontificum Romanorum, Bd. 2, hg. von A. Potthast, Berlin 1875,
Nr. 11076; vgl. auch A. FRANCHI, 11 conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. Saggio
con documenti inediti, Ascoli Piceno 1993, S. 15-18.

63 Vgl. dazu FRANCHI, 11 conclave di Viterbo, besonders S. 61-79.
64 Vgl. dazu ebda, Nr. VI (S. 86-91), dazu ebda, S. 74f.
65 Vgl. zum Auszug des Hostiensis aus dem Konklave: Heinricus von Segusio, Lectura sive

Apparatus domini Hostiensis super quinque libris decretalium, Straßburg 1512, de renMnczafz-
orze, ad. 1.9.10.

66 Der Text dieser Glosse wird mitgeteilt von WENCK, Das erste Konklave, S. 106f. (Anm. 8).
67 Das Vorgehen des Papstes und der Widerstand der Kardinäle wird aus der Konzilsüberliefe-

rung deutlich: Ordz'nafz'o Concz'iz'i Generalis LMgdMnezrsz's, in: 11 concilio II di Lione, ed. Franchi, S.
93f.; Diario del Concilio, in: ebda, S. 114; vgl. auch zu den Konklaveverhandlungen: ROBERG,
Das zweite Konzil von Lyon, S. 293-309.
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Ais Gregor X. den Kardinalen seinen Entwurf von LEE pcn'cMittat auf dem
Konzil erstmals vorstellte, reagierten diese reserviert.^ Damit begann ein Ringen
um die Zustimmung der anderen Konzilsteilnehmer. Sie wurden sowohl vom
Papst als auch von den Kardinalen, die sich nun täglich ohne den Papst versam-
melten, zur Beratung einbestellt.^ Dabei verfügte Gregor X. über die stärkere Posi-
tion. Er legte den Prälaten die neue Regelung dar und verpflichtete sie unter Hin-
weis auf seine Autorität zur Zustimmung.^ Gregor ließ sich diese Zustimmung
durch Urkunden (die sogenannten Cedule, siehe Abb. 3) bestätigen, die alle Präla-
ten durch ihre Siegel bekräftigten/' Das Ringen um UH pgrz'cttittra verzögerte den
geplanten Ablauf des Konzils etwas, aber auf diese Weise gewann der Papst die
Zustimmung der Versammlung, und er veröffentlichte die Reformbeschlüsse zum
Papstwahlverfahren schließlich socro concz'ü'o

Gregor X hatte erfolgreich agiert. Doch taktische Vorteile in Entscheidungs-
situationen wirken selten auf längere Sicht, wenn die bestehenden Kräfte-
konstellationen ihnen entgegenstehen. In Lyon hatte der Papst eine schnelle
Verfassungsänderung erreicht, aber die eigentliche Bewährungsprobe für seine
Reform stand noch aus. Und als sie eintrat, waren die Kardinäle im Vorteil. Sie trat
bald ein, denn Gregor X. starb 1276 und seine Nachfolger hoben den Konklave-
beschluß auf. ^ So hatte die Reform zunächst nur zwei Jahre Bestand. Der Vorgang
ist ein interessantes Lehrstück über die Möglichkeit, Verfassungsänderungen zu
beschleunigen. Der Reformbedarf war kaum zu bestreiten, und die wiederholte
Einrichtung eines Konklave & /äcfo durch den weltlichen Arm zeigte auch, dass
die Abwehr der Konstitution durch die Kardinäle sie nur bedingt vor den
Unannehmlichkeiten dieser Maßnahme schützte. Letztlich fand die Regelung doch
Eingang in die Verfassungsordnung der Kirche, als Bonifaz VIII. sie 1298 in den
Eidgr ScxfMS aufnehmen ließ.^ Damit war der Vorgang, dem unser Hauptinteresse
gilt, vorerst abgeschlossen. Die Konklavevorschrift war von der Vorbringung einer

68 Ordiaatio Coacdii, ed. Franchi, S. 93: Eodear anno, et a!ease, die saFFafi, W1 eiasdeap doaa'aas papa
osteadit cardinaä'&MS coastitatioaeza, <?aaa? Jeceraf saper eiectioae roaMai ponE/ads; propter paa?a or-
ta est disseasio iater eaa! et cardiaaies.

69 Ebda, S. 93f.
70 Ebda, S. 94: Et doaa'aas papa, siau'iifer, uocafis preiatis, at sapradictaaz est, et exposita iateatioae

saa eis, prias iaiaacfo eis ia oirtate o&edieafie, et sa& peaa excommaaicacioais, t?aod aeaa'ai reoeia-
reat iiia, <?ae aadireat, et oidereat, etJacereat.

71 Ebda: Eaac da, caa! eo Jecit eos coaseatire et asseatire idi coastitatioai; et azaadaoit zyaod siagad,
saa sigidi appoaereat coastitatioai predicte; <?aod et Jeceraat. Naa! Jäcte saat cedaie per regaa, et
prooiacias; ^aidas oa!aes preiati saa sigida apposaeraat. Die Schriftstücke mit den zahlreichen
Siegeln befinden sich noch heute im Vatikanischen Archiv: Archivio Segreto Vaticano, A. A.
Arm. 1-XVIII, 2187-2194.

72 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. Alberigo, S. 314.
73 Vgl. etwa lohannes XXI.: Hie sfafiar post coasecratioaea! saaa! reoocaoit caa! azagao scaadaio idaa!

saactaar coastitatioaea!, paaa! G. Papa X de ceieri prouisioae Roa!. ecciesie ia Eagd. coacüio proa:ai-
garat, et docjecit ia coasistorio Viterdieasi aaao Doaa'ai 1276 (Cathalogus Paparum post Tempus
Friderici I, in: MGH Script. 22, hg. von G. H. Pertz, Hannover 1872, S. 363); vgl. auch SÄG-
MÜLLER, Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle, S. 140f.

74 VI.1.6.3.
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Partei (gegen heftige Widerstände) zu einer Verfassungsnorm geworden. Das
bedeutet nicht, dass alle Widerstände überwunden waren. Im Jahr 1311 bekräftigte
Clemens V. mit der Bulle Afg rcwiatü noch einmal ausdrücklich die Konklave-
konstitution und stellte fest, dass die Kardinäle kein Recht hätten, einen solche
Erlaß des Papstes aufzuheben (tjuod Ux SMpgn'on's pgr üi/gn'orgpi foHz' non pofgsf).^
Um 1300 war die Papstwahl im Konklave zu einer Richtlinie geworden, auch wenn
die Maßnahme in der praktischen Umsetzung immer noch auf Widerstand stossen
konnte. Der Widerstand ist indes nicht verwunderlich. Die Aussicht darauf, für
einen eventuell langen Zeitraum mit Amtsbrüdern, denen man sich nicht sehr ver-
bunden fühlt, in ein Gebäude eingeschlossen zu werden, war nicht nur eine ab-
strakte Verfassungsfrage, sondern auch eine sehr konkrete Herausforderung.
Darin unterschied sich die Konklavereform von den anderen hier untersuchten Re-
formprozessen - wie etwa der Durchsetzung des Mehrheitsprinzips. Anders als
diese Reformvorgänge war die Konklaveordnung nicht nur eine Abstraktions-
leistung. Sie bedeutete auch eine persönliche Belastung für die direkt Betroffenen,
woraus sich die energischen Widerstände erklären.

Die Einführung des Konklaves war die zentrale institutionelle Neuerung an
der Kurie des 13. Jahrhunderts. Vom ersten deutlichen Auftritt der Maßnahme bis
zu ihrer definitiven Übernahme in die Kirchen Verfassung hatte es knapp 60 Jahre
gedauert.

Die Durchsetzung der Konklaveordnung war letztlich ein Erfolg der päpstli-
chen Amtsgewalt über die Entscheidungsansprüche der Kardinäle. Die Bulle Ng
Rornam' hatte das hierarchische Verhältnis klar formuliert.^ Interessant ist aller-
dings, dass die herrschaftliche Stellung des Papstes in der Christenheit während
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine Entwicklung genommen hatte, die
die hierarchischen Ansprüche nur bedingt unterstützte. Pointiert formuliert war
der Zeitraum, in dem die Konklaveordnung durchgesetzt wurde, in etwa die
Spanne von der Absetzung Friedrichs II. (1245) durch den Papst & jurg bis zur
Absetzung Bonifaz' VIII. (1303) durch den verlängerten Arm des französischen
Königs & /acfoW Das ist eine Zuspitzung, aber es ist eine mögliche Zuspitzung.

75 Ve Romani: Clem. 1.3.2; vgl. auch J. A. WATT, The Constitutional Law of the College of Cardi-
nais: Hostiensis to Joannes Andreae, in: Medievai Studies 33 (1971), S. 127-157, hier S. 145.

76 Vgl. vorangehende Anm.
77 Zur Absetzung Friedrichs II. vgl. oben Kapitel 3; zum Vorgehen Philipps des Schönen gegen

Bonifaz VIII. (also zum Attentat von Anagni) vgl. den Bericht des William Hundleby, in:
MGH Script. 28, hg. von R. Pauli, Hannover 1888, S. 622-626; vgl. dazu: zuletzt
A. PARAVICINI-BAGLIANI, Boniface VIII. Un pape heretique?, Paris 2003, S. 139-151;
A. P. M. J. Duc DE LEVIS MlREPOIX, L'attentat d'Anagni. La conflit entre le papaute et le roi de
France, Paris 1969 (Trente jours qui ont faites la France 7); J. HALLER, Das Papsttum. Idee und
Wirklichkeit, Bd. 5, 2. Aufl. Stuttgart 1953, S. 91-217 (bes. S. 202-214); R. FAWTIER, L'attentat
d'Anagni, in: Melange d'archeologie et d'histoire 60 (1948), S. 153-179; vgl. auch KAUFHOLD,
Wendepunkte, S. 144—151; zum größeren Zusammenhang vgl. J. RIVIERE, Le probleme de
l'eglise et de l'etat au temps de Philippe le Bel: etude de theologie positive (Spicilegium sac-
rum Lovaniense: Etudes et documents 8), Louvain/Paris 1926; zur kirchenrechtlichen Dimen-
sion des Bonifaz-Konfliktes vgl. auch T. SCHMIDT, Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der



170 Kapitel 5

Bonifaz VIII. trat nach dem Attentat von Anagni als Inhaber der obersten kirchli-
chen Amtsgewalt nicht mehr auf. Die rechtliche Dimension des Vorgangs blieb
zunächst in der Schwebe, die faktische Auswirkung aber war evident. Das Papst-
tum hatte erfahren, was das französische Königtum unter pcfesfas mahs verstand
und dass es sie einzusetzen bereit war.^

In gewisser Weise verliefen die hier skizzierten Entwicklungen gegenläufig,
zumindest zeigen sie bei einer Berücksichtigung der politischen Probleme des
Papsttums keine lineare Fortentwicklung der unter Innozenz III. und unter Inno-
zenz IV. beanspruchten FührungspositionW Bezieht man allerdings diese politi-
sche Perspektive dezidiert in die Betrachtung ein, so muß man bereits in Hinblick
auf Innozenz III. feststellen, dass seine Politik in Hinblick auf das Reich nicht sehr
erfolgreich war. In der Doppelwahlfrage, mit der wir unsere Untersuchung begon-
nen haben, blieben seine Impulse bei genauerer Prüfung weitgehend ohne Wir-
kung. Er zeigte sich indes flexibel genug, seine Forderungen den Realitäten anzu-
passen. Man wird sich fragen können, ob er die Erhebung Friedrichs II. zum
römischen König, die er schließlich energisch betrieb, noch als Erfolg gewertet
hätte, wenn er älter geworden wäre. Die politischen Probleme des Papsttums tre-
ten nicht erst in der historischen Perspektive hervor. Sie waren auch manchen
Zeitgenossen bereits bewußt, die Maßnahmen der Kurie mobilisierten immer auch
Widerstände in den Reihen der Kirche - bis hin zu jenem dramatischen Konflikt
zwischen Bonifaz VIII. und den Colonna-Kardinälen an der Kurie selbst.Die
Frage, die sich daraus ergibt, ist die Frage nach dem Anspruch der Kardinale auf
eine Beteiligung an der päpstlichen Kirchenleitung. Gab es in dieser Hinsicht eine
Entwicklung im Fortgang des 13. Jahrhunderts, oder ist erkennbar, dass die Stel-
lung der Kardinäle durch den Zuwachs der päpstlichen Amtsgewalt in der Kirche
verändert wurde? ^

Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII. und Clemens' V (Forschungen zur kirchlichen
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 19), Köln/Wien 1989.

78 Einer berühmten zeitgenössischen Anekdote zufolge hatte der Kanzler des französischen
Königs Pierre Flotte Bonifaz VIII. in einem Wortwechsel zugestanden, die pofesfas uerMis zu
haben, aber für das Königtum die pofesfas reaüs festgestellt: William Rishanger: Willelmi Ris-
hanger, qondam Monachii S. Albani, et quorundam anonymorum. Chronica et annales
regnantibus Henrico Tertio et Edwardo Primo (RS 28), hg. von H. T. Riley, London 1865,
S. 197f.; vgl. dazu auch MlETHKE, De potestate papae, S. 54f.

79 Vgl. auch die Einschätzung von Bernhard Schimmelpfennig in Hinblick auf Innozenz III.
und Bonifaz VIII.: „Doch während der erstere mit seiner Politik häufig erfolgreich war ...
scheiterte Bonifaz in fast allen Bereichen." (SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum, S. 191); vgl.
zum Verhältnis von realen Erfahrungen der Kurie und der zeitgleichen Entwicklung der ka-
nonistischen Theorie auch PENNINGTON, Pope and Bishops, S. 31.

80 Vgl. zu diesem Konflikt: L. MÖHLER, Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur
Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII. (Quellen und Darstellungen aus dem Gebiet der Ge-
schichte), Paderborn 1914, S. 17; HALLER, Das Papsttum, Bd. 5, S. 115-127; die Texte aus der
Colonna-Kontroverse bei H. DENIFLE, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII.
und der Cardinäle gegen die Colonna, in: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters 5 (1889), S. 493-529.

81 Zur Entwicklung des Kardinalats im 13. Jahrhundert vgl. u. a.: W. MALECZEK, Papst und
Kardinalskolleg 1191-1216, Wien 1984; M. DYKMANS, Les pouvoir des cardinaux pendant la
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Im idealen Zustand würde sich der Papst mit einem Kreis bewährter Ratgeber
aus den verschiedenen Teilen der Christenheit umgeben, mit denen er die dringli-
chen Angelegenheiten der Kirche beriet, bevor er seine Entscheidungen traf. Oüznz'a
/äc CMtn cotzsz'lz'o, ei posf/acfzmz tzotz pczenz'fe&z's. So empfahl es Bernhard von Clairvaux
in seinem großen Traktat de corzsz'denzfz'oMe über das päpstliche Amt.^ Bei der Wahl
der Besten solle der Papst auch nicht davor zurückschrecken. Widerstrebende in
seinen Kreis zu zwingenW In der Wirklichkeit kurialer Amtervergabe waren sol-
che Notsituationen selten, aber sie kamen durchaus vor. So ließ Urban IV. (1261-
1264) den Erzbischof Guido von Narbonne wissen, dass er seine Bedenken gegen
die Berufung zum Kardinal zur Kenntnis genommen habe, dass aber die Erwä-
gung der Umstände ihn veranlasse, auf seiner Wahl zu bestehen: TczJz'a zianicjng zros

vacance du Saint Siege d'apres un nouveau manuscrit de Jacques Stefaneschi, in: Archivio
della societä romana di storia patria 104 (1981), S. 119-145; J. A. WATTS, Hostiensis on Per
Venerabilem: The Role of the College of Cardinais, in: Authority and Power. Studies on Me-
dieval Law and Government Presented to Walter Ullman on his Seventieth Birthday, hg. von
B. Tierney/P. A. Linehan, Cambridge 1980, S. 99-113; DERS., The Constitutional Law of the
College of the College of Cardinais, in: Medieval Studies 33 (1971), S. 127-157 ; A. PARAVICINI
BAGLIANI, Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254 , Bd. 1-2 (Italia Sacra
18-19), Padua 1972; G. ALBERIGO, Cardinalato e collegialitä. Studi sulLecclesiologia tra XI e il
XIV secolo (Testi e ricerche di scienze religiöse 5), Florenz 1969; C. G. FÜRST, Cardinalis. Pro-
legomena zu einer Rechtsgeschichte des Römischen Kardinalskollegiums, München 1967;
K. GANZER, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im Hohen Mittelalter. Ein Beitrag
zur Geschichte des Kardinalskollegiums vom 11. bis 13. Jahrhundert, Tübingen 1963;
H.-W. KLEWITZ, Die Entstehung des Kardinalskollegiums, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung
für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 25 (1936), S. 115-221; danach auch in: DERS., Reformpapsttum
und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, S. 9-134; H. JEDIN, Vorschläge und Entwürfe zur Kar-
dinalsreform, in: Römische Quartalsschrift 43 (1935), S. 87-126; V. MARTIN, Les cardinaux et
la curie (Bibliotheque catholique des Sciences religieuses), Paris 1930; B. SÜTTERLIN, Die Poli-
tik Kaiser Friedrichs II. und die römische Kurie in den Jahren 1239-1250 (Heidelberger Ab-
handlungen zur mittleren und neueren Geschichte 58), Heidelberg 1929; J. LULVES, Die
Machtbestrebungen des Kardinalkollegiums gegenüber dem Papsttum, in: Mitteilungen des
Instituts für österreichische Geschichtsforschung 35 (1914), S. 455-483; DERS., Die Machtbe-
strebungen des Kardinalats bis zur Aufstellung der ersten päpstlichen Wahlkapitulationen,
in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 13 (1910), S. 73-
102; R. STERNFELD, Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III.), 1244-1277. Ein
Beitrag zur Geschichte der Kurie im 13. Jahrhundert, Berlin 1905; J. MAUBACH, Die Kardinäle
und ihre Politik um die Mitte des 13. Jahrhunderts unter den Päpsten Innozenz IV., Alexan-
der IV., Urban IV., Clemens IV. (1243-1268), Bonn 1902; J. B. SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und
Stellung der Cardinäle bis Papst Bonifaz VIII., Freiburg 1896.

82 Bernhard von Clairvaux, De consz'derafz'one, ed. Leclercq; vgl. etwa IV. 9 (S. 456): Tnnz es? zznde-
czcrn^ne euocare et adscz'scere ?z'Fz, exenzplo Moysz, senes, rzon z'tmenes, sec? senes non tazn ae?a?e yzzanz
nzonFzzs, t?M0s ?zz nostz zynzn senes popn?;' snn?. Annon elz'gendz c?e ?o?o ozTe, orFezn zMdz'cnn? IV.ll
(S. 457): Dz'?z'gen?er proz'nde oznne t?nod^czendnzn ez*z'?, ?rncta apzzc? fe et czrnz ?zz's z?zrz fe dz'lz'gun?. Trac-
fa an?e^äc?nzn, tyzzz'a postT?c?M?n sera z*e?rac?a?z'o es?. Sapz'enfz's consdz'nzn es?: Oznnzäjäc cnzn consz'lz'o,
e? posf/acfnzH non paenz'feFz's.

83 De consz'derafz'one IV.ll (S. 457): Ita^zze non uolenfes nez?ne czczrenfes assnznito, sed czrnctanfes, sed
renzzenfes, efz'anz coge z'??os, e? conzpe??e z'ntrare; vgl. zu Bernhards Haltung zum Kardinalat auch
ALBERIGO, Cardinalato e collegialitä, S. 63-66.
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pob'sszzünm m&txerMHf, zzi lg m purfEiü soEzczfuzünzs aposfoücae uocaz'gmMS.^ Der Papst
betonte seine Verbundenheit mit den Kardinalen, mit denen er einen Körper bilde
- wobei er freilich den Kopf vorstellte - und er hob hervor, wie sehr er auf ihre
Hilfe angewiesen sei, um die Last des Amtes zu tragen.^ In der Praxis bedeutete
das eine regelmäßige Beratung des Papstes mit den Kardinalen im sogenannten
coztsz'sforz'tttTt.^ Die Häufigkeit dieser Beratung schwankte ein wenig im Laufe des
hier behandelten Zeitraumes, aber von Innozenz III. ist überliefert, dass er solche
Konsistorien dreimal in der Woche abhielt. Bei dieser Gelegenheit wurden Anlie-
gen und Klagen unterschiedlicher Art vorgetragen; während er die einfachen Fälle
(cazzsag zrzzzzorgs) durch die Kardinäle entscheiden ließ, entschied er die bedeuten-
den Fälle (czzzzszzg zua/ores) nach eingehender Erörterung selbst.^ Diese Praxis war
durchaus neu (zumindest war sie längere Zeit nicht ausgeübt worden), und Inno-
zenz zeigte sich dabei als so versierter Kenner des Rechts, dass sein Konsistorium
zur vielbesuchten Schulungsstätte für ambitionierte Juristen wurde.^ Vor diesem
Forum trug er manche seiner wichtigen Entscheidungen im deutschen Thronstreit
nach 1198 vor. Für den scharfsinnigen Juristen Innozenz war das Konsistorium
auch eine Bühne und ein Ort intellektueller Herausforderung. Das galt nicht für
alle Päpste und so wurde die Häufigkeit der Konsistorien unter Innozenz nicht zur
allgemeinen Praxis. Im Normalfall tagte das Konsistorium eher zweimal in der
Woche.^ Die Verwendung der Formel dg^fzzfrzzzzz rzoslzwum corzsz'E'o verweist auf

84 Veterum Scriptorum et Monumerttorum Amplissima Coilectio, Bd. 2, hg. von E. Martene,
Paris 1729, S. 1256f.

85 Ebda: Iw cazüz'we t?Mz'dezzz pz*Hgezwz'wgwfz's aposfoMws dzüz'wa prouz'&wfzH hzies wolMz'f cozzse&re zzzz'wz-
sfros, eosz^we Hwh prerogafzwa szzMz'zwauz'Z /zoworz's, Mt Hzw^wazw zweznHa z'w Mwwzw cozpms cowuewz'ewfz'a,
swzwzzzo powü/zcz udzzf proprz'o capzlz desez^z'rewf <& gxz'shzwfes ejMsdezw ecciesze coZzzzziwae precipwae, z'p-
sz'MS owera szzpporfewf.

86 Vgl. zum Konsistorium auch ÄLBERIGO, Cardinalato e collegialitä, S. 52-63.
87 Ter z'w JzcMowzada soiezwwe cowszstorzzzzw, z^wod z'w desweiMdzwezzz Jazw derzewerat, pwizizce cdelzraizat, z'w

z?wo, aMdz'tz's pMerz'zzzowz'z's sz'wgMiorwzw, zwz'wores cawsas exazwz'waizat per aizos; zwajores azhewz wewtzlaizat
per se, tazzz SM&tzIz'ter et prwdewter, Mt ozwwes swper z'pszMS swiztzlztate ac prwzlewtz'a zwz'rarewtwr ...; Gesta
Innocentii III Papae, Kap. 41, in. Innocentii III Opera omnia, Bd. 1 (Patrologiae Latinae 214),
hg. von J. P. Migne, Paris 1890, Sp. LXXXf.

88 Ebda: ... wzMÜz'zpze Iz'tteratz'ssz'zwz wz'rz et Jzzrz'sperz'tz Rozzzawazw Ezrclesz'azw Jr^Mewtatzawt, wt z'pswwz
dwwtaxat awdz'rewt, wzagz'sz^Me dz'scetzawt z'w e/'ws zrowsz'sforz'z's, z^wazzz dz'dz'cz'ssewt z'w sc/zotz's, praesertz'zw
cwzw prozzzwtgawtezw sewtewtz'as aMdz'etzawt...

89 Eine Fälschung aus dem späten elften Jahrhundert schreibt Johannes VIII. (872-882) einen
Erlaß über die Kardinäle zu, der unter Verweis auf eine noch ältere Konstitution Leos IV.
(847-855) eine zweimalige Zusammenkunft im Lateranpalast angeordnet haben soll: ... tzz's z'w
LeMozwada ad Eaferawewse patatzMzw z'wxfa decreta pz*ezfecessoz*z's wostrz Eeowz's z?Marfz wos cowwewz're
wzawdazwMs; R. WEIGAND, Unbekannte (Überlieferungen von) Dekretalen zum Kardinalskolle-
gium, in: Studia in Honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler, hg. von R. J.
Castillo Lara, Rom 1992, S. 599-616, hier S. 607. Stefan Kuttner hat diesen Text als Fälschung
des späten elften Jahrhunderts identifiziert, mit der eine Gruppe von Kardinälen während
des Guibertinischen Schismas (1080-1100) die Position der Kardinäle stärken wollte;
S. KUTTNER, Cardinalis. The History of a Canonical Concept, in: Traditio 3 (1945), S. 129-214,
hier S. 193-196; dananch auch in DERS., The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in
the Middle Ages (Variorum Collected Studies Series 113), London 1980. Man kann wahr-
scheinlich davon ausgehen, dass der Verfasser das allmählich entstehende Kardinalsgremi-
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abgestimmte Entscheidungen des Papstes mit den Kardinalen im Konsistorium.^
Aus dem Blickwinkel dieser Untersuchung schließt sich die Frage an, wie verbind-
lich die Ratschläge der Kardinale für den Papst waren und wie eng seine Einbin-
dung in den Kreis der Kardinale bei wichtigen Entscheidungen war. Die Frage
führt uns zum Charakter des Kardinalsgremiums und zu den möglichen Folgen
dieses Charakters für den Papst. Allerdings ist schon vorweg festzustellen, dass
eindeutige Befunde nur schwer zu erlangen sind.

Der Kreis der Kardinale erscheint schon im 12. Jahrhundert als ein Kollegium.
Die Forschungsmeinungen variieren allerdings in der genaueren Bestimmung des
Zeitpunktes, an dem das Kardinalskolleg begann, als Gesamtheit zu agieren und
als solche angesprochen zu werden. Das Spektrum reicht immerhin von Pascha-
iis II. (1099-1118) bis zu der Zeit, in der die Konstitution Ez'cU uz'ftintEz (1179) die
Papstwahl mit einer Zweidrittelmehrheit des Kardinalskollegiums vorsah.Den-
noch muß man darauf verweisen, dass sich noch Hostiensis (t 1271) im späteren
13. Jahrhundert gegen Angriffe auf den korporativen Charakter des Kardinalskol-
legs zur Wehr setzte.^ Die Position der Kardinäle war in der Ekklesiologie des
beginnenden Spätmittelalters nicht ganz einfach zu bestimmen.^ In den großen
Kirchenrechtsbüchern des 13. Jahrhunderts, dem LzTer Extra und dem Lzücr scxftzs,
kamen die Kardinäle als Sondergruppe nicht vor.^ Dem Papst gegenüber befan-
den sie sich in einer eigentümlichen Situation. Als Brä&r des Papstes hatten sie im
Grunde einen Status, der sich auf das Wirken Gottes (des Paters) zurückführen
ließ. Tatsächlich wurde diese Bruderschaft aber allein durch den Papst verliehen:

um mit einer gewichtigen Tradition versehen wollte und dabei die Praxis am Ende des 11.
Jahrhunderts zur Vorlage nahm. Zur Häufigkeit des Konsistoriums im späteren Mittelalter
vgl. etwa G. SCHWAIGER, Konsistorium, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 5, München
/Zürich 1991, Sp. 1371; SÄGMÜLLER Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle, S. 97-101.

90 Vgl. etwa die Papstwahlkonstitution Lzccf uz'hza&z (1179), Conciliorum oecumenicorum decre-
ta, ed. Alberigo, S. 211; in leicht abgewandelter Form den letzten Satz der Absetzungsbulle
Innozenz IV. gegen Friedrich II. (MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 2, ed. Rodenberg, Nr. 124,
S. 94): De pre/afo uero Sz'cih'e regno prouz'&re caraHmMS cazw eorMH&znyfafrMzn nosboram consttz'o,
sz'cMf pa/erzmns expedzre.

91 Vgl. etwa: KLEWITZ, Die Entstehung des Kardinalskoliegiums, S. 98 (Entstehung in der Zeit
Paschalis' II.); FÜRST, Cardinalis, S. 118 (ebenso); ALBERIGO, Cardinalato e collegialitä, S. 46-
49, benennt keinen Zeitpunkt und hebt die formierende Rolle des gregorianischen Papsttums
hervor; SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und Stellung, S. 172f. (Formierung unter Alexander III.,
1179).

92 Hostiensis, Lectura, & iadaez's, ad X.5.6.17; De pemtentns et rezm'ssz'onz'&MS, ad V. 38. 14; vgl.
dazu B. TlERNEY, A Conciliar Theory of the 13th Century, in: The Catholic Historical Re-
view 36 (1951), S. 415A40, hier S. 431ff.; J. A. WATT, The Early Medieval Canonists and the
Formation of Conciliar Theory, in: Irish Theological Quaterly 24 (1957), S. 13-31, 26; vgl.
auch: KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 424—427; vgl. zur Ausprägung des korporativen
Selbstverständnisses unter dem Eindruck der universitären Erfahrung: MALECZEK, Papst
und Kardinalskollegium, S. 282.

93 Vgl. dazu besonders ALBERIGO, Cardinalato e collegialitä.
94 Vgl. Corpus Iuris Canonici, Bd. 2, ed. Friedberg; vgl. auch LULVES, Die Machtbestrebungen

des Kardinalskollegiums, S. 457; die große Darstellung von MORRIS, The Papal Monarchy,
enthält in dem einschlägigen Kapitel „The Structure of Government" (S. 527-549) keinen Ab-
schnitt über die Kardinäle.
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Af posUsfcfgm non RaRgnf, nz'sz z^nnnz ln oz's zznl irz'&Mgrz's, nnl pgnpz'sgn's.^ Die Worte
Bernhards von Clairvaux entsprachen der allgemeinen Überzeugung.^ Und sie
entsprachen auch der allgemeinen Erfahrung, in der die Begegnung mit dem Papst
etwas durchaus einschüchterndes haben konnte: Wenn dzb Lz'ppgn Mnn anicn/en,
nzgnn Jas GcszcRf grMgz'cM, tognn dz'g Znngg sftztntngÜ nnd nEg Gü'g&r zzllgm, so schil-
derte ein Zeitgenosse in den 1260er Jahren in gewisser Überzeichnung die Wir-
kung der päpstlichen Präsenz.^ Es läßt sich erkennen, dass es hinsichtlich der
Rolle der Kardinäle in den kurialen Entscheidungsvorgängen unterschiedliche
Auslegungen geben mochte.

Institutionelle Vorbilder gab es durchaus. Hostiensis wurde schon zitiert, der
den Vergleich der kurialen Konstellation mit dem Verhältnis eines Patriarchen und
seines Kapitels herangezogen hatte, das der Papst und die Kardinäle an Vornehm-
heit indes weit übertreffen würden.'^ Die Grundkonstellation war entscheidend.^
Und sie hätte bei konsequenter Adaption durchaus Folgen gehabt. Energisch er-
mahnte Alexander III. den Patriarchen von Jerusalem, dass es ihm nicht zukomme,
ohne den Rat seines Kapitels - mit dem er einen Körper bilde - über die Belange
seiner Kirche zu entscheiden.^ Bonifaz VIII. erkannte durchaus an, dass es sich
für den Papst gezieme, den Rat seiner Kardinäle einzuholen und dass diese Bera-
tung frei von irgendeinem Druck auf die Kardinäle statthaben solle."^ Die tatsäch-
liche Politik Bonifaz' VIII. gegenüber den Colonna-Kardinälen erwies dabei deut-
lich, dass hier keine konstitutionellen Strukturen formuliert wurden, sondern dass
das Modell einer idealen Kirchenleitung skizziert wurde. Auch die gewählten
Begriffe lassen dies erkennen. Dgggf war durchaus ein Verb, das im kanonistischen
Sprachgebrauch eine gewisse Verbindlichkeit signalisierte, aber es benannte keine

95 Bernhard von Clairvaux, De coHsz'Rerafz'owe IV.9 , ed. Leclercq, S. 455.
96 Vgl. etwa MALECZEK, Papst und Kardinalskollegium, S. 284; B. TlERNEY, Pope and Council.

Some new Decretist Texts, in: Medieval Studies 19 (1957), S.197-218, hier S. 198.
97 Aegidius de Fuscariis, Ordo Iusdiciarius; die ganze Passage lautet: Sz tz'aeat Rzta'a, sz paRet

/äcz'es, sz Ragaa FaAaR't et zwezatzra zyaaetAet coatrezaescawt, aaRas Reizet aRazz'raiz'oae zaoaerz, zyaz'a z'w
z'Rz'as praeseatz'a, iocataras assargo, zyzzz RgawR; et soDeaRz otztzaet potestateza, cm o&oeRz'aa! z'zaperz'a
et regaa terraraza, et aezao est, zyaz aaReat Rz'cere, car z'ta/acz's (Der Ordo iudiciarius des Aegidius
de Fuscariis (Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter 3,1)
hg. von L. Wahrmund, Innsbruck 1916, S. 260).

98 Hostiensis, Lectura, Qaz'/z'Rz sawt texz'tz'zaz, IV.17.13.
99 Vgl. auch SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle, S. 226f.
100 X. 3.10.4: Afoaz't plewz'as, sz'cat creRz'azas, taae Rz'scretz'owz's praReatz'a, zyaaR'ter ta et /hAz*es tat aaaza

corpas sz'tz's, z'ta zyaz'Reza, zyaoR ta capat, et Az zaezwlzz'a esse proFazrtar. DaRe woa Recet te ozaz'ssz's
zaezalzrz's atz'oram coasz'Ro z'w ecctesz'ae taae we^oths atz ...; vgl. auch X. 3.10.10; vgl. dazu künftig
auch die Habiliationschrift von Th. M. Krüger (Augsburg) zum konstitutionellen Selbstver-
ständnis der Kardinäle im späten Mittelalter und dessen Genese.

101 VI.1.6.17: Decet aazazyae z'psz Rozaaao Powtz/zcz per /Ubes saos, sacrosaactae Rozaawae ecctesz'ae
carRz'aates, zyaz sA: z'w exsecatz'oae zzy/z'cz'z sacerztotatz's coaRz'atores assz'stawt, tAera proaewz're cozzsz'Ra.
Decet z'psz'as aaRo zaoRo aacz'Rare z'aziz'cz'a, at/faires z'psos aaRas saecaiarz's potestatz's zaetas exterreat,
aaRas tezaporatz's /aaor atzsorlzeat, aaRas ez's terror z'zazaz'weat, az'RR eos a aerz coasz'R'z soRRz'tate rezao-
aeat, zyaz'a caaz per zpsaaz Rozaarzaza Poatz/zceza za zyazkascawzyae wexotzz's coatzageret eoraza petz cozz-
sz'Ra z'w coasaieaRo, per ozwaz'a tAerz ez'Reza Rozaaao Powtz/z'cz z'w ozaaAas , zyae pro teazpoz*e z'zwzaz'aewt,
tAere cowsalaat et assz'stawt...
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zwingende Notwendigkeit. Ähnlich verhielt es sich mit dem verlangten consEzAw,
das der Patriarch von Jerusalem von seinem Kapitel einholen mußte und der Papst
von seinen Kardinalen tunlichst einholen sollte. Es bezeichnete eine Beratung, aber
es bedeutete nicht, dass sich das captü des Kapitels oder des Kardinalskollegs der
Zustimmung dieser Gremien hätte versichern müssen. Soweit ging die Verpflich-
tung nicht. Den Juristen war der Unterschied durchaus bewußt.^ Die Zustim-
mung, der consgMSMS, kam im entsprechenden Titel des Ei&er Extra vor (Dg Ez's, z?aag
/laut a pragiato sz'ag consgasa ca^ttah), aber sie wurde im Zusammenhang der zitier-
ten Beratungen nicht mehr verlangt.^ Ein Beispiel dafür bietet der Vorgang,
durch dessen gelegentliche oder häufigere Wiederholung der Fortbestand des
Kardinalskollegs erst gesichert wurde: die Ernennung neuer Kardinäle. Neue Kar-
dinäle wurden im Konsistorium ernannt. Zwar war der Papst gehalten, den Rat
der übrigen Kardinäle vor einer Ernennung einzuholen, aber letztlich lag die Ent-
scheidung bei ihmd°4 So war es dem Papst möglich, das Kollegium mit Kandida-
ten zu ergänzen, von denen er Unterstützung erwarten konnte. Allerdings blieb
das Kardinalskolleg im Laufe des 13. Jahrhunderts eine überschaubare Gruppe.^
Mitunter nahmen die Päpste dann Kreationen vor, die das Kolleg ganz neu zu-
sammensetzten, weil sie bei einer Kardinalskreation mehr neue Kardinäle erho-
ben, als das alte Kolleg Mitglieder zählte. So wie Innozenz IV., der bei seiner Flucht
vor Friedrich II. aus Rom nur noch von sieben Kardinälen begleitet wurdet in
dieser Situation, in der die Konfrontation mit dem Kaiser ihrem Höhepunkt zu-
strebte, wünschte der Papst eine breitere Unterstützung, und er ernannte zehn
neue Kardinäle auf ein Mal: uoDns domzuMs papa parUm saarn zneÜMS rcDorare, ...,
ergänzt decem cardmaUsT^

War die Zahl der Kardinäle zu klein, so war die Entscheidungsfähigkeit bei
einer möglichen Papstwahl tangiert. Im Falle von sieben Wählern genügten drei
Kardinäle, um einen unliebsamen Kandidaten zu verhindern. Obwohl die Zahl der
Ernennungen durch einen Papst nicht ausdrücklich geregelt war, überstieg die
Zahl der Mitglieder im Kardinalskollegium doch selten 20 Kardinäle.^ Zwar

102 Vgl. SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und SteHung der Kardinäle, S. 221.
103 X.3.10.
104 Zum Verfahren bei der Kardinalsernennung vgl. SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und Stellung

der Kardinäle, S. 182-186.
105 Vgl. zu den Kardinalserhebungen im 13. Jahrhundert: EUBEL, Hierarchia Catholica Medii

Aevi, Bd. 1, S. 3-13.
106 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 4, ed. Luard, S. 355: Hfnmh z'gÜMr awam galearam

Darum domz'nMS papa sero cam septem cardmahEas, et paacz's aiüs comhaahEas; vgl. auch Nicolaus
de Curbio, Vita Innocentii IV, in: A. MELLONI, Innocenzo IV. La concezione e Tesperienze
della christianitä come regimen unius personae (Testi e ricerche di scienze religiöse NF 4),
Genua 1990, Appendice, Kap. 12.

107 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 4, ed. Luard, S. 354; vgl. auch Nicolaus de Cur-
bio, Vita Innocentii IV (siehe vorangehende Anm.).

108 Vgl. dazu die Emennungs- und Sterbedaten in: EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,
Bd. 1, S. 3-13; vgl. auch J. MAUBACH, Die Kardinäle und ihre Politik um die Mitte des
13. Jahrhunderts unter den Päpsten Innocenz IV., Alexander IV., Urban IV., Clemens IV.
(1243-1268), Bonn 1902.
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ernannte Innozent III. im Laufe seines Pontifikates 33 neue Kardinale, aber ein
Drittel dieser neuen Kardinale erlebte das Ende von Innozenz' Pontifikat nichtd^
Ein vergleichbares Bild ergibt sich für die Kardinalskreationen Gregors IX. (1227-
1241) und Innozenz' IV. (1243-1254)7'" Als Nikolaus IV. im Jahre 1289 in der
Dekretale Codcsfz's ahz'fzrüo den Kardinalen die Hälfte der kurialen Pfründenein-
künfte zusprach, die diese Einkünfte dann unter sich aufteilten, wurde die Be-
grenzung der Mitgliederzahl im Kardinalskollegium auch zu einer Frage des eige-
nen Anteils am GesamtaufkommenA'

Die ältere Forschung hat die Frage von politischen Parteiungen intensiver in
den Blick genommen und daraus manche Schlußfolgerung für die Politik der Ku-
rie gezogen.' " Aber Werner Maleczek hat in jüngerer Zeit zu Recht auf die tatsäch-
liche Schwierigkeit hingewiesen, solche politische Parteibildungen aus den über-
lieferten Unterlagen zu rekonstruieren."" Dadurch wird das Kardinalskolleg nicht
zu einem politikfreien Gremium hoher Kirchenfachleute. Vielmehr bot das etwas
unbestimmte Beratungsrecht der Kardinale im Konsistorium auch die Möglichkeit
zu einer weitreichenden Auslegung im Sinne der Kardinäle, falls die Haltung des
Papstes Anlaß zum Widerspruch bot.

Es ist nicht überraschend, dass die mächtigen und weniger mächtigen politi-
schen Zielpersonen des päpstlichen Zorns im 13. Jahrhundert an die Kardinäle
appellierten, ihrem heilsgeschichtlich bedeutenden Rang entsprechend, mäßigend
auf den Papst einzuwirken. Cztm ad sz'ügzüa, z?aag pmgsz'&ns sgüz Pgfrz proposzzzY sfa-
fagre, rW dgzizmcz'azrda dgcrguz'f, ag^tza parfz'cz'pafz'o uos adzzzz'üaf ..., so wandte sich etwa
Friedrich II. 1239 an die Kardinäle."^ Die Sizilianer, die sich 1282 gegen die Herr-
schaft Karls von Anjou auf ihrer Insel erhoben hatten, suchten Unterstützung bei
den Kardinälen, indem sie hervorhoben, dass diese nicht nur zur Teilhabe an der
Sorge, sondern auch zur Teilhabe an der pfgzzz'fado pofgsfafz's berufen seien (... tzotz
fam zu parfgz?z soEz'cz'fadznz's, ^aattz z'rz pigzzz'fMdzügzrz pofgsfaü'sjA" Und als Bonifaz VIII.
am Ende des 13. Jahrhunderts gegen die Colonna-Kardinäle vorging, und diese
sich schließlich in einer Verbindung mit dem französischen König gegen den Papst
zusammenfanden, da erfuhr die Frage des Mitspracherechts der Kardinäle eine

109 Vgl. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S. 3-5; zehn der 33 neuen Kardinäle
starben vor oder im Jahr 1216.

110 Von den 13 Kardinälen, die Gregor IX. ernannte, starben sogar sechs vor dem Ende seiner
Amtszeit (ebda, S. 5f.), von 15 Kardinälen, die Innozenz IV. ernannte, starben fünf vor dem
Ende seines Pontifikates und weitere zwei bis 1256 (ebda, S. 7). Zwar ernannte Urban IV.
(1261-1264) 14 neue Kardinäle, die auch nach seinem Tod im Amt blieben, aber sein Vorgän-
ger und seine Nachfolger nahmen kaum oder keine Erhebungen vor (ebda, S. 7-9), so dass
sich das Gesamtbild nicht veränderte.

111 Ceieshs aih'tMdo.' Regesta Pontificum Romanorum, ed. Potthast, Nr. 23010, vgl. auch SÄGMÜL-
LER, Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle, S. 191.

112 Vgl. dazu die älteren Arbeiten in Anm. 81.
113 Vgl. MALECZEK, Papst und Kardinalskolleg, S. 264-266.
114 Annales Stadenses a. 1239, ed. Lappenberg, S. 364.
115 M. AMARI, La guerra del vespro siciliano, Bd. 3, 9. Aufl. Mailand/Neapel/Pisa 1886, S. 308-

323, Zitat S. 308; vgl. dazu ebda, Bd. 1, S. 228-231; SÄGMÜLLER, Die Thätigkeit und Stellung
der Kardinäle, S. 207.
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dramatische Zuspitzung.^ in dieser Konsteilation kam die Frage einer möglichen
Absetzung des Papstes in den Blick.

Die Angriffe des Papstes auf die Colonna Kardinale führten zu einer scharfen
Reaktion der Getroffenen gegen Bonifaz (z'sfg nawzptc psgzzüoprgszzijü^ Bitter beklag-
ten die abgesetzten Kardinale die Atmosphäre der (unberatbaren) Willkür und der
Einschüchterung in Bonifaz' Konsistorium, und sie suchten in ihrer institutionell
schwierigen Lage Zuflucht bei einer Instanz, der sie zutrauten, auch über päpstli-
che Entscheidungen richten zu können: bei einem allgemeinen Konzil.^ Fried-
rich II. hatte einen ähnlichen Vorstoß unternommen, als er die Kardinäle auffor-
derte, ein allgemeines Konzil einzuberufenAllerdings verhinderte er drei Jahre
später den Zusammentritt eines solchen Konzils mit rücksichtsloser Entschieden-
heit, weil er von diesem Konzil einen anderen Ausgang befürchten mußte, als er
zunächst im Sinn gehabt hatte. ^ Gregor IX. hatte das Konzil wohl zu dem Zweck
zusammengerufen, zu dem es unter Innozenz IV. schließlich zusammentrat, um
den Kaiser abzusetzen. Friedrich II. sah in dem Konzil eine Instanz, die über die
Rechtmäßigkeit von Gregors Vorgehen gegen den Kaiser urteilen könne. Wenn er
seine Sorge artikulierte, dass die Herde des Herrn unter einem solchen Hirten auf
Abwege geführt würde (dum mgützf ne grgx dozrzz'rzz'cMS stzü Hü pasforg per zfgm'a ügüzt-
caftzr), so klang in dieser Wortwahl durchaus ein justiziabler Vorwurf durch. ^
Denn in der Beunruhigung über die Abwege (dguz'a) des Papstes konnte man den
Verweis auf die berühmte Stelle des Dgcreftwz Grafz'arzz erkennen, in der festgestellt
wurde, dass der Papst von niemanden gerichtet werden könne - es sei denn, man
ertappe ihn dabei, dass er vom Glauben abweiche (a zigwz'wg gsf zadzcarzdas, zzz'sz
dgprgügtt&zfztr a/z'& deHzzs ).^ Der Vorwurf der Glaubensabweichung und Häresie
wurde durch die Gegner Bonifaz' VIII. zu einem bedrohlichen Instrument gegen

116 Vgl. zu diesem Konflikt oben.
117 Vgl. zu Bonifaz aus der oben zahlreich zitierten Literatur etwa MlETHKE, De potestate papae,

S. 45-82.
118 Aus der sogenannten „dritten Denkschrift" der Colonna: H. DENIFLE, Die Denkschriften der

Colonna, S. 519.
119 Ebda, S. 521: ... tyaz'n iznzno, si aiayais nosfrazn aaf con/fafrazn nosfrorazn aer&azn non cozisonans sao

aofo proponeref, aertn's contra faiia proponenfezn z'uinriose proiafis, saper reges et regna in feznporaii-
has efz'azn presz'dere se giorians, oznnia per se soiazn posse por iitn'io de pteniindine pofesfafis, iicef in
ipso iegitinza papaiis aaforifas non sa&sisfaf, asserere non/brznidaf; ebda, S. 522: pefiaimas saper tzoc
congregari generaie Conciiiazn ... Et caasas cardinaiianz de sfafa eornnz in Conciiio fanfazn deizef aa-
diri, dz'scafi et decidi ...; vgl. auch die vorangehende „Denkschrift" der Colonna, ebda, S. 513;
zu diesem Verfahrensschritt vgl. BECKER, Die Appellation vom Papst an ein allgemeines
Konzil, bes. S. 54-59.

120 Leaafe in circaifa (20. April 1239) in: MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, S. 290-299,
S. 297: ecce t?aod sacrosancfe ecciesie cardinaies per sangainem lesa Cdrisfi et salz affesfafione dz'aini
iadicii per nancios aesfros et iifferas affesfaznar, af generaie conciiiazn preiaforazn et aiiornzn Cizrisfi
/z'deiz'azn deFeanf eaocare.

121 Vgl. dazu knapp KAUFHOLD, Interregnum, S. 12.
122 MGH Constitutiones, Bd. 2, ed. Weiland, S. 297.
123 D. 40 c.6; vgl. MORRIS, Papal Monarchy, S. 209; ZIMMERMANN, Papstabsetzungen.
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die Kurie ausgebaut. Allerdings geschah dies erst nach Bonifaz' Sturz, als der
französische Hof durch solche Vorwürfe Druck auf den Nachfolger ausübted^

Die Colonna-Kardinäle drangen mit ihren Stellungnahmen gegen Bonifaz VI-
II. nicht durch. Erst in ihrer Verbindung mit dem französischen König erlebten sie
die Genugtuung, den Papst fallen zu sehen. Auch Philipp der Schöne hatte in der
Schlußphase seines Kampfes das Mittel der Appellation an ein allgemeines Konzil
genutzt, um die selbstgewisse Position des Papstes in Frage zu stellen. Dabei ging
es stärker um die Legitimation des entscheidenden Schlages gegen Bonifaz, als
darum, in dieser Phase tatsächlich ein Konzil zusammenzurufen, aber das Vorge-
hen zeigte Wirkung. Der französische König nötigte einen wichtigen Teil der Präla-
ten seines Landes zur Unterstützung seines Vorgehens, und seine Anklagen gegen
Bonifaz mit ihren Vorwürfen gegen den Mißbrauch seines Amtes erreichten eine
bedeutende Öffentlichkeit.^ in diesem Umfeld entstand auch der große Traktat
über die königliche und päpstliche Gewalt des französischen Dominikaners Jean
Quidort, der die Überzeugung äußerte, dass der Papst bei schweren Verfehlungen
von einem allgemeinen Konzil abgesetzt werden könne. ^ DgrztwcZ glaube z'cZ, dass
za einer soicLen Absefzany gz'a/acb scLon das KarümalskoLcgiam genügen würde, wez'i das
KoLgyz'am, da sein einzeiliger BescZinf? (consensas) anstelle der KircZe den Papst be-
stimmt, z'Zn docZ in d'ZniicZer Weise mü/?te absetzen könnend^

Wir verfolgen an dieser Stelle die weitere Entwicklung der Appellationen an
eine allgemeines Konzil und der Versuche, die Position des Papstes in der Verfas-
sung der Kirche genauer zu bestimmen, nicht weiter, sondern kommen abschlie-
ßend zu unserem eigentlichen Thema, der Traditionsbildung und der Dynamik
institutioneller Reformen zurück. ^

Helene Wieruszowski und Hans-Jürgen Becker konnten zeigen, dass die Kon-
zilsappellationen der Gegner Bonifaz' VIII. an ein allgemeines Konzil auf Vorlagen
zurückgriffen, die aus der Zeit stammten, als der Staufer Friedrich II. mit der Kurie

124 Vg}. dazu SCHMIDT, Der Bonifaz-Prozeß.
125 Die entscheidenden Texte dieser Konfrontation haben noch keine neuere Edition erfahren:

P. DUPUY, Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roy de Fran-
ce, Paris 1655; vgl. für eine zusammenfassende Übersicht BECKER, Die Appellation vom Papst
an ein allgemeines Konzil, S. 61-71; für weitere Literatur vgl. oben Anm 77.

126 De regia potesfafe ef papaü: Johannes Quidort von Paris, Über königliche und päpstliche Ge-
walt (Frankfurter Studien zur Wissenschaft von der Politik 4), hg. von F. Bleienstein, Stutt-
gart 1969, hier Kap. 24, S. 199-202, S. 201: seü aü üeposih'onem <?aoZ/i'af per concZü/m generale ...;
vgl. etwa MiETHKE, De potestate papae, S. 68-82, 116-126; K. UBL, Johannes Quidorts Weg
zur Sozialphilosophie, in: Francia 30,1 (2003), S. 43-72.

127 Johannes Quidort von Paris, Über königliche und päpstliche Gewalt, ed. Bleienstein, S. 201;
die deutsche Übersetzung ebda, S. 343.

128 Zur Wirkung solcher Appellationen, die nach dem Verständnis der Appellanten die Voll-
streckung des Urteils, gegen das appelliert wurde, aussetzten, vgl. BECKER, Die Appellation
vom Papst an ein allgemeines Konzil, S. 10-17, bes. S. 13; vgl. auch die einschlägige Position
der Colonna: DENIFLE, Die Denkschriften der Colonna, S. 513.
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im Konflikt lagd^ Sowohl die Colonna als auch die Berater Philipps IV. griffen um
1300 auf diese Texte zurück, die um die Mitte des 13. Jahrhunderts (1239-1245)
entstanden waren. Anders als in den bislang untersuchten Fällen in England und
im Reich, bei denen es in erster Linie um die Traditionsbildung politisch bedeu-
tender Personengruppen innerhalb dieser Königreiche ging, handelte es sich es bei
diesen Vorgängen um einen Transfer. Die Gegner des Papstes im Kardinalskolle-
gium und am französischen Hof belebten die Positionen neu, die man im Umfeld
Friedrichs II. 60 Jahre zuvor formuliert hatte. Es waren Konflikte um den Herr-
schaftsanspuch des Papstes, die der Situation um die Jahrhundertwende grund-
sätzlich vergleichbar waren, es war nicht die Identifikation mit einer Person und
ihren Taten, die die Kontinuität begründete. Hier kündigte sich um die Wende
zum 14. Jahrhundert eine neue Traditionsbildung an, die einen abstrakteren Cha-
rakter hatte und in der die schriftliche Überlieferung eine zentrale Rolle spielte.
Das Vorgehen hatte durchaus eine polarisierende Wirkung.^ Zu Beginn des
14. Jahrhunderts wurden diese Konflikte um die verbindliche Tradition an ver-
schiedenen Schauplätzen erkennbar. Dazu kommen wir im folgenden Kapitel.

Die institutionelle Entwicklung der Kurie im 13. Jahrhundert stand ganz im
Zeichen des wachsenden päpstlichen Herrschaftsanspruchs. Sowohl die Genese
der eigentlichen Neuerung, der Einführung des Konklaves, wie auch die Frage der
Beteiligung des Kardinalskollegs an der päpstlichen Kirchenleitung waren Folgen
dieser zentralistischen Dynamik. Die Dynamik selber entwickelte sich in einem
Rhythmus, den wir bei den anderen untersuchten Prozessen institutioneller For-
mierung im 13. Jahrhundert auch beobachten konnten. Etwa 40 Jahre nach dem
Ende von Innozenz' III. Pontifikat kam es in Paris zu dem entscheidenden Konflikt
um die päpstliche Führungsposition in der Kirche, in dem die innerkirchlichen
Widerstände niedergerungen wurden. Die zunehmende Bedeutung des päpstli-
chen Amtes ließ die Schwachstellen in der apostolischen Sukzession, die Vakanzen
nach dem Tod der Amtsinhaber, störungsanfälliger werden. Die immer stärkere
Betonung der pUttÜMdo pofgsiah's provozierte in Krisenzeiten die Frage nach der
korrigierenden Rolle des Kardinalskollegs. Dabei erwies sich, dass das Kardinals-
kolleg anders als etwa der englische Adel angesichts ähnlicher Zentralisierungs-
versuche des Königs kein hinreichend eigenständiges Selbstverständnis entwickelt
hatte. Zwar waren auch die englischen Adligen einst von ihrem König mit den
Besitzrechten belehnt worden, die sie nun so energisch verteidigten, doch dies lag
lange zurück, und in der Zwischenzeit hatten stolze Familientraditionen heran-

129 Vgl. BECKER, Die Appellation vom Papst an ein allgemeines Konzil, S. 57-59, 67; vor allem
aber: H. WlERUSZOWSKI, Vom Imperium zum nationalen Königtum. Vergleichende Studien
über die publizistischen Kämpfe Kaiser Friedrichs 11. und König Philipps des Schönen mit
der Kurie (Historische Zeitschrift, Beiheft 30), München/Berlin 1933.

130 Die Positionen der Colonna Kardinale wurden von den übrigen Kardinalen scharf zurück-
gewiesen; vgl. deren Stellungnahme: DENIFLE, Die Denkschriften der Colonna, S. 524-529;
eine ähnlich scharfe Zurückweisung einer ausschließlich schriftlichen Rechtstradition erfuhr
der englische König Edward II. im Jahre 1312 durch Vertreter seines hohen Adels, vgl. dazu
das folgenden Kapitel.
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wachsen können. Ein Kardinal war dagegen vom Papst persönlich ernannt wor-
den, auch wenn er die päpstliche Entscheidung in hohem Maße seiner Familie
verdankte. So entstanden durchaus Vorstellungen von einer Mitregierung der
Kardinale in der Kirchenleitung, aber sie erhielten nie die selbstbewußte Fundie-
rung, die eine lange Besitzgeschichte verleiht und die letztlich ebensosehr durch
Interessen und Gefühle geprägt wird wie durch institutioneile Modellvorstellun-
gen. Diese vom Papst unabhängige Tradition fehlte den Kardinalen und dies ver-
hinderte, dass aus den heftigen Krisen, die das Papsttum auch im 13. Jahrhundert
erschütterten, eine institutionelle Reform der kardinalizischen Stellung hervor-
ging. Man wird allerdings gut daran tun, die grundsätzlichen Aussichten auf eine
rechtliche Stärkung der Mitregierung der Kardinäle auch unter anderen Voraus-
setzungen nüchtern zu bewerten. Denn die Bischöfe, die auf eine lange und
selbstbewußte apostolische Tradition zurückblicken konnten, verloren ihre unab-
hängige Position im Laufe des 13. Jahrhunderts trotz dieser starken Position. Im
Falle des Konklaves beobachten wir dagegen einen Reformrhythmus, der den
institutionellen Entwicklungen in England und in Deutschland durchaus ver-
gleichbar ist. Eine Phase von ca. 50 Jahren bietet eine realistische Orientierung für
eine Zeitspanne, innerhalb derer ein Phänomen von seinem ersten Auftreten zu
einer normierenden Wirkung gelangt. Eine historische Erscheinung, die um die
Mitte des 13. Jahrhunderts erstmals feststellbar ist, erlangte bis zum Ende des
Jahrhunderts den Charakter einer gefestigten, auch rechtlich abgesicherten Ein-
richtung. Im Falle des Konklave spielte das Moment persönlicher Erinnerung der
Betroffenen ebenso wie in England und im Reich eine bedeutende Rolle - wenn
auch unter anderem Vorzeichen, als abschreckende Erinnerung. In diesem Fall
dauerte es etwa 50 Jahre, bis eine neue Institution verankert war. Die Parallelen zur
Entwicklung in den untersuchten Königreichen sind kaum zu übersehen. Doch
zeigten sich um die Jahrhundertwende deutlich die ersten Versuche einer Traditi-
onsbildung auf abstrakterem schriftlichen Niveau. Die Frage, wie sich die traditi-
onsbewußten politischen Kräfte zu diesen Entwicklungen verhielten, ist das The-
ma des nächsten Kapitels. Es führt hinein in ein bewegtes Milieu.



Kapitel 6

Traditionsbildung im Zeichen wachsender Verschriftlichung

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde das Bild vielschichtiger. Die Konflikttradi-
tionen bestanden fort. In England trafen Könige, die bei der Auswahl ihrer Berater
keine Beschränkungen akzeptieren wollten, auf Untertanen, die darin die Zeichen
willkürlicher Herrschaft erkannten; in Deutschland kam es weiterhin zu Doppel-
wahlen, aber die Antagonisten begannen, sich in der Berufung auf legitimierende
Traditionen erkennbarer voneinander abzugrenzen. Dabei ging es nicht nur um
die Inhalte der jeweiligen Traditionen, sondern auch um ihre Bewahrung. Wir
treffen in England 1311 erstmals auf einen ausdrücklichen Konflikt zwischen einer
königlich-schriftlichen und einer aristokratisch-mündlichen Tradition. Die Positio-
nen wurden von den Zeitgenossen selber formuliert. Doch ist das Bild nur auf den
ersten Blick klar.

Die Formierung politischer Traditionen in England schritt unter König Ed-
ward II. (1307-1327) erkennbar voran.' Edward stieß schon bald nach dem Beginn
seiner Herrschaft auf Widerstände, und im Jahre 1311 mußte er sich schließlich auf
ein Reformprogramm (New Onünances) verpflichtend Es war von einer Kommis-
sion aus 21 Ordamers ausgearbeitet worden, die in der Tradition vergleichbarer
Texte des 13. Jahrhunderts ein umfassendes Dokument erstellten, das in 41 Kapi-

Zu der konfliktreichen politischen Entwicklung in der Zeit Edwards 11. vgl. das folgende
Kapitel. Einführend zu Edward II. vgl. die Vita: Vita Edwardi Secundi. The Life of Edward
the Second (Oxford Medieval Texts), hg. von W. Childs/N. Denholm-Young, Oxford 2005;
Chronicles of the Reigns of Edward I. and Edward II., 2 Bde. (RS 76), hg. von W. Stubbs,
London 1882-83; Calendar of the Charter Rolls preserved in the Public Record Office, Bd. 3:
Edward I., Edward H. (1300-1326), London 1908; Calendar of the Close Rolls preserved in the
Public Record Office: Edward II., 4 Bde, London 1892-1898; vgl. auch: R. M. HAINES, King
Edward II: Edward of Caernarfon, his Life, his Reign, and its Aftermath. 1284-1330, Mont-
real/London 2003; M. ORMROD, England: Edward 11 and Edward III, in: The New Cambridge
Medieval History, Bd. 6, hg. von Jones, S. 273-296; M. PRESTWICH, The Three Edwards. War
and State in England; 1272-1377, London 1980; DERS., Plantagenet England, S. 178-220;
M. BUCK, Politics, Finance and the Church in the Reign of Edward II. Walter Stapeldon
Treasurer of England (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3. Ser. 19), Cam-
bridge u. a. 1983; C. BlNGHAM, The Life and Times of Edward II, London 1973; Th. F. TOUT,
The Place of the Reign of Edward II in English History, 2. Aufl. Manchester 1936.
Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 11-17; vgl. auch M. PRESTWICH, A New Version of
the Ordinances of 1311, in: Bulletin of the Institute of Historical Research 57 (1984), S. 189-
202.
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teln politische, rechtliche, personelle und wirtschaftliche Gravamina aufzählte und
die Wege zu ihrer Beilegung weisen solltet Die Magna Carta wurde ausdrücklich
genannt; sie sollte in allen Punkten eingehalten werden, und in den Punkten, in
denen ihre Bestimmungen unklar waren, sollten die OnNz'rwrs das Recht zur Klä-
rung erhaltend Wie in vergleichbaren Situationen zuvor, verlangten auch die New
Ordz'nances vom König, sich bei der Auswahl seiner wichtigsten Berater und Amts-
träger mit den Baronen abzustimmen, et ceo en pariamenfd Das Parlament mußte
nun auch herangezogen werden, wenn der König in den Krieg ziehen wollte, oder
wenn er Veränderungen der Münzpolitik plantet Dazu mußte das Parlament zu-
mindest einmal, im Bedarfsfall auch zweimal, im Jahr zusammentreten und zwar
an einem Ort, der den Baronen zugänglich ward

Die New Ondüiaticgs lassen in ihrem wiederholten Rekurs auf die parlamenta-
rische Entscheidung der Barone klar erkennen, dass die wichtigste Instanz für die
Belange des Königreichs in der Beratung des Königs mit den mächtigen Männern
seines Reiches bestand. Die großen Fragen sollten twn An^gsz'cdf zd Arzggsz'cFf bera-
ten und entschieden werden, diese Verfahrensregel ist wichtiger als programmati-
sche Festlegungen dessen, wie der König sich in Zukunft zu verhalten habe. Die
New Ordz'zMMCgs sind in diesem Sinne weniger ein schriftlich formuliertes Reform-
programm als vielmehr eine schriftliche Festlegung, wie die künftige Politik be-
deutende Fragen in Angriff nehmen solle. Es ist evident, dass die Or&z'ngrs den
ihrer Ansicht nach beklagenswerten Zustand des Königreiches auf die schlechte
Beratung des Königs zurückführten, und dass sie in erster Finie diesem Mangel
abhelfen wollten.s Mit diesem Anliegen standen sie in einer direkten Fortsetzung
der Reformentwürfe des 13. Jahrhunderts. Edward II. aber begegnete diesem An-
liegen nun in einer Weise, die über die vorwiegend schikanösen Praktiken hin-
auswies, mit denen sich die Akteure in der Zeit Simons de Montfort das heben
erschwert hatten, indem sie Beratungen kurzfristig einberiefen oder an andere
Orte verlegten.^ Edward begegnete dem Anspruch seiner Barone auf Mitsprache
im königlichen Rat schon im Jahr darauf grundsätzlicher.

Die Auseinandersetzung zwischen dem König und den Baronen hatte den
französischen König dazu veranlaßt, eine Gesandtschaft nach England zu entsen-

3 Ebda; J. H. TRUEMAN, The Personne! of Medieval Reform. The English Lords Ordainers of
1310, in: Medieval Studies 21 (1959), S. 247-271.

4 New Ordiaaaces (6), Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 12: Derecdz'ef ordez'ae est z?e (a
Graaade Cdarire sod gardee ea (oaz ses poiaiz, ea tiea mauere (?e sd yed ea (a dite cdarire aa( poiai
oscMr OM dotif sod desciaree par (es ddz ordeiaoaz's, et aaires z?e d oorroaat a eax a ce appeder.

5 Ebda, S. 14 (14).
6 Ebda, S. 13 (9): aoas ordeiaoazs ^e (e roi desorezaes ne ade dors de sow roz'aaare, aeapreage coMMfre

aa(y Jad de gaerre, saaaz cozazaaa asseai de soa daraage, ei ceo ea pariezaeai; und 16 (30).
7 Ebda, S. 16 (29): MOMS ordeiaozas <?e (e roi (iegae pariezaeai aae Jbz'z par azz, oa deax ^oiz si zaesiier

sod, ei ceo ea (iea cooeaadie.
8 Ebda, S. 11: Porceo z?e par azaaaeis coasad ei deceioaaai aosire seigaar (e roi ei ioas (es soeas soai ea

io (es (er res dedoaarez ...
9 Vgl. dazu oben Kapitel 3.
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den, um zwischen den Parteien zu verhandeln - immerhin war seine Tochter Isa-
bella mit Edward II. verheiratet.^

In der französischen Gesandtschaft befanden sich auch zwei Legisten, die sich
kritisch mit den Ngw Ordz'zizzzzcgs auseinandersetzten." Sie erstellten ein Gutachten,
das die Rechtmäßigkeit des Reformprogramms grundsätzlich in Frage stellte und
zudem einzelne Bestimmungen zurückwiesN Aus der Sicht eines Juristen am
französischen Hof verstießen die New Onh'tMrzces in elementarer Weise gegen die
Rechte des Königs (zu zrzzzgzzzzzzz dedeczts rggz's gf sztzzg corozzzzgjd" Das war nicht über-
raschend, die Zurückweisung einer Einschränkung der königlichen Herrschafts-
gewalt hatte bereits 50 Jahre zuvor Ludwig IX. veranlaßt, als Vermittler zwischen
dem englischen König und seinen Baronen die Propz'sz'ozterz uozz Ox/ord zu
verwerfen.^ Den französischen Rechtsgelehrten war diese Entscheidung Ludwigs
noch in Erinnerung, und sie sahen in den New Ordzzzazzces einen ähnlich
unzulässigen Eingriff in die Königsmacht wie in den ProHszozzen uorz Ox/ordN Die
Unterschiede in der politischen Tradition waren evident. Und die englischen
Barone bestanden auf diesen Unterschieden.

Mit dem Gutachten der Legisten konfrontiert, wiesen die englischen Reformer
die Rechtskraft solcher Überlegungen zurück. Ihr Land werde nicht durch ge-
schriebene Gesetze regiert, sondern durch die alten Gesetze und Rechtsgewohn-
heiten (fgrrzz z'sia rzozz gtiFgrz-zafttr (ggg scrz'pH, z'zzzrzzo per Pggs gf cozzszzgfzzdz'zzgs azzfz-
z?zzas)N Diese Ordnungen hätten schon unter den Vorfahren im Königreich
England gegolten, und wenn sie sich in irgendeiner Frage als unzureichend erwie-
sen, so würde der König mit den Großen seines Reiches über eine Rechtsanpas-
sung beraten und auf gemeinsamen Beschluß hin die Rechtssicherheit hersteilen.^
Qzzzzrg dz'xerttth z^zzod ordz'rzah'oztgs de jzzre pzucgdezP tzpprofzafag roFofg perpgfzzoA

10 Armales Londonienses, in: Chronicles of the reigns of Edward I. and Edward II., Bd. 1, ed.
Stubbs, S. 210.

11 Ebda, S. 211: Appä'cMerHMf szzynzdem dzzo tegz'stae Francz'genz szdzscrz'ptas ordzziaZzongs repro&HK&zs ei
condemnandas pro posse szzo ....

12 Das Gutachten der Legisten folgt ebda, S. 212-215.
13 Ebda, S. 212: Item z?Mz'a ordz'nauerzznt Mitra et contra N^znam ez's traditanz, oz'detz'cet contra jnra et

ratz'onem, z'n derogatz'onezn jnrz's regz's, et z'n enormen iaesz'onem et dz'nzz'nMfz'onezn szzorzzm reddz'tMMm,
et in magnnm dedeczzs regz's et snae coronae.

14 Vgl. die Mz'se d Annens in: Documents of the Baronial Movement, ed. Treharne/Sanders,
Nr. 38 (17), S. 288: Item, dz'cz'niMS et ordinamus, t?Mod dz'ciMS rex ptenanz potestatem et izberam re-
gz'men daizeat z'n regno sno, et ez'ns pertz'nentz'z's; et sz't z'n eo statn, et z'n ea ptenarz'a potestate, z'n omnz-
izMS et per oznnz'a, sz'czzt erat ante iempns predzctam.

15 Annales Londonienses, ed. Stubbs, S. 214: Item, (?Mz'a atz'ae per rectam senientz'am Sanctz Eodouzz'cz
pMerzznt cassatae sz'mzles z^nasz per omnz'a ordz'natz'ones...

16 Ebda, S. 215.
17 Ebda, S. 215: ... gzAernatnr... per ieges et consnetMdz'nes antz'z^zzas, praedecessornm regzzm Azrgtz'ae

zzsz'tatas et approtzatas, et, sz praedz'ctae ieges ei consMetMdz'nes z'n niz'^MO caszz minzzs/M^ärt szzpz'cz'en-
tes, rex ei SM! praetatz, comz'tes ei tzarones, ad ^zzerz'monz'am untgz tenentnr eas emendare, et snper tzoc
ex commnnz assenszz certz'tzzdznem staMz're.

18 Ebda.
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In dieser Auseinandersetzung wird ein politisches Modell der englischen Ba-
rone erkennbar. Der Umgang mit der der Magna Carta war exemplarisch. Sie sollte
unverbrüchlich gelten, aber dort, wo Unklarheiten über ihre Anwendung oder
Auslegung bestanden, sollte darüber verhandelt werden. Das politische Modell
der Barone war der Tradition verpflichtet, aber es bewahrte seine Zukunftsfähig-
keit dadurch, dass es auf der regelmäßigen Konsultation bestand. Die Aktualisie-
rung der Tradition durch die Beratung ist das Kernstück dieses Rechtsverständnis-
ses, die prae&cgssoms und der zzsscnszzs cozzzzzztzzrg sind unveräußerliche Leitbilder.
Sie begegnen uns in diesen Jahren wiederholt in prägnanter Weise.

Bei der Krönung Edwards II. war der traditionelle Eid, den die englischen Kö-
nige bei dieser Gelegenheit schworen, erweitert worden.^ Der König mußte nicht
nur versichern, die Gesetze und Rechte des Königreichs zu wahren und zu schüt-
zen, sondern er mußte schwören, die Rechte zu schützen, die die Cowzzrztzzz'fi/ o/* f/zc
mNzrz für wichtig erachte (z?ttzNs Ez cozzzzzzzzzzzzzzfg & uosfrc roz'zzzzztz^ tzttra esiea)T° So sehr
in diesen Situationen die Barone als Akteure auftreten, so ist doch zu erkennen,
dass sie beanspruchen, für alle Untertanen zu sprechen. Sowohl in der lateinischen
Fassung des Krönungseides als auch in der zitierten Schlüsselszene, in der die
Barone die Argumentation der französischen Juristen zurückweisen, erscheint das
„Volk" (uttjgtts) als Beteiligter im Entscheidungsprozeß, wenn auch nicht als zent-
raler Akteur. ^ Die Wiederholung dieser Bestandteile eines Verfassungsmodells in
unterschiedlichen zeitgenössischen Texten läßt darauf schließen, dass es sich in der
Tat um eine Tradition mit breiterer Grundlage handelte. Auch die Erfahrung, dass
der König nur allzu bereit war, die Zusagen gegenüber den Ordainern in Verges-
senheit geraten zu lassen, änderte an der Einstellung der Barone zu der schriftli-
chen Garantie des königlichen Wohlverhaltens nichts. Als es 1312 zu Auseinander-
setzungen über die Umsetzung der New Orzürztztzces kam, verlangte Edward II. eine
schriftliche Aufzeichnung der baronialen Klagen.^ Aber die Barone verlangten
nur, dass der König sich verpflichte, die Zusagen der New Orzüzzzzzrces einzuhal-
ten. ^ Es ist vielleicht hilfreich, die Verweigerung gegenüber einem so rational
erscheinenden Vorgang wie der Verschriftlichung (ef zptzc^ztz'd dz'cfaref rztfz'o zrzzfzzN-
fazher reporfarezrf) im Gedächtnis zu behalten. Hier ging es um mehr als um prag-
matische Fragen.

19 Der Eid (in lateinischer und französischer Fassung) in: Select Documents, ed. Chrimes
/Brown, S. 4f., vgl. dazu etwa: VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 27; MADDI-
COTT, Thomas of Lancaster, S. 82.

20 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 5.
21 Krönungseid (Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 4): Coacedz's /asfas ieges et coasaefadz-

zzes esse feaeadas, et prozzzzffz's per fe eas esse protegeadas, et ad /zoaoreza Dez corrolzorazzdas, z?aas uzzi-
gas elegerz'f, seczzadzzza Ares faas? Zur Antwort der Barone auf die französischen Legisten vgl.
Anm. 17.

22 Vita Edwardi Secundi, ed. Denholm-Young/Childs, S. 64: ... azaadaf tzaroaz&zzs salz Jdrzaa coa-
cordz'e af pefz'fz'oaes eorzzza expoaereaf, et zyaz'c^az'd dz'cfaref rafz'o zada&z'taafer reporfareaf.

23 Ebda.
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Die Entscheidungsfindung war das eine große Thema, das andere war die
Bewahrung der Tradition, in der die Regeln fortlebten, die das soziale Leben ord-
neten. Im Sommer 1312 hatten die Barone die abstrakten Prinzipien der französi-
schen Legisten zurückgewiesen und sich auf die Rechtsgewohnheiten berufen, die
ihnen ihre Vorfahren hinterlassen hatten. Dass diese Verpflichtung auf die Tradi-
tionen der Vorfahren ein konkretes Erlebnis sein konnte, können wir im selben
Jahr an einem eindrucksvoll überlieferten Vorgang verfolgen. Im Jahre 1311 war
Heinrich, der Graf von Lincoln, gestorben. Er war zu Lebzeiten ein energischer
Vertreter der Tradition gewesen, von der hier die Rede ist.^ Heinrich von Lincoln
hatte nur eine Tochter, die mit Thomas von Lancaster verheiratet war, einem der
profiliertesten Gegner Edwards 11.^ So betrachtete der sterbende Graf von Lincoln
seinen Schwiegersohn nicht nur als den Erben seiner Ländereien (/zü'twt zpesm tttu-
cam dcsponsash; ande daereddas mea ü'dz z'acawdd), sondern auch als den Erben seiner
Ideale.^ Er rief ihn auf dem Sterbebett zu sich und erinnerte ihn an die daraus
erwachsenden Verpflichtungen. Er führte ihm die Gefahren vor Augen, die nach
seiner Überzeugung die Freiheit der englischen Kirche und die Freiheiten der
Engländer bedrohten.^ Diese Gefahren waren nicht abstrakt, sie bestanden in er-
ster Linie aus übermäßigen Geldforderungen, die die Kirche und die Untertanen
des Königs im Übermaß bedrückten. Aufmerksam solle Thomas von Lancaster
darauf achten, dass der König sich nicht mit schlechten und fremden Beratern
umgebe und dass er nicht gegen den Geist der Magna Carta verstoße.^ Dies war
ein bodenständiges Vermächtnis, das die Interessen der eigenen Familie im Blick
behielt, und kein idealistischer Diskurs. Es mag der Zufall der Überlieferung sein,
der uns gerade in diesen Jahren die verschiedenen Zeugnisse einer politischen
Tradition vor Augen führt, die aus persönlichen Bezügen lebte. Wir haben schon
im Zusammenhang mit den Reformen Simons de Montfort darauf verwiesen, dass
Thomas von Lancaster Simons Ländereien erbte und sich als politischen Erben
Simons sah.^ Es ist aber vielleicht nicht nur der Zufall der Überlieferung, der uns
die persönliche Tradition in dieser Phase so deutlich vor Augen führte. Die Tradi-
tion geriet unter Druck, und sie mochte gerade deshalb verstärkt zur Darstellung
drängen. Doch das Bild ist noch nicht vollständig, denn diese Tradition lebte nicht

24 Vgl. Johannis de Trokelowe, Annales, in: Chronica Monasterii S. Albani, Bd. 3 (RS 28,3), hg.
von H. T. Riley, London 1866, S. 63-127, hier S. 72t.; zu Heinrich von Lincoln vgl. auch:
I. J. SPREY, Lacy, Henry, 3rd Earl of Lincoln, in: Historical Dictionary of Late Medieval Eng-
land. 1272-1485, hg. von R. H. Fritze/W. B. Robinson, Westport 2002, S. 304-306.

25 Ebda, S. 72; zu Thomas von Lancaster vgl. die Biographie von MADDICOTT, Thomas of Lan-
caster.

26 Johannis de Trokelowe, Annales, ed. Riley, S. 72.
27 Ebda: Cernis Jam ocrdaia /i'de, z?aod Ecclesia Angiicana, zyaae soie&at esse ii&era, per oppressz'ones

Romanoraw! ei injasfas exacfiones a regzEas totierzs extortas, nanc /acta esi anciiia. PoptPas etiam
terrae nostrae, z?aae znaitis PPertafi&MS gaadere soie&af, uariis rexationiPas et taPiagiis, per reges Lac
as^ae impositis, in seruitatem dedacitar.

28 Ebda, S. 73.
29 Vgl. dazu MADDtCOTT, Thomas of Lancaster, S. 321 („We are dealing with men who knew

their history and were rooted in it.")-
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nur vom persönlichen Vorbild und Vermächtnis, sondern sie lebte auch vom per-
sönlichen Feindbild. Dies war die andere Seite einer politischen Tradition, die zzozz
Atzggsz'Uzf zzz Aizggsz'Uzf entstand und fortlebte: nichts vermochte sie so zu beleben,
wie der Kampf gegen einen prägnanten Feind. In diesem Fall war der Feind Piers
Gaveston, ein Vertrauter Edwards II., der die Abneigung der Barone auf sich zog,
weil er die Aufmerksamkeit des jungen Königs in einem Maße genoß, die den
Baronen unangemessen schien A

Die New Otüz'nattces widmeten Piers Gaveston einen langen Paragraphen, in
dem festgelegt wurde, dass er das Land verlassen müsse und niemals zurückkeh-
ren dürfe A Sollte er das Land nicht verlassen, so würde man mit ihm verfahren,
wie mit einem Feind des Königs. Tatsächlich geschah genau das. Der König bereu-
te seinen Entschluß bald, und er hob den Landesverweis für Piers auf. Daraufhin
gingen die Barone gegen Gaveston vor und töteten ihnA Gegenüber dem entsetz-
ten König beriefen sie sich auf den Beschluß der New Ordztzzzzzcgs, den der König
mit den Baronen getroffen habe, weswegen er ihn nicht allein wieder aufheben
könne.^ In der Tat war das Kapitel der New Ordüz%7wes, in dem die Vergehen von
Piers Gaveston festgestellt wurde und er aus dem Königreich verwiesen wurde,
das einzige Kapitel, das dem Verfasser der Vzüz Ldwardz überlieferungswürdig
erschien. Dieses Kapitel zitiert er im Wortlaut, auf die anderen verweist er nurA Es
ist deutlich erkennbar, dass dem Verfasser die Ausweisung des ungeliebten Gave-
ston wichtiger waren, als die Frage, wie die Unklarheiten bei der Auslegung der
Magna Carta geklärt werden sollten oder wie häufig die Parlamente künftig Zu-
sammenkommen sollten. Dieser starke persönliche Bezug hatte die Auswirkungen
auf die Reichweite der Tradierung, auf die wir im Zusammenhang mit den Kon-
flikten des 13. Jahrhunderts wiederholt gestoßen sind: die Erinnerung erstreckte
sich in der Regel über 40-50 Jahre. Doch es gab auch die Ansätze einer schriftge-
stützten Traditionsbildung, die sich von der persönlichen Erinnerung der Beteilig-
ten löste und im Rekurs auf überlieferte Texte legitimierende Vorlagen fand. Die
Frage war, ob die Reichweite der Überlieferung damit größer wurde oder ob sich
damit in erster Linie das Spektrum der herangezogenen Vorbilder erweiterte?

Im Zusammenhang mit der Qzzo watrtzrtfo-Kampagne Edwards I. haben wir
weiter oben festgestellt, dass der königliche Versuch, die Bestätigung von Gerichts-
und Besitzrechten seiner Untertanen davon abhängig zu machen, dass diese Rech-
te sich über 100 Jahre zurückführen ließen, gescheitert warA 100 Jahre waren eine

30 Zu Piers Gaveston vgl. J. S. HAMILTON, Piers Gaveston. Earl of Cornwall 1307-1312. Politics
and Patronage in the Reign ot Edward II, Detroit 1982; Edward the Second, the Lord Ordain-
ers and Piers Gaveston's fewels and Horses 1312-1313 (Camden Third Series 41,1), hg. von
R. A. Roberts, London 1929.

31 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 15 (20).
32 Vgl. dazu etwa Vita Edwardi Secundi, ed. Denholm-Young/Childs, S. 38-55.
33 Ebda, S. 60: Nicizii enizzz sing consüio et coznnzMwi assewsa donzini Regzs et szzorzzzzz tzaz*ozzMnz potest

statni; zytar eadezzz ratz'ozre nee dz'ssotne.
34 Ebda, S. 32-36.
35 Vgl. oben Kapitel 4.
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Spanne, die im Normalfall nicht zu überblicken war und von der die Rechtmäßig-
keit wichtiger Rechtstitel nicht abhängig gemacht werden durfte. Für den Verfas-
ser der Vzüz Edward! SgCMzwtz, der seinen Text um 1326 schrieb, waren 100 Jahre ein
Stilmittel, um einen gewaltigen Zeitraum zu charakterisieren, den er aber noch zu
überschauen glaubte. ^ Anläßlich von Knappheit und Teuerung in den Jahren
1315-21 schrieb er: Non esf oz'sa fozrz^orz'Fns nosfrz's z'?z Angiz'a rzec aadz'fa cezihzzn Jannz'sJ
rgfroacfz's fanfa carz'sfz'a.^ Doch hier irrte er. Die letzte schwere Hungersnot lag etwa
60 Jahre zurück. Im Jahre 1258 verzeichnete Matthaeus Parisiensis eine gravieren-
de Knappheit der Nahrungsmittel (czttizganzes zngrttgmf z'nazzdz'fa).^ 100 Jahre blieben
für die Erinnerung eine lange Zeit, wenn man das Geschehen tatsächlich über-
schauen wollte. Man konnte den Schwierigkeiten begegnen, indem man wichtige
Vorgänge nicht nur dokumentierte, sondern indem man dieses Material so ablegte,
dass man es im Bedarfsfall wiederfand.

Im Jahr 1375 konnte der Bischof von Lichfield auf eine Registerüberlieferung
zurückgreifen, die über 100 Jahre zurückreichte. Sein ältestes Register umfaßte
Einträge aus den Jahren 1258-95A Im Jahr 1376 tagte das Gute Partaazerzf in West-
minsterd" Die Ritter und die Vertreter der Grafschaften und Städte (fozügs tes cEz'oa-
igrs gf corziztttzugs) wählten Peter de la Mare zu ihrem Sprecher und begründeten
damit eine lange Tradition.^ Der Auftritt von Peter de la Mare als Vertreter der
ComzrzoMS im Parlament erinnert an die Auseinandersetzungen über Friedrich II.
auf dem Konzil von Lyon, wenn der Bericht über den Verlauf der Versammlung
festhält, dass Peter ein Buch mit Statuten vor sich hatte, aus dem er zitierte, um

36 Zur Vita Edwardi Secundi vgl. GRANSDEN, Historical Writing in England, Bd. 2, S. 31-37.
37 Vita Edwardi Secundi, ed. Denholm-Young/Childs, S. 69; zu den Hintergründen dieser

Hungersnot vgl. W. C. JORDAN, The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth
Century, 3. Aufl. Princeton 1998.

38 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 673: Eodem^ae tempore, cam James
z'agraeret taaMdzta, da at mattt ta semetz'psts coatatzesceates morereatar, et samma Jrameaft Eoado-
atis aooem uei ampttas fsottdts) oeaderefar.

39 Die Einträge in das Bischofsregister von Robert de Stretton (1360-1385) enthalten Verweise
auf Vorgänge in den Amtszeiten der Bischöfe Alexander von Stavensby (1224-40), Roger des
Weseham (1245-57) und Roger de Molend (1257-96): The Registers or Act Books of the Bis-
hops of Coventry and Lichfield (an Abstract), hg. von R. A. Wilson, in: William Salt Archae-
ological Society New Series 5,2 (1905), S. 128.

40 Vgl. dazu Select Documents, ed. Chrimes/Brwon, S. 93-111; vgl. allgemein: G. HOLMES, The
Good Parliament, Oxford 1975.

41 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 96: ... ea ^aet trete et coased par commaae asseat par
caase t?e te dit sire Petrs de ia Marctze Jatst sz ta'ea pariaaat et st sa^emeat retzersaaat tes maters et
parpose de ses compagatoaas et tes eajbarmaaat ptats aaaaat zp'ts mesmes.ae saooteat, prtereat a tay
tp'i oodrott preadre ta ctzarge par eax daooz'r ta sooeretate de proaaacter toar aotaates ea te graaat
partemeat aoaaat tes ditz setgaoars ... Et te dz'te sz're Petrs ... prtst cette ctzarge; vgl. dazu HOLMES,
The Good Paliament, S. 134—139; vgl. auch BROWN, The Governance of Late Medieval Eng-
land, S. 213-215, zur Genese des parlamentarischen Verfahrens, für die das Good Partz'aazeat
eine wichtige Rolle spielte, vgl. ebda, S. 207-215; zu Peter de la Mare vgl. auch: J. P. ROSKELL,
Sir Peter de la Mare, Speaker for the Commons in Parliament in 1376 and 1377, in: Notting-
ham Medieval Studies 2 (1958), S. 24-37; jetzt auch in: DERS., Parliament and Politics in Late
Medieval England, Bd. 2, London 1981, S. 1-14.
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seine Forderungen zu begründend Als zehn Jahre später König Richard II. (1377-
1399) den Zorn seiner Untertanen erregte, da suchte ihn eine Delegation des Par-
lamentes auf."3 Sie erinnerte Richard II. daran, dass Königen, die sich von ihrem
Volk entfremdeten, in der englischen Tradition der Verlust ihres Thrones drohet
Das war eine deutliche Erinnerung an die Absetzung von Richards Großvater
Edward II., der seinen Thron aus eben diesen Gründen im Jahr 1327 verloren hat-
tet Richards Untertanen argumentierten mit dieser historischen Erinnerung, aber
auch mit einem einschlägigen Rechtstext (Statut). Danach wurde die politische
Tradition, auf die sie sich beriefen, aus zwei Quellen gespeist: ex zutüzjuo sfahüo et
de ^dcfo zion /oztgg rUrottcü's UmponÜMs expertestes^ Es mag sein, dass 60 Jahre im
Fall der Absetzung (und Tötung) eines Königs schneller vorübergingen, als im
Falle einer Hungersnot, deren Umstände leichter in Vergessenheit gerieten, weil
sie nicht so selten war. Dennoch lag der Vorfall lange zurück, und auch Edward
III., der durch die Absetzung seines Vaters 1327 dem Thron ein entscheidendes
Stück näher gekommen war, war 1386 schon seit einigen Jahre tot - und er hatte
zuvor viele seiner Gefährten aus den Anfangsjahren überlebt.4? Eine „lebendige"
Erinnerung an die Absetzung Edwards II. war 1386 unwahrscheinlich geworden.
Es gab Hilfestellungen, wenn auch deren Charakter nicht ganz klar ist. Im Jahre
1334 setzte sich der Bischof von Hereford in einem Verteidigungsschreiben gegen
den Vorwurf zur Wehr, die Rebellion gegen König Edward unterstützt zu haben.
Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung über die Verantwortlichkeiten im Vorge-
hen gegen den König entstand eine Rechtfertigungsschrift, die die Vorwürfe gegen
Edward überliefertes Wenn auch der Verfasser des Textes umstritten ist, so lag der

42 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 99: Et le dz'f sire Poz'rs zzooz'f zzzze izber des esfzzfzzfes presf
szzr tzzy et ozzerzz te Euer et tzzysf testatate acaant fozzfz tes seigzzozzrs et commzzzzos z'ssznf zp'i ae pMrroz'f
ester dedz'st.

43 Vgl. zu den Krisen in Richards II. Herrschaft das folgende Kapitel. Zu der hier angesproche-
nen Episode vgl. die Chronik des Henry Knighton: Chronicon Henrici Knighton vel Cnit-
thone Monachi Leycestrensis, Bd. 2 (RS 92,2), hg. von J. R. Lurnby, London 1895, S. 219.

44 Ebda: ... sz' rex ex mzztz'gzzo cozzsz'iz'o ^aocaa^ae net zhepta cowtaazacta aaf cozzfempfzz sea proterna
notaatate siagaian se alienauent a popalo sao, aec notaen't per zara regzzi, et statate ac laadata'Ies
ordtaatzoas ctzm szzlzztzri cozzsz'iz'o doaa'aoram et procerzzm regai gzztzerzrari et regaiari, sed capitose in
sais insnnis coasitiis proprz'zzzzz notaatateza szzzzm sz'zzglzzrem proferne exercere, exfaac Iz'cz'fzzzzz esf eis
czzzzz cozazaaai asseasa et coaseasas popaii regai ipszzm regem de regaii soiio atzrogare, et
propia^aiorear ati^aeza de sfirpe regia toco ez'as z'a regai soiio snlziiznare.

45 Zur Absetzung Edwards II. vgl. das nächste Kapitel. Für eine erste Übersicht vgl. die Zu-
sammenstellung der wichtigsten Quellen in Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 179-
193; vgl. dazu auch FRYDE, The Tyrany and Fall of Edward II., besonders S. 195-206;
VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 153-162; vgl. zu dem Vorfall 1386 auch ebda,
S. 31.

46 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lurnby, S. 219; PRESTWICH, Plantagenet England,
S.216-220.

47 Vgl. zu den letzten Jahren Edwards HL: ORMROD, The Reign of Edward III, S. 27-39; vgl.
auch ebda, S. 219, Anm. 21: „The first obvious reference to Edward ITs deposition came in
the political crisis of 1386-7".

48 Simon Dunelmensis, Historiae Anglicanae Scriptores, Bd. 10, hg. von R. Twysden, London
1652, col. 2763-2768; der Text ist jetzt auch in einer Neuedition zugänglich: im Anhang von
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Text dennoch vor. Inwieweit er von der Opposition 1386 herangezogen wurde, ist
allerdings unklar. Klar ist dagegen ein anderer Befund, den wir zunächst festhal-
ten sollten: 1327 wurde anlässlich der Absetzung Edwards II. kein offizielles Ab-
setzungsdekret aufgesetzt.^ Peter de la Mare hätte daher in seinem Statutenbuch
keine Vorlage gefunden, mit der er eine Delegation zum König hätte ausstatten
können. Dies änderte sich bei der Absetzung Richards II. 1399, die nicht nur durch
die Geschichtsschreiber, sondern auch durch die Texte, die aus dem Parlament
seines Nachfolgers überliefert sind, erkennbarer tradiert istT° Der Wandel setzte
zwischen den beiden Absetzungen ein, also zwischen 1327 und 1399. Und darin,
dass bei der Absetzung Richards II. das Schicksal seines Großvaters, das nun über
70 Jahre zurücklag, noch immer eine Rolle spielte, erkennen wir den Wandel in der
Traditionsbildung. Über eine so lange Spanne hatte die politische Erinnerung als
mobilisierbarer Faktor im 13. Jahrhundert nicht getragen. Die Zeichen des Wandels
nahmen in den 1320er Jahren zu. Dabei geht es nicht um neue Phänomene, son-
dern es handelte sich um eine Verdichtung der bisherigen Ansätze. Der Gebrauch
geschriebener Texte im politischen Prozeß nahm zu. Es geht darum, die Phase
genauer zu fassen, in der die schriftliche Überlieferung den Zustand einer kriti-
schen Masse erreichte, mit der sie eine eigene Dynamik entfalten konnte.

Die Veränderung äußerte sich nicht in erster Linie in einer Zunahme der
schriftlichen Aufzeichnungen. Die hatten seit der Magna Carta 1215 einen erhebli-
chen Umfang erreicht, das steht außer Frage. Die Veränderung äußerte sich eher in

C. VALENTE, The Deposition and Abdication of Edward II, in: The English Historical Re-
view 113 (1998), S. 852-881 (Edition: S. 878-881); vgl. zu dem Bischof von Hereford, Adam
Orieton: R. M. HAYNES, The Church and Politics in Fourteenth-Century England. The Career
of Adam Orieton c. 1275-1345 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3rd Se-
ries 10), Cambridge u. a. 1978.

49 Vgl. dazu auch ORMROD, The Reign of Edward III, S. 46. VALENTE, The Deposititon and
Abdication, S. 871-875, versteht dagegen die sogenannte Forma deposiciom's Regz's Edward;
Arzgü'e post CoK^Mesfam Secand; (Druck in FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 233f.) als ein
offizielles Dokument („an official and quite biased record", VALENTE, The Deposititon and
Abdication, S. 872) . Dagegen muß allerdings der Berichtscharakter des Textes betont
werden, der zwar großen Wert darauf legt, dass der Beschluß zur Absetzung des Königs
einvernehmlich (MHam'müer) von allen Untertanen des Königs, dem Adel, der Geistlichkeit
und dem Volk herbeigeführt worden sei. Die Übereinstimmng der Untertanen bei der
Absetzung des Königs erscheint als das zentrale Thema des Textes. Die Absetzung geschah,
weil der König sich als ungeeignet erwiesen hatte (regis msM^'ciencia), ohne dass die Gründe
für dieses Urteil im Einzelnen dargelegt würden. Das unterscheidet den Text deutlich von
einem juristisch argumentierenden Absetzungsdekret, mit dem etwa Innozenz IV. die
Absetzung Friedrichs II. verfügt hatte. Für einen „offiziellen" Text erschiene die Forma
deposicz'om's vergleichsweise unbeholfen; vgl. zur Frage des Erlasses und Einsatzes von
Statuten 1327 und 1386 auch die sorgfältige Argumentation von D. CLEMENTI, Richard ITs
Ninth Question to the Judges, in: The English Historical Review 86 (1971), S. 96-113, die das
Potential dieser Fragestellung in einer längeren Perspektive zumindest andeutet.

50 Zum Geschehen vgl. das folgende Kapitel, zur Einführung vgl. VALENTE, The Theory and
Practise of Revolt, S. 171-207; vgl. die Zusammenstellung der relevanten Texte in Select Do-
cuments, ed. Chrimes/Brown, S. 179-193.
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der stärkeren Verwendung der einmal aufgezeichneten Texte, und das bedeutete
zunächst einmal, in ihrer Archivierung und in einer Form der Überlieferung, die
die einmal aufgeschrieben Texte für die Nachwelt überhaupt verfügbar machte. In
den zitierten Fällen des Bischofs von Lichfield und Peters de la Mare war es ja
darum gegangen, dass ältere Texte in einem Bischofsregister oder in einem soge-
nannten Shünfg&ook für den Gebrauch erschlossen wurden. Darin waren diese
Beispiele durchaus typisch.

Einen deutlichen Hinweis auf den Wandel in der Textüberlieferung gibt die
Archivgeschichte des Erzbistums Canterbury.^ Im späten 13. Jahrhundert hatte
John Peckham (1279-1292) den Bischofsstuhl innegehabt.^ Peckham war vom
Festland gekommen, wo er zuletzt an der Kurie gewirkt hatte, und er hatte in Can-
terbury vergleichsweise schlichte Archivverhältnisse vorgefunden. Der italienische
Notar Johann von Bologna, den er eigens mitgebracht hatte, fühlte sich fremd
angesichts solcher Umgangsformen mit Rechtsdokumenten, denen Männer seines
Schlages mit größerer Sorgfalt zu begegnen pflegten.^ Wie ein Wanderer, der sich
in der Dunkelheit mit seinem Stab vorwärts taste (citm Izzzczt/o udtü in fgitg&rz's atTt&tt-
/zzzzs) könne man sich fühlen, wenn man den Weg des Rechts suche.^ Peckham
legte Wert darauf, dass die Privilegien seiner Kirche sorgfältig verwahrt würden,
aber das bedeutete nicht, dass sie einfach auffindbar waren: H fitzte zu arUzzüz's
rzosfrz's rzmarz'/zzczerntts, sz'^orfg, ztf fzezte crgzfzztzzts, tzfz'tptH z'zmgztMztfztr ...^ Aus der Zeit
John Peckhams stammt das älteste Register der Erzbischöfe von Canterbury.^
Doch das führte noch nicht dazu, dass nun eine organisierte Archivüberlieferung
einsetzte. Tatsächlich bekommen wir erst im Jahr 1330 wieder einen Einblick in
den Bestand der erhaltenen Rechtsdokumente, die man in Canterbury aufbewahr-
te. Aus diesem Jahr ist ein Verzeichnis mit 310 Einträgen erhalten, das eine Aufstel-
lung von Urkundentiteln liefert, die zu diesem Zeitpunkt in 32 Gefäßen (uasa)
aufbewahrt wurden.^ Allerdings ist die Systematik der Aufstellung nicht ohne

51 Vgl. dazu etwa; I. J. CHURCHILL, Table of Canterbury Archbishopric Charters (Camden Third
Series 41,3), London 1929; vgl. zur Entwicklung der bischöflichen Kanzleien in England bis in
das 13. Jahrhundert auch C. R. CHENEY, English Bishops' Chanceries 1100-1250 (Publications
of the Faculty of Arts of the University of Manchester 3), Manchester 1950.

52 D. L. DOUIE, Achbishop Pecham, Oxford 1952; vgl. auch KAUFHOLD, Die gelehrten Erzbischö-
fe, S. 50-54, S. 59f.

53 Vgl. die Klage Johanns von Bologna in der Sazzzzaa zzotarz'e in: Briefsteller und Formelbücher
des elften bis vierzehnten Jahrhunderts, 2 Bde. (Quellen und Erörterungen zur bayerischen
und deutschen Geschichte 9), hg. von L. von Rockinger, München 1863-64, hier Bd. 2, S. 603f:
Cn?7i zgifztr sodeznpwz's nesfra CMn'zz et regnaztz Aztgfz'e z^aasz fofaza personz's czzrezzf t?zze secMzzdMzrz ^br-
zzzaztz romarze cztrze uef ydozzeaztz afz'azrz ^HafeztzcMzrz^Me rzofz'cz'am izabeaztt eorzzrzz t?zte ad arfezzz perfz'nenf
rzofarz'e, sed per Morzitzdlos cferz'cos acta caztsarnztz, processtis zzidzczzinz, dz^znz'fz'ones fz'fzMzzz, et afz'am
tazu z'z! zadzezo z^Maztz extra z'rzfer /zozzzz'rzes eztzergenez'a conscrz&azzfnr...

54 Ebda, in etwas freier, aber durchaus treffender Wiedergabe.
55 Registrum Epistolarum Fratris Johannis Peckham, Archiepiscopi Cantuariensis, Bd. 1 (Rolls

Series 77), hg. von C. T. Martin, London 1882-1885, S. 172; vgl. auch CHENEY, English Bi-
shops' Chanceries, S. 134f.; CHURCHILL, Table of Canterbury, VII.

56 Vgl. CHENEY, English Bishops' Chanceries, S. 147.
57 Vgl. CHURCHILL, Table of Canterbury, V.
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weiteres ersichtlich, eine chronologische Ordnung gibt es nichts Wer in diesen
Gefäßen nach einem einschlägigen Privileg suchte, ließ sich mitunter eher von der
Hoffnung (ttf herze credzzzzzzs) als von dem Verzeichnis leiten. Das bedeutete indes,
dass ein solches Archiv in seiner „Einsatzfähigkeit" noch immer stark von der
Person abhing, die es betreute. Der Erzbischof von Canterbury hatte in der frühen
Geschichte der königlichen Kanzlei eine bedeutende Rolle gespielt, die Amtszeit
von Hubert Walter (Erzbischof von Canterbury 1193-1205) hatte einen wegwei-
senden Charakter gehabt. Die Erzbischöfe von Canterbury verfügten über ein
hohes Maß an administrativer Erfahrung, und sie hatten diese Erfahrung immer
wieder in enger Abstimmung mit dem englischen König - manchmal auch in
Konkurrenz zu ihm - weiterentwickelt. Es ist daher nicht sehr überraschend, dass
wir eine vergleichbare Entwicklung wie am Hofe des Erzbischofs um 1330 einige
Jahre zuvor am Hofe des englischen Königs beobachten können.

Am 7. August 1320 erging die königliche Order an das Personal des Schatz-
amtes (Exchequer), die roiis, Bücher und andere Mittel der Überlieferung so zu
ordnen, dass sie für den Gebrauch erschlossen würden - whz'ch, the hz'rzg ttrz-
dersiorzds, cm not so weil dz'sposed oftts z's rzeeded^or hz'rrt and the corrzrrzorz toeai.^ Dies
erschien zunächst keine so große Aufgabe zu sein, denn sie sollte bis zu
St. Michael (29. September) erledigt sein/" Schließlich wurde daraus eine etwas
längere Bestandsaufnahme, die im Dezember 1322 darin gipfelte, dass ein Register
der Bestände, mit Ausnahme der Kanzleibestände, angelegt wurde/* William
Stapledon, der mit der Aufgabe betraut wurde, war zuvor Bischof von Exeter ge-
wesen.^ Nicht alles war neu, und doch änderte sich der Zugriff, schon T. F. Tout
sah in der Zeit Edwards II. eine entscheidende Phase in der englischen „Verwal-
tungsgeschichte" . ^

Als das erste Parlament nach dem Tode Edwards II. 1327 zusammentrat, prä-
sentierten die Ritter und die Vertreter der Grafschaften und Städte (die horze Genf
& io Corzzzzzzzrze) einen umfangreichen Forderungskatalog. Der König sollte zu den
verschiedenen Punkten gemeinsam mit seinem Rat Versicherungen abgeben.^
Ausdrücklich verlangte die Petition, dass der König und seine Berater ihre Zusi-
cherungen schriftlich geben sollten (zrtz's ezz escrz'f)/^ Das war im Grunde das klassi-

58 Es ist auch nicht immer klar, wie viele Urkunden sich hinter einem „Betreff" verbergen, vgl.
etwa ebda, S. 18: Littere tangentes eieccionezn nzagistri Thomas & CauhlMpo in EpiscopMm Here/br-
densezn.

59 Calendar of the Close Rolls: Edward II, Bd. 3: 1318-1323, London 1895, S. 258.
60 Ebda.
61 Ebda, S. 688f: On 3rd Deceznber 3322, after Stapieton s reappoz'ntznent, thegenerai caiendaring of the

administrative achives, apart ffonz tbose of tbe Chancery, was nnderiahen.
62 Vgl. etwa PRESTWICH, Plantagenet England, S. 59.
63 Vgl. dazu die verschiedenen Kapitel in TOUT, The Place of the Reign of Edward II; vgl. auch

VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 160.
64 Rotuli Parliamentorum, Bd. 2, London 1767-1777, S. 7-11.
65 Ebda, S. 10 (38): Prie ia Coznznne a nostre Sez'gnnr ie Roi & a son Cnnsaii, z?e tous ies pointz avant-

ditz, ensenzbieznent oue antre point ie <?es nostre nostre Seigneur ie Roi & snn Cnnsaii pnr prof't de ia
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sehe Verfahren, das man schon im Umgang mit der Magna Carta im 13. Jahrhun-
dert verlangt hatte: besiegelte Abschriften sollten in allen Grafschaften durch die
Sheriffs bekannt gemacht werden. Wir haben bei der Untersuchung dieses Verfah-
rens im 13. Jahrhundert seine Anfälligkeit festgestellt. Und wir haben auch festge-
stellt, dass diese Form der Verbreitung von Rechtsgarantien insbesondere von der
sogenannten Gentry favorisiert wurde. Diese soziale Zuschreibung der Schrifttra-
dition wiederholte sich ebenfalls in dem Vorgang 1327. Dennoch geschah hier
mehr als nur die Fortsetzung einer Tradition nachlässig umgesetzter Absichtser-
klärungen, die schon über 100 Jahre alt war. Die Verhandlungen dieser Fragen im
Parlament eröffneten eine neue Bühne, und als man einige Jahre später begann,
diese Petitionen und Antworten und die Beschlüsse regelmäßig aufzuzeichnen,
erschloß sich auch ein neues Medium der Überlieferung. Die Forderungen von
1327 und die Antworten des Königs und seiner Berater sind nicht nach den besie-
gelten Urkunden zitiert, sondern nach den RofMÜ Die Parla-
mentsversammlungen wurden zum entscheidenden Geschehen.

1322 hatte Edward II. im sogenannten Stahlt P07i Tork festhalten lassen, dass
über die Angelegenheiten der Krone, des Königreichs und seiner Untertanen im
Parlament verhandelt werden müsseV 1341 bekräftigte Edward III. in einem
Statut, dass alle Verstöße gegen die Magna Carta oder gegen die Rechtstraditionen
des Landes im Parlament anzuzeigen seien. Das Parlament wurde zum Kontroll-
forum für die Magna Carta.^ Damit übernahm das Parlament allmählich die Funk-
tion, für die die Magna Carta von 1215 in Artikel 61 den Kontrollausschuß vor-
gesehen hatte. Allerdings waren die Kompetenzen anders geregelt. Das Parlament
wurde vom König einberufen, und es war von ihm abhängig.^ Tatsächlich gibt es
für die Verhandlungen des Parlaments im 14. Jahrhundert auch noch keine klare

Coroae & da Rozalzae vodraaf graafer & accepfer ... aus ea eserz'f; lezyaet eserz'f soz'f easz'te & saa
Graaaf Sele & d'aers as Ctzz'aaters des Caaies seaerafraeaf, par dzescaa Caafe aa Vz'scaafes ... ?a par
Ja Prodazaafz'oaa/ere par fafes lar Baydes ...

66 „From 1339 a parliament roll was made up as a matter of routine ..." (G. L. HARRISS, The
Formation of Parliament, 1272-1377, in: The English Parliament in the Middle Ages, hg. von
Davies/Denton, S. 29-60, Zitat S. 40). Vgl. die Reihe der Rotuli Parliamentorum für das
14. Jahrhundert: Rotuli Parliamentorum, Bd. 1-3 (Edward 1. - Richard II.).

67 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 31f., S. 31: wes les dzoses <?e serroaai a efa&d'r par lesfaf
de aosfre sezgaar fe roz et de ses dezrs, et par fesfaf da rozatzae et da peopfe, sozeaf freies, accordees,
esfatdzes, ew partezaeafez par aosfre sezgaar fe roz ef par fasseaf des prefafz, coaafes, et baroaas, ef fa
cozazaaaaffe da rozafzae, aaxzaf cozae ad esfe acasfazae cea eaarere; zum Statut von York vgl. auch:
J. R. STRAYER, The Community of the Realm and the Statute of York, in: DERS., Medieval
Statecraft and the Perspectives of History, Princeton 1971, S. 266-290.

68 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 64-66, S. 64: Ef sz rz'eaz desore soz'f /ad coaafre fa
Grazzd Cfzarfre ef fa Cfzarier de a Eoresf soz'f desdare ea proscfzez'a parfeazeaf, ef par fes pz'ers de fa fere
daeazeafz redressez. Ef sz aal, de <?ef cozrdicioa soff, rzeaz/ace af eacoarzfre, esfozse af Jagezaeaf de
des pz'eres ea proscfzez'a parfezaeaf, ef z'ssz'af de parfezaeaf ea parfezaeaf...; S. 65: Ef si aaf fes/äce, zaz-
azsfre fe roz oa aafre persoae, de qaefe coadzcz'oa z^zf soff, ozz azezzf coaafre aal pozaf de fa Grazzd Cfzar-
fre, aafres esfafaz, a fez's de fa ferre, respoz'gae ea parfeazeaf...

69 Vgl. etwa die klaren Darstellungen des Parlamentes im späten Mittelalter bei BROWN, The
Governance, S. 156-237; B. WlLKiNSON, The Later Middle Ages in England 1216-1485, 2.
Aufl. London 1978, S. 372-383; vgl. dazu auch SAYLES, The Kings's Parliament of England.
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Geschäftsordnung oder gar ein geregeltes Verfahren für die Gesetzgebung/" Es
gibt allerdings einen Text, der um 1320 herum entstand und der die Modalitäten
einer Parlamentsversammlung von der Einberufung bis zur Auflösung und der
Anlage der Rotuli Parliamentorum idealtypisch beschreibt: den Motfus Tenendi Par-
üaTTZgnfamV Der Text scheint eine fast ausschließliche Verbreitung in juristischen
Textsammlungen gefunden zu haben, und er stellt wichtige Verfahrensregeln, die
im Good Parüamgnf von 1376 erkennbar wurden, wie die Initiative der Commons
unter der Leitung ihres Sprechers bei den Beratungen, nicht vor. Aber er ist ein
erstes klares Textzeugnis für das Interesse an den Vorgängen im Parlament.^

Im Prozeß der allmählichen Formierung des Parlaments als einer Institution
war damit eine Zwischenposition erreicht. Es gab noch keine verbindlichen Nor-
men für den Ablauf eines Entscheidungsverfahrens. Tatsächlich war es durchaus
möglich, dass der König ein Statut wieder aufhob, das im Parlament verabschiedet
worden war. So geschah es mit dem zitierten Statut von 1341, das Edward III. 1343
widerrief, weil es dem Recht des Landes entgegenstehe/" Allerdings berief er sich
bei diesem Widerruf darauf, dass das Parlament keinen ordentlichen Beschluß
gefaßt habe (ovm dz'cfMm parü'omenfMm aü'as/bz'ssU sing gxpgdiciong aü'tpza in disconü'a
dissoininm). Noch wurde um die Verbindlichkeit und um die Legitimation einzel-
ner Parlamentsbeschlüsse gerungen. Aber die Zunahme der beschreibenden Über-
lieferung lässt doch klar erkennen, dass das Parlament nun zum Schauplatz dieser
Konflikte wurde. Die Konfliktkonstellation von 1340/41 hatte im Grunde einen
klassischen Zuschnitt - der König verlangte von seinen Untertanen mehr Geld für
die Militäroperationen auf dem Festland, als diese zu geben in der Lage waren.^
Ein halbes Jahrhundert zuvor, unter dem Großvater Edwards III. - unter Ed-
ward I. -, hatten diese Spannungen zur erneuten Ausstellung und Ergänzung der
Magna Carta geführt.^

1340 stellten die Ritter und die Vertreter der Grafschaften keine solche Forde-
rung mehr. „The Age of the Charters had finally passed."^ Solche Forderungen
wurden fortan im Parlament vorgetragen. Es war diese Fokussierung politischer
Konflikte, die eine Neuerung darstellte. Zwar blieb die Entscheidungsfindung im

70 Vgl. BROWN, The Governance, S. 218-224; WtLKINSON, The Later Middle Ages, S. 378-383.
71 Der Charakter Modas Tencnd; ParüamenfMm ist nicht ganz klar. Der Text existiert in zwei

Rezensionen, die in juristischen Codices überliefert sind; Eine Edition der verschiedenen Va-
rianten mit einer ausführlichen Einleitung zur Textproblematik liegt vor in: Parliamanentary
Texts of the Later Middle Ages, hg. von N. Pronay/ J. Taylor, Oxford 1980. Interessant ist,
dass der Text für die Einberufung eines Parlamentes eine 40-Tage Frist vorsieht, die bereits in
der Magna Carta und den Provisionen von Oxford als Einberufungsfrist für bedeutende Ver-
sammlungen mit dem König vorgesehen war (ebda, S. 67 und S. 103).

72 Vgl. zur Überlieferung im juristischen Schriftgut: ebda, S. 13-22.
73 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 66f.
74 Vgl. zu dieser Krise 1340/41 das folgende Kapitel und die Rotuli Parliamentorum, Bd. 2,

S.112-134.
75 Chartes des Libertes Anglaises, ed. Bemont, S. 90-98 und S. 99-108 (Arh'caP saper carfas).
76 HARRfSS, King, Parliament and Public Finance, S. 261.
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Parlament weiterhin umstritten, aber der König konnte es sich nicht mehr leisten,
das Parlament zu übergehend?

Im Parlament konnte der König gemeinsam mit den Vertretern der Cotrztmuiz-
fas regm nicht nur über strittige Auslegungen der Magna Carta verhandeln, son-
dern er konnte auch neue Gesetze erlassen. Wir haben oben auf die Erweiterung
des Krönungseides anlässlich der Inthronisation Edwards II. hingewiesen, der die
CommanzYas ragnz in die künftige Rechtsfindung einbandA Insofern spiegelte die
Veränderung des Eides die Entwicklung der Kräfteverhältnisse zwischen König
und Untertanen. Dies ist die politische Interpretation der Texterweiterung. Aber
die Ergänzung hat eventuell noch eine andere Dimension, indem sie, vergleichbar
dem Prolog zum Tz'ker Sexfas von Papst Bonifaz VIII., den Aspekt herrschaftlicher
Gesetzgebung, also den aktiven Prozeß im positiven Recht, stärker hervorhob, als
dies die Tradition getan hatte.In England standen die Sfafzhgs im Zentrum könig-
licher und zunehmend parlamentarischer Gesetzgebung. Wobei ihr Zustande-
kommen, wie bereits ausgeführt, nicht eindeutig geregelt war.

Die Überlieferung solcher Statuten ist ein Spiegel dieses Prozesses. Seit 1299
begann man in der königlichen Kanzlei, neue Statuten in RoBs zu verzeichnen
(Enrollment)A Allerdings waren diese Aufzeichnungen noch lange Zeit unvoll-
ständig und unsystematisch.^ Sie dienten der Information und hatten noch keinen
Rechtscharakter. Entsprechend waren Sammlungen der Statuten, sogenannte SH-
ftzUkooks, unter den denjenigen verbreitet, die aufgrund ihrer Tätigkeit bei Hofe
oder bei Gericht solche Texte nutzten.^ Es war ein solches ShzüRg Book, das Peter
de la Mare 1376 im Parlament benutzte, als er als Sprecher der Ritter und der Ver-
treter der Grafschaften auftrat. Wobei wir zunächst festhalten müssen, dass diese
Sammlungen einen privaten Charakter hatten. Ein SfaizAo Book war kein TzTor X
oder Tz'kor Sexfas, aber diese Sammlungen trugen entschieden dazu bei, die Statu-
ten in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Geradezu modellhaft erscheint dieser Vor-

77 Vgl. dazu auch WlLKINSON, The Later Middle Ages, S. 379; vgl. dazu auch die folgenden
Kapitel.

78 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 4L
79 Vgl. den Prolog zum Liber Sextus: AmpiechmMr ^Mz'ppe uoiMzifan'os pro ipsorMm tpzzefe ia&ores, of

nocfos ^MazUo^MC trans;'?HMS znsomuos, Mt scazzdafa remoueazrzMS alz z'psfs, et, (?Has Mzwana wafara, rzo-
uas scmper 4eproperaws etlereRzrmas, Lies ^aofidio znooznro conafzzr, wanc arhapzorMW deciarahone,
nMHC uero wouorMm odih'one ianam, proai aoR's esf possz'Me, repn'mazziHS (Corpus Iuris Canonici,
Bd. 2, ed. Friedberg, S. 934); vgl. zur Entwicklung des positiven Rechts um 1300 auch
S. GACNER, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Uppsala 1960.

80 Vgl. dazu etwa RlCHARDSON/SAYLES, The Early Statutes; BROWN, Governance, S. 219-224;
PLUCKNETT, Legislation of Edward I; DERS., Statutes and their Interpretation in the first Half
of the Fourteenth Century (Cambridge Studies in English Legal History), Cambridge 1922.

81 Vgl. dazu RlCHARDSON/SAYLES, The Early Statutes.
82 Vgl. ebda, S. 213: 'The roll does not for a good many years provide a collection of Statutes in

any sense complete or peculiarily authoritative."; PLUCKNETT, Statutes and their Interpreta-
tion in the first Half of the Fourteenth Century, S. 11.

83 Vgl. zu den Statute Books etwa D. C. Skemer, Reading the Law; vgl. auch die Aufsätze in
Ch. R. CHENEY, The English Church and ist Laws 12th -14th Centuries (Variorum collected
Studies Series 160), London 1980; DERS, Medieval Texts and Studies, Oxford 1973.
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gang in der Art und Weise, in der der Autor der Vita Edward! Secandz die Wirkung
der New Ordz'nances darsteilt. Er schildert die Umstände ihrer Entstehung und ihrer
Verbreitung unter dem königlichen Siegel in alle Grafschaften, wo sie verlesen
wurden.34 Dies war im Grunde die Umsetzung des idealtypischen Publikations-
verfahrens, das im Falle der Magna Carta vorgesehen war, aber nur sehr begrenzt
umgesetzt wurde. Nun erscheint die Publikation nicht als Absicht sondern als ein
Vorgang, der eine arbeitsfähige Grundlage hatte. Denn die New OrdzAances fanden
nun Eingang in die Sfafzüg BooEs, wo sie von denjenigen eingesehen und nachge-
lesen werden konnten, die sich für den Text interessierten. Unter dem Hinweis auf
diese Möglichkeit verzichtete der Autor der Vz'fa auf die Wiedergabe des Wortlau-
tes.^ Damit erreichte die Traditionsbildung ein neues Stadium. Die oben gestellte
Frage nach dem Erreichen einer „kritischen Masse" in der Textüberlieferung kann
nicht quantitativ beantwortet werden, insofern ist der Vergleich nur begrenzt be-
lastbar. Aber sie kann qualitativ beantwortet werden. Wenn in der öffentlichen
Erörterung bedeutender politischer Fragen mit guten Gründen davon ausgegan-
gen werden konnte, dass die in Rede stehen Texte demjenigen zugänglich waren,
der sich darum bemühte (scf sz z?az's gas sz'Ez dz'xenY z'gnofas, z'nfgr afz'a sfafzAa rgpgrz'gf
znsgrfas), dann eröffnete sich der schriftlichen Traditonsübermittlung eine neue
Wirkungsmöglichkeit.

Der historische Prozeß, der zunächst in einem (einzelnen) juristischen, präzise
beschreibenden, aber noch nicht normierenden Text erkennbar wird, dessen Re-
geln dann durch eine dichtere Überlieferung allmählich als praktizierte Tradition
hervortraten, bevor sie schließlich nach vielfältigen Konflikten in einer institutio-
neilen Festschreibung verbindlich wurden (ein Abschluß, der in diesem englischen
Fall außerhalb unseres Untersuchungshorizontes liegt), hat eine erkennbare Paral-
lele in der Formierung des deutschen Königswahlverfahrens. Dort erhalten wir
eine erste präzise Schilderung im SacEsgnspz'gggf (um 1230), dann tritt uns das weit-
gehend ausgebildete Verfahren bei der Wahl und Erhebung Rudolfs von Habsburg
in der Praxis entgegen (1273) und wurde schließlich, nach klärenden Kämpfen, in
der GoMengrz BztEg 1356 zu einer zentralen Institution des Reichest? Dabei konnte

84 Vita Edwardi Secundi, ed. Denholm-Young/Childs, S. 32-34.
85 Vita Edwardi Secundi, ed. Denholm-Young/Childs, S. 32 und S. 34: Qaas Ez'c ;'deo znierserere

MoU;', serz'ezn Eazas raafen'g rescznderem uü^dsEdzam legenfdzMS aperem; sei s: z?M;'s eas sdd dz'xe-
n't z'gnodzs, znfer aä'a sfafafa sao loco repen'ef z'nserfas.

86 Ebda; vgl. zur Wirkung der Publikation der New OrdzMances in den Grafschaften: MADDI-
COTT, Thomas of Lancaster, S. 328f: („Ordinary men and women were aware of the rights
which the Ordinances had given them").

87 Vgl. zu dem Verhältnis vom ersten Beleg eines Textes bis zu seiner breiteren und gesicherten
Überlieferung auch den wichtigen Hinweis der Herausgeber auf die Überlieferungs-
geschichte des Modas Tewead; Parh'ameafHm: „The fact that the earliest surviving manuscripts
of the Modas derive from a period some fifty years after the generally accepted date of
composition ... From the point of view of legal manuscripts, however, there is nothing
exceptional about the relatively long interval in time between the date of composition of the
work and the date earliest surviving manuscripts" (Parliamentary Texts of the Later Middle
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sich das Verfahren von seiner ersten Beschreibung bis zu seiner verbindlichen
schriftlichen Normierung durchaus noch in einzelnen Punkten ändern. Das ge-
schah in England und das geschah auch im Falle der deutschen Königswahl. Die-
ser Königswahltradition wenden wir uns nun zu. Ein Hinweis ist zuvor noch
wichtig.

Bei der Formierung des englischen Entscheidungsverfahrens handelte es sich
nicht einfach um einen linearen Entwicklungsvorgang, der die gesamte Gesell-
schaft erfaßte. Die Fokussierung der politischen Auseinandersetzung im Parlament
war die Folge des gewachsenen Anteils der Gentry an den Verhandlungen im
Parlament. Ritter, Vertreter der Grafschaften und der Städte drängten in diesem
Prozeß zu einer schriftlichen Form. Sie hatten in den Parlamentsversammlungen
des 13. Jahrhunderts noch keine bedeutende Rolle gespielt, doch veränderte sich
das im 14. Jahrhundert so weit, dass die commons schließlich im Parlament ein
formales Absetzungsverfahren gegen die Berater des Königs anstrengen konnten.
Auf dieses erste Impeachment-Verfahren im Parlament von 1376 kommen wir noch
zu sprechen.^ Es kam in demselben Parlament zum Austrag, in dem Peter de la
Mare mit den Statuten argumentierte, und es war dieser Peter de la Mare, der das
Verfahren gegen die Berater des Königs energisch betrieb.^

Die schriftliche Traditionsbildung, die sich auf diese Weise vollzog, war ein
Prozeß, der in besonderer Weise von der Gentry den Commons im Parlament, be-
fördert wurde. In der Berufung auf schriftliche Rechtzusagen gegenüber dem ho-
hen Adel lag damit auch eine soziale Spannung, und die Rechtsverbriefungen
konnten helfen, einen geringeren ständischen Rang im Streitfall auszugleichen.
Allerdings dürfen wir daraus nicht auf eine generelle emanzipatorische Qualität
der schriftlichen Tradition schließen. In der sogenannten Peasant's Revolt, der
Erhebung englischer Bauern gegen ihre Grundherren im Jahre 1381, begannen die
Unruhen damit, dass die Aufständischen die Traditionsbücher der Grundherren in
ihre Gewalt brachten und sie verbrannten - in der Hoffnung, damit aus der Ab-
hängigkeit befreit zu sein (sfaZMcrtmZ omncs CMn'o?mm rofttZos cf mMm'monfa ocfcro dtzrc
/Zttmmis, tü, oZzsoZcfa müz'tpmrMm rcrzrm memoria, naZZam Jas omrzmo z'psoram domz'ai z'a
cos z'a posZeram ocadicarc oaZereaf; /aefaazpae esf iia)P° In diesem Fall erschien den

Ages, hg. von N. Pronay/J. Taylor, Oxford 1980, S. 29). Vgl. dazu etwa die oben behandelte
Überlieferung des Mainzer ReicZ:sZand/fiedeas.

88 Vgl. dazu zunächst Rotuli Parliamentorum, Bd. 2, S. 321-330; HOLMES, The Good Parliament,
S. 108-134; T. F. T. PLUCKNETT, The Origin of Impeachment, in: Transactions of the Royal
Historical Society, 4th Ser. 24 (1942), S. 47-71; DERS., The Impeachment of 1376, in: Trans-
actions of the Royal Historical Society, 5th Ser. 1 (1951), S. 153-164.

89 Ebda; vgl. auch HOLMES, The Good Parliament, S. 134-139.
90 Thomae Walsingham Quondam Monachi S. Albani, Historia Anglicana, Bd. 1: 1272-1381

(RS 28,1), hg. von H. Th. Riley, London 1863, S. 455. Die Chronik von Thomas Walsingham
bietet eine ausführliche Schilderung der Peasant Revolt (ebda, S. 453-484); vgl. zur Peasant
Revolt auch: A. DÜNN, The Peasant's Revolt: England s Failed Revolution of 1381, Stroud
2004; R. WEBBER, The Peasant's Revolt. The Uprising in Kent, Essex, East Anglia and London
during the Reign of Richard II, Lavenham 1980; R. HtLTON, Bond Men Made Free. Medieval
Peasant Movements and the English Rising of 1381, New York 1973.
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Bauern die schriftliche Tradition als Instrument der Herrschaft. Ihre eigenen Ver-
suche, sich die beanspruchten Rechte in Form einer Charter garantieren zu lassen,
zeigten die Unsicherheit im Umgang mit dieser schriftlichen Form. Es war eine
Unsicherheit, die darin zum Ausdruck kam, dass die Aufständischen nun die Aus-
stellung von Urkunden in ihrem Sinne erzwangen, und nach dem Erhalt dieser
Texte davon ausgingen, dass ihr Status dadurch gesichert seiP*

Die politische Konstellation im Deutschland des 14. Jahrhunderts war eine
ganz andere als die in England.^ Eine regelmäßige beratende Zusammenkunft des
Königs mit seinen Untertanen unterschiedlicher Stände wie im englischen Parla-
ment entstand noch lange nicht. Die entscheidende Bühne im Deutschland des
14. Jahrhunderts war der Kreis der Kurfürsten. Und doch war auch in Deutschland
eine Entwicklung zu beobachten, die mit der Fokussierung der politischen Fragen
in England auf das Parlament eine grundsätzliche Parallele aufwies. Auch in
Deutschland verschob sich das Grundmuster der Auseinandersetzungen in ent-
scheidender Weise. Erstmals entstand überhaupt eine Debatte, indem die Kontra-
henten aufeinander antworteten, Vorschläge der Gegenseite aufgriffen und ver-
warfen. Das war in dieser Form neu. In den Konflikten um die Doppelwahlen von
1198 und 1257 hatten die rivalisierenden Parteien ihre Positionen an der Kurie
vorgetragen, und dort wurden die Argumente gegeneinander abgewogen -
durchaus im eigenen Interesse. Oder die weiträumige Konstellation der beteiligten
politischen Kräfte verhinderte eine Auseinandersetzung in Deutschland (wie im
Falle der Doppelwahl 1257). Dies änderte sich im 14. Jahrhundert.

91 Der Chronist Thomas Walsingham, der dem Kloster S. Albans angehörte, das als großer
Landbesitzer zum Ziel des bäuerlichen Zorns wurde (vgl. zu Thomas Walsingham in S. Al-
bans: GRANSDEN, Historical Writing in England, Bd. 2, S. 118-156), geht ausführlicher auf die
Phase des Aufstandes ein, in der die Bauern die Ausstellung von Rechtsbriefen erzwangen
Historia Anglicana, Bd. 1, ed. Riley, S. 482-484. Et En omues uenernnt faha pehfun, chah
ykeranf pgr uiEanos Sanch Aibrnii, in grauem Abbahs et ConuerüMS, et Monastern deirimenfMm; mim
mox, acceph's cEarh's praedich's, rasfici aesfimabanf se sapra iineam regiam generosos, et ^aiefos ab
omni serui'ho et consaetis operibas impendendis; ande naiiam omnino opns, nniias consaefadines,
posfremo nec reddifas ^aidem, Jacere uei reddere decreueranf. Angesichts von Thomas' Position als
Grundbesitzer war dies keine neutrale Beobachtung, sondern ähnelt der Reaktion, die Groß-
grundbesitzer auch zu anderen Zeiten auf die Freiheitsforderungen ihrer Bauern gezeigt ha-
ben. Aber auch nach der Berücksichtigung des starken Vorurteils bleibt der Eindruck, dass
die aufständischen Bauern dem Wortlaut der Texte eine fast magische Kraft zumaßen. Diese
Einschätzung war wohl auch eine Folge der Erfahrungen, die sie mit den Aufzeichnungen
gemacht hatten, die ihren unfreien Status und ihre Dienste festschrieben.

92 Vgl. zum Reich im 14. Jahrhundert zuletzt die Beiträge in: Heiliges Römisches Reich Deut-
scher Nation 962 bis 1806. Von Otto dem Großen bis zum Ausgang des Mittelalters, Bd. 2:
Essays, hg. von M. Puhle/C.-P. Hasse, Dresden 2006 (v. a. die Beiträge in den Kap. V-VI); vgl.
zur politischen Struktur des Reiches im 14. Jahrhundert besonders MORAW, Von offener Ver-
fassung zu gestalteter Verdichtung; DERS, Über Entwicklungsunterschiede und Entwick-
lungsausgleich, S. 563-622; vgl. auch die verschiedenen Aufsätze in: Über König und Reich.
Aufsätze zur Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, hg. von P. Moraw/R. C. Schwin-
ges, Sigmaringen 1995; vgl. auch K.-F. KRIEGER, König, Reich und Reichsreform im späten
Mittelalter (Enzyklopädie deutscher Geschichte 14), 2. Aufl. München 2005; zur Ereignis-
geschichte vgl. auch H. THOMAS, Deutsche Geschichte im Spätmittelalter 1250-1400, Stutt-
gart u.a. 1983.
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Die politische Konstellation wurde im Reich (allerdings vor allem nördlich der
Alpen) durch die Rivalitäten dreier Familien um die Krone und um ihre Stellung
zur Krone geprägt.^ Diese Konkurrenz äußerte sich auf der institutioneilen Ebene
in Spannungen unter den Königswählern, deren Kreis noch keinen definitiven
Abschluß gefunden hatte und der als Institution nun unter einen doppelten Druck
geriet. Einmal musste seine Zusammensetzung angesichts konkurrierender An-
sprüche verbindlich geregelt werden, nachdem die Mehrheitsentscheidung &/äcfo
zur Norm geworden war, und zum anderen musste sein Verhältnis zur Kurie ge-
klärt werden, deren Anspruch auf die Kaiserkrönung schließlich dazu führte, dass
der Papst nun auch ein Approbationsrecht für das Wahlverfahren der Kurfürsten
beanspruchte.^ Es ist kaum überraschend, dass sich die beiden Fragen in der poli-
tischen Praxis überlagerten, da die Kontrahenten in Deutschland unterschiedliche
Haltungen zu den kurialen Ansprüchen einnahmen, je nachdem, wie dringlich die
Notwendigkeit einer päpstlichen Unterstützung für die eigenen Ansprüche gese-
hen wurde. Das war ja bereits in der Doppelwahl von 1198 zu beobachten gewe-
sen. In diesem Kräftefeld entwickelte sich die politische Diskussion um das vor-
rangige Thema der deutschen Königs wähl. Obwohl es also keinen festen Rahmen
für die Auseinandersetzungen um diese wichtigen Verfassungsfragen gab - das
Fehlen eines „Hofes" als eines räumlich abgegrenzten Milieus, das auch unabhän-
gig vom Inhaber der Krone einen gleichsam natürlichen Rahmen (inklusive eines
entsprechenden Archives wie in England, Frankreich und an der Kurie) bot, tat ein
übriges verlagerte sich die Auseinandersetzung nach Deutschland. Diese Ent-
wicklung, die wir nun in den Blick nehmen, korrespondierte durchaus mit der
Entwicklung des politischen Erfahrungshorizontes: zum einen wurden im
14. Jahrhundert ernsthafte Bewerbungen um die römisch-deutsche Königskrone
von Kandidaten aus anderen europäischen Königreichen selten, und zum andern
wurden die begrenzten Möglichkeiten einer wirksamen Italienpolitik der römisch-
deutschen Könige offenkundig.^ Der Erfahrungshorizont wurde also enger und

93 Vgl. dazu das folgende Kapitel und die Literatur in der vorangegangenen Fußnote.
94 Zum päpstlichen Anspruch auf das Approbationsrecht vgl. vor allem D. UNVERHAU, Appro-

batio, reprobatio. Studien zum päpstlichen Mitspracherecht bei Kaiserkrönung und Königs-
wahl vom Investiturstreit bis zum ersten Prozeß Johanns XXII. gegen Ludwig IV. (Histori-
sche Studien 424), Berlin 1973.

95 Vgl. zu den politischen Entwicklungen das folgende Kapitel; vgl. zu einer ersten Übersicht
über das Geschehen (nicht für die Beurteilung des Geschehens: M. R. ßRABÄNDER, Die
Einflußnahme auswärtiger Mächte auf die deutsche Königswahlpolitik vom Interregnum bis
zur Erhebung Karls IV. (Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfs-
wissenschaften 590), Frankfurt am Main 1994; zur Italienpolitik der römisch-deutschen Kö-
nige und Kaiser im 14. Jahrhundert vgl. etwa die nüchterne Einschätzung des jungen
Karls IV., als er in den 1330er Jahren die Italienpolitik seines Vaters kritisch begleitete: Vita
Karoli Quarti. Die Autobiographie Karls IV, hg. von E. Hillenbrand, Stuttgart 1979, Kap. 8:
Post Bec pater nosfer oHens, ^no4 expense sA: 4e/i'c;'e&ant et gnerran! ntten'ns ^erre contra preA'ctos
Dominos LonAarA'e non posset, cogltnm't de recessn sno et ooie&at notn's comnn'ttere easdew cün'tates et
^nerram. Nos oero recMsauimns ^nae canr Bonore conseroare non poteramns. Pnnc data nofn's ü'cen-
tianr recendend; prewfsit nos nersns Boenaani; vgl. auch E. WIDDER, Itinerar und Politik. Studien



Traditionsbildung im Zeichen wachsender Verschriftlichung 199

auch die entscheidenden Wortmeidungen in der Auseinandersetzung um die Kö-
nigswahl rückten enger zusammen und begannen, sich aufeinander zu beziehen.
Man könnte in dieser Konzentration auch eine Parallele zu der englischen Erfah-
rung nach dem Verlust der Festlandsbesitzungen ein Jahrhundert zuvor sehen.
Allerdings war die Beschränkung im Frieden von Paris 1259 schließlich anerkannt
worden, während der Rombezug der deutschen Krone und des Kaisertums noch
bis weit in das 15. Jahrhundert hinein aufrechterhalten wurde.^

Das komplexe Geflecht von dynastischen Rivalitäten im Reich und politischer
Konfrontation mit der Kurie prägte die Traditionsbildung in Deutschland zwi-
schen 1314 und 1347 nachhaltig. In dieser Phase erfuhr die Ausbildung des deut-
schen Königswahlrechts 1356 ihren mittelalterlichen Abschluß in der Goldenen
Bulle.^ Die Jahrzehnte der Herrschaft Ludwigs des Bayern und Karls IV. bis 1356
bildeten die entscheidende formative Phase für die abschließende Formulierung
des deutschen Königswahlrechts und müssen daher in engem Zusammenhang
gesehen werden, das gilt insbesondere für die Zeit von 1324 bis 1356.^ Im Jahr
1324 begann ein lang anhaltender Konflikt zwischen Ludwig und der Kurie um
die päpstliche Rolle bei der deutschen Königswahl, der erst 1356 aufgelöst wurde.
Die Phasen des Konflikts sind Thema des folgenden Kapitels.^

zur Reiseherrschaft Karls IV. südlich der Alpen, Köln/Weimar/Wien 1993; PAULER, Die deut-
schen Könige und Italien, S. 168-173.

96 Vgl. dazu zuletzt B. SCHNEIDMÜLLER, Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Großen bis
Maximilian I., München 2006.

97 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. ed. Fritz.
98 Vgl. dazu neben den einschlägigen Kapiteln der Literatur in Anm. 92: Kaiser Ludwig der

Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrnehmung seiner Herrschaft (Quellen und
Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, N. F. 22), hg. von H. Nehlsen/H. G. Hermann,
Paderborn u. a. 2002; M. MENZEL, Ludwig der Bayer. Der letzte Kampf zwischen Kaisertum
und Papsttum, in: Die Herrscher Bayerns, hg. von A. Schmid, München 2001, S. 106-117;
B. SCHIMMELPFENNIG, Ludwig der Bayer. Ein Herrscher zwischen Papst und Kurfürsten, in:
Krönungen. Könige in Aachen; Geschichte und Mythos, Bd. 2, hg. von M. Kramp, Mainz
2000, S. 460-468; H. THOMAS, Ludwig der Bayer. Kaiser und Ketzer, Graz u. a. 1993;
J. MlETHKE, Ludwig der Bayer, in: Theologische Realenzyklopädie, hg. von
G. Krause/G. Müller/H. R. Balz, Bd. 21, Berlin 1991, Sp. 482M87; H. ANGERMEIER, Kaiser
Ludwig der Bayer und das deutsche 14. Jahrhundert, in: Wittelsbach und Bayern. Beiträge
zur bayerischen Geschichte und Kunst, Bd. 1,2, hg. von H. Glaser, München/Zürich, 1980,
S. 369-378, 51-68; B.-U. HERGEMÖLLER, Die Goldene Bulle. Kaiser Karl IV. und die Kunst des
Möglichen, in: Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, hg. von F. Seibt, München 1978,
S. 143-146, 446f.

99 Vgl. auch die vorangehende Fußnote. Zur Herausbildung einer schriftlichen Verfassungstra-
dition vgl. auch M. LENZ, Konsens und Dissens. Deutsche Königswahl (1273-1349) und zeit-
genössische Geschichtsschreibung (Formen der Erinnerung 5), Göttingen 2002. Die Arbeit,
deren grundsätzlicher Zugriff im Grunde einen wichtigen Aspekt der hier untersuchten Fra-
gestellung thematisiert, konzentriert sich auf die regionalen Unterschiede im Reich und be-
rücksichtigt ausschließlich die Geschichtsschreibung, während die wichtige Urkundenüber-
lieferung unberücksichtigt bleibt. So gelangt der Verfasser zu interessanten Erkenntnissen
über regionales Verfassungsbewusstsein (ebda, S. 250-265), aber er bekommt die eigentliche
Dynamik der Tradition nicht recht zu fassen.
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Im Jahr 1324 setzte eine umfangreiche Textproduktion ein, in deren Mittei-
punkt das Verhältnis König Ludwigs zur römischen Kurie, die Legitimität von
Ludwigs Königtum und die päpstliche Politik in einem weiteren Sinne stand3°° Da
es um die Rechtmäßigkeit von Ludwigs Königtum ging, die von der Kurie grund-
sätzlich in Frage gestellt wurde - weil Ludwigs Wahl nicht von Papst Johan-
nes XXII. approbiert worden war -, sah Ludwig sich herausgefordert, im Laufe des
Konflikts die Rechtsgrundlagen seines Königtums prägnant zu formulieren, eben-
so wie seine Anhänger und Gegner und die betroffenen Untertanen sich im Zuge
der langen Auseinandersetzung veranlasst sahen, ihre Position zu den jeweiligen
Ansprüchen zu formulieren.^

Ludwig sah keine Veranlassung an seinem rechtmäßigen Titel zu zweifeln: ttf
non sh, z?Mz zdztFz'fef, uef z'gnorei, ^nod fRonznnornnzJ tvx eo soinn? z?nod Uccfzts gsf a pn'ncz-
pthtts gfgcforz'&tzs, ad (?nos pgrfz'ngf z'psz'zts gfgccz'o, otttztzützs ugf znaz'on nnzngro gornndgzn gf
coronafns corona rggz'a z'n sofz'fz's iocz's gf consz^gfz's rgx gsf gf pro rggg daFgfnr gf noznz'na-
fnrd°^ Dabei berief er sich ebenso wie Johannes XXII. auf die Tradition. Diese Form
den römischen König zu bestimmen, gelte seit unvordenklichen Zeiten: a fgnzporg,
CMz'ns non gsf nzgznorz'ad°^ Auch der Papst argumentierte in dieser Weise, indem er
sich einfach darauf berief, dass sein Approbationsrecht bei der Königswahl noto-
risch seid"" Ähnlich waren die unterschiedlichen Positionen ja bereits in der Dop-
pelwahl 1198 begründet worden. Es war der einzige Weg, Rechtsansprüche zu
begründen, wenn es keine Grundlagentexte gab, auf die man sich berufen konnte.
Die Problematik dieses Verfahrens wurde in dem langen Konflikt offenkundig,
und diese Erfahrung leitete dann die schriftliche Fixierung der Tradition ein. Zu-
nächst galt es aber noch, strittige Einzelfragen zu klären, denn von ihnen hing
Ludwigs Königtum ab. Ludwig war nicht von allen Wahlfürsten gewählt worden,
daher stellte sich die Frage nach dem Quorum. Im Mai 1324 formulierte Ludwigs
Kanzlei eine entsprechende Position.^ Wer von der Mehrheit der Fürsten (pzrfo a

100 Vgl. für einen Überblick noch immer das klassische Werk von R. SCHOLZ, Unbekannte
kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354). Texte und
Analysen, 2 Bde. (Bibliothek des Preußischen Historischen Instituts in Rom 9-10), Rom 1911-
1914.

101 Vgl. zur päpstlichen Position gegenüber Ludwig etwa den sogenannten „ersten Prozeß"
fohannes' XXII.: MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 792, S. 617: Veram pre/ätas La-
douz'cas, a woH's, ad z?aew? sae elecfz'owz's tzaz'aszwodz sz'cat prezwz'tfz'tar zw dz'scordz'a cefebrafe ac persorze
z'psz'as exazwz'watz'o, approfzafz'o ac adzwz'ssz'o, repafsz'o tyao^ae ef rcprofzatzo woscz'tar perfz'were, efecfz'owe
wezyaapaazzz adwzz'ssa wec ezas apprcöafa persowa ... pre/ätz Rozwawz reywz wowzew szkz cf fzfalazw regz'azw
asarpauz't .... Vgl. zu einer Übersicht über die verfassungsgeschichtliche Dimension des Kon-
flikts prägnant MlETHKE, Der Kampf Ludwigs des Bayern; für eine Übersicht über den Kon-
flikt (mit weiterer Literatur) KAUFHOLD, Gladius Spiritualis.

102 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 824 (13), S. 644.
103 Ebda.
104 Ebda, Nr. 792, S. 617: a wo&z's, ad tyaezw ... z'psz'as exazwz'watz'o, approbatz'o ac adwrz'ssz'o, repafsz'o pao-

pae et refzrofzatz'o woscz'tar prz'fz'were ...
105 In der dritten Appellation Ludwigs, der sogenannten „Sachsenhauser-Appellation" vom

22. Mai 1324: MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 909; vgl. dazu BECKER, Die Ap-
pellation vom Papst an ein allgemeines Konzil, S. 89-93; vgl. zu der Appellation auch KAUF-
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zjüafMor) zum König gewählt worden sei, der sei rechtmäßiger König. *°^ Und Lud-
wig sei sogar von einer Zweidrittelmehrheit gewählt worden. *°? Man könne daher
auch nicht davon sprechen, dass er in Zwz'gfracfü gewählt worden sei, wie der
Papst entgegen der Wahrheit behaupte.**^ Tatsächlich hätten schon zwei Wähler
ausgereicht, um den König zu wählen, wenn die anderen am vorgesehenen Wahl-
tag nicht erschienen wären. *°**

Interessant ist nun, dass Ludwig eine historische Begründung für seinen
Thronanspruch vortrug, die die Tradition deutscher Doppelwahlen zur Legitima-
tion heranzieht: gf Um LofUrz'zzs, CorratUs, tarn PU'üppas z?Mam Oho, tarn Rz'ccar-
das, z^aam A(/oasas, Um Züol/as z?aam AUgrfas gUcü Baissen! z'a dz'scordz'a."° Damit
wurde eine Tradition benannt, die bis zur umstrittenen Wahl Lothars von Süpplin-
genburg zum römischen König im Jahr 1125 zurückreichte, gegen den die Staufer
1127 ihren Kandidaten Konrad zum König erhoben hatten."* Die Stationen der
Erinnerung waren die Doppelwahlen 1125-1127, 1198 und 1257 sowie 1298, wobei
es sich 1125-27 nicht um eine Doppelwahl, sondern um eine Wahl mit einem span-
nungsvollen Verlauf, aber einer eindeutigen Entscheidung handelte, die erst zwei
Jahre später zur Erhebung eines staufischen Königs gegen Lothar führte.*" Das
Ereignis lag allerdings auch schon fast genau 200 Jahre zurück. In den genannten
Doppelwahlen hatte das Argument der Stimmenmehrheit keine entscheidende
Rolle gespielt. Insofern mußte die Kanzlei Ludwigs nicht präzise argumentieren,
und wir können in Hinblick auf die Reichweite der Erinnerung zunächst nur fest-
halten, dass die Tatsache eines Konfliktes um das Königtum auch nach 200 Jahren
noch in Erinnerung war bzw. für die Erinnerung wieder erschlossen worden war.
Es ist bei dieser Vorbringung Ludwigs interessant, dass er zwar auf die wiederhol-
te Erfahrung von Doppelwahlen im Reich verweist, aber in diesem Zusammen-
hang keinen Hinweis lieferte, wer im jeweiligen Fall aus seiner Sicht der rechtmä-
ßige Throninhaber war. Er stellte vielmehr fest, dass alle diese Gewählten ihr Amt
rechtmäßig ausgeübt hätten: omrzgs rgggs Romzzzroz'Mzrz g(gcUs gcz'aztz z'rz üz'scozüz'% ...

HOLD, Gladius Spiritualis, S. 66-68; zum Anteil der Franziskaner (insbesondere Bonagratias
von Bergamo) an der Appellation vgl. E. L. WlTTNEBEN, Bonagratia von Bergamo. Franziska-
nerjurist und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII. (Studies in Me-
dieval and Reformation Thought 90), Leiden u. a. 2003, S. 229-253 (mit ausführlichen Litera-
turangaben).

106 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 909, S. 726.
107 Ebda: Prinzo ^az'a die censetMr in concordia eiectns ad izaperinnz, ^ni a nzaiori parte eiecforMnz, pata a

^natnor eiectMs/derit. Ei tarnen, cnzn nos/Meriznns non soUzn a znaiori parte, iznzno a dnadns parZdzns
principnzn eiecZornzn eZectns, sz'cnZ noZon'nzn est ...

108 Ebda: ... Jdtso et znendaciter dicit esse in discordia cete&rafazn ...
109 Ebda: ...atz oznnitzns eiectonEns sine a znaiori parte ipsornzn sine etiazn a zninori, dzzznznodo Jz'at

etectio a dnotzns eiectoritzMS ad znz'nns et in die ad eiigendnzn preflxa per enzn, ad tönern spectat pre/z'gM-
re, izHiHsznodi eiectas est Zzatzendns Zazn^aazn in oera Concordia eieetns ...

HO Ebda, Nr. 909, S. 731.
Hl Vgl. zu einer Übersicht: G. ALTHOFF, Lothar III. (1125-1137), in: Die deutschen Herrscher des

Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 200-216, bes. S. 203-208.
112 Vgl. den Bericht über die Wahl Lothars: Narratio de eteefione Eotdarii in regezn Roznanornzn,

hg. von W. Wattenbach, in: MGH Script. 12, hg. von G. H. Pertz, Hannover 1856, S. 509-512.
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tarnen adnn'nz'sfraperMnf sezier nnperz'ntn, sz'cz^f gf pofgrzznf & z'ttred" Man wird diese
Position so verstehen können, dass Ludwig die Legitimation des Königtums in so
exklusiver Weise auf die Wahl zurückführte, dass er in einer historischen Perspek-
tive, die in den angegebenen Fällen über keine weiteren Kriterien verfügte, um
nachträglich die Rechtmäßigkeit festzustellen, auf eine solche Eindeutigkeit ver-
zichtete. Darin lag eine erhebliche historische Vernunft. In einem Punkt griff
Ludwig allerdings eine Tradition auf, die uns in der Nachbereitung der Doppel-
wahl von 1257 begegnet, ohne dass ihre Herkunft zu klären wäre. Die Feststellung
Ludwigs, dass ein Minimum von zwei Wählern erforderlich sei, um die Wahl ord-
nungsgemäß durchführen zu können, war in der Auseinandersetzung um die
Doppelwahl von 1257 bereits von den Vertretern Richards von Cornwall an der
Kurie vorgebracht worden."" Diese Mindestbeteiligung fand in der Goldenen
Bulle keine Aufnahme, spielte aber bei der Auseinandersetzung um die Doppel-
wahl 1410 von Sigmund und Jobst noch eine gewisse Rolle, ohne jemals einen
Verfassungsstatus zu erlangen. Es gab solche Kriterien, die nur dann bemüht wur-
den, wenn eine Wahlentscheidung strittig war, und die in dem „grauen" Bereich
der Parteiargumente verblieben.

Die Ansätze einer historischen Argumentation, die Ludwigs Kanzlei bei der
Verteidigung seines Königtums erkennen ließ, indem sie die Vorgänger, auf deren
Beispiel sich Ludwig berief, benannte, waren in dieser Form neu. Auch zuvor hatte
man sich auf die Tradition berufen, aber diese Tradition hatte keine spezifischen
Namen. Nun benannte man Vorbilder, wenn auch in unbestimmter Form. Die
zitierten Positionen entstammten einer Appellationsschrift, mit der Ludwig auf
das päpstliche Verfahren gegen ihn reagiert hatte. In der frühen Phase der Aus-
einandersetzung hatte die Kanzlei Ludwigs verschiedene solcher Texte verfasst,
mit denen der Wittelsbacher zunächst versuchte, Zeit zu gewinnen, die aber im
Fortgang des Konflikts eine immer schärfere Form annahmen und die Rechtmä-
ßigkeit von Johannes' XXII. Papsttum schließlich in Frage stellten.Mit diesem
Schritt trat Ludwig schließlich in eine Traditionslinie, die von Friedrich II. über
Philipp IV. von Frankreich zurück in das Reich führte.'" Allerdings konnte Lud-
wig aus dieser Tradition nur Argumente gegen die päpstlichen Herrschaftsansprü-
che gewinnen. Vorlagen für eine spezifische Behandlung der Königswahlfrage
oder auch der deutschen Doppelwahltraditon fand er in dieser Überlieferung
nicht. Doch lässt sich in dem Gebrauch von Textvorlagen seit 1239/45 und in dem

113 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 909 (21), S. 73.
114 Vgl. das Konzept der Bulle Qzz; ceÜM??z, in: Die deutsche Königswahl im 13. Jahrhundert, Bd. 2,

ed. Schimmelpfennig, S. 29-38, S. 32: iHfePegz'tMr aufcm z's elecfzzs esse cozzcordz'fer, z'n <?MezH uofzz
ozzzwzMZZ! elecforMW pn'ncz'pMzn ve/ saüezzz dMorzzzzz fanfMznzzzodo zw eiech'ozre presendMzzz dz'n'gHMfMr.

115 Vgl. zu den Appellationen Ludwigs BECKER, Die Appellation vom Papst an ein allgemeines
Konzil, S. 83-99.

116 Vgl. ebda; die Texte der Appellationen sind in MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm
ediert: Nr. 824 (18. Dezember 1323), Nr. 836 (5. Januar 1324), Nr. 909f. (22. Mai 1324); vgl. da-
zu auch KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 59-72.

117 Vgl. dazu besonders BECKER, Die Appellationen vom Papst an ein allgemeines Konzil, S. 93;
WlERUSZOWSKI, Vom Imperium zum nationalen Königtum, S. 85.
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verstärkten Argumentieren mit historischen Fahbeispielen eventuell dieselbe Hin-
wendung zu einer schriftlichen Tradition erkennen. Die Anfänge der staufischen
Herrschaft im Reich waren anders kaum zugänglich.

Noch deutlicher wird der Rückgriff auf die historische Überlieferung auf ei-
nem protokollarischen Höhepunkt des Vorgehens von Ludwig gegen Papst Johan-
nes XXII. Am 18. April 1328 erklärte Ludwig in Rom Papst Johannes XXII. für ab-
gesetzt."" Es war weder ein sinnvoller noch ein wirkungsvoller Schritt, doch geht
es hier nur um einen Aspekt dieses Verfahrens. Ludwig berief sich bei seinem
Vorgehen ausdrücklich auf Otto I., der mit dem römischen Klerus und Volk Papst
Johannes XII. abgesetzt hätte (Oho pn'mizs, zjztz czzziz cloro gf popzüo Romorzo /ofmn-
ngm XII. dgposMÜJd^ Der Vorgang lag sehr lange zurück: im Jahr 963 hatte eine
römische Synode unter dem Vorsitz Ottos Papst Johannes XII. wegen einer Reihe
schwerwiegender Anklagen vorgeladen und ihn schließlich für abgesetzt erklärt,
nachdem er der wiederholten Ladung nicht gefolgt warA° Dreieinhalb Jahrhun-
derte ließen sich nur durch eine schriftliche Überlieferung überbrücken. Ludwigs
Kanzlei begann, sich ihrer zu bedienen, ohne dass wir die Vorlagen im Einzelnen
identifizieren könnten. Es ist auch nicht unbedingt erforderlich, denn hier geht es
nicht in erster Linie um Textabhängigkeiten, sondern vor allem darum, dass nun
Texte herangezogen wurden. Dieser Befund verstärkt sich noch, wenn wir ein
prominentes Beispiel politischer Literatur dieser Phase hinzuziehen: den ThzcRzfzzs
& zzinFzzs rggzzz gf z'mpgrz'z RozrzanorMm des Würzburger Offizials Lupoid von Beben-
burg aus dem Jahr 1339 A' Der Traktat behandelt in einem politisch dramatischen
Umfeld die Rechte des Reiches in einer historischen und kanonistischen Perspekti-
ve.^ Lupoid ist für unsere Untersuchung ein besonders geeigneter Autor, denn er
entwickelte sein Thema in einer europäischen Perspektive, die die Herrschaft im
Reich dezidiert nach Maßstäben beurteilte, die er auch auf die anderen Königrei-
che Europas anwandte. Lupoid leitete seinen Traktat durch vier Kapitel über die
Frühgeschichte des römischen Kaisertums bis in die Zeit Karls des Großen ein, in

118 MGH Constitutiones, Bd. 6.1, ed. Schwalm, Nr. 436; vgl. dazu KAUFHOLD, Gladius Spiritua-
lis, S. 106-108 (mit weiterer Literatur); ein zweites Absetzungsurteil, das dasselbe Tages-
datum trägt, ist tatsächlich erst später in Pisa unter dem Einfluß franziskanischer Gegner des
Papstes entstanden und dann zurückdatiert worden; vgl. MlETHKE, Ockhams Weg, S. 421f.

119 MGH Constitutiones, Bd. 6.1, ed. Schwalm, S. 348.
120 Vgl. dazu H. ZtMMERMANN, Prozeß und Absetzung Papst Johannes' XII. im Jahre 963. Quel-

len und Urteile, in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 12 (1961), S. 207-230; vgl. zur
Wahl dieses Beispiels auch knapp MlETHKE, Ockhams Weg, S. 418, Anm. 282.

121 Der Traktat liegt nun in einer kritischen Edition vor, die mit einer umfassenden Einleitung zu
Leben und Werk von Lupoid den Weg zur älteren Literatur weist: Politische Schriften des
Lupoid von Bebenburg (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters 4), hg. von
J. Miethke/Ch. Flüeler, Hanover 2004; vgl. zum Entstehungsdatum MlETHKE, Einleitung, in:
ebda, S. 41; vgl. für eine knappe und kenntnisreiche Übersicht zu Lupoid: S. KRÜGER, Lupoid
von Bebenburg, in: Fränkische Lebensbilder N. F., Bd. 4, Würzburg/Neustadt a. d. Aisch
1971, S. 49-86.

122 Zu den Geschehnissen im Reich in den Jahren 1338/39 vgl. KAUFHOLD, Gladius Spiritualis,
S. 210-247; H.-J. BECKER, Das Mandat „Fidem Catholicam" Ludwigs des Bayern von 1338, in:
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 26 (1970), S. 454—512, hier S. 456A67.
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denen er die ihm vorliegenden Informationen kritisch vergleichend auswertete.
Eine Textpassage, in der es um den Anteil der Päpste an der Übertragung des Kai-
sertums von den Griechen auf die Franken geht, mag als anschauliches Beispiel
gelten:
Dgs/zaPz grwa'MU Papst Sfgp/zazz Pz'ppz'zi, Kart, KaKzzzazzzz zzzzzt z7zz*g Nadz/olggz* zzzz* Pgrfgfdi-
gzzzzg &r rözzzz'sclzgzz KzEclzg zzzzzt dgs aposfolz'sdzgzz Statzts. Es sclzgz'zzf, dass dzzrctz dz'gsg
Walzt dz'g Übgrfragzzzzy dgs Kaz'sgrfzzzzzs uozz zfgzz Grzgctzgzz azz/ztz'g^gzzazzzzfgzz Prazztzgzzközzzgg

uoPzoggzt wzzrdg, dz'g (zzzz'g gesagt) DgzzfscEg warczz. Datzgr tzgzzzgrtd /otzazzzzgs Azzztrgag z'zz
sgz'zzgzz Nozzgtta za X E 6. 34 fs. u. tggz'far z'zz crozzz'cz'sj, z'zzz Spgczztzzzzz tzz'sfoz*z'atg (XXiK
c. F56J sfgtzg, dass dz'g Ützgrfragzzzzg dgs Kaz'sgrtazzzs z'zzz ggzzazzzzfgzz /atzr gr/olgf sgz, zza'zzztz'ctz

753, wa'tzz*gzzzt dgr Azzzzatz'sfa Saxo tzgz*z'ctzfgf, dass z'zz dz'gsgzzz /atzr Sattzzzzzg azzd Watzt sfaft-
/azzdgzz. Doctz azzctz wczzzz zzzazz azzzzz'zzzzzzf, dass dzzrctz dz'esg Watzt dz'g Ützgz*fragzzzzg dgs Kaz-

sgrfzzzzzs zzozz dgrz Grzgctzgzz azz/* dz'g Dczzfsctzgzz zzottzogczz tzzzzrztg, daz/ zzzazz frofzdgzzz zzz'ctzf
tzgtzaapfga, das Kaz'sgrfztztz sgz azz/* dz'g Pgrsorz Karts dgs Grc/tczz zztzgrfraggzz zcordgzz (wz'g gs
z'zz X E 6. 34 zzrzd Ctgzzz. 2. 9. t tzgz/tf), sozzdgrzz zzz'gtzzzgtzz* azz/dz'g Pgrsozz Pz'ppz'rzs oder nzg-
zzz'gstczzs aa/attg drgz Pcrsozzczz, zza'zzztz'ctz Pz'ppz'zz, Kart azzd Kaz'tzzzarzzz. Dcstzattz közzzzczz zcz'r
saggzz, dass zzzazz sz'ctz azzggsz'ctzfs der Wz'dgrsprzzctzg z'zz dgrz Ctzrozzz'trgzz azz dgzz Aazzatz'sta
Savo tzatfgzz zzzzz/1 - czzzczz Azzfcz; dgr zzgrzzzaftz'ctz aas dgzzz Pz'azzkgzzrgz'ctz settzsf sfazaazf aad
uozz deza Vbrgaag dgr ÜtzgzTz*agzzzzg ez'ag gzztg Kcazzfazs ggtzatzf tzatzga däz/*fg. ^

In dieser Passage, in der Lupoid die Translationstheorie der Bulle Vczzcratzttczzz
zurückweist, lässt sich seine Arbeitsweise deutlich erkennen. Sorgfältig wog er die
ihm zugänglichen Überlieferungen aus verschiedenen Geschichtswerken und aus
dem kanonischen Recht gegeneinander abW" „So amalgiert der Text historische
und juristische Analyse" (Jürgen Miethke).^ Lupoid arbeitete mit einer schriftli-
chen Tradition. Das ist evident.^ Die Formulierung aoa zaczzzz'az zzze tggz'ssg als Krite-
rium für die Zurückweisung umstrittener historischer Sachverhalte im Rahmen
einer politischen Tradition war tatsächlich eine neue Erscheinung. Und dabei ging
es nicht nur um Geschehnisse, die aufgrund ihres zeitlichen Abstandes kaum an-
ders zu überprüfen waren, als durch schriftliche Zeugnisse. Es ging nun auch bei

123 Die Übersetzung dieser Passage stammt von Alexander Sauter und ist der Ausgabe Lupoid
von Bebenburg, De iuribus regni et imperii. Über die Rechte von Kaiser und Reich (Biblio-
thek des Deutschen Staatsdenkens 14), hg. von J. Miethke, übers, von A. Sauter, München
2005, S. 65 u. 67 entnommen, der der Text der kritischen Edition von Miethke/Fliieler (Politi-
sche Schriften des Lupoid von Bebenburg, ed. Miethke/Flüeler) zugrunde liegt.

124 Vgl. zur Rolle des kanonischen Rechts als Träger historischer Überlieferung etwa
L. SCHMUGGE, Kanonistik und Geschichtsschreibung. Das Kirchenrecht als historische Quelle
bei Tholomeus von Lucca und anderen Chronisten des 13. und 14. Jahrhunderts, in: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 68 (1982), S. 219-276; vgl. auch
die Einleitung von Jürgen Miethke zur Edition des Tractatus (Politische Schriften des Lupoid
von Bebenburg ed. Miethke/Flüeler, S. 112f.).

125 Zitat, ebda, S. 113.
126 Vgl. auch seine Feststellung: Nzzzzz post assazapezoaezzz gf coroaacz'ozzgzzz prezücfas zzozz zzzgzzüzzz e

tggz'ssg z'psazzz Kzzzuiazzz sitzt aiz/aaza & aovo fgrraza zzgt pzuozdaza sata'agassg; (ebda, S. 276).
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solchen Vorgängen um eine schriftliche Traditionsbildung, die den politisch be-
deutenden Zeitgenossen im Jahre 1339 noch unmittelbar im Gedächtnis waren.

Im Jahr 1338 waren in Rhense am Rhein die Kurfürsten des Reiches zusam-
mengekommen, um in dem Konflikt mit dem Papst über das päpstliche Approba-
tionsrecht Stellung zu beziehen. Schließlich war es ihr Wahlrecht, dessen legitimie-
render Charakter durch den päpstlichen Anspruch auf eine Überprüfung des
Verfahrens in Frage gestellt wurde. Das Ergebnis des Zusammentreffens war eine
bedeutende Urkunde, das sogenannte WUsfMtn twz RFensed^

Die Kurfürsten stellten grundsätzlich fest, dass es nach alter Rechtstradition
des Reiches üblich sei, dass der von den Kurfürsten einstimmig oder mit einfacher
Mehrheit gewählte Kandidat rechtmäßiger römischer König sei. Zur Führung
seines Titels oder zur Ausübung der Reichsrechte bedürfe er keiner Bestätigung
durch den apostolischen Stuhl3^ Eg war eine prinzipielle Erklärung, keine Partei-
nahme in dem unmittelbaren Konflikt. Mit dem Weistum von Rhense wurde das
Prinzip und der Rechtscharakter der deutschen Königswahl erstmals in einem
Dokument festgehalten, das nicht eine regionale Rechtstradition (SacbsenspzEgU)
oder eine Parteimeinung (Qrü cdmn), sondern den Verfassungskonsens der ent-
scheidenden Kräfte im Reich wiedergabSeit der ersten Formulierung der
Grundzüge des Wahl Verfahrens im Sachsenspiegel waren über 100 Jahre vergan-
gen. Nun aber war ein Stadium erreicht, in dem der Verfassungskonsens so ver-
bindlich geworden war, dass er auch durch den Kampf um das Königtum und
durch vorübergehende taktische Zugeständnisse nicht mehr grundsätzlich infrage

127 Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neu-
zeit, Bd. 1 (Quellensammlung zum Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht 2,1), hg. von K.
Zeumer, 2. Auflage Tübingen 1913, Nr. 141c; zum Weistum von Rhense und zu den Um-
ständen seiner Entstehung vgl. die klassische Darstellung von E. E. STENGEL, Avignon und
Rhens. Forschungen zur Geschichte des Kampfes um das Recht am Reich in der ersten Hälfte
des 14. Jahrhunderts (Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches
in Mittelalter und Neuzeit 6,1), Weimar 1930; E. SCHUBERT, Die Steilung der Kurfürsten in
der spätmittelalterlichen Reichsverfassung, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschich-
te 1 (1975), S. 97-128, hier S. 111-128; DERS., Kurfürsten und Wahlkönigtum. Die Wahlen von
1308, 1314 und 1346 und der Kurverein von Rhens, in: Balduin von Luxemburg. Erzbischof
von Trier - Kurfürst des Reiches 1285-1354. Festschrift aus Anlaß des 700. Geburtstages,
hg. von J. Mötsch/F.-J. Heyen, Mainz 1985, S. 103-117; DERS., Königswahl und Königtum im
spätmittelalteriichen Reich, in: Zeitschrift für Historische Forschung 4 (1977), S. 257-338, hier
S. 331-337; KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 221-224; vgl. auch J. FICKER, Zur Geschichte
des Kurvereins zu Rense, in: Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Phil.-hist. Klasse 11,19, Wien 1854, S. 673-710.

128 Weistum von Rhense, in: Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c: ... hoc esse & iare et anfi-
c?aa consaefnchne incperii approbafa, cynor?, posh?aa?n aiitynis a principibas eiecioribas incperii uei a
nraiori parle namero eoranciecn principanc eiianc in cüscordia pro rege Ronranoranc est eiecias, non in-
ciigef nominah'one, approbah'one, con/bnafione, assensn oei aacforhas sechs aposfohce saper ndnh-
nisfratione bonoranc et iarianc incperii sine titaio regio assamenchs ...

129 Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass der König Johann von Böhmen aus politischen
Gründen nicht anwesend war, vgl. die Literatur in Anm. 127.
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gestellt werden konnte.Das geregelte Wahlprinzip hatte einen praktischen Ver-
fassungsrang erreicht - wenn auch noch Einzelfragen zu klären waren. ^ Dies war
der Moment, in dem das Wahlverfahren Bestandteil der schriftlichen Tradition
wurde. Lupoid griff die Zusammenkunft in Rhense in seinem Traktat ausdrücklich
auf, aber der Einfluß des Weistums ging noch weiter: „Die fünf Hauptthesen des
Tractatus in den Kapiteln V-IX sind exakt an der Rhenser Erklärung entlang for-
muliert" (Miethke)d^ Es gehört gewissermaßen zu einem entschieden formulier-
ten Prinzip, dass auch seine Belastbarkeit in der zeitgenössischen Debatte erprobt
wurde. Tatsächlich bemühte sich Ludwig der Bayer darum, die Gunst der Stunde
zu nutzen und den Rechtscharakter der Wahl bis zur Kaiserwahl hin auszuweiten,
so dass die päpstliche Kaiserkrönung überflüssig geworden wäred^ Gleichzeitig
ging er auf der Grundlage des Mandats Fz'&rn Caf/toü'catrz scharf gegen Geistliche
vor, die weiterhin die päpstliche Position unterstützten.^ Das Mandat trug eben-
falls eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem päpstlichen Jurisdiktions-
anspruch gegenüber dem Kaiser vord^ Damit wurde 1338 eine Debatte eröffnet, in
der bedeutende Autoritäten insbesondere des kanonischen Rechts, aber auch der
Theologie und der Geschichtsschreibung herangezogen wurden, und in der erst-
mals eine deutliche Auseinandersetzung von Verfassern solcher Texte mit bereits
vorliegenden schriftlichen Positionierungen erkennbar wirdd^ Die Debatte mün-

130 Vgl. zum Kampf um Ludwigs Königtum und Nachfolge und zur Haltung Karls IV. in der
Approbationsfrage das kommende Kapitel.

131 Im Rhenser Weistum blieb die Frage noch ungeklärt, welcher Sohn eines Kurfürsten das
Wahlrecht des Vaters erbte, weswegen in Rhense vier Pfalzgrafen bei Rhein vertreten waren:
domim RadMipWs, RMpertMS et RMportMS ac StepLanMS, repesontantes comitem paiatiwMm Rem, cum
non esset diJJmitMm, ^Mis eoram comes esse de&eaf uocem tm^ens (Quellensammlung, ed. Zeumer,
Nr. 141c); vgl. zur grundsätzlichen Fragestellung auch: M. KAUFHOLD, Entscheidungsstruk-
turen in Dynastie und Reich des 14. Jahrhunderts. Ein Versuch zur Formierung der Reichs-
verfassung am Beispiel der Wittelsbacher, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
schichte, Germanistische Abteilung 120 (2003), S. 126-149.

132 Die ausdrückliche Berufung auf Rhense in Lupoid von Bebenburg, De iuribus (Politische
Schriften des Lupoid von Bebenburg, ed. Miethke/Flüeler, S. 291f.): Pro Loc ^Mo^ae /acit, (?aod
principos doctores in uiiia Renis anno domini MoCCC XXXVfff SMper iariWs regm et imperii sen-
tenciando sa& iaramewtis et secMndam morem ipsorn7M soiempwiter pronanciarant id esse oHentam
in doc articnio et se^aente de consaetadine dactenas oderaata a tempore, cains inicii sea contrarii
memoria dominam non existit; zu der Feststellung von Miethke über die Formulierung der
Hauptthesen des Traktats (mit einer Gegenüberstellung der Textpassagen) vgl. die Einlei-
tung, ebda, S. 113f.

133 Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 142: ... <?aod, poshpram aia?nis eiigitar in imperatorem siae in
regem ad eiecforidns imperii ccncorditer aei a maiori parte eorandem, statim ex sota eiectione est aeras
rex et Imperator Romanoram censendas et nominandas ...; vgl. dazu etwa H.-J. BECKER, Das Kai-
sertum Ludwigs des Bayern, in: Kaiser Ludwig der Bayer, hg. von Nehlsen/Hermann, S. 119-
138.

134 Vgl. dazu BECKER, Das Mandat „Fidem Catholicam", insb. S. 493-512 (Textedition); zu den
Auswirkungen auch KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 226-232.

135 Vgl. dazu den Text bei BECKER, Das Mandat „Fidem Catholicam", S. 505-512, und die Erklä-
rungen von Becker, ebda, S. 481-489.

136 Vgl. neben dem bereits zitierten Lupoid die Zusammenstellung von Texten, die im Mandat
FHem Catdoiicam verwendet wurden bei BECKER, Das Mandat „Fidem Catholicam", S. 474-
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dete schließlich nach der Beilegung der politischen Konflikte in der Königswahl-
regelung der GoMencti BtüU von 1356."" Auf zwei Hoftagen, im Januar und an
Weihnachten 1356, erließ Karl IV. eine umfassende Regelung der Königswahl im
Deutschen Reich, in der die zentralen Fragen, die das Wahlverfahren seit über
150 Jahren begleitet hatten, verbindlich geregelt wurden.Es war das Jahr nach
der Kaiserkrönung Karls IV. in Rom, und der (unumstrittene) Kaisertitel verlieh
Karl nun die Autorität, eine Lösung des Problems herbeizuführen, das die Verfas-
sungsordnung des Reiches wiederholt schweren Prüfungen unterzogen hatte - ZMr
HcrBcz/BBrttüg einer cmsü'mmz'geK WaB/ and zur BcBcBzing der uorgenannfen aBscBea-
B'cBgn Spaltung und der mannig/aiü'gen ans z'Bryb/ggn&n Ge/ddrend^

Künftig hatte der Mainzer Erzbischof nach dem Erhalt der Nachricht vom Tod
des Königs einen Monat Zeit, um den Kurfürsten eine neue Wahl anzuzeigen und
ihnen den vorgesehenen Wahltermin mitzuteilen. Wahlort war Frankfurt.Sollte
der Erzbischof die Einladung versäumen, so sollten die Kurfürsten binnen drei
Monaten in Frankfurt Zusammenkommen. Der Reiseweg sollte für die einzelnen
Kurfüsten durch eine detaillierte Geleitsregelung sichergestellt werdend*" Das
Gefolge, mit dem die Kurfürsten in die Stadt Frankfurt eingelassen werden sollten,
war auf 200 Reiter (davon 50 Bewaffnete) begrenzt.**" Auf diese Weise konnten bei
eine deutschen Königswahl in Frankfurt deutlich über 1000 Reiter Zusammen-
kommen.

Auch das Zeremoniell der Wahl wurde festgehalten. Sie begann nach alter
Gewohnheit mit einer Messe zur Anrufung des Heiligen Geistes, in deren Verlauf
die Kurfürsten einen bemerkenswerten Eid schworen, der mit der Festlegung
schloß: zttzd meine Stimme werde z'cB a&ggBgn oBng aiie Bedingung, BezaMnng, Bg/oB-
zizmg, PeraBrednng oder wie man soicBes ansonsten nennen Bannd*" Angesichts der
Umstände, unter denen die bislang behandelten Wahlentscheidungen zustande
gekommen waren - und die noch zu behandelnden des 14. Jahrhunderts unter-

493; vgl. zu dem Austausch zwischen Lupoid und Wilhelm von Ockham: E. L. WlTTNEBEN,
Lupoid von Bebenburg und Wilhelm von Ockham im Dialog über die Rechte am Römischen
Reich des Spätmittelalters, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 53 (1997),
S. 567-586; MlETHKE, Einleitung, in: Politische Schriften des Lupoid von Bebenburg, hg. von
dems./Flüeler, S. 112.

137 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz.
138 Vgl. zu den konkreten Umständen der Entstehung der Goldenen Bulle: B.-U. HERGEMÖLLER,

Fürsten, Herren und Städte zu Nürnberg 1355/56. Die Entstehung der „Goldenen Bulle"
Karls IV., Köln/Wien 1983; vgl. auch DERS., Der Abschluß der „Goldenen Bulle" zu Metz
1356/57, in: Studia Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob, hg. von F. B. Fahlbusch/P. Jo-
hanek, Warendorf 1989, S. 123-232; DERS., Die Goldene Bulle. Karl IV. und die Kunst des
Möglichen, in: Kaiser Karl IV., Staatsmann und Mäzen, hg. von F. Seibt, München 1978,
S. 143-146, S. 446f.; A. WOLF, Die Goldene Bulle von 1356, in: Höhepunkte des Mittelalters,
hg. von G. Scheibeireiter, Darmstadt 2004, S. 188-201.

139 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz, Vorrede (S. 45).
140 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz, Kap. 1,16 (S. 51f.).
141 Ebda, Kap. 1,1-15 (S. 46-51).
142 Ebda. Kap. I, 17 (S. 51).
143 Ebda., Kap. II, 2 (S. 54).
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schieden sich davon nicht grundsätzlich war dies eine Formulierung, die ein
einigermaßen formales Rechtverständnis zur Voraussetzung hatte. Dass die Wahl-
entscheidung 1257 oder 1292 ohne alle Zusagen setz zjzzocMtnzjzzg ztiozfo falze uafganf
appULzn gefallen seien, würde man angesichts der umfangreichen und detaillierten
Verabredungen sonst schwerlich erklären können. Um einer Verzögerung der
Wahlentscheidung vorzubeugen, sah die Goldene Bulle eine moderate Konklave-
regelung vor, die den Wählern das Verlassen der Stadt untersagte.^

Die Wahl geschah im Idealfall einstimmig, aber sie war in der Realität, die
häufig vielstimmiger war, auch dann als einmütig anzusehen, wenn sie mit einfa-
cher Mehrheit erfolgte.^ Das galt auch dann, wenn nicht alle Kurfürsten an ihr
teilgenommen hatten, denn wer trotz fristgerechter Ladung nicht erschien, der
verlor für dieses eine Mal sein Wahlrecht.'^ Ein Mindestquorum, wie es in Qtzz
cgüzm und in Ludwigs Appellation formuliert worden war, wurde nicht festgelegt.
Die beiden Fragen, die den langen Konflikt um den deutschen Thron seit 1314
begleitet hatten - welche Rolle konnte die Kurie in der Erhebung des römisch-
deutschen Königs beanspruchen und auf welche Weise wurde die Wahlstimme
weitervererbt? -, wurden nun geregelt: Die Kurie wurde in der Festlegung des
gültigen Verfahrens gar nicht erwähnt, wodurch der Approbationsanspruch höf-
lich übergangen wurde, und für die Kurstimmen galt künftig die Primogenitur.^

So wurden die zentralen Problemstellungen bei der deutschen Königswahl
des 14. Jahrhunderts, die anlässlich der Doppelwahl 1314 und in ihrem Gefolge
hervorgetreten waren, etwa 40 Jahre nach dieser Doppelwahl in einem Dokument
von Verfassungsrang gelöst. Das Dokument selber wurde dann etwa 50 Jahre spä-
ter, anlässlich der Doppelwahl von Sigmund und Jobst von Mähren 1410 erstmals
zur Grundlage einer einer juristischen Begutachtung: Job Vener, pfälzischer Jurist,
zitierte den Traktat Lupolds von Bebenburg und die Gof&rzc Bzdie, um die Gültig-

144 Ebda, Kap. II, 3 (S. 54): PresfEo dewz^we per efeefores sew wwwcz'os z'w Jorzzza ef zwodo pz-edz'cü's UzzEs-
zwodz z'nrazwewfo, ad ekcü'owezzr pzucedawi wec azzzodo & z'azwdz'cfa cmz'fafe Fz'awkezr/bz'd separewfwr, wz'sz
prz'ws zzzaz'or pars z'psoz'Mzzz fezwporaie capwt wzwwdo eLgerz'f sew popzdo Uzzdsü'awo, regezw uz'deü'cef z'w
caesaz*ezw pzuzwouewdMzw. Nach Ablauf von 30 Tagen sollten die Kurfürsten dann nur noch
Wasser und Brot gereicht bekommen - ohne allerdings in einem Raum eingeschlossen zu
werden (ebda).

145 Ebda, Kap. II, 4 (S. 54f.): Posf^wazw atzfewz z'w eodezw loco z'psz wef pars eorwzw wzaz'or wwzwero eLgerzi,
falz's elecfz'o pezdwde fzafzerz et repzztarz delzelzzf, ac s; Jbref alz z'psz's owzwdzws wezzzzwe dz'sczvpawfe cowcor-
dz'fer edefzrafa.

146 Ebda, Kap. 1,18 (S. 52).
147 Da es an dieser Stelle nicht darum geht, die schon wiederholt behandelte Frage der Approba-

tion oder der Vererbung der Kurstimme sachlich neu zu erörtern, sondern nur um die Frage
der Tradierung dieser Lösung, verzichte ich hier auf die Bibliographie zu den beiden The-
men. Die einschlägige Literatur ist im Verlauf der Arbeit bereits wiederholt genannt worden.
Vgl. zu einer Übersicht über die Frage der Kurie und der deutschen Königswahl aus der Per-
spektive dieser Untersuchung: J. MlETHKE, Die päpstliche Kurie des 14. Jahrhunderts und die
„Goldene Bulle" Kaiser Karls IV. von 1356, in: Papsttum und Landesgeschichte. Festschrift
für Hermann Jakobs zum 65. Geburtstag, hg. von J. Dahlhaus u. a., Köln/Weimar/Wien 1995,
S. 437A50. Die Primogenitur für die Wahlstimmen wurde in der Goldenen Bulle, Kap. VII,
1 (S. 60-62) geregelt.
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keit der Wahlentscheidung seines Herren zugunsten Sigmunds zu begründen.'*^
So wurde eine schriftliche Verfassungstradition erkennbar. Ihr Rhythmus war
verhalten und die Reichweite durchaus begrenzt - zwischen dem Traktat Lupolds
von Bebenburg (1339) und dem Gutachten von Job Vener (1411) lagen etwas über
70 Jahre. Aber es war eine Tradition, in der sich Texte aufeinander bezogen und
nun zum Selbstverständnis der politischen Akteure beitrugen. Das war in dieser
Form eine neue Erscheinung. In der Perspektive dieser Untersuchung - der Frage-
stellung nach der Genese politischer Institutionen - rückt damit der Zeitpunkt
einer vorläufigen Bilanz näher. Doch lohnt es sich, den Blickwinkel so weit zu
fassen, dass er die Möglichkeiten einer vergleichenden Bilanz ausreichend nutzt.
Dazu ist es sinnvoll, einen Versuch der Goldenen Bulle einzubeziehen, der in Eng-
land eine zentrale Rolle spielte und der dort im Laufe des 14. Jahrhunderts zu-
nehmend geregelt worden war: die Frage der politischen Entscheidungsfindung
für das gesamte Reich.

Das Weistum von Rhense hatte die regelmäßige Beratung der Kurfürsten in
dem Obstgarten am Rhein als einen bewährten Brauch des Reiches hervorgeho-
ben: in pomcno sifo inxfa uz'iia?n Rgnensem snpcr aiuenm Reni, nFi pnücz'pes giccfoms
sacn z'mpen'z Romani Ea&gndos hacfafns sztpcr glccfzoz^zTtzs azzf a/z'z's rzcgocz'z's z'psz'zzs
z'mpgrii soignf nt pinrimnm cotweztz're ...^ Der hacfafns unter Obstbäumen, dessen
Ergebnis Lupoid von Bebenburg in seinem üacüzftts dann aufnahm, gehörte da-
nach zur bewährten Tradition der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
an der Spitze des Reiches. Dabei ist unübersehbar, dass der Ort im politischen
Gravitationszentrum des klassischen Reichsgefüges lag, für das der Rhein eine
besondere Bedeutung eingenommen hatte. Allmählich verschoben sich die Ge-
wichte durch die Verlagerung der habsburgischen Aktivitäten nach Österreich und
der luxemburgischen Politik in Böhmen. Von Prag aus war Rhense nicht ohne
weiteres zu erreichen, und es war Johann von Böhmen gewesen, der als einziger
Kurfürst in Rhense gefehlt hatte. Die Erstreckung des Reiches erschwerte solche
regelmäßigen Konsultationen, obwohl die Goldene Bulle sie vorsah. Einmal im

148 Vgl. Job Veners Glosse zu der Frage, ob die Kurfürsten ihre Wahlstimme als Kollegium oder
als Einzelne abgeben: z'znmo elecfores impen';' coNegMÜZer babenZ eZz'gere, et eos babeZ rZomz'wMS Ma-
gHwüKHS Zam^tzazn &canMS conuocare, Babeuf onü'nem szzazn in se&Hzio et vocem zlanzZo, MZ
dare colügifar ex aarea baiia, tyaam non oz'züZ Hosü'ensis, sed abs^ae aarea baiia zZzcZam Hosü'ensis
reprobaf donn'nas Lapobfas Je Bebenbarg ^aondam Bazzzborgensew epz'scopas decreforanz zfocZor no-
b:ü raü'one ...; der Text des Gutachtens von Job Vener ist ediert in: Deutsche Reichstagsakten
unter Kaiser Sigmund, Erste Abteilung 1410-1420 (Deutsche Reichstagsakten Ältere Reihe 7),
hg. von D. Kerler, München 1878, Nr. 53 (das Zitat S. 81); vgl. dazu H. HEIMPEL, Die Vener
von Gmünd und Straßburg 1162-1447. Studien und Texte zur Geschichte einer Familie sowie
des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und der Kon-
zilien von Pisa, Konstanz und Basel, Bd. 1-3 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte 52), Göttingen 1982, S. 667-690; vgl. zu dem Vorgang aus der hier eingenom-
menen Perspektive: KAUFHOLD, Entscheidungsstrukturen, insb. S. 137-141.

149 Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c.
150 Zum politischen Gefüge des Reiches im fortgeschrittenen 14. Jahrhundert vgl. etwa MORAW,

Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung, S. 229-259; vgl. die Liste der anwesenden
Kurfürsten in Rhense in: Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c.
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Jahr sollten die Kurfürsten des Reiches an einem Tag etwa vier Wochen nach Os-
tern Zusammenkommen, um die wichtigen Fragen des Reiches - und des Erdkrei-
ses - zu erörtern (ad fracfaadam & z'psz'zzs zztzpcrz'z orHs^rze saizzfe).^ Die Zusammen-
kunft sollte als Arbeitstreffen ausgerichtet werden, ein feierlicher Charakter war
ausdrücklich untersagt.'^ Die Feststellung, dass diese Treffen der Kurfürsten künf-
tig häufiger (/re^zzcnfz'zzs) als gewöhnlich stattfinden sollten, lässt erkennen, wie
selten die im Weistum von Rhense angeführten Treffen der Kurfürsten tatsächlich
waren. Der jährliche Rhythmus als Ziel ließ sich auch in England beobachten. Dort
wurde er allerdings erreicht. Anders im Reich, wo die Institution eines Kurfürsten-
rates, der gleichsam als Senat des Reiches regelmäßig tagte, im Laufe des Mittelal-
ters nicht Wirklichkeit wurdet Und doch verweist uns dieser Versuch der Golde-
nen Bulle auf die große Herausforderung, der sich die schriftliche Tradition im
14. Jahrhundert stellen musste - eine Herausforderung, die sie letztlich nicht be-
wältigen konnte und die dafür sorgte, dass der mündlichen Traditionsbildung bei
aller Zunahme schriftlicher Überlieferung weiterhin eine bedeutende Rolle ein-
nahm: die Rede ist von der Sorge um die Zukunft.

Wenn schriftliche Aufzeichnungen zunehmend herangezogen wurden, um
Klarheit über historische Abläufe zu erlangen, deren Verlauf bei der Auseinander-
setzung über die Politik der Gegenwart eine wichtige Rolle zukam - sei es als ab-
schreckendes, sei es als erstrebenswertes Vorbild -, dann war es nicht überra-
schend, dass auch für die Frage der zukünftigen Politik eines Herrschers oder
eines Papstes schriftliche Festlegungen erwogen wurden. Wenn in der Tradition,
die inzwischen durch schriftliche Überlieferung eine zunehmende Verbindlichkeit
erreichte, die Entscheidungen einzelner Könige oder Päpste klar überliefert und
auch klar bewertet wurden - konnte dann ein gegenwärtiger König oder Papst
sich darüber hinwegsetzen, ohne seine Legitimität zu gefährden? Inwieweit wur-
den die Spielräume der Zukunft durch die bessere Kenntnis der Vergangenheit
eingeengt? Diese Frage wurde am Hofe Ludwigs des Bayern seit den späteren
1320er Jahren mit zunehmendem Nachdruck gestellt. Es war eine grundsätzliche
Frage. Die Konstellation im Umfeld von Ludwigs Hof ist indes besonders interes-
sant, denn sie verknüpft am Ende dieses Kapitels noch einmal wichtige Entwick-
lungslinien, die wir bislang verfolgt haben und sie bringt auch unsere dritte Ver-
gleichsgröße, die päpstliche Kurie, wieder in den Blick.

Der Konflikt mit der päpstlichen Kurie machte Ludwigs Hof zu einer Anlauf-
station für andere Gegner Johannes' XXII., die in ihrer Auseinandersetzung mit
dem Papst Verbündete suchten. Darunter waren bedeutende franziskanische Ge-
lehrte, die mit Johannes XXII. erbittert über das richtige Verständnis der Ordens-
tradition stritten und die im Laufe dieses Streites die Verbindlichkeit dieser Tradi-

151 Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz, Kap. XII, 1 (S. 68).
152 Ebda.
153 Vgl. etwa BECKER, Der Kurfürstenrat, bes. S. 61-67, S. 75-84.
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tion in einer Weise interpretierten, die für unsere Fragestellung eine erhebliche
Bedeutung hat.*^

Wir haben in Kapitel 4 die umstrittenen Positionen des Petrus Johannes Olivi
(+ 1298) mit ihrem radikalen Verständnis der franziskanischen Armut bereits ange-
sprochen. Olivis Forderung nach einer gelebten Praxis der Armut (tzsüs pHZzpgr), die
im Minoritenorden immer auf starke Vorbehalte gestoßen waren, wurden 25 Jahre
nach seinem Tod von kurialer Seite einer sehr kritischen Revision unterzogen. Zu
Beginn der 1220er Jahre eröffnete Johannes XXII. eine Debatte über die Frage der
Armut Jesu und der Apostel.*^ Er „öffnete" die Auseinandersetzung durchaus in
einem technischen Sinn, indem er nämlich das Verbot Nikolaus' III. (1277-1280)
aufhob, die Bulle Exz'z'f z?MZ sgwz'nzzf einer wissenschaftlichen Diskussion zu unter-
ziehen (d. h. sie zu glossieren).^ In Exz'z'f hatte Nikolaus III. 1279 die Grundzüge

154 Vgl. zur gelehrten Politikberatung an Ludwigs Hof in diesen Jahren: allgemein (Hofakade-
mie): K. BOSL, Die „geistliche Hofakademie" Kaiser Ludwigs des Bayern im alten Franziska-
nerkloster in München, in: Der Mönch im Wappen. Aus Geschichte und Gegenwart des ka-
tholischen München, München 1960, S. 97-129; H. S. OFFLER, Meinungsverschiedenheiten am
Hof Ludwigs des Bayern im Herbst 1331, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittel-
alters 11 (1954/55), S. 191-206, danach auch in: DERS., Church and Crown in the Fourteenth
Century. Studies in European History and Political Thought (Variorum Reprints), Aldershot
2000, IV; J. MlETHKE, Wirkungen politischer Theorie auf die Praxis der Politik des Römischen
Reiches des 14. Jahrhunderts. Gelehrte Politikberatung am Hofe Ludwigs des Bayern, in: Po-
litical Thought and the Realities of Power in the Middle Ages/Politisches Denken und die
Wirklichkeit der Macht im Mittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte 147), hg. von J. Canning/ O. G. Oexle, Göttingen 1998, S. 173-210; der Konflikt zwi-
schen Papst Johannes XXII. und den Franziskanern ist als „theorehscher Armutsstreit" be-
zeichnet worden, wichtige Texte aus dieser Kontroverse sind jetzt zugänglich in: Nicolaus
Minorita, Chronica. Documentation on Pope John XXII, Michael of Cesena and the Poverty of
Christ with Summaries in English. A Source Book, hg. von G. Gäl/D. Flood, St. Bonaventure
1996; vgl. zum „theoretischen Armutsstreit: R. LAMBERTINI, La Povertä pensata. Evoluzione
storica della definizione delLidentitä minoritica da Bonaventura ad Ockham (Collana di
storia medievale 1), Modena 2000; DERS., Usus and usura: poverty and usury in the Francis-
can's responses to John XXILs Quia vir reprobus, in: Franciscan Studies 54 (1997), S. 185-210;
U. HORST, Evangelische Armut und päpstliches Lehramt. Minoritentheologen im Konflikt
mit Papst Johannes XXII (1316-1334) (Münchener Kirchenhistorische Studien 8), Stutt-
gart/Berlin/Köln 1996; F. ACCROCCA, Concerning the Cases of the Heretical Pope: John XXII
and the Question of Poverty. MS XXI of the Capestrano Convent, in: ebda, S. 167-184;
Ch. FLÜELER, Eine unbekannte Streitschrift aus dem Kreis der Münchener Franziskaner ge-
gen Papst Johannes XXII, in: Archivum franciscanum historicum 88 (1995), S. 497-514;
Th. TUREEY, John XXII and the Franciscans. A Reappraisal, in: Popes, Teachers and Canon
Law in the Middle Ages, hg. von J. R. Sweeney/S. Chodorow, Ithaca (N.Y.) 1989, S. 74-88;
L. DUVAL-ARNOULD, La Constitution „Cum inter nonnullos" de Jean XXII sur la pauvrete du
Christ et des Apötres: redaction preparatoire et redaction definitive, in: Archivum francisca-
num historicum 77 (1984), S. 406M20.

155 Vgl. dazu die bereits genannte Literatur; vgl. außerdem A. TABBARONI, Paupertas Christi et
apostolorum. L ideale francescano in discussione (1322-1324) (Nuovi Studi storici), Rom
1990 zur Neuaufnahme der Diskussion 1322; eine knappe, klare Übersicht über die Umstän-
de, die die erneute Auseinandersetzung mit den Thesen Olivis herbeiführten, bietet WlTTNE-
BEN, Bonagratia von Bergamo, S. 107-111.

156 Extravagantes D. Ioannis XXII, 14, 2 (QMM noMHM??!<7MH77i); vgl. auch TlERNEY, The Origins of
Papal Infallibility, S. 172-176.
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des franziskanischen Regelverständnisses nach den schweren Wirren in überzeu-
gender Weise formuliert (und dabei eine spätere Glossierung des Textes verboten).
Exz'z'f hatte für den Orden eine besondere Qualität.*"? Brian Tierney hat von einer
Magna Carta des Ordens gesprochen.*"" Johannes XXII. zeigte sich von solchen
Traditionserwägungen unbeeindruckt, und er formulierte sehr klar, dass er als
Papst durch die Tradition seiner Vorgänger nicht gebunden sei, vielmehr stehe es
ihm als Gesetzgeber (corzdz'for canonnztz) zu, gesetzte Normen aufzuheben oder zu
modifizieren, wenn sie sich als unzureichend erwiesen hätten: Qnz'a nonziMZiz^zzam,
zjnod conz'ccfMn? pro/zifzirMW crMz'dz'f, SM&sc^Mgfzs cxpcrzcnfzzi noczüizm osfendzt; rzotz
rcprUzezisz'Mc z'ttdz'carz, sz ctznozzzuzz cozzüzYor canoncs a sc uei saz's prag&ccssorzTas gdz'fos,
uef aiz'^aa zrz cz'sdczTz confgtzfa caztorzzTas rcuocarc, modzcam ud saspendcrc sfa&afd^

Hier sind wir mitten im Problem. Und es ist ein Problem, das nicht erst durch
den Vergleich mit der Magna CazTa entsteht, sondern es ist dasselbe Problem, das
Heinrich III. in der bereits zitierten Begegnung mit dem Hospitaliter formulierte:
Es mußte für den Verantwortlichen möglich sein, seine Entscheidungen zu korri-
gieren, wenn sie sich nicht bewährten.*"" Im Prinzip war dies ein sehr vernünftiges
Verfahren. Der Grundsatz, den Johannes XXII. formulierte, war für einen Mann
von über 70 Jahren eigentlich bemerkenswert. Er eröffnete seine Bulle mit einem
Bekenntnis zur Lernfähigkeit. Es passierte in der Tat bisweilen, dass sich Regelun-
gen, die man im guten Glauben erlassen hatte, in der Praxis als unglücklich erwie-
sen. Sollte man dann als Verantwortlicher kein Recht haben, den Fehler zu korri-
gieren?

Es kam darauf an. In England reagierten die mächtigen Untertanen des Kö-
nigs alarmiert auf ein solches Ansinnen, denn es war nicht klar, ob der König die-
selben Entwicklungen für fehlerhaft hielt, die auch sie problematisch fanden. Und
sie hatten dem König in der Folge deutlich gemacht, dass Korrekturen nur mit
ihrer Beteiligung vorgenommen werden konnten - wobei die Form der Beteiligung
umstritten blieb. Daraus entstand allmählich das parlamentarische Verfahren,
dessen Genese wir in den Grundzügen in den vorangehenden Kapiteln untersucht
haben. Im Falle des Papstes war eine solche Einschränkung nicht möglich. Die
päpstliche Entscheidungsgewalt wurde nicht dauerhaft in ein Kontrollverfahren
eingebunden, daher mussten die Verteidiger des Status quo einen anderen Weg
finden, um Johannes XXII. davon abzuhalten, das ganze Gefüge der franziskani-
schen Lebensweise in Frage zu stellen. Und sie fanden einen Weg, zumindest ver-
suchten sie, ihn zu weisen - auch wenn sie sich damit nicht durchsetzten.*"* Dabei

157 Exiz'f <?Mi scwinah VI. 5. 12. 3; vgl. zu der Diskussion im Umfeld von Exnt etwa LAMBERTINI, La
Povertä pensata; DERS., La scelta francesacana e LUniversitä di Praigi: 11 „Bettelordensstreit"
fino alla „Exiit qui seminat", in: Gli studi francescani de dopoguerra fino ad oggi (Quaderni
di cuitura medioiatina 2), hg. von F. Santi, Spoleto 1993, S. 143-172.

158 TIERNEY, Origins of Papal Infallibility, S. 173: „To the Franciscans Exz'z'f was almost a second
foundation charter, the very Magna Carta of their Order".

159 Extravagantes D. Ioannis XXII, 14, 2.
160 Vgl. dazu Kap. 3.
161 Vgl. dazu die ausführlichen Literaturangaben in Anm. 154 („Theoretischer Armutsstreit");

vgl. zur franziskanischen Haltung zu Exüf die knappe, klare Übersicht bei: Th. TURLEY, Infal-
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lässt sich am Rande festhalten, dass nach heutigen Maßstäben der englische König
und Johannes XXII. für die Möglichkeiten von Reformen eintraten, während die
„Opposition" in beiden Fällen „konservativ" ausgerichtet war.

Auch die Franziskaner reagierten auf das Ansinnen des Papstes alarmiert. Auf
einer abstrakten Ebene, die die Unterschiede zwischen Königtum und Papsttum
geringer gewichtet als die Gemeinsamkeit des Führungsanspruch, ließe sich
durchaus feststellen, dass die Franziskaner ähnlich reagierten, wie die verstimm-
ten Untertanen Heinrichs III.: sie stellten das Papsttum Johannes' XXII in Frage.
Genau das geschah in der sogenannten SaUtsertJtd'aser AppeLahotz Ludwigs des
Bayern vom 22. Mai 1324, die eine lange Passage über den Armutsstreit Johannes'
XXII. mit den Franziskanern enthielt - den sogenannten Mz'rzorz'Ungxkzzrs, dessen
Verfasser mit großer Wahrscheinlichkeit ein Franziskaner ward^ Der Text stellte
gleich zu Beginn die Rechtmäßigkeit von Johannes' Papsttum in Frage: contra fo-
Fanngm zjztz sg dz'cz'i papaztz tzz'cesz'nizinz sgcandzzznd^ Der Vorwurf, den die Appellanten
gegen den Papst erhoben, war nicht gering - der Papst sei ein Häretiker aber er
war auch nicht überraschend, denn nur ein häretischer Papst konnte seines Amtes
enthoben werdend^ Der Vorwurf der hartnäckigen Abweichung vom Glauben
gründete in erheblicher Weise auf dem Vorgehen des Papstes gegen die Bulle Lxz'zT
seines Vorgängers Nikolaus' III. Diesen Text und seine Interpretation der franzis-
kanischen Lebensweise erhoben die Gegner zu einem unveränderbaren Bestand-
teil der kirchlichen Glaubenslehre, den zu ändern auch einem späteren Papst nicht
möglich sein sollte.^ Brian Tierney hat in diesem defensiven Bemühen den histo-
rischen Moment gesehen, in dem die Grundlagen für das sehr viel später formu-
lierte Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes gelegt wurden.^ Seine scharfsin-
nige und durchaus plausible These hat, wie zu erwarten, eine gewisse Diskussion
ausgelöstd^ Die Debatte ist komplex und sie auch nur annähernd auf einem an-

libilists in the Curia of John XXII, in: Journal of Medieval History 1 (1975), S. 71-101, hier S.
73-75.

162 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 909f. Zu den Appellationen Ludwigs des
Bayern vgl. knapp oben in diesem Kapitel. Zum Minorz'fenexhnrs und zur Verfasserfrage vgl.
zuletzt die Übersicht bei WlTTNEBEN, Bonagratia von Bergamo, S. 229-253.

163 MGH Constitutiones 5, ed. Schalm, S. 723; vgl. zu Ludwigs Appellationen auch BECKER, Die
Appellationen vom Papst an ein allgemeines Konzil, S. 83-99.

164 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, S. 741f.: Rem ipse esf sacramenfornm Christi impz'ns
prophanafor af^ne confempfor et sacrorMm impins ef Zemeran'oMS uioiafor ahyne snbuersor et generalis
statns ecciesie snbdoins et presampfMosns et femerarions inrnnfafor mnlfi/ärie mMfiszyne modis. Et de
predicfis monifns, <?nod se corrz'gaf, omnino se corrz'gere non onlf nec se correxz't, immo esf z'n predicfis
omnino incorrigibiiis et sic hereficns noforins esf censendns.

165 Ebda, S. 733: In hoc immobil:'/nndaznenfo almns CErisfi con/essor Eranciscns pater einsdem ordinis
ordinemphndaoit et sancfa mafer ecciesia regnlam, z^nam Clzrisfo sz'bi reoeianfe composnif, approbaoif
et conp'rmaoif et per plnres Romanos ponfipces, oideiicef Efonorinm, Gregorinm IX, Aiexandrnm
^nartnrn, Innocenfinm ^nartnrn, Innocencinm V. et Nicolanm fercinm et ^nartnrn et per diuersos
aiios ponfi/ices declarauit, omnibns nna et concordi ooce dicenfibns, ^nod l:ec esf regnia ewangeiica
Cbrisfi et aposfolornm imifafioe, ^ne nichil babebaf oei habet in hoc mnndo proprinm oel commnne,
sef in rebns, ^nibns Hfebantnr et Mfuntnr, habebanf et habenf fanfnmmodo simpiicem Jäcfi nsnm.

166 TIERNEY, Origins of Papal Infallibility.
167 Vgl. dazu die einschlägigen Titel in Anm. 155; vgl. auch TURLEY, Infallibilists.
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gemessenen Niveau zu skizzieren, würde uns erheblich von unserer Fragestellung
ablenken. Wir konzentrieren uns hier auf den Aspekt, der für die Frage nach der
Traditionsbildung entscheidend ist, auf die Verbindlichkeit von Entscheidungen
für die Zukunft und auf die Frage nach der Überlieferung solcher Entscheidungen.
Johannes' Gegner führten ein neues Kriterium ein, das die Entscheidungsfreiheit
des Papstes eingrenzen sollte: Ncrw zjttoc? scmd sztzztmos pcthz/zces Dgz uzcarzos pgr
ciaugzzz scz'gzicz'e gsf dz^z'nz'fzzzrz gssg dg/z'&z ugrz'üzfg, rzorz pofgsf pgr szzccgssorgzrz aiz'zjztgm z'zt
dzzFz'zzzzz rgroczzn'd^

Damit führten die Franziskaner das Gewicht der Entscheidungen seiner Vor-
gänger gegen Johannes XXII. ins Feld und stellten seinen Anspruch, als Cctzdz'for
Cazrorzztzzz Gesetze nicht nur zu erlassen, sondern auch aufzuheben, grundsätzlich
in Frage. Es ging um viel, und deswegen wurde der Verstoß gegen dieses Prin-
zip auch als häretisch eingestuftW Das war nicht ganz unproblematisch. Im Grun-
de galt das Prinzip pw ztz pzzrgm ziozi Fzz&gf z'rzzpgrz'rzzrz, wodurch ein Papst seinen
Nachfolger in seinen Entscheidungen nicht binden konnte. Vielmehr war der Vor-
teil eher auf der Seite der Lebenden, indem ein Papst durchaus die Entscheidun-
gen seines Vorgängers aufheben konnteW So ließ Bonifaz VIII. ausdrücklich fest-
stellen, dass der Papst durch eine spätere Rechtssetzung die frühere Norm
aufheben konnte.'^ Darin erkennen wir die gewachsene Bedeutung des positiven
Rechts, die bereits in der Vorrede des LzFgr Sgxhzs deutlich wurde, in der Bonifaz
die schwere Aufgabe des Gesetzgebers umriß, der in schlaflosen Nächten der
Schwierigkeiten des menschlichen Zusammenlebens mit der Bekräftigung des
alten Rechts, aber auch mit dem Erlaß neuer Gesetze zu begegnen suchte.'^ Auf

168 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, S. 737.
169 Die erste franziskanische Reaktion auf den päpstlichen Vorstoß waren entsprechende

Beschlüsse eines Generalkapitel in Perugia im Juni 1322, auf die sich die SacLsenMaser
Appeiiatiorz ausdrücklich berief; vgl. die Texte bei K. MÜLLER, Einige Aktenstücke und
Schriften zur Geschichte der Streitigkeiten unter den Minoriten in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 6 (1884), S. 63-112, hier S. 106-108;
F. DELORME, Descriptio codicis 23 J. 60 Bibliothecae Fr. Min. conventualium Friburgi
Helvetiorum, in: Archivum Franciscanum Historicum 10 (1917), S. 47-102, hier S. 100-102;
A. BARTOLI LANGELI, 11 manifesto francescano di Perugia del 1322, alle origini die fraticelli
„de opinione", in: Picenum Seraphicum 10 (1973), S. 204-261; vgl. zu den Beschlüssen in
Perugia auch TlERNEY, Origins of Papal Infallibility, S. 175-178; WlTTNEBEN, Bonagratia von
Bergamo, S. 110-158 (zur Argumentation Bonagratias).

170 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, S. 737: ... zzozz pof'est per saccessoreaz ainynenz in 4a-
Fianz reoocarz' oei ez'as t?ao4 dzjfznifazn esf coMfrarzMm affirznari, <?ain izoc agens znanz/esfe izereticas esf
censendas.

171 Dazu vgl. besonders H. KRAUSE, Dauer und Vergänglichkeit im mittelalterlichen Recht, in:
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 75 (1958), S. 206-251; par z'n
parezrz zzon izaLef z'znperz'azn: Glosse z'mperzMm zu Dig, 1, 12, 1. 4. vgl. dazu auch KRAUSE, Dauer
und Vergänglichkeit, S. 237-239.

172 VI, 1, 2, 1: Licet Roznanas Powfi/cx, pai z'ara oznnz'a z'n scrinio pectoris szzi censeiar Izatzere, consfifa-
fionezn condendo posteriorezzz, priorezrz, zpaaznois 4e ipsa znewtionezn norzJäciaf, rezzocare noscatar ...

173 VI, Vorrede (Corpus Iuris Canonici, Bd. 2, ed. Friedberg, S. 930): Azzzpiectizzzar z^aippe zzoiazzta-
rios pro ipsoram zyaz'ete iatzores, et zzoctes ^aaado^ae transiazas insozzzzres, at scandaia reznooeaznas aiz
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dieser Möglichkeit, als Condhor Catzonttm neue Gesetze zu erlassen, wenn die Ent-
wicklung der Verhältnisse dies nahelegte, hatte Johannes XXII. bestanden. Unge-
wöhnlich war das nicht, aber die Franziskaner nahmen daran Anstoß, weil der
Papst diese Freiheit nutzte, um eine Norm zu verändern, auf der ihr Ordensleben
aufbaute. Im Fluß der Zeit sollte es sichere Inseln geben.

Um sie zu erreichen, gab es nach der Auffassung der franziskanischen Oppo-
sition gegen den Papst eine besondere Form der päpstlichen Schlüsselgewalt, den
ScMüssU des Wissens fciauis scienfiae).^ Entscheidungen über wichtige Glaubensin-
halte, die der Papst mit dieser Befugnis traf, hätten den Charakter von Glaubens-
wahrheiten und könnten nicht widerrufen werden.'^ Wir müssen der Frage nicht
nachgehen, wer die entscheidenden Ideengeber für diese Argumentation waren
(Olivi wird eine wichtige Rolle zugeschrieben), und wir müssen auch nicht klären,
ob vergleichbare Ideen, die eine Gruppe um Petrus de Palude (+ 1342) in diesen
Jahren an der Kurie entwickelte, auf die spätere Doktrin der päpstlichen Unfehl-
barkeit einen stärkeren Einfluß gehabt habend^ Wichtig ist die Feststellung, dass
in den 1320er Jahren der ernsthafte Versuch unternommen wurde, die schriftliche
Tradition in bestimmten Fragen als verbindliche Vorgabe für die Gegenwart he-
ranzuziehen. Dass die Tradition der Maßstab für die Gegenwart und die Zukunft
sein sollte, war nicht neu. Neu war eine Form der Traditionsvermittlung, die klare
Vorgaben festlegen sollte. Fxz'ü war keine legendenhafte Erzählung, deren Regel-
werk von alten Männern beim Weitererzählen umsichtig oder knurrend an die
Erfordernisse einer neuen Zeit angepaßt wurde, Exz'ü war ein Text, der in vielfa-
cher Abschrift in der ganzen lateinischen Christenheit verbreitet war. Und es war
ein Text, der nicht kommentiert werden sollte, sondern der so gelesen werden
sollte, wie er war: sz'c /z&iifcr gxpozzzzfzzr ad iifcram concordanhac, corzharzefafes setz
dzücrsac vci aducrsac opz'zzz'ozzgs a lecforzütts sca gxposz'fon'btts naiiafczzas z'zzdzzcazzfzzrT^

Die franziskanische Opposition setzte sich mit ihrer offensiven Verteidigungs-
strategie in diesem Punkt nicht durch. Das ist nicht wirklich verwunderlich, denn
die Anklage, dass der Papst ein Häretiker sei, weil er in einer Frage von den Nor-
men seiner Vorgänger abwich, die zwar einen Franziskaner umtreiben konnte, die
aber für die meisten Zeitgenossen in der Tat einen theoretischen Charakter hatte.

z'psz's, 6t, zyuas duznana natura, nooas senzper deproperans ederejörznas, tz'tes ^Motz'dte z'noenz're conatur,
nunc aaMaoraai deciaratz'one, nunc nooornzn ediü'one ian'am, prozzt notn's est possz'Me, repriznamns.

174 Vgl. oben mit Anm. 169; vgl. dazu besonders TlERNEY, Origins of Papal Infallibility, S. 171-
186; vgl. auch WlTTNEBEN, Bonagratia von Bergamo, S. 240f., 346-351; die Autorin schlägt die
alternative Übersetzung Schlüssel der GlaMbenszoahrhez't vor (ebda, S. 347); allgemein zur päpst-
lichen Schlüsselgewalt vgl.: T. HÖDL, Die scholastische Literatur und die Theologie der
Schlüsselgewalt von ihren Anfängen bis zur Summa Aurea des Wilhelm von Auxerre, Müns-
ter 1960.

175 Vgl. die Nachweise der vorangehenden Anmerkung.
176 Vgl. dazu TURLEY, Infallibilists.
177 VI, 5, 12, 3 (Corpus Iuris Canonici, ed. Friedberg, S. 1120). Der Schluß der Bulle enthält ein

ausdrückliches Verbot der juristischen Glossierung, erlaubt war lediglich eine Wort- oder ei-
ne grammatikalische Erklärung: Super ipsa constitutione giossae non/lauf, nisi/orsan, per zyuas
oerbunz uel uerbz' sensus, setz constrncü'o, oei ipsa constrncü'o t?uasi graznnzah'caü'fer ad iiterazrz oei z'n-
teiiz'gibiiz'zzs exponatur. (Ebda).
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war nicht ganz frei von einer gewissen Aufgeregtheit. Der Vorstoß hatte durchaus
genuin franziskanische Züge, weii er den listigen Versuch machte, die Autorität
einer Tradition, unter deren Herausbildung mancher Gefährte und Nachfolger des
Franziskus gelitten hatte, nun gegen die oberste Autorität der Kirche ins Feld zu
führen. Aber dieser Vorstoß stand nicht allein, und das ist die Beobachtung, die
uns hier vordringlich interessiert. Der Versuch, die Spielräume der Herrschenden
in wichtigen Bereichen durch schriftliche Programme einzuschränken, ist im
14. Jahrhundert auch an anderer Stelle zu beobachten.

Dabei war das Umfeld erneut die päpstliche Kurie in Avignon. Im Jahre 1352
verpflichteten sich die Kardinäle vor der Wahl eines neuen Papstes gemeinsam auf
schriftlich festgehaltene Eckpunkte, die der neue Papst - der mit großer Wahr-
scheinlichkeit aus dem Kreis dieser Kardinäle hervorgehen würde - bei seiner
Amtsausübung zu beachten habeV Mit diesem Schriftstück beginnt im
14. Jahrhundert, zunächst zögerlich, die Reihe der päpstlichen Wahlkapitulationen,
die ihre eigentliche Fortsetzung erst nach dem Pontifikat Martins V. (1417-1431)
erfuhr.^ Die Selbstverpflichtung, ... omm'a N ga&m script^ra confetüa züHoia-
MzYgr Nzseruargf, die die Kardinäle vor der Wahl im apostolischen Palast gemein-
sam beschworen, lässt die Stoßrichtung des Textes erkennend^ Mit ihm wollten
die Kardinäle ihre Mitwirkung an Kardinalskreationen (und -absetzungen), die
Beschränkung der Größe des Kardinalskollegs, den Schutz ihrer Güter und Ein-
künfte, die Mitwirkung an der päpstlichen Personalpolitik im Kirchenstaat und bei
der Gewährung von Kirchenzehnten an die europäischen Fürsten sicherstellen.
Es war ein kurzes Dokument, deutlich knapper gehalten als etwa die Vereinba-
rungen, die der englische König wiederholt mit seinen Baronen treffen mußte,
wenn diese sich aus dem königlichen Rat gedrängt sahen und die Modalitäten
künftiger Entscheidungen festhalten wollten. Auch die Wahlkapitulation der Kar-
dinäle sieht in allen angesprochenen Punkten ihre Beteiligung an der Entschei-
dungsfindung vor, je nach Frage mit einfacher Mehrheit, oder mit einer Zweidrit-
telmehrheit. Die Kardinäle legten Wert auf die Freiheit ihrer Meinungsbildung
und hielten fest, dass sie zu Fragen, die sich aus diesen Vereinbarungen ergeben
würden, gehört werden wollten und dass der künftige Papst entsprechende Klä-

178 Der Text ist überliefert als Insert in der Bulle, mit der Innozenz VI. diese Selbstverpflichtung
nach seiner Wahl wieder aufheben ließ: Innocent VI. Lettres secretes et curiales, Bd. 1 (Biblio-
theque des Ecoles frangaises d'Athenes et de Rome 3e serie 4), hg. von P. Gasnault/M.-H.
Laurent, Paris 1960, Nr. 435; zu Innonzenz VI. vgl. A. PELISSIER, Innocent VI. le reformateur.
Deuxieme pape Limousin (1352-1362), Clairvivre 1961.

179 Vgl. dazu die Übersicht bei Th. M. KRÜGER, Überlieferung und Relevanz der päpstlichen
Wahlkapitulationen (1352-1522). Zur Verfassungsgeschichte von Papsttum und Kardinalat,
in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 81 (2001), S. 228-
255. Der Autor bereitet zudem eine größere Studie vor, die das Thema aus verfassungs-
geschichtlicher Perspektive aufgreifen wird.

180 So faßt es Innozenz VI. als Teilnehmer dieser Wahlversammlung selbst zusammen: Inno-
cent VI. Lettres secretes, Bd. 1, ed. Gasnault/Laurent, S. 137.

181 Vgl. die Auflistung ebda, S. 137f.
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rungen nur mit der Unterstützung von zwei Dritteln der Kardinale vornehmen
könnet Damit versuchten die Kardinale, ihren Mitwirkungsansprüchen an der
päpstlichen Politik eine konstitutionelle Verbindlichkeit zu verleihend^ Der Papst
benötigte indes keine Zweidrittelmehrheit, um die Wahlkapitulation nach seiner
Wahl wieder aufzuheben, weil er seine pPcm/ado poUsDü's ungebührlich einge-
schränkt sah. '34

Die Wahl veränderte die Kräfteverhältnisse entscheidend, indem sie aus dem
Kardinal Etienne d'Albret den Papst Innozenz VI. machte, der sich nun auf seine
apostolische Autorität berief, um die Zusagen, die er als Kardinal gemacht hatte,
wieder aufzuheben. Wirklich überraschend war das nicht, die Einhaltung der
Wahlkapitulation hätte die Entscheidungsstrukturen an der Kurie in der Tat erheb-
lich verändert und dem Kardinalskolleg in administrativen Fragen eine bedeuten-
de Rolle eingeräumt. Es ist wichtig, darauf zu verweisen, dass die Wahlkapitulati-
on nicht dieselbe Stoßrichtung hatte, wie die Versuche der Franziskaner, die
päpstliche Entscheidungsfreiheit einzuschränken, denn es ging den Kardinälen
nicht um Glaubensfragen. Gegenüber der päpstlichen Lehrautorität in Fragen der
kirchlichen Lehre beanspruchten sie keine Beteiligung an der Entscheidung. So
gab es auf den beiden großen Aktionsfeldern der Kurie, dem Feld der Kirchenpoli-
tik und der Herrschaft im Kirchenstaat sowie auf dem Feld der Glaubensentschei-
dungen den Versuch, den Papst durch schriftliche Festlegungen einer gewissen
Kontrolle zu unterstellen. Es blieben Versuche, aber sie sind für die Veränderun-
gen im 14. Jahrhundert von Bedeutung, denn es wird bei aller Differenz zwischen
den Materien doch ein Muster erkennbar. Allerdings haben wir hier den interes-
santen Fall, dass die Kurie, die ansonsten im Falle der schriftlichen Traditionsbil-
dung eher eine Vorreiterrolle einnahm, in gewisser Weise ein „englisches Politik-
muster" erkennen läßt. Die Ansprüche der Kardinäle auf eine Mitregierung,
einschließlich der präzisen und differenzierten Festlegung, welcher Zustim-
mungsquoten durch die Kardinäle unterschiedliche päpstliche Anliegen bedurf-
ten, erinnert durchaus an die Vorstöße der englischen Königskritiker in der Magna
Carfa, den Provisionen von Ox/ord und den New Ordinances.'ss Aber auch die Reakti-

182 Ebda, S. 138: Item t?aoP papa non impoPiat ^aiw omnes et siwgaP carPiwaies in cowsaiewPo et cowsow-
tiewPo iteram PaPeawt arPitriam in agewPis ... Item ^aoP sie aP^aoP PaPiam occarrerit oei PiciPerP,
uei pape uiPePPar in prePicfis, PowPwas papa cam consiiio et consensas sattem Paoram partiam car-
PiwaPam PaPeat Peciarare.

183 Zum konstitutionellen Charakter der Wahlkapitulationen vgl. auch KRÜGER, Überlieferung
und Relevanz, und insb. die demnächst zu erwartende Studie.

184 Innocent VI. Lettres secretes, Bd. 1, ed. Gasnault/Laurent, S. 137: <?aoP scripfara ipsa in Pimiwa-
ciowem et prejaPiciam pienitaPinis potestatis ex ore Dei coPate soii Pantaxat Romano powfi/ici Piwo-
scitar procai PaPio rePanPare ...

185 Die Kardinäle differenzieren zwischen erforderlichen einfachen Mehrheiten (z. B. bei der
Einsetzung von Amtsträgern in den Besitzungen der Kurie) und zweidrittel Mehrheiten (z.B.
bei Kardinalskreationen und -absetzungen, bei Klärungen von offenen Fragen im Zusam-
menhang mit der Wahlkapitulation): vgl. Innocent VI. Lettres secretes, Bd. 1, ed. Gas-
nault/Laurent, S. 137f. (z.B. Item, (?aoP si aiayaoP PaPiam occarerit oei iwciPen't, oei pape oiPePPar
iw prePictis, Pomiwas papa cam cowsiiio et ccwsewsa sattem Paaram partiam carPiwatiam PaPeat Pe-
ciarare, ebda, S. 138).
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on des erstarkten Papstes erinnert an die Reaktion des englischen Königs, nach-
dem er in einer Phase der Schwäche diesen Reformdokumenten hatte zustimmen
müssen: er widerrief die Einschränkungen seiner herrschaftlichen Entscheidungs-
gewalt. Wir haben dies bei den verschiedenen Beispielen verfolgen können. Da
sich der englische König bei der Widerrufung der Magna Carfa, der Prouiszoncn uon
Ox/ord und bei der Relativierung der New Ordz'nanccs jeweils auf die päpstliche
Unterstützung verlassen konnte, erscheint die Rücknahme der Wahlkapitulation
durch Innozenz VI. als folgerichtiger Schritt in einer Politik der Päpste, die gegen
jede verfassungsrechtliche Einschränkung der monarchischen Gewalt auftrat.

Das politische Schicksal der monarchischen Ordnungen im 14. Jahrhundert ist
das Thema des nächsten Kapitels. Fassen wir daher die Beobachtungen zur Tradi-
tionsbildung in dieser Phase zunächst zusammen. Zu Beginnn des Jahrhunderts
traten die verschiedenen Traditionsmodelle profilierter hervor. Es gab einen dezi-
dierten Rückgriff auf die mündliche und persönliche Überlieferung, aber es gab
auch ein zunehmendes Bemühen um die tatsächliche Verwendung der schriftli-
chen Traditionsinstrumente. Diese Systematisierung und Durchdringung der Ü-
berlieferung des 13. Jahrhunderts ist eine frühe Stufe ihrer regelmäßigen Nutzung
im politischen Prozeß (etwa im englischen Parlament im späten 14. Jahrhundert).
Die dezidierten Bekenntisse zu einer mündlichen Tradition wird man als Abwehr-
reaktionen interpretieren können. Sie waren keineswegs erfolglos.

Zwar schritt die Verwendung der schriftlichen Überlieferung erkennbar vor-
an, und wichtige Entscheidungsvorgänge, wie die politische Beratung des engli-
sche Königs im Parlament oder die Wahl des römischen Königs, die in ihren Mo-
dalitäten lange umstritten waren, erhielten nun eine schriftlich fixierte Ordnung
oder zumindest eine schriftliche Praxis, aber dennoch blieb die Wirkung solcher
schriftlichen Regelungen eingeschränkt. Die Grenze ist klar erkennbar, und in den
zuletzt thematisierten Versuchen der Kardinäle und der Franziskaner, die Einbin-
dung des monarchischen Hauptes schriftlich zu fixieren, wurde sie fassbar. Die
Zukunft ließ sich keinem Text unterwerfen. Es war die Frage der Zukunftssiche-
rung, die die erhebliche Bedeutung der mündlichen Tradition auch weiterhin ga-
rantierte. Die Frage des deutschen Königswahlverfahrens hatte einen eminent
politischen Charakter, aber irgendwann wurde sie doch auch zu einer technischen
Frage, die lösbar sein mußte. Die Frage der politischen Zukunft wurde nicht zur
Routine. Sie belebte die Dynamik der Traditionsbildung nach wie vor. Letztlich
erscheint die Durchsetzung einer schriftlichen Tradition als Orientierung gebende
Norm vor allem auf den Feldern erfolgt zu sein, die in einem weiteren Sinne einer
Gerichtstradition angehörten. Das galt für die Frage der deutschen Königswahl,
die erstmals in einem Rechtstext, dem Sachsenspiegel, dargestellt worden war,
und deren Hauptproblem, die gespaltenen Wahlen auf einer höheren Ebene einen
Richter erfordert hätte, wenngleich im Fall des römisch-deutschen Königs gerade
die Frage des Richters umstritten war. Aber auch die Abwehr eines ungebetenen
(päpstlichen) Richters verwies die Frage in das Umfeld gerichtlicher Entscheidun-
gen. Ähnlich verhielt es sich mit dem englischen Parlament, das in hohem Maße
eine Gerichtsfunktion innehatte. Die Beschäftigung mit den Petitionen der Unter-
tanen machte einen erheblichen Teil der Arbeit des Parlamentes aus. Schon im
Zusammenhang mit der Rezeption der Magna Carta waren wir auf ihre Rolle als
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Dokument vor Gericht im 13. Jahrhundert gestoßen. Vergleichbares läßt sich über
die Rolle der Synoden und auch der Konzilien sagen. Das I. Konzil von Lyon hatte
bei der Absetzung Friedrichs II. wie eine Gerichtsversamlung getagt. In Hinblick
auf die Perspektive dieser Untersuchung wird die Frage interessant, wie diese
Gerichtstradition in den verschiedenen Herrscherabsetzungen am Ende des
14. Jahrhunderts zum Tragen kam. Doch zunächst gilt es die Konflikte des 14.
Jahrhunderts auf ihre Muster, ihren „Rhythmus" und ihre Rolle in der politischen
Traditionsbildung zu prüfen. Davon handelt das nächste Kapitel.





Kapitel 7

Vom Konflikt zur Verfassung: Die konkreten Verfassungs-
kämpfe des 14. Jahrhunderts

Das 14. Jahrhundert erlebte dramatische Verfassungskämpfe, die auf ihre Weise
die Entwicklungen des 13. Jahrhunderts zu einem Abschluß brachten, oder die das
Potential, das die Krisen des 13. Jahrhunderts bereits erkennen ließen, mit grimmi-
ger Folgerichtigkeit ausschöpften. In Deutschland kam die Entwicklung des Kö-
nigswahlrechts nach einem langen Konflikt zum verfassungsrechtlichen Abschluß
- allerdings erst nach einem Ringen um den Thron und einem Herrscherwechsel,
und in England wurden sogar zwei Könige abgesetzt und getötet. So weit war es
im 13. Jahrhundert nicht gekommen. Die Ereignisse folgten nicht unmittelbar auf-
einander, die Doppelwahl, die die letzte große Auseinandersetzung um die Erhe-
bung und den Status des römisch-deutschen Königs im Mittelalter einleitete, fand
1314 statt, die Goldene Bulle wurde 1356 feierlich erlassen. Und bis zu ihrer Rezep-
tion vergingen nochmals Jahrzehnte. Der englische König Edward II. verlor seinen
Thron und sein Leben 1327, die Herrschaft Richards II. nahm 1399 ein vergleichba-
res Ende. Damit stellt sich bei diesen Konflikten die Frage nach ihrem Zusammen-
hang, nach einem historischen Spannungsbogen von der Akzentuierung des Prob-
lems bis zu seiner verfassungsrechtlichen Lösung (in Deutschland) oder nach
einem möglichen Vorbildcharakter, den der Widerstand gegen Edward II. in der
Herrschaftszeit Richards II. entwickeln konnte. Das mußte nicht allein für die Op-
position gegen den König gelten, auch der Herrscher mochte das Schicksal seines
Vorgängers vor Augen haben, ohne dass er daraus dieselben Schlüsse zog wie
seine Gegner. Wir haben im vorangehenden Kapitel verfolgt, wie sich die Traditi-
onsbildung im 14. Jahrhundert veränderte. Die Frage ist nun, wie sehr die Akteure
von der verstärkten schriftlichen Überlieferung Gebrauch machten. Schon der
Abstand zwischen den Königsabsetzungen in England überschritt die Erinne-
rungsspanne eines durchschnittlichen Menschenlebens deutlich.

Die Ereignisse als solche sind in der Forschung wiederholt behandelt wor-
den.^ Hier soll es nicht um eine Wiederholung der Ereignisgeschichte gehen, son-
dern um eine Skizze der Konfliktverläufe, die die inneren Zusammenhänge und
Nachwirkungen herausstellt. Es geht um den Rhythmus, nicht um die Nacherzäh-
lung. Allerdings müssen wir dazu die Eigenheiten der entscheidenden Konflikte

Die Literatur zur politischen Geschichte des 14. Jahrhunderts in Deutschland und England ist
in den zurückliegenden Kapiteln verschiedentlich zitiert worden.
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so weit verstehen, dass wir ermessen können, welchen Beitrag sie zur Klärung der
Probleme lieferten, deren Entwicklung diese Untersuchung nachgeht. Neben der
Ausbildung des Königswahlrechts und der Ausdifferenzierung des Beraterkreises
für den englischen König wird es dabei auch um die Frage gehen, welchen Cha-
rakter diese Krisen hatten. Läßt sich in ihrem Verlauf das Wirken einer schriftli-
chen Erinnerung an die Vorgeschichte erkennen?

So verschieden die Konflikte im einzelnen waren, so wiesen doch die Eck-
daten der Königsgeschichte manche äußere Parallele auf. Im Reich und in England
gab es eine frühe Auseinandersetzung um das Königtum, die in England schon
1311, in Deutschland 1314 begann und die erst 1325 bzw. 1327 zu einer Lösung
gelangte. Auch das Ende des Jahrhunderts sah in beiden Königreichen eine Abset-
zung der Herrscher - allerdings mit deutlich unterschiedlichem Ergebnis, und
während in England die lange Herrschaft Edwards III. (1327/30-1377) eine Zeit
relativ ungefährdeter Königsherrschaft war, erlebt Deutschland um die Mitte des
Jahrhunderts einen erneuten Kampf zweier Könige um die Kroneü Man mag darin
bereits eine Verschiebung der Konfliktmuster erkennen, doch sollten wir die Vor-
gänge genauer prüfen. Wir beginnen in England. Dort sah sich der König frühzei-
tig scharfer Kritik ausgesetzt.

Das Königtum Edwards II. stand unter einem unruhig flackernden SternP
Sein Vater hatte ihm kein einfaches Erbe hinterlassend Der Krieg mit den Schotten
war nicht entschieden, das Verhältnis zu den Großen des Königreiches war ange-
spannt, und die 1294 wieder aufgeflackerten Kämpfe um die englischen Fest-
landsbesitzungen waren zwar beendet worden, und der neue Frieden wurde
durch die Heirat Edwards II. mit der Tochter König Philipps IV. von Frankreich
bekräftigt, aber diese Ehe wurde im Laufe der Zeit zu einem eigenen Problem-
feldd Es sollte sich erweisen, dass es nicht klug war, politische Ehen auf zu große
Hoffnungen zu gründen. Die Folgen dieser Ehe waren weit schwerwiegender als
ihr unmittelbarer Effekt. Es läßt sich durchaus formulieren, dass die Folge von
Kämpfen auf dem Festland und der Eheverbindung der beiden Königshäuser nach

2 Vgl. zu der kurzen Rivalität Ludwigs des Bayern und Karls IV. um den deutschen Thron
etwa THOMAS, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters, S. 211-217; KAUFHOLD, Gladius Spi-
ritualis, S. 270-287.

3 Zum Königtum Edwards 11. vgl. die Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young;
Chronicles of the Reigns of Edward 1. and Edward II., Bd. 1-2; ed. Stubbs; Calendar of the
Charter Rolls, Bd. 3; Calendar of the Close Rolls: Edward II, 4 Bde.; vgl. auch: HAINES, King
Edward II; ORMROD, England: Edward II and Edward III; PRESTWICH, The Three Edwards;
DERS., Plantagenet England, S. 178-224; BUCK, Politics, Finance and the Church; BlNGHAM,
The Life and Times of Edward II; TOUT, The Place of the Reign of Edward II.

4 Vgl. dazu etwa PRESTWICH, Plantagenet England, S. 165-187, 298-303.
5 Zur Ehe Edwards II. mit Isabella, der Tochter Philipps IV.: Vita Edwardi Secundi,

ed. Childs/Denholm-Young, S. 8; vgl. auch PRESTWICH, Plantagenet England, S. 298-303;
P. DOHERTY, Isabella, Queen of England: 1296-1330, Wetherby 1977; DERS., Isabella and the
Strange Death of Edward 11, London 2003.
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fast 40 Jahren Frieden eine neue Stufe der Beziehung signalisierte, in der man sich
erneut im Auge behalten mußte.

Schon die Erweiterung des Krönungseides zu Beginn der Herrschaft Ed-
wards II. läßt sich als eine Vorsichtsmaßnahme der Mächtigen des Königsreiches
verstehen, die ihrem König Grenzen seiner Handlungsfreiheit aufzeigen sollte.
Edward II. fand im Umgang mit den Empfindlichkeiten der Großen seines König-
reiches keinen glücklichen Stil. Sein Vater Edward I. hatte während seiner langen
Herrschaft zwar den Widerstand seiner Untertanen erfahren, als er nach der Er-
oberung von Wales und ersten Kämpfen in Schottland eine Militärkampagne auf
dem Festland vorbereitete, aber dieser Widerstand hatte sein Königtum nicht in
Gefahr gebracht/ Unter Edward II. wurde das anders. Die Schonfrist für den jun-
gen König währte nicht lang, und der Unmut entzündete sich vor allem an seinem
Umgang mit Piers Gaveston, in dem die Barone einen Günstling sahen, der einen
ungebührlichen Platz am Hofe einnahm und der einen unangemessenen Anteil an
den Entscheidungen des Königs hatte/ tzmz'EUzanf gtiün U magnates fgnv, <?M?'a z'psg
soIas Ea&grgf gracz'arn üt ocuüs rggz's gf zjuasz sgczmdas rex domz'nargfMz; czü suFessenf
ozrzMgs gf par mtEtts/ Die Vita Edwards II. setzt bereits mit einer deutlichen Thema-
tisierung des Problems ein, und wenn man sich vor Augen führt, dass der Text
noch zu Lebzeiten des Königs entstand, dann wird die politische Brisanz dieser
Freundschaft sehr deutlich/ Auf diese Weise erhielt die Unzufriedenheit, die sich
in der Spätphase Edwards I. angesammelt hatte, noch eine besondere Verstärkung.
Nur vier Jahre nach seiner Krönung sah sich der junge König mit massiven Forde-
rungen seiner Untertanen konfrontiert/^

Die Notwendigkeit einer Reform wurde ausdrücklich thematisiert: 1311 ver-
langten die Barone vom König die Einsetzung von geeigneten Männern, die ein
Programm zur Reform des gegenwärtigen beklagenswerten Zustandes aufstellen
sollten/' Die Forderungen wurden durch deutliche Warnungen unterstützt, so

6 Vgl. dazu oben Kapitel 3.
7 Vgl. dazu oben Kapitel 6; zu Gaveston HAMILTON, Piers Gaveston; Edward the second, the

Ford Ordainers and Piers Gaveston's Jewels and Horses, hg. von Roberts.
8 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 4; die Passage geht noch einschlägig

weiter: Iwoz'dehzwt ecz'azzz z'Nz ^wasz tota terra, zzzaz'oz* et rwz'woz" et sewex, et zrzata de eo pzvdz'ca&awf; wwde
et wozzzew ezYs paMe dz/JazzzafHzw est.

9 Vgl. auch ebda, S. 6, zur Loyalität des Königs gegenüber Piers Gaveston angesichts der An-
griffe durch die Barone: Nec tarnen polwwtatezzz regz's a Petro poterawt separare, pzzz'w ecz'azw ^wawto
ptara aadz'ret rex gracz'am ez'as conarefar extzagaere, tawto zzzagz's z'noaiesce&at azaor crescehzt ajjecfz'oa
regz's erga Petraza. Aus dieser unbedingten Verbundenheit erwuchs die eigentliche Brisanz.
Zur Abfassungszeit der Vita vgl. die Einleitung, ebda, S. XIX-XXIII. Die dort vorgeschlagene
zeitnahe Abfassung nach dem Modell annalistischer oder chronikalischer Geschichtsschrei-
bung (z. B. Matthaeus Parisiensis), von Jahr zu Jahr, würde die Brisanz der kritischen Passa-
gen zu Beginn der Chronik noch erhöhen.

10 Vgl. zur Problemkontinuität im Übergang von Edward I. zu Edward II. auch PRESTWICH,
Plantagenet England, S. 172-185; VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 122-141.

11 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 18: ... z?zzod ex cowsewszz et assewsa dozzzz'wz
regz's et saoz-Mzw tzarozzMzzz ehgerewlMZ* dzzodecz'zw pz'n dz'scz*efz', tzowe opz'wz'owz's et potezztes, ^Moz*Mzzz azlw'-
tzdo et deczvfo statzzs re/brzzzaz-etMz* H cozzsotzdaz-etMz*; et s; zpw'd z'zz zrgwz gz*apazzzew redMwdaz*et, eoz*nzzz
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dass der widerstrebende König sich schließlich dem dringenden Rat seiner Ver-
trauten fügte und in das Reformprogramm einwilligte.^ Für unsere Fragestellung
ist es dabei von Bedeutung, dass die Erinnerung an die Kämpfe zwischen den
Anhängern Heinrichs III. und Simons de Montfort in der Auseinandersetzung
noch eine Rolle spielten: Der Verfasser der Vha Edward! Sccand! benennt eine solche
Erinnerung auf Seiten der königlichen Berater als ein Motiv für das Einlenken:
scz'gnfes ccz'aw t?aod cmde Fcdam yihcw Eo&m'ssH acccpfaw, dg z?üo FcEnnf dg
Egwgs marzi/gstaw rgü'^az'd cxcmplMw gf Fedzurz dg Eugsdazrz gfgrnazzz sgrualzaf zzzgzzzorz'aztz

Die Formierung einer solchen Tradition ist bereits im vorangehenden Kapitel
deutlich geworden, hier geht es um die dramatischen Elemente, die diesen Prozeß
im 14. Jahrhundert prägten. Die Ngze Ordzdzarzcgs von 1311, auf die sich Edward II.
verpflichtete, waren der Auftakt zu einem Konfliktszenario mit wechselnden Vor-
teilen, das schließlich in Edwards Absetzung und Tötung seinen entschiedenen
Abschluß fand.^

Dabei zeigte die Herrschaft Edwards II. nicht das Bild einer allmählich zu-
nehmenden Unzufriedenheit mit dem König, die sich angesichts seiner Weige-
rung, die verlangten Reformen umzusetzen, schließlich nicht mehr anders zu hel-
fen wusste, als den König abzusetzen. Vielmehr war die Regierungszeit
Edwards II. durch heftige und gewalttätige Pendelschläge gekennzeichnet, die
zeitweilig den Gegnern des Königs, dann aber auch dem König einen Vorteil ver-
schafften.^ Die Tötung Edwards II. war durch eine Geschichte der Gewalt auf
beiden Seiten vorbereitet worden, die evtl, auch eine Folge der Personalisierung
des Herrschaftskonfliktes war. Als erster starb der verhasste Piers Gaveston, den
seine Gegner durch keine politische Maßnahme dauerhaft aus dem Land und dem
Umfeld des Königs entfernen konnten. Seine Gefangennahme, die Beratung seiner
Feinde über die Art seiner Hinrichtung und sein Tod werden von dem Verfasser
der Vita Edwardi Secundi eingehend gewürdigt.^ Dabei bemüht sich der Verfas-

ordinacio desfrzzeref; sz' oei zu aiipzzo caszz regno esset prospecfzznz, eorzzzzz discrecione plenarz'e ybref
conszzünnz; vgl. zu den Ordainern etwa TRUEMAN, The Personnel of Medieval Reform; PRE-
STWICH, Plantagenet England, S. 178-185.

12 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 32: Rex igz'fMr, szzorzzzzz nzonz'fis et precz'&MS
ZHctMchzs, oHz'naczones, prouz'sz'ones ef sfafzzfa, zyzzorzzn^zze nomz'ne censeazzfzzr, pro se et snzs szzccesori-
&MS inuioiaMifer et imperpefMnm rata feneri consenfz'f.

13 Ebda, S. 32.
14 Vgl. für eine Zusammenfassung dieser Konflikte mit ausführlichen Eiteraturangaben Valen-

te, The Theory and Practise of Revolt, S. 122-162.
15 Vgl. dazu die Quellen und Literatur in Anm. 3.
16 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 41-55; vgl. z. B.: Ef izarones ex parfe sna

non nn'nns lafwnnf ad zyzzerendzzzn reznedia, ydcrzznf^zze ad de/encionezn ordinacz'ontzzn principalifer
intenfi ef inuz'cezzz z'zzrez'zzrando sünüifer asfricfi cozzzifes snizscripfi.' Tizoznas coznes Eancasfrz'e, Adoizna-
rns coznes PenfzzoEe, EfHznJridMS coznes Hez^ordie, Edzzzzzndzzs conzes Darzzndei, ef Gzzz/o coznes Ware-
royEe. Hii ^zzz'n^zze coznz'fes arznz's sfrenzzz', genere preciari, ef copz'osa arznaforzzzn zzzzzififzzdine rzadafi,
circa capcionezn Pefrz' zznanizniier conszzifanf (ebda, S. 40); ... Aifera azzfezn die non ionge post ca-
pcionenz Pefri, reiz'^zzi comifes IVarezoz/Ee conoenizznf ef de nzorfe Pefri fraefanfes sic fandezzz di//z-
nizznf, pzzod propfer zz^z'nz'fafezn cozrzifz's Giouernie nec zzf/zzr szzspenderefzzr nec zzf prodifor profraizere-
fzzr, sef siczzf noMis ef ciois Ronzanzzs capz'faiezn penanz paferefzzr (ebda, S. 46); ... Ecce Pefrzzs nzzper
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ser erkennbar, das Vorgehen gegen Piers als die reguläre Bestrafung eines Hoch-
verräters erscheinen zu lassen.^ Das gnadenlose Vorgehen gegen Gaveston setzte
einen neuen Ton, dessen waren sich seine Feinde durchaus bewusst, und es fand
keineswegs überall Zustimmung.^ Die Gegner des Königs waren einen Schritt zu
weit gegangen, und Edward II. hätte aus der Tötung Gavestons vielleicht Sympa-
thien gewinnen können. Aber die eigentliche Niederlage stand ihm noch bevor. Olt
dies züczozzzs H zrz/brfnzzz'z, dz'gs pgrdz'cz'ozrz's cf opprofzrz'z, dz'gs maEz gf gxgcrzztzdzz, nec z'zz zzzmz

cz'rcttio cozzzpzzfzzzzdzz.^ An zwei Tagen im Juni 1314 unterlag ein großes englisches
Heer unter Edward II. bei Bannockburn der diszipliniert kämpfenden schottischen
Infanterie. Es war eine Niederlage mit gewaltiger Wirkung.*" Edwards Ansehen
lag am BodenV

Thomas von Lancaster hatte die Teilnahme an dem Feldzug gegen die Schot-
ten verweigert, weil der König sein Vorgehen nicht mit dem Parlament abge-
stimmt hatteA Dazu hatte sich der König in Artikel 9 der Ngnz Ordz'zzzzzzcgs ver-
pflichtet, Edward machte dagegen den dringenden Notstand geltendT" Er wartete
vergeblich auf die kleine Gruppe prinzipientreuer Lords um Thomas von Lan-
caster. Und doch war dies kein Chiavenna im Angesicht der Schotten, denn die
Widersacher von Edwards Vorgehen schickten ihre Ritter.^ Das Parlament folgte
auf die Niederlage, und ein Parlament, das 1316 in Lincoln tagte, übertrug Thomas
von Lancaster die Leitung des königlichen Rates (c/zz'e^dg son Corzsoz'ü.^ Die Jahre

in azzia regz's ceferis noMior, nzznc propfer inporfrznitafenz snz' gesfzzs insszi cozzzz'Zz's Eancasfrz'e z'acef
decoZafns. Vz'deanf aznodo czzriaZes AzzgZz'ci ne, & regio Jäoor cozz/z'si, Zzarones despicz'anf. SnnZ enz'nz
zneznZzrzznz regis prz'ncipaZe, sine z^no ml grande poZerz'Z rex nggi*edi oeZ consammare. Ergo z^zzi Zzarones
paruipendzinf, regem MZiz^zze conZeznpnanZ eZ lese magestabs se reos osZendzznZ.

17 Ebda.
18 Der Verfasser der Vita Edwardi Secundi vermerkt ausdrücklich, dass die Tötung von Gaves-

ton in der jüngeren Vergangenheit ohne Vorbild war (SciaZ azzZezn in occisione Petri conziZes An-
gtie ardaam negociazn assamEsisse, nec dz'eZnzs nosZris atz'^aando sz'znz'Ze confz'gz'sse, ebda, S. 50). Zu
den Wirkungen der Tötung Gavestons vgl. etwa: PRESTWICH, Plantagenet England, S. 188-
190; HAINES, King Edward II, S. 82-94; MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 121-130.

19 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 96.
20 Die Schlacht von Bannockburn wird in der Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-

Young, S. 86-98, ausführlich dargestellt, vgl. dazu auch: BARROW, Robert Bruce, S. 290-332
und PRESTWICH, Plantagenet England, S. 239-244, besonders S. 241.

21 Vgl. HAINES, Edward II, S. 94-97.
22 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 86; vgl. dazu MADDICOTT, Thomas of

Lancaster, S. 157-159; PRESTWICH, Plantagenet England, S. 190-192.
23 Pnrceo z?e Ze roi ne doif eznprendre Jaz'f de gzzerre cozzrzZre nzzZy, ne aZier Zzors de son roz'azzzne, snnz

coznznMne zzssenZ de son tzarnage... (Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 13); Vita Edwardi
Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 86: Dz'xz'Z azzZenz rex z'nsZans negocz'nzn magna acceieraZio-
ne z'ndz'gere, et z'deo ParZz'aznenfnnz exspecfare non posse.

24 Ebda, S. 86 u. 88: Coznes azzZenz EancasZrz'e, conzes Warennz'e, conres de ArzzndeZ et cozzzes de WarewzL
non oenerzznZ, seZ nzz'Zz'Zes z'nsZrzzcZos z^ni deZzz'Za seruicza pro eis iznpenderenZ ad exerciZizznz preznz'se-
rzznZ.

25 Das Parlament von Lincoln 1316 war das erste Parlament, über dessen Verlauf eine
umfassende erzählende Darstellung vorliegt: Rotuli Parliamentorum, Bd. 1, S. 350-364; für
die Übertragung der Leitung des königlichen Rates auf Lancaster vgl. ebda, S. 351; vgl. dazu
auch MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 160-189, bes. S. 180-182.
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nach der Niederlage von Bannockburn sahen Thomas von Lancaster energisch auf
die Verpflichtung des Königs auf die New OtVz'tzaziccs drängen, und Edward II.
blieb keine Alternative. Er mußte sich erneut auf das Reformprogramm verpflich-
ten.^ Die New Orzfz'zzzzzzces wurden für einige Jahre zu einem zentralen Verfassungs-
text, und doch ließen sich die alten Konfliktmuster nicht überwinden. Edward II.
wiederholte in gewisser Weise den problematischen Umgang mit Piers Gaveston,
der die Barone so sehr provoziert hatte, indem er nach Gavestons Tod seine Gunst
erneut einzelnen Personen zuwandte, die aus ihrer Nähe zum König einen unver-
hältnismäßig großen Anteil an Ländereien gewannen. Die umstrittenen Männer
waren Vater und Sohn: Hugo Despenser der Altere und Hugo Despenser der Jün-
gerer^ Der ältere Despenser hatte bereits 1314 den Unmut der Opposition gegen
den König erregt, die darauf bestanden hatte, ihn aus dem Rat zu entfernen.^ Zu
Beginn der 1320er Jahre hatten Vater und Sohn Despenser dennoch eine so bedeu-
tende Rolle am Hof Edwards II. erlangt, dass eine Gruppe von Baronen unter der
Führung von Thomas von Lancaster nun entschiedene Schritte unternahm.^ Auf
zwei Versammlungen in Pontefract und in Sherburn im Mai und Juni 1321 ver-
ständigte sich die Opposition auf ein gemeinsames Programm, das sich in erster
Linie gegen die schlechten Berater des Königs richtete W fshzzzz zLzzytze cozzuctztzozzczzz,
zjzzz'zz uerz'ns cozi/c&rzzfz'ozzgztz, z'zz uer&z's cozzsz'zzzz'LTzzs GtzEzcc scrz'pü's, per sz^zHorztzzz szzorzzzzz

zzpposzü'ozzezzz zyzzz'hhgf zfoztzz'zitzs coiz/zrzTttzuz'fU Wie bereits bei ähnlichen Versammlun-
gen im 13. Jahrhundert, wurden auch bei der Vorbereitung dieser Rebellion gegen
die königliche Politik die gemeinsamen Positionen in schriftlicher Form niederge-
legt. Dabei ist interessant, dass auch in diesem Fall von dem beschlossenen Pro-

26 Vgl. dazu die Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 98 u. 100 (Rex uero
ozHHM pro cozzzrzizzzzz Mfz'iz'fßfe ordzzzafH panzftzz?! se dz'xz'f, et so onü'wzzcz'ozzgs o&seruare in &ona p'4e pro-
zrzz'sz'f); vgl. zu den Jahren nach Bannockburn auch MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 160-
258.

27 Zu den Despensern vgl. FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 106-119; N. SAUL, The Despensers
and the Downfall of Edward II, in: English Historical Review 99 (1984), S. 1-33; M. PREST-
WICH, The Charges against the Despensers, 1321, in: Bulletin of the Institute of Historical Re-
search 58 (1985), S. 95-99; S. L. WAUGH, For King, Country and Patron: the Despensers and
Local Administration, 1321-1322, in: The Journal of British Studies 22 (1983), S. 23-58.

28 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 100: VoUerMnf ecz'zzzzz conn'fes tpzod Hzzgo
Despenser, Henn'czzs & BezzuzTiozzf et pMz'&zzz alz'z cMn'azzz regz's eozzcauerMHt, 4orzec ad sz'&z oH'ciezUa re-
sponderenf z'nferrognfes, et szzper obezeefzs satz's/Hccz'ozrezH presfarenf coziuz'cfz; set Izoc zzz/ znshzzzcMzw
regz's ztz/JertMr. Hugo tarzzerz Despenser tatz'tare compeHz'tMr.

29 Die Barone, die sich ab 1320 gegen den König und die Despenser stellten, stammten beson-
ders aus Südwales, wo die Despenser ihre Besitzungen energisch erweiterten; vgl. dazu J. C.
DAVIES, The Despenser War in Glamorgan, in: Transactions of the Royal Historical Society,
3rd. Ser. 9 (1915), S. 21-64; MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 259-303; HAINES, King Ed-
ward II, S. 121-135; vgl. zur Herkunft der Rebellen dieser Phase besonders die Zusammen-
stellung bei VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 122-162.

30 Der Bericht über die Versammlungen findet sich bei John von Bridlington: Gesta Edwardi de
Carnavon Auctore Canonico Bridlingtoniensi, in: Chronicles of the Reigns of Edward I. and
Edward 11, Bd. 2, ed. Stubbs, S. 25-92, hier S. 61-65; vgl. dazu die Literatur in der vorange-
henden Anmerkung.

31 Ebda, S. 61.
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gramm keine Originalhandschrift mehr existiert. In Sherburn trafen die oppositio-
nellen Barone mit den Prälaten der betroffenen Kirchenprovinzen zusammen, um
ihr Vorgehen abzustimmenP* Dabei läßt die Überlieferung erkennen, dass die
Beratungen auf der Grundlage konkreter Textvorlagen erfolgten und dass die
Ergebnisse der verschiedenen Beratungsschritte auch protokolliert wurden. ^ Ein
gesiegeltes Original der Beschlüsse ist nicht erhalten, aber die Textüberlieferung ist
deutlich breiter als noch im Falle der Provisionen von Oxford.^ Tatsächlich war
dem Chronisten der Umfang des vorgetragenen französischen Textes zu lang, um
ihn in seinen Bericht zu übernehmen, so bot er eine lateinische Zusammenfassung
(zdoraztz scnfgnfzazzz drgpz'Ur &zrzorzsfra&o).^

Es ist nicht zu übersehen, dass die schriftliche Überlieferung nun auch für die
Barone eine zentrale Rolle einnahm, die bislang auf einer eigenständigen mündli-
chen Tradition bestanden hatten. Das Dokument, das Thomas von Lancaster in
Sherburn verlesen ließ, um den Beratungen eine Grundlage zu verleihen, kann in
der einschlägigen Tradition solcher Texte von der Magna Carla über die Propz'sz'orzgzz
uon Ox/crd bis zu den New Ordz'nancgs kaum als ein origineller Beitrag gelten. Inter-
essant ist aber, dass der Bericht über das Treffen in der Pfarrkirche von Sherburn
deutlich erkennen läßt, dass der Einsatz der schriftlichen Überlieferung nun nicht
mehr an die Männer der Kirche gebunden war. Der Erzbischof von Canterbury
war anwesend, und in seiner Kanzlei wurde eine Kopie der Beschlüsse verwahrt,
aber anders als bei solchen Treffen im 13. Jahrhundert lag die Initiative bei der
schriftlichen Fassung nun nicht mehr beim Klerus. Johannes von Bek, der auf Ge-
heiß des Herzogs von Lancaster die Positionen der Opposition vortrug, wird aus-
drücklich als zTzz'Us vorgestellt.36

Die englische Forschung hat die baroniale Erhebung gegen Edward II. in den
Jahren 1320-22 überwiegend kritisch beurteilt. Schon in einer älteren Untersu-
chung über die historische Rolle der Herrschaft Edwards II. in der englischen Ge-
schichte hat Tout die Haltung der Opposition als „utterly selfish and purposeless
in its action" charakterisiert, und neuere Untersuchungen stimmen damit in der

32 Vgl. dazu die Anmerkungen 33 u. 34 sowie die Aufarbeitung und Analyse der einschlägigen
Überlieferung in B. WlLKINSON, The Sherburn Indenture and the Attack on the Despensers,
1321, in: The English Historical Review 62 (1948), S. 1-28.

33 Gesta Edwardi de Carnavon Auctore Canonico Bridlingtoniensi, ed. Stubbs, S. 62: ad tyaenz
diezn arclzz'gpz'scopMS, epz'scope Danednensis et Caüz'oiensz's, coznües Lancasfrie ei Here/brde, anales et
priores, necnon piarimi &arowes, danereiii ei mildes, aasiraies et dorioies, in ecciesia parocdiad de
Sdirdoarne corzueneranf; in t?aorazn praeseniia /odannes de Bed, znües, ex praecepio cozniiis, iegz'i
^aosdam ariicaios, ai praefewdehd, correciionidns indigenies; <?nos die non z'nsero de uerdo ad oerdazn
sicai Galiice iegedaniar, sed idoram senieniiazn dreoder demonsirndo t?aia diandis sernzonidas
uedzdaniar. ... Eeciz's ariicads, sappdcaoii conzes onznidas praeiaiz's z?aod uedeni ad dorazn secedere, ei
ad proposdazn jaxia denepiaciia respondere; <?az'das ariicaiorazn copia iradda, niansnnz recforis
ecciesie peiierani, ei iracianies responsam z^aod se^aiiar coniinao cozndi reznz'serani...

34 Vgl. zu der Überlieferung neben WlLKINSON, The Sherburn Indenture, auch MADDICOTT,
Thomas of Lancaster, S. 269-279; PRESTWICH, Plantagenet England, S. 198f.; HAINES, King
Edward II, S. 124-127.

35 Wie Anm. 33.
36 Wie Anm. 33.
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Sache weitgehend überein, wenn auch der Ton gemäßigter ist.^ Die Opposition
gegen Edward II. erscheint unter der Führung von Thomas von Lancaster als eine
Gruppe von Baronen, die in erster Linie für die Durchsetzung ihrer eigenen Inter-
essen kämpften. Anders als die Opposition gegen Heinrich III. hätten die Rebellen
in der Gentry kaum Unterstützung gefunden; im Grunde hätten sie eine kleine
Gruppe von Adligen gebildet, denen es nicht um das allgemeine Wohl ging.^ Im
Vergleich zu den Rebellionen gegen Johann Ohneland und Heinrich III., in denen
die Rebellen stellvertretend für eine große Zahl von Untertanen kämpften, sei hier
ein Niedergang der politischen Kultur zu verzeichnen, ein Verlust der Ideale fest-
zustellen.

Für die Untersuchung der Reformdynamik ergibt sich daraus die Frage, ob ei-
ne solche kleine Reformergruppe der politischen Tradition eigene Impulse geben
konnte. Das Szenario einer kleineren Gruppe hoher Adliger, die durchaus eigen-
sinnige Interessen verfolgen, eröffnet zudem eine interessante Vergleichsmöglich-
keit in der Perspektive unserer Untersuchung. Denn eine ähnliche Charakterisie-
rung ließe sich für die deutschen Kurfürsten vornehmen. Hier wäre eine mögliche
Annäherung der politischen Handlungs- und Konfliktmuster zu prüfen. Aller-
dings waren die Strukturen, in denen solche Bewegungen des Hochadels in
Deutschland und in England agierten, sehr verschieden. Die strukturellen Bedin-
gungen der baronialen Bewegung gegen Edward II. waren andere als die der Re-
bellionen im 13. Jahrhundert. Die Gegner Johanns Ohneland und Heinrichs III.
hatten wenige regelmäßige Gelegenheiten, ihre Bedenken gegen die Politik des
Königs vorzutragen, wenn der König sie nicht hören mochte. Die Parlamente die-
ser Zeit waren noch kleine Versammlungen, und wenn der König die Kritiker
nicht zu seinen Beratungen hinzuzog, dann mussten sie sich eigenständig organi-
sieren. Es war ja einer ihrer Hauptkritikpunkte, dass etwa Heinrich III. sich von
den falschen Leuten beraten ließ und dass die bedeutenden Männer das Ohr des
Königs nicht erreichten. In der Zeit Edwards II. war das Parlament immer noch
keine feste Institution, aber diese Versammlungen hatten doch ein bestimmtes
Regelwerk bekommen, das der König nicht mehr übergehen konnte. Insofern war
es durchaus möglich, Vorbehalte vor einem größeren Forum vorzutragen. Der
Schritt in die Rebellion gewann damit einen schärferen Charakter. Wenn Thomas
von Lancaster mit der Hilfe des Parlaments eine prominente Rolle im Rat des Kö-
nigs erhalten hatte, dann konnten er und seine Anhänger sich nur schwer darauf
berufen, dass der König sie nicht anhöre.

37 TOUT, The Place of the Reign of Edward II, Zitat S. 134; vgl. HAINES, King Edward II, S. 201-
204, insb. S. 201: „Thomas of Lancaster, like his cousin Edward II, was not worthy of the Posi-
tion that hereditary right gave him. There are no indications of the idealism that had, at least
in part, motivated Simon de Montfort"; MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 318-334 gibt ein
differenziertes, aber kritisches Bild; VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 122-162.

38 Wie vorangehende Anm.; vgl. bes. VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 122-162,
mit einer differenzierten Analyse der sozialen Zugehörigkeit der bekannten Rebellen.
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Bei den Konflikten in dieser Phase der englischen Geschichte sticht ihr persön-
licher Charakter hervor. Der Haß auf Gaveston und später auf die Despenser war
ein zentrales Motiv der Opposition gegen den König. Doch blieb es nicht bei der
Auseinandersetzung um die verschiedenen Berater des Königs. Der Vorstoß von
Thomas von Lancaster und seinen Verbündeten war erfolglos. Die Gegner des
Königs verloren den Kampf. Und sie verloren ihr Leben.

O/z znonsfrzzzn/ Vz'&rc uz'ros pzrrpttra H H'sso zzzzpcr z'rzzdzzfos nzzrzc zzhrz'fz's pcsfzhtzs z'zt-
cc&rc, gf uz'zzcfos z'rz compctühMS rgchzdz szt& czzrcerc.^ Am 16. März 1322 trafen die
Truppen des Thomas von Lancaster in Boroughbridge mit den überlegenen Kräf-
ten Edwards II. zusammen und unterlagen. Thomas von Lancaster geriet in Ge-
fangenschaft.^ Wenige Tage später wurde ihm der Prozeß gemacht, und der Her-
zog wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet.^ Ein zeitgenösischer Chronist
hielt die Gnadenlosigkeit dieser Phase in einer anschaulichen Zusammenfassung
fest: Comes Lazrcasfrz'g capzzf PHrz & Gaugsfon olz'zrz %&sfzüz'f, gf üttrzc z'zzsszz rcgz's cozzzes
Lazicashz'g capzzf pgrdz'dzY.^ Doch war es mit diesen Toten nicht getan. Es war eher
eine Atmosphäre des Azz^g zzzrz Azzgg als eine Atmosphäre konstitutioneller Refor-
men, und zur Vervollständigung dieses Szenarios müssen wir die toten Despenser
und den toten König einige Jahre später einbeziehen, denn diese Tode beendeten
den Kampf um Edwards Königtum. Doch zunächst waren es die toten Gegner des
Königs, deren Leichen noch zwei Jahre nach ihrer Niederlage an den Galgen hin-
gen, während die siegreichen Despenser in diesen Jahren eine zunehmend tyran-
nische Herrschaft im Namen des Königs errichteteten.^ Ein finsteres Bild. Bevor
wir die Entwicklung in der Perspektive unserer Untersuchung bewerten, sollten
wir das Bild vervollständigen. Die Absetzung und Tötung Edwards II. und der
Despenser gehören zu den Besonderheiten dieses Kampfes um die englische Kö-
nigsherrschaft im frühen 14. Jahrhundert. Wir können hier den Verlauf im einzel-

39 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 212.
40 Für eine knappe und klare Übersicht über die Vorbereitung und die schließiiche Entschei-

dung in diesem Konflikt vgl. MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 289-312, bes. S. 303-312;
vgl. auch FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 37-68; HAINES, King Edward II, S. 135-142; Vita
Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 198-214.

41 ln crasfz'wMwz prodMCÜMr cowres zw azdawz comzw z'Msfz'cz'arz'z's assz'gwafis, et szügzEafzzw specz'es frawsgrcs-
sz'owz's, ac pro ^zzoldzef arfz'czdo adzcztwr pewa specz'alz's, uz'delz'cef zü przrwo profra/zerefnr, dez'wde swspew-
derefwr, ac posfrewzo capz'fe frzzwcaretwr. Sed oiz reuerewcz'azw regz'z sawgwz'wz's pewa profraccz'owz's esf re-
zwz'ssa, swspewcz'o szzspewsa, sef pewa pro ozwwzüzzs decrefa (Vita Edwardi Secundi, ed.
Childs/Denholm-Young, S. 212); vgl. dazu auch MADDICOTT, Thomas of Lancaster, S. 311f.;
HAINES, King Edward II, S. 140f.

42 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 214.
43 1324 gestattete Edward II. auf Antrag des Parlaments, die Leichen der Gehenkten abzuneh-

men und zu begraben: Iw /zoc parüawzewfo [i. e. 1324], ad pefz'fz'owezw praelaforwzw, cowcessz'f rex
<?Mod corpora woMz'wwz pewdewfz'zzzw z'w pafzüzdz's fradz possewf ecdesz'asfz'cae sepzdfMrae (Adae Muri-
muth Continuatio Chronicarum / Robertus de Avesbury, De Gestis Mirabilibus Regis Ed-
wardi Tertii (RS 93), hg. von E. M. Thompson, London 1889, S. 43; ebenso die Annales Pau-
lini, in: Chronicles of the Reigns of Edward I. and Edward II., Bd. 1, ed. Stubbs, S. 306). Zur
Herrschaft der Despenser 1322-1327 vgl. etwa FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 106-118;
HAINES, King Edward II, S. 157-173; PRESTWICH, Plantagenet England, S. 205-213.
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nen nicht nachzeichnen, sondern beschränken uns auf die Ergebnisse dieser dra-
matischen Entwicklung. ^

Nach der entschiedenen Restaurierung königlicher Macht hatte Edward II.
zunächst keine Gegner mehr zu fürchten, und seine engsten Berater, die beiden
Despenser, förderten einen Regierungsstil, den die Zeitgenossen zunehmend als
willkürlich ansahen.4^ So verlor der zunächst siegreiche König an Rückhalt, und
als sich die Königin im Verlauf einer langen Mission in ihrer französischen Heimat
gegen ihn stellte und schließlich gemeinsam mit ihrem Geliebten eine Invasion
gegen Edward anführte, da fand der König keine Unterstützung. Es gab keine
Hilfe für Edward II., und so endete seine Herrschaft ohne dramatische Kämpfe.
Am 26. Oktober 1326 wählten die Gegner des Königs den jungen Thronfolger Ed-
ward zum Beschützer des Königreichs, so dass er die Regierungsgeschäfte seines
geflohenen Vaters übernehmen konntet Drei Wochen später wurde Edward II. in
Südwales gefangengenommen. 4^

Der weitere Verlauf des Vorgehens gegen den König ist nicht ganz klar er-
kennbar, und die englische Forschung hat mit einigem Scharfsinn einzelne Verfah-
rensschritte und ihre Bewertung diskutiert^ Dabei deutet bereits die problemati-
sche Überlieferung in einem Umfeld, das die Vorgänge um das Königtum
zunehmend gewissenhaft archivierte, darauf hin, dass die Absetzung Edwards II.
ein umstrittener Vorgang war. Der Verfahrensverlauf verlieh dem Ergebnis keine
Legitimation. Das änderte am Ergebnis freilich nichts. Der letzte Akt begann im
Januar 1327.

Am 7. Januar trat in Westminster eine Parlamentsversammlung zusammen -
a&scrüg rege.49 Der Vorgang war nicht unproblematisch, denn es stand dem König

44 Für die Absetzung Edwards II. vgl. die Zusammenstellung der zentralen Dokumente in
Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 32-38; vgl. auch den Bericht eines anonymen
Chronisten über die Absetzung in FRYDE, The Tyrartny and Fall, Appendix 2, S. 233-235; vgl.
für eine Darstellung der Ereignisse der letzten Phase von Edwards Herrschaft: B. WlLKINSON,
The Deposition of Richard II and the Accession of Henry IV, in: The English Historical Re-
view 54 (1939), S. 215-239; C. VALENTE, The Deposition and Abdication of Edward II, in: The
English Historical Review 113 (1998), S. 852-881; FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 176-206;
HAINES, King Edward II, 173-186.

45 Vgl. dazu auch die Anklage gegen den älteren Despenser, die von den Annales Paulini über-
liefert werden (in: Chronicles of the Reigns of Edward I. and Edward II, Bd. 1, ed. Stubbs,
S. 317f.)

46 Vgl. für diese Erhebung Edwards III. zum custos regni: Select Documents, ed.
Chrimes/Brown, Nr. 18, S. 33: oeaerabiies patres, A. DaMiaicasis arcUepiscopMS, /. Wi/afoaicasis,
/. Eheasis, H. Tiacoiaieasis, A. Herc/ordeasis, et IV. Aforwyceasz's, episcopi, ac atu pretaft et doaiiai
... et ahi Itarorzes et ahhfes taue apad Bn'sfontaai existcafs ia preseacta diele doau'ae regiae et dich
dacis, de asseasa tocias coaiaraaifafis dich regai aaaaaaiter eiegeraaf; sic <?aod idem dax et casfos,
aoaa'ae et /are ipsias doariai regis, patris sai, ipso rege sic abseate, dictaai regaaai regeret et
ga&raaret.

47 Vgl. dazu bereits die Literatur, die im vorangehenden Kapitel zur Absetzung Edwards II.
angeführt worden ist, z. B. Anm 48f.

48 Vgl. dazu das vorangehende Kapitel und unten Anm. 51.
49 Vgl. dazu den Bericht, der in Appendix 2 in FRYDE, The Tyranny and Fall wiedergegeben ist

(S. 233-235).
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zu, das Parlament einzuberufen, und ohne ihn konnte es eigentlich nicht zusam-
mentreten. ^ Man behalf sich mit dem Vorsitz des Thronfolgers und der Anwesen-
heit der Königin.^ Solange es noch einen König gab, war das sein Vorrecht, aber
wir tun gut daran, in dieser Situation die Erwartungen an das Verfahren nüchtern
an den Machtverhältnissen auszurichten. ... in paüztwcztfo per z'psos, ^ttzütts nniins
HMsns esf resisfere, conuocafo ..., so leitete Geoffrey Le Baker seine Erzählung der
Absetzung Edwards II. ein, seien die Entscheidungen gefallen, die zu Edwards
Sturz führtenü* Die versammelten Barone und Prälaten befanden in gemeinsamer
Beratung, dass Edward II. künftig das Land nicht mehr regieren solle, da er sich in
seinem Amt als unzulänglich (z'ttsttj/t'cz'ens) erwiesen habe, als ein Zerstörer der
Großen des Reiches und der Kirche, der sich entgegen seinem Eid und gegen das
Wohl der Krone auf schlechte Ratschläge eingelassen habeW Die Entscheidung
wurde von dem Geliebten der Königin, Roger Mortimer, verkündet, der ausdrück-
lich darauf verwies, dass er durch den allgemeinen Beschluß der Versammlung
mit dieser Aufgabe betreut worden sei.^ Wenn das Volk seine Zustimmung gebe,
würde der Thronfolger die Krone seines Vaters übernehmen.^ Tatsächlich läßt der
Bericht über die Absetzung Edwards II. (Forma deposzezonis) die Befürworter des
heiklen Schrittes jeweils nach einer Rückversicherung im Konsens anderer su-
chen- einmal in der Zustimmung des Thronfolgers und einmal in der Zustim-
mung des Volkes.^ Die Formel sz z'pse sttztm priemt assensztm &zw. sz tznattz'mz'lgr
cozzsczzützs erhielt eine besondere Bedeutung. Dagegen enthält das Dokument kein
eigentliches Absetzungsurteil. Verurteilt wurde Edward II. durch die nachfolgen-
den Ereignisse.

Der Unterschied der Absetzung Edwards II. zu der Absetzung Friedrichs II.
(1245) ist enorm. Die Absetzung des englischen Königs läßt die Gewissheit vermis-
sen, mit der Innozenz IV. am Abschluß einer längeren Urteilsbegründung verkün-
det hatte: roz'r zez'gezz dzhs zzzz zzzzd ezzüzdzezz zTzzz zzzzzso zzzUzz* Fra/1 zzzzsezvs Uz*Uz7s.^ Doch

war die Unsicherheit der Richter Edwards II. angesichts des formalen Verfahrens

50 Vgl. zum Parlament unter Edward 11. BUTT, A History of Parliament, S. 175-230, bes. S. 227-
230.

51 Incepz't pariz'amentzzm iondoniis absente rege zu presezzcz'a Regz'ne et/ziz'i szzz' ...; FRYDE, The Tyranny
and Fall, Appendix 2, S. 233; vgl. dazu ebda, S. 196.

52 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 34.
53 Vgl. die sogenannte Forma deposz'cz'ozu's, FRYDE, The Tyranny and Fall, Appendix 2, S. 233.
54 Ebda: Przmo domz'zzMS Rogerns Mortz'mer, czzi dictzzm /zzerat ex parte magnntzrm z^zzod z'iizzd z?zzod

ordz'natzzm /zzerat popzzio pronzzneiaret, se exezzsnoit dicezzdo se non debere czzipari de iure szzper
bninsmodi pronzzncz'acz'one pro eo t?zzod commzznz' omni assenszzs sibi/zzerat boc inz'zznctzzzn. Retzziit igi-
tzzr cornm popzzio <?rzod inter magnates ita/berat zznanimz'ter concordatzzm zyzzod Rex regnz' gzzbernaczz-
izzms amodo non baberet, z^zzia inszz/b'cz'ens et procerzzm regnz' destrzzetor et ecciesie sancta contra z'zzra-
mentzzm szzzzm et coronam maio consiiio ad^zziescens/zzit.

55 Ltnanimz' consenszz dominzzs Rex Edzoardzzs a gzzbernaczzio regnz' prz'uatzzs est et/ziUs z'n ipso ioco ez'zzs
szzbrogatzzs, si zznanimiter consentz'tis; FRYDE, The Tyranny and Fall, Appendix 2, S. 234.

56 Wie vorangehende Anm. und ebda: Linde piaczzit preiatis et procerz'bzrs regnz'/iiz'zzm szzzzm z'n regnz'
gzzbernaczzio szzbstz'tzzere ioco szzz' si z'pse szzzzm preberet assenszzm.

57 MGH Epistolae saeculi XIII, Bd. 2, ed. Rodenberg, Nr. 124, S. 93.
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kein Vorteil für den König. Im Gegenteil. Denn seinen Gegnern fehlte es zwar an
prozessualer Sicherheit, aber nicht an grimmiger Entschlossenheit. Und anders als
der Papst 1245 hatten sie den König in ihrer Gewalt. So wurde Edward II. zunächst
gezwungen, sein Einverständnis zur Thronfolge seines Sohnes zu geben, andern-
falls würden seine Untertanen einen anderen König wählen. Um die Krone zu-
mindest für seine Familie, wenn auch nicht für seine Person, zu retten, stimmte
Edward widerstrebend zu.^ Qua msponszotie acccpfa, fofa co7777777777i'ias mgnz z'psturz

777776776 777, f67*f777777 a C077^77a6Sf77, 777 7*6g6777 p7*0777pf7SS77776 aJ7777S67*7777f.^ Doch

war die Absetzung Edwards II. damit noch nicht abgeschlossen. Der König blieb in
Haft und im September 1327 war er totT° So unklar die genaueren Umstände sei-
nes Todes sind, so ist doch die Mitteilung von Adam Murimurth die plausibelste,
dass der König pcz* cazügizwr getötet worden seiW Der Tod des Königs verhinderte
seine Rückkehr und war daher eine Vorsichtsmaßnahme von brutaler Endgültig-
keit. Die Gegner Friedrichs II. hatten nach seiner Absetzung durch den Papst zu-
nächst einen eigenen König aufgestellt, und nach dem Tod des Staufers hatten sie
diese Wahl schließlich ad ca77fUa77T noch einmal wiederholt, um Bedenken gegen
das Verfahren auszuräumen. Die Vorsicht konnte unterschiedliche Formen an-
nehmen. Auf den ersten Blick erscheinen die Maßnahmen der Staufergegner in
ihrem Bemühen um prozessuale Legitimität im Jahr 1256 zivilisierter als die Tö-
tung Edwards II. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Gegner Fried-
richs II. davon profitierten, dass der abgesetzte Kaiser bereits tot war, und wir
können auch davon ausgehen, dass die Tötung Edwards II. keineswegs einhellige
Billigung fand. Sie war die Folge einer Situation, deren Unsicherheit solche Taten
in hohem Maße provozierte. Letztlich waren sowohl der formale Absetzungsvor-
gang als auch der Tod des Herrschers notwendige Voraussetzungen für einen
tatsächlichen Wechsel auf dem Thron.

Die Rebellion gegen Edward II. scheint insgesamt stärker im Zeichen persönli-
cher Kämpfe um die Herrschaft als im Zeichen der Verfassungsentwicklung zu
stehen. Am Ende waren die maßgeblichen Protagonisten beider Seiten tot, Ed-
ward, Gaveston und die Despenser ebenso wie Thomas von Lancaster. Der Kon-

58 Das Parlament, das in Westminster zusammengetreten war, entsandte eine komplexe Ab-
ordnung nach Kenilworth, wo der König gefangen gehalten wurde. Die Abordnung, beste-
hend aus drei Bischöfen, zwei Grafen, zwei Äbten, vier Baronen, zwei Rittern aus jeder Graf-
schaft Englands und je zwei Rittern aus London und aus den anderen größeren Städten
verlangte vom König, zugunsten seines Sohnes zurückzutreten, sonst würde man ihm das
Homagium entziehen, Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, ed. Thompson, S. 51 f... cf
eM77! re^MiÜ7'cni d;üge?!fe7' rcMM77CM7*ef dfgmfaff regiae ef corowae, ef ^aod permffferef ypiMm
SMM7H regware; aho^afa ipsi reddei'eaf s?'M Fomagfa saa ef alaun eiige^R s;'H regen?). Vgl. zu dem
Vorgang zuletzt HAINES, King Edward II, S. 191-194, mit den Verweisen auf die ältere Litera-
tur.

59 Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, ed. Thompson, S. 51.
60 Vgl. dazu ebda, S. 53f. Den Gerüchten, dass Edward tatsächlich seiner Gefangenschaft ent-

kommen sei und danach ein wie auch immer geartetes geheimes Leben geführt habe, müssen
wir hier nicht nachgehen. Vgl. dazu auch FRYDE, The Tyranny and Fall, S. 201-206; HAINES,
King Edward II, S. 208-238.

61 Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, ed. Thompson, S. 54.
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flikt war in hohem Maße personalisiert, eine konstitutionelle Dimension erscheint
dagegen weniger fassbar. Obwohl es bereits erkennbare Institutionen wie das Par-
lament gab, in dem die Grundzüge politischer Strukturen des Landes ihren Aus-
druck fanden, verlief der Kampf zwischen dem König und seinen Gegnern auf
einer sehr persönlichen Ebene. Fast fühlt man sich an die Herrschaftskämpfe des
frühen Mittelalters erinnert - mit einem markanten Unterschied A Diesen Konflik-
ten einer früheren Zeit fehlte die gnadenlose Unerbittlichkeit, mit der die Sieger im
England des frühen 14. Jahrhunderts gegen die besiegten Gegner vorgingen.

Diese Konsequenz wird nur durch die Verfassungsentwicklung verständlich,
die dafür sorgte, dass die Gegner das Verhalten der anderen jeweils aus der Per-
spektive einer Rechtsordnung sahen, die für diese Form der Abweichung keine
andere Strafe vorsah als den TodA Thomas von Lancaster wurde vor seiner Hin-
richtung in einem Verfahren mit seinen Vergehen gegen den König konfrontiert: In
crastz'rzzzm prodMcz'fMr cozrzes zu azdam corcztz zzzstzczarzzs Hssz'gnah's, H sz'rzgz'Etztz'ztz specz'es
frzznsgrgssz'onzs, ac pro ^ztHzüH arh'czdo zzdz'cz'fztr pezztz specz'aü'sA Das Bemühen um ei-
nen legalen Rahmen ist bei den verschiedenen Vorgehen gegen den besiegten
Gegner zu erkennen, und die Azzzzzügs Pazdz'zzz fassen die Absetzung Edwards II.
knapp zusammen: Ef zPz'&zzz dozzzz'zzzzs rex Edwardzzs pgrprocgsszzzzt contra zpszzzzz/zzcfzzzzz
/zzz'f deposzTztsA Wie bereits deutlich wurde, waren dies keine unproblematischen
Verfahren, und an ihrem ordnungsgemäßen Ablauf konnte man durchaus Zweifel
haben.^ Das war auch nicht erstaunlich, denn es waren keine ergebnisoffenen
Prozesse nach festen Regeln, sondern diese Verfahren dienten der Legitimation
eines bereits feststehenden Urteils. Den Rahmen bildete das klassische Strafverfah-
ren A Das Bemühen um die Legitimation ist das eigentlich Bemerkenswerte. Und
man wird bei den Absetzungen am Ende des 14. Jahrhunderts fragen müssen,

62 Vgl. zu den Herrschaftskämpfen des frühen Mittelalters die schon klassischen Arbeiten von
Gerd ALTHOFF, etwa: Königsherrschaft und Konfliktbewältigung im 10. und 11. Jahrhundert,
in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989) S. 265-290; zuletzt in: DERS., Spielregeln der Politik
im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997, S. 21-56.

63 Vgl. etwa zur Strafe für Piers Gaveston: Aitera aMtezn die non ionge post capcz'onezn Petri, reii^ni
coznz'tes WarezoyFe, conoeninnt, et de znorte Petri tractantes sic tandezn dipiniant, ^nod propter ajfini-
tatezn comites Giooernie nec nt/nr snspenderetar nec Mt proditor protra/zeretMr, set sicat noMis et ci-
uis RoznanMS capitatezn penazn pateretMr (Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young,
S. 46).

64 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Denholm-Young, S. 212.
65 Annales Paulini, in: Chronicles of the Reigns of Edward 1. and Edward 11., Bd. 1, ed. Stubbs,

S. 322; vgl. auch WiLKINSON, The Deposition of Richard 11, S. 227-229.
66 Vgl. dazu oben. Auch die Betroffenen äußerten mitunter Vorbehalte - allerdings ohne mil-

dernde Folgen. So beanspruchte Thomas von Lancaster die Möglichkeit, sich gegen die An-
klagen zu verteidigen, doch das Gericht versagte ihm dieses letzte Wort: Ai conzes, ooiens se in
aii^Mi&MS excasare, niteFatar qaedam statim aiiegare; set iasticiarii Moiaerant ipsam aadire qaia oer&a
daznpnatorazn sicat nec nocent nec possant po/icere. Tune ait coznes: ,Fortis est tzec CMrz'a, et maior
iznperio, atzi non aaditar responsio nec atiqaa actznitfitar excasacio' (Vita Edwardi Secundi, ed.
Childs/Denholm-Young, S. 212-214).

67 Vgl. dazu etwa: C. GÜTERBOCK, Studien und Skizzen zum englischen Strafprozeß des
13. Jahrhunderts, Berlin 1914; vgl. auch: R. HlS, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters,
Bd. 1, Leipzig 1920, S. 377-409.
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inwieweit diese Bemühungen 1327 zu einer Tradition beitrugen, in der die Abset-
zung des Königs möglich wurde. Zunächst gilt es allerdings, der Frage nachzuge-
hen, inwieweit eine kleine Gruppe von Adeligen im 14. Jahrhundert einen Re-
formprozeß befördern konnte, der die politische Ordnung des ganzen Landes
veränderte. Die englische Forschung hat in Hinblick auf die Revolte gegen Ed-
ward II. zurückhaltend geurteilt, aber die Frage nach der politischen Rolle einer
solchen Adelsgruppe bekommt durch den Vergleich mit dem Reich eine reizvolle
Dimension. Denn die Jahre 1314-38 waren im Reich eine Phase beschleunigter
verfassungsgeschichtlicher Entwicklung, in der einer kleinen Fürstengruppe eine
zentrale Rolle zukam. Dabei geht es um die Kurfürsten und die Ausbildung des
Königswahlrechts, das 1338 in dem Weistum von Rhense eine prägnante Formu-
lierung erfuhr. ^

Die Ereignisse sind vielfach behandelt worden und können im wesentlichen
als bekannt vorausgesetzt werden. Wir fassen die Grundzüge knapp zusammen.
Im Sommer 1313 starb Kaiser Heinrich VII. im toskanischen Buonconvento. Der
erste Luxemburger auf dem Thron hatte in Deutschland nur kurze Zeit regiert und
in Italien weniger erreicht als erhofft, aber er hatte dennoch zwei Entwicklungen
eingeleitet, die seine Herrschaft überdauerten. Er hatte die Kaisertradition des
Reiches wieder aufgenommen und mit seiner Kaiserkrönung 1312 die über
60jährige Vakanz des Kaiserthrons beendet.*^ Erstmals seit fast 100 Jahren hatte
Rom wieder eine Kaiserkrönung erlebt. Und Heinrich hatte das Königreich Böh-
men durch die Belehnung seines Sohnes 1310 an sein Haus gebracht/" In der Folge
konnten sich die Luxemburger in den neuen Territorien im Osten erfolgreich be-
haupten/' Der frühe Tod Heinrichs VII. führte angesichts der Kräfteverschiebun-
gen, die seine Herrschaft eingeleitet hatte, zu einer Konkurrenz zwischen Luxem-
burgern und Habsburgern, die sich nicht überwinden ließ und die nach einer

68 Vg!. für die Zeit 1314-1338 im Reich: SCHUBERT, Kurfürsten und Wahlkönigtum; H. PRÖSS-
LER, Rhens, die Kurfürsten und die deutsche Königswahl, in: Annalen des Historischen Ver-
eins für den Niederrhein, insbesondere das alte Erzbistum Köln 165 (1963), S. 228-240;
H. D. HOMANN, Kurkolleg und Königtum im deutschen Thronstreit von 1314-1330 (Miscel-
lanea Bavarica Monacensia: Dissertationen zur bayerischen Landes- und Münchener Stadt-
geschichte 56), München 1974; vgl. auch: W. HÖHN, Der Kurverein zu Rhens 1338. Versamm-
lungsort der Kurfürsten, Wahlstätte deutscher Könige, in: Heimatbuch Landkreis Mayen-
Koblenz 7 (1988), S. 33-36; vgl. außerdem MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter
Verdichtung, S. 229-239; KAUFHOED, Gladius Spiritualis, S. 210-247.

69 Zur Kaiserkrönung Heinrichs VII. vgl. Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die Bilderchronik von
Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin von Luxemburg (1308-1313), hg. von F.-J. Heyen,
Boppard 1965; W. M. BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City State,
1310-1313, Lincoln 1960; PAULER, Die deutschen Könige und Italien, S. 43-114.

70 Zur Belehnung Johanns mit Böhmen vgl. MGH Constitutiones, Bd. 4,1, ed. Schwalm,
Nr. 398-406; Peter von Zittau, Chronik von Königsaal, hg. von J. Loserth, Wien 1875, S. 272-
276; vgl. auch THOMAS, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters, S. 136f.

71 Vgl. zu den Luxemburgern J. K. HOENSCH, Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dy-
nastie gesamteuropäischer Bedeutung 1308-1347 (Urban Taschenbücher 407), Stutt-
gart/Berlin/Köln 2000.
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Spaltung der wittelbachschen Familie 1314 in einer Doppelwahl ihren Ausdruck
fand. Der Habsburger Friedrich und der Wittelsbacher Ludwig wurden in ge-
trennten Wahlen zu Königen gewählt/* Der Kampf um das Königtum, der verhal-
ten begann, setzte trotz seines undramatischen Verlaufs eine Reformdynamik in
Gang, die in den Jahrzehnten bis 1356 eine Reihe interessanter, mehr oder weniger
praktikabler, aber auch zukunftsweisender und schließlich folgenreicher Konzepte
für die Regelung der Königswahl und ihrer Details hervorbrachteW In Hinblick
auf die Formierung des deutschen Königswahl Verfahrens waren diese 42 Jahre die
interessanteste Phase des späten Mittelalters.

Dabei waren die Rahmenbedingungen schwierig. Die anhaltende Schlechtwet-
terperiode 1315-22 hatte größere Ernteausfälle und Hungersnot zur Folge und ab
1348 wurde Westeuropa von der Pest heimgesucht. ^ Die Menschen hatten zu-
nächst dringendere Probleme als die Lösung von politischen Fragestellungen, die
schon über eine gewisse Tradition verfügten. Zumindest könnte man das erwar-
ten.

Die Spaltung der Königsherrschaft nach der Doppelwahl von 1198 war nach
einigen Jahren durch eine vorläufige, aber erst nach etwa 14 Jahren durch eine
tragfähige Entscheidung überwunden worden. Auch 1314 stand man vor einer
unklaren Stuation: FMenmhjMg LM&nHcMS a MogMüfmo H Trcucrgnsz zh loco

scf non a tjMO Fn'&n'cns z'n ßnnna a Cofonzensz', a zjzzo &&z-zz'f, sH non in
loco zjzzo &&nif, comztzzfz'.^ Die Parteien waren in etwa gleich stark, Friedrich erhielt
vier Stimmen, Ludwig wurde von fünf Fürsten gewählt.^ Die Rechte auf die
Stimmen des Königs von Böhmen und des Herzogs von Sachsen war nicht geklärt,

72 Zur Doppelwahl 1314 vgl. die verschiedenen Dokumente der beiden Parteien, die Wahlan-
zeigen und die Wahlinformationen, die die einzelnen Wähler Ludwigs für die Städte der
Wetterau ausstellten: MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 96-104; vgl. auch Die
Chronik des Mathias von Neuenburg (MGH Script, rer. Germ. N.S. 4), hg. von A. Hofmei-
ster, Berlin 1924-HO, S. 98f.; vgl. zur Wahl auch THOMAS, Ludwig der Bayer, S. 43-69; KAUF-
HOLD, Gladius Spiritualis, S. 30-33; vgl. zu den Wahlanzeigen allgemein auch J. MlETHKE,
Die „Wahldekrete" bei der Wahl eines rex RomanorMm im spätmittelalterlichen Deutschland,
in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Feschrift für Peter Moraw (Histo-
rische Forschungen 67), hg. von P.-J. Heinig u. a., Berlin 2000, S. 89-113.

73 Vgl. dazu im einzelnen unten.
74 Vgl. zur Hungersnot von 1315-1322: W. C. JORDAN, The Great Famine. Northern Europe in

the Early Fourteenth Century, Princeton (N.J.) 1996; THOMAS, Ludwig der Bayer, S. 60-63;
zur Pest vgl. etwa K. BERGDOLT, Der schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende
des Mittelalters, 5. Aufl. München 2003; M. VASOLD, Die Pest: Ende eines Mythos, Stuttgart
2003; D. HERLIHY, The Black Death and the Transformation of the West, Cambridge (Mass.)
1997.

75 Die Chronik des Mathias von Neuenburg, ed. Hofmeister, S. 98f.
76 Die Wahlanzeigen weisen das Wahlverhalten detailliert aus, für Friedrich vgl. MGH Consti-

tutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 95 (Friedrich erhielt die Stimmen Heinrichs von Kärnten,
der als König von Böhmen wählte, von Pfalzgraf Rudolf, der auch die Stimme des Erz-
bischofs von Köln führte und von Rudolf, Herzog von Sachsen-Wittenberg); für Ludwig vgl.
ebda, Nr. 96 (Ludwig erhielt die Stimmen der Erzbischöfe von Mainz und Trier, des Königs
Johann von Böhmen, des Markgrafen Waldemar von Brandenburg und des Herzogs Johann
von Sachsen-Lauenburg).
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und so schlossen sich die konkurrierenden Kandidaten den konkurrierenden La-
gern an. Das war eine etwas andere Situation als die zweifache Abgabe der böhmi-
schen Stimme 1257 in beiden konkurrierenden Wahl verfahren, aber es war eine
ähnliche Problemlage, die erkennen ließ, dass das Stimmverhalten nur dann als
eindeutiges Entscheidungskriterium gelten konnte, wenn der Kreis der Wähler
präzise festgelegt wurde. Die Doppelwahl von 1314 leitete diesen Klärungsprozeß
ein.

Militärisch gingen sich die Gegner eher aus dem Weg, als dass sie eine Ent-
scheidung suchten/ ' Im September 1322 gelang es Ludwig, einem Angriff seiner
Gegner so geschickt zu begegnen, dass er Friedrichs Truppen bei Mühldorf am Inn
schlagen konnte, und sein Konkurrent in seine Gefangenschaft geriet.^ Der Sieg
und die Gefangennahme seines Gegners brachten Ludwig einen taktischen Vorteil,
der die Kräfteverhältnisse nur bedingt widerspiegelte. Deswegen dauerte es einige
Zeit, bis die beiden Kontrahenten sich zu einer tragfähigen Lösung für die künftige
Thronregelung durchrangen. Die Lösung, die im September 1325 zwischen den
beiden vereinbart wurde, war ungewöhnlich genug: daz wir das Rcwzz'scfw rz'cEg,
darcz" wz'r fwde erwcif and geweiiwf sein, ... mit gin ander giicir ais ein persong ... izesifzen,
Ea&gn, p/Zegn and Enndgia saiiga.^ Aus dem Doppelkönigtum sollte ein doppelter
König werden. Das war eine Lösung, die keinen praktischen Test bestehen mußte.
Tatsächlich wurde der Thronstreit nicht durch eine vertragliche Regelung beige-
legt, vielmehr profitierte Ludwig schon bald von einer Erosion der habsburgischen
Kräfte. Friedrichs Brüder, deren Unterstützung seine Position erheblich gestärkt
hatte, starben, und er selber verlor den Willen, sein Königtum aufrecht zu erhal-
ten.^ Ludwig blieb König und schickte sich an, auch Kaiser zu werden - beides
freilich ohne die Zustimmung des Papstes, mit dem der Wittelsbacher zunehmend
in einen schweren Konflikt geriet.^

77 Vgl. zu einer knappen Übersicht über diese Phase THOMAS, Ludwig der Bayer, S. 64-107;
KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 33M6.

78 Zur Schlacht bei Mühldorf vgl. Die Chronik des Mathias von Neuenburg, ed. Hofmeister,
S. 118-124; W. ERBEN, Die Berichte der erzählenden Quellen über die Schlacht bei Mühldorf,
28. September 1322, in: Archiv für Österreichische Geschichte 105 (1917), S. 229-516; THO-
MAS, Ludwig der Bayer, S. 101-107; W. ERBEN, Die Schlacht bei Mühldorf, 28. September
1322. Historisch-geographisch und rechtsgeschichtlich untersucht (Veröffentlichungen des
historischen Seminars der Universität Graz 1), Graz/Wien/Leipzig 1923; H. SCHROHE, Der
Kampf der Gegenkönige Ludwig und Friedrich um das Reich (Historische Studien 29), Berlin
1902, S. 170-172.

79 MGH Constitutiones, Bd. 6,1, ed. Schwalm, Nr. 105, S. 72.
80 Vgl. dazu etwa KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 91f.
81 Der Konflikt Ludwigs des Bayern mit der Kurie in Avignon ist ein größeres Thema, das wir

hier nur so weit berühren, als es für unsere Fragestellung von Bedeutung ist. Wichtige Texte
aus der frühen Phase des Konfliktes finden sich in den MGH Constitutiones, Bd. 5 und 6,1;
vgl. zu dem Konflikt zuletzt MlETHKE, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit Papst und avig-
nonesischer Kurie in seiner Bedeutung für die deutsche Geschichte; KAUFHOLD, Gladius Spi-
ritualis; OFFLER, Empire and Papacy: the Last Struggle; C. MÜLLER, Der Kampf Ludwigs des
Baiern mit der römischen Kurie. Ein Beitrag zur kirchlichen Geschichte des 14. Jahrhunderts,
Bd. 1-2, Tübingen 1879-1880.
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Die Doppelwahl von 1314 und ihr Folgekonflikt ähnelte dem Konfliktverlauf
nach der Doppelwahl von 1198 in den Grundzügen nicht nur darin, dass die Ent-
scheidung über zehn Jahre auf sich warten ließ, sondern auch darin, dass der Papst
sich energisch in das Geschehen einschaltete. Hierin bestand ein Unterschied zu
dem Doppelkönigtum nach 1257, bei dem die Entscheidung noch später fiel (erst
durch den Tod Richards von Cornwall 1272) und bei der die Kurie auf eine Inter-
vention verzichtete. In dem Thronstreit zwischen Ludwig dem Bayern und Fried-
rich trat Papst Johannes XXII. mit einer Entschiedenheit auf, die die sorgfältige
kanonistische Begründung, mit der Innozenz III. sein Eingreifen in den Thronstreit
1198 eingeleitet hatte, fast als zögerlich erscheinen ließ. Ef tü'xü pro/i'xo, zjMozf mdlMS
rex AEzmHMnzb pofcsf adwz'Mz'sfnzrg, dozzec c?eccz'o stta szY per papaztz cxazzzz'zzafa H con/z'rzna-
fa, H & Eoc assanY se uaPc^acera &crHaiam.^ So meldete ein zeitgenössischer Be-
richterstatter die Entschlossenheit des Papstes, Ludwigs Königstitel nicht anzuer-
kennen, solange der Gewählte die Wahl nicht durch den Papst bestätigen lasse. ^
Die Reaktion kam dem Ereignis gegenüber etwas verspätet, weil Johannes XXII.
erst 1316 zum Papst gewählt worden war, und er sich zunächst nicht veranlaßt
gesehen hatte, in dem Thronstreit Stellung zu beziehen, aber sie war deutlich.^
Die Verzögerung ist dadurch zu erklären, dass der Papst mit zwei lediglich gewa'M-
fan Königen durchaus zurecht kommen konnte, denn einem efgcfzzs standen nach
seinem Verständnis keine Herrschaftsrechte in Italien zu.^ An der Ausübung die-
ser Reichsgewalt, mit der Ludwig nach seinem Sieg über Friedrich begonnen hatte,
nahm die Auseinandersetzung ihren Anfang.^ Die Haltung Johannes' XXII. ange-
sichts des Streits um den deutschen Thron war also eine andere als die von Inno-
zenz III. im Jahr 1198. Johannes verwendete sich nicht für einen konkreten Kandi-
daten, sondern er bestand auf seinem grundsätzlichen Prüfungsrecht. Ein solcher

82 MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 788, S. 613.
83 Vgl. dazu die sogenannten päpstlichen „Prozesse" gegen Ludwig den Bayern, ebda, Nr. 792

(Okt. 1323); Nr. 839-841a (Jan. 1324); Nr. 881 (März 1324); Nr. 944 (Juli 1324); vgl. dazu auch
KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 55-75; zu dem übergeordneten Thema des päpstlichen
Approbationsanspruchs vgl. UNVERHAU, Approbatio, reprobatio.

84 Zu Papst Johannes XXII. vgl. etwa Ch. TROTTMANN, Giovanni XXII, in: Enciclopedia dei Papi,
Bd. 2: Niccolö I, Santo - Sisto IV, hg. von M. Bray, Rom 2000, S. 512-522; F. A. VAN LlERE,
John XXII, Pope (b. 1244?, r. 1316-1334), in: The Late Medieval Age of Crisis and Renewal,
1300-1500. A Biographical Dictionary, hg. von C. Dreese, Westport (Conn.) 2001, S. 255-257;
L. DUVAL-ARNOULD, Jean XXII, in: Dictionnaire historique de la papaute, hg. von
Ph. Levillain, Paris 1994, S. 943-947; nach seiner Wahl hatte der Papst den beiden Gewählten
seine Vermittlung in ihrem Thronstreit angeboten, aber er hatte in der Angelegenheit nicht
insistiert: Nos cuz'zzz pro ez'Msdezrz re/orrnahoue pzzcz's eo iz'bezrfzMS sfMdz'a propoMzznzzs aposfoiz'ce seruz'fM-
fz's z'znpezrdere, zyzzo zwzzgz's z'Hazrz rzecessarMrn et Mfzlezrz zu ferrz's agnoscz'zzzMS ef Jore sperazrzMS placz'dazrz
z'n exceisz's (5. Sept. 1316, MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 373).

85 Vgl. den ersten „Prozess": MGH Constitutiones, Bd. 5, Nr. 792 (2); vgl. dazu etwa KAUF-
HOLD, Gladius Spiritualis, S. 49-55 (mit weiterer Literatur); zur Frage der Herrschaftsrechte
in Italien und ihrem Zusammenhang mit der Position des rex Romanorum, bzw. des Kaisers
vgl. auch den klassischen Beitrag von F. KERN, Die Reichsgewalt der deutschen Könige nach
dem Interregnum, in: Historische Zeitschrift 106 (1911), S. 39-95.

86 Vgl. zum Hintergrund besonders die klarsichtige Problemskizze von OFFLER, Empire and
Papacy: the Last Struggle; vgl. auch KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 49-55.
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Anspruch war in Deutschland schwerer durchzusetzen, weil der Papst damit auf
die Verbündeten verzichtete, die von seiner Unterstützung profitiert hätten. Und
auch mit diesen Verbündeten war Innozenz III. nicht erfolgreich gewesen. Zwar
hatte das Papsttum seit 1198 gegenüber dem deutschen Herrscher eine stärkere
Stellung gewonnen, aber der Konflikt, den Johannes XXII. nun begann, war in
seiner Konsequenz ein Konflikt mit den deutschen Königswählern, deren Wahl-
entscheidung er durch seinen Approbationsanspruch in Frage stellte. Und diese
Fürsten hatten seit 1198 eher an Selbstbewusstsein gewonnen. Sie waren eine klei-
ne Gruppe mächtiger und eigensinniger Aristokraten, deren Haltung für die Re-
formdynamik dieser Phase eine entscheidende Rolle spielte. Johannes XXII. schätz-
te ihre Entschlossenheit falsch ein. Das gilt interessanterweise auch für Ludwig
den Bayern in der frühen Phase dieses Konflikts. Im Jahr 1326 erklärte er im Zuge
seiner Ausgleichsbemühungen mit seinem Konkurrenten Friedrich, dass er bereit
sei, zugunsten von Friedrich auf die Krone zu verzichten, wenn es Friedrich ge-
länge, die Bestätigung seines Königtums vom Papst zu erlangen/' Die Erklärung
mag durchaus in der Einschätzung verfasst worden sein, dass der Papst eine sol-
che Zustimmung nicht geben würde, aber die Entscheidung über den künftigen
König wird hier ebenso wie in den Augen Johannes' XXII. auf der Ebene des Paps-
tes und des betroffenen Herrschers erwartet. Ludwig formulierte sogar ausdrück-
lich: es sei nuf der/iüsie?i wz'iien oder ow z'ren roz'iien.^ Die Erfahrung des Konfliktes
mit der Kurie mochte solche Feststellungen befördern, tatsächlich aber waren es
die Fürsten des Reiches, die durch ihre entschiedene Zurückweisung des päpstli-
chen Approbationsanspruches Ludwig zunächst unterstützten, und deren Ent-
schiedenheit nach seinem Tod dafür sorgte, dass ihre Haltung Verfassungsrang
erlangte.^

Die Jahre 1314 bis 1356, die Jahre von der Doppelwahl bis zur Goi&rzgTi FUEo,
die mit dem ausdrücklichen Vorsatz ausgefertigt wurde, solche Zwietracht künftig
zu verhindern, bedürfen in Hinblick auf das Reformgeschehen einer inneren Diffe-
renzierung/" Die Frage der Wahlberechtigung, die 1314 noch nicht endgültig ge-

87 MGH Constitutiones, Bd. 6,1, ed. Schwalm, Nr. 140: das wir mit gafdcBem wiiieT? and mit
mal Mnserm iieBeT? oi?eim and Hader Gnig Friedend? 007? Rom er?fwe;'cf?e7? weiieT? a?? dem Gwigreid?
ooM Rom M??d alles as dar za far? md mM7?d oder md Briefer?, der er 7?oiiM7^iig ist 7???d im ??tdz and
/drderdd? mag sein ZM dem reicd a?? ade geuerde, also desd?aide7?dd? od er 007? dem dadsf Bestätiget
wird %7? dem F??7?greicde, es sei md der/rrste?? wiiie7? oder a?? ireT? wider?.

88 Ebda.
89 Zur Haltung der Fürsten vgl. das Folgende, zur Haltung Fudwigs des Bayern in dem Kon-

flikt vgl. MtETHKE, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit Papst und avignonesischer Kurie in
seiner Bedeutung für die deutsche Geschichte; vgl. auch Th. M. MARTIN, Auf dem Weg zu
Reichstag. Studien zum Wandel der deutschen Zentralgewalt 1314-1410 (Schriftenreihe der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 44), Göttingen
1993, S. 45-86.

90 Vgl. Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ed. Fritz, Vorrede, S. 45: Sa??e c??m ex offi'cro, ??M0 Cae-
sarea digrrdafe potimar, Jütaris dioisorrnm et disse??sio??Mm pericMÜs mter eiecfores ipsos, de ^aora?7?
r?Mmero Mi rex Boemie esse dir?oscimMr, raciorre dapiici, iam ex imperio ^na??? eiecfio7??s iare (?M0JÜ7?-
g?77?Mr, occMrrere teaeamar
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klärt war, wurde erst 1356 verbindlich geregelt. Bei verschiedenen Gelegenheiten
konnten wir zuvor erkennen, dass dies eine heikle Frage war, die nicht in gleicher
Form gelöst werden konnte, wie die Frage des päpstlichen Approbationsrechtes. In
der Frage des Wahlrechts waren die Fürsten Konkurrenten, weswegen das Pro-
blem nur durch einen Herrscherentscheid (ex oßäcz'o, zytto caesarea äz'gnz'fafg poüztztzr)
überwunden werden konnte.^' Die Frage, welche Legitimation die Fürstenwahl
dem Gewählten verlieh, hatte einen anderen Charakter. Und sie wurde sehr viel
schneller geklärt. Sie war in der Schärfe, in der Johannes XXII. seinen Anspruch
auf die Prüfung der Wahl vorbrachte, im Herbst 1323 erstmals formuliert worden,
und sie wurde 1338 in ähnlicher Schärfe durch die Fürsten beantwortet.^ Dass ez'n
solchermaßen Gewählter es nicht nöüg hat, sich deswegen an den Apostolischen Stnhi zn
wenden, dass im Gegenteil seit jeher - seit man sich erinnern kann, äartzn jgsfggktzRezt and
beachtet warde, dass oon den Karjarsten des Reiches einstimmig, oder wie gesagt, mehr-
heitlich Gewählte den Königstitel angenommen and die Gäter des Reiches uerwaitet haben,
and dass sie dies nach Recht and Gewohnheit erlaabterweise tan konnten and aach in
Zttktttt/f tan können, ohne da/ar die Zastimmang oder Eräzztötüs des besagten Apostoli-
schen Stahls za haben oder za erhalten.^ Diese Feststellung der Fürsten war eine
klare Absage an den päpstlichen Anspruch. Eine Absage, auf die die Fürsten sich
nach der vergleichsweise kurzen Zeit von 15 Jahren verständigt hatten. In demsel-
ben Weistum erscheint die andere verfassungsrechtliche Frage noch immer unge-
klärt. In dem Dokument, das die Haltung der Kurfürsten so klar formulierte, war
die Kurstimme des Pfalzgrafen bei Rhein durch vier mögliche Königswähler ver-
treten, cam aoa esset difß'aitam, zpais eoram comes esse debeat oocem habeas.^ Die Fra-
ge, für die die Kurfürsten noch immer keine Antwort gefunden hatten, war bereits
zehn Jahre vor dem päpstlichen Vorstoß durch die Doppelwahl von 1314 gestellt
worden, und sie war einer Klärung noch immer nicht näher gekommen. Die
Schwierigkeit hatte durchaus originelle Lösungsversuche hervorgebracht. So hat-
ten die betroffenen Wittelsbacher in ihrem bedeutenden Haasoertrag ooa Pam'a 1329
vereinbart, dass die Kurstimme zwischen der bayerischen und der pfälzischen
Linie alternieren sollet Dies war zwar eine etwas andere Problemstellung, denn

91 Ebda.
92 Das Vorgehen Johannes' XXII. gegen Ludwig überraschte im Oktober 1323 auch die Kardina-

le, von denen manche zu bedenken gaben, dass Ludwig sich mit seiner Politik im Rahmen
des Reichsrechtes bewege, vgl. dazu MGH Constitutiones, Bd. 5, ed. Schwalm, Nr. 789. Die
Zurückweisung des päpstlichen Approbationsanspruchs wurde in ausdrücklicher Form von
den Fürsten im Weistum von Rhense formuliert: Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c.
Zum Weistum von Rhense vgl. auch oben Kapitel 6, Anm. 127. Vgl. zur Zurückweisung des
päpstlichen Approbationsanspruchs 1338 auch KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 210-247.

93 Weistum von Rhense, in: Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c.
94 Ebda.
95 Der Hausvertrag von Pavia wurde in zwei Textfassungen ausgestellt, eine für den

bayerischen und eine für den Pfälzer Teil der Familie. In der Pfälzer Version lautete die
Königswahlpassage folgendermaßen: Wir snin aacb den ersten roemiseben cbMeng weien jner
nnsern taii. So snein nnsers beben berren Mnd vetern ebaiser LMdzoz'gs ebind Ludwig Mnd Stephan den
andern roenbseben ebueng weien, and also soi die wecbsbzng der wai dez riebs zwischen Mns Mnd
Mnsern erben und in and iren erben jäerbaz ewichbch beieiben (Wittelsbacher Hausverträge des
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die Frage der pfälzischen Kurstimme war damit nicht geklärt, aber die Regelung,
die das ältere Problem der Kurkonkurrenz zwischen dem bayerischen und dem
pfälzer Zweig der Familie beheben sollte, stand vor demselben Problem, vor dem
die pfälzer Rivalen standen. Wie sollte man einen solchen Anspruch unter gleich-
rangigen Bewerbern gerecht zuweisen? Der HaMsveHrag pon Paula ließ die Kur-
stimme zwischen den beiden Hauptlinien wechseln. Als künftige Vertreter der
Linien wurden aber jeweils alle Erben aufgeführt. Eine genauere Festlegung wur-
de nicht getroffen. Die Sicherheitsklausel der Wahlregelung, dass die Seite, die
versuchen sollte, die andere Linie bei der Ausübung des Wahlrechts zu übergehen,
in Zukunft ihr Wahlrecht verlieren solle, war ohne einen Richter kaum etwas
wert.^ Einvernehmen war in einer solchen Angelegenheit schwer zu erzielen. Hier
stieß die Reformfähigkeit der Fürsten an eine Grenze. Eine Regelung, die den re-
gelmäßigen Wechsel der Wahlstimme zwischen zwei Linien einer Familie vorsah,
zwischen denen der Dissens die Übereinstimmung bei weitem überwog, war in
hohem Grade störungsanfällig. Gerade die Regelung von Pavia 1329 zeigte, wie
notwendig eine verlässliche und dauerhafte Lösung des Problems war. Aus der
Situation heraus erschien sie nicht erreichbar gewesen zu sein.

Der Vorgang zeigt die Bedingungen einer tragfähigen Institutionalisierung.
Als eine solche kann die Königswahlregelung der GoMcnen Ba/Zc mit einer gewis-
sen Berechtigung angesehen werden. Die Lösung des Problems wurde in der letz-
ten dynamischen Phase der Problemgeschichte nach etwa 40 Jahren erreicht. Die-
ser Zeitraum hat bei der bisherigen Untersuchung der Reformprozesse seit 1198
wiederholt eine Rolle gespielt. Die Erwartung, dass nach 40 Jahren die Wahr-
scheinlichkeit für die institutioneile Lösung eines Problemes in der politischen
Ordnung deutlich stieg, scheint sich zu bestätigen. Allerdings: die Regelung der
Wahlberechtigung durch die Einführung einer Primogenitur für die Kurstimme
war erst möglich, als Karl IV. eine solche Autorität gewonnen hatte, dass er der
Ebene fürstlicher Konkurrenz deutlich enthoben war. Diese Autorität gewann er
durch seine Kaiserkrönung 1355, deren Datum durch eine politische Lage be-
stimmt wurde, die nur bedingt etwas mit der Königswahlproblematik zu tun hat-
te. Dies war keine lineare Problemgeschichte. Aber es geht in dieser Untersuchung
auch nicht um lineare Problemverläufe, sondern um die institutionelle Formung
politischer Strukturen in einem komplexen Geschehen. Die Vorgeschichte der
Kaiserkrönung Karls IV. war ein Teil dieser Komplexität, deren einzelne Aspekte
wir im Rahmen dieser Fragestellung nicht verfolgen können.

späten Mittelalters. Die Haus- und Staatsrechtlichen Urkunden der Wittelsbacher von 1310,
1329, 1392/93, 1410 und 1472 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 71), hg. von
H. Rail, München 1987, S. 81-101, hier S. 93. Zur Vorgeschichte des Textes und zur Edition
vgl. ebda, S. 64-81).

96 Ebda, 94 (Pfälzischer Text): Und od wir oder nnser fad oder unser erden si oder ir erden dreien oder
aeder/neren an der roai dez ricds nnd si nicdf roodfen iazzen roefen als si didicd sodfen, a/s nor
gescdriden sfef, so saein nn'r, nnser fad nnd unser erden di wai dez ricds rerforn daden, nnd so/ danne
di roai dez ricds an si nnd ir erden genaden nnd ean'gcddcd an ir defeiden.
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Der HaMsuerfrag pon Pata'a gründete trotz seiner Beschränkung auf die Wittels-
bacher auf einer Voraussetzung, die der Lage Karls IV. 1356 in gewisser Weise
vergleichbar war. Karl IV. formulierte seine Lösung für die Weitergabe der Kur-
stimme in den fürstlichen Familien als Kaiser und als Angehöriger einer betroffe-
nen Familie. Ludwig war 1329 in einer ähnlichen Lage, wenn seine Kaiserwürde
auch umstritten warA Der Hausvertrag von Pa via wurde aufgesetzt, nachdem
Ludwig in Rom seinen Kaisertitel erlangt hatte. ^ Er versuchte, die drängenden
Probleme der Wittelsbacher im Verhältnis der beiden Linien aus einer Position
heraus zu lösen, in der die großen Entscheidungen zunächst gefallen waren. In
Hinblick auf die Königswahlfrage war dieser Abstand nicht groß genug, so dass
die Königswahlklauseln eher als ein Versuch im Rahmen unzureichender Mög-
lichkeiten gesehen werden kann.^ Karl IV. entstammte einer anderen Generation
als Ludwig der Bayerd°° Er wurde erst zwei Jahre nach der Doppelwahl 1314 ge-
boren, wuchs aber in einer Situation auf, die von der Konkurrenz der Familien
stark geprägt ward°^ Es ist dies wahrscheinlich eine Konstellation, die für die For-
mulierung tragfähiger Lösungen günstig ist. Der Problemdruck war weiterhin da,
aber die Entscheidung wurde nicht durch frühere eigene Festlegungen in dem
Konflikt beeinträchtigt.

Mit der Gol&nen Btülg 1356 war die Verfassungsentwicklung, die 1198 als de-
zidiertes Problem aufgeworfen worden war, zu einer institutionellen Festlegung
gelangt. Es war nun im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geklärt, wer den
römisch-deutschen König wählte, und es war auch geklärt, welchen Anteil die
Kurie an diesem Vorgang hatte. Diese Fragen hingen nicht direkt zusammen, aber
sie waren dadurch miteinander verbunden worden, dass Innozenz III. in beiden
Problemstellungen eine markante Position eingenommen hatte. Seine Nachfolger
hatten dies nicht ungebrochen fortgesetzt, so dass die Doppelwahl von 1257 die
Frage der kurialen Verwicklung nicht aufwarf. Die Fürsten erschienen als alleinige
Akteure und sie erschienen in etwas problematischem Licht. Da die Doppelwahlen
jeweils eine Phase der Klärung der Thronfrage nach sich zogen, geht es bei der
Untersuchung des „Rhythmus" der Reformen nicht nur um Zeitpunkte (1198,
1257, 1314 und 1356) sondern jeweils um Phasen, in denen die Frage der Königs-

97 Ludwigs Fassung der Urkunde beginnt: Wir Lndowig, uon gofs geweden roemiscf:er edeiser, ze
allen Zeiten merer des rictzs ...(Wittelsbacher Hausverträge, ed. Rail, S. 81).

98 Vgl. zu Ludwigs Romzug: BERG, Der Italienzug Ludwigs des Bayern, bes. S. 169-175 (Rom-
aufenthalt), S. 189f. (Aufenthalt in Pavia); vgl. auch die knappe historische Einleitung in Wit-
telsbacher Hausverträge, ed. Rail, S. 64-67.

99 Im Weistum von Rhense wurde ja der Auftritt der Erben beider Linien: Rudolph, Rup-
recht (I.) und Ruprecht (II.) für die pfälzische Familie und Stephan für den bayerischen Teil
mit keinem Zusatz versehen, der auf die alternierende Lösung des Hausvertrages hinwies,
sondern mit dem bereits zitierten Zusatz, der die weiterhin ungeklärte Situation vermerkte,
Quellensammlung, ed. Zeumer, Nr. 141c.

100 Karl IV. wurde 1316 geboren, Ludwig war 1281/82 geboren worden, der Abstand betrug
35 Jahre, vgl. etwa: Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller
/Weinfurter, S. 556-559 (Stammtafeln).

101 Vgl. zu dieser Phase Die Autobiographie Karls IV., ed. Hillenbrand.
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wähl als erkennbares Problem vor den Auge der Beteiligten stand (1198-1214,
1257-1272, 1314-1327/1338, 1356). Schnelle Klärungen wurden in keinem Fall er-
zielt, sie waren erst möglich, als das akute Problem überwunden war (1356). In der
Regel konnte man mit einer Dauer von 10-15 Jahren rechnen, bis man nach einer
gespaltenen Königswahl zu einer tragfähigen Klärung gelangt war. Insofern lag
auch die Reaktion der Fürsten 1338 auf den Approbationsanspruch Johan-
nes' XXII. ganz im Rahmen dieses zeitlichen Erwartungshorizontes. Die Geschich-
te der deutschen Königswahl 1198-1356, die wir hier mit der Frage nach ihrer
inneren Dynamik untersuchen, kann als eine zusammenhängende Geschichte
angesehen werden. Die Abstände zwischen den Doppelwahlen (und ihrer Über-
windung) betrugen etwa 40-60 Jahre. So war fast jede Generation politischer Ak-
teure seit dem Ende des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts mit
den Folgeerscheinungen einer Doppelwahl vertraut. Die Goi&ttc BttiU schuf nun
eine neue Grundlage. Und doch änderte sich das Bild nur sehr allmählich.

Obwohl die deutschen Fürsten im WUsfttm uon RFcttsc 1338 sehr klar formu-
liert hatten, dass die Königswahl zu ihrer Gültigkeit keiner Bestätigung durch den
Papst bedürfe, und obwohl die Goi&ttc Bttiie 1356 für die Erhebung des römischen
Königs keine päpstliche Approbation mehr vorsah, berichtet Dietrich von Niem,
dass Urban VI. bei seiner Suche nach Verbündeten 1378, als er von seiner Kurie
verlassen ödem wie ein Spatz an/dem Dacd sa/i, in einer möglichen Approbation des
römischen Königs noch politische Verhandlungsmasse sahd^ Urban habe sich in
seiner Bedrängnis daran erinnert, dass König Wenzel von der Kurie noch nicht
approbiert worden sei, und er habe gehofft, durch ein entsprechendes Angebot,
das Reich für sein Papsttum gewinnen zu könnend^ Wenzel war immerhin der
Sohn Karls IV., des Urhebers der Goldenen Bulle. Aber der Verzicht der Goldenen
Bulle auf die päpstliche Bestätigung wurde an der Kurie 1378 noch nicht wahrge-
nommen. Tatsächlich konnte Jürgen Miethke zeigen, dass es in der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts in Avignon und Rom keine Spuren einer genaueren Kenntnis
der Goldenen Bulle gab. An der Kurie scheint kein Text der Goldenen Bulle vor-
handen gewesen zu sein - und das, nachdem man sich in der ersten Hälfte des
Jahrhunderts über die Frage der Königswahl so erbittert gestritten hatte.

102 Theoderici de Nyem, De Scismate Libri Tres, hg. von G. Erler, Leipzig 1890, 1, 12, S. 27 (Mt
passer in tecto); zur Suche Urbans nach Verbündeten ebda I, 15 (S. 31): Videas aatea: dictMS Ur-
i?aaas, (?Mod ata^ne siia prop;'a;/na aaxÜM de/eceraat, et caa: magais ;'a ipsa ar&e pen'cMÜ's sain'aceret,
reraota ^aesinit aaxdia, et cogitans intra se, ^aod ^aoadaa: Kamins Roaraaoraa: aaperntor, /diam
saaar doan'naa: Weatzeiaaar, regem Bodena'e moderaam, paacts anais ante, ataeate taac Gregorio
papa predicto, z'n Royaaaoram regem eieg:' procarasset, ^aod^ae dicta eieccio per ecciesiam aoadam
approhata/aerat, et ^aod ips: Fioreatiai/brsaa hhenter secam pacem aeiieat imkere, üiic saarn aertit
iageaiaa:. Zum Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas vgl. etwa: Die Geschichte
des Christentums, Bd. 6, hg. von Mollat Dujourdin u. a., S. 75-90; Genese et Debüts du
Grand Schisme d'Occident (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche
Scientitique 586), Paris 1980; W. ULLMANN, The Origins of the Great Schism. A Study in
Fourteenth-Century Ecclesiastical History, Hamden (Conn.) 1972, S. 1-68.

103 Theoderici de Nyem, wie vorangehende Anm.
104 MtETHKE, Die päpstliche Kurie und die „Goldene Bulle", bes. S. 443-445. Nach der Wahl

Wenzels hatte der schon kranke Kaiser Papst Gregor XI. die Königswahl angezeigt, woraus
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Aber nicht nur an der Kurie gab es in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
keine sichere Textgrundlage für die „aktuelle" Rechtslage in der Frage der deut-
schen Königs wähl. Unter den Kurfürsten verzichteten der Herzog von Sachsen
und der Markgraf von Brandenburg auf ein eigenes Exemplar des Textes.^ Der
Verzicht läßt vermuten, dass die Kurfürsten im Norden keinen Bedarf sahen, die
einzelnen Regelungen der Goldenen Bulle im Wortlaut verfügbar zu haben. Der
Ablauf der Königswahl war für sie im Kern klar, immerhin war es der Sachsen-
spiegel gewesen, der als erstes Schriftzeugnis eine bereits bestehende Rechtsvor-
stellung aufzeichnete. Insofern verweist die Haltung der Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg auf das geringe Interesse der englischen Barone an einem eige-
nen Exemplar der Magna Carfa von 1215. Die Tatsache, dass der lange Text aufge-
schrieben und im Bedarfsfall erreichbar war, reichte für ihre Bedürfnisse. In einer
Hinsicht enthielt die Goldene Bulle allerdings eine Neuerung, die für die jeweili-
gen Fürstenfamilien von Bedeutung war. Die Erbregelung für die Kurstimme war
ja erst durch die Goldene Bulle verbindlich formuliert worden. In dieser Frage
wäre der Text für die jeweiligen Familien bei internen Konflikten von Belang ge-
wesen.

Der Verzicht auf den Text bedeutete auch den Verzicht auf die gelehrte Ausei-
nandersetzung mit dem Charakter des Kurfürstengremiums auf der Höhe der
juristischen Theoriebildung. Anläßlich der Absetzung Wenzels und der Königs-
wahl Ruprechts von der Pfalz im August 1400 wird erkennbar, dass die Kurfürsten
in Hinblick auf ihr Selbstverständnis die Theoriebildung in unterschiedlicher In-
tensität verfolgten.^ Die erkennbar fortgeschrittene Theoriebildung im Umfeld
der rheinischen Kurfürsten nach 1400, die sich im Umfeld der Universitäten voll-
zog, war eine Folge der gelehrten Auseinandersetzung mit dem Text der Goldenen
Bulle. Dafür war ein verfügbarer Text eine notwendige Voraussetzung.

In Hinblick auf die Dynamik der Formierung des Kurkollegs sind die Publika-
tion der Goldenen Bulle 1356 und die Absetzung Wenzels 1400 die beiden bedeu-

sich längere Verhandlungen über die ungewöhnliche Wahl zu Lebzeiten des Kaisers ergab
(SMWMS non wodicnn! adwüah, ..., /i'ü' can'ssnne, qaod te ot'renfe af^ae imperanfe ...); vgl. die
Unterlagen der Verhandlungen: Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, 1. Abt. 1376-
1387 (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe 1), hg. von J. Weizsäcker, München 1867, S. 90-
151 (Zitat aus dem Antwortbrief Gregors XI, ebda, S. 93). Gregor XI. bestand 1376 gegenüber
Karls IV. auf der Approbation der Wahl (... cnm non approFafa persona eiech et con/irmafione
eiech'onis non secnfa etecfns ipse coronari non de&eaf nec acfns regtns oigore eiech'onis ^Mjasmodi in
eo uei per en?n uateaf exerceri, ebda, S. 94). Karl vermied die direkte Konfrontation, vgl. etwa
ebda, S. 98-101. Zur Verhandlungsstrategie Karls vgl. etwa MlETHKE, Die päpstliche Kurie
und die „Goldene Bulle", S. 445 („verbale Nachgiebigkeit und praktisch ungerührtes
Handeln"). Zu Wenzels Königtum vgl. etwa: M. KINTZINGER, Wenzel, in: Die deutschen
Herrscher, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 433-445, S. 594f.; HOENSCH, Die
Luxemburger, S. 168-233.

105 Von der Goldenen Bulle von 1356 gab es sieben Ausfertigungen: für Böhmen, Köln, Mainz,
Pfalz, Trier, Frankfurt, Nürnberg; vgl. die Aufstellung in: Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV.,
ed. Fritz, S. 11-32; vgl. auch MlETHKE, Die päpstliche Kurie und die „Goldene Bulle", S. 444.

106 Vgl. dazu Kapitel 9 unten vgl. für einen ersten Überblick: KAUFHOLD, Entscheidungsstruk-
turen.
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tenden Schritte im Rahmen unseres Untersuchungshorizontes. Die Absetzung
Wenzels ist ein Thema des 9. Kapitels, aber es läßt sich bereits anhand der Daten
erkennen, dass der Rhythmus des Geschehens in der Geschichte der deutschen
Doppel wählen sich nicht signifikant ändert. Der Abstand von 40-50 Jahren, der für
die Geschehnisse im 13. Jahrhundert festzustellen war, ist auch für die Ereignis-
folge im späteren 14. Jahrhundert eine sinnvolle Erwartung. Der Rhythmus der
Reform verändert sich nicht in erkennbarer Weise. Daraus ergibt sich die Frage,
welche Folgerungen aus diesem Befund für die Überlieferung der fürstlichen
Kernanliegen zu ziehen sind. Zunächst gilt es allerdings, das englische Geschehen
nach der Absetzung und dem Tod Edwards II. 1327 zu prüfen. Hier stoßen wir auf
traditionelle Motive, aber auch auf neue Formen des politischen Prozesses.

In den Jahren 1327-1399 erlebte England zwei sehr unterschiedliche Könige.
Edward III. (1327-1377) war ein einfacher König, aber er war lange Zeit ein erfolg-
reicher Krieger. Sein Anspruch auf die französische Königskrone führte England in
den Hundertjährigen Krieg, und solange die englischen Barone in den Schlachten
auf dem Kontinent Siege erfochten, erhob sich keine Kritik am König. ^ Erst in
den letzten Herrschaftsjahren äußerte sich der Unmut über Edward III., der sich
zunehmend von seiner Umgebung abschloß, im sogenannten „Guten Parlament"
(1376)d°8 Richard II. (1377-1399) war dagegen kein Mann des Krieges. Er war der
Enkel Edwards III., und er gelangte als Kind auf den Thron, weil sein Vater, der
„schwarze Prinz" noch vor Edward III. gestorben war. Der schwarze Prinz hatte
eine martialische Rolle in den Kämpfen auf dem Festland gespielt, aber er hatte
sich dabei eine Krankheit zugezogen, an der er starb, bevor er auf den Thron ge-
langte.^ Richard II. hatte ein friedlicheres Temperament. Er war als Kind bei den
Feierlichkeiten zu seiner Krönung eingeschlafen, und er bemühte sich als König
eher um Friedensverhandlungen mit dem französischen Rivalen.'^ Seine Herr-

107 Zu Edward III. vgl. etwa S. L. WAUGH, England in the Reign of Edward III, Cambridge 1991;
W. M. ORMROD, The Reign of Edward III.; DERS., Edward III and the Recovery of Royal Au-
thority in England, 1340—60, in: History 72 (1987), S. 4-19; DERS., England: Edward II and
Edward III; vgl. auch M. PACKE, King Edward III, London u. a. 1983; zu seinem Anspruch
auf die französische Krone vgl. etwa J. Le PATOUREL, Edward III and the Kingdom of France,
in: History 43 (1958), S. 173-189.

108 Zum Good Parlament vgl. Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 93-111; HOLMES, The
Good Parliament.

109 Zum schwarzen Prinzen vgl. etwa R. W. BARBER, The Black Prince, Stroud 2003; D. GREEN,
The Black Prince, Stroud 2001; H. COLE, The Black Prince, London 1976.

HO Vgl. zu Richard II.: C. M. BARRON, The Reign of Richard II, in: The New Cambridge Medie-
val History, Bd. 6, hg. von Jones, S. 297-333; Richard II. The Art of Kingship, hg. von
A. Goodman/J. L. Gillespie, London 1999; The Age of Richard 11, hg. von J. L. Gillespie,
Stroud 1997; N. SAUL, Richard II, New Haven/London 1997; DERS., Richard II and the Vo-
cabulary of Kingship, in: The English Historical Review 110 (1995), S. 854-877; P. McNiVEN,
Rebellion, Sedition and the Legend of Richard III s Survival in the Reigns of Henry IV and
Henry V, in: Bulletin of the John Rylands Library 76 (1994), S. 93-117; C. M. BARRON, The
Deposition of Richard II, in: Politics and Crisis in Fourteenth Century England, hg. von
J. Tayior/W. Childs, Gloucester 1990, S. 132-149; A. TUCK, Richard II and the Hundred Years
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schaff scheiterte nach schweren Krisen schließlich im Jahre 1399, als der noch jun-
ge Herrscher abgesetzt und schließlich getötet wurde.

Nach dem Rücktritt Edwards II. war die Regierungsgewalt eine Zeitlang von
seiner Witwe Isabella und ihrem Geliebten Mortimer ausgeübt worden, bis Ed-
ward III. in einer Kommandoaktion die Herrschaft an sich zog, seine Mutter vom
Hof verbannte und Mortimer gefangensetzte.'" Durch einen Tunnel war der junge
König gemeinsam mit einigen Getreuen in die Burg eingedrungen und hatte Tat-
sachen geschaffen."* Dieses Vorgehen war in gewisser Weise typisch für seinen
Herrschaftsstil. Edward zögerte nicht lange, und er teilte seine Entscheidungen
nicht in größerer Runde mit, sondern er umgab sich mit einem Kreis von Männern,
denen er vertraute, und handelte durchaus kurz entschlossen. Das barg auch Risi-
ken. Zehn Jahre nach seinem erfolgreichen Coup gegen Isabella und Mortimer
befand sich der König auf dem Festland, um seinen Anspruch auf die französische
Krone militärisch zu unterstreichen. Am 8. Februar 1340 hatte er seinen Thronan-
spruch proklamiert. Es war ein kostspieliger Anspruch, und die Männer, denen
der König die Organisation der Kriegsfinanzen übertragen hatte, stießen bald an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten. In einer dramatischen Aktion kehrte der König
am 30. November 1340 heimlich nach London zurück, wurde nachts im Tower
vorstellig und zog die nach seiner Meinung Schuldigen zur Verantwortung. Dies

War, in: ebda, S. 117-131; C. J. PHILPOTTS, John of Gaunt and English Policy towards France,
1389-1395, in: Journai of Medieval History 16 (1990), S. 363-385; C. M. BARRON, The Art of
Kingship: Richard II 1377-1399, in: History Today 35 (1985), S. 30-37; G. O. SAYLES, The
Deposition of Richard II: Three Tancastrian Narratives, in: Bulletin of the Institute of Histori-
cal Research 54 (1982), S. 313-330; A. TUCK, Richard II and the English Nobility, London
1973; The Reign of Richard II. Essays in Honour of May McKisack, hg. von F. R. H. Du Bou-
lay/C. M. Barron, London 1971; J. TAYLOR, Richard II's View on Kingship, in: Proceedings of
the Leeds Philosophical and Literary Society 14 (1971), S. 190-205; DERS., Richard ITs System
of Patronage, in: The Reign of Richard II, hg. von Du Boulay/Barron, S. 1-20; C. M. BARRON,
The Tyranny of Richard II, in: Bulletin of the Institute of Historical Research 41 (1968), S. 1-
18; J. J. N. PALMER, The Anglo-French Peace Negotiations, 1390-1396, in: Transactions of the
Royal Historical Society, 5th Ser. 16 (1966), S. 81-94; DERS., Articles for a Final Peace between
England and France, 16. June 1393 (1966), S. 180-185.

Hl Vgl. Gesta Edwardi de Carnavon Auctore Canonico Bridlingtoniensi, Bd. 2, ed. Stubbs,
S. 101: Rezzz eodezzz anno [i. e. 1330] z'zz^esfo Sazzctae Lzzcae Eoazzgolz'sfae,/ere zzocte zzzedz'a dozzzzzzzzs
rex zu Castro de Notz'zzglzazw, Hagozze de Trozrzpyagtorz zzzzdz'fe z'atez^ecto, et tyzzzEasdazzz alz'z's zwdzfz'&MS et
scafarzzs ozdzzerafz's, z'zzfroz'fzzzzz cazzzerae zzzafrz's szzae sz'Fz praedaderztzFas, cepz'f dozrzz'aarzz Rogeraza de
Mortaozzzarz, Oiz'oerazrz de Izzgizazrz, /oBazzzzezzr Maafraoers, Syzzzoaezrz de Herford zzzdz'tezzz, et Eferzrz-
cazzz de BargHasdze epzscopazzz Ez'acoiaz'ensezzz; zyaos cozzh'zzao zzzz'sz't Eozzdozzz'as aszyae ad Pariz'azrzezzfazzz

zu saEza casfodz'a cozzseroazzdos; vgl. dazu und zu den Anfängen der Herrschaft Edwards III. un-
ter der Regentschaft der Mutter: ORMROD, The Reign of Edward III, S. 3-69; vgl. auch PRE-
STWICH, Plantagenet England, S. 220-224; C. SHENTON, Edward III and the Coup of 1330, in:
The Age of Edward III, hg. von Bothwell, S. 13-29.

112 Vgl. SHENTON, Edward III and the Coup of 1330.
113 Robert de Avesbury, De Gestis mirabilibus regis Edwardi Tertii (RS 93), hg. von

E. M. Thompson, London 1889, S. 309f., hier S. 309: Cazzz z'Rzzyae regaazzz Prazzcz'ae dz'sposz'E'ozre dz-
oz'zza, per zzzorfezzz cde&rz's zrzezzzorz'ae Caroiz, zzüz'zzzz regz's Trarzcz'ae, /fafrz's gerzTzazzz dorzzz'rzae znatrz's
nosfrae, sz'f ad zzos jure serenz'ssz'zrzo deoolMtarzz ... ; vgl. dazu auch J. SUMPTION, The Hundred
Years War, Bd. 1: Trial by Battle, 2. Aufl. London/Boston 1999, S. 1-68.
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waren immerhin der Erzbischof von Canterbury, als wichtigster Berater, dessen
Bruder, der Kanzler des Königs, und andere hohe Amtsträger der KroneT^ Die
Überraschung gelang, aber sie hielt nicht vor. Edward III. mußte ein Parlament
einberufen und dort wurde ihm bedeutet, dass die Rechenschaft der hohen Berater
des Königs im Parlament abzulegen seid^ Edward mußte seine Maßnahme weit-
gehend zurücknehmen, aber es gelang ihm, die Krise ohne nachhaltigen Autori-
tätsverlust zu überstehen. „There was a new maturity to politics" (Prestwich)d^

Edward mußte erkennen, dass er die Großen seines Reiches und das Parla-
ment nicht einfach übergehen konnte, sondern dass Fragen von so grundsätzlicher
Bedeutung wie die Besetzung der höchsten Ämter in der königlichen Regierung in
Abstimmung mit diesen mächtigen Männern behandelt werden mussten. Dies war
ja eines der Kernanliegen der verschiedenen Reformvorstöße im 13. Jahrhundert
gewesen. Die Auswahl des führenden Personals war ein heikler Vorgang und Feh-
ler auf diesem Feld konnten sich durchaus zu Herrschaftskrisen ausweiten. Doch
Edward III. konnte solche Folgen 1340/41 abwenden und die Krise bald beilegen.
Als seine Feldzüge auf dem Kontinent einige Jahre später so erfolgreich begannen,
verstummte die Kritik an seiner Politik auf lange Zeitd^ Doch auch ein energi-
scher König mußte die Mitwirkung des Parlamentes an wichtigen Fragen des Kö-
nigreiches als einen verfassungsrechtlichen Anspruch anerkennen. In Edwards
Regierungszeit erreichte das Prinzip parlamentarischer Mitwirkung an der könig-
lichen Politik, das von Edward II. unter ganz anderen Bedingungen 1322 formu-
liert worden war, einen gleichsam formalisierten Verfassungsrang. Edward II.
hatte 1322 im Shüttfp q/* YbzA die New Ort/znattcgs von 1311 ausdrücklich widerru-
fend^ Er hatte dazu nach seinem Sieg über Thomas von Lancaster und seine An-
hänger 1322 ein Parlament einberufen, das die Ngw Orz/z'zttzzrcgs, die von einer

114 fdenz dominas rex cum paacis, sciiicet An & saz's,/z'ngens se rede spatz'ari, eqnifauif secrefe, nadis
qaasi/änzüiaridas praenzanifis, penif ad Seiondiam, adi posaif se in man, in yao ii/ die&as et nocti&ns
napigauif, et in nocfe sancti Andreae, circa gadicantazn, farrnn Eondoniaranz per aqaazn intrauit ...
(Adae Murimuth Continuatio Chronicarum, ed. Thompson, S. 116-118); vgl. dazu PREST-
WiCH, Plantagenet England, S. 273-278; HARRISS, King, Parliament and Public Finance,
S. 231-269; N. M. FRYDE, Edward IlPs Removal of his Ministers and Judges, in: Bulletin of
the Institute of Historical Research 48 (1975), S. 149-161.

115 Vgl. dazu Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 55-67 (Et par ce qe entre aafres cizose conti-
naes en ia prier de grantz esf/äif znencion pe ies piers de ia terre, of/zcers ne aatres, ne serront tenaz
de responder de trespass qe ioar est sarnzys par ie roi/orsqe en parieznent; qaea cdoses /ast auys aa roi
qe ce serroit inconnenient et contre son estat, ebda, S. 60); vgl. auch: G. T. LAPSLEY, Archbishop
Stratford and the Parliamentary Crisis of 1341, in: Crown, Community and Parliament in the
Later Middle Ages. Studies in English Constitutional History (Studies in Medieval His-
tory 6), hg. von dems./H. M. Cam/G. Barraclough, Oxford 1951, S. 231-272.

116 PRESTWICH, Plantagenet England, S. 278.
117 Vgl. zu Edwards frühen Feldzügen etwa die detaillierte Darstellung bei SUMPTtON, Trial by

Battle; vgl. auch A. AYTON/P. PRESTON, The Battle of Crecy 1346, Woodbridge 2005;
M. LrviNGSTONE/M. WlTZEL, The Road to Crecy: the English Invasion of France, 1346, Harlow
2004.

118 SelectDocuments,ed. Chrimes/Brown, S. 31f.
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Kommission erarbeitet worden waren, überprüfte.'^ So konnte er mit Hilfe eines
königsfreundlichen Parlaments die New Ordzziazzcgs von 1311 außer Kraft setzen
und sich dabei auf den alten Rechtsgrundsatz berufen, dass die Angelegenheiten,
die alle angehen, auch von allen behandelt werden müssten - wobei die Behand-
lung im Parlament nun zum Prinzip erhoben wurde: zizgs /es c/zosgs z?g sgrroRzzf a
gfaMz'r pw igsüü & zzosfrg sgz'gzrzfr fg roz gf & sgs Egz'rs, gf pzn* fgsDf dzt roaziztzg gf dzt
pogpfg, soz'gztf frgfgs, accordggs, gsfaHz'gs, gn pfzfgzwgnfz pw ziosfrg sgz'gnar fg roz, gf pw
fassgzif dgs prgfafz, coanfgs gf daroatzs, gf fa conzzuzniHfig da roz'afzag, aaxz'af cozag ad gsfg
aacasfazag cga gaargfg.^° Es war sehr deutlich, dass das Parlament keine vom König
unabhängige Institution war. Edward II. nutzte ein von ihm dominiertes Parla-
ment dazu, einen Verfassungsgrundsatz zu formulieren, der zwar eine breitere
Partizipation der Gesamtheit des Königreiches in der Entscheidungsfindung pro-
klamierte, der dieses Prinzip aber ganz im Sinne des Königs verstand.'*' Doch
dabei blieb es nicht, und es ist diese Dynamik, die uns in dieser Untersuchung
interessiert. Edward II. hatte den Parlamentsbeschluß herbeigeführt, um damit
seine Politik einer königlichen Entscheidungsgewalt, die sich ihre Berater selber
aussuchen konnte, zu stützen. Innerhalb von 50 Jahren entwickelte dieser Grund-
satz eine solche Wirkung, dass er von einem deutlich eigenständiger agierenden
Parlament auch gegen den König zur Geltung gebracht werden konnte. In der
Krise von 1340/41 mußte Edward III. zunächst hinnehmen, dass er gegen den Wil-
len des Parlaments keine wichtigen Männer aus seinem Rat entfernen konnte, um
schließlich am Ende seiner Herrschaft im Good Parliament von 1376 zu erfahren,
dass nun das Parlament auch gegen seinen Willen königliche Vertraute aus dem
Umfeld des Königs verbannen konnte. Es hatte etwa 50 Jahre gedauert, bis sich das
Prinzip der parlamentarischen Mitwirkung an bedeutenden Entscheidungen so
weit durchgesetzt hatte, dass es alle Betroffenen tatsächlich verpflichtete. Freilich

119 Et fgrcgpgszyg & CaHnfgrh'rs, przmaf zfg tof Eng-fgfgrrg, coMMfgs, gf fzarons a ceo gsfrzfz grzssgnf
Jaz'i HSCHKCS or&HHMMces <?g commencenf z'ssz'nf, 'Ezfward per fa grace & Dz'gM roz Dgngfgfgrrg, sez'gzzar
Dz'rfHMnzfg, gf tfacs Daz?M;'fa;'gng, as foaz egax as tyagax cgsfgs fgffgrs ugndrozmt, safafz. Sacfzgz z?g
cozag fg Xoz'zng Joar & Marz, lau & rzosfrg rgz'gng fz'grcz, ai Eoaar & Dz'gM' gfc. g/zrzz'ssgnf z'ssz'nf,
'Donng a Eoanzfrgs fg zp'nf joar Docfrofzrg, fa zfg nosfrg rggwg q'az'wf'. Egs z^agfgs or&nancgs fg dz'f
ziosfrg sgz'gaar fg roz a sozz parfgzngnf a Eugrwi/E a rgfs sgzagfgags & PasE, faa & soa rggag ^az'azfsazg,
par prgfafz, coaafgs, gf fzaroas, garg z^agax Jargaf foas fg pfas & tfz'fz or&aoars z?z adoacs ^argaf ga
oz'g, gf par fg coazazaa zfa roz'afwzg ffogs^ag par soa zaaaa&azgaf assgzaMgz, Jz'sf rgfzgrcgr gf gxaazfagr ...
(Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 32).

120 Ebda.
121 Vgl. zu dem Statute of York auch: J. R. SlRAYER, The Statute of York and the Community of

the Realm, in: DERS., Medieval Statecraft and the Perspectives of History, Princeton (N. J.)
1971, S. 266-290; j. H. TRUEMAN, The Statute of York and the Ordinances of 1311, in: Medie-
valia et humanistica: Studies in Medieval and Renaissance Culture 10 (1956), S. 64-81;
G. POST, The Two Laws and the Statute of York, in: Speculum 29 (1954), S. 417-432;
B. WlLKINSON, The Coronation Oath of Edward 11 and the Statute of York, in: Speculum 19
(1944), S. 445-469; G. LAPSLEY, The Interpretation of the Statute of York, 1322, in: The English
Historical Review 56 (1941), S. 22-51, S. 411-446; G. L. HASKINS, The Statute of York and the
Interest of the Commons, Cambridge (Mass.) 1935; G. LAPSLEY, The Commons and the Stat-
ute of York, in: The English Historical Review 28 (1913), S. 118-123.
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hatte es eine längere Vorgeschichte gegeben, aber die Formulierung eines Rechts-
prinzips war noch nicht der letzte Schritt in der Ausbildung institutioneller Struk-
turen. Die Rezeption nahm immer noch beträchtliche Zeit in Anspruch. Im Fall des
Statute dauerte es in etwa so lange wie im Falle der GoMenerz BaEe: etwas
mehr als ein halbes Jahrhundert. In dieser Zeit nahm das parlamentarische Verfah-
ren eine erkennbare Form an. In der Phase der Entstehung der New OrEzftarzcgs
(1311) war der formale Charakter der Reformgesetze noch nicht klar festgelegt. Rex
/gütt?; SMorMm atottzüs H preczTzts z'rzzfzzcfzts, orEzfzacz'ozzgs, protzz'sz'oügs gf sftüzAz?, qztocztn-
qztg tzozrzz'zze cgzrsgzznfztp pro sg gf sztz's sttccecorzEtts z'zwz'ofaMz'fgr gf z'zzzpgrpgfzzMm rzzfzz fgzzg-
rz cozisgrzfz'fd^ So hatte der Verfasser der Vz'fa Edwzzrdz Sgczzzzdz die Selbstverpflich-
tung Edwards II. auf das Reformprogramm der New OrEz'zzarzcgs vorgestellt. Im
weiteren Verlauf der Auseinandersetzung über die Verbindlichkeit dieses Textes
wurde sein formaler Charakter dann zum zentralen Argument, um seine Legitimi-
tät infrage zu stellen. Weil der Text ohne die Beteiligung des Parlamentes zustande
gekommen war, hatte er nur den Charakter einer OrEozzaziz, nicht den Charakter
eines Sfzzfzzfs. Dazu hätte es der Mitwirkung des Parlaments bedurft, und diese
Statuten waren künftig die Form, in der die Rechtsfragen des Königreiches ver-
bindlich geregelt wurden.^ Sie wurden im Parlament durch den König erlassen,
und sie konnten vom König nur im Parlament wieder aufgehoben werden. Damit
hatte die Frage der Mitwirkung der Untertanen an der Regierung des Königs in
einem Punkt eine tragfähige Regelung erhalten.

Auf einen Befund ist allerdings noch hinzuweisen, der für die historische Ver-
gleichsperspektive von Bedeutung ist: die Rebellion gegen Edward II. war nicht
von einer breiten Bewegung seiner Untertanen, sondern von einer kleineren
Gruppe von hohen Adeligen getragen worden. ^ Diese Konzentration auf wenige
Akteure aus dem Hochadel, die im Reich in der politischen Rolle der Kurfürsten
durchaus eine Parallele hatte, setzte sich im Good Parliament nicht fort. Als sich
die Vertreter der Grafschaften und Städte, die späteren cozrzazotzs, auf Einladung
des Königs im April 1376 in Westminster einfanden, nahmen sie nach der ersten
Sitzung, in der der König seine Bitten vorgetragen hatte, eigene, von den Lords
getrennte Beratungen aufT^ Es blieb nicht bei getrennten Beratungen, vielmehr
übertrugen die Vertreter der Grafschaften mit der Wahl eines eigenen Sprechers
diesem das Mandat, die Positionen der Commons vor dem Adel im Parlament zu

122 Vita Edwardi Secundi, ed. Childs/Dertholm-Young, S. 32; vgl. dazu auch oben Kapitel 6.
123 Das Statute of York berief sich aufgrund der parlamentarischen Mitwirkung darauf, eine

höhere Gültigkeit für das Königreich zu haben: acorde est et etaiziz aa dz't pariezaeat par aostre
sezgaar ie rot et par ie dz'tz preiafz, coaates, et izaroas, et tote ia cozazaaae da z'oz'aizae a cei pariezaeat
assezaiziez, zye totes ies cizoses par ie dz'tz ordeaoars ordezzees et coateaaes ea ies dz'tes oz*dezzaazrces, de-
sorezaes par ie tezaps aoeaz'r cesseat et perdezzt aoaa, force, rzerta, et ejject a toaz Joars; ies estatatz et
estaiziz'ssezaeatzfaz'tz daezaeat par aostre sezgaar ie ro; et ses aaacestres arzaaat ies dztes ordeaazzees
deaioraaafz ea ioarforce (Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 32).

124 Vgl. dazu die Darstellung zu Anfang dieses Kapitels.
125 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 94: Et fat assz'gae a ies cizz'aaiez's et cozazaaaes ie

cizapz'ter dei aizizepe de Wipaoaster, ea z?aei z'is poarroat ioar coasez'i prz'tzezaeaf preadre saaaz
destoarizaace oafatz'gacz'oa des aatres geatz.
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vertreten (D sopernzfüg & pronancz'gr ionr uoüfnfcs cn ic graaz^f pariemenf auazzfz /gs düz
sgz'gaoar).^ Die Initiative lag in diesem Fall nicht bei einer Gruppe hoher Adeliger,
sondern bei den Rittern, der Gentry und den Vertretern der Städte, die die Vorbe-
halte ihrer Grafschaften gegen die Finanzpolitik des Königs vorbrachten. Frei-
lich richtete sich die Absetzungsforderung nicht gegen den König, sondern gegen
seine Berater, darin unterschied sich das httpgadzzztgnf von 1376 von den Rebellio-
nen gegen Edward II. und Richard II. Das Parlament war nicht der Ort, um den
König zu kritisieren. Allerdings war es eine Gelegenheit zur Kritik der königlichen
Politik. Dadurch, dass das Parlament dem König die regelmäßige Gelegenheit bot,
den Vertretern der comazzzuzfas zvgzzz seine Politik vorzustellen, erhöhte sich ande-
rerseits der Legitimationsdruck auf diejenigen, die gegen den König vorgingen. Sie
konnten nicht mehr ohne weiteres damit argumentieren, dass sie nicht gehört
worden seien. Ansätze eines verstärkten Bemühens um die rechtliche Legitimation
der Rebellion waren schon bei der Absetzung Edwards II. zu erkennen gewesen.
Wir werden im Zusammenhang mit der Absetzung Richards II. 1399 genauer zu
prüfen haben, ob sich das inzwischen ausgebildete parlamentarische Verfahren auf
die Lorm der Absetzung und ihre Begründung auswirkte.

In Bezug auf den Rhythmus von Thematisierung und tragfähiger Umsetzung
eines Rechtsprinzips ließ die Entwicklung vom Süzfzzfg q/ York 1322 bis zum Good
PzzWz'zzzwgnf 1376 eine Erstreckung von etwa 50 Jahren erkennen, die schon bei frü-
heren Krisen als ein zeitlicher Abstand erkennbar geworden ist, innerhalb dessen
eine zusammenhängende Entwicklung möglich war. Es war ein Rhythmus, der
durch die Bedingungen einer vorwiegend mündlichen Tradition bestimmt schien.
Und doch war die Auseinandersetzung über die Verbindlichkeit der Statuten ein
Vorgang in einer genuin schriftlichen Traditionsbildung. In der parlamentarischen
Auseinandersetzung über die Legitimität der beanstandeten Rechte, die die kriti-
sierten Berater Edwards III. in Anspruch genommen hatten, führte der Sprecher
der commons einen schriftgestützen Beweis.^ Die Veränderungen in der Traditi-
onsbildung waren an anderer Stelle zu erkennen: auf dem „klassischen" Feld der
Konfrontation der Barone mit ihrem König. Darauf hat das vorangehende Kapitel
bereits verwiesen.

Die Schicksale Richards II. und Edwards II. glichen sich in gewisser WeiseT^
Ein moderner Betrachter, der die beiden Könige aus der Perspektive ihres dramati-
schen Scheiterns vergleicht, ist irritiert, wie wenig sich Richard II. der Gefahr be-
wusst war, die er durch sein Verhalten heraufbeschwor. Und doch ist dies eine

126 Ebda, S. 96.
127 Vgl. dazu ebda, S. 93-104; vgl. auch ORMROD, The Reign of Edward III, S. 32-38.
128 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 99: El sz'rg Fürs rgspoMdfsf t?g cgo/aisf gMCOMfrg fgsfa-

fMfg gM ^ait gM parfgMrgMf, gf cgo qgsf Jaü eM parfgMrgMf par sfafMfg Mg sgrra pofaf dg/aif saMMZ parfg-
mgMf gf cgo uoas MMMsfra par fgsfafMfg gscn'pf. El lg dif sirg Fürs auoif MMg E'ugr &s sfafMfg prgsf sMr
Uy gf ouera lg Euer gf iaysf fgsfafafg auaanf foafz fe sgigMOMrs gf commMMgs issiMf tp'l Mg yMrroif gsfgr
dgdfsf; vgl. auch oben Kapitel 6.

129 Vgl. etwa TUCK, Richard II and the English Nobility, S. 70-72.
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Perspektive, die die Zeitgenossen nicht ohne weiteres teilten. Richards Königsherr-
schaft erscheint auch als ein anschauliches Beispiel dafür, dass die Geschichte
keine eindeutigen Lehren vermittelt. Für unsere Fragestellung ist es von Bedeu-
tung, dass es sich aus Richards Blickwinkel in der Tat um eine historische Perspek-
tive handelte. Edward II. war Richards Urgroßvater. Die Zeitspanne, die beide
Könige umfaßte, betrug vier Generationen. Richard war 40 Jahre nach dem Tod
seines Urgroßvaters geboren (6. Januar 1367), es gab auch keine Familienmitglie-
der mehr, die ihm von Edward berichten konnten. Aus dem, was Richard über
Edward II. in Erfahrung bringen konnte, zog er nicht die Konsequenz, dass die
mächtigen Vertreter der englischen Aristokratie in angemessener Weise in seinem
Rat vertreten sein sollten. Es ist nicht ganz klar, in welcher Weise Richard ein Bild
von der Königsherrschaft und der Person seines Urgroßvaters erlangte In jedem
Fall war es ein anderes Bild, als das, das in der politischen Tradition der Barone
fortlebte. Es ist schon überraschend, dass Richard sich darum bemühte, das An-
denken seines Urgroßvaters, der in der Überlieferung seiner Untertanen im Gerü-
che der Tyrannei stand, besonders zu pflegend^ Der Vorgang legt nahe, dass Ri-
chard II. die Brisanz des Tyrannei-Vorwurfes nicht ausreichend bewusst war. In
gewisser Weise war der Versuch einer ITeiligsprechung Edwards II. das unge-
schickte Gegenstück zu der Praxis der Anhänger Simons de Montfort, den Anfüh-
rer der Rebellion von 1258-65 als Heiligen zu verehrend^ Der Kult um den toten
Rebellenführer hatte die Phase von 40-50 Jahren nicht überdauert. Danach war die
Erinnerung verblasst. Richard II. hatte keine lebendige Tradition der Verehrung
aufgegriffen und sie zu beleben versucht. Sein Bemühen hatte keine Grundlage in
einem praktischen Kult. Im Gegenteil - und dies ist das eigentlich Interessante. Die
Erinnerung an Edward II. war in England noch präsent, und es war eine Erinne-
rung mit einem klaren Profil. Sie trat in einer direkten Konfrontation mit dem
König hervor, die in höchster dramatischer Verdichtung jene Anliegen hervor-
brachte, denen unsere Untersuchung bislang nachgegangen istd^

Im Herbst 1386 trat das Parlament in Westminster zusammen. Die Lage war
angespannt, der französische König verfolgte Pläne für eine Invasion in England
und an der schottischen Grenze bestand ebenfalls die Gefahr neuer Kämpfe.^ Der
König hatte zuletzt nicht sehr glücklich agiert, und die Kritik an seinen Beratern
nahm zu. Als das Parlament in Westminster zusammentrat, signalisierten sowohl
die Barone als auch die commons dem König, dass er den Kanzler und den

130 Vgl. etwa ebda, S. 71: „Both Richard and his Baronial opponents were well versed and highly
conscious of the English political past ... Richards attitude to kingship in its governmental
aspects bears many marks of reflection upon the reign of Edward II ..."; vgl. auch ebda,
S. 103f.

131 Vgl. Calendar of the Patent Rolls: Richard II, AD. 1381-1385, London 1897, S. 273.
132 Vgl. dazu oben Kapitel 4.
133 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 215-20; vgl. dazu etwa: Tuck, Richard II

and the English Nobility, S. 103-112; VALENTE, The Theory and Pracise of Revolt, S. 171-177.
134 Vgl. dazu etwa: TUCK, Crown and Nobility, S. 149-160; DERS., Richard II and the English

Nobility, S. 87-109; G. HARRISS, Shaping the Nation. England 1360-1461, Oxford 2005, S. 451-
461; BARRON, The Reign of Richard 11, S. 308-316.
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Schatzmeister aus ihren Ämtern entlassen müsse W" Das Impeachment von 1377
lag noch nicht lange zurück, aber Richard II. hatte es nicht erlebt und seine Reak-
tion auf das Ansinnen der Parlamentarier war taktlos und ungeschickt: Rex mde
mofMs mandauzf ez's Mi de ins facgrgrü, ef de rzegoüis parUmerzü procederenf oh?Mg ad gxpg-
diü'onem Jggünargnf, dz'cgfts se node pro ipsz's nee winiwaw garcionem de co^aina saa
amooere de o^z'cio sao. Für Richard bestand die Aufgabe des Parlaments darin, seine
Steuerwünsche zu erfüllen. Dass er die Versammlung nicht als Gelegenheit ansah,
mit seinen Untertanen über die Geschicke seines Königreiches zu beraten, wurde
schon dadurch deutlich, dass er dem Parlament weitgehend fernbliebd^ Von ei-
nem abwesenden König die Mitteilung übermittelt zu bekommen, dass er auf das
Anraten seines Parlaments nicht einmal den geringsten Küchenjungen aus seinem
Dienst entfernen würde, das entsprach nicht dem Selbstverständnis der Versamm-
lung. Und sie schickte sich an, dem König dies zu vemitteln.

Als Antwort auf die finanziellen Forderungen Richards, die er dem Parlament
durch den Kanzler übermitteln ließ, dessen Entlassung die Versammlung gefor-
dert hatte, schickte man Richard eine Gesandtschaft, die ihm bedeutete, das Par-
lament könne und wolle auch in keiner Weise mit seinen Geschäften fortfahren,
solange der König nicht persönlich erschiene und der Kanzler im Amt bliebe.
Als daraufhin Gerüchte aufkamen, die Vertrauten des Königs könnten ein militäri-
sches Vorgehen gegen das Parlament planen und die Antwort des Königs ebenfalls
als Drohung ausgelegt werden konnte, unternahm die Versammlung einen energi-
schen Schritt W Sie entsandten den Grafen von Gloucester und den Bischof von
Hely (Thomas Arundel) zu Richard.^ Die beiden, die zu den führenden Köpfen
der Kritiker des Königs gehörten, gaben ihrer Mission eine klare Richtung. Sie
erinnerten den König daran, dass es zur langen und unverbrüchlichen Tradition
des Königreiches gehöre (gx a^h'^Mo süüMfo Fadgams gf consagfadzüg UadaMz gf ap-
pro&afa), dass der König einmal im Jahr seine Untertanen versammle, um mit ihnen
die Angelegenheiten seines Reiches zu beraten. Bei dieser Gelegenheit könnten
Arme und Reiche ihre Anliegen vortragen und auch über Fehlentwicklungen in
der Politik des Königreiches würde beratend^ In diesen Worten erschien das Par-

135 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 215: Procerss igifar regai ef coaramaes &
coazaiaai asseasas aaaciaaeraaf reg; oporfere aazoueri caaceiiariaa; ef fdesaarariaa; ad o^iciis sais,
qaia aoa erraaf ad commodaar regz's ef regai ...

136 Ebda: Rex fraxif azoraa; feazpore pariiaazeaii apad Elfdaa; pro azajore parfe.
137 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 215f.: Af di; coaza;aai asseasa doaa'aoraaz ef

oaaazaaiaaz rea;aadaaeraaf reg;', se aoa posse aec omafao rede ;'a aiiqao aegotio pariiaazeafi proce-
dere, aec an'anaaa; qaidea; arficaiaa; expedire, doaec rex oeairef ef seipsaaz ia propria persoaa ia
pariiaazeafo eis osfeaderef, dicfazaqae Micdaei de Pole ad officio aazooeref.

138 Ebda, S. 216f.
139 Vgl. zu dem Duke of Gloucester auch TUCK, Richard 11 and the English Nobility, S. 101-111

(S. 101: „By that time, the Duke of Gloucester had emerged as Richard s main Opponent
among the nobility"); zu Thomas Arundel vgl. etwa M. ASTON, Thomas Arundel, Oxford
1967; vgl. zu dem Vorgang auch: SAUL, Richard II, S. 157f.

140 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 216f.: Ex qaoraaz parfe fiaec uofa's iafiazaazas,
qaod es aaiiqao sfafafo dadeazas ef coasaefadiae iaadadiii ef approdafa, cajas coafrariefafi die; aoa
zzaiedif, qaod rex aosfer coaaocare pofesf doaa'aos ef proceres regai afqae coazazaaes seraei ia aaao ad
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lament nicht nur als eine politische und juristische Institution, sondern es erhielt
eine hohe emphatische Qualität: als Ort der Gerechtigkeit und Refugium für alle
Bedrängten, gleich welchen Standes. An einer solchen Versammlung müsse der
König teilnehmen. ^

Richard erkannte die Dringlichkeit des parlamentarischen Anliegens nicht
und zeigte keine Bereitschaft zum Einlenken, so dass die Gesandten nun zum
letzten Mittel griffen.^ Da das Land durch die schlechten Berater des Königs in
Not gerate, müsse das Parlament eingreifend^ Und damit erreichte die Konfronta-
tion ihren Höhepunkt: Scd cf Mtmaz alz'Mzf & rzuziczo ztosfro supcrcsf noHs ex parfc popn-
ü uesfn uoh's z'nfz'zrzzzre. Nach altem Recht und nach dem Geschehen der jüngeren
Vergangenheit stehe fest, dass in dem Fall, in dem der König sich aufgrund
schlechter Beratung von seinem Volk entfernte (se zzfz'ezrzmen'f a popzdo szzo), und er
sein Reich nicht nach Recht und Gesetz und mit dem guten Rat seiner Großen
regieren wolle, sondern dickköpfig (capz'fose) auf seinem eigenen Willen bestehe, es
erlaubt sei, mit der allgemeinen Zustimmung und dem Konsens der Bevölkerung
des Königreiches, den König von seinem Thron zu entfernen und durch einen
nahen Verwandten aus der königlichen Familie zu ersetzend^ Dies war, mit Be-
dacht formuliert, ziemlich präzise die Beschreibung der Absetzung Edwards II.
Sein Name wurde nicht genannt, aber König Richard verstand die Botschaft
gleichwohl sz'cz?Me pacz/z'czzfzzs prozrzz'sz'f se rzezzz're ad parfz'amerzfam ...^ Der König lenk-
te ein und kam nach London, und sein Kanzler wurde durch ein Impeachment im

parfz'aazeafaaz saaza faaz?zzaza ad sazazaaaz carz'aza fofz'as regaz, z'n z?aa ozazzz's aezyaz'fas refacere deFe-
ref adszyae zyaaiz'&ef scrapaiosz'fafe aef aofa, faazyaaza soi in asceasa zaerz'dz'ez, afa paaperes et dz'az'fes
pro re/rzgerzo fraa^az'dz'fafz's ei pacz's ei repaisz'ozze z'zzfarz'araaz re/agz'zzza zzz/andzzfe z^aaerere possezzi, ac
eiiazzz erraia regaz re/brzaare ei & siaia ei gaberaafz'oae regz's ei regni cazn sapieniiori coasz'fz'o iraciare

141 Ebda.
142 In dem Bericht des Chronisten entgegnet der König den Gesandten, dass er schon die Über-

zeugung gewonnen habe, dass seine Untertanen sich gegen ihn erheben wollten, und in einer
solchen Situation erscheine es besser, dem Rat des Königs von Frankreich zu folgen und von
ihm Hilfe zu erbitten, als sich seinen eigenen Untergebenen zu unterwerfen (Chronicon Hen-
rici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 218). Eine solche Antwort erscheint eher als dramaturgi-
sches Element in der Erzählung, die damit in die Phase der entscheidenden Konfontation
eintritt, denn als tatsächliche Aussage des Königs.

143 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 219: Ef azs: zzzazzas czfzas appozzazzzas
adfafrzces et rezaedzz yakzazeafaaz ad/zzfzeazaas regzzzzza Aag/zae doiorose affeaaaHfar fezapore zyzzo
zzzz'zzas opz'zzazzzar.

144 Ebda: Ha&eaf ezzz'zzz ex aafz'zyao sfatzzfo ef de /äcfo zzozz fozzge refroacfz's tezzzporzfzzzs experz'eafer, z^aod
dofeadaza esf, fzafzz'fo, sz rex ex zaafzgao coaszfzo z^aocaazyae aef zaepfa cozzfazaacza aaf cozzfezzzfzz sea
proferaa aoiaafafe sz'agaiarz aaf z^aoaz's zzzodo z'rregaiarz se aiz'eaaaerz'f a popafo sao, aec aoiaerz'f per
jaz*a regaz et sfafafa ac laadabdes ordz'aafz'oaes caza safabrz coasz'fz'o dozaz'aoraza et proceraza regzzz ga-
beraarz ef regafarz, sed capz'fose z'a saz's z'asaaz's coasz'fz'z's proprz'aza aofaafafeaz saaza sz'agafareza pro-
ferae exercere, exfaac fzczfzzza esf ezs caaz caza cozazazzzzz asseasa ef coaseasa popaiz regaz zpsaza re-
geza de regafz sofz'o abrogare, ef propzaz^azoreza afzz^aeza de sfz'rpe regz'a loco e)as z'a regaz solz'o
szzMz'zaare.

145 Ebda, S. 220.
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Parlament abgesetzt. ^ Ein deutlicher historischer Fingerzeig hatte den Wandel
bewirkt. 147

Wir haben diesen Vorgang bereits im vorangehenden Kapitel als deutlichen
Hinweis darauf verstanden, dass sich die Modalitäten der Traditionsbildung
geändert hatten. Die zentrale Bedeutung, die die Statuten als schriftliche Rechts-
festlegung des Königs gemeinsam mit dem Parlament gegen Ende des
14. Jahrhunderts im englischen Verfassungsdenken erlangt hatten, schlug sich in
der Überlieferung erkennbar nieder. Das gilt auch dann, wenn sich das Geschehen,
von dem Henry Knighton so dramatisch berichtete, in etwas anderer Form
abgespielt hätte. Es kommt hier darauf an, dass ein Autor am Ende des
14. Jahrhunderts der Berufung auf die Rechtstradition gx atAz't?no sfafzAc eine
entscheidende Rolle zuwies. ^ Dies mußte gar nicht im engeren Sinne ein Gesetz-
gebungsverfahren bezeichnen, es verwies in jedem Fall auf ein Verfahren der
Klärung von politischen Fragen, das in der Zeit, in der der Bericht entstand (um
1390), zunehmend technisch definiert wurdet Es war ein Verfahren, das die
Abstimmung des Königs mit den maßgeblichen Vertretern seiner Untertanen im
Parlament vorsah, und das zur Gewährleistung langer Dauer eine schriftliche
Form erhielt. Und Henry Knighton war keine einsame Stimme. Der etwa zur
selben Zeit schreibende Fortsetzer des EMDgzTzm Hz'sforz'arMm gab die maßgebliche
Rolle der Statuten in dem Konflikt 1386 mit klaren Worten wieder: Rex
paüzamgufztm uenz're rzoiMz'f. lEz azAem mz'serrzz-zf pro sfafzAo pro z?zzo zrzedz'zzs E&oardMs/izzY
adjadzcafzzs, ef saF poena z'Ez'as sfafzAz Regem oenz're compeEatzazrfT^ Im Verständnis des
politischen Prozesses, das dieser Text zum Ausdruck brachte, hatte das schriftliche
Statut eine entscheidende Rolle erlangt. Es wurde zum Hauptträger der Rechts-
tradition des Königreiches. ^ Mit entsprechender Selbstverständlichkeit nahm
Henry Knighton den Text des Absetzungsbeschlusses in seine Chronik auf, den

146 Ebda, S. 220-223; vgl. a. J. S. ROSKELL, The Impeachment of Michael de la Pole, Earl of Suffolk
in 1386, Manchester 1984; j. J. N. PALMER, The Impeachment of Michael de la Pole, in: Bulle-
tin of the Institute of Historical Research 43 (1969), S. 96-101; DERS., The Parliament of 1385
and the Constitutional Crisis of 1386, in: Speculum 46 (1971), S. 477-490.

147 Vgl. dazu auch Kapitel 6.
148 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 219; vgl. dazu auch die Überlegungen von

CLEMENTI, Richard II's Ninth Question to the Judges, S. 98-100. Der dortige Verweis darauf,
dass die zitierte Stelle nicht notwendigerweise ein Statut im technischen Sinne bezeichnet, ist
durchaus plausibel, aber die Wortwahl ist nicht zufällig und verweist auf die enorm gewach-
sene Bedeutung eines Verfahrens zur Rechtsfestlegung, das in diesen Jahren seine technische
Gestalt erhielt, vgl. auch die Parallelüberlieferung in der nächsten Anm.

149 Zu Henry Knightons Werk vgl. GRANSDEN, Historical Writing in England, Bd. 2, S. 158-160
(Entstehungszeit), 178-183.

150 Continuatio Eulogii, in: Eulogium (historiarum sive temporis), Bd. 3 (RS 9,3), hg. von
F. S. Haydon, London 1863, S. 333-421, hier S. 359f.; vgl. dazu auch GRANSDEN, Historical
Writing in England, Bd. 2, S. 158 (die Fortsetzung des Eulogium wurde um 1400 verfaßt),
S. 178-184, 191.

151 Vgl. dazu oben Kapitel 6.
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das Parlament gegen den Kanzler des Königs, Michael de la Pole, fasste.*^ Man
hatte einen langen Weg zurückgelegt, seit die englischen Barone im Juni 1215 die
Wiese von Runnymede verlassen hatten, ohne sich um eine eigene Version der hart
erkämpften Aufzeichnung ihrer Freiheiten zu bemühen.

Und doch ist das Bild nicht ganz so eindeutig. Die allgemeine Entwicklung ist
offenkundig, und die Tendenz zur Verschriftlichung ist ohnehin keine Überra-
schung. In dieser Untersuchung geht es auch nicht um die Feststellung, dass die
schriftlichen Rechtsaufzeichnungen den Prozeß mündlicher Traditionsbildung
ablösen. Sondern es geht darum, in welchen Schüben dieser Prozeß vor sich ging.
Ein Statut war die schriftliche Aufzeichnung einer Rechtsbestimmung, die der
König gemeinsam mit seinem Parlament getroffen hatte. Aus diesem Verfahren
gewann es seine Verbindlichkeit. Und doch wäre der Eindruck irreführend, dass
auf diese Weise ein Forum entstand, durch dessen Wirken man die heftigen Aus-
schläge der Machtkonzentration in den Händen des Königs oder in den Händen
seiner Gegner, die die Verfassungskonflikte seit 1215 geprägt hatten, überwand.
Die alten Formen wirkten weiter.'^ Trotz der Statutenpraxis stellten die Barone
Richard II. Kontrollkommisionen zur Seite, und gingen schließlich auch mit offe-
ner Gewalt gegen den König vord^ Der König seinerseits reagierte indem er sich
den Kommissionssitzungen entzog. Für ihn waren diese Einschränkungen seiner
königlichen Autorität nicht statthaft.'" Edward II. hatte 1312 französische Juristen
vom Hof seines Schwiegervaters beauftragt, die unrechtmäßige Einschränkung der
königlichen Gewalt in den New Onü'Twnces durch ein Gutachten zu belegen, und
auch Richard II. wandte sich hilfesuchend an seine Juristen, um die Auflagen, die
die baronialen Kommissionen ihm machten, als Verstoß gegen das königliche
Recht zu verurteilen. In prz'rzzz's, zyttgrdttütir z?& ez's, tut ;7E? nova sHfufttm et ordz'nacz'o
zzüyzze cozwzzz'ssz'o, Jäcfzz gf edz'üz z'n tt/ü'zzio pzzWz'zzzzzezzfo zzpzzd Wgsfzrzorzzzsferz'zzzzz ceieFrzzfo,

152 Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 221-223 (Les ezzzyec/zczzzezztz Jdz'tz yzzr Zez
cozzzzzzzzzzes ezz /e y/zzyzze yar/yzzzezzt szzr Mz'c/zae/e & Ja Pole, cozzt & Sozit/z/o/P/ady c/zzzzzzzceZere Dezzg/e-
tz'ere ezz terzzze de seyzzt Myc/ze/e /zzzz de Roy dz'sz'zze. Pt /es /zzdgezzzezztez szzr yce/s ezzserzzzezzt de yoyzzt ezz

yoyzzt...); vgl. dazu die Literatur in Anm. 146.
153 Vgl. auch VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 173.
154 Vgl. für eine Übersicht über die Verfassungskonflikte in den 1380er Jahren die Erzählung bei

Chronicon Henrici Knighton, Bd. 2, ed. Lumby, S. 207-297 (mit den entsprechenden Texten);
vgl. auch Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 160-162: Prz'zzzerezzzezzt, zy/ y/ese azz roy dozzer
creazzce a sozz Cozzsez/ ezz /es c/zoses z?e tozzc/zezzt /e gozzerzzezzzezzt des /oys et dzz roz'azzzzze, et /es soe/jf/r
Jaz're et gouerzzer dzzezzzezzt ce z?e a ce/a ayyzzrtz'ezzt, ezzs/ cozzze zzzz'e/z /ezzr sezzz&Zera a sozz /zozzzzr et yz*o/zt et
de zzzeszzze /e roz'azzzzze, de zzozz cozzzzzzazzder a sozz dz't cozzsez/ yar zzzessage zze yar yar /ettre rz'ezz azz
cozztrazre (zur Datierung dieses Dokuments, mit dem die Barone 1385 den König zur Zusam-
menarbeit mit seinem Rat nötigten, vgl. HARRIS, Shaping the Nation, S. 457); TUCK, Richard II
and the English Nobility, S. 87-155; VALENTE, The Theory and Pracise of Revolt, S. 171- 207;
HARRISS, Shaping the Nation, S. 451-468.

155 Wie vorangehende Anm.
156 Zu Edward II. und seinem Vorgehen gegen die New Ordinances vgl. Kapitel 6; Richards

Fragen an seine Richter: Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 137-139; vgl. dazu
CLEMENTI, Richard II's Ninth Question to the Judges; TUCK, Richard II and the English No-
bility, S. 116f.; S. B. CHRIMES, Richard II's Questions to the Justices 1387, in: Law Quaterly
Review 7 (1956), S. 265-90.
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&rogzzzzf rggdz'g gf pfgmgzzfz'pg zücfz zfozizzziz rg^z's?^^ Die Antwort der Juristen war ein-
deutig: diese Auflagen minderten die königliche Autorität.^ Damit gab sich Ri-
chard II. indes nicht zufrieden, sondern verlangte zu wissen, wie ein solches Ver-
gehen zu bestrafen sei? Ad z'shzz?z ^zzgsfz'ozrcztz zzz^zzzzzzLzz/gr mspondgrzznf zyztod pgtzz?
capz'hEz scz'iz'cgf tTtozdz's pziztzn zrzgrgzzfMr...d^ Die Zeiten waren rauer geworden, seit
Ludwig IX. in der Auseinandersetzung zwischen dem englischen König und sei-
nen Baronen einen Schiedsspruch gefällt hatte, der in der Beurteilung des Sach-
verhalts zu dem gleichen Ergebnis gekommen war, und seit die juristischen Bera-
ter Edwards II. die Ngw Ordz'nzzzzcgs als unzulässigen Eingriff in die königlichen
Rechte bewertet hatten.^ Damals hatte der König die Forderungen der Barone
zurückgewiesen, aber er hatte nicht versucht, seine Gegner zu vernichten. Die
Haltung gegenüber dem politischen Gegner war unversöhnlicher geworden. Das
galt für beide Seiten.

Die baroniale Opposition (die sogenannten „Appellanten") erhob ihrerseits
den Vorwurf des Verrats gegen die Vertrauten des Königs und so erlebte das Par-
lament 1388 einen Hochverratsprozeß. Das Parlament von 1388 ist in der engli-
schen Geschichte als das „gnadenlose Parlament" in Erinnerung geblieben.^ Zu-
vor hatten die Gegner des Königs unter der Führung des Grafen von Gloucester
durch eine erfolgreiche militärische Kampagne gegen die Vertrauten des Königs
die Kräfteverhältnisse klargestellt. Zwischenzeitlich erschien sogar eine Absetzung
des Königs möglich. Schließlich blieb es bei der Einberufung eines Parlamentes,
das über die Vorwürfe gegen die Berater Richards II. befinden sollte. Es war klar,
dass die Versammlung in Westminster über das Leben derer zu befinden hatte,
denen die Opposition Verrat vorwarfUnd dies war nicht der Moment der Mil-
de. Im vollbesetzten weißen Saal in Westminster (Lfzzzz ugro /zoztzz'zzfzm cozfg/tmz'gs z'ziz'&z
/zzgfzzf zzzdg tzszyttg z'n azrgzdos) wurden die Anklagen verlesen. Sogar die Richter, die

157 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 138.
158 Ebda: Ad ^aam ^Mz'&zzz ^Mesfionezzz Mnazzizzzife?' responderMnf z?zzod derogani, preserfizzz eo <?Mod

^Merant confrzz uoiMzzfafezzz regz's.
159 Ebda.
160 Vgl. auch VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S: 173: „the ten questions were the

most extreme reaction of a medieval king to attempted re form".
161 Vgl. eine Zusammenstellung der wichtigsten Quellen bei Select Documents, ed. Chrimes

/Brown, S. 139-152; vgl. auch TUCK, Richard II and the English Nobility, S. 121: "The Merci-
less Parliament thoroughly deserved its name".

162 Vgl. zu den Vorgängen im Parlament auch die Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 229-245; vgl.
dazu TUCK, Richard II and the English Nobility, S. 121-127; HARRISS, Shaping the Nation,
S. 461-468; SAUL, Richard II, S. 185-196; vgl. zu der erwogenen Absetzung Richards II. Select
Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 144f. Bei einem Treffen mit dem König hatte die
Opposition, die mit einer bewaffneten Eskorte erschienen war (cM??z ^Mizzgezzfis Uns Fene
armah's, ebda, S. 144) Richard II. bedeutet, dass ein Eingehen auf ihre Forderungen nötig sei:
Sed /maliter profesfando assezHerzzzzf ipstzzzz necessan'o errafa corrz'gere cf dcz'rzceps szA/zcere se
regiznini dozzzirzorazn. Qzzod s; rezzMen'f z'fa Jdceze, sehet zzfz'^Me szzzzzzz izezedezzz Joz*e z'zzdzzFz'e pez^ecfae
aefafz's zpzz iz'tzezzfez pzopfez cozzzzzzodazzz zrgrzz' ejMszyae saivafz'ozzezzz e^ecfMaiz'fez oeiief eis parere, ac szA
eozzzzzz zegz'zzzz'zze gaizezzzazz (ebda, S. 144).

163 Vgl. Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 229-238.
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Richard II. auf seine Fragen geantwortet hatten, dass die Rebellen sich des Hoch-
verrates schuldig machten, wurden angeklagt. Nun waren die Gegner des Kö-
nigs am Zug, und die Bitten um ein gnädiges Urteil wurden überhört.^ Die ange-
klagten Berater und Vertrauten des Königs wurden zum Tode verurteilt und
hingerichtet.

Trotz eines differenzierten parlamentarischen Verfahrens, das mit den Herren
und den Vertretern der Grafschaften maßgebliche Akteure in die Entscheidungs-
findung einbezog, war der politische Prozeß im Königreich England am Ende des
14. Jahrhunderts in eine Sackgasse geraten. Die Urteile des gnadenlosen Parla-
ments stifteten keinen Konsens und zielten nicht auf die Integration abweichender
Positionen, sondern sie demonstrierten die Macht der Stärkeren mit aller Härte.
Dies war eine Augenblicksentscheidung. Solange der König nicht grundsätzlich
resignierte, würde der Konflikt weitergehen, und das Risiko für die unterlegene
Seite war durch die Einführung des Hochverratsvorwurfs kaum noch zu kalkulie-
ren. Es ging um Extreme und damit war dies eher ein Fall für die Waffen denn für
Worte, mochten sie auch auch in schriftlicher Form mit der Zustimmung des ge-
samten Parlamentes formuliert worden sein. Der Verlauf dieses Prozesses wider-
spricht den Erwartungen an eine Entwicklung, die seit ihren Anfängen zu Beginn
des 13. Jahrhunderts die Partizipation an den Entscheidungsvorgängen erkennbar
erweitert hatte, und die diese Vorgänge in ein formalisiertes Regelwerk einband.
Doch sorgte die formale Klärung nicht für eine Befriedung. Das ist eine Feststel-
lung von erheblicher Tragweite und wir werden auf die Frage nach der Wirkung
der politischen Reformen im Schlußkapitel zurückkommen müssen. Zunächst
können wir feststellen, dass sowohl die Formalisierung der Entscheidung als auch
die Bereitschaft zur Vernichtung des Gegners in der Regierungszeit Richards II.
einen Höhepunkt erreichten. Die Frage ist, ob die beiden Phänomene miteinander
verbunden waren? ^

In Hinblick auf den Vergleich mit der Entwicklung in Deutschland läßt sich
die interessante Feststellung treffen, dass es in der politischen Ordnung des spät-
mittelalterlichen Reiches zwar keine vergleichbare Rolle eines Parlamentes gab,
durch die der Untertanenverband an der Formulierung wichtiger Entscheidungen
beteiligt worden wäre, dass aber die treibende Kraft einer kleinen Gruppe hoher
Aristokraten im Wirken der Kurfürsten durchaus eine Entsprechung findet. Das
Umfeld dieser kurfürstlichen Politik in den Geschehnissen im Reich war erkennbar
anders. Die Fürsten agierten nicht auf einer parlamentarischen Ebene, tatsächlich
erscheinen sie als die alleinigen faßbaren Vertreter der Untertanen des römisch-
deutschen Königs in der Verfassung. Und doch weist diese Entwicklung, die zu-

164 Vgl. die Aufnahme der Fragen Richards an die Richter in die Anklageschrift: ebda, S. 233f.
165 Vgl. z. B. ebda, S. 239: Et pn'eronf Pamoar & Dien ty'Es pHrroioh auoir sar er grah'oas &

mercia&ie jaggemeaf.
166 Wie Anm. 162.
167 Vgl. dazu auch die einleitenden Bemerkungen von Michael CLANCHY, From Memory to

Written Record, S. 7-11.
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nächst als mangelnde Partizipation der übrigen politischen Kräfte erscheint, zu der
Dynamik des politischen Geschehens in England Parallelen auf. Die Rolle dieser
Aristokraten wird bei dem Vergleich der Absetzungen von Wenzel und von Ri-
chard II. noch an Kontur gewinnen.

In Hinblick auf den historischen Vergleich gilt es dabei, die Veränderung der
Traditionsbildung in England und im Reich durch die wachsende Formalisierung
und Verschriftlichung der politischen Entscheidungsprozesse zu beachten. Zum
Einen veränderte sich durch die wachsende Bedeutung schriftlicher Aufzeichnun-
gen in England die Reichweite exemplarischer Vorfälle. Es änderte sich damit aber
auch das potentielle Reservoir möglicher Vorbilder für die politische Tradition.
Denn mit der Aufwertung der schriftlichen Dokumentation konnten auch Textbei-
spiele in den Horizont der Akteure rücken, die nicht der englischen Tradition ent-
stammten. Eine Texttradition war nicht auf ein Königreich beschränkt. Die Frage
war, wie weit die Bereitschaft der Akteure ging, sich Exempla anderer Traditionen
zu eigen zu machen.





Kapitel 8

Der Rhythmus der Entfremdung

Bevor wir uns den Absetzungen von Königen und Päpsten am Ende des
14. Jahrhunderts zuwenden, gilt es, die Untersuchung des institutionellen Wandels
durch die kuriale Erfahrung des 14. Jahrhunderts zu ergänzen. Es war eine beson-
dere Erfahrung, denn der Wechsel der Kurie nach Avignon und die Rückkehr nach
Rom stellten den Umgang mit der Tradition vor eine besondere Herausforderung.
Die Tradition der Kirche sprach nicht für den Standort Avignon, aber die realen
Erfahrungen der Kurie begünstigten den Wechsel und hielten die Päpste so lange
in Avignon, dass die Rückkehr zu einem Problem wurde.' In diesem Kapitel geht
es um die andere Seite des politischen „Rhythmus", um den Rhythmus der Ent-
fremdung. Wie viel Zeit mußte vergehen, bis alte Gemeinsamkeiten fragwürdig
wurden und die Selbstverständlichkeiten einer Generation ihren Nachfolgern
fremd erschienen? Diese Frage, die die Untersuchung des politischen Rhythmus in
notwendiger Weise ergänzt, erlaubt auch den vergleichenden Blick auf die Kurie
und die englische Erfahrung. Dort war die Auflösung des angevinischen Reiches
im 13. Jahrhundert deutlich vorangeschritten, aber die Bindung der englischen
Könige an die alten Besitzungen auf dem Festland wurde im Hundertjährigen
Krieg faktisch erneuert.

Zum Papsttum in Avignon vgl. etwa: E. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, 4 Bde.,
hg. von G. Mollat, Paris 191W1922 sowie insbesondere die Editionen der Registerserien des
14. Jahrhunderts in lateinischer Regestenform durch die Ecole Frangaise (bsp. Innocent VI.
Lettres secretes et curiales, 3 Bde. (Bibliotheque des Ecoles Frangaises d'Athenes et de Rome,
3^ Ser. 4), hg. von P. Gasnault, Paris 1959 u. a.); vgl. auch: G. MOLLAT, Les papes d'Avignon
(1305-1378), 10. Aufl. Paris 1965; B. GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon (1309-1376).
Etüde d une societe (Bibliotheque des Ecoles Frangaises d'Athenes et de Rome 201), Paris
1962; F. X. SEPPELT, Geschichte der Päpste, Bd. 4: Das Papsttum in Spätmittelalter und Re-
naissance von Bonifaz VIII. bis zu Klemens VII., 2. Aufl. München 1957; vgl. außerdem:
K. PLÖGER, England and the Avignon Popes. The Practise of Diplomacy in Late Medieval Eu-
rope, London 2005; S. WEISS, Die Versorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebens-
mitteln. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte eines mittelalterlichen Hofes (1316-
1378), Berlin 2002; T. M. MARTIN, Das avignonesische Papsttum im Spiegel der zeitgenössi-
schen Kritik, in: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins Giessen NF 77 (1992),
S. 445-477; L. CAILLET, La papaute d'Avignon et Leglise de France. La politique beneficiale
du pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris 1975; E. DUPRE-THESEIDER, I papi di Avi-
gnone e la questione romana, Paris 1939; P. AMARGIER, Urbain V. Une homme, une vie
(1310-1370), Marseille 1987 ; LÜTZELSCHWAB, Flectet cardinales.
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Dass die Kurie Rom verlassen mußte, war an sich keine neue Erfahrung. Im-
mer wieder hatten die Stimmung in der ewigen Stadt oder die Strapazen der
sommeriichen Hitze den Papst und die Kardinale veranlaßt, ihre Residenz im
Umland zu wählen.^ Im Falle von Clemens V., dem Nachfolger des dramatisch
gescheiterten Bonifaz VIII., lag der Fall etwas anders. Clemens mußte Rom nicht
verlassen, um seine angeschlagene Gesundheit zu schonen. Er verzichtete viel-
mehr darauf, nach seiner Wahl nach Rom zu reisen. Nach den dramatischen Erfah-
rungen mit Bonifaz VIII. und einem sehr kurzen Pontifikat seines Nachfolgers
Benedikts XI. hatte das Kardinalskolleg am 5. Juni 1305 den Erzbischof von Bor-
deaux zum neuen Papst gewählt.^ Die Konflikte aus der Amtszeit Bonifaz' VIII.
wirkten noch nach, die Frage der Haltung gegenüber den einstmals so scharf ver-
folgten Colonna-Kardinälen und die schwierige Position der Kurie gegenüber dem
französischen König bargen einigen Konfliktstoff. Das hatte dazu geführt, dass der
Wahl von Clemens V. ein Konklave von fast einjähriger Dauer vorausgegangen
ward Der Erzbischof von Bordeaux, der dem Kolleg nicht angehörte, erschien eine
diplomatisch vertretbare Lösung zu seind Die Wahl erwies sich als eine Entschei-
dung mit erheblichen Folgen. Der neue Pontifex kam nicht nach Rom, um sein
Amt anzutretend Und er kam auch später nicht nach Rom, um sein Amt auszu-
üben: Clemens zyitztzfHS uoczzftzs deüheraf z'zz cozrzz'fzzftz Penei/sz'n?' rcsz'&rzfz'zzm /aeere nee
nntynam monfes frzzrzsz're, sz'czzf zzec^ecz'f, ^ztzztzzuz's prorzzz'serzzf/

Clemens V. wirkte weniger durch seine Entscheidungen als eher durch seine
Ernennungen. Auch ein schwacher Papst konnte Kardinäle ernennen. Das Kardi-
nalskolleg, das bei seiner Wahl noch in zwei etwa gleich starke Gruppen geteilt
war (dzüz'sz z'rz partes e^zzzzles), wurde unter Clemens durch die Ernennung von 24
neuen Mitgliedern erheblich umgeformt. Die deutliche Mehrzahl der neuen Kar-
dinäle kam aus dem Königreich Frankreichd Das hatte Folgen.

2 Zur Mobilität des päpstlichen Wohnsitzes im 13. Jahrhundert vgl. A. PARAVICINI BAGLIANI,
La mobilitä della curia romana nel secolo XIII. Riflessi locali, in: Societä e istituzioni dell Ita-
lia communale: Tesempio di Perugia (secoli XII-XIV), Perugia 1988, S. 155-278.

3 Vgl. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S. 12-14; vgl. zu diesem Übergang etwa
SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum, S. 223-225; zu Clemens vgl. etwa S. MENACHE, Clement V
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 4,36), Cambridge 1998; J. H. DENTON, Po-
pe Clement V's Early Career as a Royal Clerk, in: The English Historical Review 83 (1968),
S.303-314.

4 Vgl. dazu etwa die Schilderung in der Quarta Vita der Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1,
ed. Baluze/Mollat, S. 59-80, hier S. 60: Cnnnpze cardiziaics pro eiectione snnznzi ponti/i'cis in Peraszo
incinsi stetissent nzensi&ns X/ et artati, dioisi z'n partes epnaies, non est innen tns in eis iapis angularis
(?ni Mirnm^ne parietezn con/nngeret, nnnzn Jäceret ex eisdezn.

5 Vgl. auch: G. FORMASERI, 11 conclave perugino del 1304-1305, in: Rivista di storia della chiesa
in Italia 10 (1956), S. 321-344.

6 Vgl. die verschiedenen Viten, in: Vitae paparum Avenionensium , Bd. 1, ed. Baluze/Mollat,
S. 1: ...et coronatns Lngdnni, cardinaiAns, rege Francie et &aroni&MS assistentz'&ns ...(Prima Vita);
S. 24 (Secunda Vita); S. 55 (Tertia Vita).

7 Ebda, S. 24.
8 Vgl. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S. 14f.



Der Rhythmus der Entfremdung 261

Als die Kardinale im Frühjahr 1314 im südfranzösischen Carpentras zusam-
menkamen, um über einen Nachfolger Clemens' V. zu beraten, traten die ver-
schiedenen Interessen deutlich hervor. Die Gruppe der italienischen Kardinale
wünschte einen Papst, der die Kurie nach Rom zurückbringen würde, die unter
Clemens ernannten Mitglieder des Wahlkollegiums, die überwiegend aus der
Gascogne stammten, waren zu einer solchen Wahl nicht bereit.^ Die Spannungen
sprengten sogar den institutioneilen Rahmen, den das Papstwahlverfahren vorsah.
Ein Konklave war unter diesen Bedingungen nicht aufrecht zu erhalten. Et sz'c
dispers;' cardinaiesP" Hier zeigten sich die Grenzen einer Integration konkurrieren-
der Positionen durch ein formalisiertes Verfahren. Die Spannungen, denen die
Kurie zu Beginn des 14. Jahrhunderts ausgesetzt war, überforderten ihre instituti-
onellen Mechanismen. Es war indes nicht nur die Kurie, die zu diesem Zeitpunkt
mit der Nachfolge an ihrer Spitze Probleme hatte. Im selben Jahr kam es in
Deutschland zur Spaltung der Königswähler und zur Doppelwahl Ludwigs des
Bayern und Friedrichs von Habsburg. Aber auch das französische Königtum, des-
sen Nachfolge von keiner Wahl abhing und das im Falle der schwierigen Papst-
wahl schließlich erfolgreich intervenierte, erlebte im selben Jahr mit dem Tod Phi-
lipps IV. den Anfang einer konfliktreichen Phase der Thronfolge, die schließlich in
den Hundertjährigen Krieg mündeteV Es war eine spannungsreiche Zeit und die
zahlreichen Entscheidungen, die es zu treffen galt, stellten für ein Gremium mit
wenig homogener Struktur eine erhebliche Belastung dar. Allerdings war dies für
das Kardinalskollegium ein Durchgangsstadium, denn die Homogenität nahm im
Laufe der folgenden Jahrzehnte zu. Das läßt sich bereits an der Dauer der späteren
Konklave erkennen. Während es nach dem Tod Clemens' V. über zwei Jahre ge-
dauert hatte, einen Nachfolger zu wählen (Johannes XXII. 1316-1334), nahmen die
Wahlverhandlungen nach dessen Tod 1334 nur zwei Wochen in Anspruch (Wahl
Benedikts XII. am 20. Dezember 1334). Auch die folgenden Konklaveverhandlun-
gen verliefen trotz erheblicher Konflikte, vor die der neue Papst gestellt sein wür-
de, zügig: 1342 (Wahl Clemens' VI.): ca. 2 Wochen, 1352 (Wahl Innozenz' VI.):
weniger als zwei Wochen, 1362 (Wahl Urbans V.): zwei Wochen, 1370 (Wahl Gre-
gors XI.): weniger als zwei Wochen, 1378 (Wahl Urbans VI.): weniger als zwei Wo-
chen.^ Die Wahl Urbans VI. leitete das Große Abendländische Schisma ein, das

9 ... e//asa esf confentio saper principes, nec poferaaf coacordare. Yfaiici fafem eiigere iafeadebanf ^ai
ad romanam sedem cariam reoocaref. Qaod cardmaies Gasconis ^äcere Jörmidabaat (Prima Vita Jo-
arrnis XXII, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 107); vgl. auch
HALLER, Das Papsttum, Bd. 5, S. 302-307.

10 Prima Vita Joannis XXII, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 107:
Eaeranf ergo in faii discordia, licet iaciasi maffa incommoda fsasfinerenfj, t?aia cibaria eoram
sabfrabebanfar, et domas eoram desaper dissipafe. Tandem bec Wascoaes non Jerenfes ignem in
paiafio posaeraat, per <?nem combasfa esf pars maxima civitatis. Et sic dispers;' cardiaaies. Et h'cef
secaadam sfafafam in arbe ^aa morifar papa debeaf eieefio cefebrari, tarnen Yfaiici omnino
discordabanf, uoienfes paod eieefio ad cariam romanam frans/errefar, et aiii aiibi. fdeo sant dispers;';
vgl. zu den Schwierigkeiten der Wahl auch SCHIMMELPFENNtG, Das Papsttum, S. 223E

11 Vgl. dazu das vorangehende Kapitel.
12 Vgl. die Zusammenstellung in EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S. 15-25.
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die Bildung zweier Kardinalskollegien zur Folge hatte - an den kurzen Verhand-
lungen vor der Wahl änderte sich dadurch jedoch nichts. Tatsächlich gehörten die
längeren Vakanzen des päpstlichen Stuhles der Vergangenheit an. Wenn man be-
denkt, dass die Wahl eines neuen Papstes erst zehn Tage nach dem Tod des Amts-
inhabers beginnen konnte, dann wird man sagen können, dass die Papstwahlen
seit 1334 bis zum Ende des Mittelalters in der Regel ohne Verzögerungen vor sich
gingenW Im Vergleich zu den längeren Vakanzen, die es noch im 13. und begin-
nenden 14. Jahrhundert gegeben hatte, ist der Wandel offenkundig. 1274 hatte
Gregor X. erstmals eine Konklaveordnung formuliert, 1298 war sie in den Liber
Sextus aufgenommen worden, und ab 1334 entfaltete sie eine erkennbare Wir-
kung.^ Die Regelung bewirkte - im Zusammenspiel mit anderen Faktoren, die in
dieser Zeit auf das Papsttum einwirkten - eine institutionelle Disziplinierung der
Wähler. Die Wirkung machte sich 60 Jahre nach dem ersten Versuch einer verfas-
sungsrechtlichen Einführung des neuen Verfahrens und etwa 40 Jahre nach seiner
verbindlichen Festschreibung bemerkbar. Die Parallelen zur Wirkungsgeschichte
der Goldenen Bulle bei der Regelung der deutschen Königswahl sind kaum zu
übersehen.

Der Wandel wurde im Pontifikat Johannes' XXII. eingeleitet. Die lange Va-
kanz, die seiner Wahl vorausging, trat nach dem Ende von Johannes' Amtszeit in
dieser Form nicht mehr ein. Das ist durchaus bemerkenswert. Denn Johannes war
von ähnlicher Konfliktfreudigkeit wie der berüchtigte Bonifaz VIII., dessen Kampf
mit den Colonna-Kardinälen und mit dem französischen König die Wahl eines
Nachfolgers erschwerte, so lange die Nachwirkungen noch nicht überwunden
waren. Johannes XXII. hinterließ ein ähnliches Erbe. Zwar war er bei seiner Erhe-
bung bereits ein alter Mann gewesen - sein Alter von 72 Jahren hatte seine Wahl in
der verfahrenen Situation begünstigt, er schien ein Ubergangskandidat zu sein -
aber er amtierte fast 20 Jahre, ohne sich altersmilde zu zeigen. Vielmehr schien ihn
sein Alter von der Notwendigkeit kirchenpolitischer und politischer Zugeständ-
nisse und diplomatischer Rücksichten, die sein hohes Amt für gewöhnlich erfor-
derte, zu dispensieren. Er zögerte nicht, wenn es galt, für seine Ansichten zu strei-
ten.^ Und so stritt er mit dem römisch-deutschen König und den Wahlfürsten um

13 Vgl. zum Wahlablauf oben Kapitel 5 mit der entsprechenden Literatur; vgl. für eine Über-
sicht über päpstliche Amtszeiten und Daten der Wahl im späteren Mittelalter auch SCHIM-
MELPFENNIG, Das Papsttum, S. 345-347.

14 Zur Ausbildung der Konklaveordnung im 13. Jahrhundert vgl. Kap. 5.
15 Zu Johannes XXII. vgl. Kapitel 7, Anm. 84; vgl. auch: G. MOLLAT, Jean XXII et Charles IV le

Bel (1322-1328), in: Journal des savants 1967, S. 92-106; J. E. WEAKLAND, Administration and
Fiscal Centralization under Pope John XXII, 1316-1334, in: The Catholic Historical Review 54
(1968), S. 39-54 u. 285-310; V. THEIS, Les strategies d'implantation palatiale dans la region
d'Avignon de Jean XXII ä Clement VI (1316-1352), in: Les palais dans la ville. Espaces urbai-
nes et lieux de la puissance publique dans la Mediterranee medievale (Collection d Histoire
et d'Archeologie medievales 13), hg. von P. Boucheron/J. Chiffoleau, Lyon 2004, S. 165-187;
A. DUBREIL-ARCIN/F. RYCKEBUSCH/M. FOURNIE, Jean XXII et le remodelage de la carte eccle-
siastique du Midi de la France: une reforme discrete, in: Revue d'histoire ecclesiastique 98
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die deutsche Königswahl. Er stritt mit dem schottischen König und er stritt mit
einer starken Gruppe im Franziskanerorden um dessen Identität. Zudem vertrat er
mit Nachdruck eine Sondermeinung in der Frage der Präsenz der Heiiigen im
Gesichtsfeld Gottes (uz'sz'o (7gafz/lca), die ihn dem Vorwurf der Häresie aussetzte A
Johannes XXII. war kein versöhnender Papst, doch obwohl diese Probleme mit
dem Ende seiner Amtszeit nicht überwunden waren, war die Wahl seines Nach-
folgers kein Problem A Für die Frage nach der Formierung institutioneller Struk-
turen ist dies ein bemerkenswerter Vorgang. Die in der kirchlichen Tradition häu-
fig geübte Praxis, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten im päpstlichen Amt
aufeinander folgen zu lassen, ist auch in diesem Fall zu beobachten. Johannes'
Nachfolger Benedikt XII. räumte die Irritationen, die über die kirchlichen Fehr-
meinungen seines Vorgängers entstanden waren, ohne großes Aufheben ausA In
Fragen der kirchlichen Disziplin führte Benedikt ein strenges Regiment (Hzc jtzsfzzs
gf dzzrMS graf), und er zeigte sich zurückhaltend bei der Pfründenvergabe A Die
FJberprüfung aller Pfründenvergaben seiner Vorgänger traf jedoch eine Gruppe
nicht: gxcgpfz's cardz'zzafzhzzs, Quorum conwicndas zzondzzm rguocauz'f A Benedikt ernannte
sieben neue Kardinäle, was angesichts der Zahlen seines Vorgängers (28) und
seiner Nachfolger (Clemens VI. (1342-1352): 25 Kardinalskreationen; Innozenz VI.

(2003), S. 29-60; V. LEPPIN, Vom Sinn des jüngsten Gerichts. Beobachtungen zur Lehre von
„visio" bei Johannes XXII. und Ockham, in: Ende und Vollendung. Eschatologische Perspek-
tiven im Mittelalter (Miscellanea medievalia 29), hg. von J. A. Aertsen/M. Pickave, Ber-
lin 2002, S. 705-717; J. E. WEAKLAND, Pope John XXII and the Beatific Vision Controversy, in:
Annuale mediaevale 9 (1968), S. 76-84; vgl. auch DERS., John XXII before his Pontificate,
1244—1316: Jacques Duese and his Family, in: Archivum Historiae Pontificiae 10 (1972),
S.161-185.

16 Vgl. für eine Übersicht über die verschiedenen Konflikte in der Amtszeit Johannes' XXII.
etwa die Darstellung in Kapitel 6 (zum Konflikt um die deutsche Königswahl und zum Kon-
flikt mit den Franziskanern).

17 Vgl. im einzelnen zu der Wahl Benedikts XII. etwa: Die Chronik des Mathias von Neuenburg
(MGH Script, rer. Germ. N.S. 4), hg. von A. Hofmeister, Berlin 1924-40, S. 135-137; vgl. dazu
auch K. JACOB, Studien über Papst Benedikt XII. (20. Dez. 1334 bis 25. April 1342), Berlin
1910, S. 20-25; MOLLAT, Ees Papes d'Avignon, S. 72; B. GUIELEMAIN, Benedetto XII, in: Dizio-
nario biografico degli Italiani, Bd. 8, Rom 1966, S. 378-384, hier S. 379; B. SCHIMMELPFENNIG,
Zisterzienserideal und Kirchenreform - Benedikt XII. (1334-1342) als Reformpapst, in: Zister-
zienserstudien 3 (1976), S. 11-43, hier S. 11; vgl. auch knapp zu Benedikt XII.: KAUFHOLD,
Gladius Spiritualis, S. 183-185; zu Benedikts Reformtätigkeit vgl. J. BALLWEG, Konziliare oder
päpstliche Ordensreform. Benedikt XII. und die Reformdiskussion im frühen 14. Jahrhundert
(Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe 17), Tübingen 2001.

18 Tertia Vita Benedicti XII auctore Heinrico Dapifero de Diessenhoven, in: Vitae Paparum
Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 216-222, hier S. 220: Anno Domini MCCCXXVJ,
poniificHfMs sni anno secnndo, Bendicfns papa in pnMico consisfon'o ^nod fiafmif in palah'o Aoenio-
nensi IIIJ kaiendas/eimMani (29. Jannan'iJ deferminavif opinionem uisionis essenfiaiis, oideiicef ^nod
sanch in pafn'a tnnc ciare oidenf ef gandenf üia uisisonejäcddi ef eadem nnmero de <?na io^Mifnr Pan-
ins in episioia sna: Tnnc anfem Jacie adjäciem, ef confrarinm senfienfes decreoif nf dereiicos.

19 Das Zitat stammt aus der Quarta Vita, auctore Wernero, in: Vitae Paparum Avenionensium
Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 223-225, S. 223. Der neue Papst widerrief 1335 alle Pfründenver-
gaben seiner Vorgängers: Tertia Vita, in: ebda, S. 218.

20 Ebda.
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(1352-1362): 15 Kardinalskreationen; Urban V. (1362-1370): 14 Kardinalskreatio-
nen; Gregor XI. (1370-1378): 21 Kardinalskreationen) eher zurückhaltend er-
scheint. In der Avignonesischen Zeit nahmen die Kardinalskreationen gegenüber
dem 13. Jahrhundert erkennbar zu. Während in der Phase von Innozenz III. bis
einschließlich CoelestinV. (1198-1296) von den regulären Päpsten 120 Kardinäle
erhoben worden waren, wurden in dem deutlich kürzeren Zeitraum der Pontifika-
te von Bonifaz VIII. bis einschließlich Gregor XI. (1294-1378) 152 Kardinäle er-
nannt. Der Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas erzeugte dann eine
eigene Dynamik, die den Vergleich etwas verzerren würdeU

Benedikt XII. begann sein Amt mit der energischen Klarheit, die ihn als einen
päpstlichen Reformer erkennen ließ. Allerdings war eine solche Linie in der
schwierigen Position nicht einfach beizubehalten. Die große Frage des künftigen
Standortes der Kurie war nicht geklärt, und von ihr hing vieles ab. Johannes XXII.
hatte die Kurie zunächst in Avignon heimisch gemacht. Er kannte die Stadt, hier
war er selber Bischof gewesen/" Die Stadt hatte viele Vorzüge, man lag weitab von
den Gefahren und Widerständen, die die römische Bevölkerung der Kurie so häu-
fig bereitete. Die Verhältnisse in Avignon waren überschaubar. Es war klar, dass
die Kurie und die vielen Menschen, die in ihrem Gefolge an die Rhone kamen, das
bestimmende Zentrum des städtischen Lebens sein würden.^ Die Bedingungen
erlaubten zunächst einmal Sicherheit in turbulenten Zeiten. Aber sollte die Kurie
tatsächlich in Avignon bleiben?

Der neue Papst verfügte als eine seiner ersten Amtshandlungen, dass wichtige
Kirchen und Paläste in Rom wiederhergestellt würden. Dafür stellte er 50.000 Flo-
rin zur Verfügung.^ Das konnte man als ein Zeichen sehen. Der Papst setzte Prio-
ritäten und Zeichen für eine Rückkehr. Allerdings wird dieser Eindruck erheblich
relativiert, wenn man realisiert, dass er in demselben Konsistorium den Kardinä-
len die doppelte Summe zusprach - mit einer einigermaßen unscharfen Verwen-
dungsempfehlung (ad ngcgsshaizFüs szzorzzzzz yfairzutz coEegz'o cardmaü-
zuzz).^ Wenn die Bedürfnisse der Kardinäle doppelt so viel wert waren, wie die
erforderlichen Reparaturmaßnahmen in Rom, dann war zu erwarten, dass diese
Bedürfnisse auch bei der Frage der künftigen Standortwahl eine gewisse Berück-
sichtigung finden würden. Die überwiegende Zahl der Kardinäle kam aus dem

21 Vgl. für eine knappe Zusammenstellung: EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, Bd. 1, S. 3-
22. Urban VI. ernannte während seines Pontifikates, in dem die Kardinäle alle zu seinem Ri-
valen wechselten, ein ganz neues Kollegium und nahm insgesamt 43 Kardinalskreationen
vor.

22 Vgl. zu der Ansiedlung der päpstlichen Kurie in Avignon und zu den Bedingungen, die die
Kurie dort vorfand, zuletzt WEISS, Die Versorgung des päpstlichen Hofes, S. 92-125.

23 Vgl. zur Entwicklung Avignons unter der Einfluß der Kurie ebda, S. 105f.
24 Tertia Vita Benedicti Xll, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 216:

Qui in prinro szio consistorio, <^Mod imimit, sciiicet xi/ kaiezrdas janaarii f21 decemHisJ, marzdauii ec-
ciesisas reparari roznanas Sancii Petri, item ecciesiam Taieranensenz, ei alias ecciesias, ei paiatia ilzi-
dezzz desoiaia, ei adJaHica;?? donanii ^aizz^Haginia zzziiia /lorezzorazzz.

25 Ebda.
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Süden und aus der Mitte Frankreichs.^ Das erleichterte die Rückkehr nach Rom
nicht unbedingt. Die Kardinale und ihre Ansprüche an die Ausstattung ihres Am-
tes entwickelten im Gefüge des kurialen Lebens in Avignon ein gewisses Gewicht
und entsprechend eine gewisse BeharrungskraftL

Dazu kam, dass ein Kardinal in Avignon nicht allein lebte, sondern dass er in
der Regel einen eigenen Hof unterhielt. Auch diese kardinalizische Hofhaltung
wurde in Avignon verstärkt - analog zur gestiegenen Bedeutung des Hoflebens im
päpstlichen Palast.^ Für die meisten dieser Menschen war Rom eine fremde Stadt.
Und je stärker die Infrastruktur in Avignon ausgebaut wurde, desto schwieriger
wurde es, eine Rückkehr nach Rom ins Werk zu setzen.

Wir haben bereits im 6. Kapitel gesehen, dass die Kardinäle erstmals ange-
sichts der Wahl Innozenz' VI. im Jahr 1352 eine Wahlkapitulation formuliert hat-
ten, die den Versuch machte, den Papst in wichtigen Fragen an die Zustimmung
der Kardinäle zu bindenW Dabei hatten die äußeren Bedingungen des Kardinal-
samtes (Zahl der Kardinäle) und der Schutz der Kardinäle vor päpstlichen Diszip-
linarmaßnahmen (Suspension, Exkommunikation, Absetzung, Pfründenentzug)
eine prominente Rolle gespieltW Wenn die Kardinäle auf diese Weise versuchten,
sich eine rechtlich garantierte Mitsprache an solchen Belangen zu sichern, die die
Ausstattung ihres Amtes unmittelbar betrafen, dann kann man sicher erwarten,
dass sie die Frage einer möglichen Verlegung der Kurie nach Rom nicht dem Papst
allein überlassen wollten. Die Wahlkapitulation hatte keinen Bestand, aber in den
1350er Jahren war der anfängliche provisorische Charakter der päpstlichen Behau-
sung in Avignon längst den imposanten Palastbauten Benedikts XII. und Clemens'
VI. gewichenA Avignon schien eine längerfristige Perspektive zu bieten. Johannes

26 Vgl. dazu knapp SCHIMMELPFENNIG, Das Papsttum, S. 227f.
27 Vgl. dazu allgemein GUILLEMAIN, La cour pontificale d'Avignon; vgl. auch DERS., Les entou-

rages des cardinaux ä Avignon, in: A Lombre du pouvoir. Les entourages princiers au
moyen äge 2003 (Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege
283), hg. von A. Marchandisse/J.-L. Küpper, Genf 2003, S. 7-11.

28 Vgl. zum Hofleben der Kardinäle und des Papstes: P. PANSIER, Les palais cardinalices
d'Avignon aux XlVe et XVe siecles, Bd. 1-3, Avignon 1926-32.

29 Innocent VI (1352-1362). Lettres secretes, Bd. 1, ed. Gasnault/Laurent, Nr. 435; vgl. dazu auch
Kapitel 6 mit Anm. 178-185.

30 Die Kardinäle hatten auf ihrem Zustimmungsrecht bei Kardinalserhebungen bestanden, und
sie hatten die Zielvorstellung einer Mitgliederzahl zwischen 16 und 20 im Kardinalskollegi-
um ausdrücklich formuliert (Qnos tphdew! cordindes per papam creandos, ipse creare et ordinäre
Fa&eaf de omniMm cardinaÜMm fanc saperexisfenfiMM sea daaram parh'nm eorandem consüio et con-
seasa...;ebda, S. 138).

31 Zum päpstlichen Palast in Avignon vgl. etwa: F. EHRLE, Historia bibliothecae Romanorum
Pontificum tum Bonafatianae tum Avenionensis, Rom 1890; L.-H. LABANDE, Le palais des
papes et les monuments d'Avignon au XlVe siede, Bd. 1-2, Marseille 1925; J. GlRARD, Evoca-
tion du vieil Avignon, Paris 1958; F. PlOLA CASELLI, La construzione del palazzo dei papi di
Avignone (1316-1367) (Universitä de Cagliari: publicazioni della Facoltä di Scienze Politi-
che), Mailand 1981; B. SCHIMMELPFENNIG, „Ad maiorem papae gloriam". La fonction des pie-
ces dans le palais des Papes d'Avignon, in: Architecture et vie sociale. L'organisation inte-
rieure des grandes demeures ä la fin du Moyen Age et ä la Renaissance. Actes du colloque
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XXII. war in seinen alten Bischofspalast zurückgekehrt, aber seine Nachfolger
bauten deutlich mehr als drei Hütten, und in diesen Bauten kam ihre Bereitschaft
zu einer langfristigeren Ansiedlung entschieden zum Ausdruck.

Tatsächlich wurde die Frage „Rom oder Avignon?" nicht sehr intensiv erör-
tert. Zumindest haben sich kaum publizistische Spuren einer solchen Erörterung
erhalten.^ Das Argument der Abwesenheit von Rom wurde in dem scharfen Kon-
flikt zwischen Ludwig dem Bayern und Johannes XXII. als ein Anklagepunkt bei
der Absetzung des Papstes am 18. April 1329 angeführt.^ Dort wurde ihm vor-
gehalten, dass er während der gesamten Dauer seiner Amtszeit (seines Christusvi-
kariates) dem geheiligten Volk und der geheiligten Stadt Rom seine persönliche
Anwesenheit entzogen habe - gegen das ausdrückliche Verbot Christi.^ Es war ein
Vorwurf, der auf der Petrus-Legende basierte, nach der der Apostel sich zunächst
durch die Flucht aus Rom seinem Martyrium habe entziehen wollen, um dann
durch die Begegnung mit Christus umgestimmt zu werden und in die Stadt zu-
rückzukehren. ^ Ein zwingendes Argument war das nicht. Schon die konsequente
Weiterführung dieser Begründung, die für Petrus immerhin im Martyrium endete,
konnte Vorbehalte gegen die Forderung nach einer Rückkehr aufwerfen. Dieser

tenu ä Tours du 6 au 10 juin 1988, hg. von J. Guillaume, Paris 1994, S. 25-46; DERS., Die Funk-
tion des Papstpaiastes und der kuriaien Gesellschaft im päpstlichen Zeremoniell vor und
während des großen Schismas, in: Genese et debuts du grand Schisme d'Occident, Avignon
25-28 septembre 1978 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scienti-
fique 586), Paris 1980, S. 317-328; G. KERSCHER, Architektur als Repräsentation. Spätmittelal-
terliche Palastbaukunst zwischen Pracht und zeremoniellen Voraussetzungen: Avignon-
Mallorca-Kirchenstaat, Berlin 2000; DERS., Privatraum und Zeremoniell im spätmittelalterli-
chen Papst- und Königspalast. Zu den Montefiascone-Darstellungen des Papstpalastes von
Avignon, in: Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 26 (1990), S. 87-134.

32 Auch die Forschung hat sich aufgrund des begrenzten Materials nur zurückhaltend mit der
Frage befaßt, wobei ein erhebliches spekulatives Moment nicht zu übersehen ist, vgl. dazu
besonders die ältere Arbeit von E. KRAACK, Rom oder Avignon? Die römische Frage unter
den Päpsten Clemens V. und Johannes XXIII. (Marburger Studien zur älteren deutschen Ge-
schichte, 2. Reihe 2), Marburg 1929; vgl. auch L. MlROT, La politique pontificale et le retour
du Saint-Siege ä Rome en 1376, Paris 1899.

33 MGH Constitutiones, Bd. 6,1, ed. Schwalm, Nr. 436; vgl. dazu M. BERG, Der Italienzug Lud-
wigs des Bayern, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe-
ken 67 (1987), S. 142-192, hier S. 172f. Anläßlich der Absetzung des Papstes ließ Ludwig auch
ein Gesetz verkünden, dass der Papst seine Residenz in Rom nehmen müsse; Die Urkunden
Kaiser Ludwigs des Baiern, König Friedrichs des Schönen und König Johanns von Böhmen,
in Auszügen, hg. von J. F. Böhmer, Frankfurt a. M. 1839, Nr. 994; vgl. auch BERG, Der Italien-
zug Ludwigs des Bayern, S. 173; E. DUPRE-THESEIDER, Roma del commune di popolo alla
signoria pontificia (1252-1377) (Storia di Roma), Bologna 1952, S. 473-478; vgl. auch KAUF-
HOLD, Gladius Spiritualis, S. 103-109.

34 MGH Constitutiones, Bd. 6,1, ed. Schwalm, S. 348: ... ^aod et ipsi Deo et iastis EofTÜmEMS non
modicam dispiicet, Fanc sacraüssimam gentem et arFem Romanam, oideiicet tyaam CFristas ipse in
gentem sanctam, genas electam, regale sacerdoham ac popalam actyaisitionis NcommafaMüer
preeiegit, saa personal; presenlia tota sai oicariatas dnratione prioaoit contra expressam CFristi
proFiFitionem in Feati Petri apostoli reoocatione sainFriter exempiatam, dam apparente siFi CFristo et
Petro interrogante: 'Domine ^ao oadis'? CFristas respondit; 'Vado Romam iteram cracifigi...'.

35 Domine, ;yao oadis: Jocab a Voragine, Legenda aurea, hg. von Th. Graesse, 3. Aufl. Vratislava
1890, S. 374.
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Anklagepunkt war vor allem pro &)tno formuliert - als eine rhetorische Reverenz
an die Römer. Sie erschienen hier als das allerheiligste und auserwählte Volk, dem
man seine Anwesenheit nicht verweigern konnte, ohne schuldig zu werden. In
dieser emphatischen Begründung liegt auch die begrenzte Dauer des Anliegens
begründet. Noch trat Ludwig entschieden für die Römer ein, die ihn in der ewigen
Stadt als Kaiser gewähren ließen. Als die Stimmung dann umschlug und als die
Römer Ludwig vertrieben, verloren solche Begründungen ihre Strahlkraft. Ludwig
hatte erfahren, was viele Päpste erlebt hatten. Das führte nicht zu einer Solidarisie-
rung, aber der Einsatz für das auserwählte römische Volk ließ nach.^ Daher wur-
de die Standortfrage der Kurie von Ludwig und seinen Anhängern auch nicht
weiter verfolgt, obwohl der Konflikt mit der Kurie weiterlebte und obwohl in
Ludwigs Lager das Potential für einen Ausbau der Argumentation zugunsten
Roms durchaus vorhanden gewesen wäre.

So mußten die Römer weitgehend allein für die Vorteile ihrer Stadt werben
und sich damit zufrieden geben, dass die päpstlichen Zusagen einer Rückkehr
etwas unbestimmt waren.^

Zunächst blieb es bei tröstlichen Gesten, wie der Verkürzung der Rhythmen
des Heiligen Jahres, deren Feier in Rom Bonifaz VIII. auf alle 100 Jahre festgesetzt
hatte. Clemens VI. gewährte den Römern nun einen fünfzigjährigen Rhythmus,
und ermöglichte Ihnen damit, die Feier zum Bestandteil einer lebendigen (erinner-
ten) Tradition zu machen (wenn man die Ergebnisse der bisherigen Studie berück-
sichtigt).^ Auf die Einladung, die Stadt Rom und die heilige Laterankirche zu
besuchen (Hsüare), die die Mutter der Kirchen der Stadt und des ganzen Erdkrei-
ses sei und die auch der erste und eigentliche Sitz des Papstes sei - wenn sie auch
seit langem seiner Gegenwart beraubt sei -, antwortete Clemens dagegen unbe-
stimmt, THMÜz's H coiorah's rah'omhMS prolongauz'f ud uenüs

36 Vgl. zum Ende des römischen Aufenthaltes knapp KAUFHOLD, Gladius Spiritualis, S. 106-
110. Als Ludwig auf dem Rückweg von Rom in Pisa mit den Dissidenten des Franziskaner-
ordens zusammentraf, die vor Johannes XXII. geflohen waren, und diese ein erneutes Do-
kument über die Absetzung des Papstes aufsetzten, kam die Abwesenheit von Rom nicht
mehr unter den Anklagepunkten vor: MGH Constitutiones, Bd. 6,1, ed. Schwalm, Nr. 437;
vgl. dazu etwa J. MlETHKE, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin 1969, S. 421f.

37 Vgl. z. B. die römische Delegation anläßlich der Wahl Benedikt XII., die den Neugewählten
um eine Rückkehr bat (1335): fnsaper Lgzzfz Romanora??! pHebanf mstawfer Mt het ad LfrFem. Qz?z'-
&MS rcspondü.' se haram, sed die??! certam saper boc aoa assigaaad (Tertia Vita Benedicti XII, in:
Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 216-222, S. 218).

38 Ren? eode??? fezwpoz'e [1343], dicfas papa, ad iastaahaa? et sappü'cah'oae?a Ro?aaao?'a?a, (???;' dac de
caasa ad eaai saos aaacios ?m'se?'a??f, ?aafaa:'f aaaam JaMeaa? de ^a?'a^aages:'???o ?'?? ^aiw^aages?'-
?aa???, t?a: jaxfa o?*d;'aah'oae?n Bonz/acz'z pape V1IJ erat de cenfesz'zno z'a ceafesz'?aa?a (Prima Vita Cle-
mentis VI, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 241-261, S. 245;
vgl. auch die ausführlichere Darstellung in der Tertia Vita in: ebda, S. 278f.).

39 Tertia Vita Clementis VI, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 279;
vgl. dazu auch H. SCHMIDINGER, Die Gesandten der Stadt Rom nach Avignon vom Jahre
1342/43, in: Römische Historische Mitteilungen 21 (1979), S. 15-33; vgl. auch DERS., Die Ant-
wort Clemens' VI. an die Gesandtschaft der Stadt Rom vom Jahre 1343, in: Miscellanea in
onore di Monsignor Martino Giusti II (Collectanea Archivi Vaticani 6), Cittä del Vaticano
1978, S. 323-365.
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UH esf papa, z'H gsf Rotna. Diese Vorstellung, die seit dem 12. Jahrhundert pro-
minente Vertreter in der Kirche hatte, erschwerte es den Römern, dem Anspruch
ihrer Stadt, der eigentliche Sitz der röznz'sUzerz Karz'g zu sein, eine topographische
Verbindlichkeit zu verleihend" Sie führte dazu, dass die Römer in ihre eigentliche
Heimat reisten, wenn sie die Rhone hinauffuhren. Solche Auffassungen, die paral-
lel zu der enormen Aufwertung des päpstlichen Amtes im 13. Jahrhundert formu-
liert worden waren, wurden von der Kurie in Avignon als evident erachtet. Natür-
lich sprachen die Papstbiographen von der röztzz'sUzerz Karze, Pz'e sz'Ut z'zt Atzz'^tzozi
fze/z'n&f.^ Und Alvarus Pelagius (1275-1352) wies die Verbindung des päpstlichen
Jurisdiktionsanspruches mit dessen Aufenthalt in der Stadt Rom, wie ihn Ludwig
der Bayer formuliert hatte, als häretisch zurück.^ Dies widerspreche der Heiligen
Schrift, denn überall dort, wo der Papst sei, dort sei die Römische Kirche, denn
Petrus stehe für die Kirche; zudem sei der Papst der Nachfolger Christi.^ Die Kir-
che, die der mystische Leib Christi und die Gemeinschaft der Gläubigen sei, sei
nicht von Mauern umgeben; sie sei dort, wo ihr Kopf sei, nämlich der Papst. Und
der Papst empfange seine Amtsgewalt nicht von der Stadt Rom oder von seinem
Amtssitz, sondern von Gott.^ Seine Amtsgewalt sei universal (und nicht auf die
römische Kirche beschränkt). Nicht der Ort heilige die Menschen, noch heilige
Rom den Papst, sondern der Mensch heilige den Ort und der Papst heilige die
Stadt Rom.^ Schließlich habe Christus seine Amtsgewalt nicht einem Ort oder der
Stadt Rom gegeben, die eine unbelebte Sache sei, sondern Petrus und seinen Nach-
folgern.^

Das waren anspruchsvolle Argumente in einem Streit um die Vorzüge eines
Standortes, und man ahnt, dass die Entscheidung über eine mögliche Rückkehr

40 Vgl. dazu besonders M. MACCARONE, „Ubi est papa, ibi est Roma", in: Aus Kirche und
Reich. Studien zu Politik, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf,
hg. von H. Mordek, Sigmaringen 1983, S. 371-382; A. PARAVICINI BAGLIANI, Der Leib des
Papstes. Eine Theologie der Hinfälligkeit, München 1997, S. 70-72.

41 Etwas frei übersetzt aus der Zusammenfassung der Laufbahn Clemens' VI., der zum Kardi-
nal berufen, von Paris nach Avignon zog: et & Parz'sz'as ad rozaaaaaz carz'aza, taue Azzz'az'oae zaa-
aeateza, capedaza az'graza za ratzeaza cozazaatataras, accedz (Tertia Vita Clementis VI, in: Vitae
Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 274).

42 APa pgresz's est zyae dz'cz't, z?aod papa saaaz perdz't z'arz'sdz'ctz'oaeza, ^aaado Rozaaza aoa stat; in: Unbe-
kannte Kirchenpolitiche Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern (1327-1354), Teil 2:
Texte, hg. von R. Scholz, Rom 1914, S. 506.

43 Ebda: Qaod est coaha saactaza scrz'ptaraza, z?az'a atzz'cazaz^ae est papa, zlzz est ecclesz'a Roazaaa et sedes
apostotz'ca et capaf ecciesz'e, zyaz'a atzz'cazazyae est papa, zlzz est ecclesz'a Rozaaaa et sedes apostotz'ca et ca-
pat ecclesz'e, paa Petras ecctesz'azzz sz'gaifz'cat, XXIII. zp 1. Qaodcazazyae, papa ecz'aaz est saccessor CPrz-
stz, za extra, lz. VI. c. Pro tzaazaaz.

44 Ebda: Iteza ecclesz'a, z?ae est corpas Clzrz'stz' azz'stz'caza ... et z?ae est collectzo catliolzcoraaz ... aoa est
azatzz'tas zaaroraza; zlzz est, ata est capat, sczlzcet papa, ... et papa a Rozaaaa czoztate uel sede z'arzsdz'c-
tz'oaea; aoa recz'pz't, sed a Deo ...

45 Ebda, S. 506f., ... et aaz'oersaleaz z'arz'sdz'ctz'oaea! Patzet ordz'aarz'aaz z'a oazazfzas azaadz ecclesz'z's, ... et
aazlzersalz's ecclesze presal est, licet ex Pazazlztate seroaza se oolaerzt oocarz, ... et locas zroa saactzfz'cat
Pozaz'aes aec Rozaa papaza, sed tzozao locaza et papaza artzeaz Rozaaaaza.

46 Ebda, S. 507: Pteaz'za Cdrz'stas aoa dedz't z'arz'szlz'ctz'oaea; saaaz et potestateza loco oet Roaze zyae res
z'aaaz'zaata est, sed Petro et saccessorz'tzas ez'as.
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nach Rom deutlich unterhalb dieser Ebene fiel. Argumente, wie sie Alvarus Pela-
gius formulierte, dienten weniger der tatsächlichen Entscheidungsfindung als
vielmehr der Rechtfertigung einer Entscheidung, für die es sehr reale Gründe gab.
Für eine Übergangszeit. Denn auf längere Sicht erwies sich, dass die praktischen
Vorzüge Avignons die Faszination der großen römischen Tradition nicht zu ent-
kräften vermochten. Diese Spannungen, die ab den 1370er Jahren zu den päpstli-
chen Rückkehrversuchen führten, mußten in Avignon wirksam sein. Aber wir
können sie kaum fassen. Bis auf wenige Positionen, wie die zuletzt zitierten,
schlug sich eine mögliche Diskussion über die Frage „Rom oder Avignon" in den
Quellen nicht erkennbar nieder. Das ist durchaus bemerkenswert. Man könnte
zwar erwarten, dass es in einer so interessengesteuerten Entscheidung wie der
Frage des Standortes der Kurie manches Motiv gibt, das die Beteiligten nicht öf-
fentlich Vorbringen mochten. Aber das ist eventuell zu modern gedacht. Denn in
der großen Zeugenbefragung, die der kastilische König nach dem Ausbruch des
Großen Schismas unter den Beteiligten durchführen ließ, um die Umstände der
Wahl Urbans VI. aufzuhellen, äußerten sich die Kardinäle und Prälaten mit einer
Unbefangenheit über ihre eigenen Motive bei diesem Wahlgeschehen, die auf-
schlußreich istA Geistliche Beweggründe waren nicht unbedingt vorherrschend.
Die Akteure scheinen weitgehend von der Abwägung persönlicher Aussichten auf
Ämter und Einfluß in Anspruch genommem worden zu sein.^ Die Befragten
machten auch keinen Versuch, diese Entscheidungsfindung geistlich zu überhö-
hen. Sie wußten, dass ihre Aussagen protokolliert wurden. So können wir davon
ausgehen, dass diese nüchterne Abwägung eigener Interessen auch in den Jahren
zuvor bei so wichtigen Fragen wie dem künftigen Sitz der Kurie eine bedeutende
Rolle gespielt hatte. Nur gab es im Nachhinein niemanden, der eine entsprechende
akribische Untersuchung durchführte. Wir können nur feststellen, dass die Frage
einer Rückkehr nach Rom keinen breiteren Raum in der zeitgenössischen Publizis-

47 Vgl. dazu die zahlreichen Stellungnahmen in der einschlägigen Untersuchung, in: M. SEIDL-
MAYER, Die Anfänge des Großen Abendländischen Schismas. Studien zur Kirchenpolitik ins-
besondere der spanischen Staaten und zu den geistigen Kämpfen der Zeit (Spanische For-
schungen der Görresgesellschaft, 2. Reihe 5), Münster 1940, S. 231-362 (Texte).

48 Vgl. zum Beispiel die Aussage des Kardinals Petrus de Vernio über die Überlegungen vor
der Wahl Urbans VI, ebda, S. 241: Rem tyzzod peadeafz'bas z'Hz's X dz'ebas ante zagressam coaciauz's
ceaz't die Bareasz's [der spätere Urban VI.] ad zstam cardz'aaieza et dz'xz't sz'bz, zyaod fernpas ^aerat,
<?aod z'pse dz'texerat domz'aam cardz'aaiem de Ursz'az's, sed modo pias dz'izgebaf pedem z'stz'as cardz'aatz's
paam feiern a/fen'as. Et z'sta dicebat credeas, tpzod cardz'aaiz's de Ursinis esset in maia ooiaatate
contra istam. Set iste respondz't sz'bz, t?aod dom. saas cardinaiis de ürsz'az's erat amz'cas istias, et si die
B. non dz'tz'gebat aiiam, t?aod non regraciabatar sibi. Interessant ist. auch die Aussage des
Generalministers der Franziskaner, Angelus von Spoleto, der zum Zeitpunkt der Wahl
Urbans in Rom war (damals noch als Stellvertreter seines Vorgängers), ebda, S. 247-249. Als
die Unruhe unter den wartenden Römern einen kritischen Punkt erreichte, so dass die
Kardinäle und Prälaten die Flucht ergriffen, galt die Sorge in erster Linie den Schätzen, die
dort lagen, wo Diebe einbrechen konnten, um sie zu stehlen: Et ego ia coaueafa aostro de Roma
piaz*a z'ocaiz'a, precz'osa, co/z'aos pieaos et rasa argeatea babaz peaes me, z?ae dz'a teaaz, z?az'a dz'a dazxzaz'f
metzzs tarn preiatorzzm z?nam secaiarzam pez'soaarzzm (S. 248). Angelus war immerhin der Leiter
eines Ordens, der sich auf Franz von Assisi berief.
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tik eingenommen hat. Allerdings sprachen die Fakten. Wenn der Nachfolger von
Johannes XXII., der 1316 den Standort der Kurie nach Avignon verlegt hatte, nach
seiner Wahl zwar wichtige Gebäude in Rom sanieren, einige Jahre später aber mit
höherem Aufwand einen neuen Palast in Avignon bauen ließ, so wurde die Rück-
kehr nicht wahrscheinlicher.^ Und die Haltung von Clemens VI. (1342-1352), der
den Römern sogar den Wunsch nach einem Besuch der Stadt abschlägig beschied,
dafür aber den von seinem Vorgänger begonnenen Palastbau in Avignon in gro-
ßem Stil erweitern ließ, war ein deutlicher Fingerzeig darauf, dass die Kurie sich
vom Gedanken einer Rückkehr in das tatsächliche Rom entfernte.^ Eine Entfrem-
dung setzte ein. Die Entfernung von Avignon nach Rom war im kurialen Arbeits-
gang nicht ohne Folgen zu überbrücken. Dazu war sie zu groß. Etwa 40 Jahre,
nachdem die Kurie Rom verlassen hatte, wurde in Avignon mit großem Aufwand
an einem neuen Palast für den Papst gebaut.

Die Risiken der Reise, vor allem aber die Widerstände in Italien führten im
Falle des Reiches im späteren Mittelalter dazu, dass der römische König kaum noch
über die Alpen zog. Dabei blieb das Reich ein Eez'iiges römisches. ^ Aber die Stadt
Rom spielte darin keine Rolle mehr. Die Kurie hatte eine stärkere Verwurzelung in
Rom als der römisch-deutsche Königshof, der nach den ottonischen Herrschern in
Rom nie heimisch wurde, aber die Entwicklung des 14. Jahrhunderts zeigte immer
deutlicher, dass der Zusammenhag von Kurie und Stadt keine Selbstverständlich-
keit war.

Für die Frage der internen kurialen Überlieferung und der Reichweite der Er-
innerung, nach der wir in den letzten Kapiteln wiederholt gefragt haben, liefert die
so schwer faßbare Diskussion von Papst und Kardinälen über den Standort der
Kurie einen wertvollen Fingerzeig. Er stammt von einer engagierten Frau, die mit
großem Einsatz für die Rückkehr der Kurie nach Rom stritt und die dabei allein
den Papst und nicht die Kardinäle im Blick hatte. Im Jahr 1376 kam Katharina von
Siena nach Avignon und erhielt die Gelegenheit, Papst Gregor XI. ihre Anliegen
persönlich vorzutragen. Sie war eine Frau von fast 30 Jahren, die ein strenges reli-
giöses Leben führte und die in ihrer Heimatstadt Siena eine Schar von Anhängern
um sich gesammelt hatte.^ Da sie sich den Dominikanertertiarinnen angeschlos-

49 Zur Quartiernahme Johannes' XXII. in Avignon im Jahre 1316 vgl. WEISS, Die Versorgung
des päpstlichen Hofes, S. 96f. Zur Baugeschichte des Papstpalastes vgl. oben die Literatur in
Anm. 31.

50 Vgl. D. WOOD, Clement VI. The Pontificate and Ideas of an Avignon Pope (Cambridge Stu-
dies in Medieval Life and Thought, 4. Ser. 13), Cambridge 1989, S. 43-121.

51 Vgl. dazu etwa die Essaybände Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806:
Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Von Otto dem Großen bis zum
Ausgang des Mitteiaiters, Bd. 2: Essays, hg. von M. Puhie/C.-P. Hasse, Dresden 2006; Heili-
ges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Altes Reich und neue Staaten 1495 bis
1806, Bd. 2: Essays, hg. von H. Schilling/W. Heun/J. Götzmann, Dresden 2006.

52 Zu Katharina von Siena vgl. etwa H. HELBLING, Katharina von Siena. Mystik und Politik,
München 2006; K. SCOTT, „Io Catarina": Ecclesiastical Poiitics and Ora) Culture in the Letters
of Catherine of Siena, in: Dear Sister: Medieval Women and the Epistolary Genre (The Midd-
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sen hatte, hatte der Orden ihr einen profilierten geistlichen Betreuer zugeteilt (Rai-
mund von Capua), der auch den Kontakt mit dem Papst ermöglichte. Katharina
nutzte die Gelegenheit, den Papst dringlich zur Rückkehr nach Rom aufzufordern.
Tatsächlich kehrte Gregor XI. 1376 nach Rom zurück, wie sehr Katharinas Einfluß
dabei auf ihn gewirkt hatte, ist schwer zu ermessen.^ Für uns ist an dieser Stelle
eine andere Frage von Bedeutung.

Katharina drängte Gregor XI. in einer Reihe von Briefen zum Aufbruch nach
RomT4 ^ einem dieser Schreiben spricht sie den Anspruch der Kardinäle auf eine
Beteiligung an der Rückkehrentscheidung an.^ Der Papst hatte ihr mitgeteilt, dass
sich die Kardinäle in dieser Frage auf das Vorbild Papst Clemens IV. (1265-1268)
beriefen, der alle Entscheidungen gemeinsam mit seinen Kardinälen getroffen
habe: Cfzc z canünaiz' aHggano die pap% Cü'ztzctzfo .z'z'zj. paando augpa/arg ana cosa, aca ia
aolgaa/arg sgaza gl coasz'gü'o dg' saoz cardz'aaü'.^ Darin hatten sie nicht Unrecht. Cle-
mens IV. war tatsächlich ein Mann gewesen, der über einige Febenserfahrung
außerhalb der Kurie verfügt hatte und der Wert darauf gelegt hatte, die Kardinäle
in seine Entscheidungen einzubinden. Er war Franzose mit guten Verbindungen
zur französischen Königsfamilie, er war eine Zeitlang Richter am Parlement de
Paris gewesen und er hatte schließlich Karl von Anjou mit dem Königreich Sizilien
belehntA Allerdings lag das über 100 Jahre zurück, und dass die Kardinäle zur
Stärkung ihrer Beraterrolle eine so weit zurückreichende Erinnerung bemühen
mußten, deutete darauf hin, dass Clemens eine Ausnahmeerscheinung gewesen
war. Und doch stellt sich die Frage, wie die Kardinäle in einer solchen Situation
auf das Beispiel von Clemens verfallen waren. Angesichts der Struktur des kanoni-
schen Rechts, in dem es darauf ankam, passende exemplarische Entscheidungen
anzuführen, war die Fähigkeit, bei Bedarf 100 Jahre zurückgreifen zu können, ein
erheblicher Vorteil. Die Erklärung liegt wohl in einer entsprechenden Briefüberlie-
ferung. Tatsächlich hatte Clemens in der Korrespondenz mit Karl von Anjou anläß-
lich von dessen Sizilienunternehmen dem Bruder des französischen Königs und
König von Sizilien 1266 einige Ratschläge für die Regierungspraxis gegeben.^ Und

le Ages Series), hg. von K. Cherewatuk/U. Wiethaus, Philadelphia 1993, S. 87-121;
E. M. F. VON SECKENDORFF, Die kirchenpolitische Tätigkeit der heiligen Katharina von Siena
unter Papst Gregor XI. (1371-1378). Ein Versuch zur Datierung ihrer Briefe, Berlin 1917; vgl.
auch: H. BÖRSTING, Ein Brief aus dem Kreise der hl. Katharina von Siena an die Kardinäle
zur Abwendung des drohenden Schismas, in: Römische Quartalsschrift für christliche Alter-
tumskunde und für Kirchengeschichte 38 (1930), S. 307-314.

53 Vgl. zur Rückkehr von Papst Gregor XI. nach Rom u. a.: MlROT, La politique pontificale (mit
Quellenanhang); vgl. außerdem: Viten Gregors XI, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1,
ed. Baluze/Mollat, S. 415-467.

54 Die Briefe Katharinas von Siena sind ediert im Epistolario di Santa Caterina da Siena, Bd. 1
(Fonti per la Storia d'Italia), hg. von E. Dupre Theseider, Rom 1940.

55 Ebda, Nr. LXXVII, S. 313f.
56 Ebda.
57 Zur Frage des Umgangs von Clemens mit den Kardinälen in der Meinungsbildung vgl. etwa

KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 429-432.
58 Thesaurus Novus Anecdotorum, Bd. 2, hg. von E. Martene/U. Durand, Paris 1717, S. 406-408;

vgl. auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 430.
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darin hatte er genau die Haltung angeführt, die die Kardinale nun bei Gregor XI.
anmahnten: dass er sich häufig (sagpg - aber nicht grundsätzlich) dem Rat seiner
Kardinäle angeschlossen habe, obwohl er das Gegenteil für richtiger gehalten habe
(tpttzztztptmrt coztfrtzrz'ttrtz crgdemntzts ttfz'iz'zts), weil er sich über das Urteil so kluger
Männer nicht hinwegsetzen wollte. Dies galt nur für Fälle, in denen er durch eine
solche Entscheidung keine Sünde beging.^ Dieser Art war die Entscheidung über
den künftigen Standort, und das Beispiel von Clemens IV. konnte die Position der
Kardinäle durchaus unterstützen. Wenn man das Beispiel all der anderen Päpste,
die sich deutlich anders verhalten hatten, in diesem Fall zurückstellte. Auch Ka-
therinas Erinnerung richtete sich auf Vorbilder, die in der jüngeren Vergangenheit
zu finden waren. Sie empfahl Gregor XI. das Vorbild seines Vorgängers Urbans V.
(1362-1370), denn dieser FoÜe den Raf nnr ein, wenn er id?er etwas im Zwei/ei war. 6°

Mit dem Vergleich tat Katharina Clemens IV. ein wenig Unrecht, aber ihr ging
es darum, den noch schwankenden Gregor XI. von der Richtigkeit einer Rückkehr
nach Rom zu überzeugen. Dazu war es auch erforderlich, die Kardinäle, die sich
diesen Plänen widersetzten, als Männer zu charakterisieren, denen es allein um
ihren eigenen Vorteil gingA Gegen solche Widersacher waren auch Täuschungen
erlaubt, denn es sei Gott selber, der die Rückkehr nach Rom befohlen habe, und er
werde den Papst begleiten (Dz'o g zyttgEo ctzg ui maoue, sz cfz'gyü g cozz aoz). Man kann
sich vorstellen, dass die Kardinäle ihre eigenen Argumente und Mittel hatten, um
solchen Vorhaltungen und Empfehlungen zu begegnen. Dies war eine klare Kon-
frontation, und jede Seite mobilisierte ihre Kräfte. Die Entscheidung über den
künftigen Sitz der Kurie war von erheblicher Tragweite für alle Betroffenen. Und
in einer solchen Situation waren die Kardinäle in der Lage, mit einem Hinweis auf
Clemens IV. aufzuwarten, der ihre grundsätzliche Position stützte. Das ist das
eigentlich Interessante. Es kommt weniger darauf an, dass diese Unterstützung
nicht sehr stark war - Clemens IV. war kein typischer Fall. Es kommt darauf an,
dass die Kardinäle in der Lage waren, eine Position aufzufinden, die so lange zu-
rücklag, dass kein Kardinal sich persönlich daran erinnern konnte. Für einen
Rückgriff um 100 Jahre benötigte man eine schriftliche Überlieferung. Und in die-
ser Überlieferung mußte man die gesuchte Stelle finden. Die zitierte Episode ist
daher ein deutlicher Hinweis auf eine arbeitsfähige Schrifttradition an der Kurie
um 1370. Um diese Zeit war auch der Sprecher der Commons im Parlament in der

59 Die gesamte Passage lautet: Crede, Jz'tz' can'ssz'me, Jazn notzz's saepe contz'ngit z'n tzac sede, cm iicet
iznznerz'ti praesidereznMS, Mt tzatzitis R*%trMzn zzostrornzn consttäs, z^Maznz^Mazn contrarinnz crc&remMS
ntiiz'MS eornnz tarnen sezztentias sezyzzeiznznMr, ntzz' täte erat negotinzM, z?Mod sz'ne peccato Reri poterat net
oznz'tti, & znonetzat nos zsta ratio, z?M;'a temeran'M??! censetzaznns tot prndencz'Mzn z'Mdicio sentenctazn
nostri capitis ante/erre (Thesaurus Novus Anecdotorum, Bd. 2, ed. Marterte/Durand, S. 407).

60 Oizne, santissizno padre, costoro o'niiegano papa Cieznento .ii;)'., zna egiino non n'aiiegnno papa Ltrtza-
no .V., ii zyanie, dette cose, ctz'eii era in dntztziose egii era ii znegtio o si o np di Järie, aiiora notena ii toro
consigiio; zna detta cosa clze gii era certa e nzani/esta, cozne e a noi t andata nostra, detia zonale sete cer-
to, egii non se n 'nttenenn ai toro consegtio, zna segMz'tana et SMO, e non si CMrana perctze tzztti ii/nssero
contrarii (Epistolario, ed. Dupre Theseider, S. 314).

61 Ebda: Dico ctze i consigiio di costoro e da segnitarto, zna non z^Metto di cotoro ctze aznassero soto ta nita
toro, onori statt, dziitie; pero ctze 7 consigiio toro na cotzz done anno t dznzore.
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Lage gewesen, einschlägige Statuten gegen die kritisierten Ratgeber des englischen
Königs zu zitieren. Die schriftliche Traditionsbildung wurde im letzten Viertel des
14. Jahrhunderts zu einer selbstverständlichen Arbeitsgrundlage.

Das bedeutete nicht, dass sie wirksamer war als die direkte persönliche Erin-
nerung. Im zitierten Fall ließ sich Gregor XI. durch seine Kardinäle nicht zurück-
halten. Die Formierung einer schriftlichen Tradition bedeutete auch nicht, dass die
Akteure sich einfach der Fortsetzung dieser Tradition verschrieben - der genannte
Clemens IV. hatte als Papst nicht in Avignon, sondern in Perugia und Viterbo resi-
diert -, sondern es bedeutete, dass sie diese Tradition nutzten, indem sie von Fall
zu Fall prüften, in welchen Fragen sie ihnen Hilfestellungen bot.^ Die Positionen,
für deren Unterstützung die schriftliche Tradition bemüht wurde, konnten freilich
durch ganz andere Motive und Erwägungen zustande kommen. Und damit keh-
ren wir noch einmal zur Entfremdung zurück. Sie hatte im Fall von Avignon eine
ganz eigene Dynamik.

Nach dem Anschlag auf Bonifaz VIII. waren Päpste gewählt worden, die keine
eigene Verbindung mit Rom hatten und die keinen Weg zurück fanden. Auf die
zögerliche Wanderschaft Clemens' V. in Südfrankreich folgte das Provisiorium
unter Johannes XXII., der an seine alte Wirkungsstätte in Avignon zurückkehrte,
bis schließlich Bendikt XII. den ersten Palastbau errichtete. Diese Entwicklung war
zum einen die Folge persönlicher Entscheidungen und Beweggründe der Nachfol-
ger Bonifaz VIII. Diese Entscheidungen begünstigten die Wahl von Avignon -
anstelle einer anderen mittleren Stadt mit ähnlichen Bedingungen. Der Weggang
des Papsttums aus Italien hatte sich indes schon vorher angedeutet. Immerhin
hatten die letzten großen Konzilien des späteren 13. und des frühen 14. Jahrhun-
derts in Lyon und in Vienne stattgefunden.^ Dass Rom Schauplatz einer großen
Kirchenversammlung gewesen war, die dem kirchlichen Leben neue Impulse ver-
liehen hatte, lag lange zurück. Das IV. Laterankonzil hatte 1215 getagt, danach
hatte Gregor IX. zwar ein Konzil nach Rom berufen, um gegen Friedrich II. vorzu-
gehen, aber der Zusammentritt dieses Konzils war durch den Kaiser verhindert
worden. ^ In der Folge wurde Lyon zum Schauplatz der Absetzung Friedrichs II. ^

62 Zur Politik Clemens' IV. in Italien vgl. etwa: A. NlTSCHKE, Konradin und Clemens IV., in:
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 38 (1958), S. 268-277;
der Umgang mit der schriftlichen Tradition verlief nach einem Muster, das sich auf einer abs-
trakteren Ebene in ähnlicher Form beobachten läßt, wo sich die Rezeption politischer Theo-
rien auf einzelne Elemente und nicht auf vollständige Positionen der zitierten Autoritäten
richtete; vgl. etwa: R. LAMBERTINI, Politische Fragen und Politische Terminologie in Mittelal-
terlichen Kommentaren zur FfU'ca Mcomac^ea, in: Politische Reflexion, hg. von Kaufhold, S.
109-127, hier S. 127.

63 Vgl. für einen knappen Überblick etwa K. SCHATZ, Allgemeine Konzilien. Brennpunkte der
Kirchengeschichte (UTB 1976), Paderborn u. a. 1997.

64 Zu Lateran IV vgl. oben Kapitel 2; zu dem Versuch Gregors IX., zu Ostern 1241 ein Konzil
gegen Friedrich 11. in Rom zu versammeln, vgl. die Einladung bei Historia diplomatica Fri-
derici secundi, Bd. 5,2, hg. von J. L. A. Huillard-Breholles, Paris 1959, S. 1020f. (August 1240)
und Epistolae saeculi XIII, Bd. 1, ed. Pertz, Nr. 785 (Oktober 1240). Friedrich 11. hatte im Vor-
feld versucht die Teilnehmer von einer Reise nach Rom abzuhalten (MGH Constitutiones,
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Insofern war die Entscheidung, die Kurie nach Avignon zu verlegen, durch die
Entwicklung des 13. Jahrhunderts erleichtert worden, in der Rom immer seltener
zum Schauplatz eigentlich bedeutender Entscheidungen wurde. Es war auch diese
Entwicklung, die das seltsame Schauspiel der Absetzung Johannes XXII. durch
Ludwig den Bayern 1328 in Rom zu einem eher lokalen Ereignis werden ließ. Es
war auch den Zeitgenossen klar, dass die Entscheidungen an anderer Stelle fielen.
Und dennoch verlor Rom seine Anziehungskraft nicht, denn etwa 70 Jahre nach
ihrem Weggang aus Rom kam die Kurie zurück. Zumindest kam ein Teil der Kurie
zurück T6

Die Differenzierung ist wichtig. Es ist nicht zu übersehen, dass die Kurie sich
in den Jahrzehnten ihres Aufenthaltes in Avignon von Rom entfremdete. Und doch
war dies kein Vorgang, der alle Akteure in gleicher Weise erfaßte, davon zeugten
die Rückkehrversuche, die unter Urban V. (1362-1370) begannen. Das war ein
Grund, warum Katharina von Siena Gregor XI. auf seinen Vorgänger verwiesen
hatte. Urban hatte Avignon 1367 verlassen, um nach Rom zurückzukehren. Aber er
hatte die Umstände in Rom so unwirtlich gefunden, dass er sich nicht zum Bleiben
entschließen konnte. Drei Jahre später war er zurück in Avignon.6^ In Viterbo war
Urban V. mit Kardinal Aegidius Albornoz zusammengetroffen, der seit 1353 mit
Hartnäckigkeit und Umsicht die päpstlichen Herrschaftsrechte in Italien reorgani-
siert und verteidigt hatte, um die Rückkehr der Kurie vorzubereiten. Damals hatte
ihn Innozenz VI. lazttz^Mam pacz's angcüzs mit weitreichenden Vollmachten nach Ita-
lien entsandt.6s Albornoz hatte den Papst, der ihn nicht immer unterstützt hatte.

Bd. 2, ed. Weiland, Hannover 1896, Nr. 233) und ließ die Wege nach Rom sperren. Der Ver-
such, die Prälaten auf dem Seeweg nach Rom zu bringen, wurde durch Friedrichs Flotte ver-
eitelt, die die Schiffe mit den Prälaten aufbrachte. Der Versuch, ein Konzil in Rom abzuhal-
ten, endete 1241 in der Gefangennahme vieler Teilnehmer (Berichte über die Gefangennahme
und Behandlung der anreisenden Prälaten in Epistolae saeculi XIII, Bd. 1, ed. Pertz, Nr. 812f.;
vgl. auch: J. HALLER, Das Papsttum, Bd. 4, S. 142-146).

65 Die Absetzungsurkunde (Dal Lagzlaaz, XVI Kal Aagastz, anno Igrlz'o) in: Conciliorum Oecu-
menicorum Decreta, ed. Alberigo/Jedin, S. 278-283.

66 Vgl. dazu etwa MlROT, La Politique pontificale.
67 Vgl. dazu etwa: Prima Vita Urbani V, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze

/Mollat, S. 361: Eozlcaz anno, scz'lz'cgf IMCCCJLXVIJ, die aliz'zaa zagasz's I30J aprz'iz's, prg/afas
UzTaazzs papa z*gcgss;'f zig Aaz'az'oag, gzvsszzs saos Ringens uersas Rozaaza. Der Papst hatte seine
Absicht im September 1366 verkündet (ebda, S. 359) und war dann über Viterbo nach Rom
gelangt: Qzzz papa & Vz'fgrlzz'o zvcczlgas, die zlccz'aza sgxla zagasz's ocfoln's (1367J Rozaaza zahaozl,
z'psazazytzg so/gzapazlcr recz'pz'gafz'las caza zaagao gaazlz'o, ac Dgzzza Zaazlaatzhas zig jocaazlo azlrcala sao
(ebda, S. 365); dort war dann allmählich die Einsicht gewachsen, dass die Bedingungen in
Avignon günstiger waren: Azlogaz'galg z'asapez* Iczaporg gstz'ao, aaao prczlz'clo (T370J, z'zlgza UzTaaas
recg&as & LMzg, ua&aszyae azl Moalgaz/Iascoaz's, zlgclz'aaaz'l Vz'feüzz'aza, alz pznazzza pa/aza gl paMz'ce
zaaaz/gslaaz'1 sc zzgRc rczlz'rg zig proxz'zao azl cz'rzz'Ialgza Arzgaz'oagasgza (ebda, S. 375); vgl. H.
SCHMIDINGER, Die Rückkehr Gregors XI. nach Rom in den Berichten des Christoforus von
Piacenza, in: Ecclesia Peregrinans. Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag, hg. von K. Amon
u. a., Wien 1986, S. 133-141, hier S. 133.

68 Die Beauftragung von Aegidius Albornoz - tzizz z'a gz'szigza pazHzas gl pz-otzz'acz':'s ac Igrrz's, czüz'Ialz-
&as gl zfz'occszIzMS uz'cgs aoslras ac pigag icgafzoaz's qjfzczaza cozazazllcazlo - vom 30. Juni 1353 in: In-
nocent VI. Lettres secretes, ed. Gasnault/Laurent, Nr. 352, S. 123f.; zu Kardinal Albornoz vgl.
etwa A. ERLER, Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchenstaates, Berlin 1970; J. BE-
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bei seiner Ankunft in Italien in Empfang genommen und war mit ihm zunächst
nach Viterbo gezogen.^ Dort war Albornoz gestorben, noch bevor er den Papst
nach Rom geleiten konnte/" Wie Moses starb er, nachdem er seine Mission erfüllt
hatte, ohne das Ziel seiner Mühen persönlich zu erreichen. Allerdings war er nicht
40 Jahre durch Italien gezogen, um die Erinnerung an seine Herkunft verblassen
zu lassen, sondern es waren 14 Jahre gewesen, und die Erinnerung an Rom war
während dieser Zeit an der Kurie so lebendig gewesen, dass Urban V. und Gregor
XI. sich trotz mancher Widerstände zur Rückkehr entschlossen.

Die Rückkehr der Kurie nach Rom war nur ein Teilerfolg. Die Fremdheit, die
Urban V. schließlich bewog, wieder nach Avignon zurückzugehen, wurde wenige
Jahre später anläßlich der Wahl Urbans VI. am 8. April 1376 offenkundig/" Die
„robusten" Umgangsformen der Römer mit den Kardinälen wirkten auf diejeni-
gen, die mit diesem Stil nicht vertraut waren, beunruhigend/" In Avignon wurde
das Konklave nicht gestürmt und nicht geplündert/^

Wer mit den römischen Sitten vertrauter war, den beunruhigten bewaffnete
Menschenaufläufe nicht: Ad /tec /csfzz cotzcztrrcrtzzzf ccz'zzztz corzzpzzfrz'otc, z?tiz ucrzz'g&ztrif
non a/zfgr tynnzn zziz'zzs soMzanf, zzrztztzfz z'tixfzz nzoronz pzzfrz'g, z'n z?tta gcz'azn pzzgrz porfanf arzna

neznz'no profzz'&gnfg. Dies war die beschwichtigende Erklärung eines Anhängers von
Urban VI. für den bewaffneten Aufzug der Römer bei der Papstwahl. Der Auflauf
in Waffen sei einfach ein in Rom übliches Zeichen der Freude/" Es kam darauf an,
die Zeichen richtig zu deuten, und hier gab es erhebliche Differenzen. Dies war
zwar eine Beruhigung im Nachhinein, aber es läßt sich bei der Lektüre der Zeu-
genaussagen über den Ausbruch des Schismas erkennen, dass es durch die
Fremdheit der Kardinäle in Rom befördert wurde. Die Spaltung hatte andere Ur-
sachen, aber die Entfremdung leistete dem Abfall von Urban VI. weiteren Vor-
schub. Die Kardinäle waren eine andere Behandlung gewöhnt, und ihr Verhalten

NEYTO PEREZ, El Cardinal Albornoz, Madrid 1950; F. FlLIPPINI, 11 Cardinale Egidio Albornoz,
Bologna 1934; H. J. WURM, Aegidius Albornoz. Der zweite Begründer des Kirchenstaates,
Paderborn 1892.

69 Prima Vita Urbani V, in: Vitae Paparum Avenionensium, Bd. 1, ed. Baluze/Mollat, S. 362f.
70 Ebda, S. 363: Die atztem XX171J merrsis azzgrzsti fl367j immediafe saarn dicfam adaezrfam satzse-

<?aezrfe, otziit zu Viter&io pre/zztas domizzas Egidizzs Aioari, episcopas Sa&iaezzsis cardz'zzaiis ...
71 Zur Wahl Urbans vgl. etwa Theoderici de Nyem de Scismate Libri Tres, 1.2, ed. Erler, S. 10-

15; die verschiedenen Darstellungen der Teilnehmer und Zeugen bei SEIDEMAYER, Die An-
fänge des Großen Abendländischen Schismas, S. 241-300; vgl. dazu auch ebda, S. 1-24.

72 Vgl. etwa die Aussage des Angelus von Spoleto, Generalminister des Franziskanerordens,
der das Wahlgeschehen als Aussenstehender verfolgte: Et dam essemas extra portas paiacii
apostotici, iafas et extra uidizzzas magzzam zzzaififadizzem tzomizzam armaforam cam ezzsitzas
eoagizzatis, iazzceis et tzaiistis ciamanciMm aita zzoce, z?aod zzoietzazzf Romarzazn pozztificezzz de Urtze
pezzifas et omzziao ... Item pre/äcta die cardiaaii&as de coaciaui exeaatdzas omrzes/agieraaf ...
propfer izzcredi&iiezzz sediciozzem, /zzrorezzz popaii et tamaitam. Item die pre/acta dom. Cardizzaies
perdiderzzzrt omzzia et sirzgaia t?ae tza&aerazzt izz domo cozzciazzis uioiezzter accepta per pre/afam
popzdtzm fardzawdam (zitiert nach SEIDLMAYER, Die Anfänge des Grossen Abendländischen
Schismas, S. 247f.).

73 Vgl. dazu auch PARAVICINI BAGLIANI, Der Leib des Papstes, S. 149-153.
74 Soweit die Aussage des Thomas Petra aus dem Lager Urbans VI. nach SEIDLMAYER, Die

Anfänge des Grossen Abendländischen Schismas, S. 262.
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nach dem Ausbruch des Schismas, als sie alle mit Clemens VII. nach Avignon zu-
rückkehrten, war auch ein deutlicher Ausdruck der fortbestehenden Ausrichtung
auf Avignon A Es sollte noch einmal 40 Jahre dauern, bis die Kurie ihren alleinigen
Sitz in Rom einnahm. Und auch dann gab es noch Rückschläge.^

Doch zeigt diese Geschichte kein einfaches Bild einer zunehmenden Entfrem-
dung bis zu jenem Punkt, an dem die Berufung auf Rom nur noch ein Lippenbe-
kenntnis gewesen wäre. Tatsächlich gab es wiederholt entschiedene Impulse, die
eine Rückkehr der Kurie nach Rom befördern sollten - bis zu den tatsächlich er-
folgten Rückkehrversuchen Urbans V. und Gregors XI. Wir müssen uns den Pro-
zeß der Entfremdung als einen Vorgang vorstellen, der einzelne Akteure mit zu-
nehmendem Abstand vom ursprünglichen Zustand zu einer Entscheidung über
die Zukunft herausforderte. Die Notwendigkeit der Entscheidung wurde dadurch
befördert, dass das Leitbild, zu dem man sich bei entsprechenden Anlässen be-
kannte (etwa bei einer Gesandtschaft der Römer) tatsächlich zunehmend verblass-
te. Die Verbundenheit mit diesem ursprünglichen Leitbild, die auf persönlicher
Erfahrung aber auch auf einer bewußten Berufung auf die Tradition beruhen
konnte, veranlasste dann die Vertreter der Tradition, für ihre Aufrechterhaltung
oder Neubelebung einzutreten. Bei denjenigen, für die das Leitbild tatsächlich
fremd geworden war, formierte sich der Widerstand. Die Entfremdung und das
Vergessen hatten als soziale Prozesse einen dialektischen Zug.

Das läßt sich aus den Überresten des anderen großen Entfremdungsvorgangs
erkennen, der sich auf dem hier behandelten Untersuchungsfeld vollzog. Der Un-
tergang des angevinischen Reiches, dessen gewaltige Erstreckung dazu geführt
hatte, dass der Landbesitz der normannischen Oberschicht auf dem Festland und
in England eine Selbstverständlichkeit gewesen war, wies ähnliche Muster auf, wie
sie die Lösung der Kurie von Rom zeigte/" Mit dem Verlust der königlichen Län-
dereien im Nordwesten Frankreichs endete auch jene Herrschaftspraxis, die den
Kanal weniger als trennend, sondern eher als verbindendes Element erfahren hat-
te. Der englische König kam nur noch zu wenigen (erfolglosen) Militärkampagnen
in die Reichweite seiner ehemaligen Untertanen in der Normandie, im Anjou, in
Maine oder der Touraine. Die Normandie und das Anjou waren die Heimat der
Familien gewesen, die in England herrschten, aber im 13. Jahrhundert wurde man
sich zunehmend fremd. Kurz vor 1250 beklagten sich fünf Kanoniker aus dem

75 Vgl. etwa Theoderici de Nyem, De Scismate Libri Tres I, XI, ed. Erler, S. 26f.; auch das Ver-
halten der Mehrheit der Kurialen, die mit den Kardinalen nach Avignon zurückkehrten, gibt
einen Hinweis auf den Grad der Bindung an diesen Standort der Kurie im 14. Jahrhundert.

76 Vgl. zur Rückkehr Martins V. nach dem Konzil von Konstanz und zu der Frage des päpstli-
chen Residenzortes unter Eugen IV. (1431-1447): M. KAUFHOLD, Papst Eugen IV. (1431-1447)
zwischen Rom und Florenz: Städtische Konkurrenz und gemeinsame Tradition, in: Florenz-
Rom: Zwischen Kontinuität und Konkurrenz (artes optimae 1), hg. von H. Keazor, Münster
1998, S. 21-45.

77 Zum angevinischen Reich vgl. oben Kap. 2; zu den Entfremdungsvorgängen nach dem Ver-
lust der Festlandsbesitzungen des englischen Königs vgl. zuletzt PELTZER, Slow Death (mit
Quellenedition).
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normannischen Evreux bei König Heinrich von England mit großer Traurigkeit
(Ccisüttdz'm regte maz'eshzh's iacn'ma&z'h'fer znfz'zrzzzmMS ) darüber, dass ihr Dekan und
einige andere Kanoniker Landbesitz ihrer Kirche in England verkaufen wollten.
Dieses Land war ihnen von Heinrich I. übereignet worden, um die Pflege seiner
Memoria zu gewährleisten.^ Sie selber und auch andere Mitbrüder hätten dage-
gen protestiert (noH's cf mtdh's aiz'z's rcctazrzazifzhrzs ef z'zwz'fz's). Nun wandten sie sich an
den König, damit er gegen das drohende Unrecht einschreite und einen Verkauf
verhindere, in dem sie einen Rechtsbruch sahen. Dieser Rechtsbruch gefährde die
weitere Pflege des Andenkens an den königlichen Wohltäter der Kirche von Ev-
reux. ^ Das in Rede stehende Stück Land war dem Bischof von Evreux zwischen
1123 und 1130 verliehen worden, und nun, 120 Jahre nach dieser Übergabe und
etwa 40 Jahre nach dem die englischen Könige die Normandie verloren hatten,
wurde der Zusammenhalt auch auf der alltäglichen Ebene brüchigZ° Der Vorgang,
den Jörg Peltzer im größeren Zusammenhang der Besitzpflege normannischer
Kirchen in England in der fraglichen Zeit präzise aufgearbeitet hat, hat geradezu
modellhafte Züge. Er verschränkt in gewisser Weise zwei kritische Fristen mitein-
ander, deren verjährende Wirkung im Verlauf dieser Untersuchung bereits wie-
derholt erkennbar geworden istZ' Der Konflikt in der Kirche von Evreux spielte
auf einer anderen Ebene (und gewissermaßen in einer anderen Richtung) als die
Fragestellung, der sich Heinrich III. in diesen Jahren zunehmend stellen mußte:
Konnte er die Herrschaftsansprüche über seinen Festlandsbesitz aufrecht erhalten?
Seit 1204 hatten diese Ansprüche keine reale Bedeutung mehr.^ Für die Kanoniker
in Evreux stellte sich die Lage vergleichbar dar. Sie hatten seit dieser Zeit keinen
eigenen Zugriff mehr auf ihr Stück Land in England, und so stellte sich die durch-
aus berechtigte Frage, ob es angesichts dieser eingeschränkten Möglichkeiten nicht
sinnvoll sei, das Land zu verkaufen, wie es auch die anderen normannischen Bi-
stümer mit ihrem englischen Landbesitz taten. ^ So hatte das Bistum zumindest
einen Nutzen aus dem Verkauf. Es war diese Frage, die sich nach etwa 40 Jahren
stellte, und sie forderte konträre Positionen heraus. Während die einen zum Ver-

78 Das Schreiben ist ediert in PELTZER, Slow Death, S. 35: Ceisifatünz' regte zzzaiesfafis iHcnrHaMüer
z'ntiznaznas z?ao4 4ecanas et zyaz'&zzn cowcanoKz'cz nosfrz znanerz'azn 4e Braaz^D ?aoci Jeiz'cz'ssizne zne-
znorz'e Henricas tyaonzinzn rex Angiz'e oiz sai et predecessorazn saorazrz ac etiazn saccessorazn uenz'anz
peccaforam rzosfre ecciesz'e piz'ssizna iargz'fafe concessit at in sai et regazzz Zngiie perpefaazrz zzzezzzorz'azzz
zfz'uinazn pro ipsis apa4 nos ceieizrnrefar officinzn azzzznah'za, no&z's et znaitz's aiz'is recinmazHHfz'bas et
inuz'tz's contra Denzn et iara uendere presaznpserant.

79 Ebda: ... ande tiznen&zzn est rze processa tezzzporz's predicti zrzciifissz'zni principz's, izene/äctoris nostrz
znezrzoria in nostra pereaf et receJat. Qaoci cazn graut corctz's aznarz'fadz'ne sastz'neznas at tanti principz's
piissz'zzzazn propositazn, zyaz' sai et saorazn in zfiuinz's Oj^zczis uoiaz't perpetaam apaci nos /zaizere, znezno-
riazn in Jatarazn inzznatetar non atzsz^ae ingratz'tadinis uz'cz'o et pz'z'ssz'rnini et 4e/ancfi principz's et ue-
stra iniaria et conteznpta.

80 Zum Datum der Schenkung Heinrichs I. an den Bischof von Evreux vgt. PELTZER, Stow
Death, S. 4.

81 Vgt. dazu etwa Kapitel 4: Der Rhythmus der Erinnerung.
82 Vgt. zum Verlust der Normandie oben Kapitet 2.
83 Vgl. zu den beschränkten Zugriffsmöglichkeiten der Kirche von Evreux auf ihr Land in

England: PELTZER, Slow Death, S. 7 und 13.
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kauf drängten, beschworen die anderen die Tradition.^ Tatsächlich war es bei aller
pragmatischen Überlegung eine grundsätzliche Entscheidung. Mit dem Verkauf
gab man die alte Verpflichtung gegenüber dem Königshaus in England auf. Das
war der Skandal, der die Kanoniker von Evreux an den König schreiben ließ. Des-
halb beriefen sie sich auf die Verbindlichkeit dieser Verpflichtung, auf Gott und
das Recht. Und außerdem ging es auch um Eigentumsrechte an einem Stück Land.
Diese Verbindung ist in der englischen Geschichte nicht untypisch. Heinrich 111.
beantwortete die solchermaßen gestellte Frage im Frieden von Paris mit dem Ver-
zicht auf die alten Besitzrechte seiner Familie, um daraus für die verbleibenden
Ländereien im Süd westen praktische Sicherheit zu gewinnen.^ Es war keine ein-
fache Frage, denn es ging um alte Rechte, und die jüngere Geschichte bietet ver-
schiedene Beispiele, die uns die Ernsthaftigkeit und Grundsätzlichkeit solcher
Konflikte erahnen lassen. Allerdings mußten auch die Bewahrer der Tradition dem
Wandel Rechnung tragen. Denn die Kanoniker von Evreux, die sich mit ihrer Kla-
ge gegen das Vergessen an Heinrich III. wandten, sprachen ihn nur als König von
England an, nicht aber als Herzog der Normandie. Dabei hatte Heinrich auf seine
Besitztitel auf dem Festland noch nicht verzichtet.^

So forderte der allmähliche Prozeß der Entfremdung die verschiedenen Ak-
teure nach etwa 40 Jahren zu einer Stellungnahme heraus. In der Auseinanderset-
zung um die künftige Haltung schien die pragmatische Anerkennung des Status
quo leichter durchsetzbar zu sein. Dies war in den Beziehungen zwischen dem
englischen König und seinen Getreuen auf dem Festland der Fall und dies hatte
sich auch im Verhältnis der Kurie zur Stadt Rom gezeigt. Doch war die Geschichte
in beiden Fällen damit noch nicht zu Ende. Die Kurie kehrte schließlich nach Rom
zurück und die englischen Könige erhoben in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts wieder Ansprüche auf dem Festland. Ihre Rückkehr auf das Festland war auf
längere Sicht weniger erfolgreich als die Rückkehr der Kurie nach Rom, aber beide
Entwicklungen zeigen, dass es Bindungen gab, die lange Zeiträume überdauern
konnten, auch wenn sie zwischenzeitlich wenig Spuren hinterließen. Die schriftli-
che Überlieferung eröffnete im fortgeschrittenen 14. Jahrhundert zunehmend die
Möglichkeit, Traditionen zu bewahren und in einer veränderten Konstellation neu
zu beleben.

84 Es ist eben diese Spaltung in (pragmatische) Befürworter des Verkaufs und Bewahrer der
Tradition, die die Urkunde deutlich zum Ausdruck bringt, vgl. oben Anm. 79.

85 Vgl. für eine kurze Übersicht über den Frieden von Paris 1259: KAUFHOLD, Deutsches Inter-
regnum, S. 83-97.

86 ExcenenhssÜHO domino Hfenrico) De;' graü'a iHastnssäno reg; Awgü'e (PELTZER, Slow Death, S. 35);
der Verzicht auf die Herrschaftsrechte in der Normandie, im Anjou, in Maine und der Tou-
raine erfolgte erst im Frieden von Paris 1259.



Kapitel 9

Die Krise der monarchischen Führung: Die Absetzungen von
Königen und Päpsten um 1400

Der Bogen dieser Untersuchung spannt sich vom späten 12. Jahrhundert bis zum
Beginn des 15. Jahrhunderts. Die institutionelle Formierung der spezifischen Herr-
schaftskonstellationen im Reich, in England und an der Kurie hatte um 1400 einen
Stand erreicht, der sich in allen drei Fällen in einer schweren Krise ausdrückte. Das
englische Parlament, die Kurfürsten und die Kardinäle beanspruchten das Recht,
ihre monarchische Spitze abzusetzen. So unterschiedlich die Entwicklungen wa-
ren, die die Ausbildung der jeweiligen Herrschaftsordnung befördert hatten, so
bietet die Krise um 1400 für diese Untersuchung einen geeigneten Schlußpunkt.
Aus dem Blickwinkel dieser Untersuchung stellt sich die Frage nach der Konver-
genz der verglichenen Prozesse. Dabei geht es um eine spezifische Konvergenz,
die die Folge der untersuchten institutionellen Formierung war: um die Möglich-
keit der Herrschaftskontrolle im Reich, in England und an der Kurie. Die Abset-
zung eines Königs oder eines Papstes konnte allenfalls eine Ultima ratio sein, und
sie war zunächst eher ein Zeichen, dass die Kontrolle versagt hatte. Und doch
zeigten sich in der sehr zeitnahen Absetzung der Könige und Päpste in drei so
unterschiedlichen Herrschaftsordnungen die Grenzen der monarchischen Ord-
nung, um deren Einbindung in den Herrschaftsverband in den zwei Jahrhunder-
ten zuvor in unterschiedlicher Weise gerungen worden war. Hier geht es um die
Frage der Gemeinsamkeiten dieser Absetzungen, die wir daher auf Parallelen und
auf spezifische Unterschiede hin prüfen müssen. Die letzten Kapitel haben die
Bedeutung der schriftlichen Traditionsbildung für die Legitimation herrschaftli-
cher Entscheidungen im fortschreitenden 14. Jahrhundert erkennen lassen. In die-
sem Kapitel wird es auch um die Frage gehen, inwieweit diese schriftliche Traditi-
on den Austausch über die Grenzen von Ländern und Institutionen beförderte.
Texte ließen sich leichter weitergeben als politische Kulturen, die als Eigenheit
jeden Landes verstanden wurden und die für ihre Vertreter nicht nur eine abstra-
hierbare politische Ordnung, sondern einen Teil ihrer Identität darstellten. Die
überlieferte mündliche Tradition, mit der wir diese Untersuchung begonnen ha-
ben, war in stärkerem Maße an den Ort des Geschehens gebunden. Ihr politischer
Kern war mit den vielfältigsten Eindrücken verbunden und nicht ohne weiteres
übertragbar. Mit Texten verhielt es sich anders.
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Die Absetzung eines Königs oder eines Papstes war eine politische Krise im
klassischen Sinn, eine Entscheidungssituation, die die Tragfähigkeit der jeweiligen
Traditionen erweisen mußted In einer solchen Krise mobilisierten die Protagoni-
sten alle Kräfte. Dies eröffnet dem Vergleich die Möglichkeit, die politischen Tradi-
tionen im Reich, in England und an der Kurie am Ende der Untersuchung auf
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu prüfen. Wir beginnen mit den Königen.

Der letzte Akt in Richards Königsherrschaft begann mit einer schon klassi-
schen Konfrontation zwischen ihm und seinen Gegnern. Die Unversöhnlichkeit,
mit der der König seinen Vorstoß eröffnete, provozierte eine heftige Gegenraktion.
Die Herrschaftskonstellation wurde erneut in gefährliche Schwingungen versetzt/
Im Sommer 1397 hatte Richard II. seine Gegner von 1386 überraschend verhaften
lassen, und er stellte sie vor einem Parlament im September unter Anklage/ Der
Vorwurf lautete auf Hochverrat/ Richard hatte seine Amtsgewalt in Gefahr ge-
sehen und reagierte heftig. Die Angeklagten wurden im Parlament mit den schwe-
ren Anklagen konfrontiert, verurteilt und hingerichtet, bzw. verloren ihre Besit-
zungen und wurden verbannt/ Es ging um die königliche Stellung und es ging
um den Landbesitz seiner Gegner, die um ihre gegenwärtigen Besitzungen fürch-
teten und ihre Aussichten auf Ländereien in Gefahr sahen, deren Erwerb durch
Erbe oder Heirat ein fester Bestandteil ihrer Zukunftserwartungen gewesen war/
Dies war eine brisante Mischung. In dieser angespannten Lage wollte der Herzog
von Norfolk, Thomas Mowbray, von einer Verschwörung erfahren haben. Er teilte
sein Wissen dem Herzog von Hereford, Henry Bolingbroke mit, der die Geschichte
öffentlich machte. Thomas Mowbray hatte das nicht erwartet, und es kam zum
Zerwürfnis zwischen beiden, die sich gegenseitig schwere Vorwürfe machten/
Schließlich wurde ein Zweikampf angesetzt, der im letzten Moment durch den
König aufgehoben wurde, der die beiden Kontrahenten ins Exil schickte/ Henry
Bolingbroke, Herzog von Hereford, war allerdings der Erbe der enormen Lan-
caster-Ländereien. Die Bedeutung dieser Ländereien hatte immer dazu geführt,
dass der König sie Männern verlieh, die der Krone nahestanden. Andererseits
waren diese Männer aufgrund ihres Status wiederholt mächtige Kritiker und Kon-

t Vgl. zum Krisenbegriff etwa: R. KOSELLECK, Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 3,
hg. von O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck, Stuttgart 1982, S. 617-650.

2 Vgl. für einen Überblick die knappe Zusammenstellung der wichtigen Quellen in Select
Oocuments, ed. Chrimes/Brown, S. 164-193; vgl. für die Ereignisse: HARRISS, Shaping the Na-
tion, S. 477-488; VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 194-204; SAUL, Richard II,
S. 366-404; TUCK, Crown and Nobility, S. 180-197; vgl. auch: WlLKINSON, The Deposition of
Richard II.

3 Für das Parlament im September 1397 vgl. Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 347-356.
4 Ebda, S. 350.
5 Vgl. etwa Thomas Walsingham, Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 223-227; vgl. auch

TUCK, Crown and Nobility, S. 184f.
6 Vgl. dazu die Literatur in Anm. 2, besonders HARRISS, Shaping the Nation, S. 480f.
7 Vgl. knapp ebda, S. 481
8 Vgl. für eine knappe Skizze TUCK, Crown and Nobility, S. 188-190; HARRISS, Shaping the

Nation, S. 481.
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kurrenten des Königs gewesen, so zuletzt Thomas of Lancaster, der nach seiner
Revolte gegen Edward II. sein Land und sein Leben verlorZ 1397 war das Herzog-
tum Lancaster daher in den Händen von John of Gaunt, einem Onkel Richards II.
Henry Bolingbroke war sein Sohn. König Richard schickte ihn nun in ein zehnjäh-
riges Exil. Henry Bolingbroke mußte das Land verlassen, in dem er einen Vater
zurückließ, der dem Tode nahe war, und die Frage, was aus seinem Erbe wurde,
begleitete ihnW Ein verstärktes herrschaftliches Auftreten des Königs unter Ver-
weis auf seine Prärogativen und ein unsensibler Umgang mit der heiklen Materie
hochadliger Besitzansprüche auf bedeutende Ländereien, dies waren Komponen-
ten, aus denen sich der Eindruck einer tyrannischen Herrschaft ergeben konnte. Es
war ein gefährliches Feld, auf das Richard II. sich abermals begab. Tatsächlich
vermitteln seine Aktionen in der Endphase seiner Herrschaft nicht den Eindruck,
als sei der König sich dieser Gefahr bewußt gewesen. Er befand sich in der Offen-
sive, und nachdem das Parlament von 1397 den Tod und die Verbannung seiner
ehemaligen Gegner beschlossen hatte, hoffte er, tätliches Vorgehen gegen seine
Herrschaft durch eine gesetzliche Regelung künftig ausschließen zu können. Mit
dem Shhtüg o/ TfgHson versuchte er, die lange Tradition baronialer Erhebungen
gegen den König zu beenden.'* Ohne dass Richard sich dieser historischen Di-
mension bewußt war, sollte sein Statut die Möglichkeit des Widerstands gegen die
Krone, die im Artikel 61 der Magna Carta von 1215 erstmalig festgehalten worden
war, definitiv beenden.

Alle diejenigen, die den Tod des Königs oder seine Absetzung herbeiführen
wollten, die die ligischen Lehnseide seiner Untertanen aufheben wollten oder die
die Bevölkerung und die Ritter gegen das Königreich und die Beschlüsse des Par-
laments mobilisieren wollten, sollten als Verräter behandelt werdenV Dies war
noch nicht ungewöhnlich. Aber die Festlegung, dass auch jeder, der in Zukunft
versuchen solle, einen der Beschlüsse des Parlaments von 1397, in dem die ent-
schiedene Bekräftigung der königlichen Prärogativen erneuert worden war, auf-
zuheben oder zu ändern, als Verräter anzusehen sei, zeigt, wie verfahren die Situa-
tion war.^ Der Versuch, die erzielten Beschlüsse für alle Zukunft festzuschreiben.

9 Vgl. dazu oben Kapitel 7.
10 Zu John of Gaunt vgl. etwa A. GOODMAN, John of Gaunt. The Exercise of Princely Power in

Fourteenth-Century Europe, London 1992, vgl. zu der Haltung Johns of Gaunt auch HARRISS,
Shaping the Nation, S. 484; vgl. zu der Affäre Bolingbroke-Mowbray auch SAUL, Richard II,
S. 395M02.

11 Vgl. auch C. GlVEN-WlLSON, Richard II, Edward II, and the Lancastrian Inherritance, in: The
English Historical Review 109 (1994), S. 553-571.

12 Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 173f.
13 Ebda: hem ordeine esf et esfatdiz <?e cdescnn yi compasse et pnrpose ta morf da roy, OM de Ny depo-

sier, OM desMis rendre son domage Lege, oa cettay <p ieoe te poepte et ctn'uacde enconfre te roy a/aire de
gaerre deinz son roiaime, et de ceo soit daemenf aheinf et adjaggez en partemenf, sott adjaggez come
frahoar enconfre ta Corone ...

14 Ebda, S. 173f., hier S. 174: hem, te roy, de tassenf sasdh, ad ordeine et efaidie ye si ascan, de <?ei esfaf
OM condition ^it soit, parsMe, procMre, OM conseiiie de repetier, casser, reoerser, on adnatter ascanz des
Jaggemenf rendMZ devers ascnn persones adjaggez en te dit partemenf, oa ascane parcettes diceiies en
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war im Verlauf des 14. Jahrhunderts bei verschiedenen Gelegenheiten zu beobach-
ten. Richards 11. Vorstoß stellte noch eine Steigerung dar. Mit den Mitteln des
Rechts und der schriftlichen Überlieferung - das Statut wurde ausdrücklich in die
Überlieferung des Parlaments aufgenommen (corztg pzbrf gzz Je rotte & porterrzetzf) -
versuchte er einer günstigen historischen Konstellation Ewigkeit zu verleihen.
Dass all jene, die für einen Wandel eintreten würden, zu Verrätern erklärt wurden
- yz't soff tzztjzt^g gf gzf exgcttczottrz corzzg frzzz'fozzr azt roy gf a roz'atzzzg -, war in gewisser
Weise der Versuch, die Geschichte anzuhalten. Dabei war die Offenheit der politi-
schen Entwicklung immer ein entscheidendes Anliegen der baronialen Opposition
gewesen. Anders lassen sich die immer wiederkehrenden Regelungen nicht ver-
stehen, dass mögliche Fragen im Zusammenhang mit der Magna Charta vom Kö-
nig und seinen Baronen in gemeinsamer Beratung geklärt werden müßten. Der
König erklärte nun den Wortlaut der parlamentarischen Urteile von 1397 für un-
wandelbar. Es ist nicht überraschend, dass die Zeitgenossen dies zunehmend als
tyrannische Praxis wahrnahmen.

Czzpz'gzzs, zzf /grfztp. popzzfztztz rggzzz szzz szzpygttz'farg gf opyrz'rzzgrg ... so formulierte es
Thomas Walsingham in einer anklagenden Passage zum Jahr 1399A Der König
habe seine Vasallen dazu gezwungen, ihm bislang ungewohnte Eide zu schwören,
die die Zerstörung seines Volkes zur Folge haben könnten, und er hätte seine Va-
sallen gezwungen, diese Eide durch Urkunden zu bekräftigen A Außerdem habe
er seine Vasallen gezwungen, ihm blanke Urkunden mit ihrem Siegel auszustellen,
damit er sie bei Bedarf gegen sie einsetzen könneA

Im ganzen Königreich seien die Sheriffs dazu gebracht worden, einen neuen
Gehorsamseid zu schwören, der sie verpflichtete, allen Anordnungen des Königs
Folge zu leisten, gleich unter welchem Siegel sie ausgestellt seien. Die Sheriffs
sollten ihre Amtsleute im Auge behalten und diejenigen, die in irgendeiner Weise
schlecht über den König sprachen, inhaftieren. Lbzde zzorz sofzzzzz dcshzzcfzo rzzayzza
rggzzz, scd CWZZZZZZZZ7 fgf? sz'zzyztfarzzzzz pgrsorzarzzzzz cozrzzrzzzzzz'fas g/'ztsderrz uerz'sz'zrzz'fz'fgr fz'zngtza-

fzzW
Die Passage zeichnet das Schreckensbild einer englischen Tyrannei. Darauf

kommt es an dieser Stelle an. Walsingham stellte solche königlichen Maßnahmen
zusammen, die für die Großen des Reiches das Ende ihrer Freiheit bedeuteten. Die
Frage nach der Berechtigung der Vorwürfe können wir an dieser Stelle noch zu-

ascane mauere, et ceo daemenf proree er; partement, <?if sott adjagge et eit execacioan come traitoar aa
roy et a rotatme.

15 Thomas Walsingham, Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 230t., hier S. 231.
16 Ebda, S. 231: dtrextt patentes tttteras ad omnes regnt Comttatas, et per terrores indaxif, at tteget sai

^atcan^ae, tarn temporates ^aam sptrttaates, jaramenfa tnsaeta praestarent in genere, t?nae rertstmfff-
ter caasare possent destracttonem pfefns saaeytnatem, coegtt^ae ttgeos saos ipsa inramenta saE iitteris
eoram, et stgtttts, roEorare.

17 Ebda: Ad afEas cEartas tnsaper eosdem ttgeos apponere stgttta saa compattt, at ^aottens grassart
rettet in eos, Jäcattatem EaEeret eos singtttatim, ret tnstmat, opprtmendt.
Ebda.18
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rückstellen. ^ Von Bedeutung ist hier der Charakter der Maßnahmen. Es handelte
sich um ungewöhnliche (und erpresste) Eide auf den König und um Urkunden,
die der König nach seinem Gutdünken einsetzen konnte. Dies war die Wahrneh-
mung solcher königlichen Maßnahmen, wie des Sfahdc o/' Trcason durch seine Un-
tertanen, die sich um Besitz und Freiheit sorgten A Der unausgesprochene Vor-
wurf lautete, dass der König die Mittel des Rechts gebrauche, um eine
unumschränkte Kontrolle zu erlangen. Die schriftliche Form nahm den Betroffe-
nen ihre Freiheit, indem sie sie auch in Zukunft auf den eingeschränkten Status
festlegte, der ihnen angesichts der drohenden Forderung des Königs nach einem
neuartigen Treueeid geblieben war. Die entsprechende Urkunde sorgte für ein
bleibendes Gedächtnis dieser Unterwerfung.

Das war freilich Theorie - sowohl von Seiten Richards II. wie von Seiten seiner
sorgenvollen Untertanen. Tatsächlich stand der König kurz vor seinem Ende. Es
war allerdings eine aussagekräftige Theorie in Hinblick auf unsere Fragestellung
nach den Formen und Rhythmen der Erinnerung. Diese letzte Phase scheint unter
einem Monopol schriftlicher Festlegungen gestanden zu haben. In gewisser Weise
sollten die Urkunden, die der König verlangte, die Zeit aufheben. Das geschah in
Hinblick auf die Zukunft, deren Unsicherheit Richard II. vorbauen wollte. Die
Frage stellt sich, inwieweit eine solche Haltung gegenüber der Zukunft auch die
Erschließung der Vergangenheit berührte. Immerhin hatte sie eine hohe legitimie-
rende Funktion. Und die schwere Krise der Königsmacht, die nun folgte, beförder-
te das Fegitimationsbedürfnis in hohem Maße.

Die Ereignisse spitzten sich in der angespannten Lage noch einmal dramatisch
zu, als John of Gaunt, der Onkel des Königs und Herzog von Lancaster starb und
sich die Frage nach seinem Erbe stellte. Als Henry Bolingbroke England auf Ge-
heiß des Königs für zehn Jahre verlassen mußte, hatte ihm Richard zugesichert,
dass er Titel und Ländereien eines Herzogs von Lancaster von seinem Vater erben
könneA Ein halbes Jahr später, als John of Gaunt starb, hatte der König seine Hal-
tung geändert. Der Lancaster-Besitz war zu bedeutend, als dass er in die Hände
eines Mannes geraten sollte, dessen Loyalität fragwürdig geworden war. Am
18. März 1399 widerrief Richard II. die Zusicherungen an Henry Bolingbroke - qe

19 Für eine knappe Skizze der Interessenkonstellationen und der Konkurrenzen im Hinter-
grund dieser letzten Zuspitzung der Spannungen zwischen Richard 11. und dem hohen Adel
vgl. etwa HARRtSS, Shaping the Nation, S. 483-486. Erkennbar wird Richards Versuch, die
Besitzverhältnisse bedeutender Ländereien zum Nachteil des alten Adels auf eine Gruppe
von Gefolgsleuten im Umfeld des Hofes zu verändern. Wie in den zuvor untersuchten engli-
schen Verfassungskämpfen ging es auch 1397-1399 um Freiheitsrechte und um Landbesitz.
Beide waren in der Auffasung der Akteure eng verbunden. Vgl. zu den Interessen der Geg-
ner Richards auch VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 177-204; vgl. außerdem
TUCK, Richard II and the English Nobiiity, S. 187-225.

20 Tatsächlich waren die geistlichen und die weltlichen Lords im Parlament auf Initiative der
Commons am 30. September dazu gedrängt worden, einen Eid auf die Einhaltung der Be-
schlüsse des Parlaments abzulegen (Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 172f.).

21 Calendar of the Patent Rolls: Richard II, Bd. 6: A.D. 1396-1399, London 1909, S. 425; vgl.
GlVEN-WtLSON, Richard II, Edward II and the Lancastrian Inheritance, S. 553.
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le Jüz Lehms Pafenfes ... soz'erzf & fotzf rnuoLez, adtuzPez, cassez & repePez, &
LenroPeaietzf PdcePes gn dz CdanceParze catzcedez.^ Für den Erben des Titels und der
Ländereien des Herzogs von Lancaster gab es kaum eine Alternative. Er mußte
den Kanal überqueren.

Die einseitige Aufhebung eines zugesicherten Rechts durch den König war in
England ein gefährlicher Vorgang. Als Heinrich III. in der Mitte des
13. Jahrhunderts das Recht reklamiert hatte, unbedacht zugesicherte Rechtstitel
wieder aufheben zu können, hatte er eine scharfe Entgegnung erfahren. Solche
törichten Handlungen würden dazu führen, dass der König aufhöre, König zu
sein, hatte ihm ein beunruhigter Untertan beschieden.^ Und Heinrich III. hatte
sofort Absetzungspläne befürchtet.^ Richards Schicksal zeigte, dass diese Gefahr
auch am Ende des 14. Jahrhunderts noch drohte. Wenn der König in einer für die
Großen seines Reiches bedeutenden Frage den Eindruck von Wilkür erweckte,
dann halfen auch die zahlreichen Eide und schriftlichen Absicherungen nicht
mehr. Dann wurde eine Grenze überschritten. Heinrich III. war der Absetzung
nahe gekommen, aber er hatte seine Krone bewahren können. Das lag auch daran,
dass er nicht so weit gegangen war, bedeutende Rechte zu widerrufen. Was in den
1250er Jahren noch eine Möglichkeit war, wurde unter Richard II. ganz ausge-
schöpft. Das galt für die Aktion und für die Reaktion.

In seinem französischen Exil sondierte Henry Bolingbroke mögliche Allianzen
und sammelte eine kleine Schar von Gefolgsleuten und Gegnern Richards II. um
sich.^ Im Juni 1399 setzte er nach England über.^ Er hatte kaum mehr als 40-
60 Männer bei sich, dzafztzzi /z'&dzzf & szzzz jzzshha poptzP^tze /zzuom.^ Er profitierte
davon, dass Richard sich in Verkennung der Situation zu Pfingsten in Begleitung

22 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 372.
23 Vgl. Matthaeus Parisiensis, Cronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339; vgl. dazu CLANCHY, Did

Henry IIP have a policy?; vgl. auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 115f. und oben
Kapitel 3. Der König hatte im Gespräch mit einem Magister des Hospitaliterordens festge-
stellt, dass es notwendig sei, zugestandene Recht aufzuheben, wenn dies für die Krone er-
forderlich sei (Reaocaada sauf z'gz'far pradeafer, zpzae z'mpradeafer sauf coacessa, ef reuocaada coa-
saffe t?aae zacoasade saaf dfspcrsa, Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S.
339). Darauf hatte ihm der Ritter entgegnet: Qaaazdia jasd'fz'am odseruas, rex esse pofen's; ef z?aam
cito daac z'a/fegerz's, rex esse desz'aes (ebda).

24 Matthaeus Parisiensis, Chronica maiora, Bd. 5, ed. Luard, S. 339: O t?aid sda uaff z'sfad, aos
Aagdcz? VaPz'sae me, sz'caf zyaoadam pafreza meam a regao praecz'pz'fare, afz?ae aecare praecz'pz'fafaaz?

25 Vgl. dazu etwa SAUL, Richard II, S. 405-409; VALENTE, The Theory and Practise of Revolt,
S. 197f.; TUCK, Crown and Nobility, S. 190f.

26 Ebda. Vgl. auch Thomas Walsingham, Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 232: faferea
Dax Hearz'cas, odm Hez^brdz'ae, sed aaac Laadafrz'ae, paferao Jare, graaz'fer Jereas reiegafz'oaem saaza,
sed maffo graaz'as exzdam saam ef exdaeredafzoaem, ef coaszderaas Regeaz fam zajasfaza caacfzs
dgezs propfer caasas prae/afas, aaefa opporfaazfafe de Regis adseafza, Azzgdam redire dz'sposazf, ad
pefeadam daeredz'fafem saam; assampfz'sz^ae secam Domiao Tdoma de Araadefe, ^aoadam
Arcfaepiscopc Caafaarzeasz, ef Jfdc Coaafis Araadele, ef daerede, ^ai Jazadadam szdz addaeseraaf,
azare z'afraaz'f cam pzadda medz'ocrz, z^az'ppe <^a; secam aoa ampdas dadaz'f z^aaza, af asa aa/gari
[Zozyaar] z^azadeczza /aaceas, deef za aza/fo Jbrfzoreza maaaa! pofazssef dadazsse.

27 Ebda; zur Stärke von Henrys Gefolge vgl. etwa TUCK, Crown and Nobility, S. 190; SAUL,
Richard II, S. 408.
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seiner Getreuen nach Irland begeben hatte.^ Als Richard schließlich reagierte und
nach Wales übersetzte, hatte sich Henry bereits eine bedeutende Unterstützung
gesichert. Im August trat Richard II. in direkte Verhandlungen mit seinen Geg-
nern. Dabei wurde ihm die Ausweglosigkeit seiner Position bewußt und der König
begab sich schließlich in die Hände Bolingbrokes. Anfang September wurde er im
Tower arrestiertA

Schon am 19. August hatte Henry Bolingbroke im Namen des Königs ein Par-
lament nach London berufen, das am Michaelstag (29. September) zusammentre-
ten sollte. Damit war die Bühne für den Auftritt der Gegner Richards bereitet A'
Die Vorgänge der Absetzung Richards II., die nun eingeleitet wurde, sind deutlich
besser überliefert, als dies bei der Absetzung Edwards II. der Fall war. Die erfolg-
reiche Partei des Herzogs von Lancaster, der in der Konsequenz König von Eng-
land wurde, hat sich in legitimierender Absicht um eine entsprechende schriftliche
Formalisierung des Verfahrens bemüht A Bereits dieser Befund ist von einiger
Aussagekraft in Hinblick auf unsere Fragestellung. Aber auch die Chronisten zeig-
ten ein detaillierteres Interesse an dem Verfahren der Absetzung - wie auch dieje-
nigen, die Richard absetzten, sich bemühten, dem Vorgang einen formalen Cha-
rakter zu verleihen. Dabei waren Brüche unvermeidbar, und wir sollten nicht
versuchen, sie in einer zu eindeutigen Darstellung zu glätten. Auch wenn die Ab-
setzung Richards II. bereits die zweite Königsabsetzung im englischen 14. Jahr-
hundert war, so war der Vorgang doch nach wie vor etwas Unerhörtes.

Der Herrschaftswechsel von Richard II. zu Henry IV. erscheint in der Überlie-
ferung als ein kompliziertes Verfahren, das den Rücktritt des Königs und seine
Absetzung miteinander verbandA Die Berichte weichen in kleineren Punkten
voneinander ab, stimmen aber im Wesentlichen überein. Das mag auch damit zu
tun haben, dass die „offizielle" Version der Parlamentsakten - die Version des
Siegers als Vorlage gedient hat. Dennoch liefern die Chronisten eigene Zusätze, die

28 Thomas Walsirtgham, Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 231; vgl. zu Richards Aktionen
in den letzten Wochen seiner Königsherrschaft SAUL, Richard II, S. 406M17.

29 Vgl. dazu die Zusammenstellung bei SAUL, Richard II, S. 406-417; vgl. auch TUCK, Richard II
and the English Nobility, S. 210-219; DERS., Crown and Nobility, S. 190-192; VALENTE, The
Theory and Practise of Revolt, S. 197-199.

30 Calendar of Close Rolls: Richard II, Bd. 6: A.D. 1396-1399, London 1891, S. 520f.; Thomas
Walsingham, Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 234: Interim direcfa snnf Freoia ad personas
regni, t?ni & iare de&eanf Interesse Pariiamento, snF nomine Regis Ricard?', nt coHuem'rewf Tondoniis,
apnd WestmoMasfermm, in crastino Sancti Michaelis. Durch die Verwendung des Passivs um-
geht Walsingham die heikle Frage, wer das Parlament einberief. Dies stand eigentlich dem
König zu, vgl. dazu unten.

31 Vgl. diese Überlieferung in den Akten des Parlaments: Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 416-
424.

32 Die Berichte des Thomas Walsingham (Historia Anglicana, Bd. 2, ed. Riley, S. 233-238),
Adam von Usk (The Chronicle of Adam Usk 1377-1421 (Oxford Medieval Texts), hg. von
C. Given-Wilson, Oxford 1997, S. 62-72) und der Rotuli Parliamentorum (Bd. 3, S. 415-422)
sind auch in Select Documents, ed. Chrimes/Brown, S. 179-193 leicht gekürzt wiedergege-
ben.
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weitere Quellen erkennen lassen, im Falle des Adam von Usk ist diese Kenntnis
darauf zurückzuführen, dass der Chronist selber der Kommission angehörte, die
den Rücktritt des Königs entgegennahm A

Am 29. September suchte eine Delegation der verschiedenen Stände den Kö-
nig im Tower auf, um seinen Rücktritt entgegenzunehmen A Nachdem der König
zurückgetreten war, sagten ihm die Vertreter des Parlamentes die Treue auf, um
ihn künftig als einfachen Ritter Richard von Bordeaux anzusehen A Man nahm
ihm seinen Ring ab - zum Zeichen seiner Absetzung, und übergab ihn im Parla-
ment dem Herzog von Lancaster als neuem König A Auf dieser Verfahrensebene
war Richard gewissermaßen zugunsten des Herzogs von Lancaster zurückgetre-
ten, dessen direkte Zugehörigkeit zur Königsfamilie zuvor festgestellt worden
warA So weit ähnelte der Vorgang dem Rücktritt Edwards II., der 1327 zugunsten
seines Sohnes zurückgetreten war. Doch blieb es nicht dabei, denn die Gegner
Richards waren bestrebt, den Herrschaftswechsel der Entscheidungsgewalt des
Königs zu entziehen und so der Möglichkeit vorzubeugen, dass Richard seine
Entscheidung später rückgängig machen könnte. Aus diesem Grund mußte der
König in aller Form abgesetzt werden.

Time /ttü exposÜMTTZ pttMzce, z?ztod /Eh expedzetts ztc tth'ie regno predz'cfo, pro ozrzzzz
scrzzpzdo gf sz'zzz'sfrzz sttspz'cz'orze fodgzzdz's - zur Sicherheit solle die Absetzung Richards
öffentlich festgestellt werden A Die Berichterstatter waren sich darin einig, dass
der alleinige Rücktritt des Königs zugunsten seines Nachfolgers den Herrschafts-
wechsel nicht ausreichend legitimiere.^ Aus diesem Grund wurde Richard, der

33 Vgl. The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 62: tteza per serfos doctores, epz'scopos et
aiios, ^aoraza preseaciaza aoiafor aaas extz'teraf, depoaeadi regeza Rz'cardMzzz et Hearicaar, Eaacastrie
daceza, SMtzrogazzdMZW tu regem zaateria, et ;?aaiifer et ex ^az'tzas caasz's, jaridice cozazaiffetzafar dtspa-
faada; vgl. zur Überlieferung etwa VALENTE, The Theory and Practise of Revolt, S. 197-204,
vgl. auch die alte, aber immer noch lesenswerte Analyse von WlLKINSON, The Deposition of
Richard II.

34 gd recz'ptendam cessioaeza regz's Ricard; (The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 66).
Der Chronist, der an dem Verfahren selber beteiligt war, listet die Vertreter präzise auf: pro
parfe der;';, pro parfe dozaiaoraza fezaporatiaza saperiorea; ...; pro ;'a/erior;das preiatis ...; pro fzaroai-
tzas ...; pro ptefzeis der; ...; pro cozazaaaz'fafe regai ...

35 Ebda, S. 68: aec pro rege set pro prioafo doaa'ao Ricardo de Bordax, siazpdei an'iife, de cetero eaadeza
tzatzifari.

36 Ebda: ipsias aaaio caza eis, z'a sz'gaaza deposicioais et prz'oacioais, adezapto et caza eis ad daceza
Taacastrz'e deiato, et sitz;' ia pieao pariiazaeato, eodeza die iacepto, tradito.

37 Ebda, S. 64: Qaodaa; die, z'a coaciiio per dz'ctos doctores Izaia'to, per qaosdaa; /ad tactaza z?aod, /are
saagaiais ex persoaa Edzaaadi cozaitis Eaacastrie, assereates ipsaza Edzaaadaza regis Etearici tercii
prizaogeaifaaz esse, sed ipsias geadare ordiae, propter ipsias /ataitateza, exdaso, Edazardo sao/r^zhe,
se iaaiore, ia tza/as iocaza traasiato, sz'tzi regai saccessz'oaeza dz'recta daea detzere cozapedz'ri. Auch
ohne diese etwas gewagte direkte Herleitung Henrys aus der Königslinie war der Herzog
von Lancaster unstreitig enger mit dem König verwandt, vgl. dazu etwa die kurze Übersicht
bei K.-F. KRIEGER, Das Haus Lancaster (1377-1461), in: Die englischen Könige des
Mittelalters, hg. von Vollrath/Fryde, S. 150-185, bes. S. 150-172; B. ßEVAN, Henry IV, London
1994.

38 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 417.
39 Vgl. auch The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 68: Et sic - af ^aid a;ora? -, ticct

seipsaza deposaerat ex Eafzaadazzfi, ipsias deposicioais seaieacia, ia scriptis redacta, coaseasa et aac-
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bereits von seinem Königtum zurückgetreten war, in einem förmlichen und öffent-
lichen Vorgang der unzureichenden Amtsführung angeklagt und als König abge-
setztd° Dazu präsentierten seine Gegner eine lange Liste von Vorwürfen gegen
seine Amtsführung.^

Die Anklage begann mit einem Punkt, auf den die Barone traditionell sehr
empfindlich reagierten: dass der König sich von engen Vertrauten über Gebühr
beraten lasse, die allein ihren Interessen folgten, die guten Ratschäge seiner Gro-
ßen übergehe er dagegenW Er habe seine Gegner, die sogenannten Appellanten,
und ihre Familien verfolgt, obwohl sie vor dem versammelten Parlament ein Par-
don für ihr Vorgehen erhalten hätten.^ Das Vorgehen gegen seine Gegner nahm
einen gewissen Raum ein. Auch darin war der Vorwurf der Willkür enthalten.
Richard habe überdies das Parlament umgangen, indem er die Zuständigkeiten
des Parlamentes auf ausgewählte Personen übertragen hätte, die diese Beschlüsse
in ihrem Sinne manipuliert hätten; zudem habe er die bereits protokollierten Be-
schlüsse des Parlaments in den Rolttü ParhawcnforMm ändern lassen - et fzoc & uo-
RtttfaU rcgt's, in &rogacionem sUftts parhaatcrth, gf in nzagnnw mco?7t??todtt77i focins
rg^ni, gf pcrmczosMai gxgmpinm.^ Der König habe gegen den Grundsatz verstoßen,
dass die Krone und die Rechte des englischen Königreiches seit jeher frei seien
und dass es keiner äußeren Kraft gestattet sei, sich in diese Belange einzumischen.
Richard habe dagegen den Papst um die Bestätigung von Statuten ersucht, die er
in seinem letzten Parlament erlassen habe, und um deren Unterstützung durch
päpstliche Sanktionsandrohung. Das verstoße gegen die Würde und die Rechts-
ordnung des Königreiches.^ Die Magtta CarD setzte damit ein, dass die englische

toritate totias partiemeati, per magistram /obaaaem Treoar & Powysia, Assaoeas' episcopam, paiam,
pabiice et sotempntter iecta/ait ibidem.

40 Vgl. für die Nachweise oben Anm. 32; vgl. zur Absetzung Richards II. neben den bereits
zitierten vergleichenden Beiträgen zur Königsabsetzung im 14./15. lahrhundert:
C. D. FLETCHER, Narrative and Political Strategies at the Deposition of Richard II, in: Journal
of Medieval History 30 (2004), S. 323-341; C. TAYLOR, „Weep thou for me in France": French
Views of the Deposition of Richard II, in: Fourteenth Century England, Bd. 3, Woodbridge
2004, S. 207-222; VALENTE, The Theory and Practise of Revolt in Medieval England, S. 171-
207; C. M. BARRON, The Deposition of Richard II, in: Politics and Crisis in Fourteenth Cen-
tury England, hg. von J. Taylor/W. R. Childs, Gloucester 1990, S. 132-149; G. O. SAYLES, The
Deposition of Richard II. Three Lancastrian Narratives; B. WlLKINSON, The Deposition of
Richard II.

41 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 417-A22.
42 Ebda, S. 417f.: alias de asseasa et maadato sais per totam pariiameatam ad gaberaacioaem regai

certi preiati et ata domia: temporales eraat eiecti et assignatt, yai totis ra'ribas sais circa /'astam ga-
beraacioaem regai propriis samptibas sais p'deiiter iaborabaat, taaiea rex ^cto per eam coaueaticaio
cara sais compiicibas dictos domiaos tarn spiritaaies <?aam temporales circa regai atiiitatem occapatos
de aita prodicioae impetere propoaebat.

43 Ebda, S. 418 (ia pieao pariiameato).
44 Ebda.
45 Ebda, S. 419: Item <^aamois Coroaa Regai Aagiie, & fara e/'asdem Coroae, ipsam^ae Regaam, ^ae-

riat ab omai tempore retroacto adeo iibera, ^aod Domiaas Samazas Poati/ex, aec aii^ais alias extra
Regaam ipsam, se iatromittere debeat de eisdem, tamea prae/atas Rex ad roboratioaem Stataoram
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Kirche frei sei, und dennoch hatte König John eine päpstliche Aufhebung erwirkt.
Nun formulierten die Barone das Prinzip, dass die englische Krone frei sei und
warfen dem König die Bestätigung englischer Gesetze durch den Papst vor (den
Vorwurf, dass Richard gegen die Freiheit der Kirche verstoßen habe, erhob die
Anklage nicht). Die Anklage fährt fort mit Richards Wortbruch gegenüber dem
Herzog von Lancaster, dem er entgegen seinen Zusagen sein Erbe verweigert habe.
Er habe zudem seine Untertanen in zu hohem Maße mit Finanzforderungen be-
drängt - obwohl er über ausreichend eigene Mittel verfüge.^ Der Vorwurf, dass
Richard die rechtmäßigen Gesetze und Rechtstraditionen seines Königreiches
nicht schützen wolle, sondern lieber nach seinem Gutdünken verfahre, war beson-
ders gefährlich.^ Der Vorwurf tyrannischer Praxis, der darin enthalten war, war
auch seinen Vorgängern gemacht worden. Im Falle Richards wurde dieser Vor-
wurf nun allerdings daran gemessen, dass der König die regulär im Parlament
verabschiedeten Gesetze (Statutes) eigenmächtig widerrufe oder ihnen zuwider-
handle.^ Dass das Parlament keine vom König unabhängige Größe war, sondern
dass Richard das Parlament in seinem Sinne ungebührlich beeinflusse, geht aus
dem Anklagepunkt hervor, der dem König vorwarf, dass er gegen die Rechtstradi-
tion seines Reiches verstoße, wonach sein Volk die Vertreter der Grafschaften für
das Parlament frei wählen könne. Stattdessen wirke er auf die Sheriffs in den Graf-
schaften ein, nur bestimmte Vertreter zu entsenden, die ihm genehm seien und die
die Beschlüsse faßten, die er verlange.^ Weitere Vorwürfe zielten darauf, dass
Richard seine Sheriffs schon bei einfacher Kritik am König gefangensetzen lasse,
dass er verschiedene Grafschaften in unzulässiger Weise zu Abgaben an die Krone
zwinge, dass er viele Geistliche durch Briefe gezwungen habe, seine Expedition
nach Irland zu unterstützen, dass er die Kronjuwelen, die im königlichen Archiv
aufbewahrt würden, mit sich nach Irland genommen habe, und dass sein ganzes
Auftreten in hohem Maße widersprüchlich sei (z'&7tz Rex cozzsztcuz'f z?ztasz coztfz'tzztg
esse %Jeo wzn'tzMz's & dz'ssz'trztdazts zrz uezüz's & zzz scrz'pfzzrz's stzz's, & ozzzzrz'rzo coztfran'zts sz'Fz

z'psz').5° Darüber hinaus habe er verschiedentlich den gesetzlich garantierten
Rechtsverfahren zuwider gehandelt und gegen das Prinzip verstoßen, dass freie
Männer nur durch ein Gericht von Gleichgestellten nach den Gesetzen des Landes
verurteilt werden dürften.^ In einem letzten langen Artikel wurde Richard der

saorarn erroneoram sapptz'cauz't Domz'no Pape, t?aod Satntn in M/tz'zno Pariiamento sao ordinatn con-
/trmaret.

46 Ebda.
47 Ebda (33): Lew, idem rex noiens Jastas ieges et consnetadines regni sai seroare sea protegere, set

secandam sae aün'tn'M??? ooiantatisjäcere pniczyaid desiden'is ejas occarrerit...
48 Ebda (34): Item, <?nod postpaam in PaÜMmewto sao cez'ta Statata erant edita, t?ae semper iigarent

donec aacton'tate akcajas aiten'as Padz'amenti Jaen'nt specia/zter reoocata; idem Rex capiens tanta 12-
dertate gaadere zynod naiia dajasnzodi statata ipsnm adeo ä'garent zyaz'n posset exezyai & Jäcere secan-
dam sae artzitriam ooiantatis...

49 Ebda, S. 420 (36).
50 Alle Punkte: Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 420.
51 Ebda, S. 420f.
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willkürlichen Verfolgung des Erzbischofs von Canterbury angeklagt, den er auf
dem berüchtigten Septemberparlament des Landes verwiesen hatte W

Dies war ein umfangreicher Katalog königlicher Verfehlungen, der belegbare
Einzelfälle ebenso anführte, wie weitreichende Verallgemeinerungen, die der Kö-
nig in einer Verteidigung wohl weit von sich gewiesen hätte, wenn er die Gelegen-
heit dazu bekommen hätte. Die bekam er nicht. Tatsächlich war er zu dem Zeit-
punkt, an dem die Anklagen im Parlament verlesen wurden, bereits als König
zurückgetreten und saß im Tower in Haft. Einen Fürsprecher hatte er nicht mehr.
Eine Kommission, die als Vertretung des gesamten Königreiches engesetzt worden
war (omrtgs Sfaüts gpnsdcttt Rggrzi rgprgsgnfartfgs) saß nun über Richard zu Gericht
(Co7mm'ssan'z ad z'p/fo scripta spgcz'aiz'fgr dgptüaü', pro Trzharzaiz sgdgzzfgs) und fällte das
Absetzungsurteil W Nun erlebte Richard 11. ebenso wie sein Urgroßvater Ed-
ward II. 70 Jahre zuvor, dass der königlichen Gewalt in England deutliche Grenzen
gesetzt waren. Dabei zeigte das Verfahren der Absetzung Richards II. 1399 einen
deutlichen Unterschied zur Absetzung Edwards II. Es war ein Unterschied, der die
institutionelle Entwicklung des politischen Prozesses seit 1327 markant hervortre-
ten ließ.

Der Unterschied lag in der erkennbar veränderten Bedeutung, die dem ge-
nauen Wortlaut einer Übereinkunft zwischen dem König und den Vertretern sei-
ner Untertanen zukam. Der Vorwurf gegen Richard II., dass er die Beschlüsse des
Parlamentes in den Rotuli nachträglich verändern lasse, wäre unter Edward II.
kaum denkbar gewesen. Und wenn wir uns vor Augen halten, wie ungeregelt die
Praxis der Verschriftlichung von Privilegien des Königs und des Papstes im
13. Jahrhundert gewesen war, als die Magna Carta offenbar in der Kanzlei Johann
Ohnelands ausgestellt wurde, dann tritt die Veränderung, die die Verbindlichkeit
schriftlicher Aufzeichnungen in dem hier untersuchten Zeitraum erfuhr, noch
deutlicher hervor. Entsprechend dieser Veränderung wurden auch die Anteile der
Beteiligten an dem Zustandekommen des Wortlautes einzelner Beschlüsse genauer
festgelegt. Daraus resultierte die besondere Aufmerksamkeit für die Rolle des
Parlaments, das Richard nicht ungestraft übergehen durfte, und für die Zusam-
mensetzung des Parlaments, dessen Mitglieder vom Volk in freier Entscheidung
berufen werden sollten (popzdzzs srzzzs zäz sz'zz^zziz's cozzzzEzüTzzs rcgzzz esse üügr ad Uz'ggzz-
dzzz?z gf dgpzüazzdzzzzz zzzzlz'Us pro Ezzjzzszrzodz' cornztaizTzzs ad z'zzUresserzdzrzrz parizazzzczrlo).^

Dies war der Ausdruck einer fortschreitenden Institutionalisierung des politischen
Entscheidungsprozesses, dessen Entwicklung der König berücksichtigen mußte.

52 Ebda, S. 421; zum Vorgehen Richards II. gegen Thomas Arundel, den Erzbischof von Canter-
bury, vgl. SAUL, Richard II, S. 377f.; HARRISS, Shaping the Nation, S. 480; TUCK, Richard II
and the English Nobility, S. 188.

53 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 422: ... z'psaza Rz'cardaaz exbabaadaatz, et ad caatelaza ad re-
gz'azea et gaFernaciozieirz dz'ctoraza regaoraaz et doazz'az'z, Jarz'azazyae et pertz'aeacz'aza eoraadeza, paz'sse
et esse z'aatzleai, z'ababzleai, z'nszpp'cz'eate?a peaz'fas et z'azdyaaaz; ac propter preazz'ssa et eoraaz pretex-
ta, ab ozaaz dz'gaz'tate et boaore regz'z's, sz zyaz'd dz'gaz'tatz's et boaorz's bajasaiodz za eo rezaaaserz't, merzte
depoaeadaza pznaaacz'azaas, deceraz'zaas, et declaramas, et z'psaza sz'zaz'tz caateia depoaz'zaas per
aostrara dzpp'az'tz'aaza seateacz'aza za bz'z's scrz'ptz's.

54 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 420.
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Die Schriftform wurde nun zum Standard. Das erleichtert die historische Bearbei-
tung - bei aller Gefahr, die davon ausgeht, dass die Überlieferung weitgehend die
Sicht der Sieger aus dem Hause Lancaster wiedergibt.^ Genau das war ja beab-
sichtigt, die schriftliche Aufzeichnung hatte in erster Linie eine legitimierende
Funktion. Die Akteure waren sich der Notwendigkeit bewußt, ihr Handeln vor der
Nachwelt als gerechtfertigt und notwendig erscheinen zu lassen. Damit wurde
eine neue historische Dimension eröffnet, die in dieser Form bei den vorangehen-
den Konflikten um die englische Verfassung nicht feststellbar war. Es war ein
Schritt, der einen gewissen Widerspruch in sich trug.

Die Konzentration auf die legitimierende schriftliche Überlieferung in Hin-
blick auf die Nachwelt sorgte zum einen dafür, dass die Akteure dem Verfahren
einen Charakter verleihen wollten, der den Standards entsprach, die für solche
Absetzungen erforderlich waren. Dazu hatte man eigens eine Kommision einge-
setzt. Neben verschiedenen Großen des Landes war in dieser Kommission vor
allem juristischer Sachverstand vertreten.^ Auch der Chronist Adam von Usk, ein
Jurist im Umfeld der Krone, gehörte zu diesem KreisA Ihm verdanken wir eine
kenntnisreiche Darstellung des Absetzungsverfahrens und den ausdrücklichen
Hinweis, dass die Absetzung nach den Kriterien von Ad Aposfob'cc gemäß dem
Liber Sextus vorgenommen wurde: Per z?zros &Urzizzziafztzzt /zzz't zyzzod perz'ttrz'zz,
szzcrz'Ugz'zz, sodomz'czz, sztMzTorttm exz'tmzzt-zzTz'o, popzzNztz zrz seruz'ttüem redzzcfz'o, zzecordz'a, et
ad re^gzidzzzzz z't-zzüzYz'Lzs, tjitzEtts rex Pz'cardzzs rzoforz'g /LzY z'zz/gcbzs, per capz'izdzzzzz Ad
aposLdz'ce, exirzzcfzzs dg Rg z'zHz'czzfa z'zz Sexte, cztzrz z'&z nofafz's, depozzezidz Rz'carztzzzzz czzzzse
/dgrawf szzjyz'cz'ezzfesA Das ist von einiger Bedeutung. Die Gegner des Königs, die zu
seiner Absetzung ein hohes Maß an juristischem Expertenwissen mobilisiert
hatten, um ihrem Vorgehen eine tragfähige Legitimation zu verleihen, nahmen das
päpstliche Absetzungsverfahren gegen Friedrich II. zum Vorbild ihres Vorgehens
gegen den englischen König A Die Mitglieder der Kommission studierten die
Chroniken ihrer Geschichte, um für den neuen König eine direkte Abstammung
ausköniglicher Linie abzuleiten - wenn auch mit mäßigem Erfolg A Die

55 Vgl. zur Überlieferung die Literatur in Anm. 40; besonders SAYLES, The Deposition of Ri-
chard 11. Three Lancastrian Narratives.

56 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 416: ... & ^zzorzzzUam Yorzzz'zzorMrzz spz'rz'fzzatz'Hm et fezzzporatz'zzzzz,
ac Jzzsfz'cz'arz'orrzm, et HdorMzzz fazzz in jzzrc ciaiii et cazzonz'co, zyzzazzz in regzzz tegz'Fzzs pcrz'forzzzzz, apzzzf
IVestznonasten'zzzn in loco consnefo corzsz'iz'z cozzgregaforzzzzz ...; vgl. zum juristischen Sachverstand
bei der Absetzung Richards II. etwa G. E. CASPARY, The Deposition of Richard II and the
Canon Law, in: Proceedings of the International Congress on Medieval Canon Law (Monu-
manta Iuris Canonici Ser. C: Subsidia 1), S. 190-201.

57 The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 62: ffezzz per cerfos docfores, cpz'scopos et a/z'os,
^zzorzzm presencizzm nofafor zznzzs exfiteraf, zfcporzezzYz regem Ricardzzzn et Henriczzzn Lancasfrz'e
Yzzcezn szzFrogazrYz in regezn znaferz'a, et zyzzadfer et ex ^rzz&zzs cazzsis zarzYzce, ccmzzzz'ffcFafMr Yispn-
fanda. Zur juristischen Laufbahn Adams von Usk, vgl. die Einleitung ebda, XIV-XX.

58 Ebda, S. 62.
59 Zur Absetzung Friedrichs II. vgl. oben Kapitel 3.
60 Einige der Kommissionsmitglieder versuchten, Edmund - den jüngeren Sohn Heinrichs III. -

zum wahren Erstgeborenen des Königs zu erklären, um so die Legitimität Richards II. in
Frage zu stellen und die Nebenlinie, die zu Heinrich IV. führte, zur eigentlichen Königslinie
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Geschichte wurde nun auf legitimationsstiftende Argumente hin überprüft.
Interessant ist, dass bei dieser Suche die Absetzung Edwards II. nicht deutlicher in
den Blick kam. Zwar hatten sich die Gegner Richards II. 1386 auf das Schicksal
Edwards II. berufen, um den jungen König zum Einlenken zu bewegen - mit
Erfolg -, aber bei der Absetzung Richards II. wurde dieses Vorbild nicht mehr
genannt - obwohl es im Verfahren auffällige Parallelen gab. Für die Legitimation
der Absetzung Richards II., auf die die Akteure solchen Wert legten, beriefen sie
sich also nicht auf die englische Geschichte, sondern folgten dem Beispiel eines
päpstlichen Ab-setzungsverfahrens gegen Kaiser Friedrich IIA Gleichzeitig warfen
die Anhänger des Hauses Lancaster Richard II. jedoch vor, dass er den Papst
bemüht habe, um sein eigenes Vorgehen rechtlich absichern zu lassen (Super zyztot?
dz'cfus rcx ü'heras aposfoü'cas zttzpHrauzf, ztz zyttz'Hzs graues cetzsarg pro/erunfur corzfra
^uoscurzz^ue^zzz dz'cü's sfafuhs zu aiz'^zto corzfraueuz're preszzmpserz'zzf).^ Ausdrücklich
hoben sie hervor, dass der Papst sich nicht in die Angelegenheiten der englischen
Krone einmischen dürfe ((?uod domz'uzzs szzzrzzzzzzs porzfz/gx zrec aü^ztz's aüzzs exfra reguzzm
z'psuzrz se z'nfrozrzz'üere defzeat de ez'sdezrz) und dass eine solche Einmischung gegen die
könig-liche Würde und die Freiheiten des Königreichs verstoße - um dann ihren
König nach dem Vorbild eines päpstlichen Prozesses abzusetzenA

Dieser Widerspruch mag auch darauf zurückzuführen sein, dass die hetero-
gene Gruppe der Gegner Richards II. mit verschiedenen Stimmen sprach, die alle
in den umfangreichen Katalog der Anklagepunkte eingingen. Das wäre nicht un-
typisch und ein solches additives Verfahren ist wohl zu erwarten. Dennoch bleibt
ein Widerspruch. Er ist ein deutlicher Hinweis auf den gestiegenen Legitimations-
druck, unter dem das Verfahren stand. Es bedurfte zur Absetzung des Königs
eines Prozesses, der durch seinen ordnungsgemäßen Ablauf Gültigkeit beanspru-
chen konnte. Und diesen hohen Standards entsprach das Verfahren, das der re-
nommierte EzEgr Sgxüts überlieferte, am besten. Dies ist der erkennbare Unter-
schied zur Absetzung Edwards II. In den 70 Jahren, die zwischen den beiden
Vorgängen lagen, hatte das Verfahren der Gesetzgebung einen Grad der Institu-
tionalisierung erreicht, der eine Schriftform auf der Höhe der Zeit verlangte. Ob-
wohl diese Entwicklung vor allem eine englische Entwicklung war, die sich in

zu machen. Dazu prüfte Adam Usk eine Reihe von Chroniken, die diese Konstruktion indes
nicht bestätigten; vgl. The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 64-66.

61 Dabei waren sich die Akteure durchaus der englischen Geschichte bewußt, wie aus dem
Bericht des Adam von Usk zu ersehen ist, der (als Beteiligter) Richard II. die Klage über seine
Landsleute in den Mund legte, die schon so manchen König abgesetzt hätten: UH et z?aaado
idea: rex zu ceaa doieater retaiit coa/aMaado sz'c diceas, ,0 Deas, Eec est aa'raMz's terra et ia-
coastaas, z?aia tot reges, tot presaies, tot^ae zaagaates exaiaoit, iater/ecit, destracit et depredaoit,
sezaper disceacioaiEas et discorda's zaataz's^ae izzoidiis coatiaae iafer/ecta et ia&oraas.' Et reeztauit
Eistorias et aoaa'aa oexatoraza a prizaeaa regai z'aEaEitacioae ... de aatayaa et soiita eias giorz'a et de
raaadi JidEzciybrtaaa z'atra zae cogitaado, zaaitaza aaizao zaeo recessi tarEatzs. Die Szene spielte sich
nach der Inhaftierung des Königs im Tower ab, wo der Chronist Adam Usk Richard besuch-
te; The Chronicle of Adam Usk, ed. Given-Wilson, S. 64.

62 Vgl. auch oben; Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 419.
63 Vgl. oben; Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 419.
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einer deutlichen Ausweitung der historischen Überlieferung niederschlug, nötigte
sie die Akteure, über den englischen Horizont hinauszugehen. Die Absetzung
eines Königs war eine Krise von solchem Format, dass der ganze Sachverstand der
Zeit aufgeboten werden mußte. In einer politischen Kultur, in der das geschriebe-
ne Wort zum geltenden Standard wurde, ließ sich die Tradition nicht mehr auf den
eigenen Erfahrungsbereich beschränken. Dies war der entscheidende Wandel, der
sich seit 1327 ereignet hatte.

Die gewachsene Notwendigkeit, den Herrschaftswechsel ausreichend zu legi-
timieren, wird deutlich daran erkennbar, dass die Akteure von 1399 den Vorgang
der Absetzung als rechtssetzenden Akt sehr viel stärker betonten, als dies bei der
Absetzung Edwards II. geschehen war. Das Ende der Herrschaft Edwards II. war
ebensosehr durch den erzwungenen Thronverzicht zugunsten seines Sohnes be-
stimmt gewesen, wie von einer gar nicht ausdrücklich durchgeführten &posz'h'o.^
Nun erfolgte diese Absetzung des Königs ausdrücklich. Auch dies bedeutete eine
weitere Institutionalisierung des Herrschaftswechsels, der auf diese Weise der
Zuständigkeit des Königs ganz entzogen wurde. Der Verlust der Zuständigkeit
Richards II. wurde von dem offiziellen Bericht in den Parlamentsakten dezidiert
festgehalten - und so verlor der König auch die Möglichkeit, seine Entscheidung
später zu revidieren.^ Die Absetzung von 1327 war eher ein praktischer Herr-
schaftswechsel als eine rechtsförmliche Absetzung gewesen. Wir haben bereits in
Kapitel 7 festgestellt, dass das formale Vorbild von ad zzpostoiz'cg bei der Absetzung
Edwards II. keine entscheidende Rolle gespielt hat. Tatsächlich war ja die päpstli-
che Absetzung Friedrichs II. durch Innozenz IV. ein Gegenbild zum Herrschafts-
wechsel von Edward II. auf Edward III. im Jahre 1327 gewesen: ein rechtsförmli-
cher Akt mit hoher juristischer Expertise - allerdings weitgehend ohne praktische
Folgen. Bei der Absetzung Richards II. kamen nun juristischer Anspruch an den
Verfahrensverlauf und praktischer Machtwechsel zusammen. Dabei hatte das
praktische Moment nach wie vor eine große Bedeutung.

In Hinblick auf die Legitimation und die Institutionalisierung der politischen
Prozesse war die Entwicklung von Edward II. zu Richard II. deutlich, in Hinblick
auf den entmachteten König gab es keine Veränderung. Richard II. teilte das
Schicksal seines Urgroßvaters. Wir müssen hier klar sehen: bei allem Fortschritt
auf der Ebene politischer Verfahren war ein Herrschaftswechsel auf der Ebene des
Königtums ein Akt von brutaler Faktizität. Die offiziellen Berichte geben sich zwar
Mühe, die freudige Zustimmung des Königs auf den verschiedenen Ebenen des

64 Vgl. dazu oben Kapitel 7.
65 Rotuli Parliamentorum, Bd. 3, S. 417: Et stntim idem rex rennnciationi et cessioni predictis rer&o-

tenns adjnnxit, tynod si esset in potestate sna, dictns dnx Eancastrie snccederet sdn in regno. Set ^nia
Eoc in potestate sna minime depende^at, nt dixit, dictos E&orncensem arctn'episcopnm, et episcopnm
Here/ordensem, ^nos protnnc snos constitnit procnratores ad deciarandnm et intimnndnm cessionem
et rennnciacionezn iinjnsmodi omnüms statzkns dicti regni rogauit, nt intencionem et ooinntatem sa-
am in ea parte popnio nnncinrent.
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Verfahrens festzuhalten - UMÜM U'Ean - aber es ist wohl angebracht, diesen Versi-
cherungen mit einem gewissen Vorbehalt zu begegnen.^

Die Erwartungen Richards II. wurden enttäuscht, der dem Bericht des Thomas
Walsingham zufolge nach seiner Entmachtung durch Heinrich IV. gesagt haben
soll: Sed post tmec omnza spero cogzMhts ztzctzs UMÜ gssg ztiz'Ez Izomzs dornznas gf amz-
cas.^

Die Hoffnung trog. Richard II. starb im Februar 1400 in der Haft auf Henrys
Burg Pontrefact einen einsamen Tod.^ Die genaueren Umstände dieses Todes sind
nicht mehr zu ergründen. Tatsächlich blieb Richard nach seiner Absetzung eine
Gefahr für seine Nachfolger. So aufwendig und juristisch umsichtig die Absetzung
des Königs vollzogen worden war, so unerhört blieb das Verfahren. In Richards
Bild einer Königsherrschaft kam die Möglichkeit einer Absetzung wegen unzurei-
chender Amtsführung nicht vor.

Not all the water in the rough rüde sea
Can wash the balm off from an anointed king
The breath of worldly men cannot depose
The deputy elected by the lord.^

Dasselbe galt für seine Anhänger, die die Möglichkeit einer Befreiung des Königs
so lange verfolgen würden, so lange Richard lebte und sie unter den Verfolgungen
des Nachfolgers litten. Dazu kam, dass der neue König zunächst von den Hoff-
nungen profitierte, die aus der Ablehnung von Richards Herrschaft erwachsen
waren. Aber auch er würde unpopuläre Maßnahmen ergreifen müssen, und mit
der Ernüchterung über die Herrschaft des neuen Königs konnte die Erinnerung an
den alten König in günstigerem Licht erscheinen. Das war eine Gefahr. Das rechts-
förmliche Absetzungsverfahren half, die Tat vor der Geschichte zu legitimieren, in
der Gegenwart um 1400 brachte erst der Tod des abgesetzten Königs die unum-
kehrbare Sicherheit, dass der ungeliebte Herrscher nicht zurückkommen würde.
Welche konkreten Umstände zu Richards Tod führten, läßt sich nicht mehr sagen,
aber die Logik, die ihn tötete, war dieselbe Logik, die Edwards II. Leben nach sei-
ner Absetzung beendet hatte. Sie brachte die Umstände hervor, die das Leben der
abgesetzten Könige beendeten.

Das war im Reich anders und schon daran zeigt sich der geringere Grad insti-
tutioneller Integration der politischen Ordnung. Im Reich war nach dem Tode

66 Ebda, S. 416.
67 Thomas Walsingham, Historia Anglicana, Bd. 3, ed. Riley, S. 238.
68 law zu ^MZ&MS RzcanUs naper rex pdaczam Uz&MÜ reieuamüüs cecz'derMHf, aadzto, znagz's Msz?Me

ad sa; znortezn UgeMdo cozidoUü, ;'n casfro Pomjyfet, catem's Pgafo et uz'cfMaÜMm penan'a, donn'no N.
ipsam formenfawfe, sz'F: tdh'mo die wn'seraMüer cowüngenfem (The Chronicle of Adam

Usk, ed. Given-Wilson, S. 88 u. 90). Es gibt verschiedene Versionen des Todes von Ri-
chard II., vgl. für eine Übersicht SAUL, Richard II, S. 424-427.
William Shakespeare, Richard II, III, 2.69
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Karls IV. sein Sohn Wenzel auf den Thron gefolgt. Die Sicherung der Königsherr-
schaft für die luxemburgische Linie war 1376 durch die Wahl Wenzels zum römi-
schen König zunächst erreicht worden. Dabei war Karl IV. mit den Bestimmungen
der Goldenen Bulle großzügig verfahren. Die Wahl eines Nachfolgers sollte eigent-
lich erst nach dem Tod des Königs erfolgen, und der massive Einsatz finanzieller
Zuwendungen an die Wähler war in dieser Form nicht vorgesehenW Doch Wen-
zels Wahl schuf keine stabile Kontinuität luxemburgischer Herrschaft.

Noch immer war der Westen des Reiches mit seinen vier Kurfürsten ein be-
deutendes Machtzentrum deutscher Politik. Wenzel trat auf diesem Schauplatz
kaum in Erscheinung. In Deutschland wuchs die Unzufriedenheit mit dem König
nicht durch einen konfrontativen Herrschaftsstil, sondern durch die Fremdheit
eines Herrschers, der Prag nicht verließ, um die Kurfürsten im Westen in seine
Politik einzubinden. Eine solche Einbindung wäre notwendig gewesen. Für die
Fürsten gewann seine Politik zuwenig Profil und er selber war kaum erreichbar.
Die Unzufriedenheit wuchs/' Allerdings forderte der letzte Schritt der Opposition
gegen den König die Unzufriedenen zu einer klaren Positionsbestimmung heraus.
Ernst Schubert hat die entscheidende Phase der Jahre 1398-1400 zuletzt als „Wen-
dung kurrheinischer Politik von der Defensive zur Offensive" charakterisiert.^ Er
hat damit eine Neubewertung des kurfürstlichen Handelns als ein Agieren im
Interesse des Reiches verbunden. Diese Beurteilung richtet sich dezidiert gegen die
traditionelle Einschätzung der Opposition gegen Wenzel als kurfürstliche Macht-
politik, wie sie besonders von Alois Gerlich formuliert worden war.^ Eine solche

70 Zur Wahl Wenzels vgl. Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 1, ed. Weizsäcker,
Nr. 1-93 (S. 1-151); vgl dazu etwa W. KLARE, Die Wahl Wenzels von Luxemburg zum römi-
schen König (Geschichte 5), Münster 1989; R. LIES, Die Wahl Wenzels zum Römischen Köni-
ge in ihrem Verhältnis zur Goldenen Bulle, in: Historische Vierteljahresschrift 26 (1931),
S. 47-95; Zu Wenzels Königtum vgl. die Überlieferung in den Deutschen Reichstagsakten un-
ter König Wenzel, Bd. 1-3, ed. Weizsäcker; M. KlNTZINGER, Wenzel, in: Die deutschen Herr-
scher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 433M45, 594f.; HOENSCH, Die
Luxemburger, S. 168-233.

71 Vgl. die wiederholten Fürstenzusammenkünfte und -Zusammenschlüsse: Deutsche Reichs-
tagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker; vgl. dazu zuletzt die eingehende Wür-
digung der Beweggründe der Kurfürsten und der Vorgeschichte der Absetzung Wenzels bei
SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 376-T14; etwa A. GERLICH, Habs-
burg-Luxemburg-Wittelsbach im Kampf um die deutsche Königskrone. Studien zur Vorge-
schichte des Königtums Ruprechts von der Pfalz, Wiesbaden 1960; HOENSCH, Die Luxem-
burger, S. 193-217; MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung, S. 256-259.

72 Vgl. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 383-398.
73 Dezidiert etwa SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 364 („Bei allem

Respekt vor dieser Forschungsleistung: Mit dem gleichen Ansatz, mit der gleichen Methode,
ja sogar mit den gleichen stilistischen Mitteln kann auch Kabinettspolitik des 18. Jahrhun-
derts beschrieben werden"). Vgl. aber auch ebda, S. 362-420; die Kritik bezieht sich vor allem
auf Gerlichs detaillierte Untersuchung: GERUCH, Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach. Diese
Interpretation kurfürstlicher Politik als „Machtpolitik", die Schubert kritisiert, kann durch-
aus als ein starker Zug der landesgeschichtlichen Interpretation angesehen werden, vgl. auch
die jüngste Darstellung von A. GERUCH, Pfalzgraf Ruprechts III. Weg zum Königtum, in:
Mittelalter: Der Griff nach der Krone. Die Pfalzgrafschaft bei Rhein im Mittelalter; Begleit-
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Neubewertung ist in der Tat erforderlich.^ Wir können allerdings an dieser Dis-
kussion um die Beweggründe und Antriebskräfte der Opposition gegen König
Wenzel eine grundsätzliche Parallele zu der Beurteilung der Opposition gegen
Richard II. feststellen. Auch im Falle der Erhebung der Barone gegen Richard II.
spielte die Frage des adligen Eigeninteresses eine bedeutende Rolle. Und wir grei-
fen kaum zu weit vor, wenn wir feststellen, dass sich auch im Hinblick auf das
Verhalten der Kardinäle im großen Schisma die Spannung von massiven Eigen-
interessen und dem Handeln im Interesse der Kirche eröffnet.

Der entscheidende Schritt zur Absetzung Richards II. in England war von ei-
ner kleinen Gruppe entschlossener Gegner eingeleitet worden, im Falle der Abset-
zung Wenzels war dies ähnlich. Die Initiative ging von einem kleinen Kreis seiner
Gegner aus.^ Im April 1399 schlossen sich die Erzbischöfe von Mainz und Köln
und der Pfalzgraf bei Rhein zu einem Bündnis zusammen, das in wichtigen Fragen
des Reiches künftig eine enge Abstimmung vorsah. ^ Die Fragen, um die es dabei
ging, waren das Verhalten im Schisma, das Verhältnis der Kurfürsten zum König,
die Haltung der Kurfürsten zur Einsetzung eines Reichsvikars und das Problem
einer möglichen Entfremdung von Reichsrechten. ^ Der letzte Punkt bezog sich
vor allem auf die Rechte des Reiches in Mailand (tmd srm&rüügCH dz'g sacken uan des
ran Mcylaytt wegen), wo die Kurfürsten befürchteten, dass König Wenzel gegen-
über Giangaleazzo Visconti auf wichtige Reichsrechte verzichten könnte.^ Damit
wurde ein Vorwurf formuliert, der später bei der Absetzung des Königs im August
1400 wiederholt wurde.^ Es ging noch nicht um eine Absetzung des Königs, aber

Publikation zur Ausstellung der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und
des Generallandesarchivs Karlsruhe, hg. von V. Rödel, Regensburg 2000, S. 37-52.

74 Vgl. zu derselben Problematik im 13. Jahrhundert auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum,
S. 452M78.

75 Die wichtigen Dokumente dieser Phase sind ediert in den Deutsche Reichstagsakten unter
König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker. Vgl. dazu etwa GERLICH, Habsburg-Luxemburg-
Wittelsbach, S. 243-280, 302-334; SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter,
S. 393-414; THOMAS, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters, S. 328-340.

76 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 41, S. 81f.: ... rms
oesfiiehew zosamew verbanden haben anser lebefage by eynander zo Meng?! ... zo deme yrsten, daz wir
herren obgenanf irz allen Sachen and handelongen, die die heilige hirche and den heilghen stoii ran
Rome as von des bapsfdoms weigen and die das heilghe Roymssche rych nnd uns har/krsfen as non
des heilgen Roymsschen rychs nnd anser ha^yarsfendome weigen anfre^h'nde sinf, restlichen nnd in
ganlzen Immen bey eynander blyren und die semeiiiehen handelen soien, nnd anser eyncher oder ye-
man von sinen weigen sai da ynne nyet werben doin oder eynich vardeii Sachen aen die anderen noch
aen iren wist willen nnd gafdaenhen in eyncher wise.

77 Ebda, S. 82.
78 Vgl. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 369-372; vgl. zu der Politik

Wenzels gegenüber Mailand auch KlNTZINGER, Wenzel, S. 440f.; vgl. auch I. HLAVÄCEK,
Wenzel (IV.) und Giangaleazzo Visconti, in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und
Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw (Historische Forschungen 67), hg. von P. J. Heinig u. a.,
Berlin 2000, S. 203-226.

79 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 204, S. 255
(dt. Fassung); Nr. 205, S. 261 (lat. Fassung); vgl. zum Hintergrund knapp SCHUBERT, Königs-
absetzung im deutschen Mittelalter, S. 369-372 (mit weiterer Literatur).
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im September ging es bereits um die mögliche Vorbereitung einer Neuwahl. Ange-
sichts der Möglichkeit, einen neuen König zu wählen cyncn anderen Roynrss-
cden AnnyngL zo erweden and zo setzen), verbündeten sich im September 1399 zehn
Reichsfürsten mit den fünf Kurfürsten von Mainz, Köln, Trier, Pfalz und Sachsen-
Lüneburg, um das Kandidatenfeld zu begrenzen.^ Der neue König solle aus den
Häusern Bayern, Meißen, Hessen oder aus den Linien der Burggrafen von Nürn-
berg oder der Grafen von Nürnberg stammen. Dann würden ihn die verbündeten
fünfzehn Fürsten entsprechend unterstützen, nnd denselben oned and nyenran anders
uar eynen gewähren rez'cdfen Roymsscden AvnyngL and uar nnsern reichten derren ned-
men dalden and dadenT^ Das Spektrum möglicher Kandidaten wurde im Februar
1400 noch um Sachsen erweitert.^* Dabei ging es um eine mögliche Neuwahl, um
eine Absetzung König Wenzels ging es noch nicht. Die Dokumente lassen noch
keine derartige Absprache erkennen, und als die Absetzung dann im Sommer 1400
tatsächlich ins Auge gefaßt wurde, standen die vier Kurfürsten allein. Diese Ent-
wicklung kann man eigentlich nur so erklären, dass es den Gegnern Wenzels um
die Jahreswende 1400 zunächst darum ging, ihr Wahlrecht zu behaupten. Dazu
schlossen sie sich zusammen. Einen Anlaß zur Sorge um dieses vornehmste fürst-
liche Recht war entstanden, weil Wenzel seinen Bruder, den ungarischen König
Sigmund, im März 1396 zum Reichsvikar ernannt hattet Der Vorgang konnte
dadurch Beunruhigung hervorrufen, dass Wenzel mit seinem Bruder Sigmund im
selben Monat einen Erbvertrag geschlossen hatte, mit dem sich die Brüder wech-
selseitig zu Erben einsetzten, wenn sie auch weiterhin keine männlichen Nachfol-
ger bekommen sollten.^ Die Einigung der Brüder in ihren Erblanden und die
gleichzeitige Abstimmung in Hinblick auf die Reichspolitik trug Züge einer dyna-
stischen Politik, die den Kurfürsten als Gefährdung ihres Wahlrechts erscheinen
konnte. Immerhin war Wenzel als Sohn Karls IV. seinem Vater auch im Reich di-
rekt auf den Thron gefolgt - wobei die Kurfürsten sich freilich nicht verweigert
hatten. Wenn Wenzel mögliche Regelungen in Hinblick auf die Nachfolge im
Reich einleitete, so hätte damit ein lebender König zum zweiten Mal in Folge ge-
staltend in seine Nachfolge eingegriffen. Die Besorgnis, die die Vikariatserhebung
Sigmunds verursachte, läßt sich in den Urkunden der Bündnisse dieser Jahre er-
kennen. Im April und im September wurde die Verleihung des Reichsvikariats
ausdrücklich als ein Fall genannt, bei dem die verbündeten Fürsten zusammenste-
hen wollten.^ In Vereinbarungen zum Zollwesen auf dem Rhein ließen die rheini-

80 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 59.
81 Ebda, S. 106.
82 Ebda, Nr. 106; vgl. zu der Festlegung königsfähiger Dynastien etwa: GERUCH, Habsburg-

Luxemburg-Wittelsbach, S. 274f.; SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter,
S. 388f.

83 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 2, ed. Weizsäcker, Nr. 247; vgl. dazu
etwa GERUCH, Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach, S. 83-94; SCHUBERT, Königsabsetzung im
deutschen Mittelalter, S. 383-398.

84 Vgl. dazu GERUCH, Habsburg-Wittelsbach-Luxemburg, S. 86f.
85 ... es were nn oi/kariafe oder anders in Wiener wyse daz were, dnrweder saiien wir odgenannfe Herren

sawenfiicd und unser yy/icTer Gesunder mit nnsern odgenunnfen Herren den G^arsten gefrnweiic/?
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sehen Kurfürsten überdies eine Besorgnis um den geweyngn nMfzen und um die
yfz/Tieü Müd herü'chkgü dz'g wz'r uon Rowz'scEgn Arysgren zzzzd A:oü(^gn zzrzd uozz dezrz hgz'/zjggn
rz'ciz fzzzzz zzz scTzz'rzzzgzz zzz AzzznfAzzz&grz zzrzd zzz izaMgrz erkemien, die einen grundsätzlichen
Zug aufwiesA

Auch wenn den rheinischen Kurfürsten zunächst eine Ausweitung ihres
Bündnisses in Hinblick auf die Königswahlfrage gelang, so zeigte sich doch, dass
die Verbündeten, die die Sorge um das Reich teilten, deshalb noch nicht bereit
waren, gegen den amtierenden König vorzugehen. Dass die rheinischen Kurfürs-
ten die Absetzung Wenzels ins Auge faßten, hatten sie im Februar 1400 Papst Boni-
faz IX. mitgeteiltA Das Ziel, Wenzel abzusetzen, stand hinter den verschiedenen
politischen Initativen, mit denen die Kurfürsten in der ersten Jahreshälfte 1400
Fürsten und Städte in ihr Vorgehen einbinden wollten A Dabei erfuhren sie jedoch
bald die Grenzen einer solchen Mobilisierung. Die Berufung auf die Klagen des
Volkes, die man nicht mehr übergehen könne, und auf die Unterstützung der an-
deren Fürsten, die die Kurfürsten in ihrem Schreiben an Bonifaz IX. angeführt
hatten, erwies sich als nicht sehr tragfähig.

Die Versuche, die Städte in eine solche Politik einzubinden, misslangen. ^ Für
den Mai luden die fünf verbündeten Kurfürsten die verschiedenen Reichsstände
zu einem Fürsten-, Herren und Städtetag nach Frankfurt A Es sollte über die Pro-
bleme des Reiches und die Haltung im Schisma verhandelt werden. Auch König
Wenzel wurde eingeladen, seine Sache in Frankfurt zu vertreten A Wenzel er-
schien nicht, aber der Besuch in Frankfurt war doch so, dass die Gegner Wenzels
durch den Verlauf eine Vorstellung davon gewannen, inwieweit ihr Vorgehen
gegen den König auf Unterstützung rechnen konnteA

M7H cesfOMchch spw Mwzl deme we&rsteen (Bündnisurkunde der zehn Fürsten mit den fünf Kur-
fürsten vom 19. September 1399); Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed.
Weizsäcker, S. 106 (2); in sehr ähnlicher Formulierung in der Urkunde vom 11. April 1399,
ebda, S. 82 (2); vgl. zu der Bedeutung der Vikariatsfrage zuletzt SCHUBERT, Königsabsetzung
im deutschen Mittelalter, S. 387-392.

86 Ebda, Nr. 61, S. 108f.
87 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 114, S. 163: Et (pua

pre/nh domin; pnüdpes premissa et aha gjns enormia/aefa mMÜipiicia diMfins foherare non polerMwf
nee possanf nec ciamorem popnii ampiins snsfinere, idcirco decreuernnf concordifer ad pn'oafionem
ipsins procedere et reyno pmdicfo de aha pdonea persona prooidere, in ^no eciam eis ceferi principes
assistere uoinnf anxihis et consihis oporfnnis ...

88 Vgl. dazu die verschiedenen Einladungen und Beschlüsse von Versammlungen in den Deut-
sche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, z. B. Nr. 108-115.

89 Vgl. dazu die umfangreiche städtische Korrespondenz in den Deutsche Reichstagsakten
unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker; vgl. zu dieser Frage auch E. HOLTZ, Reichsstädte
und Zentralgewalt unter König Wenzel 1376-1400 (Studien zu den Luxemburgern und ihrer
Zeit 4), Warendorf 1986.

90 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 113.
91 Ebda, Nr. 139.
92 Vgl. das Verzeichnis der Teilnehmer des Frankfurter Tages am 26. Mai 1400 in Deutsche

Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 138; vgl. zum Verlauf des
Tages etwa SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 393f.; GERUCH; Flabs-
burg-Luxemburg-Wittelsbach, S. 316-326.
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Die Absichten der Kurfürsten in Hinblick auf die Königsfrage wurden den
Städten am 4. Juni durch den Ritter Johann von Talburg vorgetragen. Aus einer
Überlieferung seiner Ansprache wird klar, dass die Kufürsten in einem letzten
Schritt König Wenzel auf einen Tag nach Oberlahnstein zitieren wollten, wo sich
der König vor den Kurfürsten, Fürsten und Städten für seine Politik rechtfertigen
sollte.^ Sollte die Rechtfertigung vor der Versammlung allerdings nicht gelingen,
weil die Zustände unverändert schlecht blieben oder weil der König gar nicht
erscheine, so weinen nnsre Herren die iwr^nrsfen nnd uiei andere/nrsien and derren ein
nndernnge zn inn an dew deiigen rz'cde and einen anderen tag zn dem deiigen ricde zn
seczen.^ Das Treffen in Oberlahnstein sollte um den 10. August 1400 herum statt-
finden. ^

Wenzel war nicht persönlich in Frankfurt erschienen, aber seine Boten konn-
ten die Nachrichten vernehmen.^ Zudem waren die Boten eines Königs in Frank-
furt eingetroffen, der erst wenige Monate zuvor durch die Absetzung seines Vor-
gängers zum König geworden war: der englische König Heinrich IV. hatte eigene
Boten nach Frankfurt entsandt. ^ Man kann sicher davon ausgehen, dass der Vor-
gang einer Königsabsetzung auf diesem Fürsten-, Herren- und Städtetag im späten
Frühling 1400 in Frankfurt aus den verschiedenen Perspektiven erörtert wurde.
Dabei gelang es den rheinischen Kurfürsten, die zur Absetzung Wenzels bereit
waren, offenbar nicht, die zögernden Vertreter der Städte und die unentschlosse-
nen Fürsten von der Notwendigkeit einer Königsabsetzung zu überzeugen. Ob-
wohl die folgenden Wochen von einer lebhaften Kommunikation erfüllt waren,
schlossen sich die Städte der Absetzungsinitiative nicht an.^ Wenige Tage vor dem
angesetzten Datum teilten sie den rheinischen Kurfürsten mit, daz wir tüb sfg&
uarggHGHf M7isgrm gngdiggn iwrrgn RogmsciwM cogm'ngg &r igfzorü ist tvr&MnÜicf?
sz'n.^

Als der 10. August 1400 in Oberlahnstein heraufzog, für den die rheinischen
Kurfürsten in Frankfurt eine große Versammlung von Kurfürsten, Fürsten, Herren
und Städtevertretern vorgesehen hatten, zeigte sich, dass die Beratung über die
Zukunft von Wenzels Königtum in einem kleinen Kreis stattfinden mußte. Es wa-
ren neben den Akteuren, den drei rheinischen Erzbischöfen und dem Pfalzgrafen

93 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 142, S. 189: ... so
wniien sie iw die sacke schreiben nnd einen Tag kesckeiden gein Tanstein a/ sant Tanroncien tag
nestkonrpi. nnd ist iz sacke daz er dar körnet nnd soiicke ge&resten der keiigen cristenkeide and des
Rcnrscken ricks akeieget nnd wendet, also daz nnser kerren die knz^nrsten andere pursten nnd de stede
zn dew keiigen ricke gekorig daz danket gang sin: daz ist gnt.

94 Ebda, S. 190.
95 Ebda, S. 189; vgl. die etwas abweichende Angabe ebda, Nr. 141 (11. August).
96 Vgl. die Teilnehmerliste, in Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weiz-

säcker, Nr. 138, S. 185.
97 Ebda.
98 Vgl. die Korrespondenz in den Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed.

Weizsäcker, Nr. 154-196; vgl. dazu auch HOLTZ, Reichsstädte und Zentralgewalt, S. 182-191.
99 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 178; vgl. zu den

städtischen Erwägungen auch ebda, Nr. 167f.; vgl. dazu auch SCHUBERT, Königsabsetzung
im deutschen Mittelalter, S. 393f.
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bei Rhein nur wenige Grafen und Herren und einige Städtevertreter gekommen.^"
König Wenzel war nicht erschienen und konnte daher seine Politik auch nicht vor
den Kurfürsten rechtfertigen. So kam es zum letzten Schritt.

Am 20. August enthoben die vier rheinischen Kurfürsten König Wenzel auf-
grund schwerer Versäumnisse als Herrscher und aufgrund von Regierungshand-
lungen c?y er scke&iz'ck Mtztf wzd&r tü'g wyr& syttcs fyUis ggdmn zmzf pgrkengH Eaü,
seines königlichen Amtes. ^ Zumindest beanspruchten sie, dies zu tun, als Erz-
bischof Johann von Mainz das Urteil öffentlich verkündete.^ Die Absetzung er-
hielt die Rechtsform eines Urteilsspruches. ^ Wenzel wurde zu einem zzzzzzzzczgzz
cgrsMZTZgücfzgzz zzzzzzcEdzargn ezügfe&r mH zzzzwgnü'gezz katrfkukgr &s fzgz'iz'ggzz Rorzzz'sc/zgzz
rz'cEs erklärt, der nicht weiter König sein könnet In der lateinischen Fassung
wurde daraus der schon technische Absetzungsgrund, Wenzel sei als Herrscher
unnütz (z'nzüz7z's)d°5 Eg waren sechs schwere Verfehlungen, die die Kurfürsten im
einzelnen aufführten: 1. Wenzel habe trotz wiederholter Ermahnungen keine wirk-
samen Schritte zur Überwindung des Schismas unternommen. 2. Wenzel habe
das Reich gzügüg&H, indem er die Reichsrechte in Mailand und der Lombardei
preisgegeben habed°^ 3. Er habe auch viele Reichsstädte und Ländereien des Rei-
ches ohne Not preisgegebend°^ 4. Wenzel habe gegen Bezahlung unbeschriebene,
aber gesiegelte Königsurkunden ausgegeben, die die Empfänger dann in ihrem
Sinne hätten ausstellen könnend^ 5. Er habe den Unfrieden und die zunehmende

100 Vgl. zu dem Vorgehen der Kurfürsten: Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3,
ed. Weizsäcker, Nr. 197-234; vgl. dazu auch: GERLICH, Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach,
S. 334—347; SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 362-376; THOMAS,
Deutsche Geschichte des Spätmittelalters, S. 340; GRAUS, Das Scheitern von Königen, S. 21-
23; WALTHER, Das Problem des untauglichen Herrschers, S. 18-27.

101 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 204 (dt. Fassung);
205 (lat. Fassung); vgl. dazu SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 362-
376; WALTHER, Das Problem des untauglichen Herrschers, S. 19; GRAUS, Das Scheitern von
Königen; KAUFHOLD, Entscheidungsstrukturen, S. 131-138.

102 Ebda.
103 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, S. 258: gelesen und

ujlgesprocken wart daz oorgesckriken arte;'! and sententie uon ans /okan erczkisckoy za Mencze uor-
genant, als oon unser und der oorgeaanten unser Herren der middekohkrstea wegen, an dem Ryne tu)'
O&ern-Taknstein Trierer kiscktums geia Brukack zu gebende u^ eyme stukie daseiks zu eyme rickt-
estukie erkaken, als die uorgenanten unser Herren die ko^rsten Mnd wir dasei&s zu gerickte s^ea, in
dem jare nack Cristi gekurte dusenf und oierkundert jare.

104 Ebda.
105 Ebda, S. 263: prenominatum dominum Wenceziaum tam^uam inutiiem negiigentem minime curan-

dum dimemkratorem et indignum manutentorem sacri Romani regni.
106 Ebda, S. 255: daz er der keiiigen kircken ny zu Jrikden gekul^en kait...
107 Ebda: so kait er auck daz keiiige Romiscke rick sweriick und sckedeiick entgiedet und entgieden

i^en, nemeiick Meyian und daz iand in Tamparten, daz deme keiiigen ricke zugekoret...
108 Ebda, S. 256: er kait auck uii siede und lande in Dutscken und Weiscken landen deme ricke zugeko-

rende, und der ein teyi oorfdiien sint deme keiiigen ricke, ukergeken und der nit geacktet nock an de-
me keiiigen ricke kekaiden.

109 Ebda: so kait er auck umke geides willen dicke und oii syne JimzUe gesand mit ungesckriekenen
krieoen, dye man nennet memkranen, dy dock mit syner mafestat ingesigei kesigeit waren, und mock-
ten die/rMnde oder den die menkranen wurden, ander dem konigiicken sigei sckreiken waz sy woiden.
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Gewalt in den verschiedenen Teilen des Reiches nicht beendet, &sfzzzU gro/? ratzd
Hanf zzzzP wort zzj^grsHzzzfgzz sz'zzf tzzH fgggiz'clzgrz scEgzdgiz'cEgr ztj^grsfgdgn, zzzzzl Fand zzocE
pa^gn zzocE igyggzz zzociz aclzgrzzzarzzz ztoclz ltay^lgzz& dgy& rzzazz o&r wzb yfz'g&zz zz^* &mg
iazz& o&r zz^&wg toa^gr.^" 6. Schließlich habe der König mit eigener Hand viele
ehrbare Menschen getötet. ^

Uber die Bewertung der Ernsthaftigkeit dieser Gravamina gehen die Ansich-
ten in der Forschung auseinander. Während die ältere Forschung eher dazu neigte,
die Absetzungsgründe nicht für zwingend zu halten, sondern ihnen eine gewisse
Beliebigkeit beimaß, hat in jüngerer Zeit Ernst Schubert mit Entschiedenheit dafür
plädiert, in den Gravamina einen Niederschlag der kurfürstlichen Sorge um das
Reichswohl zu sehend^

Die Ernsthaftigkeit der kurfürstlichen Sorge um das Reich versuchte Schubert
an der Berechtigung der Vorwürfe zu zeigen, die Wenzel der Preisgabe von
Reichsrechten in der Lombardei und der Verwendung von Blanketten bezichtig-
ten.^ Diese Vorwürfe hatten in der Tat eine Berechtigung.^ Zur Beurteilung des
gesamten Vorgangs ist es allerdings erforderlich, alle sechs Anklagepunkte zu
berücksichtigen, und es ist nicht ganz zu übersehen, dass zumindest drei von ih-
nen (keine Beseitigung des Schismas, andauernder Unfriede im Reich, Preisgabe
von Reichsrechten) einigermaßen unbestimmt waren. Zudem konnten sich dieje-
nigen, die wie die Städte von der Preisgabe der Reichsrechte und der Unsicherheit
der Handelswege besonders betroffen waren, nicht zu einer Unterstützung der
Absetzung entschließen. Bei der Prüfung einzelner Vorwürfe ergibt sich ein un-
einheitliches Bild. Dazu kommt, dass auch berechtigte Kritik an einem König kei-
neswegs die Absetzung notwendig nach sich ziehen mußte. Tatsächlich erscheint
die Absetzung Wenzels nicht nur als eine notwendige Folge notorischer Rechtsver-
stöße, sondern sie erscheint vor allem als eine notwendige Folge seiner Inaktivität
angesichts der wiederholten Kritik an den beklagten Zuständen: wzr azzciz &w
oorggzzazzfgrz Egrzz Wgnczgiauzg als gyrzzg Rowz'sclzgü kozzz'gg dz/?g zzrzzf uz'gfg azz&rg großer
ggHgsfgn yrz sgilzgr zrzzd Paz /zgz'iz'gg rz'cfzg grqPiz'cfzgM arzüg^grz& za zz)'dgzz Hgzdz'cft fzan
ggsaggf azzd &gsUzn'&ga ggfzga, so fzaa toz'r doc/z aadz syzzgzz aahogrfga aad zzaUz aasor
wz'dgrrgdg aad grashz'Uzgza grsaclzazzgg, azzd aacMgza wz'r dz/J alles aaefz &a Izez'lz'gen slzzl
za Rozrzg ooa yazg Eaa lassgrz tollen, zzoclz ay fzg/aadga, daz gr sz'clz dacza gglzg odgr slgllelg,
als daz gyagaz Rozaz'sclzga koaz'gg Izz'llz'clzg zagg/zorgf . .P^

HO Ebda.
Hl Ebda, S. 256: er daz'Z aacb, das erscbreglicb and aameasiz'cb ladet, mit syns selbes liawd and aacb

aberzrzlcz ander abelfeder die er by yme baif erwirdige and bz'dderbe preiafezz yzz^en and geisflicbe lade
and aacb ad andere erbar lade ermordet...

112 Vgl. z. B. GERLICH, Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach, S. 343: „Dass juristische Argumente
hier nicht mehr als Bemäntelung kurfürstlicher Machtpolitik sein können, braucht wohl nicht
eigens betont zu werden"; dagegen SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S.
375: „aus der fürstlichen Verantwortung für das Reich entstammen die meisten Begründun-
gen".

113 Ebda, S. 369-374.
114 Vgl. die Belege ebda.
115 Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel, Bd. 3, ed. Weizsäcker, S. 256.
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Es war die Tatenlosigkeit des Königs angesichts der beklagten Zustände, die
erkennen ließ, dass er sein Amt nicht ausübte. Dies war ein gewichtigerer Befund
als die einzelnen Anklagepunkte für sich genommen. Aus dieser Absetzung eines
Königs, der sein Amt nicht wahrnahm, läßt sich die kurfürstliche Reichsverant-
wortung, die Ernst Schubert so betont, in der Tat ableiten. Das bedeutet aber
nicht, dass man die Absetzung Wenzels ausschließlich in einer abgeschlossenen
Tradition des Reiches sehen müßte, die keinen Vergleich mit der Absetzung Ri-
chards und keinen Bezug zu einer gelehrten Rechtstradition zuließe."' Es sind
nicht die einzelnen Abläufe, die vergleichbar wären, es sind die Konstellationen
und Widersprüche, die eine Vergleichsdimension eröffnen.

Richard II. wurde abgesetzt, weil die englischen Barone seine Herrschaft als
willkürlich ansahen, während Wenzel für abgesetzt erklärt wurde, weil er sein
Herrscheramt kaum wahrgenommen habe. Das ist durchaus ein Unterschied. Das
Gleiche gilt für die Konsequenzen. Während Richard II. gefangengenommen und
schließlich getötet wurde, versuchten die Kurfürsten gar nicht, König Wenzels
habhaft zu werden. So groß der Unmut über Wenzels Herrschaft war, so war er
doch weniger durch Wenzels konkrete Auftritte als vielmehr durch seine Unterlas-
sungen hervorgerufen worden. Richard wurde für seine Handlungen zur Rechen-
schaft gezogen. Während die englischen Barone Richard vorwarfen, die Angele-
genheiten der englischen Krone in zu große Abhängigkeit vom Papst zu bringen,
beriefen sich die Kurfürsten darauf, ihr Vorgehen mit dem Papst abgestimmt zu
habend^

Aber hier geht es nicht darum, die Übereinstimmung einzelner Verfahrens-
schritte in beiden Absetzungsverfahren aufzuzeigen. Die Unterschiede sind in der
Tat deutlich. Hier geht es um die Frage, welche Rolle die Absetzung der beiden
Könige in der politischen und institutionellen Ordnung der betroffenen Königrei-
che spielte und was wir aus dem Vorgang über das Selbstverständnis der Akteure
ableiten können.

Ernst Schubert hat die Königsabsetzungen im Lichte der Verfassungsentwick-
lung des Reiches untersucht und interpretiert, und er hat dabei den Einfluß des
gelehrten Rechts wiederholt zurückgewiesen. Vor einem solchen Urteil lohnt es
sich allerdings, die reiche Überlieferung zur Absetzung Richards II. heranzu-
ziehen. Bei Richards Absetzung steht es außer Zweifel, dass gelehrte Juristen wie
Adam Usk eine bedeutende Rolle gespielt habend^ Doch obwohl Adam Usk aus-
drücklich feststellt, dass diese Juristen die Absetzung des Königs nach dem Vor-
bild der Absetzung Friedrichs II. für rechtmäßig hielten, sie also nach dem Vorbild
des kanonischen Rechts handelten, ist diese Orientierung in dem eigentlichen

116 Vgl. z. B. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 395.
117 Ernst Schubert hat sowohl die Bedeutung des gelehrten Rechts für die Absetzung Wenzels

energisch bestritten (z. B. Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, S. 374f.), als auch den
Vergleich mit der Absetzung Richards II. zurückgewiesen (ebda, S. 549-562).

118 Vgl. dazu etwa oben Anm. 62-63.
119 Vgl. z. B. SCHUBERT, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter, insb. S. 81-98.
120 Vgl. oben Anm. 56-61.
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Absetzungsurteil nicht erkennbar. Dieses Urteil folgte englischen Gravamina und
berief sich ausdrücklich und ausschließlich auf eine englische Tradition. Aus dem
Absetzungsurteil in den Parlamentsakten geht der Vergleich mit dem Lz'&or Soxüts
nicht hervor. Im Vergleich der äußeren Umstände kam die Absetzung Wenzels der
Absetzung Friedrichs II. auf dem Konzil in Lyon durchaus nahe: eine rechtsförmli-
che Absetzung in einer vergleichsweise kleinen Versammlung, deren Repräsenta-
tivität von der Gegenseite in Frage gestellt wurde und die nur wenige praktische
Auswirkungen hatte. Auch die Zurückweisung der Kritik an der Legitimität der
absetzenden Institution durch die Betreiber der Absetzung war sehr ähnlich: Man
habe schießlich alle eingeladen, die es beträfe, wenn nicht alle gekommen seien, so
sei dadurch der Charakter des Konzils oder der Kurfürstenversammlung nicht
berührt. Und mit der Verteidigung der Absetzung kommen wir zum eigentlich
entscheidenden Punkt.

Die Bedeutung des geschriebenen Rechts in den Absetzungsverfahren gegen
Richard II. und gegen Wenzel lag nicht darin, dass die Juristen die Motive für das
Vorgehen gegen die Könige geliefert hätten. Die Motive lagen in England und in
Deutschland in der politischen Erfahrung der entscheidenden Männer mit ihrem
König, den sie aufgrund seiner Verfehlungen und Unzulänglichkeiten nicht länger
als Herrscher akzeptieren konnten. Die Juristen wurden befragt, als es um die
Legitimation des Vorgehens ging. In England mit seiner deutlich institutionalisier-
teren politischen Ordnung geschah dies vor der Absetzung. In Deutschland, wo
die Wahl eines Königs lange Zeit ein gestrecktes Verfahren gewesen war, erhielt
nun die Absetzung des Königs diesen Charakter eines gestreckten politischen
Prozesses. Nach der Absetzung Wenzels im August 1400 bemühten sich die Kur-
fürsten weiterhin um eine Unterstützung ihres Urteils bei Fürsten, Grafen, Herren
und Städten. So etwa im September 1400, als der Protonotar Ruprechts von der
Pfalz, Job Vener, auf einem Mainzer Städtetag die Anwesenden von der Rechtmä-
ßigkeit eines neuen Königs überzeugen wollte. Der neue König Ruprecht schickte
sein gelehrtes Personal, um diesen Versuch der Überzeugung und Mobilisierung
zu unternehmen: sz'zzf Hzü'Uzo wz'so yg/UzrU yrojU ydzzjjczz z'zz dozzz zcUzUzz, dz'g dwz sUUzz
woz'I gzzfz yozrzzozz, Fz der siede/rzzzzde gewest, zzzzd Ezzzzf z'zz großer/rzzzzfscda/i z're zzzez'zzzzzzge
gesagzY, wz'e sz'cd dz'e stete zzzze strzz^zzzzge z're ez'de setezz zzzid erezz z'zz dezzz rectztezz dzzrz'zzzze
tzzztterz zzzogezz, zds sz'e zrzez'rzezzt dzzz sz'e dzzz cieriz'dzerz wz'ssezz wzziiezz z'zz Fe&estiz'Uzezz zzzzd

Feiserizcizezz; re Uz te, wo zzzzzzz dzzz Fescizrdzezz /z'zzde.

So setzte schon wenige Wochen nach der Absetzung Wenzels und der Wahl
Ruprechts die gelehrte juristische Überzeugungsarbeit ein. Hier geschah etwas
Neues. Die gelehrte juristische Argumentation hatte die Bewegung gegen Wenzels
Königtum nicht ausgelöst, aber sie war in der Lage, angesichts der zögerlichen
Haltung der Mehrheit der Fürsten, Grafen, Herren und Städte einen funktionsfä-

121 Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht, 1. Abteilung: 1400-1401 (Deutsche
Reichstagsakten, Ältere Reihe 4), hg. von J. Weizsäcker, Gotha 1882, Nr. 120; vgl. zum Enga-
gement der Juristen im Umfeld von Ruprechts Hof für das neue Königtum auch WALTHER,
Das Problem des untauglichen Herrschers, S. 20-28; vgl. auch HEZMPEL, Die Vener von
Gmünd und Strassburg, S. 170-176; S. 686-690.
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higen politischen Prozeß aufrecht zu erhalten - aus der Sicht von Ruprechts Kö-
nigtum. Unter Heranziehung korporationsrechtlicher Erklärungen ließ sich das
Vorgehen der vier Kurfürsten gegen Wenzel als ein Vorgehen der Mehrheit der
Kurfürsten verstehen (watü daz merer fed der kar/drsfgn dz'g zdrandgrzorge getan da&en).
Diese Mehrheit konnte nach dem Verständnis der Pfälzer Juristen für alle Kurfür-
sten sprechen, nachdem die anderen ebenfalls eingeladen worden warend^ Damit
war die Frage des Absetzungsrechtes durchaus noch nicht geklärt, aber eine solche
Frage war unter den Herrschaftsvoraussetzungen dieser Zeit auch nicht eindeutig
zu klären. Was aber deutlicher hervortrat, war eine neue Dimension politischer
Auseinandersetzung.

Dabei geht es in besonderer Weise um die Frage, inweit sich in diesen Abläu-
fen die Ausbildung eines Verfassungskonsenses erkennen läßt, der gegenüber der
Auseinandersetzung um die Doppelwahl H98 eine Veränderung darstellt. Eine
solche Veränderung wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts in der Berufung auf die
GoMcng BüFg erkennbar. Das Argument, dass die Mehrheit der Kurfürsten nach
ordnungsgemäßer Einladung für alle Kurfürsten sprechen könne, zielte auf die
Goidgng Bzd/e. Sie wurde in diesen Jahren zu einer bedeutenden Bezugsgröße. Als
Ruprecht von der Pfalz nach zehnjähriger, nicht sehr wirksamer Herrschaft starb -
auch darin Heinrich IV. von England (1399-1413) durchaus ähnlich -, führte die
noch immer ungeklärte Herrschaftssituation zu einer letzten Doppelwahl im Mit-
telalter.^ Da die Juristen am pfälzischen Hof bei dieser Doppelwahl 1410 ebenfalls

122 Die ganze Passage lautet: wanf daz merer teil der ^ührsfen die uiranderMH^e getan tza&en and die
andern tcM^Mrsten m'rFoit and za zw geladen betten zn kommen die uirandernnge an den? ric?:e mit in
zn tnn nnd einen andern zn den? ricde mit in dei/en zn diesen, nnd want der der Am^rsten eins teiies
zn dem tage den sie docd wo! gewist izant nit Bornen sind, so daFen dieselben U?7^Hrsten, die do gewest
sint, in dem rechten woi macdt gedaFt einen andern zn dem ricde zn diesen (Deutsche Reichstags-
akten unter König Ruprecht, Bd. 4, ed. Weizsäcker, S. 133); vgl. dazu auch WALTHER, Das
Problem des untauglichen Herrschers, S. 18-28; vgl. auch KAUFHOLD, Entscheidungsstruktu-
ren, S.135-139.

123 Zum Königtum Ruprechts I. vgl. O. AUGE/K.-H. SP1ESS, Ruprecht (1400-1410), in: Die deut-
schen Herrscher des Mittelalters, hg. von SchneidmüHer/Weinfurter, S. 446-461, 595f.;
P. MORAW, Ruprecht von der Pfalz (1400-1410), in: Höfe und Residenzen im spätmittelalter-
lichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Bd. 1 (Residenzenforschung 15,1),
hg. von J. Hirschbiegel/J. Wettlauffer/W. Paravicini, Stuttgart 2003, S. 319-324; DERS., Rup-
recht von der Pfalz. Ein König aus Heidelberg, in: Zeitschrift für die Geschichte des Ober-
rheins N. F. 110 (2001), S. 97-110; A. GERUCH, König Ruprecht von der Pfalz, in: Pfälzer Le-
bensbilder, Bd. 4, hg. von K. Baumann/H. Harthausen, Speyer 1987, S. 9-60; E. SCHUBERT,
Probleme der Königsherrschaft im spätmittelalterlichen Reich. Das Beispiel Ruprechts von
der Pfalz, in: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, hg. von Schnei-
der, S. 135-184; zu Heinrich IV. von England vgl. etwa: Henry IV: the Establishment of the
Regime 1399-1406, hg. von G. Dodd/D. Biggs, Woodbridge 2003; D. BtGGS, The Reign of
Henry IV: the Revolution of 1399 and the Establishment of the Lancastrian Regime, in: Four-
teenth Century England, Bd. 1, hg. von N. E. Saul, Woodbridge 2000, S. 195-210; G. DODD,
Conflict or Consensus: Henry IV and Parliament, 1399-1406, in: Social Attitudes and Political
Structures in the Fifteenth Century, hg. von T. Thornton, Stroud 2000, S. 118-149; BEVAN,
Henry IV; zur Doppelwahl von Jobst von Mähren und Sigmund vgl. Deutsche Reichstagsak-
ten unter Kaiser Sigmund, 1. Abt. 1410-1420 (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe 7), hg.
von Dietrich Kehler, München 1878, Nr. 26-35 (Sigmund); Nr. 50-53 (Jobst von Mähren); vgl.
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eine eindeutige Position vertraten - nach dem Verzicht von Ruprechts Sohn Lud-
wig auf eine erneute Wittelsbachsche Kandidatur unterstützte die Pfalz das König-
tum von Sigmund - führten sie die Argumentation mit der GoMcncn BttHc fortd^
Betrachtet man die Auseinandersetzungen um die Wahlgeschehen 1400-1410/11
aus der Perspektive unserer Untersuchung im Zusammenhang, so läßt sich deut-
lich erkennen, dass zu Beginn des 15. Jahrhunderts die widerstreitenden Positio-
nen allmählich dieselbe Bezugsgröße erkennen lassen: die Kurfürsten und ihre
Gesandten bezogen sich in ihren Argumentationen zunehmend auf die Goldene
Bnlied^ ... daoon ans nacd /h'dez'f nnsers stz/fes alter ^eroonlzeil and nacl: gesecze and
azan'san^en der galten Indien ^elwrel and za^edorel, andere alle ansere ndddolcar/nrsien
za oirdofen zasa?nnzenzaA:onzmen H acd ^ez'n FrancUn/ard - dass die Kurfürsten sich
zur Bekräftigung ihrer bedeutenden Wählerrolle nicht nur auf die alte Tradition
des Reiches, sondern ausdrücklich auf die Goldene Balle beriefen, war eine neue
Entwicklung, die nun einen gemeinsamen Bezugsrahmen schuf. ^ Sowohl der
Erzbischof von Mainz, als auch die angefragte Stadt Frankfurt beriefen sich nun
auf dieselben Vorschriften zur Bestimmung der Frankfurter Rolle im bevorstehen-
den WahlgeschehenW' In dieser schriftlichen Normierung einer gemeinsamen
Grundlage lag der wohl bedeutendste Unterschied zu den Doppelwahlen von 1198
und 1257, bei denen sich die rivalisierenden Könige und ihre Anhänger jeweils auf
Rechtspositionen und Traditionen beriefen, die die Gegenseite nicht anerkannte.

Freilich beendete die Goldene Balle nicht alle Konflikte um die Königswahl. Sie
war wie jeder komplexere Rechtstext interpretierbar, und sie wurde auch im Sinne
traditioneller Interessen bemüht. So reklamierte der Herzog von Bayern unter

dazu THOMAS, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters, S. 335-340, S. 377-379;
M. KtNTZINGER, Sigmund (1410/1411-1437) mit Jobst von Mähren (1410-1411), in: Die deut-
schen Herrscher des Mittelalters, hg. von Schneidmüller/Weinfurter, S. 462-485; KAUFHOLD,
Entscheidungsstrukturen, S. 132-134: J. LEUSCHNER, Zur Wahlpolitik im Jahre 1410, in: Deut-
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters 11 (1954/55), S. 506-553.

124 Vgl. etwa Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, 1. Abteilung: 1410-1420 (Deut-
sche Reichstagsakten, Ältere Reihe 7), hg. von D. Kerler, München 1878, Nr. 10, 20, 23, 29, 30,
33, 40, 42 und 53; vgl. Literatur wie vorangehende Anmerkung.

125 Vgl. den ausdrücklichen Bezug auf die Goldene Bulle im Vorfeld der Wahl von 1410 etwa in
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, Nr. 3 (Gesandte des pfäl-
zischen Kurfürsten verlangen von Frankfurt die Anerkennung ihres Herren als Reichsvikar);
Nr. 14 (Der Erzbischof von Mainz verlangt als Verantwortlicher für die Wahl eines neuen
Königs Auskunft über die Haltung der Stadt Frankfurt); Nr. 15 (Die Frankfurter erklären,
sich gemäß der Goldenen Bulle verhalten zu wollen); Nr. 18 (Frankfurt schreibt unter Beru-
fung auf die Goldene Bulle an die Kurfürsten von Köln, Trier und Sachsen über ihr Gefolge
bei der Königswahl); Nr. 19 (Frankfurter Aufzeichnungen über Vorkehrungen für den Wahl-
tag); Nr. 21 (Die Mainzer Gesandten verlangen von Frankfurt den Einlaß der Kurfürsten mit
ihrem Gefolge für die Königswahl) u. a. vergleichbare Stücke ebda.

126 Vgl. zur Bedeutung der Goldenen Bulle im frühen 15. Jahrhundert etwa P. MORAW, Die
kurfürstliche Politik der Pfalzgrafschaft im späten Mittelalter, vornehmlich im späten 14. und
im 15. Jahrhundert, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 9 (1983), S. 75-97, S. 93.

127 Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, Nr. 14-15, das Zitat oben
ebda, Nr. 14.
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Verweis darauf, dass er der Erstgeborene im Hause Bayern sei, die pfälzische Kur-
stimme 1410 für sich - ohne Erfolg.'^

Die Goldene Bulle beendete die Konflikte um das Wahlverfahren und die
Wahlentscheidung nicht, aber sie verlieh ihnen allmählich ein anderes Muster. Um
diesen Wandel geht es in dieser Untersuchung. Die Berufung auf einen gemeinsa-
men Grundtext war ein wichtiger Schritt. Die juristische Auseinandersetzung der
Fachleute wurde zu einem bedeutenden politischen Konfliktmuster der Zukunft.
Dadurch veränderte sich auch der Umgang mit der Tradition. Die Auseinanderset-
zung um die Doppelwahl von 1410 ließ diese Veränderung erkennend^

Die prominenten Wähler Jobsts von Mähren, die Erzbischöfe von Mainz und
Köln, schrieben 1411 an die Räte des rivalisierenden Kandidaten König Sigmund
von Ungarn und forderten sie unter Verweis auf das ordentliche Wahlverfahren
auf, das Königtum Jobsts zu unterstützend^ Das Schreiben, das der Wahl Sig-
munds die Rechtsgrundlage absprach (ttf cttm mtzemnczH fo^ttantttr; & /Vre ttttllattz),
forderte auf der Gegenseite den pfälzischen Rat Job Vener zu einem ausführlichem
juristischen Kommentar heraus, der nun der Goldenen Bnde, auf die sich auch die
Erzbischöfe berufen hatten, eine entscheidende Rolle zuwiesd^ Unde necessarinnz
optts yeczd diue menron'e domz'nns Knroins IV ^ornzam ef modnm dnjnsmodi eiecü'onis in
anrea &niia prouide sfafnendo, Karls IV. Regelung der Königswahl war für Job Vener
der Ausgangs- und Angelpunkt der weitergehenden Fragen an die Natur des
Wahlgeschehens.Dabei war klar, dass die Goldene Bniie eine längere Vorge-
schichte hatte. Im Zusammenhang mit der entscheidenden Frage, ob die Wahl-
stimmen der wenigen Wähler Sigmunds dennoch als entscheidende Mehrheit
verstanden werden konnten, interpretierte Job Vener das kurfürstliche Wahlgre-
mium als ein Wahlkollegium, das seine Entscheidungen immer mit der Mehrheit
der anwesenden Wähler treffe. Die Abwesenden, die den Termin, zu dem ord-
nungsgemäß geladen worden sei, ignorierten, verzichteten auf ihr Stimmrecht.'^

128 Vgl. ebda, Nr. 29 (Straßburger Schreiben an Basel): Herzog StepFan von Bayern mez'nde, sd er der
eiteste von Beyern wäre, so sollte er die Far IzaFen. Der ist nit gen FrancF/art Fomnzen, aFer die Far-
parsten and ire rate Falzen Feratslaget and FliFet Ferzog Ludwig Fi der Für and wollen in var ein
p/aizgra/en FaFen. Und meinen! die/arsten, die reicFssta'tie sollen! izn sweren.

129 Zur Doppelwahl von 1410 vgl. oben Anm. 123; vgl. zum Folgenden vor allem die Texte in
Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, Nr. 52 und 53.

130 Ebda, Nr. 52.
131 Ebda, Nr. 53; zur Autorschaft Job Veners und zu seinem Umgang mit der Goldenen Bulle

vgl. zuletzt HEIMPEL, Die Vener von Gmünd und Straßburg, S. 667-690; vgl. zu Job Vener
auch WALTHER, Das Problem des untauglichen Herrschers, S. 24-27.

132 Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, Nr. 53, S. 76
133 Ebda, S. 81f.: ex eo ciare patet, ^uod coiiegiaiiter ad principes spectat electio vei etiam dicitar, c?aod

contemtis aliis /aerit ana electio ceieFrata ... dicentes, <?uod ex consaetudine antayua tam^aam ad coi-
legiazn spectat ad principes electio, et sic, aliis legitime vocatis et lapso termino Jaris et Fominis, voces
aFsentiam resident in presentiFas, c?ui soii pro tanc coiiegium representant ... maxime aatem FaFet
Foc iocum, tyaando vocati non venientes dant inteiiigere mentem saam ^aod non veiint eiigere, sicat
aiayui electores scripserant in casa isto. tanc enim potestas eiigendi etiam ante lapsam termini iaris,
inter ^aem deFetperi electio, devoivitar ad namero pauciores ...; malto magis, lapso termino Jaris et
Fominis, ad ^aem omnes sant vocati; vgl. zur Problematik der kurfürstlichen Korporation in
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Um diese Position, die natürlich nicht unbestritten bleiben konnte, zu erhär-
ten, rief Job Vener die Tradition seit Hostiensis (+ 1271) auf, der in seinem Kom-
mentar zu WngraMcni den Korporationscharakter des Kurfürstengremiums noch
in Frage gestellt hatte.Diese Haltung wies Job Vener zurück, indem er bei allem
gebotenen Respekt vor dem renommierten Kanonisten (saiua fand docton's rcuercn-
ü'a) darauf verwies, dass die Kurfürsten nach der Goldenen Bulle einem klar gere-
gelten Verfahren folgten und damit als ein Kollegium agierten.^ Das konnte
Hostiensis noch nicht wissen, wie Job Vener einräumte rzon HdzY Hosüensz's),
aber auch ohne die Goldene Bulle hätte bereits Lupoid von Bebenburg, Bischof
von Bamberg und ausgewiesener Kanonist festgestellt, dass die Kurfürsten die
Gesamtheit der Fürsten und des christlichen Volkes repräsentierten und daher als
Kollegium votierten.^

Job Vener argumentierte dezidiert in einer schriftlichen Tradition. Und diese
Tradition stellte Zusammenhänge her, die die Erinnerung einzelner Menschen
deutlich überschritten. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass er die histori-
sche Positionierung von Hostiensis, der die Goldene Bulle in der Tat noch nicht
kennen konnte, und von Lupoid, der erst nach der Veröffentlichung seines Trakta-
tes Bischof von Bamberg wurde, nicht allzu präzise vornahm. ^ Job Vener kannte
diese Namen nur aus den Texten. Ihr Gebrauch erlaubte einen weiten Rückgriff:
etwa 70 Jahre bis zu Lupolds Traktat und noch einmal 70 Jahre bis zu Hostiensis,
der 140 Jahre vor der Doppelwahl von 1410 gestorben war. Die Texte als solche
waren keine neue Erscheinung, aber dass sie nun zu Beginn des 15. Jahrhunderts
in den politischen Konflikten um das Königtum als entscheidende Autoritäten
zitiert wurden, das war eine neue Entwicklung. Eine Entwicklung, die nun auch
ausdrücklich auf einem Feld Zusammenhänge stiftete, auf dem wir für das
13. und 14. Jahrhundert in dieser Untersuchung Parallelen festgestellt haben. Zu
Beginn des 15. Jahrhunderts verglich mit Job Vener ein Zeitgenosse die Wahlerfah-
rungen von Kurfürsten und Kardinälend^ Und mit einem Blick auf die Erfahrun-

diesem Zusammenhang etwa WALTHER, Das Problem des untauglichen Herrschers, S. 20-28;
KAUFHOLD, Entscheidungsstrukturen, S. 137-139.

134 Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, S. 81.
135 Ebda: iznzno dectores iznperii coiiegiaiiier Walzgut eiz'gere, et eos balzet dozwz'nMS MagantznMS tanz^aazn

decanas conzzocare, babent z?aoz?ae ordineni saazn in sedendo et oocezn dando, Mt ciare coiiigitMr ex aa-
rea baiia.

136 Ebda: ... sed abszyae aarea baiia dz'ctazrz Hostiensis reprobat donzinas bapoidas de Be&enbarg z?aon-
dazn Baznbergensis episcopas decretorazrz doctor nobiii ratione ... isti einizn princz'pes tzoc casa repre-
sentant anirzersitatenz et popaii cizristiani ... ex eoz^ae ciare patet, z?aod coiiegz'aiz'ter ad principes spec-
tat eiectio.

137 Zu Lupoid vgl. oben Kapitel 6.
138 Im Zusammenhang mit der Frage möglicher Verschiebungen des Wahltermins wies der

Kommentar Job Veners auf Parallelen der Papst- und der Königswahl hin (... transgredz'tar in
iongazn a sz'zniiitadz'ne eiectionis regis Roznanorazn cazn papaii, <?aod neznpe eanz acceierarz' expedz'at;
und: Naiias enizn cardz'naiz'azn zpzantanzcanzyae z'nzpeditorazn expectatar aitrn 10 dies ... znaito zni-
nas izz'c non detzent expectarz', ex t?ao possant znitti procaratores (Deutsche Reichstagsakten unter
Kaiser Sigmund, Bd. 1, ed. Kerler, S. 80); vgl. zum Vergleich zwischen Kardinalen und Kur-
fürsten auch KAUFHOLD, Deutsches Interregnum, S. 417-424.
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gen der Kardinale im Umgang mit der quasi monarchischen Kirchenleitung in
diesen Jahren wollen wir dieses Kapitel beenden.

Das Große Abendländische Schisma hatte bei dem Vorgehen der Kurfürsten
gegen König Wenzel eine verschärfende Rolle gespielt, aber die Wahl Ruprechts
hatte die Überwindung der Kirchenspaltung nicht beschleunigt.^ In gewisser
Weise wies die Erfahrung der Kirche mit zwei Päpsten und die Erfahrung des
Reiches mit zwei Königen zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine erkennbare Paralle-
le auf: beide Einheiten, das Reich und die Kirche, waren groß und heterogen ge-
nug, um zwei Köpfe tragen zu können. Hier zeigte sich ein deutlicher Unterschied
zu England, das kleiner war und dessen Herrschaftsstrukturen eindeutiger auf
eine monarchische Spitze ausgerichtet war. In England mußte die Frage entschie-
den werden, wer als König regierte, auch wenn dies bedeutete, einen bislang legi-
timen König abzusetzen. An diesen Punkt gelangte die Kirche gut 30 Jahre nach
dem Ausbruch des Schismas.

Die verschiedenen Wege, auf denen man sich um eine Überwindung der Kir-
chenspaltung bemüht hatte, hatten nicht zu einem Ziel geführt. Weder militärische
Konfrontation, noch die Verpflichtung zum gemeinsamen Rücktritt der konkurrie-
renden Amtsinhaber - wenn auch der Rivale zurücktreten würde -, und auch
nicht der Entzug der Obödienz durch mächtige Anhänger hatten dazu geführt,
dass die lateinische Christenheit zur Geschlossenheit zurückfand. Zu Beginn des
15. Jahrhunderts lebte die Kirche, deren Theoretiker im 13. und 14. Jahrhundert ein
sehr stringentes hierarchisches Selbstverständnis formuliert hatten, in einer Situa-

139 Zur Haltung Ruprechts von der Pfalz zur Schismafrage vgl. etwa: GERLICH, König Ruprecht
von der Pfalz, S. 47-51; R. BÄUMER, Konrad von Soest und seine Konzilsappellation 1409 in
Pisa, in: Das Konstanzer Konzil (Wege der Forschung 415), hg. von dems., Darmstadt 1977,
S. 96-118; H. HEIMPEL, Konrad von Soest und Job Vener. Verfasser und Bearbeiter der Hei-
delberger Postillen zu der Berufung des Konzils von Pisa, in: Westfalen 51 (1973), S. 115-124;
K. WRIEDT, Der Heidelberger Hof und die Pisaner Kardinale. Zwei Formen des Konzilsge-
dankens, in: Aus Reichsgeschichte und Nordischer Geschichte. Festschrift für Karl Jordan,
Stuttgart 1972, S. 277-288; M. de BOÜARD, L'empereur Robert et le Grand Schisme
d'Occident, in: Melange d'Archeologie et d'Histoire 48 (1931), S. 215-232; vgl. auch
K. R. KRÖTZSCHKE, Ruprecht von der Pfalz und das Konzil zu Pisa, Leipzig 1889.

140 Zum großen Schisma und zu den Versuchen seiner Überwindung vgl. etwa J. ROLLO-
KOSTER, Looting the Empty Sea: the Great Western Schism Revisited (1378), in: Rivista di sto-
ria della chiesa in Italia 59 (2005), S. 429M74; Le Midi et le grand schisme d'Occident (Cahiers
de Fanjeux 39), Toulouse 2004; H. KAMINSKY, The Great Schism, in: The New Cambridge
Medieval History, Bd. 6, hg. von Jones, S. 674-696; H. MlLLET, Comment mettre fin au grand
schisme d'Occident? L'opinion des eveques et des chapitres de Normandie en 1398, in: Cha-
pitres et cathedrales en Normandie 1997. Actes du XXXIe congres des societes historiques et
archeologiques de Normandie Montagne-au-Perche 16-20 oct. 1996, hg. von S. Lemagnen,
Caen 1997, S. 231-240; R. N. SWANSON, A Survey of Views on the Great Schism, c. 1395, in:
Archivum Historiae Pontificiae 21 (1983), S. 79-104; DERS., Universities, Academics and the
Great Schism (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 3,12), Cambridge 1979;
H. P. KOMAREK, Das große abendländische Schisma in der Sicht der öffentlichen Meinung
und der Universitäten des deutschen Reiches, 1378-1400, Salzburg 1970; K. A. FlNK/E. ISER-
LOH, Das abendländische Schisma und die Konzilien, in: Handbuch der Kirchengeschichte,
Bd. 3,2, hg. von Jedin, S. 490-588; G. J. JORDAN, The Inner History of the Great Schism of the
West. A Problem in Church Unity, London 1930.
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tion, die Bonifaz VIII. auf dem Höhepunkt des päpstlichen Führungsanspruchs so
entschieden verworfen hatte: mit zwei Köpfen t?tias;' monsüttm (Lfttattt Sancfattt).^^
Es war ein Zustand, der ihrem Selbstverständnis zutiefst widersprach, und der
allein schon dadurch, dass er praktisch fortdauerte, obwohl so bedeutende Theo-
logen und Kanonisten die Einheit der Kirche unter der Führung des Papsttums für
den einzigen Weg zum Heil hielten, einen gefährlichen Skandal bildete. Die reale
Entwicklung stellte die hoch entwickelte päpstliche Ekklesiologie auf eine schwere
Probe.In dieser Situation übernahmen die Kardinäle schließlich die entschei-
dende Initiative. Im Juni 1408 kamen die beiden Kardinalskollegien zusammen,
um für das Frühjahr 1409 ein gemeinsames Konzil nach Pisa einzuberufen. ^

Mit einer solchen Einberufung gab es ein Problem: eigentlich berief der Papst
ein Konzil ein - auch wenn die Päpste dies seit fast 100 Jahren nicht mehr getan
hatten. Hierin gab es durchaus eine gewisse Parallele zur Frage der Einberufung
des Parlaments bei der Absetzung Richards II. Wie sollte eine Körperschaft verfah-
ren, deren Bestand von ihrem Haupt abhing, wenn sie beabsichtigte, eben diesen
Kopf zu entfernen? Dass die Kardinäle zu diesem Schritt bereit waren, geht aus
den verschiedenen Schreiben, die sie im Frühjahr und Sommer 1408 zur Rechtfer-
tigung ihres Vorgehens verfaßten, deutlich hervor. Von den amtierenden Päpsten
erwarteten sie keinen Beitrag zur Lösung des Schismas mehr.^

141 Llnam Sanctam in: Les Registres de Boniface VIII, Bd. 1-4, hg. von A. Thomas/M. Faucon
/G. Digard, Paris 1884-1935, hier Bd. 3, Nr. 5382.

142 Vgl. nur das Beispiel des traditionell papsttreuen Florenz, wo im Februar 1408 in den politi-
schen Beratungen (Consulte e Pratiche) die Haltung geäußert wurde, dass es für die Interes-
sen von Florenz durchaus auch zwölf Päpste sein könnten. Mancher gewöhnte sich an das
Schisma: ^aod pro &ono tiaias redet ^aod essent .xd. pape ... et ^aod stare et non intromittere so de
aiayao in dac materia atde est (Florenz, Archivio di Stato, Consulte e Pratiche 39, fol. 6r); zuerst
mitgeteilt von P. HERDE, Politische Verhaltensweisen der Florentiner Oligarchie 1382-1402,
in: Geschichte und Verfassungsgefüge. Festschrift für Walter Schlesinger (Frankfurter histo-
rische Abhandlungen 5), Wiesbaden 1973, S. 190, Anm. 178; zuletzt auch bei Quellen zur Kir-
chenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahrhunderts, Bd. 1 (Ausgewählte
Quellen zur Geschichte des Mittelalters 38a), hg. von J. Miethke/L. Weinrich, Darmstadt
1995, S. 17, Anm. 37 (dort auch weitere Beispiele für solche Wirkungen des Schismas); vgl.
zur Haltung von Florenz auch: A. W. LEWIN, Negotiating Survival: Florence and the Great
Schism 1378-1417, Madison (N. J.) 2003.

143 Einladungsschreiben: Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht, 3. Abteilung: 1406-
1410 (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe 6), hg. von J. Weizsäcker, Gotha 1888, Nr. 267;
vgl. auch J. VINCKE, Briefe zum Pisaner Konzil (Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschich-
te 1), Bonn 1940, Nr. 21; vgl. zum Konzil von Pisa: A. LANDI, 11 papa deposto (Pisa 1409).
L'idea conciliare nel grande scisma (Studi Storici), Turin 1985; J. GILL, Konstanz und Florenz
(Geschichte der ökumenischen Konzilien 9), Mainz 1967, S. 29-40.

144 Vgl. etwa die eindringlichen Schreiben bei VINCKE, Briefe zum Pisaner Konzil, Nr. 31 und 32.
Scandaiam in ecciesia inaaditami Intaendo riam apertam ad scisma todendam, ad ^aam eciam ad-
st?ae adt?aa o&d'gatione pacti, promissi, iaramenti aat roti de iure dirino et sa& pena peccafi mortads
et detrto pastorads o)j6cii oMigati sant, ac eciam contra rotam, promissionem et iaramentam saper
iioc speciaiiter emissa re/apant et contradicant ddidine dominandi et ariditategarend; donis tempora-
ddas et saaritatem inanis giorie degastandi, non attendentes <?aod ipso/acto ita rirant, at ad dao ca-
pita ecciesiam natriant et eias memdra reiati artas dinidi et iacerari paciantar (Nr. 31, S. 69). Die
Frage nach dem Recht der Kardinäle, ein solches Konzil einzuberufen, wurde in dieser Phase
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Bei der Eröffnung des Konzils in Pisa hielten die Kardinale fest, dass man von
den schismatischen Päpsten die Einberufung eines Konzils vernünftigerweise
nicht erwarten könne (per mtEttw goram pofgsf mcz'ozMddügr cottdüttzn cotmo-
can').^ Daher sei es die Aufgabe der Kardinale, dieses Konzil einzuberufen, zumal
sie durch die Gnade Gottes wieder vereinigt seiend^ Das Konzil wurde nach zö-
gerndem Beginn schließlich gut besucht.^" Allerdings blieb König Ruprecht fern,
der bei der Absetzung Wenzels immerhin dessen Versagen bei der Überwindung
des Schismas beklagt hatte. Ruprecht verurteilte das Pisaner Konzil und versagte
damit dem durchaus aussichtsreichen Versuch, die Kirchenspaltung zu überwin-
den, seine Unterstützung.^ Das Konzil strengte einen Prozeß gegen die beiden
Schismapäpste an. Schon bei der Eröffnung hatte der führende Kopf der Kardinäle
festgestellt, dass die Autorität des Konzils in der Hierarchie der Kirche an oberster
Stelle stünde: AacforzUs ggrzgraüs conciüz zzozzzz'zze zzzzzügrszzüs gccigsz'g cozzgz*ggzzfz gsf
szzzzzzzzzz zzzzcfon'üzs rgsz'&zzs z'zz ecciesz'Hsfz'ca z'gnzzUzz'zz.^

Eine solche Feststellung, wie sie auch einige Jahre später das Konzil von Kon-
stanz traf, um seine Autorität über einen renitenten Papst zu behaupten, enthielt

eingehend diskutiert. Wichtige Texte aus dieser Debatte sind in den Deutschen Reichstagsak-
ten unter König Ruprecht, 3. Abteilung: 1406-1410 (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Rei-
he 6), hg. von J. Weizsäcker, Gotha 1888 und in J. VINCKE, Schriftstücke zum Pisaner Konzil.
Ein Kampf um die öffentliche Meinung (Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 3), Bonn
1942 ediert; vgl. auch die Stellungnahmen in DERS., Briefe zum Pisaner Konzil.

145 Staatz'das conbanehzZe codasz'oae et aegd'geacz'a dozaz'aorara coateadeacz'aza de papata circa adiacz'o-
aeza scz'szaatz's per aadazzz eoraza potest racz'oaadz'd'ter geaeraie coacz'd'aza coauocarz; aus den Positio-
nen, die der Mailänder Kardinal Philargi, der im Verlauf des Konzils zum Papst gewählt
wurde (Alexander V.) zu Beginn des Konzils vortrug: }. VINCKE, Acta Concilii Pisani, in: Rö-
mische Quartalsschrift 46 (1938), S. 81-331, hier S. 92.

146 Ebda, S. 92: Ad dozzzz'aos cardz'aaies sic gratz'a Dei aaz'tos pertz'ziei ad presezzs ex dedz'to szzz' o^zcz;
coauocacz'o coacz'dz gezzeraiis.

147 Zum Konzil von Pisa vgl. die Texte in Anm. 144.
148 Zu Ruprechts Haltung vgl. besonders die Dokumente in Deutsche Reichstagsakten unter

König Ruprecht, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 278-301; vgl. auch die ablehnende Haltung der
Universität Heidelberg gegen das Konzil in den sogenannten Hez'dedzerger Postz'dea (ebda, Nr.
268), einem Kommentar zum Einladungsschreiben der Kardinäle nach Pisa; vgl. z. B. die Hal-
tung zur Legitimität des Kardinalskollegiums in Form einer Glosse (ebda, S. 388): Codegz'o.
ozrzzze codegz'aza z'dz'cz'taza, zzz'sz repcrz'atMZ* a lege az'ua cei zaortaa approdataza. Qzzz's aateza z'sfzzd code-
gz'zzzzz scz'szaatz'coraza, z'zzzo secaadaza zzosfrazzz odedz'eacz'aza scz'szaatz's azzcforMzzz, appzudauezif, uz'deazzf
z?Mz doc scrz'dere codegz'aza zzozz Jbrzaz'daat. aoaae sz'cat aaz'cas dedet esse Cdz'stas az'carz'as zzt z'zz doc
prodezzzz'o dedacz'tar, sz'c zzzzz'czzzzz dedef esse codegz'aaz? Die Heidelberger Postillen sind ein ein-
drucksvolles Beispiel für die Wahrnehmung des Schismas nach dem Muster „Crisis, what
Crisis?".

149 VINCKE, Acta Concilii Pisani, S. 93; zur Eröffnung des Konzils vgl. auch den kurzen
Sitzungsbericht (ebda, S. 91): totatyae zaattz'tadz'ae z'zz sz'teacz'o coasz'steate, reoereadz'ssz'zaas z'zz
Cdrz'sto pater et doazz'aas, dozaz'aas Petras zaz'seracz'oae dz'oz'aa saacte Rozzzazze ecdesz'e cardz'rzad's,
Medz'oiaaeasz's cozzzzzzzzzzder aaacapatas, catdedraza z?zzas; z'zz zaedz'o coasz'deacz'aza ascezzdezzs, zadatas
zzzz'fra et dadz'ta pozztz/z'cad', corazzz sacro gezzerad cozzcdz'o sz'c cozzgzvgafo serzzzozzezzz Jecz't
sotezapaz'ssz'zaaza, z'zz eo eoz'deatz'das coactasz'oaz'das et racz'oaz'das Jaadaas aactorz'tateza dozaz'aorzzza
cardz'aadaza saper coauocacz'oae daz'as saerz coacz'dz ac z'psz'as coacz'dz z'a preseatz caasa coatra Petrazzz
de daaa et Azzgetazzz Corarz'o coateadeates sapradz'ctos adastyae zzzadaza edzfz'caas ad exstz'rpacz'oaeza
scz'szaatz's et aaz'tateza z'a Dez ecciesz'a redaceadaaz.
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natürlich einigen Stoff für Meinungsverschiedenheiten.^ Doch ließ sich das Kon-
zil in Pisa nicht beirren. In einer langen Anklageschrift, die die Genese des Schis-
mas und seinen Verlauf ausführlich darstellte, wurde die praktische Weigerung
der beiden amtierenden Päpste Gregors XII. und Benedikts XIII., ihre Zusagen zur
Überwindung des Schismas einzulösen, aufgelistetW Der Vorwurf lautete, dass
sich die beiden Rivalen trotz ihrer wiederholten Bekundungen, zugunsten der
Kircheneinheit von ihrem Amt zurückzutreten, darin einig seien, die Kirchenspal-
tung aufrecht zu erhalten, um Papst bleiben zu können: eü'aw MiMüta corzcor-
dia, 7H6ÜMS ggf gcdgsiam sfarg zn dzüz'sz'orze, zA ggf, zjuazzz sz coggrgzzftzz' ad uz'azrz mzt-
fttag cgssz'oMz'sd^ Als Folge seien die beiden als Häretiker anzusehen und hätten sich
aller Würden, azzclz der pä'psüz'c/zgn, als unwürdig erwiesen.^

Das Konzil hörte eine große Zahl von Zeugend^ Beiden Päpsten wurden zahl-
reiche Hintertreibungen der Einigungsbemühungen vorgehalten. Wiederholt zi-
tierte man die beiden Päpste vor das Konzil, um sich dort zu verantworten. Am
5. Juni 1409 erfolgte dann der Urteilsspruch gegen Gregor XII. und Benedikt XIII..
Sie wurden zu notorischen Schismatikern und Förderern des Schismas erklärt als

150 Zu dem weiten Feld des Themas von Konzil und Papst im früheren 15. Jahrhundert vgl. etwa
Reform von Kirche und Reich. Zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und Basel
(1431-1449), hg. von 1. Hlaväcek/A. Patschovsky, Konstanz 1995; W. BRANDMÜLLER, Papst
und Konzil im Großen Schisma (1378-1431). Studien und Quellen, Paderborn u. a. 1990;
TlERNEY, Foundations of the Conciliar Theory, S. 162-223; Die Entwicklung des Konziliaris-
mus (Wege der Forschung 279), hg. von R. Bäumer, Darmstadt 1976; G. DENZLER Zwischen
Konziliarismus und Papalismus. Die Stellung des Papstes im Verständnis der Konzilien von
Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1437), in: Das Papsttum in der Diskussion, hg. von
dems., Regensburg 1974, S. 53-72; vgl. auch H. ANGERMEIER, Das Reich und der Konziliaris-
mus, in: Historische Zeitschrift 192 (1961), S. 528-583; zum Konzil von Konstanz vgl. etwa
die Konzilschronik des Ulrich Richenthal, Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418, hg.
von M. R. Buck, Stuttgart 1882; die Beschlüsse in Conciliorum oecumenicorum decreta, ed.
Alberigo, S. 403-451; Th. RATHMANN, Geschehen und Geschichten des Konstanzer Konzils.
Chroniken, Briefe, Lieder und Sprüche als Konstituenten eines Ereignisses (Forschungen zur
Geschichte der älteren deutschen Literatur 25), München 2000; A. FRENEKEN, Die Erfor-
schung des Konstanzer Konzils (1414-1418) in den letzten 100 Jahren (Anuarium Historiae
Conciliorum 25), Paderborn 1993; W. BRANDMÜLLER, Das Konzil von Konstanz 1414—1418,
Bd. 1-2 (Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen), Paderborn u. a. 1991-1997; R. BÄU-
MER, Das Konstanzer Konzil (Wege der Forschung 415), Darmstadt 1977; J. GILL, Konstanz
und Basel-Florenz (Geschichte der ökumenischen Konzilien 9), Mainz 1967.

151 Vgl. die Anklageschrift bei Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Bd. 26, hg.
von J. Mansi, Paris 1903, Sp. 1195-1219; vgl. auch VINCKE, Acta Concilii Pisani, S. 133-136;
LANDI, 11 papa deposto, S. 186-190.

152 Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Bd. 26, ed. Mansi, Sp. 1215.
153 Ebda, Sp. 1217f.: Deceraz efiaza & dedararz, oazaia & siagaia sapen'as eaarrafa,/aisse & esse aofo-

ria, & saper eis tazazyaaar aoionis procedeadaza: & exzade zaezaorafos coafeadeafes, eoraza z^aezaizFef
fotz popaio Cizrzsfzaao deaaaciari, & osfeadz deizere ozaaz dzgazfafe & /loaore, efiaza papafi, se redidis-
se z'adz'gaos, oelaf aoforz'os sdziszaafz'cos, aoforz'os^aafores, & sdiiszaafis aafrz'fores, perfz'aaces izaerefi-
cos, & aoforzis crizaiazhas eaorzazbas, per/arii, & oiolafioais aofz irrefifos, efiaai aoforie scaadafizaa-
fes caza iacorrigzMifafe, coafazaacia & perfiaacia euideafzizas & zaaai/esfis; ipsoz?ae propfer
praeaassas z'az'^az'fafes, ae regaeaf zzei izrzpereaf, sea praesiaf, a Deo & saerz's caaoaz'&as Jöre afa'ecfos,
prioafos, ac a& eedesia praecz'sos, sais iz'gafos peccafz's...

154 Vgl. die Aufzeichnungen über die Zeugenverhöre: VINCKE, Acta Consilii Pisani, S. 143-208.
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Häretiker und Eidbrecher wurden sie aus der Kirche ausgeschlossen und es wurde
festgestellt, dass der päpstliche Stuhl vakant seid^ Qzzo /izcfo, oitznes ctztzHugrzzzzf Tb
Deiitzt Zzzzzdzzzrzzzs; und es wurde angeordnet, dass niemand das Konzil verlassen
dürfe, der das Urteil nicht unterschrieben habed^ 213 Teilnehmer des Konzils
unterschrieben das Absetzungsdokument A'

Es ist hier nicht der Ort, die Geschichte der Absetzung der Schismapäpste wei-
terzuverfolgen. Sie erreichte auf dem Konzil von Konstanz ihren Abschluß. Hier
ging es um die Formierung der Kardinäle als gemeinschaftlicher Opposition gegen
ein Papsttum, das aus eigener Kraft die schwere Krise der Kirche nicht mehr über-
winden konnte. Mit dem Vorgehen der Kardinäle und des Konzils gegen die Päps-
te in Pisa begann das Ende einer langen Phase, in der der hierarchische Zen-
tralismus in der Kirche ohne Alternative gewesen war. Eine Feststellung, die in
dem Einladungsschreiben der Kardinäle zu dem Konzil in Pisa unter vielen ande-
ren Feststellungen enthalten war, schlägt den Bogen zurück zum Beginn dieser
Untersuchung bei der Doppelwahl von 1198 und erweist sich dabei als ein un-
scheinbarer Indikator des bevorstehenden Wandels. Im Einladungsschreiben der
Kardinäle an die Prälaten der gespaltenen Kirche vom 24. Juni 1408 findet sich die
Formulierung:/z'ztz's pasfonüz's o^z'cz'z esf prouz'&rg zzzizYafz gtvgz's pzzcz gf szzZzüz anzmartzziz
poptdz CZzn'sh'4^ Es war eine Bestimmung der grundsätzlichen Aufgabe des päpst-
lichen Amtes durch die Kardinäle.

1198 hatte die deutsche Doppelwahl einen längeren Streit um den Königs-
und Kaiserthron entfacht. In diesen Konflikt hatte sich der Papst eingeschaltet,
indem er nach dem Zuschnitt des Kaisertums fragte und zu dem Schluß kam, die
Aufgabe sei pn'zzcz'pzzüUr gf^zözzzZzYgr dem Papst zugeordnet, weil der Kaiser die Kir-
che schütze und weil der Papst ihn kröne. ^ Es war dieses grundsätzliche Nach-
denken über die Aufgabe und über die Funktion des Kaisers, die das Kaisertum
zum Gegenstand der Erörterung, letztlich aber auch der Verfügung und der Ab-
setzung machte. Auf diese Krise folgte mit Friedrich II. noch einmal ein Höhe-
punkt der Kaiserherrlichkeit. Aber es war ein Sonnenuntergang. 50 Jahre nach den
Erörterungen Innozenz' III. verlor das Kaisertum weitgehend seine politische Rol-
le als Akteur auf derselben Ebene mit dem Papsttum. Ganz so erging es dem
Papsttum nach dem Ende des großen Schismas nicht. Aber als das Schisma so
verfahren erschien, dass die Kardinäle ohne die Päpste ein Konzil einberiefen, um
die beiden Rivalen abzusetzen und durch die Wahl eines neuen Papstes die Kir-
chenspaltung zu überwinden, da fand sich in ihrer Einladung eben diese Formu-
lierung, die eine grundsätzliche Funktionsbestimmung des Amtes vornahm.

155 Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Bd. 26, ed. Mansi, Sp. 1146-1148; vgl.
auch VINCKE, Schriftstücke zum Pisaner Konzil, 177-205.

156 Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Bd. 26, ed. Mansi, Sp. 1148: ... /mhpze
MÜerzMS ordinafMfn, natUs recedaf & synocto a&s^ae iicewtia, et 4onec se snHcn'psen't z'n seaten-
fia praeiibata.

157 ViNCKE, Schriftstücke zum Pisaner Konzil, S. 178-205.
158 Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht, Bd. 3, ed. Weizsäcker, Nr. 267 (70), S. 382.
159 Vgl. dazu Kapitell.
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Der Vorgang war durchaus ähnlich. Hier wurde über das päpstliche Amt
nachgedacht. Und zwar nicht in der affirmativen Weise, die man während der
zurückliegenden 200 Jahre entwickelt hatte, und auch nicht von irgendeinem
scharfen Gegner des Papstes, die es auch immer gegeben hatte, sondern an der
Kurie, und es waren Überlegungen zur Funktion des Amtes. Der Gedanke, was
sein würde, wenn das Amt diese Funktion nicht mehr erfüllte, wurde noch nicht
ausgesprochen, aber er erschien am Horizont. Nicht die Formulierung als solche
ist das eigentlich Spannende, sondern die Umstände, die diese Formulierung her-
vorgebracht hatten. Hier kündigte sich eine Differenzierung der Deutungshoheit
an. Das Haupt sah sich in Frage gestellt. Seine Geschichte endete damit nicht, und
das Papsttum blieb dort, wo es nicht in Frage gestellt wurde, eine unumstrittene
monarchische Spitze, aber es eröffneten sich Spielräume für alternative Entwick-
lungen. Dies war das Entscheidende, und es kündigte sich hier an. Nicht alle Paral-
lelen sind sinnvoll, und man mag in manchen Fällen fragen, inwieweit es sich
überhaupt um Parallelen handelt. Aber in dieser Untersuchung geht es um den
historischen Wandel und um seinen Rhythmus. Insofern ist es einen Hinweis wert,
dass das Kaisertum 100 Jahre nach dem Beginn dieser grundsätzlichen Überle-
gungen zu seiner Aufgabe in den Zugeständnissen Albrechts von Habsburg an
Bonifaz VIII. im Jahre 1303 sein Selbstverständnis gegenüber dem Papsttum erheb-
lich zurücknahm. Anders war die Kaiserkrone nicht mehr zu erlangen (auch
wenn Albrecht sie infolge der Umstände gar nicht erlangte). Das Papsttum sah sich
gut 100 Jahre nach dem Konzil von Pisa mit der Reformation einem ebenfalls er-
heblichen Bedeutungsverlust gegenüber. Mit diesem Ausblick auf das Ende des
Mittelalters kommt die Bestandsaufnahme des institutioneilen Wandels seit dem
späten 12. Jahrhundert an ihr Ende, und es gilt abschließend einen Blick auf den
Charakter dieses Wandels zu werfen.

160 Vgl. die Konsistorialrede Bonifaz VIII. anläßlich der Verhandlungen mit den Gesandten
Albrechts über die Vergabe des Kaisertitels an den Habsburger (MGH Constitutiones,
Bd. 4,1, ed. Schwalm, Nr. 173 (I) und die Anerkennung der päpstlichen Ansprüche durch
Albrecht (ebda, Nr. 181: Uro ecM7M, facü's sacrosancü's eroangeü'is, 7?Mod ero Ji'deü's et odediens Nato
Petro et ooNs oesfris^ne SMCcessord?MS carzonice üüranüdMs sancfe^ae aposioüce Romane ecciesie).



Kapitel 10

Schluss: Die Dynamik des historischen Wandels

Diese Studie behandelt den historischen Wandel im späten Mittelalter. Zwei Jahr-
hunderte sind eine lange Zeit, deren innerer Zusammenhang nur durch menschli-
che Erinnerung gestiftet werden kann. Neben der Erinnerung wirkten zahlreiche
Faktoren stabilisierend oder verändernd auf die politische Ordnung. Unser
Hauptaugenmerk galt indes der Dynamik der Traditionsbildung, der Frage, ob
sich bei der vergleichenden Untersuchung dreier unterschiedlicher Entwicklungen
mit einem jeweils inneren Zusammenhang und gemeinsamen Bezügen Überein-
stimmungen erkennen ließen - Übereinstimmungen, die es erlaubten, von histori-
schen Rhythmen im späten Mittelalter zu sprechen. Dabei geht es nicht um die
Feststellung fester Muster oder gar um die Formulierung von vermeintlichen Ge-
setzmäßigkeiten des Wandels. Diese Versuche hat die Geschichtswissenschaft mit
guten Gründen hinter sich gelassen. Aber es geht um die Frage, inwieweit der
historische Wandel in drei unterschiedlichen Ländern (wenn wir die Kurie einmal
systematisch als einen monarchischen Hof behandeln), der sich parallel vollzog,
Gemeinsamkeiten zeigte, die sich als Eigenschaften einer historischen Epoche
verstehen lassen. Immerhin bestanden zwischen dem Reich, England und der
Kurie in diesen zwei Jahrhunderten vielfältige Bindungen und Beziehungen. Und
die ausgewählten Problemfelder - deutsche Königswahl und Formierung des Kur-
fürstenkollegs, die Ausbildung der englischen Regierungsform durch König, Bera-
ter und Parlament sowie die spezifischen Bedingungen der zentralen Kirchenlei-
tung durch Papst und Kardinäle - wiesen in vielfältiger Hinsicht über die jeweili-
gen Reiche hinaus.

Es geht um die Dynamik der Entwicklung zwischen 1198 und 1411 - das be-
deutet, um die Momente, in denen die institutionelle Ordnung im Reich, in Eng-
land und an der Kurie eine Krise durchlebte und eine präzisere Festlegung erfuhr.
Eine grundsätzlich neue Richtung leiteten die untersuchten Prozesse nicht ein.
Aber sie führten die widerstreitenden Positionen der Akteure, die im Reich, in
England und an der Kurie das Geschehen bestimmten, zu einer belastungsfähigen
politischen Ordnung zusammen. Das bedeutete nicht, dass Konflikte dadurch
vermieden werden konnten. Die Absetzung aller drei monarchischen Häupter am
Ende des hier untersuchten Zeitraumes zeigte vielmehr die weiterhin bestehenden
enormen Spannungen. Aber die Grundlage, auf der diese Krisen bewältigt wur-
den, war erkennbar breiter geworden, und sie zeigte auch bei den rivalisierenden
Konfliktparteien so viel erkennbare Gemeinsamkeiten, dass wir von einem Verfas-
sungskonsens sprechen können, einer Übereinstimmung in den wesentlichen Ele-
menten des politischen Prozesses. Die konkreten Verläufe solcher politischen Ent-
scheidungsprozesse konnten in den hier verglichenen Reichen sehr unterschied-
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lieh sein. Doch die Fragestellung zielte weniger auf den jeweils konkreten Verlauf
der institutionellen Formierungsvorgänge, als vielmehr auf vergleichbare Heraus-
forderungen.

Bei der Frage nach den Übereinstimmungen in der inneren Dynamik institu-
tioneller Formierungsprozesse im Reich, in England und an der Kurie ist eine Ge-
meinsamkeit nicht zu übersehen. Die Erinnerung, die den inneren Zusammenhang
der politischen Tradition stiftete, war als menschliche Erinnerung weniger vom
Standort als von den Lebens- und Kommunikationsbedingungen der Epoche
abhängig. Die Frage menschlicher Erinnerung hat in der Konsequenz auch eine
anthropologische Dimension. Die anthropologische Perspektive ist für Historiker
kein einfaches Feld, und sie würde den Rahmen dieser Untersuchung sprengen,
aber ein Ausblick ist doch möglich. Er eröffnet in diesem Fall vor allem einen Blick
auf die Überlegungen der Juristen und die Erfahrungen der Missionare.

Sie waren es, die von Zeit zu Zeit Erfahrungen damit machten, wie lange es
dauerte, Menschen für einen neuen Glauben zu gewinnen und die darüber Be-
trachtungen anstellten. Dafür gab es Vorbilder: Als Gott seinen Bund mit Abraham
schloß und ihm in Aussicht stellte, dass seine Nachkommen so zahlreich sein wür-
den, wie die Sterne am Himmel, da eröffnete er ihm auch einen Blick in die Zu-
kunft dieses Geschlechts.^ Er sagte ihm die Zeit in Ägypten als eine Zeit der Prü-
fung voraus, versprach ihm aber die Rückkehr nach Israel: DM aFer wirst z'n Fric&n
ZM deinen Vätern /leimgeFen; in FoFem Aiter wirst dn FegraFen werden. Erst die werte
Generation wird in'erder zariidAedren; denn nocii Fat die Sciudd der Anwriter niedt dir
ooiies Ma/? erreicdtZ Es ging um die Bedingungen eines Neuanfangs, für den der
Stamm alte Verflechtungen (mit den Amoritern) hinter sich lassen mußte. In der
Perspektive unserer Untersuchung ist dies die Frage nach der Dauer der Entfrem-
dung. Für eine vollständige Entfremdung von alten Gebräuchen veranschlagte die
Genesis drei bis vier Generationen. Erst die vierte Generation hatte sich aus den
alten Verstrickungen gelöst und war bereit für einen neuen Beginn. In dieser frü-
hen Phase läßt sich aus einer solchen Feststellung noch kein genauerer Zeitraum
ableiten, da die Gründungsväter des Volkes Israel eindrucksvolle Lebensalter er-
reichten. Aber auch nach der Annäherung an das Lebensalter, das in Antike und
Mittelalter erreicht werden konnte, blieben die drei bis vier Generationen ein Zeit-
raum, in dem ein sozialer Verband alte Traditionen hinter sich lassen und neue
begründen konnte. In diesem Zeitrahmen vollzog sich die Annahme des christli-
chen Glaubens durch die heidnischen Normannen im nordwestlichen Franken-
reichP Nun erstreckte sich die Dauer von drei bis vier Generationen über die Dau-
er von etwa 120 Jahren. Dabei ging es nicht um den Glaubenswechsel einzelner
Menschen oder von kleineren Familienverbänden, sondern um den Glaubens-
wechsel einer heterogenen Volksgruppe, die unter den einfachen Kommunikati-

1 Gen. 15.
2 Gen. 15, 15-16.
3 Vgl. dazu M. KAUFHOLD, Die wilden Männer werden fromm. Probleme der Christianisie-

rung in der Frühzeit der Normandie, in: Historisches Jahrbuch 120 (2000), S. 1-38, bes. S. 33-
36.
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onsbedingungen der Zeit ein Gebiet von einer gewissen Erstreckung bewohnte,
was die Wirkung spontaner Glaubensübertritte Einzelner begrenzte.

In dieser frühen Phase der mittelalterlichen Geschichte wurde die Dauer einer
solchen Abkehr von den alten Überzeugungen von den Zeitgenossen noch nicht
eingehender reflektiert, aber als dies schließlich geschah, formulierten die Theore-
tiker die Erwartung, dass es drei bis vier Generationen erfordere, um alte Traditio-
nen zu überwinden. Darum ging es ja bei der Frage, wie lange die Schuld der Vä-
ter ihre Nachfahren binden würde - eine Frage, die Innozenz III. im Thronstreit
von 1198 in Hinblick auf die staufische Herkunft Philipps von Schwaben mit ei-
nem Zitat aus Exodus 20,5 beantwortete: Denn z'cB, der Herr, dein Goü, in'n ein ei/er-
siicdtiger Goih Bei denen, die mir /eind sind, pgr/bigg icd die Scdnid der Vdfer an den
Sbdnen, an der dritten nnd vierten GenerHzoH/ Entsprechend hatte der Papst die
Thronansprüche der staufischen Kandidaten Philipp und Friedrich aus dem Ge-
schlecht von Verfolgern der Kirche bekämpft/ Auch für den Erwerb des Glaubens,
also für den umgekehrten Prozess, formulierte Johannes Duns Scotus gegen Ende
des 13. Jahrhunderts die Vorstellung, dass die Kinder von Juden oder Ungläubi-
gen, die man durch Druck zur Taufe bewegt habe, bei guter Erziehung, in drei bis
vier Generationen zu wahren Gläubigen würden/ Um die Mitte des 13. Jahrhun-
derts hatte Bernhardus Parmensis in seiner Glossa Ordinaria zur Dekretale Wrtcra-
Hiem in Hinblick auf die Einführung einer neuen Rechtstradition (Erbrecht in der
Thronfolge) die Ansicht vertreten, dass eine dreifache ununterbrochene Thronfol-
ge das Erbrecht begründe (Ties szrccgssz'ozres conü'zzztg uz'dgrgnfzzr z'zts sztccgssz'oziz's z'rzdM-
cgrg), er hatte diese Spanne, die der allgemeinen Erfahrung entsprang allerdings
aus systematischen Erwägungen in einem zweiten Schritt verkürzt, weil die einfa-
che Wiederholung bereits eine Rechtsgewohnheit begründe/

Wenn Bernhard hier aus formalen juristischen Gründen die Spanne zur Be-
gründung einer neuen Rechtstradition in einem zweiten Schritt von drei auf zwei
Generationen verkürzt, so stützt das das drei bis vier Generationen Muster nicht
uneingeschränkt, aber es gibt einen wertvollen Hinweis auf die reale Erinnerungs-
fähigkeit eines sozialen Verbandes und läßt damit die Voraussetzung für den

4 Innozenz III. (in leichter Variation), Regestum Innocentii III, ed. Kempf, Nr. 33, S.109: Ego
saza Deas zdofes uz'adz'caas peccata patraza z'a Jziz'os aszyae zu tertz'aza et zyaartaza proieaz'eza z'a Dis ^ai
oderaat zae.

5 Vgl. dazu oben Kapitel 1.
6 Quaestiones in Quartum Librum Sententiarum, dist. 4, q. 9: Izazao <^aod pias est, credereza

religiöse/z'eri z'psi pareates cogereatar zaiaz's et terrorzhas ad sascz'eadaza Baptiszaaza, et ad coaser-
oaadaaz postea sasceptaza, zyaia esto <?aod ipsz' aoa essrat aere/z'deles z'a aaiazo, taazea zaiaas azaiaza
esset eis, aoa posse z'zapaae iegeza saaza z'iiicitaza seraare, <?aaza posse eaaz iiizere seraare. fteza /zia eo-
raza, sz' izeae edacareatar z'a tertia et zyaarta progeaie, esseat oere/zdeies (Johannis Duns Scoti Opera
Omnia, Bd. 16, ed. L. Wadding, Paris 1894, S. 487-489, hier S. 489).; zu Duns Scotus vgl. etwa
E. GlESON, Jean Duns Scot. Introduction a ses position fondamentales (Etudes de Philosophie
Medievales 42), Paris 1952.

7 Bernardus Parmensis, Glossa Ordinaria zu VeaeraMeza: Ex saccessz'oae; Tres saccessioaes coati-
aae az'deatar ias saccessioaz's iadacere, z'zazao dzze, qaz'a izz'aas actas z'adacit coasaetadz'aeza,
arg. 25.<^.2. Ita aos, et C. de episcopaii aadieatia. Nezao... in: SCHIMMELPFENNIG, Die deutsche
Königswahl, Bd. 1, S. 38.
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Wandel innnerhalb von drei bis vier Generationen deutlicher hervortreten. Wenn
die einfache Wiederholung bereits eine Rechtsgewohnheit begründete, dann griff
die Argumentation mit dieser Gewohnheit nach modernen Kategorien nur in die
jüngere Vergangenheit zurück. Die Einschätzung des Bologneser Legisten
Azo (+ 1220), der um die Zeit des Thronstreites von 1198 lehrte, bestätigt diesen
Eindruck. Bei der Antwort auf die Frage, wann man von einer lange gültigen
Rechtsgewohnheit sprechen könne (CozzszzHzzüo longa zjztag dzcztttr), formulierte er
die Erwartungen zurückhaltende Man könne wohl bei einem Zeitraum von
10 bis 20 Jahren von einer langen Gültigkeit sprechen. Sehr viel besser sei ein sehr
langer Rechtsgebrauch, das seien 30 Jahre, oder sogar ein langjähriger Rechts ge-
brauch, das bedeute 40 JahreZ Die Berufung auf eine alte Tradition, die in den hier
untersuchten Vorgängen verschiedentlich formuliert wurde, bedeutete also keinen
sehr weiten Rückgriff. Und die Feststellung, dass eine Praxis eine bewährte
Rechtsgewohnheit sei, bedeutete unter Juristen - die die hier untersuchten Texte
mehrheitlich verfaßt hatten -, dass die Rechtsgewohnheit, auf die man sich berief,
bereits zwei Mal praktiziert worden ward" Wir können daraus schließen, dass
neue Rechtstraditionen relativ schnell entstehen konnten, wenn die historische
Konstellation dazu führte, dass bestimmte Verfahren häufiger zum Einsatz kamen.
Hostiensis fand dafür die die schöne Formulierung, dass eine Rechtsgewohnheit
schneller zur Reife gelange (cozisttefttüo cz'fz'zts zzzalzzralzzr).^

Die Spanne von 40 Jahren als eine Zeit, in der sich ein Wandel vollzog, oder,
falls er ausblieb, in der sich ein Rechtstitel verfestigte, ist in dieser Untersuchung
bereits vorgestellt worden.^ Der Zorzz des Herrn erziErazmfe t'Der Israel, zztH er iz'e/1 sz'e
uz'erzzg Jaizre lang z'zz der Wizsfe arzEerz'rren, Ms die gazrze Gerzerafiorz aasgesforizerz war, die
gefarz izaffe, was dem Herrzz ztzzJJfzH (Num, 32,13). Auch für die Frist von 40 Jahren bot
das Alte Testament ein prominentes Beispiel, in der von Moses geführten Wande-
rung des Volkes Israel, bevor es soweit war, das Heilige Land in Besitz zu nehmen.
Der Zeitrahmen von 40 Jahren bot den Kanonisten eine Orientierung für die Zeit,
die über die Qualität von Rechtsansprüchen entschied W

Die Zeitspannen von drei bis vier Generationen und von 40 Jahren, das läßt
der altestamentarische Bezug erkennen, waren keine spezifisch mittelalterlichen

8 Der Text Azos bei R. WEHRLE, De la coutume darts le droit canonique: essai historique des
origines de Teglise au pontificat de Pie XI, Paris 1928, S. 139f.

9 Ebda: Et ganten; ionga consaetado die; potest die t?nae X zzei XX annis mdacitnr. Maito nzagis
ioagissimo ten;pore, id est XXX. Vei iongaezzo, id est XE annorazn et potest 7;oc aperte protzari per le-
gem.

10 Azo (WEHRLE, De la coutume, S. 140): Consaetado an ana sententia indneatar, net an daatzas?
Mad ^aaeret aiaynis nam^aid sajfficiat seznei izztra X zzei XX annos ita esse iadicatan;? Respondeo
non, (ynin daatzas zzicitzas ad nzinas consaetado die; potest, at C. de episcopa andientia i. 111 atz Ji'ne.

11 Hostiensis, Summa ad X, I. de consuetudine (WEHRLE, De la coutume, S. 161).
12 Vgl. oben Kapitel 4
13 Vgl. dazu etwa Th. F. Th. PLUCKNETT, Legislation of Edward I, 2. Auil. Oxford 1962, S. 6f.;

vgl. dazu auch M. T. CLANCHY, Remembering the Past and the Good Old Law, in: History 55
(1970), S. 165-176, S. 172; vgl. zu der Bedeutung der Phase von 40 Jahren zudem J. A. WAHL,
Immortality and Inalienability: Baldus de Ubaldis, in: Medieval Studies 32 (1970), S. 308-328,
hier S. 321.
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Erfahrungswerte. Tatsächlich findet sich der innere Zusammenhalt über drei bis
vier Generationen einer Familie nicht nur im Nürnberger Patriziat des späten Mit-
telalters, sondern auch bei den Buddenbrooks im Lübeck des 19. Jahrhunderts.^
Ein Modell für die Erhaltung und den Wandel von Traditionen, das vom Buch
Exodus bis zu den Buddenbrooks eine gewisse Geltung beanspruchen kann, ist
nur bedingt für die historische Analyse spätmittelalterlicher Phänomene geeignet -
wenn man den spezifischen Rhythmus der zwei Jahrhunderte zwischen ca. 1200
und 1400 herausarbeiten möchte. Beide Zeitspannen, die von drei - vier Generati-
onen und die von etwa 40 Jahren, spielen bei der Unterscheidung von kommupi-
kativem und kulturellem Gedächtnis eine Rolle, die Jan Assmann in jüngerer Zeit
verschiedentlich vorgestellt hat.^

Nach drei bis vier Generationen endet die Vermittlung einer Tradition durch
direkte Vermittlung, etwa vom Vater auf den Sohn und dann erneut auf den Sohn,
Schwiegersohn oder Neffen, und die Inhalte der Tradition, die bewahrenswert
erscheinen, werden in eine abstrahierte schriftliche Form überführt. Ihre weitere
Bewahrung geht damit von den bisherigen Akteuren auf eine Gruppe von Spezia-
listen über, deren Verbindung zum bisherigen Milieu der Traditionsvermittlung
nicht eindeutig ist. Die eigentliche Herausforderung stellt sich in der Regel schon
nach etwa 40 Jahren: „Vierzig Jahre sind ein Einschnitt, eine Krise in der kollekti-
ven Erinnerung. Wenn eine Erinnerung nicht verloren gehen soll, dann muß sie
aus der biographischen in kulturelle Erinnerung transformiert werden" 4^

Dieses Modell menschlicher Traditionsvermittlung erweist sich bei genauerer
Prüfung als zu schematisch für die hier untersuchte Zeitspanne, es liefert aber
einige wertvolle Zugänge zum Verständnis der Dynamik der Zeit zwischen 1198
und 1411. Tatsächlich traten ja die Verfassungskrisen in England und im Reich
während dieser zwei Jahrhunderte zunächst in einem Abstand von etwa 40 bis 50
Jahren auf: in England 1215, 1258-65 (Baron s war) und 1311 (New Ordinances);
im Reich 1198-1215, 1239/45 (Exkommunikation und Absetzung Friedrichs II.) und
1298 (Absetzung Adolfs von Nassau), außerdem 1257 (Doppelwahl Richards von
Cornwall und Alfons' X.) und 1314 (Ludwig der Bayer, Friedrich von Habsburg).
Auf diesen Rhythmus haben wir bereits verwiesen. In den genannten Fällen läßt
sich zwar eine Traditionslinie ausmachen (Doppelkönigtum im Reich, Frage der
Entscheidungskriterien; Begrenzung der königlichen Macht in England), aber der
Übergang von einer persönlich vermittelten zu einer vor allem schriftlich bewahr-
ten Erinnerung läßt sich in den ersten ca. 120 Jahren trotz mancher Ansätze kaum
erkennen. Auffällig war vielmehr das nachdrückliche Eintreten der englischen

14 Vgl. zum Nürnberger Patriziat im späten Mittelalter die Habilitationsschrift von Peter
FLEISCHMANN, Die Herrschaft der Ratsgeschlechter in der Reichsstadt Nürnberg vom 13. bis
zum 18. Jahrhundert (Nürnberger Forschungen 31/1-3), Nürnberg 2008; außerdem Thomas
MANN, Buddenbrooks. Verfall einer Familie (Gesammelte Werke in Einzelbänden 3), Frank-
furt 1981.

15 ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis, vgl. bes. S. 48-56 und 196-228.
16 Ebda, S. 218.
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Barone für die mündliche politische Tradition im Jahr 1311. Der eigentliche Über-
gang von einer vorwiegend mündlichen zu einer nun schriftlich bewahrten Tradi-
tion begann in den 1320er und 1330er Jahren, also in etwa nach der Spanne von
drei bis vier Generationen. Allerdings war dies ein allmählicher Übergang, der
zunächst noch nicht zu einer schriftlichen Aufzeichnung der wichtigen Vorgänge
führte. Das läßt sich etwa daran erkennen, dass die Absetzung Edwards II. 1327 in
keinem offiziellen Dokument festgehalten wurde. Man wird auch fragen können,
ob der Übergang von einem mündlich tradierten Gedächtnis zu einem kulturellen
Gedächtnis erfolgte oder ob dieses nun schriftgestützte Gedächtnis nicht eher ein
Verfassungsgedächtnis war, das weitgehend von Spezialisten des Rechts bewahrt
wurde. Und damit kommen wir zu einem Kern des Problems.

Bei der Untersuchung des institutioneilen Wandels zwischen 1198 und 1411
hat sich wiederholt gezeigt, dass die treibenden Kräfte vor allem aus dem Adel
kamen. In Hinblick auf die Kurie lag das bereits in der Fragestellung begründet,
aber auch im Reich und in England waren es vor allem die hochadeligen Akteure,
die einen regelmäßigen Umgang mit dem König hatten bzw. die ihn wählten. Sie
agierten zumeist nicht allein, sondern wurden von Adligen einfacheren Standes,
von Herren oder auch von Bürgern unterstützt. Die Haltung der Stadt London
erwies sich im Fall der A4ayna Carla als sehr bedeutend. Im Reich konnten sich die
Großen im früheren 13. Jahrhundert noch an der Königswahl beteiligen, bevor der
Kreis der Kurfürsten zu einem exklusiven Gremium wurde. In England wurden
die Gentry und die Vertreter der Städte im Zuge der allmählichen Formalisierung
wichtiger Beratungsvorgänge mit dem König in gewisser Weise in das politische
Geschehen integriert. Und dennoch läßt sich an den hier untersuchten Verfas-
sungskonflikten und Reforminitiativen erkennen, dass es sich nicht um die lineare
Entwicklung einer GeseEscAa/f handelte. Dazu waren die Interessen zu unter-
schiedlich. Tatsächlich scheint der Kreis der Akteure, die im Reich und in England
im Verlauf des 14. Jahrhunderts dem König gefährlich wurden oder Reformen
bewirkten, eher kleiner geworden zu sein. Die unterschiedlichen sozialen Grup-
pen, die etwa die Tradition der Mayna Carfa bewahrten, oder die an die Anerken-
nung eines gewählten römisch-deutschen Königs bestimmte Bedingungen knüpf-
ten, setzten unterschiedliche Verfahren der Traditonswahrung ein. Dafür spricht
Einiges.

Während die englischen Barone bis weit in das 14. Jahrhundert hinein nur ein
begrenztes Interesse an einer akkuraten schriftlichen Form der Magna Carta zeig-
ten, hatte der häufigere Gebrauch dieses Textes durch die Gentry in den engli-
schen Gerichten zumindest seit der Mitte des 13. Jahrhunderts einen anderen Um-
gang mit dem Wortlaut befördert. Das lag auch in der Natur der
Machtverhältnisse. Wer im normalen politischen Umgang mit einem König stand,
der bereit war zuzuhören, der konnte die Wirkungen der Mayna Carta regelmäßig
erfahren. Für diese Männer war der genaue Wortlaut weniger von Bedeutung. Das
galt nicht für einen Adeligen aus einfacherer Familie, der unter Berufung auf die
Mayna Carfa gegen seinen eigenen Lehnsherren Klage führte. Anders war dies in
den untersuchten Krisenfällen, in denen der König sich Beratungen nicht zugäng-
lich zeigte oder den Großen das Gefühl vermittelte, er wolle die Entscheidungen
ohne Rücksprache treffen, ln diesen Situationen kam der schriftlichen Aufzeich-
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nung von Reformforderungen eine verstärkte Bedeutung zu. Die Frage dieser
Untersuchung zielte auf die Abfolge dieser Situationen und auf ihren inneren Zu-
sammenhang. Wie lange dauerte es, bis eine Entscheidung darüber fiel, ob wie-
derholt vorgebrachte Reformforderungen zu einem anerkannten Teil des Verfas-
sungskonsenses wurden, auf dem im Reich und in England die politische
Ordnung basierte? Die große Entwicklung führte im Reich von der langen Dop-
pelwahlkrise 1198-1215 über die etwas unklare Zeit mit verschiedenen abwesen-
den Thronaspiranten 1257-73 und die habsburgisch-wittelsbachsche Thronkon-
kurrenz 1314-25 zur Goldenen Bnde 1356. Deren Rezeption erforderte jedoch
nochmals etwa ein halbes Jahrhundert und war erst nach dem Doppelkönigtum
von Wenzel und Ruprecht 1400-10 faßbar. In der Krise 1411 wurde erkennbar, dass
die Klärung dringender Fragen zum Kollegium der Kurfürsten und auch zum
Procedere der Königswahl von allen Betroffenen durch die Heranziehung der
Goldenen Bulle versucht wurde. Nach der Doppelwahl von 1198 hatten sich die
konkurrierenden Parteien auf unterschiedliche Rechtstraditionen berufen, so dass
eine institutioneile Klärung des Thronstreits nicht möglich war. Es war ja nicht
geklärt, welche Institution in dieser Frage zuständig war. Das hatte sich zu Beginn
des 15. Jahrhunderts deutlich geändert. Damit endeten die Konflikte nicht, aber ihr
Austrag wurde institutionell möglich. Im Jahr 1411 gab es in der Geschichte des
mittelalterlichen Reiches die letzte gespaltene Wahl. Es war ein langer Weg gewe-
sen. Die erste historische Argumentation, die sich dezidiert auf eine schriftliche
Überlieferung stützte, ist im Reich um 1339 mit Lupoid von Bebenburg festzustel-
len. Lupoid brachte die aktuelle Verfassungsdiskussion (Wcz'sfMm uon RBcnse) und
die schriftgestützte historische Tradition zusammen. Wie sich etwa 60 Jahre später
bei Job Vener zeigen sollte, der bei seinem Kommentar zur Goi&ncr! BMBe auf Lu-
poid zurückgriff, erhielt die schriftliche Traditionsbildung damit eine bedeutende
Verstärkung. Diese Phase, in der die Texte der schriftlichen Tradition eine instituti-
onsbildende Wirkung entfalteten, brachte noch andere Texte hervor, die Extrem-
positionen formulierten (U'cH mris), aber sie führte nach der Abkühlung der Kon-
flikte um Ludwigs Krone 17 Jahre später zur Goldenen BnBe.

Das war gewissermaßen die Zeitspanne, die die Konflikte um den deutschen
Thron im 13. Jahrhundert zur inneren Klärung benötigt hatten (1198-1215 und
1257-73). 16 bis 17 Jahre waren eine Zeit, in der der persönliche und inhaltliche
Zusammenhang eines drängenden Verfassungsthemas erhalten blieb, in der es
aber auch möglich war, Positionen zu wechseln oder zu korrigieren. Es war gewis-
sermaßen die Zeitspanne, innerhalb derer aktuell aufgeworfene Fragen in einen
tragfähigen Konsens überführt werden konnten. Dies waren Fragen wie „Wer von
den zwei oder drei Konkurrenten wird König?" oder „Wieviele Wähler beteiligen
sich an der Wahl - sechs oder sieben?" oder „Welche Rolle spielt die Kurie bei der
deutschen Königswahl". Möglich war die Klärung in diesen Fällen jedoch erst
nach dem Ausscheiden wichtiger Konkurrenten um den deutschen Thron. Wäh-
rend der Phase von 16-17 Jahren blieb die aufgeworfene Frage nach den Maßstä-
ben der Zeit virulent. Die grundsätzlichen Fragen zu beantworten („Wie wird der
römisch-deutsche König bestimmt?"), dauerte dagegen erheblich länger. Dies war
im Jahre 1198 die eigentlich wichtige Frage gewesen. Sie war in dieser grundsätzli-
chen Form aufgeworfen worden, weil die Ansprüche an die Legitimation der zen-
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tralen Institutionen des Reichs seit dem späten 12. Jahrhundert stiegen. Die Spra-
che der Juristen erforderte eine grundsätzliche Festlegung des Wahlverfahrens.

Mit dem Ende der großen Königsdynastien stellte sich dieses Problem seit der
Mitte des 13. Jahrhunderts in regelmäßigen Abständen bis 1411. Tatsächlich waren
die Krisen im Abstand von etwa 40-50 Jahren aufgetreten. Dieser Abstand umfaßte
in etwa die Spanne einer politisch aktiven Generation und damit auch die Spanne
der aktiven Zeit eines Königs. Friedrich II. war fast 56 Jahre alt geworden. Der Tod
eines Königs erhöhte natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Doppelwahlkrise.
Andererseits begann die Krise um Friedrichs Herrschaft schon einige Jahre vor
seinem Tod, und bis es zur Absetzung Adolfs von Nassau 1298 bzw. zur Doppel-
wahl 1314 kam, hatte es mehr als einen König auf dem deutschen Thron gegeben.

Die Pflege der mündlichen politischen Tradition, die sich etwa am Beispiel des
Grafen von Lincoln verfolgen ließ, der im Jahre 1312 auf dem Sterbebett seinen
Schwiegersohn zur Wahrung der Freiheitsrechte und des Geistes der Magna Carta
verpflichtete, beförderte im Abstand von etwa 40-50 Jahren die Erneuerung zent-
raler Anliegen der Großen des Reiches.^ Diese Traditionspflege durch persönliche
Verpflichtung und persönliches Vorbild über die Generationen endete auch nicht
am Ende des 13. Jahrhunderts, als die Bedeutung der schriftlichen Tradition er-
kennbar zunahm. Eine Wiederholung nach 40-50 Jahren war indes noch keine
Entwicklung, und die Fragestellung dieser Untersuchung zielte ja auf die Ausbil-
dung von Institutionen als Antwort auf die Fragen nach dem Modus der Königs-
wahl bzw. nach der Einbindung der königlichen Herrschaft in die Abstimmung
mit den politisch bedeutenden Kräften des Königreichs.

Die institutionelle Formierung des politischen Verfahrens in England durch
die Verabschiedung von Statuten in einem parlamentarischen Verfahren und in
Deutschland durch die klare und umfassende Regelung des Königswahlverfah-
rens im WUshtm uoM REcMse und in der GoMcncrz Btd/c setzte in den 1330er Jahren
ein. Ab dieser Zeit ließ sich ein belastbarer Verfassungskonsens über die Bestand-
teile des Verfahrens, in dem der englische König die commMHÜas regm an seiner
Regierung beteiligen mußte und in dem die deutschen Fürsten den römischen
König in sein Amt wählten, feststellen. Die Reflexion dieses Konsenses auf der
Höhe der schriftlichen Theoriebildung der Zeit setzte dagegen erst am Ende des
14. Jahrhunderts im Umfeld der verschiedenen Herrschaftskrisen in England und
im Reich ein.

Dieser Befund zeigt nicht nur eine zeitliche Parallelität in der Wirkungsge-
schichte der schriftlichen Traditionsbildung in den beiden sehr verschiedenen
Königreichen - bei allen Unterschieden in den jeweiligen Entwicklungen. Er zeigt
auch die erhebliche Leistungsfähigkeit der mündlichen Traditionswahrung, die es
vermochte, wesentliche Elemente des Reformprogramms und der Kriterien für
eine gültige Königswahl, die zwischen 1198 und 1215 erstmalig schriftlich formu-
liert wurden, über die iange Zeit von drei bis vier Generationen zu vermitteln.

17 Vgl. dazu besonders Kapitel 6.
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bevor diese zu entscheidenden Momenten der Schrifttradition wurden. Zwar hatte
die Magna Carfa viele wichtige Einzelbestimmungen bewahrt, die der König den
Baronen im Juni 1215 in Runnymede zugestanden hatte, aber gerade die Regelun-
gen der Beratung und der Kontrolle des Königs waren wegen ihrer Schärfe schon
nach wenigen Jahren aus dem Katalog der weiterhin tradierten Magna Carfa her-
ausgefallen. Die Kontrolle des Königs, die der Artikel 61 vorgesehen hatte, konnte
sich nicht durchsetzen, aber das Verfahren wurde als Ultima ratio gegenüber ei-
nem König, der den Rat seiner Barone zurückwies, in den großen Verfassungskri-
sen nach der Magna Carla wieder vorgebracht. Im Reich waren wichtige mögliche
Kriterien einer gültigen Königswahl in der Krise nach 1198 nicht schriftlich über-
liefert worden. Die schriftliche Bewahrung der Positionen ist weitgehend der Re-
gistrierung Innozenz' III. zu verdanken. Die ersten zwei Jahrzehnte der gesicher-
ten Herrschaft Friedrichs II. nach der Niederlage Ottos IV. waren eine Zeit, in der
bedeutende verfassungsgeschichtliche Texte abgefaßt wurden (Con/oMgraho cam

ecdesz'ash'ds, 1220; Sfafafam zu /atwezzz prz'ncz'paza, 1231/32, Mainzer
Rezcfzsiarzd/rzMen, 1235), aber keiner dieser Texte, die einen grundsätzlichen Cha-
rakter haben sollten, hatte die Regelung der offenen Wahlfragen aus der Doppel-
wahl zum Gegenstand. Den ersten Versuch, den Hergang des Königswahlverfah-
rens als Regel aufzuzeichnen, unternahm in diesen Jahren der Sacfzsgnspz'gggf (1220-
35), aber der SaUzsgnspz'gggi war eine private Aufzeichnung aus dem Norden des
Reiches, der für die gerade wieder erstarkte staufische Königsdynastie eine ferne
Landschaft war. Gerade hier können wir mit dem Sachsenspiegel und mit der
durch den päpstlichen Legaten überlieferten Intervention der Lübecker im Jahre
1252, die zur Nachwahl Wilhelms von Holland führte, eine Rechtsüberlieferung
fassen, die auch schriftliche Texte hervorbrachte, die aber nicht von diesen Auf-
zeichnungen abhängig war. Diese Tradition mündete auch im 14. Jahrhundert
nicht in ein besonderes Interesse für die GoMgrzg BzzLg. Der Herzog von Sachsen
hatte zunächst keine Ausfertigung erworben.

In England hatte die schriftliche Überlieferung im Umfeld des englischen Kö-
nigtums zu Beginn des 13. Jahrhunderts einen ganz anderen Umfang und einen
anderen Stellenwert in der Regierungspraxis des Königtums, aber die Überliefe-
rung der frühen Ausfertigungen der Mzzgzza Cnzda war fast ausschließlich durch die
Initiative des Erzbischofs von Canterbury Stephen Langton erfolgt. Die Barone
hatten kein erkennbares Interesse gezeigt, eine eigene Kopie des langen Textes der
ersten Magna Carta zu besitzen. Etwa 120 Jahre später wurde die schriftliche Form
für die politischen Entscheidungsverfahren in England zunehmend verbindlich.

Seit den 1320er Jahren nahm der Stellenwert, den die Akteure in England und
im Reich einem schriftlich fixierten Programm für die künftige Regierungspraxis
einräumten, allmählich, aber erkennbar zu. In besonderer Weise war dieser Ver-
such einer Begrenzung herrschaftlicher Spielräume im weiteren Umfeld des
Kampfes von Ludwig dem Bayern mit der Kurie zu beobachten. Der Versuch, der
mit Ludwig verbündeten franziskanischen Opposition, bestimmte zentrale Anlie-
gen ihres Ordenslebens für alle Zeiten zu fixieren, indem man sie zu der besonde-
ren Qualität einer Glaubenswahrheit erhob, sollte diese Regelungen im Grunde
dem Wirken der Geschichte entziehen. Diese Grundanliegen der franziskanischen
Gegner des Papstes wären damit für ein Reformprozeß unerreichbar geworden.
Dabei handelte es sich allerdings um Fragen des franziskanischen Selbstverständ-
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nisses, die nicht unumstritten waren. Sie sollten der Möglichkeit der Veränderung
entzogen werden, und ihre endgültige Form wäre die einer schriftlich formulierten
päpstlichen Fixierung gewesen.

Der Versuch war aus einer akuten Bedrohungssituation hervorgegangen. Zu-
mindest hatten die Franziskaner dies so gesehen, und er läßt sich in gewisser Wei-
se als eine Extremposition in einem Prozeß verstehen, in dem die Belastbarkeit
schriftlicher Richtlinien für die Zukunft erprobt wurde. Die oppositionellen Fran-
ziskaner setzten sich mit ihrer Position nicht durch, aber die franziskanischen Kon-
flikte um die Zukunft des Ordens wiesen seit dem späteren 13. Jahrhundert ein
Moment auf, das in dieser Phase des 14. Jahrhunderts, in der bedeutende Ent-
scheidungsprozesse in England und im Reich ihre institutionelle Formierung er-
hielten, klarer erkennbar wird.

Die Franziskaner hatten in den Kämpfen um die Zukunft des Ordens die Tra-
dition ihrer Lebensweise als wichtiges Argument angeführt. Und bei der institu-
tionellen Regelung des Beratungsverfahrens im englischen Parlament und des
Königswahlverfahrens im Reich läßt sich bei den Akteuren ein historisches Be-
wußtsein erkennen. Die Goi&ng Balle benannte in ihrem Prooemium die häufige
Erfahrung gespaltener Wahlen als einen Grund für die Einführung eines verbindli-
chen Verfahrens für die Königswahl. ^

Was die Goldene Bulle in entsprechender Rhetorik formulierte, das hatten
verschiedene Autoren in den Jahren zuvor mit Beispielen aus der Geschichte des
Reichs dargestellt: die Problematik der Doppelwahl hatte eine lange Tradition.
Und erst in einer Situation, in der die maßgeblichen Akteure sich des grundsätzli-
chen Charakters dieses Verfassungsproblems bewußt wurden, waren sie in der
Lage, Regelungen für die Zukunft zu formulieren, die die Wahrscheinlichkeit einer
Doppelwahl künftig reduzierten. Die institutioneile Lösung für die Zukunft be-
durfte einer historischen Dimension. Die Erinnerung an ein Geschehen, das 40-
50 Jahre zurücklag, ließ die Wiederholung erkennen. Aber eine strukturelle Di-
mension bekam das Problem damit noch nicht. Erst wenn man einen längeren
Zeitraum überschauen konnte, trat die Problematik der Doppelwahl als eine
Schwierigkeit der Reichsverfassung hervor. Insofern erscheint die Erschließung
der schriftlichen Tradition mit ihrer größeren Reichweite als eine Voraussetzung
für die Regelungen der Goldenen Bulle. Der zeitliche Horizont weitete sich, und
damit weitete sich auch das Bewußtsein für die Reichweite der eigenen Handlun-
gen. Das galt freilich vor allem für die Fachleute.

Die Krisen des 13. und früheren 14. Jahrhunderts hatten jeweils ein Spektrum
von Akteuren mobilisiert, dem neben verschiedenen mächtigen und weniger be-
deutenden Aristokraten auch Vertreter der Städte angehörten. In der zweiten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts läßt sich dagegen in England und im Reich eine Verände-

18 DUisionem infer septem eiecfores sacri imkern, per tyaos ueiat septem caadeiaFra iacead'a in aadate
spzn'tas septi/oraas sacraaz diazaaran debef iazperiaar, znaüodeas posaish; Die Goldene Bulle Kai-
ser Karls IV., ed. Fritz, S. 45 (Prooemium).
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rung erkennen. Die Rebellion gegen den König wurde nur noch von einer kleinen
Gruppe hoher Aristokraten getragen. So wurde nicht nur die Deutung des Ge-
schehens zunehmend elitär, sondern das Geschehen selbst spielte sich vor allem
im Kreis der Fürsten und des Hochadels ab. Allerdings ist das Bild in England
nicht ganz eindeutig. Die Ausbildung eines parlamentarischen Verfahrens für den
Erlaß der SfafzRgs zeigte im fortschreitenden 14. Jahrhundert eine erkennbare Ein-
bindung der Gentry in den Entscheidungsprozeß. Es war klar, dass der englische
König die entscheidenden ShÜMfgs gemeinsam mit den Vertretern der Gemein-
schaft seines Königreiches beraten mußte und dass das Parlament, in dem die
Commons eine wichtige Rolle beanspruchen konnten, der Ort dieser Beratung
war. Darin läßt sich eine Ausweitung der politischen Partizipation erkennen. Der
Vorgang läßt sich im Sinne dieser Untersuchung als Prozeß institutioneller For-
mierung beschreiben, auch wenn das Parlament im späten 14. Jahrhundert nicht
zu einer vom König unabhängigen Institution wurde. Diese Institutionalisierung
hatte im Reich keine Parallele. Dort wurde das vergleichbar kleine Kurfürstengre-
mium in den Rang einer Verfassungsinstitution erhoben, aber dieser kleine Kreis
erhielt niemals die Funktion eines regelmäßigen Beratungsgremiums in wichtigen
Reichsangelegenheiten. Die Aufgabe der Kurfürsten blieb im wesentlichen auf die
Königswahl beschränkt.

Es war gerade diese Entwicklung, die in England eine gewisse Entsprechung
hatte. Denn trotz der Ausweitung der politischen Partizipation in der Beratung des
Königs, wurde der Kampf um die Frage, wer König sein sollte, im späten 14. Jahr-
hundert zu einer Frage, die in einem kleinen Kreis von Männern ausgetragen
wurde, die aus großen Familien kamen. Die englische Forschung hat dies dezidiert
herausgearbeitet. Und die Rosenkriege setzten dieses Muster im 15. Jahrhundert
fort. Man würde vielleicht erwarten, dass die hier untersuchte Formierung politi-
scher Institutionen und Ausbildung eines geregelten Entscheidungsverfahrens
dazu geführt hätten, den Streit um den Thron gleichsam zu zivilisieren. Doch wir
beobachten eine gegenläufige Entwicklung. Die Konflikte um den englischen Kö-
nigsthron wurden im 14. Jahrhundert gnadenloser. Diese Entwicklung setzte be-
reits mit dem Kampf um die Rolle von Piers Gaveston in der Zeit Edwards II. ein
und erlebte in der Tötung der Despenser und schließlich des Königs einen ersten
unerbittlichen Höhepunkt. Auch der König hatte Thomas von Lancaster und seine
Gefolgsleute nach dem Sieg bei Boroughbridge 1322 hinrichten lassen. In diesen
Konflikten hatte die persönliche Abneigung der Kontrahenten eine starke Rolle
gespielt. Diese Tendenz setzte sich fort. In den Verfassungskämpfen unter Ri-
chard II. ließen beide Seiten unterlegene Gegner töten. Zwar wurde der König
nicht als Hochverräter verurteilt, aber er erfuhr in der Praxis eine solche Behand-
lung. Die Konflikte um die Verfassung wurden Konflikte um Leben und Tod.

Die englischen Verfassungskonflikte des 13. Jahrhunderts hatten ein anderes
Muster gezeigt. Heinrich III. wurde von Simon de Montfort für eine Zeit gefan-
gengesetzt und weitgehend entmachtet. Seine Berater sollten den Hof und das
Land verlassen, aber wenn jemand in diesen Konflikten starb, dann starb er auf
dem Schlachtfeld. Das war in Verfassungskämpfen des Reiches nicht anders, und
es blieb in Deutschland während der ganzen hier behandelten Zeit so. In dem
Maße, in dem in England die Institutionen des politischen Verfahrens an Kontur
gewannen und der politische Entscheidungsprozeß formalisiert wurde, stieg die
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Unerbittlichkeit der Auseinandersetzungen. Es waren allerdings Auseinanderset-
zungen um die königliche Politik, die sich außerhalb des geregelten Entschei-
dungsganges abspielten. Wenn die Kritiker des Königs die grundsätzliche Gele-
genheit bekamen, seine Politik und seine Berater im Parlament zu kritisieren, dann
verlor der Aufstand gegen den König an Legitimität. Die Folge war der Vorwurf
des Hochverrats. Andererseits war das Parlament keine vom König unabhängige
Institution, so dass auch die Gegner des Königs mit derselben Unerbittlichkeit
reagierten. So führte der Reformprozess in England, der dem politischen Entschei-
dungsgang im fortschreitenden 14. Jahrhundert eine allgemein akzeptierte Form
verlieh, auch dazu, dass Konflikte, die sich nicht in diesem formalisierten Verfah-
ren beilegen ließen, wieder einen sehr archaischen Charakter erhielten. Die Gegner
standen außerhalb der legitimen Rechtsordnung. Das war die Perspektive beider
Seiten. Dies war der Preis der englischen Verfassungsentwicklung im 14. Jahrhun-
dert. Die institutionelle Integration, die manche der großen Konflikte mit ihren
Mitteln nicht lösen konnte, setzte so ein archaisches Instrumentarium frei, das im
Reich nicht mehr zum Einsatz kam.

Die politischen Krisen im Reich führten auch im 14. und frühen 15. Jahrhun-
dert nicht dazu, dass der unterlegene Gegner getötet wurde. Zwar wurden die
Konflikte zwischen Ludwig dem Bayern und Karl IV. und zwischen Wenzel und
Ruprecht jeweils durch den Tod eines Protagonisten entschieden, aber es war ein
natürlicher Tod. Tatsächlich war die Frage, wer König sei, bis zu diesem Zeitpunkt
nicht eindeutig geklärt. Im Reich ist auch in der Phase, in der die schriftliche Tradi-
tionsbildung verstärkt einsetzte, keine Änderung des Krisenrhythmus festzustel-
len. Die zeitliche Abfolge der politischen Krisen und ihrer Verläufe zeigt im 13.
und im 14. Jahrhundert ein weitgehend gleiches Muster. Es war - und dies sei mit
aller Vorsicht formuliert - der Rhythmus einer mündlichen Traditionsbildung. Der
Prozeß institutioneller Formierung erfaßte im Reich nur das wichtige Gremium
der Königswähler. Diese repräsentierten nach der Ansicht der Theoretiker zwar
die Untertanen des römischen Königs bei seiner Wahl, aber dies war keine Reprä-
sentation, die im Alltag politischer Entscheidungen eine Rolle gespielt hätte. Das
Reich sah sich nicht als C0M??nrn;'fas Aicwzzzzzzzüc oder cownzzznüas Tlzczzfozzz'corzzzzz und

so bildeten sich in dem Reformprozeß, der im 14. Jahrhundert zur formalen Präzi-
sierung wichtiger Entscheidungsvorgänge führte, auch keine Gremien heraus, die
für einen solchen Verband entschieden hätten. Das ist ein markanter Unterschied
zur englischen Entwicklung, obwohl es in dieser Entwicklung erkennbare Paralle-
len gab. Dafür blieben die Gegner in Deutschland am Leben.

Deutschland war groß genug und auf der anderen Seite waren seine politi-
schen Strukturen nicht stark genug, um die integrierende Zuspitzung auf nur
einen Herrscher zuzulassen. Das erschwerte zwar das Regieren für den jeweiligen
König, erleichterte aber auch seine Aufgabe, weil die Erwartungen an ihn geringer
waren und die Sanktionen für enttäuschte Erwartungen in der Regel milde ausfie-
len. Der unterschiedliche Grad der Integration oder auch der Kohäsion (Moraw)
des politischen Verbandes in Deutschland und im Reich bietet auch eine Erklärung
für die verschiedenen Auswirkungen der schriftlichen Traditionsbildung. Wäh-
rend in England die öffentliche Präsenz schriftlicher Traditionselemente in den
1320er und 1330er Jahren allmählich eine kritische Masse erreichte, wurde dieser
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Zustand in Deutschland in dem Untersuchungszeitraum 1198 bis 1411 nicht er-
reicht. Gleichwohl trat eine schriftliche Traditionswahrung erkennbar hervor. Sie
erfaßte allerdings nicht alle Akteure.

Es ist eine Eigentümlichkeit schriftlicher Traditionswahrung, dass sie nicht
nur eine bisherige mündliche Tradition bewahrt, sondern dass sie auch eine Ver-
bindung unter Texten herstellt. Texte haben ihre eigenen Regeln und sie über-
schreiten in ihrer Wirkung bisweilen die Grenzen von Königreichen. Damit erlau-
ben sie einen Erfahrungstransfer auch über Grenzen hinweg, und sie können
unterschiedliche Traditionen auch ohne intensive persönliche Kontakte miteinan-
der verbinden. Es ist offenkundig, dass dieser Transfer im Falle der Absetzung
Richards II. von den englischen Juristen nach dem Vorbild des kanonischen Rechts
und der dort überlieferten Absetzung Friedrichs II. vorgenommen wurde. Gleich-
zeitig hielten die Rebellen ihrem König vor, die politische Tradition Englands der
Einmischung des Papstes auszusetzen. Der Widerspruch ist evident und er ist
gleichzeitig der Ausdruck einer lebendigen Tradition, die immer in sich wider-
sprüchlich ist. Eine Tradition, die die tatsächlich widerstreitenden Kräfte in der
Politik des Landes in sich aufnahm, konnte nicht immer eindeutig sein. Darin er-
kennen wir auch einen Unterschied zur deutschen Traditionsbildung dieser Jahre.
Sie war eindeutiger, weil sie der Ausdruck einer geringeren Zahl von Stimmen
war, aber ihre Wirkung war auch geringer.

Die untersuchten englischen und deutschen Entwicklung zeigten erkennbare
Parallelen in der Abfolge der Krisen und auch in der Intensivierung der schriftli-
chen Traditionsbildung. Sie zeigten aber auch deutliche Unterschiede in den Ant-
worten, die die beiden politischen Ordnungen auf die Herausforderungen formu-
lierten. Der hohe Grad der Integration (mit ihren durchaus blutigen Kon-
sequenzen) wurde in Deutschland bei weitem nicht erreicht. Anders als das engli-
sche Königtum als zentrale Instanz, an deren Regierungspraxis sich die Verfas-
sungskonflikte entzündeten, lag der Fokus der deutschen Verfassungskrisen auf
dem Fürstengremium, das den König wählte. Die verbindliche Feststellung der
Gültigkeit einer Mehrheitsentscheidung und ihre Interpretation als repräsentative
Entscheidung im Namen aller Untertanen war eine große Leistung. Die Regelung,
dass mindestens zwei Wähler an der Wahl teilnehmen mußten, um die Gültigkeit
der Wahlentscheidung zu gewährleisten, die wiederholt vorgebracht worden war,
fand dagegen keinen Eingang in die GoMcnen BzrBc. Sie hätte den verbindlichen
Anspruch der Wahl tatsächlich in Frage gestellt. Aus einer Verbindung von geziel-
ter Terminierung und ungünstigen Umständen wären damit Wahlentscheidungen
möglich geworden, die ausschließlich den Interessen einer mächtigen Familie
entsprachen. Das Ansehen des Wahlaktes, der zum zentralen Verfassungsakt der
politischen Ordnung des Reiches wurde, hätte darunter gelitten. Gleichzeitig hob
das Wahlverfahren die unterschiedlichen Interessen nicht auf und seine integrie-
rende Wirkung hatte Grenzen. Der Zusammenhalt des Reiches hatte einen stärker
assoziativen Charakter, wenngleich er weit davon entfernt war, freiwillig zu sein.

Das Reizvolle an der Entwicklung der Kurie, die wir hier als Vergleichsgröße
behandelt haben, war, dass sie wichtige Elemente beider Traditionen verband. Der
zentralistische Herrschaftsanspruch des Papstes übertraf die monarchische Stel-
lung des englischen Königs deutlich, und diese Stellung des Papstes diente den
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Kritikern des englischen Königs wiederholt als dunkles Beispiel des Macht-
mißbrauchs. Der selbstbewußte Anspruch Innozenz' III. auf eine zentrale Stellung
in der Kirche und der Christenheit stand am Beginn dieses Zeitraums, und Inno-
zenz schien in dieser Situation von der ungeklärten Situation der deutschen Dop-
pelwahl zu profitieren. Am Ende der hier untersuchten Entwicklung zu Beginn
des 15. Jahrhunderts bot dann das Papsttum selbst das Bild zunächst zweier, dann
sogar dreier konkurrierender Häupter. Die konkurrierenden Päpste zeigten dabei
eine noch größere Ausdauer als die römischen Könige in ihren Thronstreitigkeiten.
Die lateinische Christenheit erwies sich als heterogen und groß genug, um für eine
Generation mit einer offenen Führungsfrage zu leben. Und die Päpste sahen sich
um die Wende zum 15. Jahrhundert vor dieselbe Frage nach dem Zweck ihres
Amtes gestellt, die ihre Vorgänger angesichts zweier gekrönter Häupter an das
römische König- und Kaisertum gestellt hatten. Die Kurie, deren Entwicklung als
institutionelles Gefüge ansonsten besonderen Bedingungen unterworfen war,
nahm so teil an einer Entwicklung, die die Akteure in England und in Deutschland
vor vergleichbare Herausforderungen gestellt hatte. Die Reformen an der Kurie
hatten vor allem dem Verfahren der Papstwahl gegolten, die unter dem zuneh-
menden Druck der gestiegenen Bedeutung des Amtes erheblichen Schwierigkeiten
ausgesetzt war. Es erwies sich als schwierig, die konkurrierenden Interessen in
einem Verfahren gegeneinander abzuwägen. Die Einführung des Konklaves war
die institutioneile Antwort auf diese Herausforderung. Von der Problemstellung
bis zur normativen Festschreibung der Konklaveordnung hatte es etwa 60 Jahre
gedauert, wobei die ersten Versuche schon nach 33 Jahren unternommen wurden,
das Einsetzen der tatsächlichen Wirkung dauerte weitere 40 Jahre. Etwa 100 Jahre
nach dem „Schreckenskonklave" von 1241 war das Papstwahlverfahren so weit
geregelt, dass es in den verbleibenden eineinhalb Jahrhunderten des Mittelalters
kaum noch längere Vakanzen des päpstlichen Stuhles gab. Das war ein Rhythmus,
der dem der weltlichen Reformen ähnlich war. Auch in der Dynamik der Entfrem-
dung, die sich am Beispiel der Standortfrage in Avignon stellte, waren Parallelen
zu dem Entfremdungsprozeß bei der Auflösung des angevinischen Reiches fest-
stellbar. Hier spielte die Reichweite persönlicher Erinnerung eine bedeutende Rol-
le bei der Zuspitzung der Fragestellung nach etwa 40 Jahren. Tatsächlich gab es
auch in der Zeitspanne von etwa 15-17 Jahren, innerhalb derer ein Problem viru-
lent bleiben konnte, eine gewisse Entsprechung. 14 Jahre hatte es gedauert, bis
Kardinal Albornoz die Verhältnisse in Italien so weit geordnet hatte, dass ein erster
Rückkehrversuch unternommen werden konnte. In der Zwischenzeit hatte es ei-
nen neuen Papst und viele Widerstände gegeben, aber Albornoz war es gelungen,
die Dringlichkeit seiner Mission zu behaupten.

Es sollte in dieser Untersuchung allerdings nicht darum gehen, die zeitliche
Erstreckung der Reforminitiativen und Entscheidungsvorgänge in Deutschland,
England und an der Kurie präzise nachzurechnen und die Zahlen zu vergleichen.
Es ging vielmehr darum festzustellen, ob es in der Abfolge von erstmaligen Re-
formvorstößen, Umsetzungsversuchen und schließlicher Wirkung vergleichbare
Erscheinungen gab. Es ging um den Rhythmus dieser Reformen, den man auch als
den Prozeß institutioneller Formierung angesichts erheblicher Beharrungskräfte
begreifen kann. Und es ging um einen möglichen Wandel dieses Rhythmus im
Übergang von der vorwiegend mündlichen zu einer zunehmend schriftlich ver-
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mittelten Tradition. Hier gab es bei aller Differenz der politischen und institutio-
nellen Entwicklung, die in der Tat markante Unterschiede aufwies, doch ver-
gleichbare Muster. Die Herausforderungen, vor die sich die Akteure gestellt sahen,
waren nicht auf ein Königreich oder auf die Kurie beschränkt. Die Antworten fie-
len häufiger unterschiedlich aus, aber die Unterschiede waren keine Unterschiede
zwischen jeweils homogenen Traditionen, sondern sie waren auch darauf zurück-
zuführen, dass die Kräfte, die die Traditionsbildung bestimmten, in England und
in Deutschland unterschiedlich stark wirkten. Die typischen Züge einer schriftli-
chen Traditionsbildung traten in Deutschland und in England in derselben Zeit auf
(ab den 1320er/1330er Jahren), aber die Auswirkungen waren nicht dieselben. Dar-
auf sind wir ausführlicher eingegangen. Die schriftliche Traditionsbildung erwei-
terte den zeitlichen Horizont und bereitete damit die grundsätzliche Lösung der
institutionellen Problemstellung vor, indem sie das Problem überhaupt als eine
grundsätzliche Herausforderung erkennen ließ. So beförderte das Bewußtsein der
Geschichte die Vorbereitung auf die Zukunft. Das ist ab den 1330er Jahren deutlich
zu erkennen. Gleichzeitig gelang es, eine mögliche Übermacht der Geschichte
abzuwehren, indem die Versuche, bedeutende schriftlich bewahrte Entscheidun-
gen der Vergangenheit als verbindliche Richtschnur für die Zukunft festzulegen,
keine verbreitete Akzeptanz fanden. Es ist nicht überraschend, dass dieser Versuch
der Festschreibung eines gefährdeten, aber hoch geschätzten Status quo in dem
Moment vorgetragen wurde, in dem die schriftliche Traditionsbildung eine gewis-
se Verbindlichkeit entwickelte. Es gelang vielmehr, für die zentralen Verfahren der
jeweiligen politischen Ordnung, für die Königswahl und die Papstwahl und für
die Beratung des Königs mit den Großen und den Vertretern der commMMz'h/ ffze
realm eine verbindliche Grundordnung festzulegen, auf die sich alle konkurrieren-
den Akteure beriefen, auch wenn sie sie unterschiedlich auslegten. Dies war der
eigentliche Erfolg der hier untersuchten Reformprozesse. Sie schufen einen ge-
meinsamen Rahmen für die Konflikte der Zukunft. Diesen Rahmen hatte es zu
Beginn dieser Entwicklung um das Jahr 1200 noch nicht gegeben. Zu Beginn des
15. Jahrhunderts war er klar definiert. Es war ein langer und konfliktreicher Pro-
zeß gewesen und seine Dauer hatte die Lebenszeit einzelner bedeutender Akteure
deutlich überschritten. Die Rhythmen dieses Reformprozesses hatten gewechselt,
aber sie erforderten in jedem Fall einen langen Atem.
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